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Beginn der Sitzung: 9.00 Uhr. 

Präsident Hermann Dinkla: 
Guten Morgen! Ich eröffne die 63. Sitzung im 
21. Tagungsabschnitt des Niedersächsischen 
Landtages der 16. Wahlperiode. 

Die Beschlussfähigkeit stelle ich zu einem späte-
ren Zeitpunkt fest. 

Ich möchte dem Kollegen Professor Dr. Emil 
Brockstedt sehr herzlich zu seinem Geburtstag 
gratulieren und wünsche ihm für das vor ihm lie-
gende neue Lebensjahr Glück und Wohlergehen. 

(Beifall) 

Mitteilungen des Präsidenten  

Zur Tagesordnung. Verehrte Kolleginnen und Kol-
legen, wir beginnen die heutige Sitzung mit Ta-
gesordnungspunkt 27, Dringliche Anfragen. An-
schließend erledigen wir die Tagesordnungspunkte 
28 bis 39 in der Reihenfolge der Tagesordnung, 
wobei die Fraktionen sich darauf verständigt ha-
ben, zu Tagesordnungspunkt 39 auf eine Ausspra-
che zu verzichten, sodass zu diesem Beratungs-
gegenstand nur noch die Abstimmung durchge-
führt werden soll.  

Die heutige Sitzung soll demnach gegen 19.05 Uhr 
enden. 

Ich darf Sie herzlich bitten, Ihre Reden rechtzeitig 
an den Stenografischen Dienst zurückzugeben.  

Die mir zugegangenen Entschuldigungen teilt Ih-
nen nunmehr die Schriftführerin mit. 

Schriftführerin Dr. Silke Lesemann: 
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Entschuldigt hat sich Herr Dr. Sohn von der Frakti-
on DIE LINKE.  

Präsident Hermann Dinkla: 
Vielen Dank. - Wir kommen damit zu Tagesord-
nungspunkt 27: 

Dringliche Anfragen  

Es liegen drei Dringliche Anfragen vor. Die für die 
Behandlung Dringlicher Anfragen geltenden Ge-
schäftsordnungsbestimmungen setze ich als all-

gemein bekannt voraus. Ich weise Sie wie immer 
darauf hin, dass einleitende Bemerkungen zu den 
Zusatzfragen nicht zulässig sind. Um dem Präsidi-
um den Überblick zu erleichtern, bitte ich, sich 
nach wie vor schriftlich zu Wort zu melden, wenn 
Sie eine Zusatzfrage stellen wollen. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 27 a: 

Der Fall Schlecker - Was unternimmt die Lan-
desregierung gegen den Missbrauch der Zeit-
arbeit? - Anfrage der Fraktion der SPD - 
Drs. 16/2208  

Dazu erteile ich dem Kollegen Schminke von der 
SPD-Fraktion das Wort. Bitte schön! 

Ronald Schminke (SPD): 
Guten Morgen, meine Damen und Herren! Das 
Geschäftsgebaren der Firma Schlecker stößt par-
teiübergreifend auf große Kritik und wird zum An-
lass genommen, das Rechtsinstitut der Zeitarbeit 
in seiner gegenwärtigen Ausgestaltung zu überprü-
fen. 

Die Firma Schlecker ist die größte Drogeriekette 
Europas. Mehr als 30 000 Beschäftigte arbeiten für 
dieses Unternehmen. Schlecker ist schon seit 
Langem durch eine aggressive Preispolitik und 
einen rüden Umgang mit den Beschäftigten aufge-
fallen. Bereits 1998 ist das Eigentümerehepaar 
Schlecker wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 
2 Millionen DM verurteilt worden, weil es Hunder-
ten Beschäftigten den Eindruck vermittelte, sie 
tariflich zu entlohnen, obwohl sie tatsächlich aber 
unter Tarif bezahlt wurden. 

In den letzten Jahren hat das Unternehmen be-
gonnen, seine Stammbelegschaft systematisch 
durch Leiharbeitnehmer zu ersetzen. Folgendes 
Vorgehen ist dabei zu beobachten: 

Die bisherigen AS-Filialen werden geschlossen, 
um - häufig in unmittelbarer Nachbarschaft - neue, 
größere XL-Märkte zu eröffnen. Diese werden von 
einer anderen Gesellschaft innerhalb der Schle-
cker-Gruppe geführt. Die bisherigen Mitarbeiter 
werden betriebsbedingt gekündigt, ein Betriebs-
übergang gemäß § 613 a BGB liegt formal nicht 
vor. Nun werden die bisherigen Beschäftigten für 
die neue Schlecker-XL-Filiale angeworben. Die Be-
schäftigten werden jedoch nicht bei Schlecker 
direkt angestellt, sondern bei der Zeitarbeitsfirma 
Meniar in Zwickau.  
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(Johanne Modder [SPD]: Wö? In 
Zwiggau?) 

- In Zwiggau. 

Der Geschäftsführer der Zeitarbeitsfirma ist ein 
langjähriger Personalmanager der Firma Schle-
cker. 

(Unruhe) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Kollege, Sie sollten kurz unterbrechen. Ich 
möchte, dass die Gespräche in den Fraktionen 
jetzt beendet werden, damit der Redner die not-
wendige Aufmerksamkeit hat.  

(Johanne Modder [SPD]: Zwiggau!) 

- Das gilt aber auch für Ihre eigene Fraktion, Herr 
Kollege. - Bitte! 

Ronald Schminke (SPD): 

Die ehemaligen Schlecker-Beschäftigten verrichten 
in den neuen Schlecker-XL-Märkten dieselbe Ar-
beit, ihr Stundenlohn beträgt aber statt 12,70 Euro 
nur noch 6,78 Euro. Außerdem gibt es weniger 
Urlaubsanspruch und weder Weihnachts- noch 
Urlaubsgeld. 

Die extrem verschlechterten Arbeitsbedingungen 
sind darauf zurückzuführen, dass für die Beschäf-
tigten nun nicht mehr der Tarifvertrag des Einzel-
handels gilt, sondern ein Tarifvertrag für das Zeit-
arbeitsgewerbe. Die Zeitarbeitsfirma Meniar wen-
det einen mit der Tarifgemeinschaft Christlicher 
Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personalservi-
ceagenturen geschlossenen Haustarifvertrag an. 
Es ist aber fraglich, ob diese Vereinigung tariffähig 
ist. Das Landesarbeitsgericht Berlin hat dies be-
reits verneint. Nun wird das Bundesarbeitsgericht, 
das BAG, abschließend zu entscheiden haben, ob 
diese sogenannte Gewerkschaft Tariffähigkeit 
besitzt. Sollte das BAG dies verneinen, wäre der 
Tarifvertrag mit der Folge nichtig, dass den Be-
schäftigten das Tarifentgelt des Entleihunterneh-
mens - hier also des Einzelhandels - zustünde, und 
zwar auch rückwirkend. 

Zahlreiche Politiker aus allen im Bundestag vertre-
tenen Parteien haben den Fall Schlecker kritisiert 
und ihn zum Anlass genommen, eine Überprüfung 
der Rechtsgrundlagen vorzunehmen. So sagte die 
Bundesarbeitsministerin, Ursula von der Leyen: 
„Mein Ministerium wird die Vorgänge bei Schlecker 
sehr genau prüfen.“ Schlupflöcher müssten ge-

schlossen werden. Der Arbeitsminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, 

(Heinz Rolfes [CDU]: Ein sehr guter 
Mann!) 

warf Schlecker systematische Tarifflucht vor, „die 
das soziale Gefüge in Schieflage bringt“. 

(Heinz Rolfes [CDU]: Eine Spitzen-
kraft!) 

- Ist Ihnen nicht gut? 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der 
SPD) 

In der Unterrichtung „Zeitarbeit heute - Beschäfti-
gungspolitische Wirkung sichern und möglichen 
Fehlentwicklungen entgegenwirken“ - Drs. 16/2047 
vom 21. Dezember 2009 - bewertete die Landes-
regierung mögliche Fehlentwicklungen bei der 
Zeitarbeit wie folgt: 

„Dass das Instrument Zeitarbeit auf 
der anderen Seite von Unternehmen 
in Einzelfällen in einer den Gesetzes-
zwecken bzw. den Absichten des Ge-
setzgebers zuwiderlaufenden Art und 
Weise missbraucht wird, ist ernstlich 
nicht zu bezweifeln. Die Landesregie-
rung hat aber keine allgemeingültig 
belastbaren empirischen Hinweise 
darauf, dass dies über Einzelfälle hi-
nausgehend flächendeckend oder 
systematisch geschieht. 

So zeigt beispielsweise eine im Auf-
trag der Hans-Böckler-Stiftung 2007 
und damit in Hochzeiten der Zeitarbeit 
von den Wissenschaftlern Bellmann 
und Kühl des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung erstellte 
Studie, dass es ‚bislang keinen weit 
verbreiteten Trend gibt, vollzeitbe-
schäftigte Stammarbeitnehmer durch 
Leiharbeiter zu ersetzen’… 

Nach dieser Studie setzen nämlich 
nur 3 % aller Betriebe in Deutschland 
Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeit-
nehmer ein. Von diesen Entleihunter-
nehmen zählen wiederum nur 10 % 
zu den sogenannten Intensivnutzern 
mit mehr als 20-prozentigem Anteil an 
Zeitarbeitskräften. 

Daraus folgt, dass nach der Studie 
insgesamt nur 0,3 % aller deutschen 
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Unternehmen und Betriebe das In-
strument Zeitarbeit intensiv nutzen. 

Gegen die Annahme einer systemati-
schen Verdrängung von Stammbe-
legschaften durch Zeitarbeitnehme-
rinnen und Zeitarbeitnehmer spricht 
unabhängig davon nach Auffassung 
der Landesregierung aber auch der 
Umstand, dass im August 2009 nur 
ca. 1,3 % aller Erwerbstätigen in 
Deutschland Zeitarbeitnehmerinnen 
und Zeitarbeitnehmer waren. 

Eine Verdrängung der Stammbeleg-
schaften erscheint damit schon rein 
zahlenmäßig ausgeschlossen zu sein. 
… 

Ein Tätigwerden des Bundesgesetz-
gebers im Bereich des AÜG - Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz - kann 
damit zumindest auf der Grundlage 
der gegenwärtig verfügbaren Informa-
tionen nach Auffassung der Landes-
regierung nicht hinreichend begründet 
gefordert werden.“ 

Am 9. Februar 2010 hat nun das Bundesverfas-
sungsgericht die gegenwärtige Regelung der soge-
nannten Hartz-IV-Regelsätze für verfassungswidrig 
erklärt. Es ist davon auszugehen, dass Langzeit-
arbeitslose, insbesondere mit Familie, künftig hö-
here Leistungen erhalten werden. Damit kommt 
nun ein weiterer Problemkreis hinzu: Es ist nämlich 
mehr als fraglich, ob das Lohnabstandsgebot zwi-
schen Leistungsbeziehern und schlecht bezahlten 
Arbeitnehmern, wie z. B. in den Schlecker-XL-
Märkten, zukünftig noch gewahrt ist. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung die arbeits-
rechtliche Situation in den Schlecker-AS- und 
-XL-Filialen? 

2. Ist die Landesregierung weiterhin der Auffas-
sung, dass es sich bei Vorkommnissen wie bei der 
Firma Schlecker um Einzelfälle handelt, oder zieht 
sie Konsequenzen in Form eines dringenden 
Handlungsbedarfes insbesondere für die Überar-
beitung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, 
aber auch für die Regelung über den Betriebs-
übergang gemäß § 613 a BGB? 

3. Welche Konsequenzen zieht die Landesregie-
rung aus den Vorgängen bei der Firma Schlecker 
bei der Frage eines gesetzlichen Mindestlohnes 

auch unter Berücksichtigung des Lohnabstands-
gebots und möglicher gesetzlicher Regelungen 
über die Tariffähigkeit von Kleinstgewerkschaften? 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Für die Landesregierung nimmt Herr Minister Bode 
Stellung. Bitte schön! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Lassen Sie mich, bevor ich auf die Fragen 
konkret antworte, drei Punkte vorausschicken. 

Erstens. Die Landesregierung missbilligt die be-
kannt gewordene Personalpraxis der Firma Schle-
cker aufs Schärfste. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Zweitens. Mir gegenüber haben sich die Arbeitge-
berverbände des Einzelhandels von derartigen 
Praktiken entschieden distanziert und erklärt, dass 
sie bei ihren Mitgliedsunternehmen dafür Sorge 
tragen wollen, dass ähnliche Fälle nicht vorkom-
men werden. Die Landesregierung begrüßt diese 
klare Positionierung. 

Drittens. Wir als Landesregierung begrüßen aus-
drücklich, dass in der Zwischenzeit auch aufgrund 
der öffentlichen Debatte die Firma Schlecker diese 
Praxis aufgegeben hat und es entsprechende Ver-
handlungen, auch mit den Gewerkschaften, zu 
einer Neuordnung bei der Firma Schlecker gibt. 
Dies ist eine positive Entwicklung, gerade für die 
Beschäftigten bei der Firma Schlecker, und auch 
ein Signal an andere Unternehmen, die eventuell 
über ähnliche Praktiken nachgedacht haben.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie im 
Vorspann der vorliegenden Dringenden Anfrage 
zutreffend dargestellt, hat die Landesregierung in 
ihrer Antwort vom 21. Dezember 2009 - das war 
die Drs. 16/2047 - auf den Beschluss des Landta-
ges vom 26. März 2009 in der Drs. 16/1119 darauf 
hingewiesen, dass eine systematische und flä-
chendeckende Verdrängung von Stammbeleg-
schaften durch Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeit-
nehmer schon rein zahlenmäßig ausgeschlossen 
erscheine. 

Dieser Einschätzung lag zugrunde, dass im August 
2009 nur ca. 1,3 % aller Erwerbstätigen in 
Deutschland Zeitarbeitnehmerinnen oder -arbeit-

 7855



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

nehmer waren. Vor diesem Hintergrund und wegen 
des seinerzeit noch nicht vorliegenden 11. Berichts 
der Bundesregierung über Erfahrungen bei der 
Anwendung des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes - kurz AÜG - wurde zudem eine Bundesratsini-
tiative mit der Aufforderung an den Bundesgesetz-
geber zum Tätigwerden im Bereich des AÜG zu-
mindest zu diesem Zeitpunkt für nicht angebracht 
erachtet.  

Der mittlerweile vorliegende 11. Erfahrungsbericht 
ist zunächst einmal speziell zur Frage der Ver-
drängungseffekte durch Zeitarbeit überprüft wor-
den. Die Landesregierung sieht danach aufgrund 
dieses 11. Erfahrungsberichtes weiterhin keinen 
Anlass, sich gegenüber der Bundesregierung für 
eine Änderung des AÜG einzusetzen. Dem Ergeb-
nis der durch die Bundesregierung im Zusammen-
hang mit der Praxis der Firma Schlecker angekün-
digten Prüfung in dieser Frage sieht die Landesre-
gierung jedoch mit Interesse entgegen. Daraus 
eventuell erforderliche Konsequenzen bzw. Neu-
bewertungen bleiben abzuwarten.  

Zu der oben genannten zentralen Frage verweist 
der vorgenannte Bericht unter Hinweis auf das 
Forschungsvorhaben des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit 
zum Thema Arbeitnehmerüberlassung darauf, 
dass die Hälfte aller befragten Entleihbetriebe das 
Beschäftigungsniveau nicht verändert habe, wäh-
rend 34 % Beschäftigung aufgebaut und nur 16 % 
Beschäftigung abgebaut hätten. Aus der deskripti-
ven Analyse ergebe sich, so heißt es dort weiter, 
dass der Aufbau von Zeitarbeit insbesondere in 
Großbetrieben häufig mit einem Aufbau der Zahl 
der Stammbeschäftigten oder zumindest mit einer 
konstanten Größe der Stammbelegschaft einher-
gehe. Von einer systematischen, empirisch beleg-
baren und über prominente Einzelfälle von Kon-
zernleihe hinausgehenden Substitution von 
Stammbelegschaften durch Zeitarbeitnehmerinnen 
und -arbeitnehmer dagegen gehen weder der 
11. Erfahrungsbericht noch diesem zugrundelie-
gende Forschungsberichte des IAB aus. 

Der 11. Erfahrungsbericht zeigt vielmehr, dass 
Arbeitnehmerüberlassung in den vergangenen 
Jahren weiter deutlich an Bedeutung zugenommen 
hat, Zeitarbeit mit 20 % einen wesentlichen Anteil 
an dem im Berichtszeitraum 2005 bis 2008 erfolg-
ten Aufbau sozialversichungspflichtiger Beschäfti-
gung gehabt hat, die Entwicklung in der Zeitarbeit 
einen geeigneten Frühindikator für konjunkturelle 
Entwicklungen der Gesamtwirtschaft darstellt, 
Zeitarbeit insbesondere für Langzeitarbeitslose 

eine unverzichtbare Chance auf Zugang zu sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung ist und sich 
insgesamt die mit der Reform des AÜG im Jahr 
2002 verbundene Erwartung, zusätzliche Beschäf-
tigung in der Zeitarbeit für arbeitslose Frauen und 
Männer zu erschließen, erfüllt hat.  

Nicht zuletzt deswegen teilt die Landesregierung 
die Auffassung der Bundesarbeitsministerin, dass 
das grundsätzlich gute und sinnvolle Modell der 
Zeitarbeit nicht durch Missbrauch in Verruf ge-
bracht werden darf. Diesen Missbrauch gilt es zu 
bekämpfen, ohne die Zeitarbeitsbranche insge-
samt durch eine überbordende Reregulierung zu 
gefährden. Nur mit der Zeitarbeitsbranche und 
nicht gegen sie sind die weiterhin erforderlichen 
beschäftigungspolitischen Erfolge auch in der Zu-
kunft möglich. 

Meine Damen und Herren, ob es sich bei der be-
kannt gewordenen und kritisierten Personalpraxis 
der Firma Schlecker, die, wie gesagt, auch von uns 
auf keinen Fall gut geheißen wird, um einen Miss-
brauch des AÜG handelt oder nicht, wird, wie be-
reits ausgeführt, augenblicklich von der Bundesre-
gierung geprüft. Unabhängig von dem Ergebnis 
dieser Prüfung, dem die Landesregierung mangels 
eigener Kenntnisse der konkreten Umstände nicht 
vorgreifen kann und will, ist sie jedoch der Auffas-
sung, dass der mittlerweile aufgegebenen Praxis 
der Firma Schlecker oder auch eventueller ähnli-
cher Fälle auch mit den heute vorhandenen recht-
lichen Möglichkeiten, insbesondere des Kündi-
gungsschutzgesetzes, in Einzelfällen wirksam 
begegnet worden ist und dies auch weiterhin getan 
werden kann. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die einzelnen 
Fragen wie folgt: 

Zu 1: Zur arbeitsrechtlichen Situation der Beschäf-
tigten der Firma Schlecker ist der Landesregierung 
nur bekannt, dass das Unternehmen nicht Mitglied 
im Arbeitgeberverband des Einzelhandels ist. Über 
die Inhalte der von der Firma Schlecker geschlos-
senen Arbeitsverträge hat die Landesregierung 
dagegen keinerlei Kenntnisse. Für eine fundierte 
Beurteilung der arbeitsrechtlichen Situation in den 
AS- und XL-Filialen des Unternehmens fehlen ihr 
daher die Möglichkeiten. 

Zu 2: Ausweislich der Ergebnisse des bereits im 
Vorspann angesprochenen 11. Erfahrungsberichts 
bzw. jener des diesem zugrunde liegenden For-
schungsberichts des IAB zählt der Einzelhandel 
gerade nicht zu den klassischen Leiharbeitsbran-
chen. Danach haben 2008 nur 2 % der Unterneh-
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men der Branche Handel und Reparatur Zeitarbei-
ter entliehen. 2007 waren es 2 %, 2006 und 2005 
jeweils 1 %, 2004  2 % und 2003  1 %. Allein des-
halb kann es sich nach Auffassung der Landesre-
gierung auch bei der in der Öffentlichkeit diskutier-
ten und kritisierten Beschäftigungs- und Entloh-
nungspraxis der Firma Schlecker nur um einen 
Einzelfall handeln. 

Zu 3: Die kritisierte Praxis der Firma Schlecker gibt 
der Landesregierung zunächst keinen Anlass, ihre 
bekannte und begründete ablehnende Haltung 
gegenüber gesetzlichen Mindestlöhnen zu verän-
dern. Sie ist darüber hinaus der Auffassung, dass 
die Beantwortung der sich im Übrigen nur im kon-
kreten Einzelfall stellenden Rechtsfrage der Tarif-
fähigkeit von Kleinstgewerkschaften den dafür 
zuständigen Arbeitsgerichten überlassen bleiben 
sollte. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Eine erste Zusatzfrage stellt der Kollege Will von 
der SPD-Fraktion. 

Gerd Ludwig Will (SPD): 
Herr Präsident! Ich frage die Landesregierung: Wie 
beurteilt sie die Tariffähigkeit christlicher Gewerk-
schaften für Zeitarbeit- und Personalserviceagen-
turen als Tarifpartner? 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Bode, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 
Sehr geehrter Kollege Will, das war die Frage 3 
Ihrer Anfrage, die ich beantwortet habe. Hier gilt, 
dass sich die Frage im konkreten Einzelfall stellt 
und dann von den zuständigen Arbeitsgerichten zu 
entscheiden ist. Die Landesregierung wird sich hier 
nicht einmischen. 

(Zustimmung bei der FDP) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Die nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Schneck 
von der SPD-Fraktion. 

Klaus Schneck (SPD): 
Sehr verehrte Damen und Herren! Ich frage die 
Landesregierung, wie sie vor dem Hintergrund der 

Situation bei der Firma Schlecker und im Einzel-
handel die Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns für den Einzelhandel bewertet. 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Bode, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 
Sehr geehrte Damen und Herren, auch hierbei 
handelt es sich um die Frage 3. Ich verweise auf 
die Antwort hierzu. Die Landesregierung hat an 
ihrer bekannten ablehnenden und begründeten 
Haltung gegenüber gesetzlichen Mindestlöhnen 
nichts zu ändern. Ich will Sie allerdings auf die 
heutige Berichterstattung in der Wirtschaftspresse 
hinweisen. Danach gibt es derzeit im Einzelhandel 
zwischen Arbeitgeberverband und ver.di Gesprä-
che zur Einführung eines Mindestlohns im Tarifver-
tragssystem. Diese Verhandlungen bleiben abzu-
warten. Es handelt sich hierbei - nur zu Ihrer In-
formation - nach den uns vorliegenden Erkenntnis-
sen nicht um den Versuch, aufgrund des Entsen-
degesetzes einen Mindestlohn zu vereinbaren, 
sondern über den Weg eines Tarifvertrags, sodass 
auch firmenspezifische Tarifabschlüsse weiterhin 
Bestand hätten. 

(Beifall bei der FDP) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Die nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Hage-
nah von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Enno Hagenah (GRÜNE): 
Herr Präsident! Vor dem Hintergrund der zusam-
menfassenden Antwort der Landesregierung, dass 
sie von nichts weiß, sich für nichts verantwortlich 
fühlt und deswegen keine Notwendigkeit sieht, 
Konsequenzen zu ziehen, frage ich die Landesre-
gierung, welche Erkenntnisse sie aus der Bearbei-
tung der gestern hier behandelten Eingabe in Be-
zug auf die Firma Schlecker gewonnen hat, wenn 
der Minister hier heute darstellt, man wisse über-
haupt nichts über entsprechende Verhaltensprakti-
ken, obwohl die Eingabe klar belegt hat, dass eine 
Entlassung der Beschäftigten und eine Weiterbe-
schäftigung über eine Leiharbeitsfirma zu 50 % 
des vorherigen Lohns hier in Niedersachsen erfolgt 
sind. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD) 
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Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Minister Bode, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 

Sehr geehrter Herr Kollege Hagenah, zunächst 
einmal ist festzustellen, dass die Landesregierung 
die Zuständigkeiten achtet. In diesem Fall gibt es 
eine klare Zuständigkeit der Bundesregierung und 
auch ein klares Handeln der Bundesarbeitsministe-
rin. Mein Haus ist selbstverständlich in engem 
Kontakt zum Bundesarbeitsministerium, um die 
Überprüfung der Situation bei Schlecker zu unter-
stützen und da zur Seite zu stehen, wo es ent-
sprechenden Bedarf in Bezug auf das Land Nie-
dersachsen gibt. 

Des Weiteren habe ich in der Antwort ausgeführt, 
dass ich persönlich beim Arbeitgeberverband des 
Einzelhandels diese Fälle - auch andere Fälle, wie 
beispielsweise die bekanntgewordene Situation bei 
Lidl - angesprochen habe und dass sich der Ar-
beitgeberverband von den kritisierten Praxen in 
der Öffentlichkeit energisch distanziert und zugesi-
chert hat, innerhalb seiner Strukturen dafür Sorge 
zu tragen, dass solche Fälle bei seinen Mitglieds-
unternehmen nicht vorkommen. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Die nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Schmin-
ke von der SPD-Fraktion. Bitte! 

Ronald Schminke (SPD): 

Herr Bode, angesichts der Tatsache, dass zweier-
lei Recht angewendet wird, nämlich einmal bei 
denjenigen, deren Stundenlöhne durch die Firma 
Schlecker um 6 Euro abgesenkt worden sind, und 
bei denjenigen, die nach Aussagen der Firma 
Schlecker dieses Schicksal zukünftig nicht mehr 
erleiden sollen, möchte ich Sie fragen: Sieht die 
Landesregierung nicht eine Verpflichtung, auf die 
Firma Schlecker zuzugehen und wenigstens einzu-
fordern, dass dieses ungleiche Recht beseitigt 
wird, dass die Löhne derjenigen, die schlechter 
gestellt wurden, an die Löhne derjenigen angegli-
chen werden, die zukünftig Gott sei Dank nicht 
mehr davon betroffen sein werden? 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Minister Bode, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Wir haben hier zunächst einmal die Situa-
tion, dass es sich um zwei unterschiedliche Arbeit-
geber handelt. Inwieweit diese Konstruktion tat-
sächlich eine unzulässige Umgehung der gesetzli-
chen Regelung darstellt, ist ja gerade Bestandteil 
der Prüfung des Bundesarbeitsministeriums, so-
dass diese Frage ebenfalls in dem Prozess mit zu 
beantworten ist. Die Landesregierung arbeitet 
hieran aktiv mit. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Die nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Lies von 
der SPD-Fraktion. 

Olaf Lies (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
Arbeitsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Herr Laumann, spricht davon, dass eine soziale 
Schieflage entsteht. Wir erleben es gerade im Ein-
zelhandel, dass an vielen Stellen niedrigste Löhne 
gezahlt werden. Deswegen brauchen wir, glaube 
ich, nicht über den Anteil an Leiharbeit zu spre-
chen; vielmehr geht es um das dramatische Gefü-
ge, dass wir in dem Bereich haben. Welches Bild 
hat die Landesregierung davon, wie man zukünftig 
dafür sorgen will, dass genau diese Tarifflucht 
verhindert wird und das soziale Gefüge, das dort 
zerbricht, erhalten werden kann? Es geht mir dar-
um, welches Bild die Landesregierung hat, und 
nicht darum, welchen gesetzlichen Weg sie gerade 
beschreitet; denn sie müssen doch ein Bild davon 
haben, wie Sie das in Zukunft verhindern wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Bode, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 
Sehr geehrter Herr Kollege Lies, für das Bild im 
Einzelhandel, die dortigen Bedingungen und Ent-
lohnungen konnten wir heute in einer Zeitung - ich 
glaube, es war die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung - eine Stellungnahme des Unternehmens Lidl 
nachlesen. Sie haben dort dargelegt, dass in ihren 
Filialen ein Durchschnittslohn von etwa 13 Euro in 
der Stunde gezahlt wird und dass die Betriebszu-
gehörigkeit bei Lidl ungefähr bei 5,8 Jahren liegt. 
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Das heißt, die tatsächliche Situation, die im Einzel-
fall besteht, und das Bild, das manchmal in der 
Allgemeinheit dargestellt wird, können durchaus 
voneinander abweichen. Im Übrigen kommentiere 
ich die Aussagen des Ministerkollegen Laumann 
nicht. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - 
Frauke Heiligenstadt [SPD]: Das ist 
Ihr Bild! Was haben Sie denn für ein 
Bild? - Wolfgang Jüttner [SPD]: Ein 
besonderes Beispiel dafür, wie man 
an der Frage vorbei arbeitet!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Die nächste Zusatzfrage stellt die Kollegin Polat 
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Filiz Polat (GRÜNE): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtslage 
auch in Brüssel, was die Richtlinie 2008/104/EG, 
Leiharbeitsrichtlinie, angeht, würde mich interes-
sieren, wie die Landesregierung und nicht die 
Bundesregierung oder irgendeine Tageszeitung 
die Situation bei Schlecker und bei anderen Unter-
nehmen bewertet, dass es eben nicht, wie die 
Richtlinie es vorgibt, faktisch eine Gleichbehand-
lung zwischen Leiharbeitnehmern und der tatsäch-
lichen Stammbeschäftigung geben soll? Wie be-
wertet die Landesregierung die aktuelle Rechtsla-
ge durch die Leiharbeitsrichtlinie vor dem Hinter-
grund der aktuellen Situation in vielen Unterneh-
men? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Bode, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 
Sehr geehrte Frau Kollegin Polat, die Abweichung 
von der Richtlinie ist aufgrund von tarifvertragli-
chen Vereinbarungen zulässig. Wir werden den 
Tarifpartnern hier nicht vorgreifen. Die Frage, ob 
eine Gewerkschaft tarifvertragsfähig ist oder nicht, 
ist im Einzelfall vom Arbeitsgericht zu prüfen und 
zu entscheiden und dann entsprechend umzuset-
zen. 

Herr Jüttner, zu der Frage von vorhin zum Berufs-
bild und wie die Landesregierung dies sieht, sage 
ich, falls ich sie aus Ihrer Sicht nicht ausreichend 
beantwortet habe: Ich bin der festen Überzeugung, 

dass es auch im Einzelhandel hervorragende Aus-
bildungsmöglichkeiten gibt, dass dort eine sehr 
fundierte Ausbildung stattfindet, dass man danach 
Beschäftigungsmöglichkeiten hat, die sehr interes-
sant und abwechslungsreich sind, und dass ein 
entsprechend vernünftiger Lohn gezahlt wird. Die 
Einzelfälle, die in der Öffentlichkeit zu einem ande-
ren Bild führen, kritisiert die Landesregierung sehr 
entschieden. Praktiken, die zu einer Umgehung 
und zu einem Missbrauch der bestehenden rechtli-
chen Situation führen, kritisiert die Landesregie-
rung natürlich. Wir werden mit allen Möglichkeiten 
daran arbeiten, dass geprüft wird, ob es sich um 
einen Missbrauch handelt und, wenn ja, dass die-
ser auch beendet wird. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Die nächste Zusatzfrage stellt die Kollegin Weis-
ser-Roelle von der Fraktion DIE LINKE. 

Ursula Weisser-Roelle (LINKE): 
Schönen Dank. - Herr Minister Bode, Sie haben 
bei der Beantwortung der an Sie gerichteten Fra-
gen u. a. gesagt, dass Sie vermuteten, es kann 
sich bei Schlecker nur um einen Einzelfall handeln. 
Ich frage vor diesem Hintergrund die Landesregie-
rung: Hat sie über diese Vermutungen hinaus kon-
krete Kenntnisse, bei wie vielen Menschen das 
Instrument Leih- und Zeitarbeit in dieser zuwider-
laufenden Art und Weise genutzt wird? 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Bode! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 
Nein.  

(Beifall bei der FDP - Lachen bei der 
LINKEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Die nächste Zusatzfrage stellt der Kollege Schneck 
von der SPD-Fraktion.  

Klaus Schneck (SPD): 
Herr Minister, ich frage die Landesregierung auf-
grund Ihrer Ausführungen hier vor dem Parlament, 
was Sie unter dem Thema „vernünftige Entloh-
nung“ verstehen. Können Sie das etwas genauer 
definieren ebenso wie etwas dazu sagen, was die 
Arbeitgeberverbände im Einzelhandel zu dem 
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Thema der geringfügigen Beschäftigung und der 
400-Euro-Grenze ausgeführt haben?  

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
In der Frage der Entlohnung bleibt die Landesre-
gierung bei der Auffassung, dass dies die Sache 
der Tarifvertragsparteien ist, die hierüber zu ver-
handeln und zu einem Abschluss zu kommen ha-
ben. Ich habe Ihnen soeben ein Beispiel mit einem 
Durchschnittslohn von 13 Euro genannt, der - - -  

(Olaf Lies [SPD]: Das glauben Sie 
doch selber nicht! Das kann doch gar 
nicht sein! 13 Euro! Fragen Sie auch 
Verkäuferinnen, was sie wirklich ver-
dienen? - Gerd Ludwig Will [SPD]: 
Das wären 3 000 Euro brutto! - Kres-
zentia Flauger [LINKE]: Wovon träu-
men Sie denn? - Clemens Große Ma-
cke [CDU]: Herr Lies, Sie können eine 
Zusatzfrage stellen! - Gegenruf von 
Olaf Lies [SPD]: Geben Sie mir eine 
ab! Dann stelle ich noch eine! Das ist 
doch wirklich ein Witz!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Die Landesregierung antwortet. Herr Minister Bode 
hat das Wort. - Herr Kollege Lies, ich weise Sie 
darauf hin, dass die SPD das Kontingent an Fra-
gen erschöpft hat. Ich kann es nicht ändern. Dann 
hätten Sie das anders einteilen müssen. Im Mo-
ment antwortet Herr Minister Bode. 

(Olaf Lies [SPD]: Wenn wir solche 
Antworten bekommen, müssen wir 
hier auch noch einmal Fragen stellen 
können!) 

Herr Minister, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe versucht, Ihnen darzustellen, 
dass die Arbeitsbedingungen und natürlich auch 
die Entlohnung Sache der Tarifvertragsparteien 
sind.  

(Unruhe bei der SPD) 

- Ich habe das Gefühl, die SPD interessiert sich 
nicht für die Antwort.  

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Der Kollege Hagenah stellt die nächste Zusatzfra-
ge. 

Enno Hagenah (GRÜNE): 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich frage die Landesregierung vor dem 
Hintergrund, dass von der Politik Leiharbeit im 
Grundsatz als Rahmen möglich gemacht worden 
ist, um Spitzennachfragen abzupuffern und auf 
diese Art und Weise den Unternehmen ein Mittel 
zum Atmen zu ermöglichen, und der Antwort des 
Ministers, dass ausweislich der Untersuchung bei 
50 % der Belegschaften die Anzahl der Beschäftig-
ten unverändert geblieben ist, nachdem Leiharbeit 
eingeführt worden ist, was das anderes ist als das 
Austauschen von Stammbelegschaft in Leihbeleg-
schaft.  

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Minister, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 

Sehr geehrter Herr Hagenah, ich verweise insoweit 
auf meine Beantwortung der Frage, in der wir dar-
gestellt haben, dass ausweislich des 11. Erfah-
rungsberichts und auch des zugrunde liegenden 
Forschungsprojekts der Bundesagentur - wir hat-
ten in den letzten Wochen hier im Landtag dazu 
schon etliche Diskussionen - insbesondere bei 
Großbetrieben der Einsatz von Zeitarbeit dazu 
geführt hat, dass sozialversicherungsrechtlich be-
schäftigte Stammbelegschaften aufgestockt wor-
den sind. Das Ergebnis des Forschungsberichts 
der Bundesagentur für Arbeit, auf den ich mich nur 
beziehen kann, weil wir keinen eigenen Bericht 
erstellt haben, hat die Einschätzung der Landesre-
gierung und das Ergebnis des 11. Erfahrungsbe-
richts bestätigt, nämlich konstante Stammbeleg-
schaften bzw. einen Aufbau der Stammbelegschaf-
ten. 

(Beifall bei der FDP - Gerd Ludwig 
Will [SPD]: Auch bei Schlecker?) 
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Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Kollege Perli von der Fraktion DIE LINKE 
stellt die nächste Zusatzfrage. 

Victor Perli (LINKE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zu den 
von Wirtschaftsminister Bode dargestellten Durch-
schnittslöhnen bei Lidl möchte ich fragen, ob Sie 
der Auffassung sind, dass sich diese Zahl von 
13 Euro in der Stunde, die einen relativ hohen 
Bruttolohn - untypisch für eine Verkäuferin bei 
Lidl - ergeben würde, dadurch ergibt, dass darin 
auch die Chefetage und die Außenvertretung des 
Lidl-Konzerns enthalten sind, und der Zahl keine 
klare Auskunft darüber zu entnehmen ist, wie die 
Verkäufer bezahlt werden.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Herr Minister Bode! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe heute einen Bericht in der Wirt-
schaftspresse gelesen, nach dem Lidl einen 
Durchschnittslohn  

(Victor Perli [LINKE]: Was sollen denn 
Angaben zu Durchschnittslöhnen?) 

und eine durchschnittliche Beschäftigungsdauer 
seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Unternehmen angegeben hat. Lidl hat erklärt, dass 
es auf dieser Grundlage seinen Verband gebeten 
hat, mit der Gewerkschaft ver.di eine Mindestlohn-
vereinbarung im Einzelhandel zu verhandeln und 
zum Abschluss zu bringen. Da Sie die Zahl genau-
er auf die Verkäuferinnen bzw. Verkäufer bezogen 
haben wollten, habe ich Ihnen den entsprechen-
den Tarifvertrag mitgebracht und gebe ihn Ihnen 
gerne mit dem § 3 mit den jeweiligen Gehaltsgrup-
pen in dem jeweiligen Bereich, wo Sie genau 
nachlesen können, bei welcher Berufserfahrung 
welches Entgelt gezahlt wird.  

(Olaf Lies [SPD]: Lesen Sie das doch 
einmal vor! - Unruhe bei der SPD und 
bei der LINKEN - Minister Jörg Bode 
übergibt Victor Perli [LINKE] eine Un-
terlage) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Klein von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen stellt die nächste Zusatzfrage. - Sie sollten 
einen kleinen Augenblick warten, damit Herr Minis-
ter Bode die Frage mitbekommt.  

Hans-Jürgen Klein (GRÜNE): 
Herr Minister Bode, das Papier würde natürlich 
auch mich interessieren, weil meine Frage genau 
in diese Richtung zielt. Sie haben mit den Zahlen 
zu Lidl, die Sie offensichtlich lediglich der Presse 
entnommen haben - insofern frage ich mich, wie 
valide diese Aussage ist, die auf Firmenaussagen 
beruht -, mehr oder weniger den Eindruck erwe-
cken wollen, als sei das der Normalfall der Bezah-
lung von Verkäuferinnen in unserem Land. Sind 
Sie wirklich der Auffassung, dass das so ist, und 
haben Sie in diesem Bereich keine anderen Quel-
len als diese Wirtschaftszeitung? 

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜ-
NEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Bode, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 
Sehr geehrter Herr Klein, ich habe jetzt leider das 
einzige Exemplar des Tarifvertrages für Groß- und 
Mittelbetriebe dem Kollegen Perli gegeben. Viel-
leicht kann er das für Sie kopieren, oder wir müss-
ten ein Exemplar nachreichen.  

(Zuruf von der SPD: Lesen Sie es 
doch einmal vor! Wir alle wollen es 
haben! - Unruhe - Glocke des Präsi-
denten) 

Ich habe hier die Berichterstattung in der heutigen 
Wirtschaftspresse zu den Darstellungen von Lidl 
dargelegt, weil in der Frage 3 die Frage nach dem 
gesetzlichen Mindestlohn sowie der Positionierung 
der Landesregierung dazu gestellt worden ist. Ich 
habe es als sinnvoll betrachtet, darauf hinzuwei-
sen, dass Lidl den Arbeitgeberverband unter 
Zugrundelegung einer eigenen Darstellung des 
Unternehmens gebeten hat, in dem Bereich über 
einen tariflichen Mindestlohn zu verhandeln. Ich 
habe gedacht, zu einer vernünftigen umfassenden 
Beantwortung gehört das dazu.  

(Beifall bei der FDP - Heinrich Aller 
[SPD]: Die Frage war doch etwas 
ganz anderes!) 
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Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Kollegin König von der Fraktion DIE LINKE 
stellt die nächste Zusatzfrage.  

Marianne König (LINKE): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich frage die Lan-
desregierung: Welche Maßnahmen werden Sie 
ergreifen, um die zunehmende Umwandlung von 
festen Arbeitsplätzen in befristete Leiharbeit zu 
stoppen? 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von 
Christian Grascha [FDP]) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Bode, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe schon 
mehrfach gesagt, dass wir darauf achten werden, 
dass die gesetzlichen Möglichkeiten nicht umgan-
gen und nicht missbraucht werden. Die Arbeitge-
ber müssen sich im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten bewegen. Wir sind deshalb auch in 
engem Kontakt mit dem Bundesarbeitsministerium,  

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Vielleicht 
sind die Gesetze nicht richtig!) 

um im Rahmen der Überprüfung dieses Sachver-
halts am konkreten Beispiel der Firma Schlecker 
dieser Praxis nachzugehen und daraus eventuell 
Konsequenzen oder Neubewertungen abzuleiten. 
Bisher sind alle Berichte und Prüfungen sowie 
empirischen Erhebungen, die durch die Bundes-
agentur bzw. das Bundesarbeitsministerium veran-
lasst worden sind, mit einem anderen Ergebnis 
abgeschlossen worden, sodass wir jetzt zunächst 
einmal der Prüfung des Falles Schlecker entge-
gensehen und so lange mit einer Neubewertung 
warten müssen. 

(Beifall bei der FDP) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Kollegin Zimmermann von der Fraktion DIE 
LINKE stellt die nächste Zusatzfrage. 

Pia-Beate Zimmermann (LINKE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
frage die Landesregierung: Wie will sie sicherstel-
len, dass Eingaben von Petenten in Zukunft 
schneller behandelt werden, damit eventuell erfor-

derliche arbeitsrechtliche Schritte noch zeitnah und 
vor allem fristgerecht eingeleitet werden können? 

(Beifall bei der LINKEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Bode, bitte! 

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich weise darauf 
hin, dass wir als Landesregierung uns nicht in ent-
sprechende gerichtliche Auseinandersetzungen 
einmischen. Außerdem ist es so, dass eine dem 
Landtag vorliegende Petition nicht die Grundlage 
für eine Entscheidung etwa eines Arbeitsgerichtes 
darstellt oder diese Entscheidung gar verzögert. 
Die Landesregierung ist bemüht, den Landtag und 
seine Ausschüsse immer möglichst schnell und 
umfassend zu informieren und im Raum stehende 
Fragen schnell zu beantworten.  

Ihre Frage bezog sich wahrscheinlich auf eine 
Petition, die wir erst gestern beraten haben. Bis 
eben ist mir aber nicht zugetragen worden, dass es 
aus dem Parlament heraus Beschwerden über die 
Beantwortungsgeschwindigkeit gab. Falls es in 
diesem Punkt Probleme gegeben haben sollte, 
bitte ich Sie darum, das konkret zu sagen.  

(Beifall bei der FDP - Zurufe von den 
GRÜNEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Perli stellt eine weitere Zusatzfrage.  

Victor Perli (LINKE): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine Damen und 
Herren! Herr Minister Bode, danke schön für die-
sen Auszug aus dem Gehalts- und Lohntarifvertrag 
2009/2010 für die Mittel- und Großbetriebe des 
Einzelhandels. Diesem Tarifvertrag habe ich ent-
nommen, dass eine Verkäuferin bei Lidl im zweiten 
Berufsjahr mit 1 457 Euro auskommen muss. Das 
sind umgerechnet ungefähr 8 Euro brutto. Sie ha-
ben hier aber von 13 Euro gesprochen. Ich frage 
Sie: Haben Sie Erkenntnisse darüber, ob diesem 
Gehalts- und Lohntarifvertrag überhaupt alle Mittel- 
und Großbetriebe des Einzelhandels angeschlos-
sen sind?  

(Beifall bei der LINKEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Minister Bode, bitte! 
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Jörg Bode (FDP): 
Sehr geehrte Damen und Herren! Auf die Schnelle 
habe ich die Berechnungen von Herrn Perli nicht 
nachvollziehen können, nach denen einer Verkäu-
ferin im zweiten Berufsjahr ein Bruttolohn von 
8 Euro pro Stunde gezahlt wird. Ich möchte nur 
darauf hinweisen, dass in den Wahlkämpfen der 
letzten Zeit ein Mindestlohn von 7,50 Euro gefor-
dert worden ist. Damit liegt der von Herrn Perli 
errechnete Stundenlohn darüber. 

Wie viele Unternehmen diesem Tarifvertrag ange-
schlossen sind, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.  

(Rolf Meyer [SPD]: Das ist eine Un-
verschämtheit, was Sie hier machen! - 
Weitere Zurufe)  

Präsident Hermann Dinkla: 
Weitere Wortmeldungen für Zusatzfragen liegen 
mir nicht vor.  

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 27 b auf:  

Dreizügige Gesamtschulen - In kirchlicher und 
privater Trägerschaft hui, in öffentlicher Trä-
gerschaft pfui? - Anfrage der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen - Drs. 16/2214  

Dazu erteile ich der Kollegin Korter von der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen das Wort. Bitte!  

Ina Korter (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Landesregierung hält daran fest, die Neugründung 
von Gesamtschulen in öffentlicher Trägerschaft nur 
dann zu genehmigen, wenn belegt werden kann, 
dass in den kommenden 14 Jahren genügend 
Schülerinnen und Schüler angemeldet werden 
können, um mindestens 5 Züge einrichten zu kön-
nen. An mehreren Orten bietet sich jetzt die evan-
gelische Kirche an, neue Gesamtschulen zu Be-
dingungen zu realisieren, die den Kommunen als 
öffentlichen Schulträgern nicht offenstehen. So 
sollen die Haupt- und die Realschule in Hinte und 
Krummhörn zu einer Gesamtschule in kirchlicher 
Trägerschaft mit zwei Standorten umgewandelt 
werden,  

(Karl-Heinz Klare [CDU]: Wer sagt 
das?) 

während die Landesschulbehörde die Genehmi-
gung einer Gesamtschule in Osterholz-Scharm-

beck mit mehreren Standorten ablehnt. In Wunstorf 
will die evangelische Landeskirche eine Gesamt-
schule als gebundene Ganztagsschule mit einer 
Klassenstärkenobergrenze von 26 Schülern grün-
den, während Gesamtschulen in öffentlicher Trä-
gerschaft in der Regel allenfalls als offene Ganz-
tagsschulen genehmigt werden und nicht maximal, 
sondern minimal 26 Schülerinnen und Schüler pro 
Klasse vorweisen müssen. Auch die Mindestzügig-
keit von fünf Zügen gilt nur für Gesamtschulen in 
öffentlicher, nicht aber für Gesamtschulen in priva-
ter Trägerschaft. 

Den Eltern wird durch die Neugründung von Ge-
samtschulen in kirchlicher Trägerschaft ermöglicht, 
ihre Kinder auch an Orten zu einer Gesamtschule 
zu schicken, wo dies nach den hohen Hürden der 
Landesregierung sonst nicht möglich wäre. Sie 
müssen dann allerdings einen recht hohen Preis in 
Form eines Schulgeldes zahlen. Eltern, die ihr Kind 
nicht an einer konfessionellen Schule anmelden 
wollen, müssen zudem für ihre Kinder weite 
Schulwege in Kauf nehmen.  

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Für wie viele Standorte gibt es Verhandlungen 
mit den Kirchen oder anderen, privaten, Trägern 
über die Neugründung von Gesamtschulen? 

2. Ist die Landesregierung der Ansicht, dass in 
Bezug auf Gesamtschulen in kirchlicher oder priva-
ter Trägerschaft eine Arbeit an mehreren Standor-
ten und/oder mit weniger als fünf Zügen pädago-
gisch und organisatorisch vertretbar ist? 

3. Aus welchen Gründen ist die Landesregierung 
weiterhin nicht bereit, auch die Neugründung von 
Gesamtschulen mit weniger als fünf Zügen 
und/oder mit mehreren Standorten zu genehmi-
gen, wenn derartige Gesamtschulen in kirchlicher 
oder privater Trägerschaft offenkundig zu einer 
erfolgreichen Arbeit in der Lage sind? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin 
Heister-Neumann. Ich erteile ihr das Wort.  

Elisabeth Heister-Neumann (CDU): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Das Fundament des nieder-
sächsischen Schulwesens sind die Schulen in 
öffentlicher Trägerschaft. Jedes Kind in Nieder-
sachsen hat das Recht, wohnortnah eine öffentli-
che Schule zu besuchen. Die öffentlichen Schul-
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träger - also die Gemeinden, die Städte und die 
Landkreise - haben das notwendige Schulangebot 
vorzuhalten. Der Bestand der Schulen in öffentli-
cher Trägerschaft ist deshalb auf Kontinuität und 
auch auf Verlässlichkeit angelegt. Ihre organisato-
rische Struktur, ihre inhaltliche Ausrichtung und 
ihre finanzielle Ausstattung müssen im Hinblick auf 
die landesweite Vergleichbarkeit der schulischen 
Angebote und damit auf die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse in unserem Land in dem erfor-
derlichen Maß reglementiert sein.  

Als ausdrücklich gewollte Ergänzung der öffentli-
chen Schulen gibt es auch in Niedersachsen ein 
breit gefächertes Angebot an Schulen in freier 
Trägerschaft. Für diese Angebote gilt ein anderer 
Ansatz. Das heißt: Sie sollen besondere pädago-
gische Angebote unterbreiten, z. B. im Hinblick auf 
besondere Konzepte, auf die Gestaltung des Un-
terrichts, auf die Bildung der Lerngruppen oder auf 
ganz spezielle Förderangebote. Dabei haben sie 
grundlegende Vorgaben, wie z. B. die Vergleich-
barkeit der Abschlüsse, einzuhalten. Dafür brau-
chen und haben die niedersächsischen Schulen in 
freier Trägerschaft im Vergleich zu den öffentlichen 
Schulen erheblich erweiterte Gestaltungsspielräu-
me.  

Um die Verlässlichkeit des Bestandes insbesonde-
re neu errichteter Schulen in öffentlicher Träger-
schaft auch vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels zu gewährleisten, ist die Mindest-
zügigkeit bei Integrierten Gesamtschulen und bei 
nach Schuljahrgängen gegliederten Kooperativen 
Gesamtschulen in öffentlicher Trägerschaft auf fünf 
festgelegt. Zudem ist vor einer Genehmigung zu 
prüfen, ob längerfristig - für die Schulen in öffentli-
cher Trägerschaft gilt hier ein Zeitraum von 14 
Jahren - genügend Schülerinnen und Schüler für 
das schulische Angebot zusammenkommen wer-
den. Meine Damen und Herren, es ist im wohlver-
standenen Interesse der Schülerinnen und Schüler 
wichtig, dass wir stabile Schulsysteme mit einer für 
ein optimales Bildungsangebot hinreichenden 
Schülerzahl haben.  

Die Genehmigung einer Schule in freier Träger-
schaft kann und darf dagegen von solchen Bedin-
gungen nicht abhängig gemacht werden. Zum 
einen würde das die verfassungsrechtlich garan-
tierte Privatschulfreiheit in unzulässiger Weise 
einschränken - siehe Artikel 7 Grundgesetz. Au-
ßerdem müssen Sie dabei auch an die wirtschaftli-
chen Risiken einer mehr als zehnjährigen Be-
standsgarantie für private Träger denken. Zum 
anderen widerspräche eine solche Reglementie-

rung auch den organisatorischen und pädagogi-
schen Freiheiten, die Schulen in freier Trägerschaft 
ausdrücklich eingeräumt werden. Der Gesetzgeber 
hat dabei mit der generellen Hürde, dass, von we-
nigen Ausnahmen abgesehen, die staatliche Fi-
nanzhilfe erst nach Ablauf von drei Jahren nach 
Neugründung einer privaten Schule gewährt wird, 
einem möglicherweise zu stark ausufernden Expe-
rimentierdrang enge wirtschaftliche Schranken 
gesetzt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen wie folgt: 

Zu 1: Es werden zurzeit keine Verhandlungen des 
Landes mit einer evangelischen Kirche über die 
Neugründung von Gesamtschulen geführt. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Mit einer 
katholischen?) 

Verhandelt wird dagegen mit der katholischen 
Kirche über die Weiterentwicklung bestimmter 
bereits bestehender Schulen in Kooperative, nicht 
Integrierte Gesamtschulen. Der Landtag ist über 
den entsprechenden Vertragsentwurf unter dem 
9. Februar 2010 unterrichtet worden. Im Übrigen 
kann ich Ihnen hier sagen, dass keinerlei Verhand-
lungen mit Privatschulträgern über die Errichtung 
von Schulen geführt werden. 

Zu 2: Aus pädagogischen und organisatorischen 
Gründen werden allgemeinbildende Schulen in der 
Regel an einem Schulstandort geführt. Das gilt 
sowohl für Schulen in öffentlicher als auch für 
Schulen in privater Trägerschaft. Von diesem Re-
gelfall des einen Standorts kann insbesondere 
dann abgewichen werden, wenn dadurch ein vor-
handener Gebäudebestand an einem anderen 
Standort sinnvoll genutzt werden kann, eventuell 
wesentlich günstigere Schulwege entstehen wür-
den oder eine wesentlich günstigere räumliche 
Verteilung von Bildungsangeboten erzielt werden 
kann. Eine öffentliche Integrierte Gesamtschule hat 
aus den bereits genannten Gründen der Gewähr-
leistung von Verlässlichkeit mindestens fünf Züge 
zu umfassen. Da die Schulen in freier Trägerschaft 
in ihrer inneren pädagogischen Gestaltung weitge-
hend frei sind, stellt sich bei diesen Schulen die 
Frage nach einer Mindestzügigkeit ohnehin nicht. 
Verbindliche Vorgaben, etwa zur Klassengröße 
und damit letztendlich auch zur Zahl der Züge, 
können den Privatschulträgern wegen der Privat-
schulfreiheit nicht gemacht werden. Bei einer ins-
gesamt geringeren Schülerzahl und durch Auftei-
lung auf mehrere Klassen könnte man eh zu ande-
ren Zügigkeiten kommen. Wenn man die Klassen-
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stärke insgesamt verringert, kann man auch Fünf- 
oder Sechszügigkeit erreichen. 

Zu 3: Aus den in der Vorbemerkung bereits ge-
nannten Gründen wird gegenwärtig keine Veran-
lassung gesehen, die vom Gesetzgeber erlasse-
nen Anforderungen an die Zügigkeit von Gesamt-
schulen in öffentlicher Trägerschaft zu ändern. Im 
Hinblick auf die Standortfrage geht das Schulge-
setz von dem Grundsatz als Regelfall aus, dass 
Schulen als einheitliche Organisationseinheiten 
räumlich gebündelt an einem Schulstandort errich-
tet und auch fortgeführt werden. Soll im Einzelfall 
von diesem Grundsatz abgewichen werden, ist 
dann auch im Einzelfall zu prüfen, ob durch die 
örtlich getrennte Unterbringung von Schulteilen der 
innerorganisatorische Ablauf sowie die ordnungs-
gemäße Erfüllung der Aufgaben von Schulleitung, 
Konferenzen und folglich auch die Funktionstaug-
lichkeit der Schule insgesamt nicht beeinträchtigt 
werden. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Frau Kollegen Twesten von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen stellt die erste Zusatzfrage. 

Elke Twesten (GRÜNE): 

Herr Präsident! Vor dem Hintergrund, dass Frau 
Heister-Neumann soeben die besonderen päda-
gogischen Konzepte und Gestaltungsspielräume 
von Schulen in freier Trägerschaft erläutert hat, 
frage ich die Landesregierung: Welche konkreten 
negativen pädagogischen Erfahrungen bei beste-
henden Gesamtschulen mit weniger als fünf Zügen 
sind Ihnen denn bekannt, die es immer noch recht-
fertigen, an der Hürde von mindestens fünf Zügen 
bei der Neugründung festzuhalten? 

(Beifall bei den GRÜNEN - Karl-Heinz 
Klare [CDU]: Umgekehrt wird ein 
Schuh draus! - Wolfgang Jüttner 
[SPD]: Zum Beispiel die Verleihung 
des Deutschen Schulpreises ist so ein 
negatives Beispiel! Vierzügigkeit! Aus 
Niedersachsen!) 

Präsident Hermann Dinkla: 

Frau Ministerin Heister-Neumann, bitte! 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 

Ich habe bereits in den Eingangsbemerkungen 
dargestellt, warum wir an der Fünfzügigkeit für neu 
zu errichtende Gesamtschulen festhalten. Das hat 
etwas mit der Verlässlichkeit und der Stabilität der 
Schule für eine gewisse Dauer zu tun, vor allen 
Dingen vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels. Das ist im Interesse der Schülerinnen 
und Schüler. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Das ist wirk-
lich witzig!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Kollegin Korter stellt die nächste Zusatzfrage. 

Ina Korter (GRÜNE): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Ministerin 
Heister-Neumann, ich frage Sie noch einmal vor 
dem Hintergrund, dass Sie gerade betont haben, 
es gehe um die Verlässlichkeit der Gesamtschu-
len, die gegründet werden. In Hessen hat die dor-
tige schwarz-gelbe Landesregierung im Schulge-
setz geregelt, dass Integrierte Gesamtschulen 
gegründet werden können, wenn sie voraussicht-
lich mindestens dreizügig geführt werden können. 
Warum ist die Niedersächsische Landesregierung 
nicht bereit, diesem Beispiel der hessischen Regie-
rung, die kaum im Verdacht steht, rot-grüne Positi-
onen zu vertreten, zu folgen? Die pädagogischen 
Einsichten in die erforderliche Zügigkeit müssen 
dort doch die gleichen sein wie in Niedersachsen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Ministerin, bitte! 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 

Wir haben im Blick, dass wir auch in der Integrier-
ten Gesamtschule eine bestimmte Anzahl von 
Schülerinnen und Schülern brauchen, um durch-
gehend bis zu einer gymnasialen Oberstufe ein 
hinreichend differenziertes Angebot für alle Schü-
lerinnen und Schüler vorhalten zu können, da alle 
diese Schulen auch eine gymnasiale Oberstufe 
entwickeln wollen. 

(Zuruf von Frauke Heiligenstadt [SPD] 
- Wolfgang Jüttner [SPD]: Es geht um 
Sek I! Das wissen Sie doch! Sie ge-
ben doch gar keine Genehmigung für 
Sek II!) 
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Deshalb gehen wir davon aus - dies ist unser pä-
dagogisches Konzept -, dass es sinnvoll ist, ein 
ausreichend differenziertes Angebot vorzuhalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Klein von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen stellt die nächste Zusatzfrage. 

Hans-Jürgen Klein (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das 
von der Frau Ministerin eben angesprochene Fun-
dament öffentlicher Schulen ist ja auch in Nieder-
sachsen an vielen Stellen durchbrochen, und zwar 
dort, wo die freien Träger die Schulen als Ersatz-
schulen anbieten und praktisch für die Region das 
einzig zumutbare Schulangebot darstellen. Das gilt 
auch für die beabsichtigte kirchliche Gesamtschule 
Pewsum-Hinte, die dort ein Konzept mit zwei 
Standorten und vier bis fünf Zügen umsetzen will. 
Vor diesem Hintergrund frage ich Sie: Warum lehnt 
dann die Landesschulbehörde den Antrag des 
Landkreises Osterholz-Scharmbeck ab, der an drei 
Standorten mit fünf Zügen arbeiten will, obwohl - 
das sage ich ganz deutlich - alle Kriterien, die Sie 
eben in Ihrer Antwort genannt haben, dort vor Ort 
erfüllt sind? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Ministerin! 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Uns liegt kein Antrag der evangelischen Kirche zur 
Einrichtung einer solchen Schule vor, und es wer-
den auch keine Verhandlungen darüber geführt. 
Der Antrag des Landkreises Osterholz-Scharm-
beck bezieht sich tatsächlich auf drei Standorte. 
Wie ich in meinen Eingangsbemerkungen bereits 
gesagt habe, sind wir der Auffassung, dass mit 
genau dieser inhaltlichen Konzeption die Funkti-
onstauglichkeit der Schule nicht gewährleistet ist, 
und deshalb lehnen wir das ab. 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Kollegin Staudte von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen stellt die nächste Zusatzfrage. 

Miriam Staudte (GRÜNE): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau 
Ministerin, wie passt es denn zusammen, dass 
eine Landesregierung, die das letzte Kita-Jahr bei-

tragsfrei gestellt hat, nun akzeptiert, dass künftig 
immer mehr Eltern Schulgeld werden bezahlen 
müssen, weil sie ihr Kind nur an eine konfessionel-
le, schulgeldpflichtige Gesamtschule in erreichba-
rer Nähe schicken können? 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN - Karl-Heinz 
Klare [CDU]: Wer hat Ihnen denn die 
Frage aufgeschrieben?) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Ministerin, bitte! 

(Zuruf von Ulf Thiele [CDU]) 

- Herr Kollege Thiele, die Beantwortung erfolgt 
durch die Landesregierung. 

(Ulf Thiele [CDU]: Selbstverständlich!) 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Wir müssen ein Schulangebot wohnortnah vorhal-
ten, die privaten Schulträger müssen das nicht. Die 
privaten Träger sind auch nicht verpflichtet, ein 
Schulgeld zu erheben, sie sind lediglich berechtigt, 
ein Schulgeld zu erheben. Ich möchte allerdings 
auf ein Sonderungsverbot des Grundgesetzes 
hinweisen, wonach dieses Schulgeld nicht über 
eine gewisse Größenordnung hinausgehen darf. 
Aber diese Situation haben wir in Niedersachsen 
nicht. Die Verlässlichkeit von privaten Schulen - 
man muss sich natürlich auch einmal anschauen, 
wie beispielsweise die Situation in Hannover ist - 
werden die Eltern bei ihrer Wahl sicherlich auch 
berücksichtigen. 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Kollegin Seeler von der SPD-Fraktion stellt 
die nächste Zusatzfrage. 

Silva Seeler (SPD): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Frau Ministerin, inwieweit ist das öffentliche 
Schulwesen aus Sicht der Landesregierung eigent-
lich noch konkurrenzfähig gegenüber den Angebo-
ten von privaten und kirchlichen Trägern? Denn 
diese Träger haben die Möglichkeit, kleinere Klas-
sen, ein gebundenes Ganztagsangebot und die 
Dreizügigkeit anzubieten. 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN - Hans-Christian Biallas 
[CDU]: Da lohnt sich eine Nachfrage 
bei Herrn Wowereit!) 
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Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Ministerin! 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Wir verfügen in Niedersachsen über rund 3 100 
öffentlich-rechtliche Schulen. Wir haben insgesamt 
rund 150 private allgemeinbildende Schulen. Ich 
bin davon überzeugt, dass unser Schulangebot 
sehr wohl konkurrenzfähig ist. Wir sind gut aufge-
stellt. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Adler von der Fraktion DIE LINKE 
stellt die nächste Zusatzfrage. 

Hans-Henning Adler (LINKE): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich stelle die Frage: Wann genehmigt die 
Landesregierung die Gesamtschule Wardenburg 
im Landkreis Oldenburg? Die Antragsunterlagen 
liegen schon lange vor.  

(Karl-Heinz Klare [CDU]: Gestern 
Abend! - Zurufe von der CDU: Das ist 
schon passiert! Das stand doch in der 
Zeitung!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Ministerin! 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Ist genehmigt! 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Kollegin Heiligenstadt von der SPD-Fraktion 
stellt die nächste Zusatzfrage.  

Frauke Heiligenstadt (SPD): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen 
und Kollegen! Angesichts der Tatsache, dass die 
Ministerin die Fünfzügigkeit für die Neugründung 
von Integrierten Gesamtschulen mehrfach als das 
pädagogische Konzept dieser Landesregierung 
vorgetragen hat, frage ich Sie: Welche Mindestzü-
gigkeit sieht die neue Verordnung - die Nachfolge-
rin der Schulentwicklungsplanungsverordnung - für 
zusammengefasste Haupt- und Realschulen vor? 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Acht!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Ministerin! 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 

Mindestens zweizügig.  

(Ah! bei der SPD - Ministerin Elisa-
beth Heister-Neumann: Das ist etwas 
ganz anderes! - Zurufe von der SPD) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Kollegin Reichwaldt von der Fraktion DIE 
LINKE stellt die nächste Zusatzfrage. 

(Anhaltende Zurufe von der SPD) 

- Frau Kollegin, bitte warten Sie noch kurz, bis sich 
die Aufregung gelegt hat. Ich darf die Fraktionen 
darauf hinweisen: Hier besteht noch die Möglich-
keit, Fragen zu stellen. Das muss nicht quer durch 
den Plenarsaal sein.  

(Zuruf von der SPD: Das wissen wir!) 

Bitte schön, Frau Kollegin! 

Christa Reichwaldt (LINKE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau 
Ministerin, Sie haben eben erläutert, dass die kon-
fessionsgebundenen Schulen, so auch die neue 
kirchliche Gesamtschule in Hinte, relativ frei sind in 
Bezug auf die Organisation und Gestaltung des 
Unterrichts. Vor dem Hintergrund, dass der Unter-
richt des Fachs Werte und Normen an dieser 
Schule nicht durchgeführt wird - entsprechende 
Informationen liegen uns vor -, die Eltern, weil sie 
eine integrative Erziehung für ihre Kinder wollen, 
ihre Kinder aber trotzdem dort anmelden werden, 
frage ich Sie: Wie bewertet die Landesregierung 
das zum einen im Hinblick auf das Recht der Schü-
ler, Religionsunterricht gegebenenfalls abzuwäh-
len, und zum anderen im Hinblick auf die Verpflich-
tung, das Fach Werte und Normen an öffentlichen 
Schulen zu unterrichten, wenn entsprechender 
Bedarf vorhanden ist? 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Ministerin! 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 

Erstens liegt kein Antrag vor. Zweitens werden 
auch keine Verhandlungen geführt. Drittens ist die 
Religionsfreiheit auch an konfessionell gebunde-
nen Schulen gegeben. Im Übrigen gehe ich davon 
aus, dass die Eltern, die ihre Kinder an einer 
evangelischen oder katholischen Schule anmel-
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den, den religiösen Hintergrund mit berücksichti-
gen. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Borngräber von der SPD-Fraktion 
stellt die nächste Zusatzfrage. 

Ralf Borngräber (SPD): 
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Frau Ministerin, vor dem Hintergrund der von 
Ihnen hervorgehobenen verlässlichen Vorhaltung 
des Angebots im öffentlichen Schulsystem möchte 
ich sehr gerne fragen: Wird die Landesregierung 
im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2007 ihre 
Zustimmung zur Errichtung einer IGS in Träger-
schaft der evangelischen Kirche erteilen, wenn der 
kommunale Schulträger im Sekundarbereich I 
keine öffentliche Schule mehr vorhalten kann - 
Beispiel Hinte? 

(Zustimmung bei der SPD und bei den 
GRÜNEN - Karl-Heinz Klare [CDU]: 
Das gibt es nicht! - Frauke Heiligen-
stadt [SPD]: Das ist eine Frage, die 
man mit Ja oder Nein beantworten 
kann!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Ministerin, bitte! 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Noch einmal: Es liegt kein Antrag vor. Es werden 
keine Verhandlungen geführt. Im Übrigen gibt es 
bestimmte Regeln, nach denen Schulen in kirchli-
cher Trägerschaft genehmigt werden. Es gibt be-
stimmte Vereinbarungen mit der evangelischen 
Kirche, z. B. gibt es eine besondere Vereinbarung 
zum Adreaneum in Hildesheim. Der kommunale 
Schulträger muss aber auch zustimmen.  

(Ralf Borngräber [SPD]: Dann werden 
wir wieder fragen, wenn der Antrag 
vorliegt!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Kollegin Korter stellt die nächste Zusatzfrage. 

Ina Korter (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
muss zunächst feststellen, dass die Ministerin 
unsere Fragen völlig unzureichend beantwortet 
hat. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN, bei 
der SPD und bei der LINKEN) 

Vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung 
mit ihrer Vorschrift der Fünfzügigkeit bei öffentli-
chen Integrierten Gesamtschulen inzwischen eini-
ge kommunale Schulträger sozusagen in den 
Bankrott treibt, weil sie keine eigenen Gestal-
tungsmöglichkeiten mehr für ihre Schulstandorte 
haben, und die Kommunen, die einen Schulstand-
ort erhalten wollen, aber aufgrund der vorgegebe-
nen Schülerzahlen keine Genehmigung für die 
Einrichtung einer Gesamtschule erhalten, sozusa-
gen dazu zwingt, ihre Trägerschaft aufzugeben 
und sie z. B. an die Landeskirche oder demnächst 
möglicherweise auch private Träger abzugeben, 
frage ich die Landesregierung: Wie ist das eigent-
lich noch mit dem Gleichheitsprinzip zu vereinba-
ren, wenn die öffentlichen Schulträger derartig 
diskriminiert und behindert werden, eine eigene 
Gestaltung ihrer Schullandschaft vorzunehmen? 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und 
bei der SPD) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Ministerpräsident, bitte! 

Christian Wulff, Ministerpräsident: 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Gleiches ist gleich zu behandeln, und Un-
gleiches ist ungleich zu behandeln. Freie Schulen 
haben eine besondere Funktion und Form; es gibt 
unterschiedliche Konzepte wie Waldorfschulen, 
kirchliche Schulen oder Schulen anderer freier 
Träger. Wir legen Wert darauf, dass diese Schulen 
nicht mit Schulen des öffentlichen Schulwesens 
gleichbehandelt werden.  

(Zustimmung bei der CDU) 

Sie sind einem Missverständnis aufgesessen, Frau 
Kollegin. Alle Ihre Fragen sind durch die Regierung 
beantwortet worden. Aber Sie leiden darunter, 
dass Sie anderer Meinung sind als die Regierung. 
Damit müssen wir leben.  

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP) 

Alle Fragen sind umfassend beantwortet worden.  

(Filiz Polat [GRÜNE]: Nein! Wir wollen 
eine Antwort! - Weitere Zurufe von 
den GRÜNEN) 

Frau Kollegin, Sie haben gerade festgestellt, die 
Fragen seien nicht beantwortet worden. Die Regie-
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rung kann auf diese Feststellung antworten. Ich 
antworte für die Regierung, dass die Fragen um-
fassend beantwortet worden sind.  

Es ist die Frage beantwortet worden, warum wir für 
die Fünfzügigkeit bei Gesamtschulen sind. Wir 
haben geantwortet, dass wir über einen Antrag auf 
Einrichtung einer Gesamtschule dann entscheiden, 
wenn er vorliegt und wir mit den Betroffenen - auch 
unter Anhörung der Schulträger - darüber gespro-
chen haben. Erst dann lässt sich beurteilen, in 
welcher Entfernung welche Schule liegt, ob sie 
noch gut erreichbar ist und ob die Landesregierung 
ihren Anspruch, eine öffentlich-rechtliche Schule 
wohnortnah, differenziert und begabungsgerecht 
vorzuhalten, erfüllt sieht oder nicht.  

Es ist Aufgabe der Landespolitik, die Schulorgani-
sation in Niedersachsen festzulegen. Sie wurde in 
Form des Schulgesetzes von der Mehrheit dieses 
Parlaments beschlossen. 

(Zustimmung bei der CDU) 

An diese Beschlüsse des Parlaments hat sich je-
der Schulträger in Niedersachsen zu halten; und er 
hat sich in diesem Rahmen zu bewegen.  

Wir haben begründet, warum wir gegen eine Ge-
samtschule sind, die mit mehreren Standorten zu 
arbeiten versucht. Wir meinen, Differenzierung und 
Niveau sind innerhalb einer solchen Gesamtschule 
nicht aufrechtzuerhalten. Wir führen Anfang März 
auch wieder Gespräche im Landkreis Osterholz 
über die verschiedenen involvierten Standorte, die 
wenige Kilometer auseinander liegen. Dann muss 
diese Frage gemeinsam besprochen werden, und 
wir werden darlegen, warum wir genehmigen oder 
nicht genehmigen.  

Sie sollten Ihre innere Unzufriedenheit, die be-
steht, weil Sie es gerne anders machen würden, 
nicht in Beleidigungen der Landesregierung um-
widmen.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Stefan Wenzel [GRÜNE]: Das ist eine 
interessante Beantwortung der Frage! 
- Weitere Zurufe von der SPD und von 
den GRÜNEN) 

Sie müssen akzeptieren, dass diese Landesregie-
rung Wert darauf legt, dass das öffentlich-
rechtliche Schulwesen in Niedersachsen mehr als 
konkurrenzfähig ist. 

(Filiz Polat [GRÜNE]: Das ist unglaub-
lich!) 

Wir haben im Jahr 2003 die Regierung in diesem 
Land übernommen. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Ist das 
eine Antwort? - Stefan Wenzel [GRÜ-
NE]: Das ist keine Antwort! - Unruhe - 
Glocke des Präsidenten) 

- Ich antworte auf die hier gestellten Fragen. Eben 
wurde genau diese Frage gestellt: Ist das öffent-
lich-rechtliche Schulwesen gegenüber den freien 
Schulen wettbewerbsfähig? 

Als wir im Jahr 2003 angefangen haben, gab es in 
Niedersachsen 155 Ganztagsschulen. Heute sind 
es 880. Zum nächsten Schuljahresbeginn im 
Sommer werden es 1 100 Schulen mit Ganztags-
angeboten sein. Das unterstreicht die Leistungsfä-
higkeit des öffentlich-rechtlichen Bildungswesens. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich frage mich gelegentlich, warum Sie bis 2003 
zwar überwiegend die absolute Mehrheit in diesem 
Land gehabt haben, aber auf diesem Feld in Be-
zug auf die Vielfalt des Bildungswesens nichts 
vorangebracht haben. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Warum werden eigentlich erst in unserer Regie-
rungszeit jede Hauptschule mit einem Schulsozial-
arbeiter und nahezu jede Hauptschule mit einem 
Ganztagsangebot ausgestattet? Warum unterrich-
tet eigentlich erst jetzt an jeder Hauptschule das 
Kollegium fünf Stunden Deutsch und fünf Stunden 
Mathematik und vermittelt eine viel stärkere Be-
rufsorientierung? Warum werden eigentlich erst 
jetzt die Hauptschule besser und die Zahl der 
Schulabgänger ohne Abschluss verringert? Warum 
ist das nicht schon zu Ihrer Zeit geschehen? 

(Unruhe bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Das sind doch die Fragen, die sich uns hier stellen, 
wenn Sie ständig insistieren, wir würden so wenig 
Gesamtschulen genehmigen, nachdem Sie fast 
keine einzige genehmigt hatten. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege Bartling zur Geschäftsordnung! 

Heiner Bartling (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Ministerpräsident, Sie haben hier deutlich ge-
macht, wie diese Landesregierung mit den Rech-
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ten des Parlaments umgeht. Sie funktionieren eine 
Dringliche Anfrage zu einer Regierungserklärung 
um. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN - Lachen bei 
der CDU) 

Damit weichen Sie von dem ab, was hier im Par-
lament Usus ist. 

(Karl-Heinz Klare [CDU]: Sollen wir 
einmal die Sachen aus Ihrer Regie-
rungszeit herausholen? - Weiterer Zu-
ruf von der CDU: Schröder hat eine 
Stunde geredet! - Weitere Zurufe) 

- Die Zwischenrufe von Regierungsmitgliedern sind 
auch eine Unart in dem Umgang, den Sie mit dem 
Parlament pflegen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie haben anscheinend den Eindruck, dass Sie 
hier inzwischen machen können, was Sie wollen. 
Deswegen haben wir auch einen entsprechenden 
Antrag gestellt. Wir werden morgen darüber disku-
tieren können, wie diese Landesregierung und 
diese Mehrheit mit dem Parlament und den Oppo-
sitionsrechten umgehen. 

Ich beantrage jetzt entsprechend unserer Ge-
schäftsordnung, dass die Debatte über dieses 
Thema eröffnet wird. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN - Heinz Rol-
fes [CDU]: Das ist ja wohl unglaub-
lich!) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Herr Kollege, zunächst gibt es aber weitere Wort-
meldungen zur Geschäftsordnung. Herr Kollege 
Thümler! 

Björn Thümler (CDU): 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Herr Bartling, da Sie gestern bereits mit 
der Leistungsfähigkeit unseres wissenschaftlichen 
Dienstes Bekanntschaft gemacht haben, darf ich 
feststellen: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit 
Steinen schmeißen. Ich könnte Ihnen jetzt auch 
eine Reihe von möglichen Verfehlungen vortragen, 
die Sie in Ihrer Regierungszeit begangen haben. 

(Heiner Bartling [SPD]: Machen Sie 
das einmal!) 

- Gerade gestern haben wir ja schon einen Fall 
erlebt. 

(Zuruf von Stefan Klein [SPD]) 

- Herr Klein, wir können das ja einmal heraussu-
chen lassen. 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Es würde aber ein abendfüllendes Programm wer-
den, wenn wir hier alles aufarbeiten wollten, was in 
der Regierungszeit der SPD in diesem Hause 
stattgefunden hat. Ich will das gar nicht alles auf-
wärmen, weil es wahrscheinlich den einen oder 
anderen doch etwas belasten würde, wenn das 
heute alles noch einmal zur Sprache käme. 

Wir sind natürlich dagegen, dass eine Debatte 
eröffnet wird; denn die Landesregierung hat nach 
unserer Auffassung hier die Antwort auf die Fra-
gen, die gestellt worden sind, gegeben. 

Im Übrigen finde ich, dass Sie sich alle wieder 
etwas beruhigen sollten. Wir haben ja darüber 
gesprochen, wie der Umgang miteinander in die-
sem Parlament sein soll.  

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP) 

Dazu gehört auch, dass Sie es akzeptieren, wenn 
eine Antwort gegeben worden ist. Wenn Ihnen 
diese Antwort nicht passt, haben Sie Möglichkei-
ten, weitere Fragen zu stellen. Sie können sie 
schriftlich stellen oder wie auch immer. Die Ge-
schäftsordnung gibt dafür Möglichkeiten her. 

Vielleicht wird morgen die Debatte über diesen 
Punkt interessant. Eines ist aber auch klar: Ein 
ständiges Herumfummeln an der Geschäftsord-
nung, weil man meint, daran müsse irgendetwas 
geändert werden, weil einem irgendetwas nicht 
passt, ist mit uns nicht zu machen. 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Hätten 
Sie nicht daran herumgefummelt, wä-
re jetzt weniger Gefummel nötig!) 

Die Debatten dazu, liebe Frau Flauger, sind doch 
schon am Anfang dieser Legislaturperiode geführt 
worden. Man muss sie nicht gebetsmühlenartig 
alle paar Monate wieder führen. Dadurch wird die 
Sache nämlich nicht besser. 

Wir lehnen den Antrag ab. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
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Präsident Hermann Dinkla: 
Frau Kollegin Helmhold hat sich ebenfalls zur Ge-
schäftsordnung gemeldet. Bitte! 

Ursula Helmhold (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Herr Thümler, mir ist eigentlich ziemlich 
egal, was Herr Bartling während seiner Regie-
rungszeit hier gemacht hat. 

(Björn Thümler [CDU]: Das glauben 
wir! - Unruhe - Glocke des Präsiden-
ten) 

Ihre Argumentation ist an dieser Stelle auch über-
haupt nicht stringent. Sie sagen, Sie könnten sich 
gegenüber dem Parlament schlecht benehmen, 
weil eine andere Regierung das auch gemacht 
habe. Diese Argumentation kann zumindest ich 
nicht akzeptieren. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN - Björn 
Thümler [CDU]: Sie benehmen sich 
hier doch am schlechtesten! - Weite-
rer Zuruf von der CDU: Benimm ist 
nicht Ihre Profession, Frau Helmhold! 
- Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Gerade haben wir hier doch wieder etwas erlebt, 
was wir schon relativ oft bemängelt haben, nämlich 
dass die Fragestunde seitens der Landesregierung 
genutzt wird, um längliche Erklärungen, die Regie-
rungserklärungen gleichen, abzugeben. 

(Björn Thümler [CDU]: Die Regierung 
hat die Fragen beantwortet!) 

Was der Herr Ministerpräsident eben gemacht hat, 
war nicht die Beantwortung einer Frage. Niemand 
im Haus hat z. B. danach gefragt, wie viele Ge-
samtschulen mit Ganztagsbetreuung und Mittag-
essen usw. es vor 2003 und danach gegeben hat. 
Diese Frage hat hier niemand gestellt. Darüber 
kann hier zwar gesprochen werden. Das gehört 
aber nicht mehr zu den Dringlichen Anfragen.  

Deswegen unterstütze ich die Forderung des Kol-
legen Bartling. Lassen Sie uns in die Debatte ein-
treten; denn ansonsten herrscht hier keine Waf-
fengleichheit mehr zwischen Opposition und Re-
gierung, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN) 

Das Verfahren ist so festgelegt. Daran muss die 
Regierung sich auch halten. Wenn das Parlament 

fragt, wird geantwortet. Dann muss man bitte auch 
vollständig und nach bestem Wissen und Gewis-
sen antworten, wie es in der Verfassung steht, darf 
aber nicht darüber hinaus das erzählen, was man 
sowieso schon immer mal sagen wollte. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Zum weiteren Verfahren: Zunächst liegen mir noch 
zwei Wortmeldungen zur Geschäftsordnung von 
der Kollegin Reichwaldt und dem Kollegen Gra-
scha vor. Ich habe Herrn Kollegen Bartling so ver-
standen, dass wir dann wieder ganz normal in die 
weitere Beratung eintreten und die Beantwortung 
der Dringlichen Anfragen fortsetzen. 

(Miriam Staudte [GRÜNE]: Wir dürfen 
noch nicht einmal Vorbemerkungen 
machen! - Heiner Bartling [SPD]: Ich 
habe beantragt, über dieses Thema 
die Debatte zu eröffnen! Darüber bitte 
ich abzustimmen!) 

- Gut. - Jetzt kommen wir zu den weiteren Wort-
meldungen zur Geschäftsordnung. Frau Kollegin 
Reichwaldt! 

Christa Reichwaldt (LINKE): 
Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Herr Kollege Thümler, den ständigen Hin-
weis, an der Stimmung in diesem Parlament sei 
diese Seite des Hauses schuld, empfinde ich als 
absolute Dreistigkeit. 

(Beifall bei der LINKEN, bei der SPD 
und bei den GRÜNEN - Demonstrati-
ver Beifall bei der CDU und bei der 
FDP) 

Zum Thema insgesamt: In den letzten Monaten 
stört mich wirklich, dass sich sowohl die Dringli-
chen und die Mündlichen Anfragen als auch die 
Aktuellen Stunden in diesem Parlament zu einem 
Wettkampf der Mitglieder der Landesregierung 
entwickeln, bei dem es darum geht, wie man die 
Fragen nicht beantwortet. 

(Björn Thümler [CDU]: Das ist doch 
unerhört!) 

Das ist nämlich Tatsache. Hier werden lange Er-
klärungen abgegeben und dann die Fragen nicht 
beantwortet. Meine Damen und Herren, ich verste-
he die Gewaltenteilung anders. Das Parlament hat 
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die Aufgabe, die Landesregierung zu kontrollieren. 
Hier werden unsere Rechte beschnitten. Das geht 
nicht. 

Wir unterstützen den Antrag von Herrn Bartling. 

(Beifall bei der LINKEN, bei der SPD 
und bei den GRÜNEN) 

Präsident Hermann Dinkla: 
Zur Geschäftsordnung erteile ich dem Kollegen 
Grascha das Wort. 

Christian Grascha (FDP): 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ehrlich 
gesagt, verstehe ich die Aufregung an dieser Stelle 
nicht. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Frau Kollegin Korter hat eine Frage gestellt. Die 
Landesregierung hat diese Frage beantwortet. Der 
Ministerpräsident hat dazu das Wort ergriffen. 

(Klaus-Peter Bachmann [SPD]: Ja, 
eben! Er hat das Wort ergriffen!) 

Insofern verstehe ich die Aufregung hier nicht. 
Dass Ihnen diese Antwort nicht passt, mag ja sein. 
Das ist eine politische Frage, die man dann im 
Rahmen eines Entschließungsantrags oder wie 
auch immer diskutieren kann. Die Frage ist aber 
zunächst einmal völlig korrekt beantwortet worden. 

Insofern sehe ich überhaupt keinen Bedarf, die 
Debatte über dieses Thema zu eröffnen. 

(Vizepräsidentin Astrid Vockert 
übernimmt den Vorsitz) 

Die Kritik, Ihnen sei die Antwort zu ausführlich, 
verstehe ich auch nicht. Auf der einen Seite kriti-
sieren Sie, wenn Antworten angeblich nicht aus-
führlich genug sind, obwohl die Fragen entspre-
chend klar beantwortet worden sind. Auf der ande-
ren Seite kritisieren Sie, wenn ausführlich geant-
wortet wird. Das ist nicht nachvollziehbar. 

(Hans-Henning Adler [LINKE]: Sie 
müssen zur Sache sprechen! Darum 
geht es!) 

Insofern lehnt meine Fraktion eine Eröffnung der 
Debatte ab. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Gibt es weitere Wortmeldungen zur Geschäftsord-
nung? - Das ist nicht der Fall. 

Seitens des Kollegen Bartling von der SPD-
Fraktion ist eben der Antrag eingebracht worden, 
die Aussprache zu diesem Punkt als ganz norma-
len Tagesordnungspunkt zu eröffnen. Das würde 
bedeuten, dass wir nach § 66 unserer Geschäfts-
ordnung - Abweichung von der Tagesordnung - 
verfahren müssten. 

Über diesen Antrag lasse ich abstimmen. Wer sich 
dem Antrag des Herrn Kollegen Bartling an-
schließt, den bitte ich um das Handzeichen. - Ge-
genstimmen? - Stimmenthaltungen? - Ich stelle 
fest, dass der Antrag damit abgelehnt ist. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt Dring-
liche Anfragen zurück. Wenn ich das richtig sehe, 
hat sich Herr Poppe zu einer Zusatzfrage gemel-
det. 

(Ina Korter [GRÜNE]: Ich habe mich 
zu einer persönlichen Erklärung ge-
meldet!)  

- Die persönliche Erklärung, Frau Kollegin Korter, 
können Sie zum Schluss abgeben. Ich möchte jetzt 
zunächst die Zusatzfragen abarbeiten. Wir sind 
noch immer beim Tagesordnungspunkt 27 b.  

Herr Poppe, Sie haben das Wort zu einer weiteren 
Zusatzfrage.  

Claus Peter Poppe (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
frage die Landesregierung: Wie begründet sie die 
auffällige Diskrepanz in der Nachfolgeregelung zur 
Schulentwicklungsplanung zwischen einer Anfor-
derung von Zweizügigkeit bei verbundenen Haupt- 
und Realschulen und der Fünfzügigkeit bei Integ-
rierten Gesamtschulen?  

(Beifall bei der SPD - Karl-Heinz Klare 
[CDU]: Weil das etwas ganz anderes 
ist, Herr Poppe!)  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Landesregierung antwortet 
Frau Ministerin Heister-Neumann.  

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Herr Poppe, für diesen Bereich pädagogisch sinn-
voll ist ganz klar eins plus zwei, sprich: ein Haupt-
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schulzweig bzw. zwei Realschulzüge. Ich habe 
eben von der Mindestzügigkeit gesprochen. Diese 
liegt bei zwei, um eine wohnortnahe Beschulung 
zu ermöglichen.  

(Claus Peter Poppe [SPD]: Ich habe 
gefragt, wie die Diskrepanz zwischen 
zwei und fünf zu erklären ist! Dazu 
sagen Sie nichts! Wieder keine Ant-
wort! - Kreszentia Flauger [LINKE]: 
Wie wir es eben gesagt haben: Es 
wird nicht geantwortet!)  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Zusatzfrage stellt Frau Kollegin Heili-
genstadt von der SPD-Fraktion. Bitte schön! - Nur 
zu Ihrer Kenntnis: Das ist die letzte Frage des 
SPD-Kontingents.  

Frauke Heiligenstadt (SPD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen! Die Bildungspolitik 
dieser Landesregierung fährt die Schulen im länd-
lichen Raum vor die Wand,  

(Zustimmung von Silva Seeler [SPD]) 

sodass kirchliche und private Schulträger dort den 
Ausputzer spielen müssen. Die Ministerin ist nicht 
in der Lage, Fragen zu beantworten. Der Minister-
präsident spielt wieder einmal den Ausputzer für 
diese Ministerin.  

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Der wahre Bremsklotz für diese katastrophale Bil-
dungspolitik - - - 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Frau Kollegin Heiligenstadt, hier sind keine Aussa-
gen und Bewertungen zu treffen!  

(Björn Thümler [CDU]: Das ist un-
glaublich!) 

Frauke Heiligenstadt (SPD): 
Weil die Ministerin wohl nicht in der Lage ist, die 
Frage meines Kollegen Poppe ausführlich zu be-
antworten, frage ich die Landesregierung: Wie er-
klärt die Landesregierung diesen eklatanten Unter-
schied zwischen der Fünfzügigkeit für Integrierte 
Gesamtschulen im Sekundarbereich I - wohlge-
merkt: im Sekundarbereich I - und den beabsichtig-
ten Mindestzügigkeiten von zusammengefassten 
Haupt- und Realschulen von zwei? Das ist eine 

Einzügigkeit pro Schule. Wie erklären Sie das pä-
dagogisch? Wenn Sie das mit der Wohnortnähe 
begründen, dann gilt das doch auch für Gesamt-
schulen, meine Damen und Herren.  

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin 
Heister-Neumann.  

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Mit Verlaub, Frau Heiligenstadt: Andere würden 
das, was Sie eben hier gesagt haben, als glatten 
Unsinn bezeichnen. Das darf ich an der Stelle 
wirklich einmal so sagen.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Wir haben hier doch völlig unterschiedliche Schul-
formen.  

(Lothar Koch [CDU]: Sehr richtig! So 
ist es!) 

Wir haben bei einer zusammengefassten Haupt- 
und Realschule eine völlig andere Ausgangssitua-
tion, als das bei einer Integrierten Gesamtschule 
der Fall ist. Deshalb sind hier andere Vorgaben 
notwendig. Insofern können Sie das definitiv nicht 
miteinander vergleichen. Deshalb ist unser Ansatz 
bezüglich der Zügigkeit bei den Haupt- und Real-
schulen in der zusammengefassten Form zu den 
Integrierten Gesamtschulen ein ganz anderer.  

(Rolf Meyer [SPD]: Das ist doch lä-
cherlich!)  

Wir haben eine andere Zeugnisgebung. Wir haben 
eine integrative Beschulung. Wir haben bei den 
zusammengefassten Haupt- und Realschulen eine 
schulformbezogene Unterrichtung. Das ist völlig 
unterschiedlich. Deshalb ist der Vergleich, den Sie 
hier anstellen, völlig daneben.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Kreszentia Flauger [LINKE]: Weil das 
so ist, ist das so!) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Kollege Meyer, seien Sie vorsichtig! Meine 
Ohren sind gut. - Die nächste Frage stellt Herr 
Herzog von der Fraktion DIE LINKE.  

Kurt Herzog (LINKE): 
Frau Ministerin, wir haben in Lüchow-Dannenberg 
eine Elternbefragung mit einer ungefähren Rück-
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laufquote von 50 % gemacht und sind bei der 
Auswertung der verwertbaren Stimmen zu einem 
Votum von 71 % für die Gesamtschule gekommen, 
lagen aber unter der Fünfzügigkeit. Warum akzep-
tieren Sie nicht die Hochrechnung auf 100 %, die 
dann ganz locker eine Fünfzügigkeit ermöglichen 
würden?  

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Landesregierung hat Frau 
Ministerin Heister-Neumann das Wort. Bitte schön!  

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Diese Landesregierung steht für ein vielfältig ge-
gliedertes Schulwesen, auch mit dem Angebot von 
Integrierten Gesamtschulen. Für eine kontinuierli-
che und stabile Entwicklung einer Schulform brau-
chen wir - dies habe ich eingangs schon darge-
stellt - eine bestimmte Grundlage. Es werden neue 
Schulen errichtet, meine Damen und Herren. Wir 
haben den demografischen Wandel zu berücksich-
tigen. Wenn man diesen demografischen Wandel 
berücksichtigt und weiß, dass die Schülerzahlen 
zurückgehen, dann ist die Stabilität für die neu 
errichteten Schulen auf Sicht nicht mehr gegeben. 
Vor diesem Hintergrund bleiben wir dabei und hal-
ten es für den richtigen Ansatz.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Eine weitere Zusatzfrage stellt 
Frau Kollegin Reichwaldt von der Fraktion DIE 
LINKE.  

Christa Reichwaldt (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
persönlich brauche jetzt doch noch eine Erklärung 
von der Kultusministerin; denn ich verstehe den 
entscheidenden Unterschied zwischen einer Sek I 
in einer Gesamtschule und einer zusammenge-
fassten Haupt- und Realschule schlicht und ein-
fach nicht. Deshalb verstehe ich auch nicht, wieso 
die Zügigkeit so weit auseinanderweicht. Ich brau-
che da tatsächlich noch eine Klärung und bitte 
darum.  

(Zustimmung von Kreszentia Flauger 
[LINKE])  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin 
Heister-Neumann. Bitte schön!  

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Frau Reichwaldt, dann haben Sie die Schulform 
der zusammengefassten Haupt- und Realschule 
nicht verstanden. Die zusammengefasste Haupt- 
und Realschule sagt nichts anderes, als dass es 
zwar unter einem Dach einen Schulvorstand, eine 
Schulleitung gibt. Aber auch bei der zusammenge-
fassten Haupt- und Realschule gibt es einen nach 
Schulzweigen, nach Schulformen getrennten Un-
terricht. Insofern ist es etwas grundsätzlich ande-
res als bei der Integrierten Gesamtschule, wo von 
Anfang an unabhängig von der Schulformzuord-
nung gemeinsam in einer Klasse unterrichtet wird.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Frau Ministerin. - Zu diesem Punkt 
liegt noch eine Zusatzfrage vor. Das ist die letzte 
Zusatzfrage für die Fraktion DIE LINKE. Frau 
Flauger, Sie haben das Wort. Bitte schön!  

Kreszentia Flauger (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Um 
das Ganze noch einmal zu präzisieren: Wenn zu-
sammengelegte Haupt- und Realschulen eins plus 
eins gleich zweizügig aufgestellt sein müssen, 
wenn also aus pädagogischen Gründen pro Schul-
form eigentlich nur eine Einzügigkeit notwendig ist, 
dann bitte ich Sie einmal zu erklären, liebe Lan-
desregierung, warum dann bei Integrierten Ge-
samtschulen mit einem krassen Abstand die Fünf-
zügigkeit pädagogisch erforderlich sein soll. Das 
können Sie niemanden erklären. Aber Sie können 
es ja gerne noch einmal versuchen.  

(Beifall bei der LINKEN - David McAl-
lister [CDU]: Wo war jetzt die Frage?) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung hat 
Frau Ministerin Heister-Neumann das Wort.  

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Frau Flauger, ich habe in Ihrer Frage nichts ent-
deckt, das sich in irgendeiner Weise von den Fra-
gen unterscheidet, die vorher schon gestellt wor-
den sind.  

(Beifall bei der CDU - Kreszentia 
Flauger [LINKE]: Der Unterschied 
zwischen eins und fünf!) 

Also noch einmal: Wir haben bei den zusammen-
gefassten Haupt- und Realschulen bzw. bei Haupt- 
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und Realschulen eine andere Beschulung, weil wir 
in diesen Schulformen die für diese Schulformen 
vorgesehenen und empfohlenen Schülerinnen und 
Schüler haben. Das ist bei der Integrierten Ge-
samtschule definitiv etwas anderes. Weil das an-
ders ist und weil eine andere Anzahl von Kindern 
mit unterschiedlichen Empfehlungen an dieser 
Schule ist, bedarf es dort einer anderen Beschu-
lung und auch einer anderen Zusammenstellung, 
damit eine halbwegs ausgewogene haupt-, real- 
und gymnasialempfohlene Schülerschar zusam-
menkommt. Das können Sie also definitiv nicht 
miteinander vergleichen.  

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Zu diesem Tagesordnungs-
punkt liegen keine weiteren Zusatzfragen vor.  

Frau Korter, ich habe Ihrer Wortmeldung entneh-
men können - uns liegt allerdings keine schriftliche 
Wortmeldung vor -, dass Sie sich nach § 76 - Sie 
nicken - zu einer persönlichen Bemerkung zu 
Wort gemeldet haben. Frau Korter, Sie haben das 
Wort. Bitte schön! 

Ina Korter (GRÜNE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
finde es völlig unangemessen, in welcher Weise 
sich der Ministerpräsident gerade in der Frage-
stunde zu meiner Frage nach der Gleichbehand-
lung bei Gesamtschulgründungen ausgelassen 
hat. Die Ministerin hat uns mehrere Fragen nicht 
vollständig beantwortet; das wird das Protokoll 
ausweisen. Dann ist es völlig unangemessen, 
wenn mich der Ministerpräsident auf meine sachli-
chen Fragen und Nachfragen mit innerer Unzufrie-
denheit diskriminiert. Solche Provokationen sind 
eine maßlose Missachtung des Parlaments und 
der Oppositionsrechte. Dies möchte ich hier fest-
halten.  

(Beifall bei den GRÜNEN, bei der 
SPD und bei der LINKEN) 

Herr Ministerpräsident Wulff ist nicht dazu da, bei 
Anfragen der Landtagsabgeordneten der Oppositi-
on oder auch der Regierungsfraktionen diese zu 
bewerten oder die Personen zu beleidigen. Herr 
Wulff, ich glaube, Sie haben Ihre Rolle als Minis-
terpräsident wirklich noch einmal zu überdenken. 

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der SPD und bei der 
LINKEN) 

Eines bleibt festzustellen: In der Frage der Ge-
samtschuldebatte scheinen Sie derartig unter 
Druck zu stehen, dass Sie mit logischen Argumen-
ten nicht mehr kommen können, sondern die Land-
tagsabgeordneten der Opposition beleidigen. 

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN 
und Beifall bei der SPD und bei der 
LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Jetzt rufe ich den Tagesordnungspunkt 27 c auf: 

Staubt die Landesregierung nur CDs ab oder 
handelt sie aktiv gegen Steuerbetrug? - Anfrage 
der Fraktion DIE LINKE - Drs. 16/2211  

Die Anfrage wird von Herrn Adler von der Fraktion 
DIE LINKE eingebracht. Bitte schön! 

Hans-Henning Adler (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der Ankauf einer Steuersünder-CD 
mit Daten von 1 500 Anlegern, die Geld an der 
Steuer vorbei in die Schweiz verbracht hatten, hat 
das Problem der Steuerhinterziehung in Milliar-
denhöhe erneut ans Tageslicht gebracht. Inzwi-
schen liegen weitere Hinweise vor. Die Medien be-
richten über Daten von 2 000 weiteren Steuersün-
dern, die Anlagen bei den Schweizer Banken UBS, 
Credit Suisse und dem Lebensversicherer Generali 
haben sollen. Die Nordwest-Zeitung vom 6. Fe-
bruar 2010 berichtet, dass etwa 10 000 Deutsche 
rund 23 Milliarden Euro auf Schweizer Bankkonten 
vor dem deutschen Fiskus versteckt haben. 

Die Informationsbeschaffung über die durch den 
Staat gekauften Daten aus Steuerparadiesen ist 
erfolgreich und hatte schon im Fall der LGT Bank 
in Liechtenstein 200 Millionen Euro eingebracht. 

Nicht nur Privatleute, auch Firmen betrügen das 
Finanzamt im großen Stil. Nach Berechnungen der 
Gewerkschaft ver.di werden mittelgroße Betriebe 
im Durchschnitt nur alle 13 Jahre geprüft, kleine 
Firmen alle 24 Jahre. Große Konzerne müssten 
rechnerisch nur alle 50 Jahre eine Umsatzsteuer-
sonderprüfung fürchten. Bundesweit fehlen an den 
Finanzämtern 2 700 Beschäftigte im Innendienst, 
über 3 000 Betriebsprüfer und etwa 300 Steuer-
fahnder. 

Der Vorsitzende der Deutschen Steuergewerk-
schaft, Dieter Ondracek, schätzt laut Wirtschafts-
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Woche vom 1. Februar 2010, dass 10 bis 20 Milli-
arden Euro jährlich in Scheinfirmen fließen, die im 
Ausland nur zu dem Zweck gegründet werden, 
Geldwäsche zu betreiben und Steuern zu hinter-
ziehen. 

Der Bundesrechnungshof kam 2006 zu dem Fazit: 
„Besonders wirtschaftlich starke und große Länder 
weisen die geringste Prüfungsdichte auf.“ Der 
Bundesrechnungshof kritisiert weiter die unzuläng-
liche Prüfung von Einkommensmillionären. Die 
Bundesländer würden im Schnitt jährlich lediglich 
15 % der Spitzenverdiener unter die Lupe nehmen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesre-
gierung:  

1. Welche Anstrengungen unternimmt die Landes-
regierung über die Beteiligung an dem Ankauf der 
bekannt gewordenen Steuersünder-CD hinaus, um 
Steuerhinterziehern auf die Schliche zu kommen 
und den Verfolgungsdruck zu intensivieren und 
damit auch die Quote der Selbstanzeigen zu erhö-
hen? 

2. Ist die Landesregierung bereit, die Finanzämter 
des Landes qualitativ und quantitativ besser mit 
Betriebsprüfern auszustatten, um in diesem Be-
reich Steuerehrlichkeit durchzusetzen? 

3. Wo steht Niedersachsen im Ranking der Bun-
desländer hinsichtlich der Prüfungsdichte bei Un-
ternehmen? 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Herr Adler. - Für die Landesre-
gierung antwortet Herr Minister Möllring. Bitte 
schön! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Diese Landesregierung steht natürlich für 
Steuerehrlichkeit. Der Steuerbetrug werden durch 
die Niedersächsische Landesregierung und die 
entsprechende Finanzverwaltung entschieden be-
kämpft. Steuerhinterzieher hintergehen alle ehrli-
chen Bürger, die zur Finanzierung unseres Ge-
meinwesens beitragen. Schon aus diesem Grund 
kann Steuerbetrug nicht hingenommen werden. 

In der niedersächsischen Steuerverwaltung gibt es 
ein Bündel von Maßnahmen, die gewährleisten, 
dass die Besteuerungsgrundlagen korrekt ermittelt 
werden und dass Steuerbetrug verhindert bzw. 
verfolgt wird. Zur rechtmäßigen Ermittlung der 

Besteuerungsgrundlage haben wir unsere Prü-
fungsdienste. Im Bereich der Prüfungsdienste ist 
die niedersächsische Finanzverwaltung sehr gut 
aufgestellt. Ich möchte das jetzt kurz darstellen. 

Wir fahren unsere Prüfungsdienste mit einem kon-
stant hohen Personaleinsatz. Bei den bestehenden 
Notwendigkeiten, Personal abzubauen, ist dies 
keine Selbstverständlichkeit. Zurzeit sind deutlich 
über 1 800 Mitarbeiter bei der Außenprüfung im 
Einsatz. Die Steuerfahndung ist gut 250 Personen 
stark. Die Prüfer können auf eine hervorragende 
EDV-Unterstützung zurückgreifen, mit der die 
Steuerdaten bearbeitet werden. Der Prüfer kann 
die Buchführung des geprüften Unternehmens mit 
moderner Revisionssoftware abgleichen. Die au-
tomationsgestützte Bearbeitung der Daten durch 
die Finanzverwaltung findet natürlich auch bei 
Konzernen und den Großbetrieben statt. Hier wer-
den die Betriebsprüfer bei Bedarf durch IT-Fach-
leute unterstützt. 

Weiterhin stehen Programme zur Kalkulation von 
Betrieben bestimmter Branchen zur Verfügung, um 
die Buchführung zu verproben. Dies betrifft insbe-
sondere Unternehmen, in denen Bargeschäfte ei-
nen Großteil der Geschäftsvorgänge ausmachen. 
Eine entsprechende EDV-Unterstützung steht na-
türlich auch der Steuerfahndung zur Verfügung. 
Durch den Einsatz moderner Kriminalanalysesoft-
ware haben sich auch hier die Möglichkeiten deut-
lich erweitert. Details kann ich hier aus generalprä-
ventiven und ermittlungstaktischen Gründen natür-
lich nicht kundtun. Es ist aber allgemein bekannt, 
dass wir im Gastronomiegewerbe und anderswo 
mit entsprechender Software Steuerhinterziehung 
aufdecken und den jeweiligen Inhaber wieder zur 
Steuerehrlichkeit hinführen. 

Ich möchte nicht zuletzt ausdrücklich auf die Erfol-
ge der im Jahr 2002 unter meinem Amtsvorgänger 
initiierten niedersächsischen Task Force hinwei-
sen. Diesen hervorragenden Ansatz von Herrn 
Aller haben wir aufgenommen und weiter ausge-
baut. Wir sind damit seit Jahren bundesweit füh-
rend und Vorbild für andere Länder. Für dieses 
niedersächsische Erfolgsmodell wurden seinerzeit 
zusätzlich zehn Stellen für Informatiker, Steuer-
fahnder und Betriebsprüfer bereitgestellt. Das zahlt 
sich aus. Im Jahre 2009 konnten die niedersächsi-
schen Finanzämter aufgrund des durch die Task 
Force zur Verfügung gestellten Kontrollmaterials 
ein Mehrergebnis von rund 16,5 Millionen Euro 
generieren. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

7876 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

Ein gutes Beispiel sind die Programme zur Durch-
forstung des Internets. Gerade der Bereich des 
Internetauktionshandels beinhaltet ein hohes Steu-
erausfallrisiko und wird durch die Task Force ver-
folgt. Ich möchte mir die Anregung erlauben, dass 
der Fachausschuss einmal die Gelegenheit zu 
einem Besuch der Task Force nutzen sollte. Sie 
können sich vor Ort dann gerne einen Überblick 
über die Arbeitsweise dieser Task Force verschaf-
fen. Ich habe das auch bereits getan. Es hat auch 
schon im Fernsehen entsprechende Berichte ge-
geben. Ein solcher Besuch ist lohnenswert. Inso-
fern sollte sich auch der Landtag durch seinen 
entsprechenden Fachausschuss ein Bild davon 
verschaffen, wie intensiv dort gearbeitet wird. 

Niedersachsen wird hier, wie gesagt, bundesweit 
als Vorbild angesehen. Nicht zuletzt der Nordver-
bund richtet seine gemeinsamen Bemühungen zur 
Betrugsbekämpfung an der niedersächsischen 
Task Force aus. 

Bei der angesprochenen Prüfung der Steuerpflich-
tigen mit bedeutenden Einkünften in Niedersach-
sen haben wir unsere Leistungen verdoppelt. Ein-
kommensmillionäre sind schwer zu bestimmen. 
Aber natürlich wird dieser Personenkreis in erheb-
lichem Umfang geprüft. Bis einschließlich 2006 
wurde bei 10 % der Personen mit bedeutenden 
Einkünften eine Außenprüfung angeordnet. Unsere 
Betriebsprüfer erzielen zwischenzeitlich eine Quote 
von rund 20 %. Das heißt, dass in etwa jeder fünfte 
Fall geprüft wird. Die Fälle, in denen eine Außen-
prüfung als nicht erforderlich angesehen wird, wer-
den im Innendienst als sogenannte Intensivprüffäl-
le behandelt. Eine der Bedeutung dieser Fälle 
angemessene Überprüfung ist somit in jedem Falle 
sichergestellt. 

Abschließend möchte ich noch auf die geänderten 
gesetzlichen Vorgaben hinweisen. Der Gesetzge-
ber hat mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Steu-
erhinterziehung, dem Steuerhinterziehungsbe-
kämpfungsgesetz, die Befugnisse der Finanzver-
waltung erweitert. Steuerpflichtige mit bedeuten-
den Einkünften unterliegen danach aufgrund ihrer 
steuerlichen Bedeutung ohne weitere Begrün-
dungspflicht der steuerlichen Außenprüfung. Das 
heißt, weil sie ein hohes Einkommen haben, kann 
man einfach dorthin gehen, ohne dass man auch 
nur einen Anlass oder Hinweis dafür hat, dass dort 
irgend etwas falsch ist. Ebenfalls durch das Steu-
erhinterziehungsbekämpfungsgesetz ist für diesen 
Personenkreis eine Aufbewahrungspflicht von 
Belegen eingeführt worden, die mit der Verpflich-

tung für Gewerbetreibende und Selbstständige 
vergleichbar ist. 

Nach gestrigem Stand sind im Zusammenhang mit 
den Kapitalanlagen in der Schweiz 273 Selbstan-
zeigen mit einem Volumen von knapp 60 Millionen 
Euro eingegangen, die nachzuversteuern sind. 
Das entspricht etwa 20 Millionen Euro zusätzlichen 
Steuereinnahmen plus darauf entfallende Zinsen in 
Höhe von 6 % pro Jahr. 

Diese Steuerhinterziehung in erheblichem Umfang 
kann der Staat nicht hinnehmen. Niedersachsen ist 
deshalb hier nicht untätig. Die Betriebsprüfung hat 
es mit der Korrektur unterschiedlicher Bewertun-
gen und Rechtsauslegungen zu tun. Bei komple-
xen Sachverhalten sind unterschiedliche Rechts-
auffassungen natürlich oft auch vorprogrammiert. 
Dementsprechend sind die Betriebsprüfungsgrund-
sätze auf die Vermeidung extensiver Gestaltung 
ausgerichtet, also auf Präventionseffekte. 

Die Steuerfahndung ermittelt bei Steuerhinterzie-
hung bzw. Steuerbetrug. Ihre Aufgabe ist es, kri-
minelles Handeln aufzudecken und einer Strafe 
zuzuführen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Dringli-
che Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Bekämpfung des Steuerbetrugs 
wird von der Niedersächsischen Landesregierung 
und der Steuerverwaltung nicht erst seit dem An-
kauf ausländischer Bankdaten sehr ernst genom-
men. Die niedersächsischen Außendienste sind, 
wie eingangs ausgeführt, sehr gut und erfolgreich 
aufgestellt. Der Ankauf der CD mit Daten von Kapi-
talanlegern in der Schweiz wird nach rechtlicher 
Abwägung mitgetragen und unterstützt. Dies 
schließt auch die Kostenbeteiligung mit ein. 

In der Abwägung wiegen staatliche Interessen an 
einer effektiven Strafverfolgung erheblicher Steu-
erhinterziehungen schwerer als der bisher nur 
behauptete Verstoß gegen das Recht des Her-
kunftsstaates. Ein anderes Ergebnis wäre meines 
Erachtens vor dem Hintergrund der Steuergerech-
tigkeit gegenüber ehrlichen Steuerzahlern nicht zu 
rechtfertigen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich darf darauf hinweisen: Wenn wir wüssten, dass 
sich diese CD in Deutschland befände, würden wir 
sie natürlich nicht ankaufen, sondern mit strafpro-
zessualen Mitteln beschaffen, also mit Hausdurch-
suchung und Beschlagnahme. Darüber hinaus 
möchte ich darauf hinweisen, dass auf dieser CD 
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nur Daten sind, die zu erfahren der Staat einen 
Anspruch hat. Denn die Steuerbürger haben ja die 
Verpflichtung, ihre Einkünfte in der Steuererklärung 
zu erklären. Auf den CDs sind ja die Daten über 
die Einkünfte, die sie haben und von sich aus hät-
ten erklären müssen. Ihnen geschieht also kein 
Unrecht. 

Zu Frage 2: Die niedersächsischen Betriebsprü-
fungsstellen sind quantitativ gut ausgestattet und 
arbeiten mit hoher Qualität. Gerade die aktuellen 
Vorfälle machen deutlich, dass der Schwerpunkt 
bei der Verfolgung von Fällen mit Auslandsbezug 
nicht auf einer verstärkten Überprüfung durch 
Steuerfahnder und Betriebsprüfer im Inland liegen 
kann. Manchmal wird ja gesagt, wir müssten jetzt 
mehr Steuerfahnder einstellen. Bei aller Liebe - die 
Steuerfahnder dürfen selbstverständlich nicht in 
der Schweiz, in Liechtenstein oder Luxemburg tätig 
werden. Umgekehrt würden wir es uns auch verbit-
ten, wenn ausländische Beamte hier in Deutsch-
land ohne unsere Zustimmung tätig würden. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Das heißt, auch ein Mehr an Steuerfahndern in 
beliebiger Größenordnung wäre der im Ausland 
befindlichen Daten nicht habhaft geworden. Viel-
mehr muss der Auskunftsaustausch mit anderen 
Staaten intensiviert und ausgebaut werden. 
Deutschland unterstützt deshalb die Vorhaben auf 
europäischer Ebene, das Bankgeheimnis gerade 
in sogenannten Steueroasen einzudämmen und 
damit Steuerflucht und -betrug wirksamer bekämp-
fen zu können. 

Vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang dar-
auf hinweisen, dass die Schweiz trotz der Kontro-
verse um gestohlene Bankdaten bereit ist, die 
Verhandlungen über ein Doppelbesteuerungsab-
kommen mit Deutschland fortzusetzen. Die Ver-
handlungen zielen darauf hin, ein Abkommen über 
eine erleichterte Amtshilfe auch bei Steuerhinter-
ziehung nach den Regeln der OECD abzuschlie-
ßen. Dagegen lehnt gerade die Schweiz weiterhin 
einen von der Europäischen Union verlangten 
automatischen Informationsaustausch über Steu-
erdaten ab.  

Wenn man genau hinschaut, ist es wirtschaftlich 
auch gar nicht sinnvoll, das in der Schweiz anzule-
gen; denn die Zinsen sind geringer, und der Zins-
abschlag beträgt 35 % im Gegensatz zu 25 % in 
Deutschland, wo die Zinsen deutlich höher sind, 
sodass es vielleicht auch in diesem Rahmen richtig 
ist, dass man das Geld, nachdem man es steuer-
ehrlich gemacht hat, wieder zurücktransferiert. 

Zu Frage 3: Mit Statistiken ist es immer so eine 
Sache. Aber wir stehen gemäß der vom Bundesfi-
nanzministerium erstellten und im Internet veröf-
fentlichten Jahresstatistik der steuerlichen Be-
triebsprüfung 2008 auf den vorderen Plätzen. 
Neuere Bundesdaten gibt es zurzeit noch nicht. Im 
Zehnjahresvergleich konnte Niedersachsen den 
Prüfungsturnus in allen Betriebsgrößenklassen 
auch im Bundesvergleich stetig verbessern. So 
liegt Niedersachsen beim Prüfungsturnus der Mit-
tel-, Klein- und Kleinstbetriebe weit besser als der 
Bundesdurchschnitt und belegt bei den Klein- und 
Kleinstbetrieben sogar Platz 1 im Ländervergleich. 
Bei den Mittelbetrieben beträgt der Durchschnitt 
13,3 Jahre, in Niedersachsen 11,4 Jahre. Bei den 
Kleinbetrieben liegt er im Bund bei 25,9 Jahren, in 
Niedersachsen bei 18 Jahren. - Das heißt nicht, 
dass sie nur alle 18 oder 25 Jahre eine Steuerer-
klärung abgeben, sondern dass sie nur in diesem 
Zeitraum eine Steuerprüfung vor Ort haben. Das 
ist auch wirtschaftlich angemessen und sinnvoll. 

Bei Großbetrieben liegt Niedersachsen mit einem 
Turnus von 4,34 Jahren zwar leicht über dem Bun-
desschnitt von 4,26 Jahren. Wenn Sie aber einmal 
den Unterschied zwischen 4,34 und 4,26 Jahren 
ausrechnen, werden Sie feststellen, dass das we-
niger als ein Monat ist. Zugunsten der niedersäch-
sischen Steuerverwaltung würde ich sagen, dass 
das noch innerhalb der statistischen Ungenauigkeit 
liegt. Da aber Großbetriebe anschlussgeprüft wer-
den, gehen keine Steuern verloren. 

Trotzdem arbeiten wir natürlich daran, ständig 
besser zu werden. Ich weise dazu auf die zeitnahe 
Betriebsprüfung hin, die nicht zuletzt auch im Inte-
resse der steuerehrlichen Unternehmen liegt.  

Der Hinweis, große Konzerne müssten rechnerisch 
nur alle 50 Jahre eine Umsatzsteuersonderprüfung 
fürchten, ist leider irreführend, weil die Umsatz-
steuer bei jeder normalen Betriebsprüfung immer 
mitgeprüft wird, sodass Umsatzsteuersonderprü-
fungen nur in ganz besonders gelagerten Fällen 
durchgeführt werden, z. B. wenn besonders hohe 
Vorsteuerüberhänge in Umsatzsteuervoranmel-
dungen vorkommen. Da Großbetriebe zum Teil 
täglich geprüft werden, weil wir dort ununterbro-
chen mit unseren Prüfern sind, und damit auch die 
Umsatzsteuer ständig zeitnah geprüft wird, gibt es 
gar keinen Anlass, dort eine Umsatzsteuersonder-
prüfung zu machen. Deshalb ist die Tatsache, 
dass Großbetriebe nur alle 50 Jahre an der Reihe 
seien, ein eher positives Zeichen. Wir prüfen die 
Umsatzsteuer dort nämlich jeden Tag. 
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Im Jahr 2008 lag die Quote aller geprüften Betrie-
be im Bundesdurchschnitt bei 20,1 %. Niedersach-
sen erreichte eine Prüfungsquote von 21,3 % und 
liegt damit insgesamt über dem Bundesdurch-
schnitt. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Herr Minister. - Für die Fraktion DIE 
LINKE stellt Frau Kollegin König die erste Zusatz-
frage. Bitte schön! 

Marianne König (LINKE): 
Frau Präsidentin! In der WirtschaftsWoche vom 
1. Februar steht, dass es im Kanton Zug in der 
Schweiz Zehntausende Gesellschaften gibt, die 
dort praktisch nur mit einem Briefkasten vorhanden 
sind. Da es sich dabei vielfach um international 
tätige Gesellschaften handelt, frage ich die Lan-
desregierung: Welche Möglichkeiten haben Sie, 
auf die Töchter von hier in Deutschland ansässi-
gen Holdings Einfluss zu nehmen, wenn die in der 
Schweiz ansässigen Töchter dieser Holdings 
hauptsächlich das Ziel und den Zweck verfolgen, 
das deutsche Steuerrecht zu umgehen? 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung ant-
wortet Herr Minister Möllring. Bitte schön! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Zunächst möchte ich darauf hinweisen, 
dass wir in einer globalisierten Welt natürlich nie-
manden daran hindern können, im Ausland - sei es 
in der Schweiz oder anderswo - Vermögen zu ha-
ben, Geld anzulegen oder Geschäfte zu machen, 
ebenso wie sich ausländische Firmen ja auch in 
Deutschland und Niedersachsen ansiedeln und an 
unseren Firmen beteiligen, was auch durchaus 
erwünscht ist. Die Konzernbilanz muss allerdings 
stimmen, und die ausländischen Töchter müssen 
in die Konzernbilanz eingebracht und offen dekla-
riert und im Rahmen der deutschen Steuergesetz-
gebung mit berücksichtigt werden. Dies wird natür-
lich im Rahmen unserer Möglichkeiten überprüft.  

Aber ich möchte darauf hinweisen, dass nicht je-
der, der im Ausland einen Firmensitz oder eine 
Tochtergesellschaft hat, diese gegründet hat, um 

Steuern zu hinterziehen. In der Regel macht man 
das, um Geschäfte zu machen, um seinen Betrieb 
zu fördern. Das ist durchaus wünschenswert. 
Wenn uns Steuerhinterziehungen bekannt werden 
oder der Verdacht darauf entsteht, werden wir dem 
natürlich mit allen uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln nachgehen. 

Wie gesagt, wichtig ist, dass wir ein Doppelbe-
steuerungsabkommen mit der Schweiz bekom-
men. Dies ist auf einem guten Wege. Nach allen 
Irritationen, die es anfänglich gegeben hat, hat es 
sehr schnell Telefonate zwischen unserem Bun-
desfinanzminister Schäuble und seinem Kollegen 
in der Schweiz gegeben. Wenn ich es richtig sehe, 
haben sie sich letzten Sonntag getroffen, um Wei-
teres zu besprechen. Ich gehe davon aus, dass 
diese Verhandlungen wiederaufgenommen wer-
den, wenn Herr Schäuble aus dem Krankenhaus 
entlassen ist.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herzlichen Dank. - Eine weitere Zusatzfrage möch-
te - so ist mir berichtet worden - Herr Kollege Riese 
von der FDP-Fraktion stellen. - Nein? Dann war 
das eine Fehlmeldung. Das habe ich mir fast ge-
dacht. 

Frau Kollegin Weisser-Roelle von der Fraktion DIE 
LINKE! 

Ursula Weisser-Roelle (LINKE): 

Frau Präsidentin! Vor dem Hintergrund, dass in der 
Nordwest-Zeitung am 6. Februar stand, dass den 
Finanzbehörden in Baden-Württemberg potenziell 
interessantes Material vorliegt - dort seien Daten 
von 2 000 Steuersündern vorhanden -, frage ich 
die Landesregierung: Welche Informationen liegen 
der Landesregierung vor, und welche Kooperation 
hat sie mit der dortigen Landesregierung, um sich 
sozusagen auszutauschen und Informationen aus 
diesen Daten zu ziehen? 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Danke schön. - Herr Minister Möllring, Sie haben 
das Wort. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Bis-
her liegen auch uns nur die entsprechenden Pres-
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semitteilungen vor. Wir warten jetzt ab, inwieweit 
sich derartige Meldungen verifizieren.  

Nachdem damals die Liechtenstein-CD angekauft 
worden war, haben sich hier in Niedersachsen eine 
ganze Reihe von ganz offenkundigen Trittbrettfah-
rern gemeldet, die gesagt haben: Auch ich würde 
gerne für Sie, Herr Möllring, Daten besorgen, wenn 
Sie mir einen entsprechenden Detektivauftrag 
geben und - natürlich nur im Erfolgsfall - eine ent-
sprechende Prämie zahlen. - Das muss alles sehr 
sorgfältig geprüft werden, damit man nicht auf 
Leute hereinfällt, die im Rahmen dieser ganzen 
Geschichte sozusagen schnell Kasse machen 
wollen. 

Nach allem, was ich weiß, gehe ich davon aus, 
dass der Kollege Stächele in Baden-Württemberg 
das jetzt erst einmal überprüft, wie das Land Nord-
rhein-Westfalen den Datensatz von 1 500 erst 
einmal darauf überprüft hat, ob er verwertbare 
Daten enthält. Die ersten fünf Daten in Nordrhein-
Westfalen waren verwertbar, sodass man davon 
ausgehen kann, dass auch die anderen 1 500 
verwertbar sind. Auch das muss natürlich geprüft 
werden. Wenn der Kollege Stächele auf uns zu-
kommt, werden wir das genau so wie in vergleich-
baren Fällen behandeln, z. B. in dem Fall mit dem 
Datensatz aus der Schweiz, der Nordrhein-
Westfalen angeboten wurde.  

Das Gleiche soll - das habe ich gehört; ob das 
stimmt, weiß ich nicht - in Bayern geschehen sein. 
Aber das müssen wir jetzt einmal abwarten. 

Wenn wir verlässliche Daten bekommen, werden 
wir versuchen, sie in unseren Besitz zu bekom-
men, und dann werden wir sie auch nutzen. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herzlichen Dank, Herr Minister. - Die nächste Zu-
satzfrage stellt Herr Kollege Brinkmann von der 
Fraktion der SPD. Bitte schön! 

Markus Brinkmann (SPD): 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Möllring, Sie haben eben sinngemäß ausgeführt, 
dass das Land Niedersachsen bei der Zahl der 
Betriebsprüfer und Steuerfahnder gut aufgestellt 
sei. Ich frage deshalb die Landesregierung: Wie 
hat sich die Zahl der Steuerfahnder und Betriebs-
prüfer in Niedersachsen in den letzten fünf Jahren 
konkret dargestellt, und wie ist dies im Vergleich zu 
anderen Bundesländern zu sehen? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Herr Brinkmann. - Für die Landesre-
gierung antwortet Herr Minister Möllring. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Diese Zusatzfrage entfernt sich natürlich ziemlich 
weit von der Anfrage.  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Minister, auch ich habe überlegt, ob ich sage: 
Das weicht ein wenig von der Frage ab. - Aber in 
der Beantwortung haben Sie - darauf hat der Kol-
lege Brinkmann hingewiesen - diesen Satz gesagt. 
Dann habe ich einen Ermessensspielraum. Man 
könnte die Antwort auf diese Zusatzfrage eventuell 
auch nachliefern.  

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Kann zunächst eine weitere Frage gestellt wer-
den? Ich würde dann nachher antworten. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Kollege Brinkmann, ich denke, Sie sind damit 
einverstanden, wenn zunächst eine andere Frage 
vorgezogen wird. Dann brauchen wir nicht zu war-
ten. Das erfordert ja einige Recherchen.  

Für die CDU-Fraktion stellt Herr Kollege Heide-
mann die nächste Zusatzfrage. - Er zieht zurück. 

Dann kommt Herr Adler von der Fraktion DIE LIN-
KE. Bitte schön! 

Hans-Henning Adler (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Wie beurteilt die Landesregierung die 
vor wenigen Tagen bekannt gewordenen Maß-
nahmen des französischen Präsidenten Sarkozy? 
In Frankreich werden laut Spiegel vom 15. Februar 
2010 Steuerbefreiungen von Dividenden, die von 
französischen Unternehmen an die Mutter oder 
eine Tochter in einem Steuerparadies gezahlt wer-
den, gestrichen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Herr Minister Möllring, Sie ha-
ben das Wort. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Sie wissen, dass wir im Rahmen des Fö-
deralismus gehalten sind, keine Außenpolitik zu 
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machen. Deshalb kann diese Landesregierung 
keine außenpolitischen Wertungen abgeben. Wir 
in Deutschland und in Niedersachsen werden je-
denfalls weiterhin das deutsche Steuerrecht an-
wenden. Wenn so etwas im deutschen Steuerrecht 
stehen würde, würden wir das ebenfalls streichen. 
Ansonsten werden wir uns natürlich nach Recht 
und Gesetz verhalten. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Die nächste Frage wird von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt. Herr Kol-
lege Klein, bitte schön! 

Hans-Jürgen Klein (GRÜNE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund national und international agie-
render Unternehmen diskutieren wir fortlaufend die 
Frage, ob die Steuerfahndung und Steuerprüfung 
nicht effektiver im Rahmen einer Bundessteuer-
verwaltung erfolgen würden. Vor diesem Hinter-
grund frage ich die Landesregierung: Welche Mög-
lichkeiten und welche Hemmnisse hat sie bei nati-
onalen und internationalen Steuerfahndungen und 
Steuerprüfungen? In welchem Umfang ist die nie-
dersächsische Finanzverwaltung damit beschäf-
tigt?  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Landesregierung haben 
Sie, Herr Minister Möllring, das Wort. Bitte schön! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
bin der festen Überzeugung, dass eine Steuerver-
waltung nicht dadurch besser wird, dass sie beim 
Bund statt beim Land angesiedelt ist. Es gibt kei-
nerlei Hinweise darauf, dass das besser funktionie-
ren würde. Wir haben schon jetzt die Situation, 
dass wir selbstverständlich alle Steuerfragen mit 
dem Bundesfinanzministerium und damit mit der 
Bundesrepublik Deutschland abklären. Dafür gibt 
es entsprechende Gremien. Ich sage immer: Die 
Arbeitsverwaltung war bundeseinheitlich organi-
siert. Das war nicht unbedingt der Beweis, dass 
der Bund alles besser kann als die Länder. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Frau Kollegin Zimmermann von der 
Fraktion DIE LINKE, Sie stellen die nächste Zu-
satzfrage. 

Pia-Beate Zimmermann (LINKE): 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund, dass der Schweizer Parlamenta-
rier Alfred Heer in der FAZ vom 15. Februar an-
droht, Kontodaten deutscher Politiker zu veröffent-
lichen, um diese, so denke ich, bloßzustellen, frage 
ich die Landesregierung: Zu welcher Beurteilung 
ist die Landesregierung in dieser Sache gekom-
men? Wird die Landesregierung die Schweiz er-
muntern, diese Daten freizugeben? 

(Beifall bei der LINKEN - Lachen bei 
der CDU - Wilhelm Heidemann [CDU]: 
Da bin ich auch neugierig!) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herzlichen Dank, Frau Zimmermann. - Für die 
Landesregierung antwortet Herr Minister Möllring. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Wir sind alle lange in der Politik tätig und 
wissen daher, was der eine oder andere manchmal 
den Zeitungen anvertraut. Wenn ein deutscher 
Parlamentarier sagen würde, er werde Steuerda-
ten eines Politikers oder von sonst jemandem be-
kanntgeben, dann wüsste jeder in Deutschland, 
dass ein Parlamentarier keinen Zugriff auf Steuer-
daten hat - außer er würde sie sich illegal besor-
gen -, weil wir selbstverständlich ein Steuerge-
heimnis haben. Ich kann nur sagen: Natürlich prü-
fen wir das. In den 273 Selbstanzeigen ist bisher 
kein Name aufgetaucht, der irgendwie über die 
Nachbarschaft hinaus bekannt ist. Aber wir werden 
Sie natürlich auf dem Laufenden halten, sowie es 
da zu etwas Bemerkenswertem kommt. Aber das 
Steuergeheimnis ist uns selbstverständlich sehr 
wichtig. 

Ich kann den Herrn in der Schweiz nicht beurteilen. 
Ich halte das für eine Drohung, die nicht unbedingt 
das Niveau hatte, das man in dieser Auseinander-
setzung pflegen sollte.  

Ich darf noch auf die Frage von Herrn Brinkmann 
antworten.  

(Der Redner sucht den Abgeordneten 
mit seinen Blicken) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Ja, er ist anwesend. Er steht dort hinten. 
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Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Wir haben gerade eine Besuchergruppe hier. Es 
hätte ja sein können, dass er sie gerade betreut.  

Die Gesamtzahl der Betriebsprüfer und Umsatz-
steuersonderprüfer: Am 3. Januar 2006 betrug ihre 
Zahl 1 780,88. Das sind solche krummen Zahlen.  

(Zuruf von Hans-Jürgen Klein [GRÜNE]) 

- Das ist die Anzahl der Personen, dabei sind auch 
Teilzeitkräfte usw. berücksichtigt. 

Am 2. Januar 2007 waren es 1 787,99, am 
2. Januar 2008 waren es 1 801,84, am 2. Januar 
2009  1 810,18 und am 1. Februar 2010  1 807,21.  

(Gerd Ludwig Will [SPD]: Vollzeitstel-
len?) 

- Es geht um die besetzten Prüferstellen.  

(Heiner Bartling [SPD]: Umgerech-
net?) 

- Die umgerechneten, besetzten Vollzeiteinheiten.  

(Zuruf) 

- Ja, natürlich gibt es keine 0,99 Personen. Aber es 
gibt natürlich Leute, die halbtags arbeiten usw. 
Selbstverständlich sind sie keine halben Personen, 
aber sie gehen jeweils nur mit 0,5 in diese Rech-
nung ein. 

(Klaus-Peter Bachmann [SPD]: So 
dumm sind wir nicht!) 

- Das hatte ich Ihnen auch nicht unterstellt.  

Das bereinigte Ist bei der Steuerfahndung: Am 
3. Januar 2006  251,29, am 2. Januar 2007  
253,11, am 2. Januar 2008  255,15, am 2. Januar 
2009  256,71 und am 1. Februar 2010  255,59.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Herr Minister. - Frau Kollegin 
Geuter von der SPD-Fraktion stellt die nächste 
Zusatzfrage. 

Renate Geuter (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund der eben vom Minister genannten 
Zahl von bereits jetzt bekannten 273 Selbstanzei-
gen frage ich die Landesregierung: Welche kon-
kreten Vorkehrungen sind getroffen worden, damit 
die aus dieser Zahl von Selbstanzeigen resultie-
renden zusätzlichen Steuerfälle zügig und zeitnah 
bearbeitet und zum Abschluss gebracht werden 

können? Welchen Einfluss hat dies auf die Bear-
beitung aller anderen am Jahresanfang eingehen-
den Steuerfälle? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Landesregierung antwortet 
Herr Minister Möllring. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Das wird selbstverständlich sehr zeitnah 
abgewickelt. Wir erhalten natürlich sehr unter-
schiedliche Selbstanzeigen. Ich hatte in meinen 
Interviews immer darauf hingewiesen, dass es 
wichtig ist, zum Steuerberater zu gehen und eine 
Selbstanzeige abzugeben, die umfänglich und 
korrekt ist, d. h. es müssen für die Zeit der hinter-
zogenen Steuern im Prinzip neue Steuererklärun-
gen abgegeben werden. Diese werden dann natür-
lich sehr schnell bearbeitet, weil diese Erklärung 
nur dann steuerbefreiend ist, wenn zeitnah, d. h. 
nach maximal 30 Tagen - - -  

(Zurufe: Strafbefreiend!) 

- Strafbefreiend! Hatte ich „steuerbefreiend“ ge-
sagt? Das wäre ja ganz schlimm. Das wäre ja noch 
schöner.  

(Heiterkeit) 

Diese Erklärung wirkt nur dann strafbefreiend, 
wenn die hinterzogenen Steuern und Zinsen zeit-
nah, innerhalb des nächsten Monats, gezahlt wer-
den, sodass wir gehalten sind, die Steuern und 
Zinsen sehr schnell festzusetzen. 

Unter den 273 Selbstanzeigen - das ist der Stand 
von gestern, 12 Uhr; wir bekommen diese Mittei-
lungen immer erst um 12 Uhr; denn die Post muss 
erst eingehen, sortiert und ausgewertet werden 
usw.; deshalb werden wir um 12 Uhr die nächste 
Zahl bekommen - sind leider auch manche, bei 
denen sich die Betroffenen nicht strafbefreiend 
selbst erklärt haben, weil sie unvollständige Erklä-
rungen abgegeben haben oder einfach nur ge-
schrieben haben: Ich bekenne mich schuldig, dass 
ich Steuern hinterzogen habe. - Unsere Steuerge-
setzgebung sieht nicht vor, dass das ausreicht. 
Deshalb richte ich den dringenden Appell an jeden: 
Gehen Sie zu einem Steuerberater, und machen 
Sie das korrekt, wenn die Erklärung strafbefreiend 
wirken soll! Sonst haben Sie nicht nur die Steuern 
nachzuzahlen, sondern auch noch mit einer Be-
strafung zu rechnen. 
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Frau Geuter, deshalb kann ich Ihnen das nicht 
genau sagen. Aber wir werden das sehr zeitnah 
abarbeiten. Das ist auch relativ einfach, da es sich 
meistens um Einnahmen aus Kapitalertrag - zu 
Deutsch: aus Zinsen - handelt. Wenn diese Zinser-
träge über das Jahr aufgelistet und mit entspre-
chenden Belegen versehen sind, werden die Da-
ten in unsere Computer eingegeben, werden dann 
elektronisch verarbeitet, und dann wird der neue 
Steuerbescheid ausgedruckt. Damit ist die Fest-
setzung praktisch erfolgt. Dann muss die Zahlung 
erfolgen. 

Schwierig wird es dann, wenn Leute nur schreiben: 
Ich habe Steuern hinterzogen. - Dann müssen wir 
ermitteln. Dann kann es auch zum Strafverfahren 
kommen. Dann wird sich das entsprechend hinzie-
hen, je nachdem, wie intensiv nachgeforscht und 
nachgearbeitet werden muss.  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Die nächste Zusatzfrage stellt Herr 
Kollege Möhrmann von der SPD-Fraktion. Bitte 
schön! 

Dieter Möhrmann (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Minister, ich habe eine Frage zu der Strafbefrei-
ung. Vor dem Hintergrund, dass es nach meiner 
Kenntnis in Deutschland nur ein Delikt gibt, bei 
dem man durch Selbstanzeige um eine Strafe 
herumkommt, und der frühere Industriepräsident 
Henkel erklärt hat, er sei eigentlich für eine Ab-
schaffung dieser Strafbefreiung, frage ich Sie: Hat 
sich diese Regelung nach Ihrer Auffassung be-
währt? Oder neigen Sie eher der Meinung von 
Herrn Henkel zu, dass man das in Zukunft eigent-
lich aufgeben müsste, weil es wohl in der Tat die 
einzige strafbefreiende Selbstanzeige ist? 

(Hans-Henning Adler [LINKE]: Das ist 
so, als ob der Bankräuber die Beute 
zurückbringen würde! - Gegenruf von 
Björn Thümler [CDU]: Das kommt 
aber selten vor!) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Herr Möhrmann. - Für die Lan-
desregierung antwortet Herr Minister Möllring.  

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Das muss intensiv geprüft werden, dann muss 
man abwägen. Man muss allerdings auch sehen, 
dass viele derjenigen, die sich im Moment bei uns 

melden, deutlich über 70 Jahre alt sind und mögli-
cherweise noch, kurz bevor der Erbfall eintritt, 
klaren Tisch machen wollen. Auch das muss man 
bei einer entsprechenden Prüfung berücksichtigen. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die CDU-Fraktion stellt Herr Kollege Schö-
necke die nächste Zusatzfrage. Bitte schön! 

Heiner Schönecke (CDU): 
Frau Präsidentin! Meine Damen! Meine Herren! Ich 
frage den Herrn Minister: Die Liechtenstein-Affäre 
hatte ja nicht ganz die Ausmaße, wie sie sich jetzt 
ankündigen. Gibt es Erkenntnisse in Ihrem Hause, 
wie sich das in Niedersachsen ausgewirkt hat, wie 
die Verfahren in Niedersachsen abgeschlossen 
worden sind und um welchen Betrag es sich letzt-
lich handeln könnte? 

(Zustimmung bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Herr Minister Möllring, Sie ha-
ben das Wort. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Im Zusammenhang mit der Liechtenstein-CD hat 
es damals 73 Selbstanzeigen gegeben. Dadurch 
ergab sich ein Steuermehrertrag von knapp 3 Milli-
onen Euro bzw. - genauer - 2,9 Millionen Euro und 
ein paar Zerquetschte. Allerdings muss man zur 
Liechtenstein-Affäre auch sagen, dass wir auch 
damals fehlerhafte und unvollständige Selbstan-
zeigen erhalten haben, in denen Leute erklärt hat-
ten, in welcher Höhe sie in Liechtenstein Zinsen 
erwirtschaftet hatten, die hier hätten versteuert 
werden müssen, aber andere Einkommensquellen, 
z. B. Kapitalerträge aus der Schweiz, nicht ange-
geben hatten, sodass es doch zu Strafverfahren 
gekommen ist, weshalb nicht alle Verfahren abge-
schlossen sind. 

Die Dimension jetzt im Zusammenhang mit der 
Schweiz ist deutlich größer. Ich sagte ja, dass es 
im Zusammenhang mit der Liechtenstein-CD vor 
zwei oder drei Jahren gut 70 Selbstanzeigen gab. 
Mit Stand von gestern liegen aktuell 273 Selbstan-
zeigen vor. Die jetzige Dimension ist also deutlich 
größer. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen stellt Herr Briese die nächste Zusatzfrage. 
Bitte! 
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Ralf Briese (GRÜNE): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Erste Frage: Gibt 
es eine Schätzung zur Größe des Dunkelfeldes, 
wie hoch das Volumen der Steuerhinterziehung in 
Niedersachsen ist? Gibt es dazu Schätzwerte, 
Annahmen, wissenschaftliche Erkenntnisse? 

Meine zweite Frage: Gibt es irgendwelche Hinwei-
se oder wissenschaftliche Erhebungen, in welche 
Staaten die steuerhinterzogenen Volumina aus 
Niedersachsen vorzugsweise fließen? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung hat 
Minister Möllring das Wort. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Dazu 
kann Ihnen niemand eine seriöse Zahl nennen. 
Denn wie will man das wissenschaftlich erheben? 
Wie will man das staatlich erheben? Es geht ja 
niemand zum Statistischen Bundesamt - dazu gibt 
es auch keine Pflicht - und sagt, „Ich habe so und 
so viele Steuern hinterzogen oder so und so viel 
Schwarzgeld kassiert“, sodass man das hochrech-
nen könnte. Ich gehe einmal davon aus, dass Nie-
dersachsen dabei gegenüber anderen Ländern 
nicht aus dem Rahmen fällt. Dass es in Bayern 
und Baden-Württemberg deutlich mehr Selbstan-
zeigen gibt, liegt natürlich auch an der örtlichen 
Nähe zur Schweizer Grenze. Bei uns gibt es erste 
Selbstanzeigen aus Luxemburg - diese haben 
offensichtlich mit der CD nichts zu tun -, zu dem 
wir nun einmal eine nähere räumliche Beziehung 
haben. Aber eine verlässliche Zahl kann Ihnen 
niemand sagen. Alle Zahlen, die diesbezüglich in 
die Welt gesetzt worden sind, sind Kaffeesatzlese-
rei. Sie können richtig sein, sie können aber auch 
falsch sein. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Zweite 
Frage: In welche Länder?) 

- Das ist ja bekannt: Es geht um die Länder, die mit 
uns kein Doppelbesteuerungsabkommen ge-
schlossen haben. Das sind Liechtenstein und die 
Schweiz. Es war früher verstärkt Luxemburg. Dann 
gibt es ja die berühmten Steueroasen wie Kaiman-
inseln usw. usf. Aber auch darüber haben wir na-
türlich keine Erkenntnisse. Wenn wir wissen, dass 
Gelder dorthin gehen, und wir das nachverfolgen 
können, dann können wir das natürlich auch erhe-
ben. Wenn das aber auf „dunklen Kanälen“ dorthin 
geht, d. h. körperlich dorthin gebracht wird, dann 
wird das entweder vom Zoll an der Grenze festge-

stellt oder es wird nicht festgestellt. Wenn es fest-
gestellt wird, können wir es erheben. Wenn es 
nicht festgestellt wird, ist es weg - so bedauerlich 
das ist. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herzlichen Dank. Ich danke auch der Kollegin 
Helmhold für ihren Hinweis, dass der Herr Kollege 
Briese zwei Fragen gestellt hat. Damit ist mit der 
nächsten Zusatzfrage von der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen Herr Kollege Klein dran. 

Hans-Jürgen Klein (GRÜNE): 

Bei meiner ersten Frage geht es mir um nähere 
Informationen dazu, welche Möglichkeiten und 
welche Hemmnisse die niedersächsische Finanz-
verwaltung bei der länderübergreifenden Arbeit hat 
und welchen Umfang das hat. 

Meine zweite Frage ist folgende: Welchen Anteil 
haben, legt man einmal die Zahl der Steuerfahn-
dungsfälle zugrunde, daran die Fälle, die sich aus 
der eigenen Arbeit, d. h. der Steuerprüfung erge-
ben und an die Steuerfahndung abgegeben wer-
den, und wie hoch ist der Anteil der Steuerfahn-
dungsfälle, die aufgrund von Anzeigen Dritter ver-
folgt werden? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herzlichen Dank. - Die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat noch die Möglichkeit zu einer weiteren 
Zusatzfrage. - Zur Beantwortung der eben gestell-
ten Fragen hat für die Landesregierung Herr Minis-
ter Möllring das Wort. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Frau Präsidentin! Zu der ersten Frage, was die 
länderübergreifende Arbeit angeht: Bundeslän-
derübergreifend ist das gar kein Problem. Da ar-
beiten wir sehr gut zusammen. An der Staatsgren-
ze sind wir natürlich gehindert, wenn es kein Dop-
pelbesteuerungsabkommen gibt. Auch dann ist es 
manchmal schwierig, entsprechende Auskünfte zu 
bekommen; zumindest ist es langwierig oder bei-
des. 

Zu der Frage, wie viele Fälle durch eigene Erhe-
bungen und wie viele durch Anzeigen zustande 
kommen, ist zu sagen, dass der überwiegende 
Anteil auf Eigenermittlungen zurückzuführen ist. 
Das jetzt prozentual aufzuteilen, ist uns im Moment 
nicht möglich. Ich werde einmal prüfen, ob wir das 
mit bescheidenem Aufwand ermitteln können. Ich 
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würde das dann nachliefern. Im Moment kann ich 
dazu nichts sagen. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Herr Kollege Brinkmann von 
der SPD-Fraktion stellt eine weitere Zusatzfrage. 

Markus Brinkmann (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Möllring, wenn ich es mir richtig notiert habe, dann 
haben Sie vorhin davon gesprochen, dass es nach 
dem Stand von gestern bundesweit 2 000 Fälle 
gibt. 

(Zuruf von Minister Hartmut Möllring) 

- Jedenfalls ist diese Zahl heute in den Medien 
genannt worden. Sie haben veröffentlicht, dass es 
mit Stand von gestern Mittag 273 Selbstanzeigen 
in Niedersachsen gibt. Nun kann man bei Bundes-
zahlen üblicherweise den Anteil, der auf Nieder-
sachsen entfällt, rechnerisch mit etwa 10 % 
zugrunde legen. Auffällig ist, dass die Zahl von 273 
deutlich über dem rechnerischen Durchschnitt von 
10 % für das Bundesland Niedersachsen liegt. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Worauf wollen Sie nun hinaus? 

Markus Brinkmann (SPD): 
Meine erste Frage ist: Ist die Zahl zutreffend? 

Meine zweite Frage ist: Gibt es Erkenntnisse dar-
über, dass sich daraus ein genereller Trend ablei-
ten lässt, dass die Zahl der Selbstanzeigen in Nie-
dersachsen rechnerisch höher ist als in anderen 
Bundesländern? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Kollege Brinkmann, Sie haben Herrn Kollegen 
Aller die letzte Chance für eine Zusatzfrage ge-
nommen. Sie haben selbst gesagt, dass Sie zwei 
Zusatzfragen gestellt haben. Damit ist das Kontin-
gent der SPD-Fraktion erschöpft.  

Für die Landesregierung antwortet jetzt Herr Minis-
ter Möllring. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Zunächst einmal ist die Zahl von ca. 2 000 nicht so 
genau wie die von uns genannte Zahl von 273, 
sodass man die berühmte Zehntelregelung nicht 
anwenden kann. Bei diesen Steuerhinterziehungs-
fällen müssen wir auch berücksichtigen, dass die 
Einwohner von fünf Bundesländern erst seit 20 

Jahren die Möglichkeit haben, Vermögen anzu-
sammeln und somit auch Vermögen ins Ausland 
zu bringen. Daher sind sie insoweit doch noch 
etwas im Nachteil,  

(Heiterkeit) 

und die Zahlen in den elf westdeutschen Bundes-
ländern liegen insofern statistisch wahrscheinlich 
über dem Schnitt. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herzlichen Dank. - Weitere Wortmeldungen für 
Fragen liegen nicht vor. Damit ist die Behandlung 
der Dringlichen Anfragen für diesen Tagungsab-
schnitt beendet. 

Vereinbarungsgemäß rufe ich die Tagesord-
nungspunkte 28 und 29 zur gemeinsamen Bera-
tung auf: 

Zweite Beratung: 
a) Daheim statt Heim - Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen modernisieren - 
Antrag der Fraktion der SPD - Drs. 16/809 - 
b) Eingliederungshilfe für Menschen mit Behin-
derung - Antrag der Fraktionen der CDU und der 
FDP - Drs. 16/1742 - Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit - Drs. 16/2123  

Einzige (abschließende) Beratung: 
UN-Konvention für die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen in Niedersachsen umsetzen 
- Alternativen zum Heim schaffen - Ambulante 
Wohnformen weiter ausbauen - Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 16/2147 - Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit - Drs. 16/2196  

Der Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit empfiehlt Ihnen, den Antrag der Frak-
tionen der CDU und der FDP in der Drs. 16/1742 
unverändert anzunehmen und den Antrag der 
Fraktion der SPD in der Drs. 16/809 sowie den 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der 
Drs. 16/2147 jeweils abzulehnen. 

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen.  

Ich eröffne die Beratung.  
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Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Kollegin 
Groskurt zu Wort gemeldet. Bitte schön, Sie haben 
das Wort. 

Ulla Groskurt (SPD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Heute spreche ich zu den von 
der Präsidentin aufgerufenen drei Anträgen, einem 
sehr guten Antrag,  

(Björn Thümler [CDU]: Danke!) 

einem weniger guten Antrag und einem guten An-
trag. Wenn wir diese Anträge klug zusammenfüh-
ren, könnte ein ordentlicher Antrag daraus werden. 
Ein solcher würde das Leben der Menschen mit 
Behinderungen differenzierter betrachten, deutlich 
selbstständiger machen und damit verbessern. 

(Beifall bei der SPD) 

Zuerst zum Antrag der SPD. Ich möchte noch ein-
mal eindringlich dafür werben, dem Antrag zuzu-
stimmen, und zwar 

(Björn Thümler [CDU]: Das ist der 
nicht so gute Antrag!) 

- es geht der Reihenfolge nach, Herr Thümler! -  

(Björn Thümler [CDU]: Ach so!) 

aus folgenden, meiner Meinung nach überzeugen-
den Gründen: Wir haben aufgrund dieses Antrages 
19 Verbände und Institutionen angehört, die über-
einstimmend den Antrag der SPD-Fraktion begrüßt 
haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Es wurde sehr deutlich betont, dass der Antrag 
dringend notwendig war, um den Handlungsbedarf 
aufzuzeigen und zu Ergebnissen zu kommen. Die 
Ergebnisse wären z. B. die Einrichtung einer Fach-
kommission „Eingliederungshilfe“, die Vorschläge 
für einen niedersächsischen Masterplan zur Teil-
habe und Versorgung von Menschen mit Behinde-
rungen erarbeitet. Ziel dieses Masterplans sollte 
u. a. die Eingliederung von behinderten Menschen 
in Regelarbeitsplätze sein. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der 
CDU und FDP, es ist beschämend, dass Sie diese 
Ergebnisse der Anhörung ignorieren. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Die Angehörten machen sich die Mühe, ihre Stel-
lungnahmen abzugeben, und setzen viele Hoff-
nungen darin, dass ihre Anregungen, Wünsche 

und berechtigten Forderungen umgesetzt werden. 
Der von Ihnen erweckte Anschein, dass die Aus-
sagen ernst genommen werden, ist den Angehör-
ten gegenüber verächtlich. 

(Beifall bei der LINKEN - Roland Rie-
se [FDP]: Hey, hey! „Verächtlich“ ha-
be ich gehört!) 

- Ist das nicht parlamentarisch? Doch! Die Präsi-
dentin hat das Sagen, und sie hat nichts gesagt. 

Überdenken Sie noch einmal die Ablehnung des 
SPD-Antrages, und stimmen Sie im Interesse der 
Menschen mit Behinderungen zu, dies auch vor 
dem Hintergrund Ihres eigenen Antrages „Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behinderung“, zu 
dem ich jetzt komme. Ihr Antrag beinhaltet nir-
gendwo einen Widerspruch zu unserem Antrag. Er 
ist allerdings weniger konkret. Das kann ich auch 
verstehen: Sie wollen nicht so offen darüber reden, 
dass die Landesregierung wenig zielorientiert ar-
beitet. 

(Norbert Böhlke [CDU]: Wer sagt das 
denn?) 

Wir haben in der Sitzung am 29. Oktober 2009 
Ihren Antrag ausführlich diskutiert. Sie, Herr Kolle-
ge Böhlke, haben ausgeführt, dass die Ziele Ihres 
Antrages z. B. die Verbesserung der Information 
der Betroffenen und die Verbesserung der Bedin-
gungen zur Inanspruchnahme des persönlichen 
Budgets sind. In der Beantwortung der Großen 
Anfragen der Fraktionen der Grünen und der Lin-
ken mussten wir dann aber lesen, dass die Inan-
spruchnahme zwar nicht zufriedenstellend ist, aber 
keine weiteren Aktivitäten, diese zu verbessern, 
geplant sind. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Sehr geehrter Herr Kollege Böhlke, da haben wir 
die von Ihnen in Ihrer Rede am 29. Oktober 2009 
erwähnten Barrieren und Hürden, die Sie so zügig 
wie möglich abbauen wollen. Ich habe allerdings 
die Befürchtung, dass wir auf den Abbau der Bar-
rieren und Hürden noch bis 2013 warten müssen, 
da ich die Hürden und Barrieren ausschließlich in 
der Landesregierung sehe. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN - Norbert 
Böhlke [CDU]: Da sind Sie aber auf 
einem Auge blind, Frau Kollegin!) 

Wir dürfen aber nicht bis 2013 warten. Versuchen 
Sie doch bitte, Ihre reflexartigen Reaktionen zu 
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unterdrücken, die dazu führen, dass Sie Oppositi-
onsanträge zwanghaft ablehnen. Das tut Ihnen 
nicht gut! Glauben Sie mir!  

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN - Zuruf von der CDU: Aber 
wenn sie doch nicht richtig sind!) 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das gilt 
auch für den heute zu beratenden dritten Antrag, 
dem der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Um-
setzung der UN-Konvention. Dieser Antrag steht 
heute nach einer einzigen abschließenden Bera-
tung im Ausschuss auf der Tagesordnung. Die von 
der CDU und der FDP mit Mehrheit abgestimmte 
Kürze der Beratung wurde dem Thema bei Weitem 
nicht gerecht. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Die SPD könnte diesem Antrag eigentlich zustim-
men. Er wäre unserer Ansicht nach aber wirkungs-
voller, wenn er etwas komprimiert würde; denn ein 
bisschen hat die Landesregierung ja doch auf den 
Weg gebracht, wenn auch mehr als zögerlich. 

(Norbert Böhlke [CDU]: Ach!) 

- Ja, was wahr ist, sagen wir auch. Wir wollen Sie 
auch schon einmal ein bisschen loben; so, wie Sie 
es verdient haben, mehr aber auch nicht.  

(Beifall bei der SPD - Uwe Schwarz 
[SPD]: Aber, wenn Herr Böhlke das 
anders sieht, sollte man ihn lassen!) 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Frakti-
on der Grünen, ich meine hier z. B. die von Ihnen 
unter I.2 erhobene Forderung, das leistungsträ-
gerübergreifende unabhängige Unterstützungsan-
gebot auf regionaler und lokaler Ebene sozial-
raumorientiert auf- oder auszubauen. Das könnte 
ich auch auf die Pflegestützpunkte übertragen. 
Oder ich nenne den Punkt IV.1, dass die formalen 
Trennungen zwischen ambulanten und stationären 
Bereichen aufgehoben werden. In der Beantwor-
tung Ihrer Großen Anfrage wurde hierzu versichert, 
dass die Landesregierung das ernsthaft will. Es ist 
vielleicht etwas blauäugig von mir, das zu glauben,  

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Das steht 
doch bei euch auch!) 

aber ich finde, die Landesregierung sollte die 
Chance bekommen, das zu beweisen.  

Dem Punkt II Ihres Antrages, der die Konversion 
von der einrichtungsbezogenen zu einer perso-
nenzentrierten Hilfestruktur fordert, stimmen wir 

ausdrücklich zu. Die von Ihnen vorgeschlagenen 
Anreizprogramme des Landes könnten zum Erfolg 
führen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen - ich meine 
alle Kolleginnen und Kollegen -, erarbeiten wir aus 
den drei Anträgen einen gemeinsamen Antrag! 
Dann kommen wir dem Ziel wirklich näher, 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

und zwar dem Ziel, die Menschen mit Behinderun-
gen nicht mehr zu behindern.  

Herzlichen Dank.  

(Lebhafter Beifall bei der SPD sowie 
Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Frau Groskurt. - Für die CDU-Frak-
tion spricht Herr Kollege Böhlke. Bitte schön! 

Norbert Böhlke (CDU): 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kollegin-
nen und Kollegen! Die Thematik der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderungen be-
schäftigte uns in den letzten Monaten in der par-
lamentarischen Beratung verstärkt, zuletzt im Ja-
nuarplenum mit der umfassenden Aussprache zu 
den Großen Anfragen hinsichtlich der Situation der 
Menschen mit Behinderungen in Niedersachsen. 
In der vor vier Wochen geführten Aussprache habe 
ich deutlich gemacht, dass für die CDU-Fraktion 
die sozialpolitische Arbeit hinsichtlich der Verbes-
serung der Lebenssituation behinderter Menschen 
einen stetigen Arbeitsschwerpunkt darstellt. Dass 
diese Aussage keinesfalls nur ein Lippenbekennt-
nis darstellt, beweist die heutige aktuelle Tages-
ordnung. 

Ich will ausdrücklich sagen, Frau Kollegin Groskurt: 
Ihren Schlusssatz „behindern wir nicht die Behin-
derten“ weise ich auf das Schärfste zurück.  

(Beifall bei der CDU und Zustimmung 
bei der FDP) 

Das wird dem Schicksal behinderter Menschen, ob 
körperlich oder geistig behindert, einfach nicht 
gerecht. Das liegt nicht daran, wie wir hier mitein-
ander den richtigen gesetzlichen Weg beschreiten 
wollen. 

Meine Damen und Herren, unsere Initiative nimmt 
Bezug auf die UN-Menschenrechtskonvention für 

 7887



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

behinderte Menschen und auf das Bestreben des 
Bundes, aber natürlich auch der Bundesländer und 
damit auch Niedersachsens, die Eingliederungshil-
fe für wesentlich behinderte Menschen zu moder-
nisieren. Für unsere Arbeit bedeutet das einen 
weiteren Schritt der vielfältigen Verbesserung in 
der Politik für Menschen mit Behinderungen, wie 
sie auch in unserem Entschließungsantrag bei-
spielhaft genannt wurden.  

Mit dem heute zur Abstimmung stehenden Antrag 
der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion wollen wir 
deshalb dazu beitragen, dass die Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behinderungen entspre-
chend weiterentwickelt wird. Das ist eine stetige 
Aufgabe sowohl des Landes als auch des Bundes. 
Der Bund ist gefordert; denn es geht auch darum, 
die in diesem Antrag genannten gesetzlichen Ini-
tiativen in Berlin, in der neuen Legislaturperiode 
des Bundestages, entsprechend fortzuschreiben. 
Es geht selbstverständlich auch darum, dass Beg-
riffe verstärkt mit Leben gefüllt werden müssen, 
wie beispielsweise die in diesem Zusammenhang 
häufig genannte Formulierung „Teilhabe“ oder 
auch das Wort „Selbstbestimmung“. 

In der Diskussion wurde von allen Seiten verdeut-
licht, dass es ein unumstrittenes Ziel ist, Menschen 
mit Behinderungen genauso wie Menschen ohne 
Behinderungen eine Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben uneingeschränkt zu ermöglichen. Hier 
sind wir als Niedersachsen ebenso gefordert wie 
der Bund, der in der Pflicht ist; denn vieles muss 
gemeinsam auf den Weg gebracht werden, bei-
spielsweise die Entwicklung von Maßstäben für 
praktikable, möglichst bundesweit vergleichbare 
und auf Teilhabe beruhende Verfahren der Be-
darfsermittlung. Dazu gehört ebenso die Trennung 
der Leistung zum Lebensunterhalt einschließlich 
der Fachleistung der Eingliederungshilfe oder bei-
spielsweise auch die Förderung des trägerüber-
greifenden persönlichen Budgets. 

Für die CDU-Fraktion sind natürlich Fragen des 
Wohnens und der Tagesstruktur für ältere Men-
schen mit Behinderungen ein besonderes Thema. 
In diesem Zusammenhang möchten wir an dieser 
Stelle auch auf die Menschen aufmerksam ma-
chen, die hier einen sehr hohen Hilfebedarf haben. 
Aber es gibt eben auch weiterhin Aufgaben, die mit 
dem Beschluss der Arbeits- und Sozialministerkon-
ferenz aus dem Jahre 2009 noch nicht abge-
schlossen sind. Hier geht es darum, an die bisheri-
gen Ergebnisse anzuknüpfen und darauf aufbau-
end im beschriebenen Sinne die entsprechenden 

Voraussetzungen, soweit diese in der Zuständig-
keit des Landes liegen, zu gewährleisten.  

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal 
an das Thema Wohnraumförderungsgesetz erin-
nern, bei dem wir sehr wohl auch die Interessen 
der behinderten Menschen berücksichtigen. Wir 
alle wissen, dass es originäre Aufgabe der Kom-
mune ist, die Wohnraumversorgung sicherzustel-
len. Die niedersächsischen Kommunen nehmen 
diese Aufgabe wahr, und zwar für alle Bürgerinnen 
und Bürger, selbstverständlich auch für Menschen 
mit Behinderungen. Sie wohnen genauso wie jeder 
nicht behinderte Mensch in angemietetem oder in 
Eigentum befindlichem Wohnraum - allein, zu 
zweit, mit der Familie oder auch in einer Wohnge-
meinschaft. Etwas anders verhält es sich bei den 
behinderten Menschen, deren Einschränkungen so 
ausgeprägt sind, dass sie Anspruch auf Leistun-
gen der Eingliederungshilfe zum Wohnen haben. 
Dabei sind - das möchte ich ausdrücklich betonen - 
die Form und das Ausmaß der notwendigen Unter-
stützung sehr unterschiedlich zu bewerten.  

In dem Antrag der Grünen wird angeführt, dass 28 
von 1 000 Einwohnerinnen und Einwohnern im 
Heim untergebracht sind. Ich will Ihnen deutlich 
machen, dass es einer erheblichen Zeitphase be-
darf, bis eine gewünschte Veränderung herbeige-
führt wird. Denn für viele Menschen, die über Jahre 
hinweg in einem Heim betreut wurden und sich auf 
die Hilfestellung anderer verlassen haben, ist es 
nicht so einfach und schon gar nicht selbstver-
ständlich, neue Wohnformen wahrzunehmen. 

(Vizepräsident Hans-Werner Schwarz 
übernimmt den Vorsitz)  

Deshalb betrachten wir es auch mit Blick auf die 
ins Auge gefasste Novellierung des Niedersächsi-
schen Baugesetzbuches als Herausforderung, hier 
entsprechend zu wirken. In den demnächst anste-
henden Beratungen wird es sehr darauf ankom-
men, die Interessenlage von behinderten Men-
schen in den Fokus zu nehmen und bei der Be-
schlussfassung darauf zu achten, dass ihre Inte-
ressen berücksichtigt werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach 
unserer Auffassung wird dies in unserem Antrag 
deutlich besser hervorgehoben als in den Anträgen 
der SPD-Fraktion oder der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. Wenn es so ist, wie Sie, Frau Groskurt, es 
gesagt haben, dass hier nämlich eine große Über-
einstimmung besteht, dann bin ich sehr gespannt 
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darauf, wie Sie angesichts dieser Einschätzung mit 
dem CDU/FDP-Antrag umgehen. Sie haben hier 
schließlich deutlich gemacht: Egal, wie wir mit 
Ihrem Antrag umgehen, Sie würden unseren An-
trag unterstützen, weil Sie sich in ihm wiederfin-
den. - Nur das kann doch der logische Schluss 
Ihrer Ausführungen sein.  

(Beifall bei der CDU) 

Das macht deutlich, dass unser Antrag erheblich 
besser ist, als meine Vorrednerin von der SPD-
Fraktion dies hier zum Ausdruck gebracht hat.  

(Beifall bei der CDU) 

Uns geht es mit unserem Antrag darum, dass in 
individuellen Angeboten der Teilhabeverfahren 
eine aktive Beteiligung der Betroffenen, ihrer An-
gehörigen, aber auch der von ihnen gewählten 
Beistände stärker in den Vordergrund gestellt wird. 
Dazu gehören der Abschluss von Zielvereinbarun-
gen als Grundlage des Teilhabemanagements, die 
Aufhebung der Leistungsformen „ambulant“, „teil-
stationär“ oder auch „stationär“ sowie der Ausbau 
von Wahlmöglichkeiten für die Betroffenen hin-
sichtlich der einzelnen Leistungen.  

Die verbesserte und verbindliche Kooperation der 
Hilfen in verschiedenen Sozialleistungssystemen 
ist in unserem Antrag ein wichtiger Gesichtspunkt, 
und auch die Ausweitung der Möglichkeiten der 
Teilhabe am Arbeitsleben gehört dazu.  

(Beifall bei der CDU) 

Natürlich will ich der Opposition zugestehen, dass 
sie an einen Forderungskatalog andere Maßstäbe 
anlegt als diejenigen, die verantwortlich handeln 
und deren Handeln auch an den Ergebnissen in 
der Praxis gemessen wird. Wie könnte es für eine 
Opposition anders sein? - Sie setzt natürlich noch 
eins drauf. Ob es nun tatsächlich notwendig ist, 
entsprechend Ihrem Antrag zu verfahren, oder ob 
es nur wünschenswert ist, spielt bei Ihnen nicht 
immer eine Rolle. Wir als diejenigen, die die Ver-
antwortung tragen, müssen das jedoch ein biss-
chen differenzierter betrachten.  

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Lan-
desregierung muss die politischen Forderungen 
des Landtages auch umsetzen. Unsere Aufgabe 
ist es darüber hinaus, die entsprechenden finan-
ziellen Voraussetzungen zu schaffen, damit diese 
Umsetzung tatsächlich verwirklicht werden kann.  

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte dies an dieser Stelle einmal ausdrück-
lich betonen. Deshalb, so meine ich, müssen wir 
auch verantwortlich handeln.  

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, in 
der letzten Sitzung des Sozialausschusses haben 
wir den von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vorgelegten Änderungsantrag ausführlich beraten. 
In der inhaltlichen Beratung wurde deutlich, dass 
viele der in diesem Änderungsantrag enthaltenen 
Positionen durch die Sozialministerkonferenz in 
der Bund-Länder-Gruppe bereits bearbeitet und 
auf den Weg gebracht worden sind. Die Bundes-
regierung wurde gebeten, den Entwurf eines Re-
formgesetzes zur Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe so rechtzeitig vorzulegen, dass ein sol-
ches Gesetz noch in dieser Legislaturperiode ver-
abschiedet werden kann. Mit der Weiterentwick-
lung der Eingliederungshilfe werden wir hier in 
Deutschland und selbstredend natürlich auch in 
Niedersachsen die Weichen für ein zukunftsorien-
tiertes Hilfsangebot auch mit Unterstützung der 
heutigen Beschlüsse stellen.  

Eines wird in meinen Augen deutlich: Mit unserem 
Antrag werden alle Menschen, die sich in einer 
besonders schwierigen Situation befinden oder 
eine besondere Hilfe benötigen, weiterhin die ge-
botene fachliche Unterstützung bei der Eingliede-
rung erhalten.  

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will 
noch eines deutlich machen. Nach der heutigen 
Plenarsitzung bleibt es dabei: Die Eingliederungs-
hilfe wird auch weiterhin einer der sozialpolitischen 
Schwerpunkte der CDU-Fraktion bleiben.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Starker Beifall bei der CDU und Zu-
stimmung von Roland Riese [FDP]) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Auf den Beitrag von Herrn Böhlke hin hat sich Frau 
Groskurt zu einer Kurzintervention gemeldet. Sie 
haben anderthalb Minuten, Frau Groskurt.  

Ulla Groskurt (SPD): 

Danke, Herr Präsident. - Herr Böhlke, im Interesse 
der Atmosphäre bei unserer Zusammenarbeit ist 
es mir wichtig, klarzustellen, dass ich nicht gesagt 
habe, dass Sie die Menschen mit Behinderungen 
behindern. Vielmehr habe ich an alle Kolleginnen 
und Kollegen ausdrücklich appelliert, zusammen-
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zuarbeiten, um die Menschen mit Behinderungen 
nicht zu behindern.  

(Norbert Böhlke [CDU]: Dann habe ich 
das missverstanden!)  

Jetzt noch ganz kurz zu Ihren Ausführungen: Lei-
der können wir Ihrem Antrag nun doch nicht zu-
stimmen.  

(Zuruf von der CDU: Das ist aber 
schade!) 

Ich habe es eben und sehr ausführlich auch schon 
in der Sitzung am 29. Oktober gesagt. Ihr Antrag 
ist zu wenig konkret, und er verführt die Landesre-
gierung unserer Meinung nach dazu, sich mehr 
Zeit zu nehmen. Und die hat sich nicht.  

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Zu Wort gemeldet hat sich der Kollege Riese von 
der FDP-Fraktion. Bitte sehr!  

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Wir sind 
Antragsteller! Kommen wir nicht auch 
irgendwann dran?)  

- Ich richte mich nach der Reihenfolge der einge-
gangenen Wortmeldungen. Ich habe es so über-
nommen, Frau Helmhold. - Bitte schön!  

Roland Riese (FDP): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die lebendige Diskussion über die Weiter-
entwicklung der Eingliederungshilfe wird ja nicht 
nur im Niedersächsischen Landtag geführt, son-
dern auch auf Bundesebene und in einer sehr 
breiten Öffentlichkeit. Ich habe den Eindruck ge-
wonnen, dass über die anzustrebenden Ziele eine 
größere Einigkeit besteht als über die Erfolg ver-
sprechenden Wege dorthin, wie das in der Politik 
manchmal so der Fall ist, nämlich über die Wege 
der Weiterentwicklung der Gesetzgebung und ihrer 
Ausführung.  

Zwei schon länger vorliegende und umfassende 
Anträge zu dieser Thematik haben zu sehr umfas-
senden Anhörungsergebnissen geführt, von denen 
wir noch lange Zeit werden profitieren können. In 
der Anhörung sind viele Anregungen gegeben 
worden, die über das hinausgehen - damit knüpfe 
ich an den Kollegen Böhlke an -, was der Nieder-
sächsische Landtag zurzeit haushaltsmäßig be-
werkstelligen kann.  

Ich darf auf einzelne Ergebnisse der Anhörung 
eingehen, weil ich vermute, dass nicht jedes Mit-
glied des Landtags das schon alles im Einzelnen 
nachgelesen hat. Die Lebenshilfe Niedersachsen 
hat uns sehr wertvolle Hinweise zur Weiterentwick-
lung des Budgets für Arbeit und des persönlichen 
Budgets gegeben. Ich finde auch den Hinweis der 
AOK beachtenswert, dass für den Fall Regelungen 
getroffen werden müssen, dass der Mensch mit 
Behinderungen seinen Bedarf entgegen der Bera-
tung falsch einschätzt oder die bereitgestellten 
Geldmittel in einem anderen als dem vereinbarten 
Rahmen vorzeitig aufbraucht.  

Die Angehörigenvertretungen der Caritas-Einrich-
tungen der Behindertenhilfe haben sich für den 
Erhalt der beschützenden Werkstätten für Men-
schen mit Behinderungen starkgemacht. Sehr 
entgegen den Vorstellungen der Grünen, verehrte 
Frau Helmhold, mahnt auch der DGB-Bezirk Nie-
dersachsen mehr Werkstattplätze an. Auch die 
Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für 
behinderte Menschen in Niedersachsen weist auf 
den steigenden Bedarf an Werkstattplätzen und 
differenzierten Wohnangeboten hin.  

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Ich habe 
doch nie gesagt, dass es weniger ge-
ben soll!)  

Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben 
fordert im Grundsatz ein einkommens- und vermö-
gensunabhängiges Teilhabe- und Assistenzsiche-
rungsgesetz. Meine Damen und Herren, wenn ich 
mir vorstelle, dass sich ein Millionär mit schweren 
Behinderungen an den Staat wendet und sagt, 
dass er sich persönlich alles leisten könne, aber 
dennoch zusätzliche finanzielle Hilfe brauche, 
dann entspricht das nicht meinen Vorstellungen 
von dem, was Sozialpolitik leisten muss. Sozialpo-
litik muss dort helfen, wo sich der Betroffene nicht 
selbst helfen kann.  

(Zurufe von der SPD und von den 
GRÜNEN)  

Diese weitreichende Forderung zur Gleichstellung 
ist sehr verständlich, meine Damen und Herren, 
sie ist mit der absehbaren Leistungsfähigkeit öf-
fentlicher Haushalte derzeit aber nur sehr schwer 
vereinbar. 

(Zustimmung bei der FDP und bei der 
CDU) 
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Ich erinnere in dem Zusammenhang noch einmal 
an den Satz aus dem Godesberger Programm der 
SPD von 1959, den ich gestern hier schon zitiert 
habe. 

Meine Damen und Herren, die CDU und die FDP 
schlagen dem Landtag politische Zielvorstellungen 
zur Ausgestaltung der UN-Konvention vor, die 
zeitgemäß sind und auf ein hohes Maß an Zu-
stimmung der befragten Verbände treffen. Ein 
Mehr an individuellen Wahlmöglichkeiten der Be-
troffenen, die Weiterentwicklung der Möglichkeiten 
zur Teilhabe am Arbeitsleben, die individuellen 
Teilhabeplanverfahren, die Verbesserung der Ko-
operation der Hilfen aus verschiedenen Sozialsys-
temen, das sind die Gebote der Stunde. Interes-
senverbände müssen dabei wirtschaftliche Aspek-
te und die Leistungsfähigkeit der Haushalte nicht 
beachten, die Politik muss das schon. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Antrag der Grünen 
übersieht zahlreiche Hinweise aus diesen Stel-
lungnahmen, die die Finanzierbarkeit betreffen. Er 
enthält durchaus sympathische Ansätze, z. B. mit 
der Forderung nach leistungsträgerübergreifenden 
unabhängigen Beratungs- und Unterstützungsan-
geboten auf regionaler und lokaler Ebene. Frau 
Groskurt hat bereits darauf hingewiesen. Planeri-
sche Vorstellungen wie die, die vorhandenen stati-
onären Heimplätze innerhalb von fünf Jahren um 
10 % zu reduzieren, stehen jedoch in genauem 
Gegensatz zu dem, was die Verbände uns vortra-
gen. Da insbesondere die finanziellen Auswirkun-
gen eines von Ihnen geforderten Bundesteilhabe-
gelds als Nachteilsausgleich überhaupt nicht ab-
geschätzt werden können, muss ich dem Landtag 
die Ablehnung des Antrags der Grünen-Fraktion 
empfehlen. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Oh, wie 
schade!) 

Die Kernforderung der SPD nach einer zusätzli-
chen Fachkommission ist entbehrlich; denn es fehlt 
nicht an umfassendem Wissen und auch nicht am 
gegenwärtigen Austausch unter den beteiligten 
Rehabilitations- und Kostenträgern sowie Verbän-
den der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Des-
wegen sollte auch der SPD-Antrag heute keine 
Zustimmung finden. 

Im Ansatz durchaus zustimmungsfähig ist die in 
diesem Antrag enthaltene Zielbestimmung, dass 
ambulantes Versorgen, Wohnen und Arbeiten zu 
fördern und weiterzuentwickeln sind. Wer aller-

dings dieses will, kann guten Gewissens dem An-
trag der Koalitionsfraktionen zustimmen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Zum Beitrag von Herrn Riese hat sich Herr 
Schwarz zu einer Kurzintervention gemeldet. Sie 
haben anderthalb Minuten. Bitte! 

Uwe Schwarz (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Riese, ich möchte nur auf eines hinweisen: In un-
serem Sozialstaat und bei den ihm gesetzlich 
zugrunde liegenden sozialen Absicherungen geht 
es bei der Frage des behindertengerechten Aus-
gleichs nicht um das Einkommen des Betroffenen, 
sondern um seine Behinderung. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Um die 
Benachteiligung!) 

Wir haben ein Sozialstaatssystem, das ich übri-
gens hervorragend finde und das in der Welt sehr 
beachtet wird, 

(Norbert Böhlke [CDU]: Richtig!) 

das exakt sagt: Den Mehrbedarf für behinderten-
gerechten Ausgleich bekommt ein Mensch aus der 
Solidargemeinschaft, in der er verankert bzw. ver-
sichert ist. Das Einkommen spielt dabei keine Rol-
le. Das ist einer der Grundsätze unseres Sozial-
staatssystems, zu dem wir stehen, und wir arbeiten 
dafür, dass das auch so bleibt. Da haben wir einen 
Riesendissens zu dem, was Sie hier vorgetragen 
haben. 

(Beifall bei der SPD - Ursula Helmhold 
[GRÜNE]: Das haben wir ja beim Blin-
dengeld auch lange gehört!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Riese möchte antworten. Bitte sehr! Sie ha-
ben auch anderthalb Minuten. 

Roland Riese (FDP): 
Danke schön. - Herr Schwarz, ich hoffe, diesen 
Riesendissens haben wir nicht, weil durch uns die 
Sozialversicherungssysteme in keiner Weise infra-
ge gestellt werden. 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Das 
sieht Herr Rösler aber anders!) 

- Nein, das sieht Herr Dr. Rösler nicht anders. 
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Aber ein zusätzliches einkommens- und vermö-
gensunabhängiges Teilhabegeld on top, zusätzlich 
zu dem, was wir zurzeit schon haben, ist nicht 
leistbar, und es gibt auch keine Vorstellungen zu 
einem etwaigen Finanzrahmen. Dazu warte ich 
schon auf weitere Ausführungen. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Frau Helmhold von Bündnis 90/Die Grünen, Sie 
haben das Wort. 

Ursula Helmhold (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Es ist schon bemerkenswert, dass uns 
heute drei Anträge von Oppositions- und Regie-
rungsfraktionen zu diesem Thema vorliegen, alle 
mit unterschiedlichen Akzenten, mit unterschiedli-
cher Differenziertheit, aber alle einig darin, dass 
die Eingliederungshilfe hin zu einem personen-
zentrierten Hilfesystem reformiert werden muss. 
Wir begrüßen diesen breiten Konsens ausdrück-
lich, 

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung von Roland Riese [FDP]) 

zumal er noch vor drei Jahren nicht möglich gewe-
sen ist. In der Debatte zu unserem damaligen An-
trag „Alternativen zum Heim schaffen - ambulante 
Wohnformen weiter ausbauen“ haben uns alle 
anderen Fraktionen vorgeworfen, wir seien mit 
unserer Forderung nach dem Abbau von Heim-
plätzen und dem Aufbau von ambulanten Wohn-
formen realitätsfremd. Wir standen mit dieser For-
derung ziemlich allein auf weiter Flur. 

Nun kann sich Politik schnell ändern, das ist ja 
auch gut so. Mit einem Anstoß von außen, der UN-
Konvention, ist große Bewegung in die erstarrten 
Strukturen gekommen. Die Sozialminister der Län-
der haben ein Papier auf den Weg gebracht, in 
dem sie das personenzentrierte Hilfesystem for-
dern. Wenn die Ministerin Selbstbestimmung, Ei-
genverantwortung und das Wohnen in der eigenen 
Wohnung fordert, finden wir das alles vollkommen 
richtig. Das ist uns recht, das wollten wir und übri-
gens auch die Betroffenen in der Behindertenbe-
wegung seit Jahren. 

Eines möchte in diesem Zusammenhang betonen: 
Wenn man das Wunsch- und Wahlrecht der Betrof-
fenen und ihr Selbstbestimmungsrecht ernst 
nimmt, muss einem allerdings auch klar sein, dass 
das ambulante Wohnen nicht in jedem Fall günsti-

ger ist als die stationäre Unterbringung. Das gehört 
zur Wahrheit auch dazu. Ein Sparmodell ist das 
ambulante Wohnen nicht unbedingt. Wir rechnen 
mit Kostenneutralität. 

Meine Damen und Herren, mit Absichtserklärun-
gen ist es allerdings nicht getan; das habe ich 
schon anlässlich der Landtagsdebatte zu den Gro-
ßen Anfragen zur Behindertenpolitik gesagt. Wir 
brauchen ein Konversionsprogramm zum Umbau 
und zum Abbau vorhandener stationärer Einrich-
tungen. Das ist der Kern unseres Antrags, und da 
unterscheidet er sich eben von dem Antrag der 
Koalition, die - vollkommen richtig! - das Papier der 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz referiert, aber 
nicht den Schritt darüber hinaus tut und ins Kon-
krete geht.  

Herr Riese, ich weiß nicht, wo Sie gelesen haben, 
wir wollten Werkstattplätze abbauen. Ich habe 
eben noch einmal ziemlich genau nachgesehen. 
Das steht tatsächlich nirgendwo. Wir wollen Heim-
plätze abbauen und in ein Konversionsprogramm 
gehen. Die Betroffenen brauchen gezielte Anreize, 
damit ein Verbleiben in der eigenen Wohnung oder 
ein Wechsel in eine eigene Wohnung für sie auch 
sinnvoll und reizvoll ist. 

Frau Ministerin, Sie haben uns in der letzten Aus-
schusssitzung erklären lassen, Sie seien inzwi-
schen mit den Langzeiteinrichtungen ins Gespräch 
gekommen. Sie haben aber nicht offenbaren las-
sen, wie die von Ihnen so bezeichnete gezielte 
Unterstützung der Betroffenen konkret aussehen 
soll. Es wäre wirklich schön, wenn Sie uns konkret 
sagen würden, was Sie dort verhandelt haben. 
Schließlich hat Niedersachsen im Ländervergleich 
die vierthöchste Zahl von Heimunterbringungen, 
und das heißt: Der Handlungsbedarf ist in Nieder-
sachsen ganz besonders groß. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD) 

Für uns ist auch klar: Es darf keine Kommunalisie-
rung geben. Man darf nicht den ganzen Bereich 
der Eingliederungshilfe den Kommunen anheimfal-
len lassen. Der überörtliche Sozialhilfeträger muss 
für einheitliche Standards, für Hilfeplankonferen-
zen und einheitliche Hilfeplanverfahren sorgen. 

Im Eckpunktepapier sind konkrete Erwartungen an 
notwendige Veränderungen der gesetzlichen Rah-
menbedingungen formuliert. Dazu gehört übrigens 
auch die Forderung nach einem bundesfinanzier-
ten dauerhaften Nachteilsausgleich. Wir würden 
das immer Bundesteilhabegeld nennen. 
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Frau Mundlos, Sie haben bei der Diskussion unse-
res Antrags im Ausschuss - ich fand, sie war relativ 
kurz, aber immerhin haben wir darüber gespro-
chen - gesagt, das sei nicht finanzierbar. Damit 
fallen Sie dem Eckpunktepapier der Sozialminis-
terkonferenz geradezu in den Rücken. Auch Herr 
Riese hat hier eben noch einmal gesagt, ein 
Nachteilsausgleich sei nicht finanzierbar.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die Re-
de des Landesbehindertenbeauftragten Karl Finke 
am 4. Februar in der Auftaktkonferenz der Sozial-
ministerin zum erwähnten Hilfeplanverfahren ver-
weisen, in der er erklärt hat, dass Experten als 
Kosten für ein Bundesteilhabegeld je nach Aus-
gestaltung einen Betrag zwischen 600 Millionen 
und maximal 1 Milliarde Euro errechnet haben.  

Das heißt, selbst bei einer sehr großzügigen Aus-
gestaltung wäre die dort aufzubringende Summe 
immer noch geringer als die 1,2 Milliarden Euro, 
die die jetzige Bundesregierung durch die von der 
FDP erzwungene Halbierung des Mehrwertsteuer-
satzes für die Hotellerie aus dem Haushalt aufzu-
bringen hat. Da frage ich mich: Was ist wohl wich-
tiger, meine Damen und Herren? 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD) 

Ein solches Bundesteilhabegeld würde übrigens 
auch die sozialpolitisch nicht überzeugende Län-
derzuständigkeit beim Landesblindengeld und teil-
weise beim Landesgehörlosengeld aufheben, weil 
es dann bundeseinheitliche Regelungen für alle 
Menschen in Deutschland gäbe.  

Den Ausgleich für eine Behinderung - das hat Herr 
Schwarz eben vollkommen richtig gesagt - hat in 
einem Sozialstaat die Gesellschaft für die betroffe-
nen Menschen zu finanzieren. In den übrigen Fäl-
len - wenn Sie schon das Beispiel des Millionärs 
bemühen - würden wir schon über die Besteue-
rung dafür sorgen, dass ein Mensch mit Behinde-
rung, der Millionär ist, je nach seiner Leistungskraft 
einen Beitrag leistet und sozusagen für sich selbst 
bezahlt. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Frau Helmhold, Ihre Redezeit ist vorbei. 

Ursula Helmhold (GRÜNE): 
Wenn man es wirklich will, dann kann man es auch 
ermöglichen. Wir unterstützen die Ministerin bei 
der Forderung nach einem Teilhabegeld. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der SPD) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Zu dem Beitrag von Frau Helmhold hat sich Frau 
Mundlos zu einer Kurzintervention gemeldet. Sie 
haben anderthalb Minuten. Bitte! 

Heidemarie Mundlos (CDU): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Frau Helmhold, ich glaube, dass ich deutlich ge-
macht habe, dass ich ein Bundesteilhabegeld zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht für realisierbar halte. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Nicht mit 
der FDP in der Koalition!) 

Es muss klar sein: Schulden belasten uns alle und 
engen politisches Handeln ein. Das geht zulasten 
der Behinderten, das geht zu unser aller Lasten. 
Ich möchte, dass die Behinderten nach bestem 
Wissen und nach besten Möglichkeiten gefördert 
und unterstützt werden. 

(Norbert Böhlke [CDU]: Nach besten 
Kräften!) 

Es war mir wichtig, das noch einmal deutlich zu 
machen. Das Bundesteilhabegeld ist nur ein Teil-
aspekt. In Niedersachsen geschieht bereits eine 
ganze Menge.  

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Als nächster Redner hat sich Herr Humke-Focks 
von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. 
Bitte sehr! 

Patrick-Marc Humke-Focks (LINKE): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Böhlke, Sie haben vorhin bei Ihrem Kommen-
tar auf den Beitrag der Kollegin Groskurt eine wich-
tige Bemerkung gemacht, die ich wiederholen 
möchte. Sie sprachen vom „Schicksal behinderter 
Menschen“.  

An dieser Formulierung wird der zentrale Unter-
schied in der Sicht- und Betrachtungsweise von 
Menschen mit Behinderungen zwischen Ihnen 
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und - ich glaube, ich kann auch für die anderen 
Fraktionen auf der linken Seite sprechen -  

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Sie kön-
nen „uns“ sagen!) 

uns deutlich. Denn das Selbstbild von Menschen 
mit Behinderungen hat sich verändert. Sie wollen 
sich nicht mehr ständig in der Opferrolle sehen - 
ich denke, darin sollten wir uns einig sein -, son-
dern sie betrachten sich zu Recht als vollwertige 
Mitglieder unserer Gesellschaft.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Sie sind zu Recht so selbstbewusst geworden. 
Und das findet einen wichtigen Ausdruck in der 
UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen. In der Konvention kommt das zum 
Ausdruck, und auch für uns Linke ist die Frage 
nach einem selbstbestimmten Leben von zentraler 
Bedeutung. In Artikel 19 a der UN-Konvention 
heißt es z. B., dass „Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Auf-
enthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und 
mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in 
besonderen Wohnformen zu leben“. Das wird hier 
sehr deutlich. Aber man muss leider konstatieren, 
dass die Realität in Niedersachsen anders aus-
sieht. Das steht aus unserer Sicht in einem klaren 
Widerspruch zu den Beschlüssen der UN-Kon-
vention für die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Wir müssen immer wieder an die Rechtsverbind-
lichkeit dieser UN-Konvention erinnern. Ich denke, 
es wird ein langwieriger Prozess sein, bis das in 
den Köpfen aller Menschen verankert ist. Gemes-
sen daran ist der Antrag der Fraktionen von CDU 
und FDP butterweich formuliert; ich würde ihn als 
„Schönwetterstrategie“ beschreiben. Darauf haben 
meine Vorrednerinnen und -redner auch schon 
hingewiesen. Sie sind in dem Antrag unkonkret 
geblieben. Deshalb kann der Antrag der Mehr-
heitsfraktionen nicht die Grundlage für die Arbeit in 
dieser Frage sein. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Sie degradieren die UN-Konvention zu einem Leit-
bild. Das darf unserer Ansicht nach nicht sein. Das 
werden wir auch nicht widerstandslos durchgehen 
lassen.  

Der Antrag der SPD-Fraktion ist wesentlich klarer 
formuliert. Er benennt die Defizite deutlicher. Ich 

möchte gar nicht im Detail darauf eingehen; das ist 
hier schon passiert.  

Der Antrag der Fraktion der Grünen greift weitere 
wichtige Punkte auf, die der konsequenten Haltung 
meiner Fraktion zur UN-Konvention sehr entge-
genkommen. Diese Punkte unterstreichen zudem 
unser Resümee, das wir aus der Beantwortung der 
beiden Großen Anfragen zu dem Thema gezogen 
haben. Dreh- und Angelpunkt einer angemesse-
nen Behindertenpolitik ist für uns Linke die Ermög-
lichung einer autonomen und selbstbestimmten 
Lebensführung. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Eine umfassende Analyse der aktuellen Situation 
von Menschen mit Behinderungen in Niedersach-
sen ist von Ihnen leider nicht geleistet worden. Die 
Landesregierung verzichtete in der Beantwortung 
der beiden Großen Anfragen in sehr zentralen 
Teilen auf die Zurverfügungstellung wichtiger Da-
ten. Dies bezieht sich insbesondere auf die Frage 
des Wohnens. Wir wollten u. a. wissen, wie viele 
Menschen, die eine 24-Stunden-Assistenz benöti-
gen, in Niedersachsen in ihrer eigenen Wohnung 
leben. Weiter wollten wir wissen, wie sich das Ver-
hältnis zwischen stationären und ambulanten 
Wohnformen allgemein innerhalb der letzten zehn 
Jahre in Niedersachsen entwickelt hat. Sie von der 
Landesregierung haben ständig auf Ihre soge-
nannte Nichtzuständigkeit verwiesen. Aber an 
anderer Stelle wurde von Ihnen von einer „spürba-
ren Zunahme von ‚ambulanten Wohnformen’“ ge-
sprochen. Irgendwelche Informationen müssen Sie 
also zusammengetragen haben. 

Verehrte Landesregierung, so geht das wirklich 
nicht! Wir verhandeln hier keine gefühlten Verbes-
serungen, sondern über die Frage, was wir beitra-
gen müssen, um den verbindlichen Rechtsan-
spruch für Menschen mit Behinderungen gewäh-
ren zu können. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vor diesem Hintergrund unterstützen wir ausdrück-
lich die Nr. III des Antrags der Grünen, der eine 
einheitliche Steuerung und die Gesamtverantwor-
tung des Landes vorsieht. Frau Helmhold ist darauf 
gerade detailliert eingegangen. 

(Zustimmung von Filiz Polat [GRÜNE]) 

Grundsätzlich ist natürlich jeder Schritt in die richti-
ge Richtung begrüßenswert. Meine Fraktion plä-
diert allerdings dafür, anstatt kleine Einzelschritte 
vorzunehmen, lieber den großen Wurf zu machen; 
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so möchte ich es ausdrücken. Frau Groskurt hat in 
ihrem Redebeitrag noch einmal an uns alle appel-
liert, in diesem Sinne einen gemeinsamen Antrag 
zu entwerfen. Ich denke, wenn heute alle Anträge 
der Opposition abgelehnt werden und nur der An-
trag der Fraktionen von CDU und FDP als Grund-
lage angenommen wird, dann wäre das ein fal-
scher Weg. 

(Glocke des Präsidenten) 

- Letzte Bemerkung: Überdenken Sie bitte noch 
einmal Ihre Ankündigung. Lassen Sie uns gemein-
sam einen vernünftigen Antrag auf den Weg brin-
gen und den großen Wurf wagen! Nichts anderes 
haben die Menschen mit Behinderungen verdient. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Jetzt hat sich Frau Ministerin Ross-Luttmann zu 
Wort gemeldet. Ich erteile Ihnen das Wort. Bitte 
sehr! 

Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Sozia-
les, Frauen, Familie und Gesundheit: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Vor etwa vier Wochen haben wir hier aus-
führlich über die Antworten der Landesregierung 
auf zwei Große Anfragen zur Behindertenpolitik 
gesprochen. Auch damals nahmen schon zu Recht 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen und 
die Modernisierungen der Eingliederungshilfe ei-
nen breiten Raum ein. Das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen ist als völkerrechtlicher 
Vertrag geltendes Recht. Es verbietet die Diskrimi-
nierung von Menschen mit Behinderungen in allen 
Lebensbereichen und garantiert ihnen die bürgerli-
chen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Menschenrechte.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, schon 
vor vier Wochen habe ich sehr deutlich gesagt: Mir 
ist wichtig, dass jeder Mensch in seiner besonde-
ren Lebenssituation - ob mit einer Behinderung 
oder ohne - mit all seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und vor allem seinen Lebensleistungen in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aner-
kannt wird. Mir ist wichtig, dass jeder Mensch, der 
mit einer Behinderung leben muss, Hilfe und Un-
terstützung in einem Umfang erhält, in dem er sie 

benötigt. Das, meine Damen und Herren, ist für 
mich selbstverständlich. 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP) 

Wir alle sind zum Glück verschieden. Deshalb sind 
auch die Bedürfnisse von Menschen mit Behinde-
rungen sehr verschieden. Wenn wir von gleichbe-
rechtigter Teilhabe aller sprechen, dann müssen 
wir auf der einen Seite sehr genau prüfen, was wir 
dafür tun können, dass die Menschen mit einer 
Behinderung, die schon jetzt Eingliederungshilfe 
bekommen - in einer stationären, teilstationären 
oder ambulanten Maßnahme -, mehr Eigenstän-
digkeit und Selbstbestimmtheit erreichen. Auf der 
anderen Seite dürfen wir aber auch die Menschen 
mit Behinderungen nicht vergessen, die schon 
heute eigenständig und selbstbestimmt leben. Wir 
müssen uns fragen, welche Probleme sie im Alltag 
haben, wie sie ihren Arbeitsplatz erreichen, wie sie 
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilha-
ben können. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir im 
Interesse von gleichberechtigter Teilhabe schon 
möglichst früh anfangen, alle Menschen mit einzu-
beziehen. Ich finde es sehr erfreulich, dass seit 
dem Jahr 2000 in Kindertagesstätten die integrati-
ven Gruppen immer größer werden und immer 
mehr Kinder mit und ohne Behinderung gemein-
sam erzogen, betreut und gebildet werden, von-
einander lernen und vor allen Dingen auch diese 
Sozialkompetenz voneinander lernen. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb war es mir auch wichtig, dass wir im Krip-
penbereich bei den ganz Kleinen schauen, wie wir 
es schaffen können, auch dort die integrative 
Betreuung weiter voranzubringen. Das werden wir 
in einem Modellprojekt erproben. Ich bin meiner 
Kollegin Frau Heister-Neumann sehr dankbar da-
für, dass sie mit mir gemeinsam dieses Modellpro-
jekt initiiert hat. Für dieses Vorgehen haben wir 
uns ganz bewusst entschieden, damit wir das 
Ganze auch wissenschaftlich begleiten können. 
Weil es an dieser Stelle um unsere Kleinsten geht, 
möchte ich nämlich sehr sorgfältig prüfen, wie die 
Integration hier am besten gelingen kann und mit 
welchem Konzept man am besten sicherstellt, 
dass behinderte und nichtbehinderte Kinder ge-
meinsam mit großer Freude eine Krippe besuchen. 

(Beifall bei der CDU) 

Selbstverständlich wird es in der Zukunft entschei-
dend sein, wie wir das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
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Behinderungen umsetzen und wie wir vor allen 
Dingen auch die Eingliederungshilfe weiterentwi-
ckeln und modernisieren. 

Ich freue mich über den hier bestehenden großen 
Grundkonsens dahin gehend, dass wir uns dafür 
ausgesprochen haben, die Eingliederungshilfe hin 
zu einer personenzentrierten Leistung zu entwi-
ckeln. Dies bedeutet, dass der betroffene Mensch 
vor Ort möglichst selbst entscheiden soll, an wel-
chem Ort er welche Hilfe erhält. Das lässt sich 
aber nicht vom grünen Tisch aus regeln. Wir müs-
sen die Betroffenen von Anfang an auf diesem 
Weg der Erneuerung mitnehmen. 

Deshalb, meine Damen und Herren, beginnt Teil-
habe bei mir auch mit Teilnahme. Unter dieser 
Zielsetzung fand am 4. Februar 2010 in Hannover 
die erste von drei Fachtagungen „Entwicklung in 
der Eingliederungshilfe - Perspektiven der indivi-
duellen Zielplanung“ statt. Dabei wurde u. a. ein 
aktueller Leitfaden zur individuellen Zielplanung im 
Rahmen des Gesamtplans für Menschen mit Be-
hinderung vorgestellt - eine wichtige Empfehlung 
von der Praxis für die Praxis. 

Diese Fachtagung war schon aufgrund der Teil-
nehmenden etwas Besonderes. Denn es kommt 
nicht oft vor, dass Einrichtungsträger, Träger der 
Sozialhilfe, Behindertenverbände und Menschen 
mit Behinderung gemeinsam zusammenkommen, 
um sich über dieses hochaktuelle Thema zu infor-
mieren, auszutauschen und festzustellen: Es geht 
uns alle gleichermaßen an. 

Wie groß das Interesse an diesem Thema ist, zei-
gen die Anmeldezahlen deutlich. Für die Veran-
staltung in Hannover und die noch folgenden Ver-
anstaltungen in Osnabrück und Lüneburg haben 
sich über 800 Menschen angemeldet. 

Meine Damen und Herren, bereits im November 
2009 war es uns gelungen, mit drei großen Einrich-
tungen der Behindertenhilfe eine gemeinsame 
Erklärung zu unterzeichnen, mit der die behutsame 
Umwandlung von Langzeiteinrichtungen wie 
Wohnheimen in mehr individuelle, personenbezo-
gene Angebote eingeleitet wurde. 

Sehr geehrte Frau Helmhold, gerne nenne ich 
Ihnen hierzu auch einige weitere Details. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Das ist 
nett!) 

Betroffen sind die drei großen Einrichtungen Him-
melsthür, Lobetal und Rotenburger Werke. Wir 
haben bereits der Außenstelle Wildeshausen von 

Himmelsthür die entsprechende Bewilligung aus-
gesprochen. Dort ist beabsichtigt, von 400 Plätzen 
250 vor Ort auszugliedern und zu regionalisieren. 
Hierfür haben wir 3 Millionen Euro zusätzlich bewil-
ligt. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Dann 
sind 10 % doch gar nicht unrealis-
tisch!) 

- Richtig. - Mit der Einrichtung Lobetal sind die 
Verhandlungen aufgenommen worden. Die Roten-
burger Werke planen, zunächst 250 von 1 400 
Plätzen auszulagern. In einigen Gemeinden haben 
sie damit schon bekommen. 

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Zurück zur Teilhabe: Das Persönliche Budget, das 
in Niedersachsen modellhaft erprobt wurde, ist 
eine besondere Form der Hilfegewährung und gut 
geeignet, das Selbstbestimmungsrecht von Men-
schen mit Behinderung zu stärken. Ich möchte das 
gerne ausweiten. 

Das Gleiche gilt für unser bundesweit beachtetes 
Budget für Arbeit. Auch wenn ich angesichts der 
Wirtschaftskrise 20 Beschäftigte auf dem ersten 
Arbeitsmarkt für einen Erfolg halte, würde ich mir 
wünschen, dass sich diese Zahl noch steigern 
ließe. 

Bei der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe 
stehen wir vor großen Herausforderungen. Weil 
dies im Interesse von Menschen mit Behinderung 
umzusetzen ist, wünsche ich mir auch hier einen 
breiten Konsens; denn wir können es nur gemein-
sam schaffen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es lie-
gen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit sind 
wir am Ende der Beratung. 

Bevor wir zur Abstimmung kommen, ist die Be-
schlussfähigkeit festzustellen.  

Damit kommen wir zu den Abstimmungen zu Ta-
gesordnungspunkt 28.  

Unter Nr. 1 der Beschlussempfehlung geht es um 
den Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP. 
Wer der Nr. 1 der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses zustimmen und damit den Antrag - - - 
Bitte sehr? 

(Uwe Schwarz [SPD]: In Nr. 1 geht es 
um den SPD-Antrag!) 
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- In Nr. 1? 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Geht es 
um a oder um 1?) 

Dann nehmen wir das so. In meiner Vorlage steht 
es nicht so. - Moment! Sie gehen davon aus, dass 
sich die Nr. 1 der Beschlussempfehlung auf den 
Antrag der Fraktion der SPD bezieht? Ist das kor-
rekt? 

(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Drs. 16/809!) 

Unter Nr. 1 geht es aber um den Antrag der Frakti-
onen der CDU und der FDP! 

(Norbert Böhlke [CDU]: Okay! Lassen 
Sie uns abstimmen!) 

Die Beschlussempfehlung in der Drs. 14/2123 
lautet: 

„Der Ausschuss für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit empfiehlt 
dem Landtag, 

1. den Antrag der Fraktionen der 
CDU und der FDP unverändert 
anzunehmen …“ 

Darum geht es. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Das 
stimmt! - Roland Riese [FDP]: Ge-
nau!) 

Darüber möchte ich jetzt abstimmen lassen.  

Wer dieser Beschlussempfehlung folgt, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer 
enthält sich? - Das Erste war die Mehrheit. 

Die Nr. 2 der Beschlussempfehlung lautet, den 
Antrag der SPD-Fraktion abzulehnen. Wer dafür 
ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist 
dagegen? - Wer enthält sich? - Das Erste war die 
Mehrheit. Dementsprechend ist so beschlossen 
worden. 

Wir kommen zur Abstimmung zu Tagesordnungs-
punkt 29. Es geht um den Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen.  

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
zustimmen und damit den Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in der Drs. 16/2147 ableh-
nen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer 
ist dagegen? - Wer enthält sich? - Das Erste war 
die Mehrheit. Es ist so beschlossen worden. 

Dann rufe ich die Tagesordnungspunkte 30 bis 
32 vereinbarungsgemäß zusammen auf: 

Erste Beratung: 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Kammergesetzes für die Heilberufe und zur 
Errichtung einer Kammer für Pflegeberufe in 
Niedersachsen - Gesetzentwurf der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 16/2175  

Erste Beratung: 
Attraktivität der Pflegeberufe steigern - Pflege-
kammer einrichten - Antrag der Fraktion der SPD 
- Drs. 16/2179  

Zweite Beratung: 
a) Weiterentwicklung der Pflegeausbildung - 
Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP - 
Drs. 16/1399 - b) Zukunft der Pflege in Nieder-
sachsen sichern und sozial gestalten - Antrag 
der Fraktion DIE LINKE - Drs. 16/1631 - Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit - Drs. 16/2135  

Der Ausschuss empfiehlt Ihnen, den Antrag der 
Fraktionen der CDU und der FDP unverändert 
anzunehmen und den Antrag der Fraktion DIE 
LINKE abzulehnen. 

Zunächst kommen wir zur Einbringung des unter 
Tagesordnungspunkt 30 vorliegenden Gesetzent-
wurfs der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Ich 
erteile Frau Helmhold das Wort. 

Ursula Helmhold (GRÜNE): 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Zahl pflegebedürftiger Menschen wird 
in der Zukunft stark ansteigen. Je nach Annahme 
gehen die Prognosen selbst bei optimistischer 
Annahme davon aus, dass bis zum Jahr 2020 mit 
etwa 45 000 bis 50 000 mehr zu pflegenden Men-
schen und bis zum Jahre 2050 mit etwa 175 000 
mehr pflegebedürftigen Menschen gegenüber heu-
te zu rechnen ist. Das wären etwa 80 % mehr als 
heute.  

Auf diese Situation ist niemand vorbereitet. Nie-
mand weiß eigentlich, wer die Pflege dieser Men-
schen zukünftig übernehmen soll. Schon jetzt gibt 
es Nachwuchsmangel in den Pflegeberufen. Der 
Beruf ist unattraktiv, u. a. wegen der Arbeitsbedin-
gungen und der teils schlechten Bezahlung. Es 
wird übrigens immer schlimmer: Auch Pflegekräfte 
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werden in Servicegesellschaften ausgegliedert und 
zu verschlechterten Tarifen sozusagen neben ih-
ren Altkollegen auf den gleichen Stationen wieder 
eingestellt. Es ist unsäglich! Die Fluktuation ist 
hoch, weil die Pflegekräfte diese Arbeitsbedingun-
gen kaum noch aushalten. 

Die Ministerin reagiert, wenn überhaupt, mit immer 
neuen Imagekampagnen sowie Pflegepaketchen 
und mit jahrelanger oder monatelanger Verzöge-
rung, nachdem man hier im Plenum nachgefragt 
hat, wo sie geblieben sind. Das alles sind Tropfen 
auf den heißen Stein.  

Insbesondere was die Ausbildung angeht, scheuen 
Sie aus ideologischen Gründen das einzig wirksa-
me Mittel, nämlich die Ausbildungsumlage, die 
dafür sorgen würde, dass ausbildende Betriebe 
nicht weiter Wettbewerbsnachteile gegenüber an-
deren haben. Das ist das einzig gerechte System.  

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
SPD) 

Dass die Ausbildung selbst dringend reformbedürf-
tig ist, steht außer Frage. Die Erfolge der Modell-
versuche zur gemeinsamen Ausbildung sollten 
Ansporn sein, diesen Weg weiterzuverfolgen. Al-
lerdings sind im komplizierten Finanzgeflecht zwi-
schen unterschiedlichsten Kostenträgern, zwi-
schen Bund und Ländern noch dicke Bretter zu 
bohren. Dies konzediere ich. Ich möchte gerne, 
dass wir alle gemeinsam versuchen, da weiterzu-
kommen. Ich will Ihnen keinen Vorwurf daraus 
machen, dass das bis jetzt noch nicht geklappt hat. 
Das ist wirklich hochkompliziert.  

Womit wir aber nicht einverstanden sind, ist die 
von Ihnen geforderte Erleichterung des Zugangs 
zur Ausbildung für Hauptschüler. Natürlich soll 
auch diesen Absolventinnen der Pflegeberuf offen-
stehen. Aber dafür gibt es bereits einen sehr gut 
Weg, nämlich den Weg über die Pflegeassisten-
tenausbildung. Wenn man sie erfolgreich absolviert 
hat, dann kann am Ende die spätere Fachausbil-
dung sogar um ein Jahr verkürzt werden. Das ist 
ein sehr guter Weg. Sie wissen, dass alle Pflege-
verbände unisono vor einer pauschalen Qualifika-
tionsabsenkung gewarnt haben. Leider hat man im 
Bund nicht auf sie gehört. Leider hört man auch in 
Niedersachsen nicht auf sie.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, hier zeigt sich wieder 
einmal, dass die Stimme der Pflegenden über-
haupt viel zu wenig gehört wird. Die Pflegekräfte 
sind zwar die größte Berufsgruppe im Gesund-

heitswesen. Sie wird allerdings kaum in politische 
Entscheidungsprozesse bei Reformvorhaben des 
Gesundheitssystems insgesamt und sogar bei 
berufsrelevanten Fragestellungen eingebunden. 
Dies wird der Bedeutung dieses Berufsstands nicht 
gerecht.  

Stellen Sie sich einmal Folgendes vor: In einem 
Gerichtsprozess wegen der fehlerhaften Leistung 
eines Tischlers bestellt das Gericht einen Innenar-
chitekten als Gutachter. „Das geht gar nicht!“, sa-
gen Sie. Das finde auch ich. Aber in Prozessen 
wegen Pflegefehlern werden regelmäßig Ärzte als 
Gutachter bestimmt. Auch das geht nicht! Hier 
muss die Profession doch wohl über sich selbst 
gutachten.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Oder: Die Prüfungsordnung für Maurer wird geän-
dert. Darüber bestimmt ein Gremium, in dem nicht 
ein einziger Maurer anwesend ist. Geht nicht? - 
Geht doch! Pflegeberufe werden bei solchen Din-
gen regelmäßig nicht gehört. Das geht nicht, meine 
Damen und Herren!  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die pflegerische Versorgung ist ein selbstverant-
wortlicher und eigenständiger Bereich des Ge-
sundheitswesens. Die in der Pflege Beschäftigten 
sind vielfältig qualifiziert und üben ganz neue, ganz 
andere Aufgaben als früher aus. Dennoch sind die 
Pflegeberufe noch immer nicht gleichberechtigt mit 
den akademischen Heilberufen in den gesund-
heits- und sozialpolitischen Diskurs eingebunden 
und an entsprechenden Entscheidungen beteiligt. 

Meine Damen und Herren, die hohen Anforderun-
gen, die sich aus der täglichen Pflegerealität erge-
ben, und die notwendigen Maßstäbe und Stan-
dards, die das Recht, die Würde und die Selbstbe-
stimmung der zu pflegenden Menschen für die 
Arbeit vorgeben, finden kaum eine Entsprechung 
im rechtlichen und auch im gesellschaftlichen Sta-
tus von Pflegekräften. Dabei hat sich die Pflege 
längst von der tradierten Unterordnung unter die 
Ärzteschaft emanzipiert. Längst ist die Pflege aka-
demisiert. Seit Jahren sprechen sich alle pflegeri-
schen Berufsorganisationen deutlich und kontinu-
ierlich für eine pflegerische Selbstverwaltung aus.  

Dies ist der Anlass, warum wir heute einen Ge-
setzentwurf vorlegen, mit dem eine Pflegekammer 
in Niedersachsen errichtet werden soll. Die Grün-
de, warum wir es für notwendig halten, den Pfle-
geberufen in Niedersachsen mehr Selbstständig-
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keit und eine eigene Berufsvertretung zu geben, 
sind vielfältig.  

Die Pflegeberufe müssen endlich aus den tradier-
ten Unterordnungsstrukturen gegenüber der Ärzte-
schaft herausgeführt werden.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Pflege hat heute eine eigene wissenschaftliche 
Grundlage, sodass pflegerisches und ärztliches 
Handeln gleichberechtigt zum Wohl der Patientin-
nen und Patienten nebeneinander zu stehen ha-
ben. In weiten Bereichen agiert die Pflege heute 
ohnehin völlig unabhängig von ärztlichen Vorga-
ben. Mit der Pflegeversicherung hat die Pflege 
sogar eine eigene finanzielle Grundlage erhalten. 
Heute gibt es Einrichtungen, die von Pflegekräften 
geleitet und eigenständig geführt werden. Pflege-
kräfte erbringen ihre Leistungen auf der Basis ihrer 
eigenen pflegewissenschaftlichen Grundlagen, und 
sie verantworten das, was sie tun, selbst. Darüber 
hinaus gibt es eine Reihe von Spezialisierungen in 
der Pflege, die nur in einem gleichberechtigten 
Kooperationsmodell sinnvoll umgesetzt werden 
können.  

Meine Damen und Herren, nun gibt es Kritiker, die 
sagen: Kammern sind nicht mehr zeitgemäß. - 
Dieses Argument kann ich nur ernst nehmen, 
wenn diese Menschen gleichzeitig Initiativen er-
greifen, um die bestehenden Kammern abzuschaf-
fen; denn dann sind auch sie nicht mehr zeitge-
mäß.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Für einen anderen Berufsstand, der bis dato ledig-
lich im Delegationsverfahren gearbeitet hatte, wur-
de übrigens noch im Jahr 2000 eine Kammer in 
Niedersachsen errichtet, nämlich für die Psycho-
therapeuten. Dieses Recht sollten wir der ungleich 
größeren Gruppe der Pflegenden nicht vorenthal-
ten.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Kritik, meine Damen und Herren, gibt es auch von 
der Gewerkschaft. Aber aus meiner Sicht gibt es 
an dieser Stelle überhaupt keine Konkurrenz; denn 
die Pflegekammer erfüllt keine gewerkschaftlichen 
Aufgaben. Sie ist konzipiert - und nur da hat sie 
ihre Bedeutung - als eine Kammer, die die berufs-
rechtlichen Angelegenheiten des Berufsstands der 
Pflegenden regelt.  

 

Schließlich gibt es diejenigen, die sagen, das mit 
einer Zwangsmitgliedschaft sei schwierig. So hat 
sich auch das Ministerium geäußert. Wenn, dann 
gilt das aber für alle Kammern und nicht nur für die 
Pflegeberufe. Darüber hinaus liegt eine ganze 
Reihe von verfassungsrechtlichen Gutachten vor, 
die diese Bedenken entkräften. Und - dies halte ich 
für wichtig; da wären wir auch nicht dabei - eine 
eigene Altersversorgung streben die Pflegeberufe 
ausdrücklich nicht an; sie wollen sich der Solidari-
tät an dieser Stelle nicht entziehen.  

Meine Damen und Herren, die Pflegeberufe wollen 
endlich ihre Angelegenheiten in die eigene Hand 
nehmen. Es wird Zeit, dass der Gesetzgeber es 
ihnen ermöglicht.  

Die pflegerische Versorgung der Bevölkerung ist 
ein staatlicher Auftrag an die professionelle Pflege. 
Pflege ist gerade auch vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung ein zentraler und 
unentbehrlicher Faktor im Gesundheitswesen, 
nicht zuletzt um der in Zukunft mit Sicherheit zu-
nehmenden Laienpflege Unterstützung und Anlei-
tung zu geben.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Pflegekräfte in Niedersachsen, vertreten durch 
den Niedersächsischen Pflegerat und den Förder-
verein zur Errichtung einer Pflegekammer, deren 
Vertreterinnen ich hier im Hause sehr herzlich 
begrüße, sind bereit, diesen Auftrag anzunehmen. 
Sie sehen es als ihre Aufgabe an, die Bevölkerung 
vor gesundheitlichen Schäden und Nachteilen 
durch unsachgemäße Pflege zu schützen. Sie 
wollen bei allen Gesetzgebungsverfahren, die die 
Pflege betreffen, beteiligt werden. Sie wollen als 
Berufsstand selbst Sachverständige sein und Gut-
achtertätigkeiten ausführen. Sie wollen eine Be-
rufsethik für die Pflegenden festlegen und durch-
setzen. Sie wollen die berufliche Bildung und Wei-
terbildung der Pflegenden selbst regeln. Sie wollen 
die Pflegenden registrieren und die berufsfachliche 
Kontrolle der Kammermitglieder selbst durchfüh-
ren. Damit wird der Berufsstand selbst die sach-
gemäße pflegerische Versorgung der Bevölkerung 
gewährleisten. Und wer sollte das eigentlich bes-
ser können als die Pflegekräfte selbst? - Es wird 
Zeit, dass die kompetenten Fachleute für Pflege 
endlich wahrgenommen werden und ihre Interes-
sen selbst vertreten können. 

Meine Damen und Herren, die Pflege braucht kei-
ne Imagekampagnen mehr. Sie braucht keine 
warmen Worte. Wenn Sie der Pflege Anerkennung 
und die ihr angemessene gesellschaftliche Stel-
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lung verschaffen wollen, dann unterstützen Sie 
unseren Gesetzentwurf! 

Herzlichen Dank. 

(Lebhafter Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Der Antrag mit dem Titel „Attraktivität der Pflegebe-
rufe steigern - Pflegekammer einrichten“ wird von 
Herrn Schwarz von der SPD-Fraktion eingebracht. 
Herr Schwarz, ich erteile Ihnen das Wort. 

Uwe Schwarz (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
wachsende Zahl von älteren und irgendwann auch 
pflegebedürftigen Menschen ist Auftrag an uns 
alle. Für die Pflegebedürftigen benötigen wir gut 
ausgebildeten Pflegerinnen- und Pflegernach-
wuchs. Wir brauchen ein positives Bild von der 
älter werdenden Gesellschaft. - Dies schrieb die 
niedersächsische Sozialministerin in einer Pres-
semitteilung am 19. Dezember 2008. Ich finde, die 
Formulierungen der Pressestelle des Sozialminis-
teriums sind zweifellos alle richtig. Leider hat der 
Pressesprecher an dieser Stelle aber wieder ein-
mal die Rechnung ohne die Wirtin, sprich: die Mi-
nisterin, gemacht. Denn gerade bei dem Thema 
„Situation und Zukunft der Pflege“ versagen diese 
Landesregierung und dieses Sozialministerium seit 
Regierungsantritt vollständig. 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei der LINKEN) 

Die Landesregierung hat in ihrer bisherigen Amts-
zeit beim Thema „Pflege“ überwiegend mit Kür-
zungen und leeren Ankündigungen geglänzt. Ich 
rufe in Erinnerung: 2003: Abschaffung von Investi-
tionskosten in der stationären Pflege, 12 000 Pfle-
gebedürftige wurden in die Sozialhilfe abgescho-
ben. 2010: Kürzungen im Bereich der ambulanten 
Pflege um 20 %. 2009: Kurz vor Toresschluss der 
auslaufenden Investitionsförderung für Pflege-
stützpunkte war diese Landesregierung eine der 
letzten unter den Landesregierungen, die Pflege-
stützpunkte auf den Weg gebracht haben. Ich 
nenne des Weiteren die Abschaffung der Umlage-
finanzierung in der Altenpflegeausbildung. Aktuell 
sind Sie seit dem 1. Januar 2007, also seit mehr 
als drei Jahren, nicht in der Lage, dem Landtag 
endlich das in Ihrer Verantwortung liegende Heim-
gesetz vorzulegen. Ich finde, das ist eine Bankrott-
erklärung erster Güte. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieses Heimgesetz soll wichtige Faktoren regeln: 
Fachkräftequote, alternative Wohnformen, Heim-
aufsicht und vor allen Dingen die Frage des 
Selbstbestimmungsrechtes für Pflegebedürftige. 
Nichts passiert! 

(Norbert Böhlke [CDU]: Wir sind doch 
nicht in einem rechtsfreien Raum!) 

Trotz dieser Negativbilanz erklärte die Ministerin im 
Dezember 2009: Das Thema Pflege wird eines 
meiner Schwerpunktthemen der nächsten Jahre. - 
Meine Damen und Herren, ich mag gar nicht dar-
über nachdenken, was eigentlich bei den Themen 
passiert, die die Ministerin nicht zur Herzensange-
legenheit erklärt hat. Da kann einem eigentlich nur 
angst und bange werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Niedersachsen ist bekanntlich seit Jahren bun-
desweit das Schlusslicht, wenn es um das Thema 
Altenpflege geht, und zwar zulasten der Pflegebe-
dürftigen, der Einrichtungsträger und vor allem der 
Beschäftigten in den Pflegeberufen. 

(Norbert Böhlke [CDU]: Das stimmt 
doch gar nicht!) 

Seit Jahren werden wir darauf hingewiesen, dass 
wir auf dem letzten Platz stehen. Herr Böhlke, ich 
weiß, dass Sie lesefähig sind. Deshalb wissen Sie 
genau, dass das überall so beschrieben wird. Ich 
finde, es ist nicht länger zu akzeptieren, dass diese 
Position auf dem Rücken der zu Pflegenden und 
der Pflegenden in Niedersachsen ausgetragen 
wird. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD) 

In Niedersachsen ist es bei dem Thema Pflege 
nicht fünf vor zwölf, sondern schon deutlich nach 
zwölf. 

Die Realität in Niedersachsen ist geprägt durch 
einen dramatischen Mangel an Nachwuchskräften, 
Lohndumping, Tarifflucht sowie einen ruinösen 
Preiswettbewerb zwischen den einzelnen Trägern 
in der Pflege. 

(Norbert Böhlke [CDU]: In den ande-
ren Bundesländern nicht?) 

- Nicht in diesem Ausmaß. Das habe ich gerade 
gesagt. Lesen Sie es doch einfach einmal nach! 
Es würde auch Ihnen helfen, ein bisschen mehr 
bei der Bildung voranzukommen. 

(Norbert Böhlke [CDU]: Ich kann lesen 
und ich lese!) 
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Wenn Sie der Opposition schon nicht glauben - Sie 
glauben ihr ja nicht -, dann kann Ihnen aber doch 
nicht verborgen bleiben, dass die Unruhe in der 
Öffentlichkeit rasant zunimmt. Ich rufe in Erinne-
rung: 2008: Proteste der katholischen Bischöfe - 
diese müssten auch die Regierungsfraktionen 
erreicht haben -, Pflegealarm bei der Caritas, um-
strittener Notverkauf von fünf Caritas-Einrichtun-
gen in Hannover im Jahre 2009. 2009 und 2010: 
intensive Pflegekampagne der Diakonie, Hilferufe 
der Arbeiterwohlfahrt, Vorstöße der Sozialverbän-
de, der Altenpflegeschulen und des Niedersächsi-
schen Pflegerates. Sie haben alle genug von den 
bunten Bildern der Ministerin, von symbolischen 
Pflegepaketen in der Weihnachtszeit, die sich als 
Attrappe entpuppen. Sie wollen endlich arbeiten 
und Leistungen sehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Seit der Vorlage des Landespflegeberichtes 2005 - 
das ist also auch schon fünf Jahre her - und des 
Abschlussberichtes der Enquetekommission „De-
mografischer Wandel“ liegen diesem Landtag alle 
Fakten über die Entwicklungen vor. Die Zahl der 
betroffenen Menschen in Niedersachsen wird von 
220 000 Pflegebedürftigen im Jahre 2003 in den 
Jahren bis 2020 um über 25 % ansteigen. In der 
ambulanten Pflege wird sie übrigens um bis zu 
80 % ansteigen. 

Die Attraktivität und Akzeptanz der Pflegeberufe ist 
deutlich gesunken. Wir verzeichnen einen zuneh-
menden Fachkräftemangel. Pflegedienstleitungen 
sind in der Szene überhaupt nicht zu bekommen - 
und wenn, dann zu einem Preis, der durch noch 
schlechtere Bezahlung der anderen Pflegekräfte 
wieder eingespielt werden muss. Vor allem gibt es 
viel zu wenig Nachwuchs und Praxisplätze in der 
Altenpflegeausbildung. Laut Hinweis aller Fach-
verbände steuern wir nicht in einen Pflegenot-
stand, sondern wir sind schon mittendrin. Die Dra-
matik wird in den nächsten Jahren rasant zuneh-
men. Nur bei Frau Ross-Luttmann erscheint das 
Thema Pflege immer noch in Rosarot oder in 
Himmelblau, ganz wie es ihr beliebt. 

Gleichermaßen entrückt fällt in dieser Situation, 
wie ich finde, der Entschließungsantrag der Koali-
tionsfraktionen aus. CDU und FDP stellen in dem 
zur Abstimmung anstehenden Antrag fest - ich 
zitiere -: 

„Die Landesregierung wird gebeten, 
bis zum 01.11.2010 ein Konzept zur 
Weiterentwicklung der Pflegeausbil-
dung vorzulegen ...“ 

Wenn wir eines in Niedersachsen wirklich über-
haupt nicht haben, so ist es ein Erkenntnisdefizit. 
Was wir hier haben, ist ein dramatisches Hand-
lungsdefizit dieser Landesregierung. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD) 

Ich finde, ein solcher Antrag, wie er heute hier 
vorliegt, kann bei großen Teilen der Beschäftigten 
und im Übrigen auch bei den Trägern von Pflege-
einrichtungen eigentlich nur wie eine Provokation 
wirken. Er wirkt übrigens auch so. 

Es ist daher folgerichtig und nachvollziehbar, dass 
die 130 000 Beschäftigten in den Pflegeberufen in 
Niedersachsen jeden Glauben an die Ernsthaftig-
keit der politisch Verantwortlichen verloren haben 
und mit Nachdruck die Einrichtung einer Pflege-
kammer fordern. 

(Norbert Böhlke [CDU]: Das wün-
schen Sie sich! Das ist nicht so!) 

- Sie werden das gleich vortragen können und mit 
Ihrer Position bei den Pflegebedürftigen und Pfle-
genden sicherlich viel Freude auslösen. - Die SPD-
Fraktion hat im August 2009 eine umfassende 
Anhörung durchgeführt. Herr Kollege Riese, für 
Ihre Statistik merke ich an: Das bedeutet, dass 
nach intensiven Vorbereitungen bis zur Einbrin-
gung des heute vorliegenden Antrags sechs Mona-
te vergangen sind. Das erspart Ihnen das Nach-
rechnen. Ich wollte Ihnen hier nur eine Hilfestel-
lung geben. 

Die Errichtung einer Pflegekammer liegt in der 
Zuständigkeit der Länder, was durch das Rechts-
gutachten von Professor Dr. Igl 2008 noch einmal 
eindrucksvoll untermauert wurde. Die SPD hat 
sich - das verhehle ich überhaupt nicht - bisher 
immer kritisch und negativ zur Einrichtung von 
Kammern für weitere Berufe positioniert, vor allem 
deshalb, weil die Einrichtung entsprechender 
Kammern in der Regel die Konsequenz hat, dass 
mit dieser Einrichtung auch eine eigenständige 
Altersversorgung verbunden ist. Wir sagen ganz 
deutlich: Wir wollen keine Sondereinrichtungen in 
der Altersversorgung, sondern eine Stärkung der 
bestehenden gesetzlichen Alterssicherungssyste-
me. 

Sowohl die Betroffenen bei unserer Anhörung als 
auch die Nationale Konferenz zur Errichtung von 
Pflegekammern in Deutschland haben deutlich 
gemacht, dass sie weder eine eigenständige Al-
tersversorgung anstreben, noch in die Tarifhoheit 
der Gewerkschaften eingreifen wollen. Unter die-
sen Voraussetzungen fällt es der SPD-Fraktion 
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leicht, die Schaffung einer Pflegekammer zu for-
dern und die Landesregierung zu bitten, schnellst-
möglich einen entsprechenden Gesetzentwurf 
vorzulegen. 

Meine Damen und Herren, es ist an der Zeit, dass 
die Pflegekräfte ihre Interessen endlich auf Au-
genhöhe beeinflussen können, zumal sich zwi-
schenzeitlich auch ein Arbeitgeberverband Pflege 
auf Bundesebene gegründet hat. Zudem sind alle 
ärztlichen Berufe verkammert. Angesichts der vor 
uns liegenden Herausforderungen gerade in der 
Pflege müssen wir die strikte Trennung zwischen 
Altenpflege und Krankenpflege überwinden. 
Gleichzeitig müssen Pflegekräfte hinsichtlich ihrer 
Selbstverwaltungsrechte und Selbstverwaltungs-
möglichkeiten auf Augenhöhe mit ärztlichen Heil-
berufen handeln können. 

(Zustimmung von Ulla Groskurt [SPD]) 

Zahlreiche Schreiben von Pflegekräften machen 
deutlich, dass sie über die Initiativen von SPD und 
Grünen in Niedersachsen froh sind. Herr Böhlke, 
über 90 % der Beschäftigten in der Pflege wün-
schen sich eine solche Kammer. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Regelung der Aus- und Weiterbildung, Sicherung 
von Qualitätsstandards, Abnahme des pflegeri-
schen Staatsexamens, Entwicklung des Berufsbil-
des - das sind einige wichtige Aufgaben von Kam-
mern. Ich finde, es verdient unseren gemeinsamen 
Respekt und unsere Anerkennung, dass die Pfle-
geberufe in einem der größten Felder sozialpoliti-
scher Herausforderungen in der Zukunft selber in 
diesem Ausmaß Verantwortung übernehmen wol-
len. Wir unterstützen dieses Begehren und werden 
alles dafür tun, dass es zu einem Erfolg geführt 
wird. 

Meine Damen und Herren, ich bin mir auch sicher, 
dass eine Landesregierung und eine Ministerin, die 
gerade beim Thema Pflege immer wieder deutlich 
macht, dass sie den Aufgaben nicht gewachsen 
ist, das Angebot einer Pflegekammer normalerwei-
se mit Kusshand annehmen wird. In diesem Sinne 
freuen wir uns auf die zielgerichteten Beratungen 
im Interesse der Pflegeberufe und im Interesse der 
Pflegebedürftigen. Sie werden außer Aussitzen 
keine Argumente haben, um diese Pflegekammer 
ablehnen zu können. 

(Starker, anhaltender Beifall bei der 
SPD und Zustimmung von Christel 
Wegner [fraktionslos]) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Für die CDU-Fraktion spricht Frau Mundlos. Ich 
erteile Ihnen das Wort. Bitte! 

Heidemarie Mundlos (CDU): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Schwarz, ich finde es außerordentlich bedau-
erlich, dass Sie in dieser Diktion gesprochen ha-
ben, weil das Thema viel zu ernst ist, um uns ge-
genseitig immer wieder Leseunfähigkeit, Leseun-
willigkeit oder Handlungsunwilligkeit vorzuwerfen. 

(Petra Tiemann [SPD]: Das finden wir 
auch! - Johanne Modder [SPD]: Ja! 
Dann machen Sie doch mal was! - 
Kreszentia Flauger [LINKE]: Beweisen 
Sie Handlungsfähigkeit!) 

Deshalb will ich versuchen, mich ganz anders ein-
zulassen. 

Meine Damen und Herren, Pflegebedürftigkeit ist 
kein Einzelschicksal. Alle gesellschaftlichen Grup-
pen, alle Altersstufen sind davon betroffen. Jeder 
von uns kann morgen selber betroffen sein. Dieses 
Thema geht uns alle an. Deshalb steht das Thema 
Pflege mit vielen unterschiedlichen Einzelaspekten 
hier im Landtag immer wieder auf der Tagesord-
nung. Heute geht es um Pflegeausbildung und 
Pflegekammern. Ich glaube, dass alle Antragsteller 
eint, dass sie die Pflegesituation für zu Pflegende 
und Pflegende verbessern wollen. Die Form der 
Pflegeausbildung wird seit vielen Jahren diskutiert, 
wie zahlreiche Modellversuche belegen, unter 
anderem auch hier in Hannover im Henriettenstift. 
Letztlich kommen fast alle Beteiligten zu dem Er-
gebnis, dass eine generalistische Ausbildung an-
gestrebt werden sollte. Dem trägt unser Antrag 
Rechnung. 

Zum einen müssen wir der demografischen Ent-
wicklung Rechnung tragen; denn auch in der 
Krankenpflege werden künftig mehr Kenntnisse 
über die Anforderungen in der Altenpflege erfor-
derlich sein. Zum anderen erzwingen die Zunahme 
der Demenzerkrankungen sowie der vermehrte 
Bedarf an kultursensibler Pflege für Menschen mit 
Migrationshintergrund geradezu eine andere Form 
der Pflegeausbildung. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Ein weiteres Argument ist, dass ca. 80 % der Aus-
bildungsinhalte bereits heute identisch sind. Des-
halb ist zwangsläufig eine bessere Koordinierung 
und Zusammenarbeit zu fordern. 
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Wir haben eine fraktionsinterne Anhörung durch-
geführt und konnten feststellen, dass unser Antrag 
auf breite Zustimmung stößt. Ich will nur aus eini-
gen Stellungnahmen kurz zitieren. Deutscher Be-
rufsverband für Pflegeberufe: 

„Dass die Pflegeausbildung in allen 
Stufen eine generalistische Ausrich-
tung benötigt, kann unseres Erach-
tens heute nicht mehr ernsthaft ange-
zweifelt werden 

Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege in Niedersachsen: 

„… sollte auch mit Rücksicht auf eu-
ropäische Anforderungen zur Weiter-
entwicklung der Pflege eine generalis-
tische Ausbildung geschaffen wer-
den.“ 

Zum Zugang für Hauptschüler wird dort gesagt: 

„… kann es sich die Gesellschaft 
mutmaßlich nicht leisten, auf Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu 
verzichten, die vom Grundsatz her be-
reit und befähigt sind, in der Pflege zu 
arbeiten.“ 

Die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen 
äußern sich in ähnlicher Weise: Universell einsetz-
bare Pflegefachkräfte würden benötigt. 

Interessant war dabei, dass die AOK den genera-
listischen Ansatz unterstützt hat, aber darauf auf-
merksam gemacht hat, dass es einen Schwerpunkt 
für Kinderkrankenpflege geben muss. Ich will nicht 
verhehlen, dass wir in unserer Fraktion diskutiert 
haben, ob wir hier nicht eine Veränderung unseres 
Antrags vornehmen sollten. Wir haben davon zum 
jetzigen Zeitpunkt Abstand genommen, weil wir 
davon überzeugt sind, dass unsere Ministerin die-
sen Aspekt berücksichtigen wird. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist 
Zeit, die Pflegeausbildung zu verbessern und effi-
zienter zu gestalten. Dazu wird dieser Antrag einen 
entscheidenden Beitrag leisten können. 

Stichwort Pflegekammer. Auch diese Debatte 
währt fast so lange wie die Debatte um die Verän-
derung der Pflegeausbildung. Wenn man einmal 
recherchiert, wie die Entwicklung verlaufen ist, 
stellt man fest, dass der Altenpflegeverband zwi-
schenzeitlich aus dem Deutschen Pflegerat ausge-
stiegen ist, weil eine Zwangsverpflichtung abge-

lehnt wurde. Bei der Sichtung der gesamten Mate-
rialien stelle ich fest, dass eine große Einigkeit zur 
Einrichtung einer Pflegekammer eben doch nicht 
gegeben ist. Die Gemengelage ist schwierig, und 
ich will sie gern mit einigen Worten beleuchten. 

Der Hartmannbund sagt: Bürokratismus XXL. 

(Dr. Gabriele Andretta [SPD]: Gute 
Adresse!) 

Wenn wir gerade bei der Pflege immer über Entbü-
rokratisierung diskutieren und das hochhalten, 
dann muss man hier genauer hinschauen. Auch 
die Frage, ob das wirklich eine Lösung für die 
Problematik der Pflegeberufe ist und ob hier nicht 
ein weiterer Kostenfaktor entsteht, muss beleuch-
tet werden. Wenn wir immer diskutieren, was Pfle-
gekräfte verdienen, und sie zwangsverpflichtet 
werden sollen, von dem, was sie verdienen, in eine 
Kammer einzuzahlen, finde ich das schon ein biss-
chen widersprüchlich. Aber auch das sollten wir im 
Ausschuss gern in Ruhe beleuchten. 

Frau Helmhold, es ist richtig, dass verfassungs-
rechtliche Bedenken so oder so am Ende in ein 
Fazit münden werden. Auch das müssen wir uns 
genauer anschauen. Wir wissen auch, dass viele 
andere lieber gleich eine Gesundheitskammer 
möchten. Wenn wir weiter über den Tellerrand 
schauen, sehen wir, dass diese Diskussion nicht 
nur auf Niedersachsen oder Deutschland be-
schränkt ist, sondern dass sie europaweit geführt 
wird. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Im Saar-
land hat die CDU das beantragt!) 

Ich habe etwas Interessantes gefunden. Frau 
Helmhold, wenn Sie auf das Saarland verweisen, 
verweise ich auf Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es 
einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zum Thema Pflegekammer in Nordrhein-Westfa-
len. Die Argumente ähneln denen, die schon vor-
getragen wurden. Er mündet dann darin, dass 
gesagt wird: Bitte prüft einmal, ob man dem An-
spruch, Pflege zu verbessern, damit gerecht wer-
den kann. - Eine Anhörung hat stattgefunden. Ich 
habe ehrlich gesagt gestaunt; denn es gab wei-
testgehend Ablehnung: Sozialverband - Ableh-
nung; ver.di - Ablehnung. 

(Ursula Helmhold [GRÜNE]: Bei ver.di 
ist das doch klar!) 

Auch das muss man sich genauer anschauen. 

Ich will dieses Thema noch mit einem Zitat aus 
Nordrhein-Westfalen aus dem Bericht der Enque-
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tekommission Pflege begleiten und deutlich ma-
chen, dass wir es mit einer ausgesprochen schwie-
rigen Gemengelage zu tun haben. Dort wird die 
Einrichtung einer Pflegekammer beleuchtet. Ich will 
daraus nur zwei Sätze zitieren: 

„Viele Pflegende setzen zwar große 
Erwartungen in die Einrichtung einer 
Pflegekammer.“ 

So weit besteht Konsens. Dann steht da aber 
noch: 

„Die Möglichkeiten einer Pflegekam-
mer werden überschätzt.“ 

Ich sage an dieser Stelle ganz deutlich: Heute und 
hier vermag ich mir kein abschließenden Urteil zu 
bilden. Ich bin sehr dafür, dass wir das im Aus-
schuss ruhig und sachlich diskutieren und gut ab-
wägen. Das Thema ist sehr facettenreich, wie ich 
aufgezeigt habe. Ich sage ausdrücklich: Trotzdem 
ist die CDU-Fraktion für diese Diskussion, aber 
auch für die Bewertung aller Argumente - eben 
wirklich aller Argumente - offen. 

(Beifall bei der CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich 
zuletzt noch ein paar grundsätzliche Sätze zur 
Pflege in Niedersachsen sagen, weil das auch von 
den anderen Fraktionen angesprochen wurde. 
Deutschland hat - bei allen Kritikpunkten - insge-
samt immer noch eines der besten Gesundheits-
systeme überhaupt. Das gilt auch für die Pflege. 

(Norbert Böhlke [CDU]: Richtig!) 

Wenn Sie, Herr Schwarz, die Statistik nehmen, 
dann mag es zwar sein, dass Sie Niedersachsen 
nicht immer auf Platz 1 finden. 

(Uwe Schwarz [SPD]: Platz 16 muss 
auch nicht sein!) 

Aber wenn wir genau hingucken, können wir auch 
andere Dinge benennen und bewerten. Das gehört 
einfach dazu.  

Niedersachsen hat 2009 für Aufgaben nach dem 
Pflegegesetz 146 Millionen Euro aufgewandt. Es 
gibt ein mit 8 Millionen Euro ausgestattetes Pfle-
gepaket u. a. zur Förderung von Umschülern in der 
Altenpflege, mit Zuschüssen zu Schulkosten im 
nicht öffentlichen Altenpflegeschulbereich. Es gibt 
einen Ideenwettbewerb, um die Imagekampagne 
voranzubringen und zu zeigen, wie zukunftsorien-
tiert dieser Beruf ist. Er ist wirklich ein Beruf mit 
Zukunft. Gefördert werden auch niedrigschwellige 
Betreuungsangebote; das ist die Erfolgsstory 

überhaupt. Was bei den niedrigschwelligen Ange-
boten passiert, das ist - das kann man gar nicht oft 
genug betonen - eine tolle Sache; das läuft hervor-
ragend. Da muss man der Landesregierung auch 
einmal Danke sagen.  

(Beifall bei der CDU) 

Die Selbsthilfe wird mit 2,3 Millionen Euro geför-
dert, Kurzzeitpflegeeinrichtungen für schwerst-
kranke Kinder jährlich mit 500 000 Euro. 

Sie haben den Landespflegebericht angesprochen. 
In diesem Jahr steht die Fortschreibung an. Ich bin 
überzeugt, dass wir dann einiges transparenter 
sehen werden. Sicherlich werden wir dann einige 
Dinge bearbeiten können und müssen. Denn, wie 
gesagt, wir alle nehmen das Pflegethema sehr 
wichtig; es ist ein Megathema der Zukunft. Dem 
stimme ich zu; das betone ich ausdrücklich. 

Niedersachsen leistet seinen Beitrag zu einer gu-
ten Pflege. Das kann man nicht wegreden. Ich 
sage ausdrücklich: Pflege bedeutet den Verlust 
von Eigenständigkeit; man ist auf andere angewie-
sen. Das heißt, dieser Bereich ist ausgesprochen 
sensibel. Denn jeder verdient, in Würde und mit 
Würde gepflegt zu werden. 

(Zustimmung von Norbert Böhlke 
[CDU]) 

Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden 
wir dieses Thema sicher nicht nur heute auf der 
Tagesordnung haben. 

Mein Dank gilt allen in der Pflege Aktiven für ihren 
unermüdlichen Einsatz, der unsere Gesellschaft 
lebens- und liebenswerter macht. Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, im Vordergrund stehen 
dabei immer der Mensch und das optimale Einge-
hen auf seine individuelle Situation als Pflegebe-
dürftiger.  

Deshalb danke ich der Landesregierung für ihr 
Engagement. Ich bin froh, dass wir die Pflegeaus-
bildung verändern werden. Viele Fragestellungen 
im Bereich der Pflege sind es wert, sehr ernst ge-
nommen und sensibel und umsichtig diskutiert zu 
werden. Wir werden das machen. Wir werden uns 
daran beteiligen und anschließend die Ergebnisse 
in politisches Handeln einfließen lassen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
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Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Zu dem Beitrag von Frau Mundlos hat sich Frau 
Helmhold zu einer Kurzintervention gemeldet. Sie 
haben anderthalb Minuten, Frau Helmhold. 

Ursula Helmhold (GRÜNE): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Frau Mundlos, das 
war wieder ein Schwall warmer Worte. Aber im 
Konkreten habe ich doch herausgehört, dass Sie 
außerordentlich skeptisch sind, was die Einrich-
tung einer Pflegekammer in Niedersachsen an-
geht. 

Ich wollte Sie fragen, ob Sie wissen, dass z. B. die 
CDU-Fraktion im saarländischen Landtag einen 
Gesetzentwurf zur Errichtung einer Pflegekammer 
eingebracht hat.  

Ich wollte Sie auch fragen, ob Sie wissen, dass der 
Prozess in Hessen schon relativ weit gediehen ist. 
Da hat das Sozialministerium selber in einem Posi-
tionspapier darauf hingewiesen, dass die Einrich-
tung einer Pflegekammer ein probates Mittel wäre, 
um die Situation der Pflege und insbesondere 
auch der Pflegekräfte zu verbessern. Die Hessi-
sche Landesregierung steht ja nun überhaupt nicht 
im Verdacht, den Grünen irgendwie nahezustehen. 

(Norbert Böhlke [CDU]: Bei Herrn 
Koch weiß man nie! - Heiterkeit) 

- Mensch, Herr Böhlke, das sind ja ganz neue Tö-
ne! Ich nehme das ganz interessiert zur Kenntnis. 

Aber eigentlich interessiert mich, wie Frau Mundlos 
das Verhalten ihrer hessischen Kollegen an dieser 
Stelle beurteilt. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Frau Mundlos möchte antworten. Bitte schön, Frau 
Mundlos! Auch Sie haben anderthalb Minuten. 

Heidemarie Mundlos (CDU): 

Frau Helmhold, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt 
vorrangig das hessische Verhalten kommentieren 
sollte. Lassen Sie mich lieber darauf hinweisen: Im 
Saarland, in Hessen, in Österreich - wohin in Eu-
ropa Sie auch gucken, das Thema wird überall 
diskutiert. Sie können davon ausgehen, dass ich 
über dieses Thema erheblich mehr weiß, als ich 
hier vorgetragen habe. Ich könnte jetzt noch lange 
reden, aber ich weiß, dass die Kollegen heute 
auch noch andere Themen besprechen möchten. 

(Uwe Schwarz [SPD]: Aber nicht vor 
der Mittagspause!) 

Den Argumenten der Befürworter muss man aber 
doch die vielen Gegenargumente gegenüberstel-
len. Deshalb habe ich ausdrücklich gesagt: Wir 
werden uns das alles ganz genau angucken. Wir 
werden das bewerten, abwägen und zu einem 
Ergebnis kommen. Ich glaube, dass es einfach 
nicht richtig wäre, das jetzt hier vorwegzunehmen.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Frau König von der Fraktion DIE LINKE hat sich zu 
Wort gemeldet. Bitte sehr! 

Marianne König (LINKE): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zu ei-
nem Tagesordnungspunkt zusammengefasst, be-
raten wir heute den Antrag „Weiterentwicklung der 
Pflegeausbildung“, den Gesetzentwurf und den 
Antrag zur Einrichtung einer Pflegekammer sowie 
den Antrag „Zukunft der Pflege in Niedersachsen 
sichern und sozial gestalten“. 

Zum Thema Pflegekammer. Die Patienten sollen 
vor einer unsachgemäßen Pflege geschützt wer-
den. Dahinter steht der Interessenverband. Das ist 
gut so. Zu Recht fühlen sich die Pflegenden unver-
standen und nicht vertreten. Die Kammer würde 
auch durch das Abhalten des pflegerischen 
Staatsexamens die Lizenzierung der Berufsange-
hörigen vornehmen. Ganz viele Punkte dazu hat 
Frau Helmhold von der Fraktion der Grünen schon 
aufgezählt. Pflege hat einen Eigenstand. Pflege 
kann selbstbestimmt arbeiten. Die Kranken-
schwester ist nicht die helfende Hand des Arztes. 
Hier muss auf gleicher Augenhöhe zusammenge-
arbeitet werden. 

Das Ganze hat Charme. Zusätzlich würde das 
Land Aufgaben und damit Verantwortung für die 
öffentliche Daseinsvorsorge an die Pflegekammer 
abgeben und von Kosten entlastet. Für mich ist 
fraglich, ob diese Landesregierung, wenn sie sich 
einer Aufgabe entledigt hat, dennoch eine Teilfi-
nanzierung vornehmen wird, wie es in dem Ge-
setzentwurf der Grünen vorgeschlagen wird. 

Ich habe schon im Jahr 2002 anlässlich einer Po-
diumsdiskussion in Osnabrück gesagt: Für uns 
sind die an die Kammer zu entrichtenden Beiträge 
der Knackpunkt, gerade was die unteren Lohn-
gruppen in der Pflege angeht. Meine Damen und 
Herren, die Pflege ist schon jetzt unterbezahlt. Es 
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gibt in der Pflege keinen Mindestlohn. Das soziale 
Engagement von Pflegenden wird ausgenutzt. 

Wir hatten heute Morgen hier die Schlecker-
Debatte. Meine Kolleginnen und Kollegen im LKH 
haben seit dem Jahr 2000 vom Land Niedersach-
sen nur noch befristete Verträge bekommen. Das 
Land hat dem jetzigen privaten Betreiber gut zu-
gearbeitet. Wenn die Verträge auslaufen, macht er 
den Angestellten das Angebot, in eine Servicege-
sellschaft zu wechseln und für 300 Euro weniger 
zu arbeiten. Zu diesem hohen Einkommensverlust 
kommt auch noch ein Freizeitverlust. Es ist nicht 
hinnehmbar, wenn Kolleginnen und Kollegen, die 
dort seit zehn Jahren arbeiten, jetzt weniger Geld 
haben. Da ist der Knackpunkt. Und nun sollen sie 
noch, damit die staatlichen Rahmenbedingungen 
für die Ausübung ihres Berufes geschaffen wer-
den, Beiträge zur Pflegekammer entrichten. Dar-
über muss diskutiert werden. Vielleicht gibt es 
auch ein Staffelmodell. Diese Lohngruppen kön-
nen es auf jeden Fall nicht. In diesem Zusammen-
hang sage ich ganz konkret noch einmal: Schle-
cker lässt grüßen! 

Darüber hinaus entfällt für die Pflegenden nicht die 
Mitgliedschaft in der Gewerkschaft; denn für die 
Tarifpolitik ist die Kammer natürlich nicht zustän-
dig. Dieses Thema Pflegekammer bedarf noch 
vieler Klärungsarbeit im Ausschuss. 

Meine Damen und Herren, dem Antrag der Frakti-
onen der CDU und der FDP zur Weiterentwicklung 
in der Pflegeausbildung können wir natürlich nicht 
zustimmen. Die Beratung im Ausschuss hat nicht 
dazu geführt, dass die Fragen geklärt worden sind, 
wie man den Beruf für Hauptschüler attraktiver 
gestalten will. Solange diese Frage nicht beantwor-
tet ist, birgt dieser Antrag die Gefahr, dass Stan-
dards in der Pflege gesenkt werden. 

Meine Damen und Herren, die Diskussion, ob eine 
Pflegekammer die Interessen der Pflegenden bün-
delt oder die Ausbildung für Pflegende attraktiver 
gestaltet wird, löst keine der Fragen in der Pflege, 
die im Moment bestehen. Solange Pflegende un-
terbezahlt sind und die Einrichtungen nicht genü-
gend Mittel haben, um Pflege zu finanzieren, ist 
das Problem nicht zu lösen. Da müssen wir ran! 

Heute sind hier viele Wege besprochen worden, 
um Pflege attraktiv zu gestalten. Aber hier gilt nicht 
das Motto „viele Wege führen nach Rom“. Ohne 
eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Ein-
richtungen führen diese Wege in eine Sackgasse. 
An den Ausgaben im Bereich Pflege kann nicht 
mehr gespart werden. Das müssen wir uns be-

wusst machen. Wir müssen uns endlich die Ein-
nahmenseite ansehen. Das haben wir in unserem 
Antrag erwähnt. Dazu fordern wir in unserem An-
trag eine Bundesratsinitiative. Schaffen Sie den 
Rahmen, damit Pflege wieder für alle Menschen in 
diesem Land bezahlbar ist!  

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Frau Wegner, fraktionsloses Mitglied dieses Land-
tages, hat sich zu Wort gemeldet. Ich erteile Ihnen 
das Wort für zwei Minuten, Frau Wegner. 

Christel Wegner (fraktionslos): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
CDU/FDP-Antrag bittet die Landesregierung, ein 
Konzept zu erstellen, das u. a. Hauptschulabsol-
venten den Einstieg in die Pflegeberufe erleichtern 
soll und auf eine Europäisierung der Standards vor 
dem Hintergrund des europäischen Qualifikations-
rahmens hinwirkt. Das sind Forderungen - das 
sagen Ihnen die Pflegeexperten -, die einander 
ausschließen. 

Das Anforderungsprofil von Pflegekräften mit ei-
genverantwortlicher Ausführung der Tätigkeiten 
u. a. durch die Verlagerung aus dem stationären in 
den ambulanten Bereich, die Verlagerung auf Prä-
vention und Rehabilitation, die Veränderung des 
Aufgabenprofils durch die Zunahme von hochkom-
plexen Therapien und des multimorbiden sowie 
chronisch kranken Patientenklientels und die Um-
setzung von wissenschaftlich gesicherten Erkennt-
nissen in Pflege und Medizin erfordert das Her-
ausbilden von Fach- und Methodenkompetenz, 
von Sozial- sowie persönlicher Kompetenz und 
umfassende Kenntnisse im Bereich der Anleitung 
und Beratung. Pflege ist heute eben nicht mehr nur 
Patientenversorgung. 

In 19 europäischen Ländern wird ein Schulab-
schluss nach 12 Jahren, in 2 Ländern sogar nach 
13 Jahren als Zugangsvoraussetzung gefordert. 
Die Ausbildungen finden an Fachhochschulen, 
Akademien oder Universitäten statt. Die deutsche 
Pflegeausbildung entspricht schon heute nicht 
mehr den Anforderungen auf dem europäischen 
Markt. Somit besteht die Gefahr, dass deutsche 
Pflegekräfte als Pflegekräfte zweiter Klasse abge-
stempelt werden.  

Dieser Antrag vermittelt den Eindruck, dass die 
Pflege systematisch auf einem niedrigen Niveau 
gehalten werden soll und somit die Pflegekräfte als 
billige Arbeitskräfte eingesetzt werden, um die 
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Kosten des deutschen Gesundheitswesens zu 
senken. 

Danke. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Für die FDP-Fraktion spricht Herr Riese. Ich erteile 
Ihnen das Wort, Herr Riese. 

Roland Riese (FDP): 
Herzlichen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Als ich neulich auf 
der Straße eine Bekannte traf - sie arbeitet ange-
stellt in einem Pflegedienst - und ihr die Frage 
stellte, was sie sagen würde, wenn der Gesetzge-
ber sie dazu zwänge, Mitglied einer Kammer zu 
sein, was ja möglicherweise auch mit Kammerbei-
trägen verbunden sein könnte, sagte sie mir - ich 
zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten -: Sie haben 
einen Vogel! - Zitatende.  

So kurz kann also die Meinung von Personen aus 
der Fachwelt auch ausfallen. So kurz, verehrte 
Gesetzentwurfsautorinnen und -autoren der Grü-
nen-Fraktion sowie lieber Herr Schwarz oder ver-
ehrte SPD-Fraktion, werden wir die Debatte hier 
natürlich nicht halten. 

Jetzt sehe ich Herrn Schwarz 

(Der Redner blickt sich um) 

- hinter mir! 

(Uwe Schwarz [SPD]: Ich bin gerade 
hinter Ihrem Rücken!) 

- Da muss man aufpassen. - Ich habe aus Ihren 
Ausführungen, lieber Uwe Schwarz, gerade ge-
schlossen, dass auch Sie die schöne Fähigkeit der 
Selbstironie besitzen. Das freut mich wirklich sehr. 

Zu den Zeitabläufen kann ich hier zwei Statements 
einbringen, die Sie interessieren werden. Das letz-
te Mal, dass sich der Niedersächsische Landtag - 
vor heute - mit dem Thema Pflegekammer be-
schäftigt hat, liegt schon einige Jahre zurück. Das 
war im Jahr 2003, und zwar am 23. Januar.  

(Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

Damals hieß die Ministerin für Frauen, Arbeit und 
Soziales Frau Dr. Trauernicht. Sie sagte auf eine 
Dringliche Anfrage, die übrigens von einer Kollegin 
der Grünen gestellt wurde:  

„Das Engagement, das man in und 
von einer Pflegekammer erwartet, 

wird jetzt in der Regel von den Be-
rufsverbänden übernommen.“ 

Das war damals die Position. Sie sagte aber auch: 

„Eine Diskussion darüber lohnt sich im 
Hinblick auf eine Konzentration des 
Engagements und auch der Interes-
senvertretung. Es gibt aber offensicht-
lich rechtliche Probleme in der Um-
setzung. Deswegen sind wir zurzeit 
darüber im Gespräch.“ 

Dieses Gespräch hat klugerweise sechs Jahre 
lang gedauert. Dann kam es dazu, dass die Grü-
nen-Fraktion in der Drs. 16/2175 - wie immer flei-
ßig, das muss ich sagen, Frau Helmhold - einen 
Gesetzentwurf eingebracht hat, zu dem man allen-
falls anmerken könnte, dass wir erst vor zwei Ta-
gen das Kammergesetz für Heilberufe in diesem 
Landtag geändert haben. Auch das haben wir im 
Ausschuss besprochen. Damals haben Sie noch 
gar nichts davon gesagt, dass Sie das noch um-
fassender ändern wollten.  

Gleichwohl, nur vier Drucksachennummern spä-
ter - brillante Geschwindigkeit! - hat die SPD-Frak-
tion einen gleichartigen Entschließungsantrag ein-
gebracht. Das ist nun eine wahrhaft sehr schnelle 
Reaktion. Dazu einen ganz herzlichen Glück-
wunsch. 

Meine Damen und Herren, im Mittelalter konnte ein 
Gewerbe nur ausüben, wer einer Zunft angehörte. 
In der Gegenwart gründen sich Beschäftigungs-
verhältnisse u. a. - ich betone: unter anderem - auf 
die im Grundgesetz verankerte Freiheit des Ein-
zelnen, Verträge abzuschließen. Diese Freiheit 
schließt ja auch die Möglichkeit ein, Verträge nicht 
abzuschließen. Verträge üben Zwänge aus, wenn 
man sie einmal abgeschlossen hat, da sich in der 
Regel die Vertragspartner verpflichten, bestimmte 
Leistungen zu erbringen oder Rechte zu garantie-
ren. Verträge werden jedoch freiwillig eingegan-
gen. Diese Freiwilligkeit ist ja auch ein Grundzug 
der Koalitionsfreiheit, einer der schönsten Vor-
schriften in unserem Grundgesetz, nämlich die 
Freiheit, sich einem Berufsverband anzuschließen 
oder nicht. 

Das Kammergesetz für Heilberufe in Niedersach-
sen umfasst typischerweise freie Berufe. Der pfle-
gerische Beruf ist typischerweise kein freier Beruf, 
sondern ist typischerweise ein Beruf, der in Ange-
stelltenverhältnissen ausgeübt wird. Von daher ist 
die Frage, ob das in dem Gesetzentwurf richtig 
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abgebildet ist, noch zu erörtern. Das werden wir im 
Ausschuss sorgfältig tun. 

Die Kollegin Frau Mundlos hat bereits aus dem 
Abschlussbericht der Enquetekommission „Situati-
on und Zukunft der Pflege“ des nordrhein-west-
fälischen Landtags aus dem Jahre 2005 zitiert. 
Auch hier möchte ich das Zitat noch ein wenig 
ergänzen; es ist nämlich ein sehr gutes. In dem 
Bericht, der auch ausdrücklich sagt, dass es in 
Zukunft noch zu prüfen ist, ob man eine Pflege-
kammer braucht, heißt es auch: 

„Vor der Einrichtung einer Pflege-
kammer müssten gewichtige verfas-
sungsrechtliche Bedenken entkräftet 
werden. Die Einrichtung einer Kam-
mer mit Pflichtmitgliedschaft berührt 
mehrere Grundrechte. Die Einrichtung 
einer Kammer für Pflegeberufe würde 
gegen das verfassungsmäßige Über-
maßverbot verstoßen, wenn die für 
sie vorgesehenen Aufgaben auch von 
den bestehenden Berufsverbänden, 
Vereinen und den Gewerkschaften 
wahrgenommen werden können.“ 

Es handelt sich also um ein umfassendes Feld 
intensiver Diskussionen, die wir im Ausschuss mit-
einander führen werden. 

Zum Antrag der Linken sage ich, da mir die Rede-
zeit ausgeht: Mindestlohn mit der FDP nicht. 

Zum Antrag der Koalition sage ich: Er beschreibt 
das, was wir im Augenblick vernünftigerweise be-
schließen können. Ich bitte um Zustimmung. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Frau Ministerin Ross-Luttmann, ich erteile Ihnen 
das Wort. 

Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Sozia-
les, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung zu 
den Ausführungen von Herrn Schwarz. Herr 
Schwarz, da Sie den von der Caritas ausgelösten 
Pflegealarm angesprochen haben, wissen Sie 
sicherlich, dass er sich im Wesentlichen auf die 
Höhe der Pflegesätze in Niedersachsen bezieht. 
Da glaube ich manchmal, lieber Herr Schwarz, 
dass Sie den Ort der Rede verwechseln. Ich wün-
sche mir, dass Sie diese Rede auch im Kreistag 
halten; denn genau dort gehören diese Punkte hin. 

Sie wissen sehr genau, dass bei der Frage der 
Ermittlung der Höhe der Pflegesätze das Land 
Niedersachsen - wie alle anderen Bundesländer 
auch - nicht mit am Verhandlungstisch sitzt; denn 
nach den bundesrechtlichen Vorgaben finden die 
Verhandlungen zwischen den Einrichtungen auf 
der einen und den Pflegekassen und den Trägern 
der Sozialhilfe auf der anderen Seite statt. Von 
daher sind wir uns hier, glaube ich, einig: Gute 
Pflege, auf die Menschen, die pflegebedürftig sind, 
zu Recht einen Anspruch haben, bedeutet, dass 
die Pflegekräfte fachlich qualifiziert sind und hoch 
motiviert und engagiert ihre Aufgabe erledigen. 
Deshalb ist es richtig, dass Pflegekräfte gut bezahlt 
werden können. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn wir nicht mit am Verhandlungstisch sitzen, 
stellt sich für mich ganz konkret die Frage: Wo ist 
Niedersachsen gefordert und kann helfen? 

Dazu kann ich Ihnen genau drei Bereiche nennen: 
Erstens. Im Pflegesatz ist ein Bestandteil, der sich 
mit Investitionskosten befasst. In diesem Bereich 
unterstützt das Land die Kommunen mit 103 Milli-
onen Euro jährlich. Das ist ein riesengroßer Be-
trag, der dazu geführt hat, dass dieser Bestandteil 
der Pflegesätze im bundesweiten Vergleich im 
Jahre 2007 an zweiter Stelle lag. Sie sehen also, 
dort, wo wir Verantwortung haben, handeln wir 
zielgerichtet und entschlossen. 

Wir haben noch ein Weiteres gemacht: Wir haben 
unter der Moderation des Sozialministeriums ein 
vereinfachtes Pflegesatzverfahren eingeführt. 

(Zustimmung bei der CDU und von 
Christian Grascha [FDP]) 

Dieses vereinfachte Pflegesatzverfahren ist im 
Jahre 2009 durchaus zur Anwendung gekommen. 
Nach Angaben der AOK hat es bis Oktober 2009 
etwa 600 Verfahren gegeben, ein Drittel davon 
nach dem vereinfachten Verfahren. Das hat nach 
Angaben der AOK zu einer Steigerung der Pflege-
sätze um immerhin 3,5 % geführt. Sie sehen also: 
Durch dieses vereinfachte Verfahren haben wir 
Bewegung in die bisher doch sehr starren Pflege-
sätze bekommen. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Drittens. Niedersachsen ist eines von drei Bundes-
ländern, welches im ambulanten Bereich auf frei-
williger Basis investive Maßnahmen fördert.  

Vielleicht so viel als kleine Anmerkung zu Ihrer 
Rede, Herr Schwarz. 
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Ansonsten würde ich gerne sagen: Natürlich ist die 
wachsende Zahl von älteren und pflegebedürftigen 
Menschen eine Herausforderung für uns alle. Nie-
dersachsen verfügt bereits heute über ein gut aus-
gebautes und qualitativ hochwertiges Pflegeange-
bot in allen Bereichen, im häuslichen Bereich 
ebenso wie bei der Tages- und Nachtpflege sowie 
bei den Pflegeheimen. Hier können Pflegebedürfti-
ge unter den Angeboten das Angebot wählen, was 
ihrer persönlichen Situation und ihren Bedürfnis-
sen am besten entspricht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, selbst-
verständlich setzt sich die Landesregierung stets 
dafür ein, dass diese Angebotsstruktur konsequent 
weiter ausgebaut und verbessert wird. Gerade vor 
dem Hintergrund des demografischen Wandels 
werden soziale Berufe mehr denn je Berufe der 
Zukunft mit hohen Qualitätsansprüchen sein. Da-
her müssen wir dafür sorgen, dass für diejenigen, 
die Hilfe und Pflege benötigen, auch morgen noch 
qualifizierte Pflegekräfte zur Verfügung stehen. Wir 
müssen alles dazu tun, um junge Menschen zu 
motivieren, einen Pflegeberuf zu ergreifen. 

Es ist für mich erfreulich, dass die Schülerzahl im 
Berufsfeld Altenpflege von 4 612 im Jahre 2008 
auf immerhin 5 057 im Jahre 2009 gestiegen ist. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Ziel der Landesregierung ist es, allen an einer 
Tätigkeit in der Pflege interessierten und geeigne-
ten Menschen einen Weg in diese Berufe zu eb-
nen und berufliche Perspektiven mit einem gestuf-
ten Ausbildungssystem zu eröffnen, das sich ei-
nerseits an den Erfordernissen des Arbeitsmarktes 
orientiert, andererseits aber auch jungen Men-
schen ganz konkret Aufstiegsmöglichkeiten ein-
räumt. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Zur Steigerung beruflicher Perspektiven haben wir 
eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen: Erstens. 
Mit der Einführung der Berufsfachschule Pflegeas-
sistenz, die für eine Helfertätigkeit in der Pflege 
ausbildet, haben wir einen Berufseinstieg für 
Hauptschülerinnen und Hauptschüler geschaffen. 
Mit dem beruflichen Abschluss wird zugleich auch 
der Realschulabschluss erworben, der wiederum 
Möglichkeiten für weiterführende Ausbildungen 
schafft. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Wenn wir sagen, wir wollen jeden jungen Men-
schen fördern und erreichen, dann, finde ich, ist 

das der richtige Weg, dass wir nämlich gucken, 
was wir für Hauptschüler machen können, wie wir 
ihnen Möglichkeiten auch für eine weiterführende 
Ausbildung eröffnen können. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Zweitens - auch das ist mir ganz besonders wich-
tig -: In Krankenhäusern wird zunehmend der Beruf 
des Altenpflegers von Bedeutung sein, und in Al-
tenpflegeeinrichtungen werden mehr Kranken-
schwestern benötigt. Deshalb müssen wir uns 
beide Berufsfelder genau angucken und überle-
gen, was wir zusammenführen können. Hierzu hat 
es im Henriettenstift in Hannover bereits modellhaft 
eine gemeinsame Ausbildung in der Gesundheits- 
und Krankenpflege und der Altenpflege mit Unter-
stützung des Landes gegeben. Eine breitere Um-
setzung allerdings erfordert, dass der Bund als 
Gesetzgeber die notwendigen Rahmenbedingun-
gen schafft. 

Drittens wollen wir natürlich Schülerinnen und 
Schüler durch attraktive Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten für die Pflegeberufe interessieren. 
Neben Fachweiterbildungen in besonderen pflege-
rischen Schwerpunkten bieten auch entsprechen-
de Studiengänge eine interessante berufliche Per-
spektive. Über schulische Angebote wie die Fach-
oberschule wird der Aufstieg ermöglicht. 

Viertens plant die Landesregierung - das ist mir 
persönlich auch sehr wichtig -, Menschen mit einer 
Berufsausbildung und mehrjähriger beruflicher 
Tätigkeit auch den Hochschulzugang zu erleich-
tern.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Koali-
tionsvertrag auf Bundesebene ist die Bitte der 
Länder aufgegriffen worden, die Pflegeausbildung 
zu reformieren. Dazu soll eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe im März ihre Arbeit aufnehmen. Ich 
denke, dass das Konzept des Deutschen Vereins 
für öffentliche und private Fürsorge, welches die 
Möglichkeit der grundständigen akademischen 
Ausbildung und die Verortung im regulären berufs-
bildenden System einschließt, hierfür eine gute 
Grundlage ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Aus-
zubildenden von heute sind die Fachkräfte von 
morgen. Wer heute in sie investiert, wird in der 
Zukunft auf gut ausgebildete und motivierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zählen können. 

Ich will Ihnen jetzt noch einiges zum Pflegepaket, 
zu dem umfangreichen Maßnahmenbündel sagen; 
denn es ist mir wichtig, dass wir auf der einen Sei-
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te Berufsanfängerinnen und -anfänger bei ihren 
Ausbildungskosten entlasten; auf der anderen 
Seite wollen wir das Bemühen von Pflegeeinrich-
tungen um die Ausbildung anerkennen. Es liegen 
auch bereits Anträge vor, und zwar mit Stand von 
gestern 249 Anträge für insgesamt 643 Ausbil-
dungsverhältnisse und 12 Anträge von Altenpfle-
geschulen für insgesamt 515 Schülerinnen und 
Schüler. Sie sehen also, dass wir mit dieser „Un-
terstützung“ genau den richtigen Weg beschritten 
haben, weil wir dann genau das erreichen können. 
Wir können dann auf der einen Seite den jungen 
Schülern sagen „wir brauchen euch, wir wollen 
euch, und deswegen helfen wir“, und wir können 
auf der anderen Seite den Ausbildungsstätten, die 
mit hoher Motivation junge Menschen ausbilden, 
ein Stück weit Entlastung zukommen lassen und 
mit diesem Beitrag ihre schwierige Arbeit in der 
Ausbildung anerkennen. 

(Beifall bei der CDU) 

Mir ist es auch wichtig, Berufsrückkehrerinnen in 
der Pflege zu unterstützen. Schon heute fördern 
wir diese Maßnahmen u. a. mit Geldern des Euro-
päischen Sozialfonds im Rahmen des Programms 
„Förderung der Integration von Frauen in den Ar-
beitsmarkt“. Wenn der Altenpflegeberuf künftig 
positiver gesehen werden muss, und wenn wir 
wollen, dass sich noch mehr junge Leute für die-
sen Berufszweig interessieren, dann ist es wichtig, 
dass es eine professionelle und überregional an-
gelegte Imagekampagne gibt, um die Attraktivität 
des Pflegeberufs zu steigern. 

Meine Damen und Herren, nicht jeder alte Mensch 
gilt im Sinne des Gesetzes als pflegebedürftig, 
bedarf aber trotzdem intensiver Betreuung und 
Beaufsichtigung. Diese Versorgung rund um die 
Uhr sicherzustellen, ist für pflegende Angehörige 
oft eine große Belastung. Es gibt deshalb nied-
rigschwellige Betreuungsangebote. Ich bin sehr 
stolz und sehr froh, dass wir inzwischen 128 
Standorte in Niedersachsen haben, die den pfle-
genden Angehörigen diese Fürsorge zumindest 
zeitweise abnehmen und sie in ihrem pflegerischen 
Engagement ein Stück weit entlasten. Diese nied-
rigschwelligen Angebote sind für Menschen mit 
demenzieller Erkrankung, psychischer Erkrankung 
oder geistiger Behinderung vorgesehen, wenn 
aufgrund ihrer Erkrankung ein erhöhter Bedarf an 
Beaufsichtigung und Betreuung gegeben ist.  

Sie sehen also, meine Damen und Herren, Nieder-
sachsen ist im Bereich der Pflege gut aufgestellt - 
heute und auch morgen noch. Von einem Pflege-

notstand kann keine Rede sein. Aber wir müssen 
heute die Maßnahmen ergreifen, damit wir morgen 
die Pflegekräfte haben, die Menschen, die pflege-
bedürftig sind, benötigen.  

Frau Helmhold, ich bin Ihnen besonders dankbar, 
dass Sie die Debatte über das Thema Pflegekam-
mer sehr sachlich geführt haben. Über diese For-
derung ist schon häufiger diskutiert worden. Das 
Für und Wider ist abgewogen worden. Es gibt ver-
fassungsrechtliche Bedenken auf der einen Seite, 
es gibt die Frage, ob es die Pflegefachkräfte tat-
sächlich wollen und wie es mit ihrem Engagement 
für eine Pflegekammer aussieht, auf der anderen 
Seite. Nach einer Umfrage unter den Bundeslän-
dern haben wir festgestellt, dass noch kein Bun-
desland eine Pflegekammer eingerichtet hat, dass 
in den beiden Ländern, die Sie angesprochen ha-
ben, aber durchaus Gespräche geführt werden. Ich 
meine, wir sollten das Für und Wider einer Pflege-
kammer vor allen Dingen unter dem Blickwinkel 
des Verfassungsrechts und unter dem Blickwinkel, 
ob die Pflegefachkräfte es tatsächlich wollen, sehr 
sachorientiert und frei von Emotionen erörtern. 

Danke schön. 

(Starker Beifall bei der CDU und bei 
der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Für die SPD-Fraktion hat sich noch einmal Herr 
Schwarz zu Wort gemeldet. Sie haben noch eine 
Redezeit von 6:35 Minuten. 

Uwe Schwarz (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau 
Mundlos, Sie haben darauf hingewiesen, dass der 
Landespflegebericht in diesem Jahr fortgeschrie-
ben wird, und haben davor bemerkt, dass man das 
Thema sehr ernst nehmen muss. Darüber besteht 
kein Dissens. Aber nun frage ich Sie einmal Fol-
gendes: 2005 ist der Landespflegebericht vorge-
legt worden. Seit 2003 sind Sie hier an der Regie-
rung. Sie haben diesen Landespflegebericht bis 
heute zu 100 % negiert. Was wollen Sie denn mit 
einer Fortschreibung, wenn Sie die aktuelle Vorla-
ge schon nicht bearbeiten, meine Damen und Her-
ren?  

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Wir haben doch hier eine ganz einfache Situation. 
Wir haben zwischenzeitlich die Situation, dass 
Ausbildung in Pflegeberufen ein Wettbewerbs-
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nachteil für ausbildende Betriebe geworden ist, 
und wir haben die Situation, dass Tarifflucht ein 
Wettbewerbsvorteil für die Betriebe geworden ist. 
Anbieter, die sich tariftreu verhalten, fliegen vom 
Markt. Das ist doch eine unsägliche Situation! Wir 
müssen doch ein Interesse daran haben, dass 
beides unverzüglich beendet wird. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Frau Ross-Luttmann, Sie sagen, die Debatte „Nie-
dersachsen - Schlusslicht“ sollten wir in den Kreis-
tagen führen. Tatsache ist: Niedersachsen liegt mit 
seiner Bezahlung 17 % unter dem Schnitt der an-
deren Bundesländer. Tatsache ist auch, dass Sie 
sowohl die Rechtsaufsicht als auch die Fachauf-
sicht haben. Sie können sich nicht mit schlankem 
Fuß davonmachen. Es ist Ihre Zuständigkeit, dafür 
zu sorgen, dass in Niedersachsen anständige 
Pflegesätze vereinbart werden, meine Damen und 
Herren.  

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN - Norbert Böhlke [CDU]: Sagen 
Sie doch mal wie! Nur mal den Weg 
beschreiben!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Schwarz, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
von Herrn Dr. Matthiesen?  

Uwe Schwarz (SPD): 
Nein, ich trage jetzt zusammenhängend vor.  

(Zurufe von der CDU: Ha, ha, ha!) 

Meine Damen und Herren, die Ministerin sagt: Wir 
müssen den Pflegenden Respekt und Wertschät-
zung entgegenbringen. - Sie haben hier eben er-
gänzt: Wir müssen dafür sorgen, dass sie gut be-
zahlt werden. - Das ist ja in Ordnung. Aber wie 
sieht denn Ihre Handlungsweise in Niedersachsen 
ganz konkret in der Praxis aus? - Als sich die Gro-
ße Koalition darauf verständigt hat, im Entsende-
gesetz die Pflege mit aufzunehmen, hat diese Lan-
desregierung das im Februar vergangenen Jahres 
im Bundesrat abgelehnt. Sie haben gegen die 
anständige Bezahlung von Pflegekräften gestimmt, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Wenn ich mir angucke, was in der Koalitionsver-
einbarung auf Bundesebene zur Weiterentwicklung 
der Pflege steht, dann wird mir angst und bange. 

Da steht im Wesentlichen die Privatisierung von 
Pflege als persönliches Risiko drin. Außerdem 
müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass zwischen-
zeitlich sogar Pflegekräfte schon SGB-II-Auf-
stocker geworden sind. Was ist das eigentlich für 
eine Ausgangslage? Wenn Sie sich dann auch 
noch mit Ihren Kombilohnvorstellungen durchset-
zen, dann sind das doch nur noch unterbezahlte 
Berufe. Wie wollen Sie denn da die Attraktivität 
steigern? Sie machen doch zurzeit mit Ihrer Politik 
genau das Gegenteil. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD, bei 
den GRÜNEN und bei der LINKEN) 

Ich sage Ihnen jetzt etwas zur Ausbildungssituati-
on. Sie haben darauf hingewiesen, dass wir jetzt 
wieder 5 000 Auszubildende hätten. Das ist gut. 
Die Zahlen sind von 2009 bis 2010 auch wieder 
gestiegen. Das ist wichtig. Aber Sie verschweigen 
immer, dass wir im Jahre 2003 schon 6 000 Aus-
zubildende hatten. Die Zahl hat sich kontinuierlich 
nach unten entwickelt und befindet sich jetzt in 
einer Sohle. Angesichts der demografischen Ent-
wicklung brauchten wir deutlich mehr. Ihr Landes-
pflegebericht sagt aus: Wir brauchen über 3 000 
zusätzliche Kräfte. Davon sind Sie meilenweit ent-
fernt. Ich komme zurück: Was wollen Sie mit einer 
Fortschreibung, wenn Sie die jetzigen Inhalte 
schon alle negieren, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Wir haben hier einen Entschließungsantrag der 
Koalition zu verabschieden, der etwas zur Frage 
Hauptschüler in Pflegeberufe sagt. Frau Mundlos, 
wir haben sehr einvernehmlich darüber gestritten, 
dass es absolut wichtig ist, auch diesem Perso-
nenkreis die Öffnung zu ermöglichen. Ich sage 
Ihnen aber: Als die Öffnung der Pflegeausbildung 
für Hauptschüler im vorvergangenen Jahr auf Vor-
schlag von Herrn Scholz im Bundesrat zur Ab-
stimmung anstand, hat diese Landesregierung 
wiederum dagegen gestimmt. Es ist doch nicht 
glaubwürdig, wie Sie hier bei diesen Themen ar-
gumentieren. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Sie haben etwas zu Ihrem Pflegepaket gesagt. Ich 
will auf zwei Punkte eingehen. Erstens. Sie sub-
ventionieren zurzeit das Schulgeld. Sie sagen, 
dass es 50 Euro für jede Schülerin und jeden 
Schüler gibt, weil wir eine Situation haben, in der 
bei privaten Institutionen im Schnitt 160 Euro 
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Schulgeld von den Schülerinnen und Schülern 
kassiert wird. Jetzt zahlen die im Schnitt 110 bis 
120 Euro. Damit wird der Beruf für junge Leute 
auch nicht attraktiver. Wenn Sie mehr junge Leute 
gewinnen wollen, müssen wir Schulgeldfreiheit 
einführen; denn sonst haben wir keine Chance 
mehr. Soll der, der diesen Beruf ergreifen will, 
auch noch die Kohle mitbringen, meine Damen 
und Herren? 

(Beifall bei der SPD und Zustimmung 
bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

Ein zweiter Punkt aus Ihrem Pflegepaket ärgert 
mich wirklich. Sie subventionieren die Pflegebe-
triebe, indem Sie ihnen einen bestimmten Betrag 
zwischen 50 und 85 Euro zur tariflichen Ausbil-
dungsvergütung zuzahlen, wenn diese Betriebe 
mindestens 80 % der tariflichen Ausbildungsvergü-
tung bezahlen. Das heißt im Klartext: Sie subventi-
onieren die untertarifliche Ausbildungsvergütung. 
Sie beschleunigen auch noch die Spirale und sor-
gen dafür, dass dieser Beruf schlechter bezahlt 
wird. Das, was Sie hier machen, kann doch nicht in 
Ordnung sein, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Kommen Sie bitte zum Schluss! 

Uwe Schwarz (SPD): 

Angesichts dieser Ausgangslage kann ich nur wie-
derholen: Die Betroffenen - die Pflegebedürftigen 
und die Pflegenden - brauchen keinen warmen 
Händedruck der Ministerin mehr. Sie brauchen 
auch Ihre Sonntagsreden nicht mehr. Sie wollen 
Ihr konkretes Handeln, und sie wollen vor allen 
Dingen sich selbst helfen, damit Pflege in diesem 
Land auf eine anständige Grundlage gestellt wer-
den kann. Deshalb kämpfen wir mit denen Seite an 
Seite für die Einrichtung der Pflegekammer. Ich 
hoffe, auch Sie machen das endlich!  

(Starker Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 

Zu Wort gemeldet hat sich Frau Ministerin Ross-
Luttmann. Bitte!  

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Wir nehmen 
die Entschuldigung an!)  

Mechthild Ross-Luttmann, Ministerin für Sozia-
les, Frauen, Familie und Gesundheit: 
Das, was Sie gesagt haben, wird auch nicht da-
durch richtiger, dass Sie es eben noch einmal be-
tont haben.  

Erstens. In Niedersachsen haben wir noch nie so 
viele Altenpflegeschüler gehabt wie gegenwärtig.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Das zeigt mir eines ganz deutlich: Unsere Bemü-
hungen der letzten Zeit, für diesen Beruf ein größe-
res Interesse zu generieren, zeigen inzwischen 
Erfolge. Außerdem zeigt mir das, dass wir mit dem 
Pflegepaket auf dem richtigen Weg sind; denn 
sonst hätten wir nicht so viele Anträge vorliegen.  

Zweitens. Natürlich haben wir die Rechtsaufsicht 
über die landesunmittelbaren Krankenkassen. Im 
vorliegenden Fall ist dies die AOK. Über die bun-
desunmittelbaren Kassen hingegen haben wir 
keine Aufsicht. Die Aufsicht über diese Kassen ist 
beim Bundesversicherungsamt angesiedelt. Die 
Heimaufsicht wird von den Kommunen wahrge-
nommen. Wir haben diese Aufgaben nämlich auf 
die Kommunen delegiert. Gerade bei der Heimauf-
sicht geht es um die Frage: Wie betreibt das Heim 
seine Einrichtungen? Gibt es Mängel, oder kann 
man sagen, dass die Pflege dort hervorragend 
durchgeführt wird? - Ich bin fest davon überzeugt, 
dass wir nach wie vor eine gute Heimaufsicht 
brauchen; denn die Heimaufsicht des MDK und der 
Landkreise hat in den letzten Jahren deutlich ge-
macht, dass die Heime in mehr als 95 % der Fälle 
hervorragend geführt werden.  

Es ist einfach falsch, wenn Sie hier verkünden, 
dass wir Einfluss auf die Höhe der Pflegesätze 
nehmen könnten.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Norbert Böhlke [CDU]: So ist es!)  

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, da keine 
weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, kann ich 
feststellen, dass wir am Ende der Beratungen an-
gelangt sind.  

Damit kommen wir jetzt zunächst zur Ausschuss-
überweisung des Gesetzentwurfs der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen unter Tagesordnungs-
punkt 30.  

Für die federführende Beratung ist der Ausschuss 
für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit vor-
gesehen, mitberatend tätig werden soll der Aus-
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schuss für Rechts- und Verfassungsfragen. Wer so 
beschließen möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. - Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? 
- Das ist einstimmig so beschlossen worden.  

Wir kommen jetzt zur Ausschussüberweisung des 
Antrags der Fraktion der SPD unter Tagesord-
nungspunkt 31.  

Dieser Antrag soll vom Ausschuss für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit beraten werden. 
Wer so beschließen möchte, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Stimmenthal-
tungen? - Auch das ist einstimmig so beschlossen 
worden.  

Jetzt kommen wir zu den Abstimmungen über die 
Anträge unter Tagesordnungspunkt 32.  

Wer der Nr. 1 der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses zustimmen und damit den Antrag der 
Fraktionen der CDU und der FDP in der 
Drs. 16/1399 unverändert annehmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Die Gegenprobe! - Ent-
haltungen? - Das Erste war die Mehrheit. Es ist so 
beschlossen.  

Wer der Nr. 2 der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses zustimmen und damit den Antrag der 
Fraktion DIE LINKE in der Drs. 16/1631 ablehnen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Wer ist 
dagegen? - Wer enthält sich? - Das Erste war die 
Mehrheit. Entsprechend ist beschlossen.  

Ich danke Ihnen. Damit sind wir am Ende der Ta-
gesordnung für den Vormittag angelangt. Wir set-
zen die Sitzung um 15 Uhr fort.  

(Unterbrechung der Sitzung von 
13.26 Uhr bis 15.00 Uhr) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf die Sekunde 
genau um 15.00 Uhr fahren wir in der Tagesord-
nung fort. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 33 auf: 

Mündliche Anfragen - Drs. 16/2160  

Die für die Fragestunde geltenden Regeln unserer 
Geschäftsordnung setze ich als bekannt voraus. 

Ich möchte Sie ganz herzlich darum bitten, Ihre 
Wortmeldungen schriftlich hier abzugeben, damit 
wir einen besseren Überblick haben. 

Ich stelle fest: Es ist 15 Uhr und 32 Sekunden. 

Ich rufe nun die Frage 1 auf: 

Zu den Beschlüssen der Kabinettsklausur 
Haushalt 2011: Wohin treibt das „Streichkon-
zert“ der Regierung das Land Niedersachsen?  

Die Frage wird von den Abgeordneten Frau Flau-
ger und Herrn Dr. Sohn von der Fraktion DIE LIN-
KE gestellt. Frau Flauger, Sie haben das Wort. 

Kreszentia Flauger (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Zu 
den Beschlüssen der Kabinettsklausur Haushalt 
2011: Wohin treibt das „Streichkonzert“ der Regie-
rung das Land Niedersachsen? 

Die Niedersächsische Landesregierung hat auf 
ihrer Klausur am 27. und 28. Januar 2010 ver-
sucht, die wachsenden Herausforderungen Nie-
dersachsens zu bewältigen. Gleichzeitig wollte sie 
Auswege aus dem Weg in den Schuldenstaat fin-
den. Herausgekommen sind auf der Kabinettsklau-
sur jedoch Kürzungsvorschläge, mit denen sich die 
Landesregierung aus der kritischen Lage der Lan-
desfinanzen herausziehen will. 

So will die Regierung Wulff/Bode bis zum Jahr 
2014 jährlich 2 % der Ausgaben in allen Ressorts - 
mit Ausnahme des Einzelplans 13 „Allgemeine 
Finanzverwaltung“ mit Zinsen und dem kommuna-
len Finanzausgleich - und auf diese Weise pro 
Jahr 345 Millionen Euro einsparen. Bei einer vor-
aussichtlichen Inflationsrate von rund 2 % und 
einer angenommenen Tarifsteigerung für die Lan-
desbeamtinnen und -beamten von etwa 1 % wür-
den die jährlichen Kürzungen real aber rund 5 % 
betragen. 

Betroffen von den Kürzungen werden, wie die 
Landesregierung auf der Landespressekonferenz 
am 28. Januar 2010 erkennen ließ, in besonderem 
Maß freiwillige Leistungen im sozialen sowie im 
soziokulturellen Bereich sein, die insgesamt in 
einem Umfang von rund 600 Millionen Euro im 
Haushalt 2010 verankert sind. 

Im Rahmen der anzustrebenden Ausgabenkür-
zungen soll auch das Pensionsalter für Landesbe-
amtinnen und -beamte schrittweise auf 67 Jahre 
angehoben werden. Die Heraufsetzung des Pensi-
onsalters ist faktisch eine Pensionskürzung, da das 
durchschnittliche Pensionseintrittsalter derzeit bei 
etwa 63 Jahren liegt, also schon jetzt unterhalb 
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des noch geltenden gesetzlichen Renteneintrittsal-
ters von 65 Jahren. Dabei wurden die Landesbe-
amtinnen und -beamten erst vor Kurzem belastet: 
Ihnen wurde das Weihnachts- und Urlaubsgeld 
genommen. 

Die Ankündigung auf der Kabinettsklausur, Lehrer-
stellen ab 2011 zu streichen, bedeutet einen Bruch 
des Koalitionsvertrages zwischen CDU und FDP. 
Im Koalitionsvertrag steht wortwörtlich, dass sämt-
liche Lehrerressourcen im Bildungssystem belas-
sen werden. Die Landesregierung gibt nach Auf-
fassung von Beobachtern damit zu, dass sie ihre 
bildungspolitischen Ziele nicht erreichen wird. Ihr 
Scheitern in der Schulpolitik sei offensichtlich. 

In der Landesverwaltung sollen im Zeitraum 2011 
bis 2015  1 500 Stellen abgebaut werden. 

Im Vergleich zu den Sparmaßnahmen bei den 
Ausgaben hat sich die Landesregierung auf der 
Kabinettsklausur nicht zu Maßnahmen für eine 
nach Ansicht von Fachleuten dringend gebotene 
nachhaltige Stärkung der Einnahmebasis des Lan-
deshaushaltes durch steuerpolitische Maßnahmen 
und eine konsequente Stärkung des Steuervoll-
zugs verständigt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie will sie die sich aus dem jährlichen Kür-
zungsvolumen von nominal rund 345 Millionen 
Euro sowie real rund 900 Millionen Euro ergeben-
den Auswirkungen auf die soziale, soziokulturelle, 
wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung in 
Niedersachsen bewältigen? 

2. Wie rechtfertigt sie die mit der von ihr angestreb-
ten schrittweisen Anhebung des Pensionseintritts-
alters für Landesbeamtinnen und -beamte auf 67 
Jahre einhergehenden faktischen Pensionskür-
zungen angesichts der erst vor Kurzem wirksam 
gewordenen Abschaffung von Weihnachtsgeld und 
Urlaubsgeld? 

3. Wie wichtig ist ihr die Einhaltung des Koalitions-
vertrags? 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Frau Flauger. - Für die Landesregie-
rung antwortet der Finanzminister. Herr Möllring, 
Sie haben das Wort. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise 

hat natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland 
und damit auch das Land Niedersachsen nicht 
verschont. Auch wenn Niedersachsen die Folgen 
dieser dramatischen Entwicklungen besser als 
viele andere Länder und Regionen bewältigt, er-
geben sich angesichts der Dimensionen der Krise 
erhebliche negative Auswirkungen, die sehr nach-
haltig auf den Haushalt einwirken und die Möglich-
keiten der weiteren Haushaltskonsolidierung ein-
engen. Trotzdem kann man sagen, dass wir für 
2009 und 2010 jeweils beschlossene Haushalte 
mit einer Nettokreditaufnahme von 2,3 Milliarden 
Euro haben. Das ist immer noch deutlich weniger 
als in den beiden Jahren 2002 und 2003. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Trickser!) 

- Das hat nichts mit Trickserei zu tun, Herr Jüttner. 
Sie haben damals am 15. Dezember 2002 einen 
Nachtragshaushalt 2002 beschlossen, in dem Sie 
eine Nettokreditaufnahme von 2,95 Milliarden Euro 
vorgesehen hatten. In Wahrheit haben Sie 
3,7 Milliarden Euro neue Schulden in dem Jahr 
gemacht; denn eine Woche später war ja Kassen-
schluss. Das nenne ich Trickserei, aber nicht das, 
was wir hier ganz offen sagen, dass wir in den 
Jahren 2009 und 2010 jeweils 2,3 Milliarden Euro 
neue Schulden machen. Die Summe, die ich eben 
genannt habe, liegt immer noch deutlich über dem, 
was wir im Moment zu verkraften haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Oberstes Ziel der Landesregierung bleibt es wei-
terhin, Niedersachsen gestärkt aus dieser schwie-
rigen Phase herauszuführen. 

Niedersachsen profitiert von einer besonders zügi-
gen und erfolgreichen Umsetzung der Konjunktur-
programme und setzt dabei auf eine stabilisieren-
de, die Nachfrage stützende Haushaltspolitik. Ich 
habe schon gestern darauf hingewiesen, dass die 
Gemeinden ausgesprochen schnell sind, weil wir 
die Mittel pauschal zugewiesen und nicht auf Ein-
zelanträge gesetzt haben, sodass die Gemeinden 
in eigener Kompetenz entscheiden konnten, was 
sie umsetzen wollten, und nicht erst umständlich 
Anträge stellen mussten wie in 13 anderen Län-
dern. 

Die ermutigende wirtschaftliche Entwicklung insbe-
sondere des vierten Quartals 2009 bestätigt das 
gemeinsamen Vorgehen von Bund, Ländern und 
Kommunen. Sie darf jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, dass noch erhebliche Risiken verbleiben 
und die konjunkturelle Erholung keineswegs gefes-
tigt ist. Alle staatlichen Ebenen sind daher weiter-
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hin gefordert, den beschrittenen Weg fortzusetzen 
und alle Maßnahmen des Konjunkturpakets II voll-
ständig umzusetzen. 

Diesem Ziel ist auch das Zukunftsinvestitionsge-
setz des Bundes verpflichtet. Danach würde eine 
Absenkung der Investitionstätigkeit gegenüber 
dem definierten Referenzzeitraum nach derzeitiger 
Rechtslage unweigerlich Rückforderungsansprü-
che des Bundes nach sich ziehen. Diesen Not-
wendigkeiten muss auch die dringend gebotene 
Haushaltskonsolidierung in 2011 Rechnung tra-
gen. 

Die Erreichung einer Netto-Null-Verschuldung 
bleibt selbstverständlich oberstes finanzpolitisches 
Ziel der Landesregierung. Folgerichtig hat sich das 
Kabinett bereits in der Haushaltsklausur vom 22. 
und 23. Juni 2009 darauf verständigt, das Jahr 
2011 zu nutzen, um die erforderlichen Weichen-
stellungen für die zukünftig notwendigen Haus-
haltsentlastungen einzuleiten. Ich glaube - ich bin 
seit 1990 im Landtag -, es ist einmalig, dass sich 
eine Landesregierung bereits im Januar zu einer 
entsprechenden Zukunftsklausur zusammenge-
setzt hat, um die Haushaltsplanberatungen, die 
innerhalb der Landesregierung und danach im 
Landtag stattfinden müssen, vorzubereiten. Des-
halb wird auch im Juni/Juli dieses Jahres eine 
entsprechende Haushaltsklausur stattfinden. Da-
nach werden wir dem Landtag einen gedruckten 
Haushaltsplanentwurf zur Beratung nach der 
Sommerpause zusenden. Wir haben immer ge-
sagt, dass die Kabinettsklausur im Januar eine 
Zukunftsklausur ist. Wir haben nie gesagt, dass 
schon im Januar alles für den Haushaltsplan 2011 
fertig ist. Ich habe es in den letzten 20 Jahren je-
denfalls nicht erlebt, dass jemals eine Landesre-
gierung so früh begonnen hat, sich mit der Zukunft 
auseinanderzusetzen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Dies war u. a. notwendig, damit das Ziel gesichert 
wird, das ab 2020 geltende verfassungsrechtliche 
Verschuldensverbot bereits ab 2017 einhalten zu 
können. 

Die Landesregierung hat durch die erheblichen 
haushaltspolitischen Erfolge ab 2003 den Beweis 
erbracht, dass sie eine entsprechende konsequen-
te Haushaltskonsolidierung gewährleisten kann. 
Und wenn ich hier von der Landesregierung spre-
che, dann muss ich natürlich die sie tragenden 
Fraktionen von FDP und CDU einbeziehen. 

Angesichts der geschilderten, außergewöhnlich 
schwierigen Rahmenbedingungen stellt die künfti-
ge Haushaltskonsolidierung eine besonders an-
spruchsvolle, in dieser Ausprägung noch nie zuvor 
da gewesene Aufgabe dar, der die Landesregie-
rung in dem dafür vorgesehenen Verfahren mit 
Sorgfalt nachgehen wird. 

Lassen Sie mich nun zu der vorgesehenen schritt-
weisen Anhebung des Pensionsalters einiges sa-
gen. Im Zuge der Föderalisierung des Dienstrechts 
haben die Länder weitreichenden Gestaltungs-
spielraum auch für die Ausgestaltung der beamten-
rechtlichen Altersgrenze erhalten. Die Landesre-
gierung hat daher im Januar beschlossen, dass die 
Regelaltersgrenze im Rahmen einer stufenweisen 
Übergangsregelung - beginnend mit dem Jahr 
2012 - bis 2029 schrittweise auf das 67. Lebens-
jahr heraufgesetzt werden soll. Das heißt zu 
Deutsch, dass die Regelaltersgrenze im Jahre 
2029  bei 67 Jahren liegen soll. Die zuständigen 
Ressorts - d. h. das Innenministerium und das 
Finanzministerium - haben den Auftrag erhalten, 
einen entsprechenden Gesetzentwurf zu erarbei-
ten. Mit dem geplanten Gesetzentwurf soll neben 
der Neuregelung der beamtenrechtlichen Alters-
grenze aber auch eine Flexibilisierung des Eintritts 
in den Ruhestand geschaffen werden. 

Ziel ist es, unter den Bedingungen des demografi-
schen Wandels die vorhandenen personellen Res-
sourcen besser auszuschöpfen und gerade auch 
das Potenzial und die Erfahrung lebensälterer 
Beamtinnen und Beamter effektiver zu nutzen. 
Neben dem stetigen Anstieg der durchschnittlichen 
Lebenserwartung ist dabei auch dem Umstand 
Rechnung zu tragen, dass die zukünftige Finanzie-
rungsbasis der Beamtenversorgung auch durch 
die abnehmende Zahl der Steuerzahler sinkt. 

Darüber hinaus sollen aber auch die Möglichkeiten 
einer individuellen Ausgestaltung der Lebensar-
beitszeit für die Beamtinnen und Beamten erweitert 
werden, um deren Interessen entgegenzukommen 
und die Eigenverantwortung und Motivation weiter 
zu stärken. 

Auch wenn im Vorspann der Frage darauf hinge-
wiesen worden ist, dass das durchschnittliche Ein-
trittsalter in den Ruhestand bei etwa 63 Jahren 
liegt, so muss man feststellen, dass schon heute 
eine ganze Reihe von Beamten durchaus Interes-
se daran haben, über das 65. Lebensjahr hinaus 
ihre Erfahrungen und ihr Können weiter in ihren 
Beruf einzubringen. Sie sagen nicht: Mit 65 Jahren 
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muss die Klappe fallen, und dann gehöre ich zum 
alten Eisen. - Dem wollen wir Rechnung tragen. 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP) 

Da im Vorspann der Frage auch auf Lehrerstellen 
eingegangen wurde, darf ich hier noch einmal dar-
auf hinweisen, dass es in Niedersachsen noch nie 
so viele Lehrer gab wie im Moment.  

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Und Lehre-
rinnen!) 

- Und Lehrerinnen. Danke schön. 

(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Die Zahl 
sagt ja erst mal gar nichts! Das muss 
man ins Verhältnis setzen zu Stunden 
und Schülern und Arbeitszeiten!) 

- Herr Wenzel, gegenüber 2002 haben wir etwa 
3 500 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen; es gibt 
aber gleichzeitig 100 000 Schüler weniger. 

(Zustimmung bei der CDU - Stefan 
Wenzel [GRÜNE]: Sagen Sie mal was 
zur Schüler-Lehrer-Quote!) 

- Ich brauche Ihnen das jetzt nicht vorzurechnen. 
Aber wenn die Lehrerzahl steigt und die Schüler-
zahl sinkt, dann wird das Verhältnis automatisch 
besser. Das ist doch ganz selbstverständlich. Das 
ist nach Adam Riese so. Das können Sie nicht 
wegdiskutieren. 

(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Ihre Zahl 
sagt gar nichts aus!) 

- Natürlich sagt die Zahl was aus. 

(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Die sagt 
doch noch nicht mal, wie viele Teil-
zeitstellen dabei sind!) 

- Es sind 3 500 zusätzliche Stellen geschaffen 
worden; das sind Vollzeitstellen. Ob auf diesen 
Stellen 3 500 oder 7 000 Lehrerinnen und Lehrer 
arbeiten, ändert doch nichts an der Gesamtstun-
denzahl. Wenn zwei Menschen halbtags arbeiten, 
dann ist das das Gleiche, als wenn einer ganztags 
arbeitet. Eine Vollzeitstelle umfasst soundso viele 
Stunden. Und ob man sich diese Stelle zu zweit 
oder zu dritt teilt, ist egal. Es wird die gleiche Stun-
denzahl unterrichtet. Das ist doch völlig selbstver-
ständlich. 

(Zustimmung bei der CDU - Stefan 
Wenzel [GRÜNE]: Wie viele denn, 23, 
26 oder 27?) 

- Herr Wenzel, das ist der Unterschied. Ich küm-
mere mich inzwischen auch um Schulpolitik, aber 
Sie haben sich damit offensichtlich noch nicht be-
fasst.  

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP - Kreszentia Flauger [LINKE]: 
Warum macht das nicht Ihre Kultus-
ministerin?) 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
im Namen der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat im Januar ein 
auf Dauer wirkendes Einsparziel in Höhe von 
345 Millionen Euro beschlossen, dessen anteilige 
Verteilung auf die Geschäftsbereiche der Ministe-
rien von einer Arbeitsgruppe auf Staatssekretärs-
ebene erarbeitet werden wird. 

Darüber hinaus wurden das Finanz-, das Kultus- 
und das Wissenschaftsministerium unter Einbezie-
hung der Staatskanzlei beauftragt, einen Vor-
schlag zu entwickeln, inwieweit die sich aus der 
demografischen Rendite ergebenden Handlungs-
spielräume im Interesse der nachfolgenden Gene-
rationen auch zur Konsolidierung des Landes-
haushalts herangezogen werden können. Die Lan-
desregierung hat außerdem die Einsetzung einer 
Arbeitsgruppe unter Leitung des Finanzministeri-
ums beschlossen, die alle Subventionen mit dem 
Ziel einer Neujustierung prüfen wird. Vor diesem 
Hintergrund ist zunächst festzustellen, dass von 
einem „Streichkonzert“ der Landesregierung nicht 
gesprochen werden kann. 

Wie die Fragesteller ein Kürzungsvolumen von 
„real“ rund 900 Millionen Euro ermittelt haben, 
habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. 
Schon aus diesem Grund kann ich Ihnen nicht 
sagen, wie sich dieses Kürzungsvolumen auf die 
soziale, soziokulturelle, wirtschaftliche und infra-
strukturelle Entwicklung auswirken würde. Für uns 
ist die Mittelfristige Planung Ausgangspunkt aller 
Überlegungen. - Herr Jüttner, wenn ich die Frage 
nicht verstanden habe, dann kann ich sie auch 
nicht beantworten.  

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Ich habe sie 
verstanden!) 

- Sie haben sie verstanden. Dann können Sie das 
ja durch eine Nachfrage klären. - Und für das Pla-
nungsjahr 2011 ist dort bislang ein Ausgabewachs-
tum in Höhe von 1,3 % berücksichtigt. 
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Aber auch aus einem anderen Grund kann ich 
Ihnen in diesem Punkt nicht weiterhelfen: Wir kön-
nen hier und heute nicht über Dinge reden, die zu 
diesem Zeitpunkt noch gar nicht entschieden sind. 
Alle haushaltspolitischen Beschlüsse, die notwen-
dig sind, werden in den kommenden Wochen und 
Monaten in dem dafür vorgesehenen Haus-
haltsaufstellungsverfahren für den Haushaltsplan-
entwurf 2011 weiter vorbereitet. Dabei werden die 
Ergebnisse der vom Kabinett beauftragten Prüfun-
gen und Arbeitsgruppen einbezogen. Dementspre-
chend sind abschließende Entscheidungen der 
Landesregierung auch erst in der Haushaltsklausur 
am 21. und 22. Juni zu erwarten, nachdem zuvor 
erst einmal die notwendigen Referentenverhand-
lungen und die obligatorischen Ministergespräche 
stattgefunden haben. Auch die Ergebnisse der 
Mai-Steuerschätzung müssen Berücksichtigung 
finden und in den Haushaltsplanentwurf 2011 ein-
gearbeitet werden.  

Die sich aus diesen Beschlüssen ergebenden kon-
kreten haushaltsmäßigen Konsequenzen werden 
im Haushaltsplanentwurf der Landesregierung um-
gesetzt. Dieser wird dem Landtag - wie es sich 
gehört - rechtzeitig vor Beginn der parlamentari-
schen Beratung zugeleitet. 

Zu Frage 2: Mit der stufenweisen Anhebung der 
Regelaltersgrenze soll dem Grundsatz der wir-
kungsgleichen und systemgerechten Übertragung 
von Maßnahmen in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung auf die Beamtenversorgung Rechnung 
getragen werden. Dem Schutz des Vertrauens der 
Beamtinnen und der Beamten auf die derzeit gel-
tende Regelaltersgrenze soll - wie im Renten-
recht - dadurch Rechnung getragen werden, dass 
bei der neuen Festlegung der Altersgrenze lang-
fristige Übergangsregelungen vorzusehen sind. 

Parallel zu einer Anhebung der Regelaltersgrenze 
soll im Sinne einer weiteren Flexibilisierung des 
Ruhestandsbeginns der Korridor für den Eintritt in 
den Ruhestand auf insgesamt zehn Jahre verbrei-
tert werden. Diese Flexibilisierung soll erreicht 
werden einerseits durch eine - mit entsprechenden 
Versorgungsabschlägen verbundene - Absenkung 
der Antragsaltersgrenze auf das 60. Lebensjahr 
sowie andererseits durch eine Erleichterung der 
Möglichkeiten des freiwilligen Hinausschiebens der 
Altersgrenze bis zum 70. Lebensjahr - entweder 
auf Antrag oder mit Zustimmung der Beamtin oder 
des Beamten. Ich hatte in meinen Vorbemerkun-
gen schon Ausführungen dazu gemacht.  

Die weitgehende Abschaffung des sogenannten 
Weihnachtsgeldes und des Urlaubgeldes steht mit 
dem Renteneintrittsalter in keinerlei innerem Zu-
sammenhang. Dazu gibt es keinen Bezug.  

Zu Frage 3: In der Koalitionsvereinbarung für die 
16. Wahlperiode haben die Koalitionspartner ver-
abredet, an ihrem konsequenten Konsolidierungs-
kurs festzuhalten. Deshalb steht im Koalitionsver-
trag, dass alles, was verabredet ist, unter Finanzie-
rungsvorbehalt steht. Ich glaube, das steht in allen 
Koalitionsverträgen dieser Welt.  

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Dafür spricht 
einiges!) 

Bestandteil der nachhaltigen Haushaltskonsolidie-
rung sollen ausdrücklich auch die Fortsetzung der 
Aufgabenkritik in der Landesverwaltung sowie die 
Konzentration auf die Kernaufgaben des Landes 
sein. Die Landesregierung nimmt allerdings erfreut 
zur Kenntnis, dass es gerade der Opposition sehr 
wichtig ist, dass die Ziele des Koalitionsvertrages 
auch umgesetzt werden. Wir schließen daraus, 
dass Sie den Koalitionsvertrag vollinhaltlich unter-
stützen. 

(Zustimmung von der CDU und von 
der FDP - Kreszentia Flauger [LINKE]: 
Das ist aber ein völliger Fehlschluss!) 

- Frau Kollegin, das Fragerecht des Parlaments ist 
ja ein Kontrollrecht des Parlaments gegenüber der 
Regierung. Wenn das Parlament fragt, ob auch 
sichergestellt ist, dass der Koalitionsvertrag umge-
setzt wird, dann gehe ich davon aus, dass damit 
kontrolliert werden soll, ob man das tut, was vorher 
verabredet worden ist. Das will man doch nur dann 
kontrollieren, wenn man das Verabredete auch für 
richtig hält. Deshalb können wir das nur begrüßen. 

(Beifall bei der CDU - Kreszentia 
Flauger [LINKE]: Aber wie wichtig es 
Ihnen ist, ist eine andere Sache! Sie 
haben es nicht richtig gelesen, Herr 
Möllring!) 

- Dann gilt der Spruch: Was man selber denkt und 
tut, traut man jedem anderen zu. - Wenn wir einen 
Vertrag aushandeln und ihn dann unterschreiben, 
dann halten wir ihn für ausgesprochen wichtig. 

(Beifall bei der CDU - Kreszentia 
Flauger [LINKE]: Das haben wir an-
ders erlebt!) 
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- Nein, bei uns noch nicht. Wenn Sie sagen, dass 
Sie das jeden Tag anders erleben, wirft das aber 
ein besonderes Licht auf Ihre Verhaltensweise. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Ich bin und 
bleibe eine arrogante Socke!) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Die erste Zusatzfrage wird von der 
Fraktion DIE LINKE gestellt. Frau Kollegin König, 
Sie haben das Wort. 

Marianne König (LINKE): 
Ich frage die Landesregierung, ob sie angesichts 
dieser Haushaltslage weiterhin Geld für Rennver-
eine oder für die Gestütsverwaltung ausgeben 
wird. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Möllring. Bitte schön! 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Ich finde, 
diese Frage sollte Herr Hogrefe be-
antworten!) 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Sie 
wissen, dass die Totalisatorsteuer qua Gesetz den 
Rennvereinen zusteht. Wir werden uns an das 
Gesetz halten. Deshalb wird die hereinkommende 
Totalisatorsteuer selbstverständlich auch wieder 
an die Rennvereine ausgekehrt. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Die nächste Zusatzfrage kommt 
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Herr 
Klein, Sie haben das Wort. 

(Zurufe: Was ist mit der Gestütsver-
waltung?) 

- Es geht noch um die Gestütsverwaltung. Herr 
Möllring! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Das Gestüt in Bad Harzburg ist ein Tochterunter-
nehmen der Norddeutschen Landesbank und hat 
bisher keine öffentlichen Mittel bekommen. Das 
Gestüt in Celle ist ein Landgestüt und wird selbst-
verständlich im Rahmen des Haushaltes mit abge- 

 

bildet. Wenn ich es richtig sehe, läuft das im Mo-
ment aber plus/minus null. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Nun Herr Kollege Klein! 

Hans-Jürgen Klein (GRÜNE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Meine 
Frage bezieht sich auf den gestrigen Beitrag des 
Finanzministers in der themengleichen Aktuellen 
Stunde, die von der SPD beantragt wurde. Wenn 
ich diesen Beitrag zusammenfasse, muss ich die 
Landesregierung fragen: Wie möchte sie mit den 
Steuermehreinnahmen des vergangenen Wirt-
schaftsbooms - die verbraucht sind und sich leider 
auch nicht fortschreiben -, mit den Konjunkturpake-
ten - die zweifellos in großen Teilen sehr erfolg-
reich waren, aber sicherlich kein Konsolidierungs-
programm für einen Haushalt sind - und - das war 
der dritte Punkt, wenn ich mich richtig erinnere - 
mit den sicherlich amüsanten, aber doch etwas 
polemischen Spitzen gegen den Fraktionsvorsit-
zenden der SPD in Zukunft jährlich 350 Millionen 
Euro erwirtschaften, um die Nettoneuverschuldung 
bis 2017 auf null zu reduzieren? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Herr Klein. - Für die Landesregie-
rung antwortet Herr Minister Möllring! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Zum zweiten Teil Ihrer Frage: Wir halten es für 
ausgeschlossen, dass wir mit amüsanten Spitzen 
gegen den Fraktionsvorsitzenden der SPD jedes 
Jahr 350 Millionen Euro einsparen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Zum ersten Teil Ihrer Frage: Als Mitglied des 
Haushaltsausschusses, aber auch als Parlamenta-
rier haben Sie mitbekommen, dass wir die deutli-
chen Steuermehreinnahmen, die wir in den ver-
gangenen Jahren durchaus hatten, auch dazu 
genutzt haben, die Nettokreditaufnahme sehr viel 
schneller nach unten zu fahren, als das ursprüng-
lich geplant war. Wir haben eben nicht die Schritte 
von 350 Millionen Euro gemacht, sondern die Net-
tokreditaufnahme damals auf Antrag der Fraktio-
nen von FDP und CDU um eine weitere halbe 
Milliarde Euro reduziert. Damit sind wir in dem 
einen Jahr nicht um die vorgesehenen 350 Millio-
nen Euro nach unten gegangen, sondern um 
850 Millionen Euro, was sich nachhaltig dadurch 
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auszahlt, dass wir weniger Schulden haben, als wir 
sie bei einem Festhalten an unserer ursprüngli-
chen Planung hätten. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen stellt Herr Briese die nächste Zusatzfrage. 

Ralf Briese (GRÜNE): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Vor dem Hinter-
grund der Tatsache, dass die gesamten Personal-
einsparungen aus der Verwaltungsmodernisierung 
1 und 2, also ZV 1 und ZV 2, ausweislich der Be-
richterstattung des Landesrechnungshofs komplett 
verpufft sind, weil an anderer Stelle wieder deutlich 
mehr Personal eingestellt worden ist, frage ich die 
Landesregierung, wie sie denn diesmal sicherstel-
len will, dass die geforderte Personaleinsparung 
von 1 500 Stellen nicht wieder durch Neueinstel-
lungen an anderer Stelle im Landeshaushalt auf-
gezehrt wird. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Landesregierung antwortet 
Herr Minister Möllring. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Bei 
allem Respekt vor dem Landesrechnungshof habe 
ich diese Berechnung des Landesrechnungshofs 
nicht nachvollziehen können. Es ist richtig, dass 
wir in den letzten fünf Jahren 6 743 Stellen abge-
baut haben. In diesem Jahr sind, glaube ich, noch 
30 Stellen abzubauen. Das haben wir also erreicht. 
Auf der anderen Seite haben wir 3 500 Stellen für 
neue Lehrer geschaffen. Außerdem haben wir 
neue Richterstellen geschaffen. Das alles ist die-
sem Hohen Hause ja bekannt. 

(Ralf Briese [GRÜNE]: Und 1 000 zu-
sätzliche Polizisten!) 

Und wir haben auch 1 000 zusätzliche Stellen für 
Polizisten geschaffen, wie wir es im Jahr 2002 vor 
der Wahl versprochen hatten. Damit haben Sie 
völlig recht, Herr Briese. 

Wir haben im Jahr 2002 vor der Wahl drei Sachen 
versprochen. Beispielsweise haben wir gesagt, 
dass wir 2 500 neue Lehrerstellen schaffen. Dieses 
Versprechen haben wir gehalten, indem wir in 
anderen Ressorts entsprechende Mittel einge-
sammelt haben. Für das Jahr 2004, in dem diese 

Stellen erstmals voll veranschlagt wurden, waren 
das 139 Millionen Euro. Das haben wir durch Aus-
gabereduzierungen in den anderen Ressorts auf 
Dauer finanziert. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Das haben 
Sie im Nachtrag für 2003 noch er-
höht!) 

- Ja, natürlich. Beim Nachtrag für das Jahr 2003 
haben wir das gegen Ihr Votum - die SPD-Fraktion 
hatte den Antrag gestellt, diese 2 500 Lehrerstellen 
wieder zu streichen - durchgesetzt. Im Jahre 2003 
waren auch noch nicht die vollen 139 Millionen 
Euro erforderlich. Wir sind im März an die Regie-
rung gekommen. Die Lehrer werden bekanntlich 
nach der Sommerpause eingestellt. Deshalb kön-
nen wir sie natürlich nur mit fünf Zwölfteln und 
nicht mit einem vollen Jahresgehalt veranschlagen. 
Vor diesem Hintergrund habe ich gerade gesagt, 
dass es im Jahre 2004 dann 139 Millionen Euro 
Jahresgehalt waren. Im Jahre 2003 waren es na-
türlich nur - dafür muss ich diesen Betrag schnell 
durch zwölf teilen und das Ergebnis mit fünf mal-
nehmen; das sind 11 Millionen Euro mal fünf - über 
den Daumen gerechnet 55 Millionen Euro, die wir 
dort veranschlagt haben. So ist es dann auch ge-
schehen. 

Außerdem haben wir gesagt, dass wir 1 000 zu-
sätzliche Polizisten brauchen. Sie hatten die Zahl 
der Polizisten nämlich zwischen 1990 und 2003 
nicht erhöht, sondern sogar gesenkt. Wir waren 
inzwischen aber 500 000 zusätzliche Niedersach-
sen geworden; denn im Jahre 1990 hatten wir 
7,5 Millionen Einwohner und im Jahre 2003 8 Milli-
onen Einwohner. Nun sind nicht alle 500 000 Nie-
dersachsen, die dazugekommen waren, Engel. Im 
Interesse der inneren Sicherheit musste man des-
wegen auch mit einigen Polizisten auf diesen Be-
völkerungszuwachs reagieren. Die 7,5 Millionen 
Einwohner, die wir vorher hatten, waren auch nicht 
nur Engel. Deshalb hatten wir schon vorher Polizis-
ten. Meine Aussage ist daher keine Diskriminie-
rung der 500 000. 

Wir haben also zusätzliche Polizisten für die innere 
Sicherheit und zusätzliche Lehrer für die Bildung 
eingestellt. Dazu sollten Sie sich einmal auf eine 
Fraktionsposition einigen, Herr Briese. Wenn ich 
Frau Körtner höre, die hier ständig - - - 

(Zurufe: Korter! - Keine Angriffe gegen 
die Kollegen!) 
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- Ja, Frau Korter; Entschuldigung. Wenn Sie sich 
noch nie in freier Rede versprochen haben, dann 
gratuliere ich Ihnen von Herzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Gestern hat sie bei der Behandlung der Petitionen 
wieder um jede einzelne Lehrerstelle geweint. 
Wenn wir dann 3 500 zusätzliche Lehrerstellen 
geschaffen haben, können Sie doch nicht sagen: 
Ihr habt 6 700 Stellen abgeschafft, aber ihr habt 
3 500 neue Lehrerstellen geschaffen. - Hätten wir 
die 6 700 Stellen nicht abgeschafft, hätten wir heu-
te 11 000 Stellen mehr. Das ist doch die Situation. 
Deshalb verstehe ich den Rechnungshof auch 
nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Danke schön. - Die nächste Frage wird von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt. Herr Ha-
genah, bitte! 

(Ralf Briese [GRÜNE]: Die Frage war 
eine ganz andere! Wie wollen Sie zu-
künftig gewährleisten, dass die Per-
sonaleinsparung - - -) 

- Entschuldigung, Herr Kollege Briese! Ich hatte 
gerade Herrn Kollegen Hagenah aufgerufen. 

(Ralf Briese [GRÜNE]: Der Minister 
hat die Frage gar nicht beantwortet! - 
Zuruf: Das kennen wir ja!) 

Enno Hagenah (GRÜNE): 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich frage die Landesregierung vor 
dem Hintergrund der Darstellung von Minister Möll-
ring, dass er Schuldenabbau zukünftig auch mit 
einer sogenannten demografischen Rendite be-
treiben will, wie hoch denn die Landesregierung 
diese noch einschätzt. Aufgrund des Berichts der 
Enquetekommission wissen wir ja, dass erst ein-
mal hohe demografische Kosten auf das Land und 
vor allen Dingen auf die Kommunen zukommen. 
Diese Kosten stehen einer möglichen demografi-
schen Rendite auf jeden Fall gegenüber. Schul-
denabbau muss aber in der Tat sein. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herr Minister Möllring! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Hagenah, ich stimme natürlich 100-prozentig mit 
Ihnen überein, dass wir die Verschuldung zurück-
führen müssen. Wir müssen zunächst einmal 
überhaupt damit aufhören, neue Schulden zu ma-
chen, und müssen uns deshalb in allen Bereichen 
zurückhalten. 

Sie haben zu Recht den demografischen Wandel 
angesprochen. Wenn das so weitergeht, werden 
wir immer weniger Steuerzahler haben, die immer 
mehr Bedürfnisse der Bevölkerung bedienen müs-
sen. Denn nur die Steuerzahler können das bezah-
len; der Staat selbst hat ja kein originäres Geld. 
Deshalb werden wir das sehr genau im Auge be-
halten müssen. Natürlich werden wir den demogra-
fischen Wandel in allen Verwaltungsbereichen 
berücksichtigen müssen.  

Es gibt allerdings eine neue Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts und auch anderes, 
dass Älterwerden nicht gleich weniger Verwaltung 
bedeutet. Ich nehme das Beispiel der Steuerver-
waltung: Bisher hatte jemand, der in Rente ging, in 
der Regel keine Steuererklärung mehr abgeben 
müssen und erhielt keinen Steuerbescheid. Mit der 
nachgelagerten Besteuerung der Rente wird das 
jetzt alles komplizierter. Das heißt, wir werden dort 
weitere Verwaltungsaufgaben haben. Ich dachte, 
ich hätte die Frage beantwortet. Aber das ist eben 
die Krux.  

Natürlich werden wir in den nächsten fünf Jahren 
1 500 Stellen abbauen. Aber kein Mensch kann 
natürlich sagen, ob an irgendwelchen anderen 
Stellen aus welchem Grund auch immer die eine 
oder andere Stelle wieder geschaffen werden 
muss.  

Demgegenüber müssen wir vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels sagen: Wenn weni-
ger Bedarf vorhanden ist, müssen wir reagieren. 
Lehrer sind ja schließlich nicht dafür da, damit die 
GEW Mitglieder hat, sondern um Schüler zu unter-
richten.  

(Heiterkeit bei der CDU) 

Wenn wir wissen, dass wir bis zum Jahre 2020 
etwa 20 bis 25 % weniger Schüler haben, dann ist 
es doch logisch, dass auch in diesem Bereich 
selbstverständlich gewisse Anpassungen erforder-
lich sind.  

Das Schöne bei den Schülerzahlen ist ja, dass 
man sie auf sechs Jahre vorhersehen kann; denn 
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sie laufen ja sozusagen erst einmal sechs Jahre 
frei herum, bis wir sie mit der Schule einfangen. 
Das heißt, wir wissen schon heute: Wer im Jahre 
2015 zur Schule gehen will, 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Gehen 
muss! Schulpflicht!)  

nämlich dann sechs Jahre alt geworden ist, der 
muss im Jahre 2009 geboren sein. Die kennen wir 
alle schon.  

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Kollege Bach-
mann von der SPD-Fraktion.  

Klaus-Peter Bachmann (SPD): 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Ich habe eine 
vertiefende Nachfrage zu der Frage 2, die Herr 
Möllring beantwortet hat, was das Pensionsein-
trittsalter angeht. Er hat ein Thema nicht ange-
sprochen, das aber nach meiner Erinnerung nach 
der Haushaltsklausur sehr wohl durch die Landes-
regierung angesprochen wurde. Deswegen frage 
ich die Landesregierung: Ist sie bereit, hier vor 
dem Landtag eine verbindliche Erklärung zu ihrem 
Umgang mit der besonderen Altersgrenze für 
Einsatzbeamtinnen und Einsatzbeamte der Lan-
despolizei sowie der Feuerwehren abzugeben? 
Halten Sie also - das ist die konkrete Frage - an 
dieser besonderen Altersgrenze fest? Wenn ja: 
Garantieren Sie das und für welchen Zeitraum, 
oder können Sie sich doch irgendwann vorstellen, 
dass in diesem Lande Einsatzbeamte der Feuer-
wehr mit deutlich über 60 Jahren mit schwerem 
Atemschutz in brennenden Gebäuden Personen 
retten?  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Danke schön. - Herr Minister Möllring, Sie haben 
das Wort.  

Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Wir haben in der Klausur beschlossen, dass wir 
dem Landtag keine Änderung hinsichtlich der von 
Ihnen dargestellten Personengruppe vorschlagen 
werden. Selbstverständlich wissen Sie aber, dass 
Gesetze vom Landtag und nicht von der Regierung 
beschlossen werden. Wir können nur Vorschläge 
machen. Wir werden Ihnen aber keinen entspre-
chenden Vorschlag machen.  

(Klaus-Peter Bachmann [SPD]: Für 
welchen Zeitraum?) 

- Ich kann nur bis maximal 2013 garantieren, weil 
wir dann wieder Wahlen haben.  

(Helge Limburg [GRÜNE]: Ganz ge-
nau!)  

Ich bin ja Demokrat, muss demütig sein und sa-
gen: 2013 wird wieder gewählt. Es wird sich aller-
dings nichts ändern.  

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Es wäre einfach arrogant und überheblich zu sa-
gen: auf ewig. Denn niemand kann Ihnen verspre-
chen, dass eine solche vernünftige Regierung auf 
ewig dranbleibt.  

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU 
und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Kollege Hilbers 
von der CDU-Fraktion. Bitte!  

Reinhold Hilbers (CDU): 
Die Bertelsmann-Stiftung hat jüngst eine Studie 
über die Konsolidierungsstrategien der Länder 
vorgelegt. Zu welchen Kernaussagen kommt diese 
Stiftung im Hinblick auf die Konsolidierungsbemü-
hungen, die wir in Niedersachsen unternommen 
haben?  

(Johanne Modder [SPD]: Das kannst 
du doch nachgelesen!) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Für die Landesregierung ant-
wortet Herr Minister Möllring.  

(Hans-Henning Adler [LINKE]: Jetzt 
kommt ein Wissenstest!)  

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Die Bertelsmann-Studie war für diese Landesregie-
rung ausgesprochen positiv. Ich habe sie jetzt 
nicht dabei. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung 
habe, hat sie sich ausgesprochen kritisch mit der 
Zeit bis 2002 auseinandergesetzt.  

(Detlef Tanke [SPD]: Das ist ja er-
staunlich!)  

- Was ist denn daran erstaunlich? Gucken Sie 
einmal nach, was im Jahre 2002 - - - 

(Zuruf von Wolfgang Jüttner [SPD]) 
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- Herr Jüttner, ich dachte, Herr Tanke wird Ihr 
Nachfolger. Das habe ich gestern gelesen.  

(Lachen bei der CDU und bei der FDP 
- Wolfgang Jüttner [SPD]: Das kommt 
darauf an, welche Zeitung man abon-
niert! - David McAllister [CDU]: Wir 
sind dafür!) 

- David McAllister ist dafür. Ich wäre eher dagegen, 
weil ich mehr auf Qualität setze.  

(Lachen und Beifall bei der CDU, bei 
der FDP und bei den GRÜNEN)  

Wir müssen ja irgendwann einmal eine angemes-
sene Opposition haben.  

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Gehen 
Sie doch einmal in die Opposition!) 

Die Bertelsmann-Studie war ausgesprochen posi-
tiv. Ich möchte sie jetzt hier nicht verlesen, um die 
Fragestunde nicht zu verlängern.  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die SPD-Fraktion stellt Frau Kollegin Geuter 
die nächste Zusatzfrage.  

Renate Geuter (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
frage die Landesregierung: Schließt die Landesre-
gierung auch weiterhin den Verkauf von Landes-
vermögen einschließlich Beteiligungen und die 
Rückführung von Investitionen zum Ausgleich der 
Handlungsbedarfe aus, wie sie das noch im Mai 
letzten Jahres getan hat?  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Herr Minister Möllring, Sie haben 
das Wort.  

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Frau Kollegin Geuter, die Veräußerung 
von Landesvermögen haben wir für zwei Sachen, 
nämlich für VW und Salzgitter, ausgeschlossen. 
Ansonsten ist gar nichts ausgeschlossen. Wir wer-
den uns bei jeder Konsolidierungsbemühung ge-
nau angucken müssen, welches Landesvermö-
gen - seien es Liegenschaften, seien es Beteili-
gungen - für das Land Niedersachsen erforderlich 
ist und welches zur Haushaltskonsolidierung he-
rangezogen werden kann.  

Bei den Investitionen haben wir deutlich gemacht, 
dass wir sie für die Jahre 2009 und 2010 wegen 

des Konjunkturprogramms nicht zurückfahren kön-
nen. Wie sich das für 2011 abzeichnet, kann ich 
noch nicht sagen, weil wir, wie gesagt, am 22. und 
23. Juni dieses Jahres die Haushaltsklausur ha-
ben. Danach werden wir Ihnen das mit dem Haus-
haltsplanentwurf und später mit der Mipla über-
senden, damit das hier im Landtag beraten werden 
kann.  

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Fraktion DIE LINKE Herr 
Humke-Focks, bitte!  

Patrick-Marc Humke-Focks (LINKE): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich frage die Landesregierung: Welche Auswirkun-
gen haben Ihre rigiden Sparvorhaben auf Ihre im 
Koalitionsvertrag genannte Zielsetzung, bis 2013 
eine Versorgung mit Krippenplätzen für alle unter 
Dreijährigen zu erreichen?  

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Herr Minister Möllring, bitte!  

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Da die pauschalierten 2 % - die gut 345 Millionen 
Euro - noch nicht konkretisiert sind, hat das derzeit 
gar keine Auswirkungen.  

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Jüttner von der 
SPD-Fraktion.  

Wolfgang Jüttner (SPD): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
habe zur Kenntnis genommen, dass in der Klausur 
im Januar vorbereitende Beschlüsse verabredet 
worden sind, um dann im Juni auf der Klausur die 
Entscheidungen zu treffen. Vor dem Hintergrund, 
dass auf der Januar-Klausur festgestellt worden 
ist, dass der Handlungsbedarf bei 1,3 Milliarden 
Euro liegt, nachdem man sich schon auf knapp 
2 Milliarden Euro Neuverschuldung festgelegt hat, 
und vor dem Hintergrund, dass man einen Haus-
haltsausgleich auf der Ausgaben- und auf der Ein-
nahmeseite herstellen kann, sowie vor dem Hin-
tergrund, dass der stellvertretende Ministerpräsi-
dent in den letzten Wochen, noch vor der Klausur, 
öffentlich mehrfach darauf hingewiesen hat, dass 
er uneingeschränkt für die Steuersenkung im Bund 
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in Höhe von 20 Milliarden Euro mit Folgekosten 
von knapp 1 Milliarde Euro für das Land Nieder-
sachsen eintritt, frage ich die Landesregierung, ob 
sie auf der Klausur das Thema der vorgesehenen 
Steuersenkung im Bund beredet hat und ob sie 
gegebenenfalls verabredet hat, die Bundesregie-
rung offiziell oder informell darauf aufmerksam zu 
machen, dass sie eine derartige Vorgehensweise 
und Beschlussfassung des Bundestages im Bun-
desrat auf keinen Fall tolerieren würde. 

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Bevor ich Herrn Minister Möllring 
aufrufe, möchte ich Ihnen mitteilen, dass sich Herr 
Kollege Wenzel von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen zur Geschäftsordnung zu Wort gemeldet 
hat. Zur Geschäftsordnung, bitte schön! 

Stefan Wenzel (GRÜNE): 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Wir sind zurzeit in der Fragestunde und disku-
tieren über die erste Anfrage. Ich frage - ich bitte 
das Präsidium, dies zu klären -, ob die Landesre-
gierung bereits Presseerklärungen mit den Antwor-
ten auf die weiteren Anfragen verschickt hat, die 
heute hier zu behandeln sind, obwohl die Abge-
ordneten, die die Fragen gestellt haben, die Ant-
worten noch nicht bekommen haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Ich bitte darum, dass wir darüber kurzfristig noch 
während der Behandlung der Mündlichen Anfragen 
informiert werden. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Weitere Wortmeldungen zur Geschäftsordnung 
liegen nicht vor. Ich gehe davon aus, dass das 
geklärt wird. 

Zur Beantwortung der Frage hat jetzt Herr Minister 
Möllring das Wort. 

(Miriam Staudte [GRÜNE]: Alle Minis-
ter bitte einmal melden, die schon ihre 
Pressemitteilungen verschickt haben!) 

- Frau Kollegin Staudte, das war eben ein Ge-
schäftsordnungsantrag des Kollegen Wenzel und 
keine Frage. Herr Minister Möllring beabsichtigt 
jetzt, die Frage des Kollegen Jüttner zu beantwor-
ten. Ich möchte alle bitten, entsprechend zuzuhö-
ren. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Der stellvertretende Ministerpräsident, 
Herr Wirtschaftsminister Bode, hat nie gesagt, 
dass diese Steuersenkung 2011 erfolgen soll, 
sondern er hat immer das gesagt, was im Koaliti-
onsvertrag des Bundes steht, nämlich dass diese 
Steuersenkung während dieser Legislaturperiode 
des Bundestages erfolgen soll. Das steht so im 
Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag des Bundes 
steht aber selbstverständlich auch ein Finanzie-
rungsvorbehalt. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Er hat auf 
der Bürgermeisterkonferenz in Hohe-
geiß im Harz am 11. Januar erklärt, 
diese lächerliche Summe von 20 Mil-
liarden werde man in Berlin doch wohl 
einsparen können!) 

- Die Hildesheimer Allgemeine Zeitung hat sehr 
ausführlich über die Bürgermeister- oder Haupt-
verwaltungsbeamtentagung - wie sie offiziell heißt - 
des Landkreises Hildesheim zusammen mit dem 
Landkreis Regen in Bayern berichtet, die in Hohe-
geiß stattgefunden hat. Dort hat der Wirtschaftsmi-
nister das beabsichtigte Volumen der Steuersen-
kung zum Volumen des Bundeshaushalts ins Ver-
hältnis gesetzt. Er hat gesagt: Das Volumen macht 
soundso viel Prozent des Bundeshaushaltes aus. 
Das kann sich jeder selbst ausrechnen. Der Bun-
deshaushalt umfasst etwa 340 Milliarden Euro. 
Wenn man bei 20 Milliarden Euro Steuererleichte-
rungen davon ausgeht, dass 40 % davon der Bund 
zu tragen hat, während der Rest von Ländern und 
Kommunen zu verkraften wäre, weil es doch um 
die Einkommensteuer geht, käme man für den 
Bund auf einen Betrag von 8 Milliarden Euro. Das 
sind 4 % des Bundeshaushalts. Das hat Herr Bode 
vorgerechnet. Er muss das aber nicht unbedingt 
vorrechnen, weil jeder, der die Prozentrechnung 
beherrscht, das selbst ausrechnen kann. Diese 
Rechnung ist sicherlich richtig. Herr Bode hat aber 
nie gesagt, die Steuersenkung müsse schon im 
Jahr 2011 erfolgen. Deshalb haben wir uns im 
Januar bei der Vorbereitung der Haushaltsklausur 
im Juni mit dieser Frage auch nicht auseinander-
gesetzt. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Weil Sie da-
von ausgehen, dass das dieses Jahr 
nicht passiert!) 

- Nein, im Jahr 2010 sowieso nicht. Im Jahr 2010 
haben wir ja die große Steuerentlastung vorge-
nommen, die von SPD, CDU/CSU und FDP ge-
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meinsam getragen worden ist. Zum 1. Januar 2010 
hat es aufgrund des Bürgerentlastungsgesetzes 
eine Steuerentlastung gegeben. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Ich rede 
über 2011!) 

- Sie haben eben „dieses Jahr“ dazwischengeru-
fen. Dieses Jahr ist das Jahr 2010. Wenn Sie sich 
jetzt auf 2011 beziehen, muss ich sagen, dass ich 
davon ausgehe, dass die erwähnte Steuersenkung 
im Jahre 2011 noch nicht spruchreif ist. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Jüttner, Sie haben Glück, dass ich die Zwi-
schenrufe nicht auch noch als Fragen bewerte. Sie 
haben also noch die Möglichkeit zu einer weiteren 
Zusatzfrage. Es liegen noch Wortmeldungen zu 
weiteren 17 Zusatzfragen vor. 

Für die Fraktion DIE LINKE hat jetzt Frau Kollegin 
Flauger das Wort. 

Kreszentia Flauger (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund Ihrer einleitenden Dementiversu-
che und angesichts der geplanten Globalkürzun-
gen glaubt wohl kaum jemand, dass Sie nicht 
massiv in die Leistungen im sozialen und soziokul-
turellen Bereich eingreifen werden. Vor dem Hin-
tergrund, dass Sie sicher dauernd mit Kopf und 
Herz bei den Menschen in diesem Land sind, frage 
ich die Landesregierung, wie ihrer Meinung nach 
die Menschen in Niedersachsen die Kürzungen im 
sozialen und soziokulturellen Bereich im Hinblick 
auf das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes 
bewerten werden. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung hat Herr Minister Möllring 
das Wort. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Das Unsozialste, was man tun kann, ist, 
seinen Kindern Schulden zu hinterlassen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Das Land Niedersachsen hat, seitdem es Haushal-
te gibt, d. h. seit 1947, noch keinen Haushalt auf-
gestellt, in dem nicht eine Nettokreditaufnahme 
vorgesehen war. Wir haben jetzt 50 Milliarden Euro 
Schulden. Das regt niemanden auf. Das ist doppelt 
so viel wie das Volumen des Landeshaushalts. 
Auch das regt niemanden auf, weil sich niemand 

diese Größenordnungen vorstellen kann. Für die 
Schulden zahlen wir jedes Jahr zwischen 2 und 
2,5 Milliarden Euro Zinsen. Das sind 10 % des 
Landeshaushalts. Das heißt, es bleiben nur 90 % 
des Landeshaushalts für allgemeine Politik übrig. 
Auch das regt niemanden auf, weil sich das nie-
mand vorstellen kann. Deshalb habe ich es einmal 
umgerechnet: Wir müssen jeden Tag knapp 7 Mil-
lionen Euro für Zinsen aufbringen. Vor einem Jahr 
waren einmal 42 Millionen Euro im Lottojackpot. 
Wenn wir den Jackpot geknackt hätten, hätten wir 
sechs Tage Ruhe gehabt. An den restlichen Tagen 
des Jahres hätten wir wieder jeweils 7 Millionen 
Euro Zinsen zahlen müssen. Führen Sie sich ein-
mal vor Augen, über welche Beträge wir hier disku-
tieren und was wir mit 7 Millionen Euro jeden Tag 
an Politik gestalten könnten! Wir wären dankbar 
gewesen, wenn unsere Vorgänger und auch wir 
alle im Sinne des Sozialstaatsprinzips etwas be-
scheidener gewesen wären und mit dem ausge-
kommen wären, was wir selber erwirtschaftet ha-
ben. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Das ist doch selbstverständlich. Das ist doch nicht 
unsozial. 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Sie ha-
ben meine Frage nicht beantwortet! 
Wie werden die Menschen es auffas-
sen, wenn Sie dort kürzen?) 

- Lesen Sie keine Umfragen? Die Menschen sehen 
zwei ganz wichtige Punkte im Fokus der zukünfti-
gen Politik: Das sind Bildung und Schuldenabbau. 
In der Bundesrepublik Deutschland hat es das in 
dieser Schärfe noch nie gegeben, dass die Bevöl-
kerung die Erfordernisse so klar erkannt hat. Sie 
hat nicht gesagt „Mir ist es egal, welche Schulden 
die Politik macht“, sondern sie macht sich Sorgen, 
dass wir zu viel Schulden machen, die unsere 
Kinder und irgendwann unsere Enkelkinder alle 
irgendwann bezahlen müssen. Das ist eine unso-
ziale Politik. Wer das nicht begreift, geht an den 
Sorgen der Menschen vorbei. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU und bei 
der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herr Wirtschaftsminister Bode hat sich zu Wort 
gemeldet. Bitte schön, Sie haben das Wort. 
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Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Nachforschungen haben ergeben, 
dass in meinem Hause die Antworten auf drei Fra-
gen, zu denen heute aller Wahrscheinlichkeit nach 
keine Zusatzfragen gestellt werden können, weil 
sie erst weiter hinten auf der Liste der Fragen ste-
hen, aufgrund der Nachfrage tatsächlich zu früh an 
die Presse herausgegeben worden sind. Ich be-
dauere das zutiefst. Ich werde sicherstellen, dass 
etwas Derartiges nicht wieder vorkommt. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Kollege Adler. 
Bitte schön! 

Hans-Henning Adler (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! In Oldenburg ist das meistdiskutierte 
Thema gegenwärtig der durch den JadeWeserPort 
notwendig gewordene Ausbau der Bahnstrecke, 
der mit der Elektrifizierung der Strecke verbunden 
ist. Zeitgleich steht die Beseitigung des höhenglei-
chen Bahnübergangs an der Alexanderstraße auf 
dem Programm. Beide Planungen sollen gegen-
wärtig, so wird uns gesagt, koordiniert werden. Da 
die Stadt Oldenburg bei der Beseitigung des hö-
hengleichen Bahnübergangs nach dem Eisen-
bahnkreuzungsgesetz ein Drittel der Kosten tragen 
muss, frage ich die Landesregierung, ob sie bei 
ihrer Kabinettsklausur berücksichtigt hat, dass sie 
zu diesem Drittel, das die Stadt zu tragen hat, noch 
etwas dazulegen muss. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Das war eine sehr detaillierte, an die Mündliche 
Anfrage anknüpfende Frage. Herr Minister Möll-
ring! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Nein, wir haben weder über Straßen noch über 
Eisenbahnen noch über Wasserkreuzungen im 
Einzelnen diskutiert. Sie wissen, dass wir von An-
fang an hinter dem Ausbau des JadeWeserPorts 
gestanden haben. Wir haben ihn in den letzten 
Jahren auch ausfinanziert. Selbstverständlich ge-
hören dazu auch die Eisenbahnanbindung, die 
Hinterlandanbindung und die Umfahrung von San-
de. Natürlich gehört auch die Querung in Olden-
burg dazu. Ich gehe fest davon aus, dass dieses 
Vorhaben von anderen Beschlüssen unberührt 

bleibt und auch durchgeführt wird. Wir hatten uns 
ja verpflichtet, den Hafen rechtzeitig fertig zu stel-
len, damit der Betreiber EUROGATE am Eröff-
nungstag mit der Hafenwirtschaft beginnen kann. 
Insofern bin ich davon überzeugt, dass wir dazu 
stehen werden. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Herr Minister. - Die nächste Zu-
satzfrage stellt Herr Perli für die Fraktion DIE LIN-
KE. Bitte! 

Victor Perli (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund, dass Frau Ministerin Ross-Lutt-
mann am 29. Oktober 2009 im Plenum ausgeführt 
hat, dass eine Förderrichtlinie mit Gültigkeit ab 
dem Jahr 2010 vorbereitet werde, nach der künftig 
grundsätzlich alle Jugendorganisationen der im 
Landtag vertretenen Parteien bei der Förderung 
der politischen Jugendbildung berücksichtigt wer-
den sollen, diese Richtlinie aber bis heute nicht 
vorliegt und mir jetzt zu Ohren gekommen ist, dass 
das Sozialministerium davon Abstand genommen 
hat, frage ich die Landesregierung, ob dieser Be-
schluss bei der Kabinettsklausur gefallen ist und 
welche Auswirkungen dieser Beschluss auf die 
Förderung des Jugendverbandes der Linken hat. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Möllring. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Das dürfte nicht Gegenstand der Frage sein. 

(Zustimmung von der CDU) 

Ich will es trotzdem gerne beantworten: Darüber 
haben wir auf der Klausur in Vienenburg nicht ge-
sprochen. 

Übrigens bin ich auch familiär betroffen. 

(Heiterkeit) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Minister Möllring, ich habe die Frage auch nur 
deshalb zugelassen, weil sie sich ausdrücklich 
darauf bezog, ob das auf der Kabinettsklausur 
diskutiert worden ist. 

Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Kollege Herzog 
von der Fraktion DIE LINKE. Aber achten Sie auf 
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die Ausweitung! Die beiden letzten Fragen gingen 
schon sehr ins Detail. 

Kurt Herzog (LINKE): 

Frau Präsidentin! Vor dem Hintergrund, dass die 
Regierungsfraktionen im Koalitionsvertrag fest-
gehalten haben „Die Teilhabe aller an Bildung und 
Ausbildung ist ein Gebot der Chancengerechtig-
keit. Deswegen werden die Koalitionspartner den 
eingeschlagenen Weg zur Stärkung der Bildungs-
qualität … fortsetzen (und) frei werdende Lehrer-
ressourcen im Bildungswesen belassen“ und vor 
dem Hintergrund, dass Sie auf der Kabinettsklau-
sur beschlossen haben, die frei werdenden Lehrer-
ressourcen nicht vollständig im Bildungssystem zu 
belassen, frage ich Sie: Warum haben Sie sich von 
diesem Ziel verabschiedet, die Teilhabe aller zu 
gewährleisten? 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herzlichen Dank. - Herr Minister Möllring, Sie ha-
ben das Wort. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Sie 
haben die Frage selber beantwortet. Sie haben 
den Koalitionsvertrag vorgelesen. Darin steht, dass 
frei werdende Ressourcen belassen werden, aber 
es steht dort nicht, dass alle belassen werden. 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Was ist 
das für eine Ausrede?! - Wolfgang 
Jüttner [SPD]: Die Ansage war an-
ders!) 

Wenn wir bis zum Jahre 2020  25 % weniger Schü-
ler haben, müssen wir natürlich auch weniger Leh-
rer haben als heute - nicht 25 % oder 20 % weni-
ger, aber darüber werden wir entscheiden müssen. 
Das ist doch eine völlige Selbstverständlichkeit! Ich 
habe es vorhin schon gesagt: Lehrer werden doch 
nicht dafür eingestellt, damit die GEW genügend 
Mitglieder hat. 

(Dörthe Weddige-Degenhard [SPD]: 
Die Schulen könnten kleinere Klassen 
bekommen!) 

- Ja, natürlich könnten sie kleinere Klassen be-
kommen. Aber gucken Sie sich bei den Grund-
schulen doch an, wie groß die Klassen da zum Teil 
schon sind! Das ist doch bereits ein Riesenerfolg 
unserer Schulpolitik. Dafür sollten Sie dankbar 
sein! 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Kreszentia Flauger [LINKE]: Jetzt wis-
sen wir, wie wir Verträge verstehen 
müssen!) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Die zweite und für ihn damit letzte Zusatzfrage 
stellt Herr Perli von der Fraktion DIE LINKE. Bitte! 

Victor Perli (LINKE): 
Frau Präsidentin! Ich möchte vorausschicken, dass 
ich meine erste Frage für nicht beantwortet, aber 
für zulässig halte, weil die übergeordnete Frage 
heißt „Wohin treibt das ‚Streichkonzert’ der Regie-
rung das Land Niedersachsen?“ und ich konkret 
gefragt habe, ob der Jugendverband der Linken 
von diesem Streichkonzert betroffen ist. Insofern 
bitte ich darum, dass diese Frage noch beantwor-
tet wird, vielleicht auch von der zuständigen Minis-
terin. 

Meine zweite Frage betrifft einen anderen Kom-
plex. Seit 2008 fördert das Land Niedersachsen 
die private Business School, kurz GISMA, jährlich 
mit 600 000 Euro. Seit 2009 ist dieser Zuschuss 
auf jährlich 1,2 Millionen Euro aufgestockt worden. 
Der Landesrechnungshof moniert, dass das un-
verhältnismäßig hoch sei, weil die Zuschüsse pro 
Studienplatz bei 26 500 Euro liegen, während die 
Zuschüsse pro vergleichbarem Studienplatz für die 
staatliche Uni Hannover bei 18 500 Euro liegen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregie-
rung, ob sie bei dieser unverhältnismäßig hohen 
Ausgabe für eine private Business School trotz der 
Sparzwänge bleiben möchte. 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Möllring. Sie haben das Wort. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
lege Wert auf die Feststellung, dass ich die erste 
Frage vollständig behandelt habe. Sie lautete: Ist 
das in Vienenburg auf der Klausurtagung verhan-
delt worden, und ist die Jugendorganisation der 
Linken betroffen? - Wenn das zwei Fragen waren, 
dann ist die Frage, die Sie eben gestellt haben, 
unzulässig, weil Sie ja nur zwei Fragen stellen 
dürfen. Sie müssen sich schon entscheiden. 

(Victor Perli [LINKE]: Das muss das 
Präsidium entscheiden!) 
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Was wir mit GISMA im Jahr 2011 machen, ist den 
Haushaltsplanberatungen 2011 vorbehalten. 
Selbstverständlich ist GISMA über Kooperations-
verträge in die Universität Hannover einbezogen. 
Das sollte im Einzelnen in den Haushaltsberatun-
gen diskutiert werden. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Die nächste Zusatzfrage stellt Frau Zimmermann 
für die Fraktion DIE LINKE. Bitte! 

Pia-Beate Zimmermann (LINKE): 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund, dass die globale Minderausgabe 
im Sozialetat knapp 30 Millionen Euro beträgt - das 
ist mehr als ein Drittel der freiwilligen Leistungen 
von 84 Millionen Euro -, frage ich die Landesregie-
rung, ob Teile der Sozialpolitik gestrichen werden 
und, wenn ja, welche Teile und in welchem Um-
fang. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Danke schön. - Für die Landesregierung antwortet 
Herr Minister Möllring. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Wie Sie wissen, haben wir in den letzten 
Jahren immer eine globale Minderausgabe ausge-
bracht - so auch im Jahr 2010 -, die ca. 1 % der 
jeweiligen Ressorts betraf. In den letzten sechs 
Jahren ist sie jeweils erwirtschaftet worden. Ich 
gehe fest davon aus, dass das auch im Jahre 2010 
erwirtschaftet wird. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Die nächste Zusatzfrage stellt Herr Meyer von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Bitte! 

Christian Meyer (GRÜNE): 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte vor dem Hintergrund von Einsparungen 
und der letzten Verwaltungsreform im Bereich 
Naturschutz - der Landesrechnungshof hat uns ja 
gesagt, dass die Verwaltungsreform dort eher zu 
Mehrkosten und zu erheblicher Ineffizienz geführt 
hat; Sie müssten die Zahlungen an die Kommunen 
ja noch verdoppeln - fragen, ob Sie in diesem 
Rahmen auch diskutiert haben, diese teure Reform 
zurückzunehmen und den Fehler, die Zuständig-

keiten beim Naturschutz vom Land auf die Kom-
munen zu verlagern, zu korrigieren. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Minister Möllring, Sie haben das Wort. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Diesen Einzelfall haben wir in Vienenburg 
nicht diskutiert. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Nun hat Herr Wenzel für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen das Wort. Bitte! 

Stefan Wenzel (GRÜNE): 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Herr Ministerpräsident, vor dem Hintergrund 
der Tatsache, dass Herr Ministerpräsident Rüttgers 
aus Nordrhein-Westfalen nach der Debatte über 
das Schuldenwachstumsbeschleunigungsgesetz 
für seine Regierung ausgeschlossen hat, dass es 
künftig zu weiteren Steuersenkungen kommt, die 
für den Landeshaushalt nicht verantwortbar sind, 
frage ich Sie: Können Sie das für Niedersachsen 
ebenfalls ausschließen? 

(Zustimmung von Helge Limburg 
[GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Für die Landesregierung antwortet 
Herr Ministerpräsident Wulff. 

Christian Wulff, Ministerpräsident: 

Verehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-
ren! Ich schließe jegliche Zustimmung Niedersach-
sens zu Beschlüssen aus, die für das Land nicht 
verantwortbar sind. Steuersenkungen können aber 
nicht nur verantwortbar, sondern geradezu not-
wendig sein, wenn sie z. B. einen wachstumsför-
dernden und mittelfristig einnahmesteigernden Ef-
fekt haben. Herr Bartling, genau so waren ja auch 
die Grundlegungen für die Steuersenkungsbe-
schlüsse der Großen Koalition. Ich darf daran erin-
nern, dass wir in diesem Jahr durch die Wirt-
schaftskrise 2,4 Milliarden Euro entbehren, 
500 Millionen Euro Mindereinnahmen durch das 
Steinbrück-Gesetz aus der Großen Koalition haben 
und gut 100 Millionen Euro aus dem Gesetz der 
neuen Bundesregierung, d. h. in diesem Jahr ins-
gesamt 3 Milliarden Euro fehlen. 
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(Vizepräsident Dieter Möhrmann über-
nimmt den Vorsitz) 

Natürlich sind die 600 Millionen Euro Belastung 
des Landeshaushalts Krisenbekämpfung, also 
Maßnahmen, die mittelfristig aus dieser Krise he-
rausführen sollen, um wieder zu einer verlässli-
chen Einnahmebasis zu kommen. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass die 500 Millionen Euro nicht 
dazu gedacht waren, die Wirtschaft anzukurbeln; 
denn sonst hätte man dieser Senkung nicht zu-
stimmen dürfen. Von daher ist die Frage etwas 
komplexer zu beantworten, als Sie es vielleicht 
erwartet haben. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, die nächste Frage wird 
von Frau Reichwaldt gestellt. Bitte! 

Christa Reichwaldt (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund, dass von der Heraufsetzung des 
Pensionsalters die Lehrkräfte als größte Gruppe 
am stärksten betroffen sind, dass gegenwärtig 
schon ein Viertel der Lehrkräfte wegen Dienstun-
fähigkeit vorzeitig pensioniert wird und dass davon 
wiederum zwei Drittel Frauen sind - Frauen sind 
also eindeutig stärker betroffen als Männer -, frage 
ich die Landesregierung, wie sie solche ge-
schlechtsspezifischen Auswirkungen beurteilt. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Minister Möllring, bitte! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Wenn gut die Hälfte der Beamten Lehre-
rinnen und Lehrer sind, dann ist es logisch, dass 
gut die Hälfte der von einem Heraufsetzen der 
Altersgrenze für alle Beamten Betroffenen Lehre-
rinnen und Lehrer sind. Das ist völlig selbstver-
ständlich. Wenn es innerhalb der Gruppe der Leh-
rerinnen und Lehrer mehr Lehrerinnen als Lehrer 
gibt, dann ist es rechnerisch auch ganz normal und 
logisch, dass mehr Lehrerinnen als Lehrer betrof-
fen sind - weil es eben mehr gibt. Das ist aber 
keine geschlechtsspezifische Benachteiligung der 
Frauen und keine Bevorzugung der Männer, wenn 
es eben weniger Männer als Frauen gibt. 

(Christa Reichwaldt [LINKE]: Das ist 
eine Pensionskürzung für Frauen!) 

- Nein, es geht hier nicht um eine Pensionskürzung 
für Frauen. Vielmehr eröffnen wir einen Korridor 
zwischen dem 60. und dem 70. Lebensjahr. Inner-
halb dieses Korridors kann das jeder nach eige-
nem Gusto und natürlich auch nach dienstlichen 
Belangen - das kann man sich nicht sozusagen 
vom Abreißkalender abreißen; das kann, muss 
aber nicht genehmigt werden, weil auch dienstliche 
Belange zu berücksichtigen sind - gestalten.  

Als wir die Einsparungen gemacht haben, haben 
wir festgestellt, dass es bei uns eine ganze Reihe 
von Beamten gibt, die bereit sind, schon mit weni-
ger als 60 Jahren in Pension zu gehen und dafür 
Abschläge hinzunehmen, weil sie sich noch einen 
ganz anderen Lebensentwurf vorstellen können. 
Umgekehrt gibt es auch Beamtinnen und Beamte, 
auch Lehrer, die nicht möchten, dass mit 
65 Jahren die Klappe fällt und sie dann zum alten 
Eisen zählen, sondern z. B. in Altersteilzeit ihre 
Erfahrungen und ihr Können weiter einbringen 
möchten. Das ist eine gute Sache. Das ist auch 
nichts Neues; das haben wir auch schon in den 
60er-Jahren gehabt, als Lehrerknappheit herrschte 
und unsereins zur Schule ging. Wir hatten eine 
ganze Reihe von Lehrern, die eigentlich die Pensi-
onsgrenze von 65 Jahren schon überschritten 
hatten und uns trotzdem noch ihr Können, ihre 
Erfahrung, ihre Pädagogik zur Verfügung gestellt 
und uns zum Abitur geführt haben. Ähnlich wird es 
auch in Zukunft sein. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 

Herr Ministerpräsident!  

Christian Wulff, Ministerpräsident: 

Ich möchte gerne zwei Ergänzungen machen. 

Wir bieten den Gewerkschaften an, dieses Modell 
der Verlängerung der Lebensarbeitszeit mit einer 
Neuauflage des Altersteilzeitmodells zwischen 60 
und 70 - rein theoretisch für die, die freiwillig länger 
arbeiten wollen - zu verbinden. Wir sind in diesen 
Gesprächen schon sehr weit gekommen und sind 
deswegen hoffnungsvoll, dass wir hier sogar zu 
einem Konsens mit den Beschäftigten kommen.  

Zum Lehrerberuf. Wir werden Modellversuche 
machen müssen, wie wir Lehrern während ihrer 
Berufstätigkeit Phasen an der Universität, in der 
Wirtschaft und an anderen Orten unter Weiterzah-
lung der Bezüge oder eines Teils der Bezüge an-
bieten können. Denn die Zahl der Lehrer, die we-
gen Burn-out und anderer Dinge früher als eigent-
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lich üblich nicht mehr in der Lage sind zu unterrich-
ten, ist schlicht zu hoch.  

Diesem Thema hat man sich in der Vergangenheit 
zu wenig gewidmet, weil man die Lehrer natürlich 
zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in der 
Schule benötigte. Wenn aber die Schülerzahl bis 
2020 um 25 % sinkt, dann kann man die sich dar-
aus ergebenden Effekte nicht nur zur Qualitätsver-
besserung nutzen, sondern auch zu einem länger-
fristigen, nachhaltigeren Ansatz bei der Beschäfti-
gung der Lehrerinnen und Lehrer.  

Rein theoretisch würde man einen Lehrer vielleicht 
drei, vier Jahre länger in der Schule sehen kön-
nen - also nicht bis 58, sondern bis 62 oder 63 -, 
wenn man ihm im Laufe seiner Berufstätigkeit eher 
Phasen zur Regeneration und auch zur Auffri-
schung des Studienwissens und zur Aktualisierung 
des pädagogischen Kenntnisstandes gäbe. Auch 
darüber wollen wir eine Diskussion führen; auch 
das war Thema. Das wird uns noch weiter be-
schäftigen. 

Ich weise nur darauf hin, dass im Niedersächsi-
schen Landtag niemals zuvor zu einem so frühen 
Zeitpunkt, im Februar, über den Haushalt des 
kommenden Jahres diskutiert worden ist. Wir ha-
ben gerade den Haushalt für dieses Jahr be-
schlossen - er befindet sich im Druck, er wird 
durchgeführt -, und wir reden jetzt über 2011 und 
die folgenden Jahre. Dazu hat die Klausur Anlass 
gegeben. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen einen 
Zwischenstand geben: Mir liegen jetzt noch 
14 Zusatzfragen zu diesem Thema vor. 

Die nächste Frage wird von Herrn Limburg von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt. bitte! 

Helge Limburg (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund, dass die Landesregierung 1 500 
Stellen in der Landesverwaltung abbauen möchte, 
frage ich die Landesregierung, welche Bereiche 
der Landesverwaltung davon betroffen sein wer-
den und ob es Bereiche gibt, bei denen sie aus-
schließt, dass es zu Stellenabbau kommt, z.B. im 
Bereich der Justizverwaltung oder auch in der 
Verwaltung im Bereich des Justizvollzuges. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich hatte schon bei der ursprünglichen 
Beantwortung der Frage dargestellt, dass eine 
Arbeitsgruppe eingerichtet worden ist, die die Ver-
teilung genau darstellt. Es sind 1 500 Stellen auf 
die nächsten fünf Jahre aufzuteilen, sodass jedes 
Jahr 250 Stellen in Abgang zu stellen sind. Das ist 
mit dem jeweiligen Haushaltsplan darzustellen. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Die nächste Frage wird von Frau Twesten vom 
Bündnis 90/Die Grünen gestellt. 

Elke Twesten (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ent-
schieden sei noch nichts, so die öffentlichen Ver-
lautbarungen von Frau Ross-Luttmann zum Erhalt 
des Ressorts Frauen im Oktober letzten Jahres. 
Ich frage die Landesregierung: Gibt es vor dem 
Hintergrund der Einsparvorschläge im Personalbe-
reich neue Erkenntnisse, die die Schließung der 
Abeilung 2 im Sozialministerium betreffen? 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Minister, bitte! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Nein.  

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Die nächste Frage wird von Frau Korter von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt. Bitte! 

Ina Korter (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vor 
dem Hintergrund, dass der Finanzminister mich 
vorhin dafür gelobt hat, dass ich hier für jede ein-
zelne Lehrerstelle kämpfe,  

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

frage ich die Landesregierung: Welche Mehrkosten 
verursacht eigentlich das stoische Festhalten am 
vielgliedrigen Schulsystem in Niedersachsen ge-
genüber einer gemeinsamen Schule landesweit? 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Wi-
derspruch bei der CDU) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Minister, ich bin im Zweifel, ob das noch zu 
dieser Frage gehört. Aber wenn Sie antworten 
wollen, bitte! 
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Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich bin nun wirklich überrascht, dass man 
Bildungsqualität ausschließlich daran messen will, 
ob man Geld sparen kann. Ich bin vielmehr davon 
überzeugt, dass es richtig ist, dass wir eine Bil-
dungspolitik machen, die unseren Kindern und 
Jugendlichen nützt. Da sollten wir jetzt nicht aus-
schließlich über fiskalische Sachen diskutieren. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 

Die nächste Frage wird von Frau Heinen-Kljajić 
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gestellt. 

Dr. Gabriele Heinen-Kljajić (GRÜNE): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Auf der Kabinettsklausur wurde u. a. be-
schlossen,  

„den Hochschulen in Niedersachsen 
auch für die kommenden Jahre finan-
zielle Planungssicherheit (zu) geben.“ 

Weiter heißt es, dass das Finanz-, das Wirtschafts- 
und das Wissenschaftsministerium einen Folgever-
trag für den Zukunftsvertrag abstimmen sollen. 

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass unsere 
Hochschulen auch zurzeit schon unterfinanziert 
sind, und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 
dem ersten Zukunftsvertrag eine Kürzung der 
Hochschulbudgets um 50 Millionen Euro jährlich 
vorausging, könnte der Begriff „Planungssicher-
heit“ vonseiten der Hochschulen durchaus auch 
als Drohung wahrgenommen werden. Daher frage 
ich: Wie wird sich die Haushaltsentwicklung auf 
diesen neuen Zukunftsvertrag auswirken? 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 

Herr Minister, bitte! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Der Zukunftsvertrag ist derzeit in der Abstimmung 
zwischen den Ressorts. Wenn er beschlossen 
worden ist, werden wir ihn Ihnen vorlegen. Dann 
kann man die Auswirkungen genau feststellen. 

(Dr. Gabriele Andretta [SPD]: Das ist 
eine Nullantwort! - Dr. Gabriele Hei-
nen-Kljajić [GRÜNE]: Das ist eine tolle 
Antwort!) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Die nächste Frage wird von Herrn Briese vom 
Bündnis 90/Die Grünen gestellt. 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 

Sie können nicht erwarten, dass etwas, das noch 
nicht beschlossen worden ist, in seinen Auswir-
kungen dargestellt werden kann. Es ist vielmehr 
immer so, dass man sich erst einmal eine Meinung 
bilden muss. Diese Meinung muss dann in ein 
Papier, in einen Vertrag oder in was auch immer 
umgesetzt werden. Dann kann man sagen, dass 
das die und die Auswirkungen hat. Aber dass man 
sagt, welche Auswirkungen es hat, bevor man 
nachgedacht hat, kann nicht richtig sein. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Briese, dann stellen Sie bitte jetzt Ihre Frage. 

Ralf Briese (GRÜNE): 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Nun gibt es eine 
Behörde in diesem Land, die - zumindest prozen-
tual - einen deutlich stärkeren Stellenaufwuchs 
gehabt hat als Polizei und Schule, nämlich das 
Landesamt für Verfassungsschutz. Deswegen 
meine Frage an die Landesregierung: Ist diese 
Behörde auch zukünftig sakrosankt, was Stellen-
einsparungen oder Personalabbau angeht? 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Minister, bitte! 

Uwe Schünemann, Minister für Inneres, Sport und 
Integration: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir 
haben gerade in den letzten Jahren im Bereich des 
islamistischen Extremismus eine besondere Be-
drohungslage gehabt; das wissen Sie. Aber auch 
in den Bereichen des Rechts- und Linksextremis-
mus haben wir, gerade was Gewalttaten angeht, 
einen erheblichen Anstieg zu verzeichnen. Des-
halb ist es notwendig, hier gerade auch im Vorfeld 
Erkenntnisse zu sammeln. 

Insofern war es sehr hilfreich, dass wir in den letz-
ten Jahren gerade im Bereich des islamistischen 
Extremismus eine eigene Abteilung - jetzt Referat - 
aufgebaut haben. Dies ist notwendig.  

Insofern werden wir lagebildabhängig und vor dem 
Hintergrund der Bedrohung auch in Zukunft aus-
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reichend Personal im Bereich des Verfassungs-
schutzes zur Verfügung stellen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Ihre zweite Frage stellt Frau Geuter für die SPD-
Fraktion. Bitte! 

Renate Geuter (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
frage die Landesregierung: Erwägt die Landesre-
gierung ein Sale-and-Lease-Back-Verfahren für 
Landesimmobilien zur Schließung der Haushalts-
löcher, wie es vor einiger Zeit schon einmal disku-
tiert und geprüft worden ist? 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Minister! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ein derartiges Verfahren ist derzeit nicht 
geplant und nicht vorgesehen. Die Erfahrungen in 
Hamburg und in Hessen geben uns auch keinen 
Anlass, dem im Moment näherzutreten. Was in 
Zukunft ist, weiß natürlich niemand von uns. 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Vielen Dank. - Jetzt hat Frau König von der Frakti-
on DIE LINKE eine Frage.  

Marianne König (LINKE): 
Vielen Dank, Herr Präsident. - Herr Minister, ich 
komme doch noch einmal auf die Gestütsverwal-
tung zurück. In diesem Jahr waren noch Gelder zur 
Bezuschussung im Haushaltsplan eingestellt wor-
den. Sie haben eben gesagt, es laufe dort kosten-
neutral, es sei kein Geld erforderlich. Habe ich Sie 
da missverstanden? Ist das im Moment so? 
Kommt da noch ein Zuschuss, oder ist dieses 
Thema wirklich weg, weil dieses Gestüt jetzt kos-
tenneutral arbeitet? 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Minister! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Reden wir jetzt über das Hengstgestüt in Celle? - 
Das wird ja als Landesbetrieb geführt, wenn ich 
das richtig sehe. Nach meiner Kenntnis lief es 
kostenneutral.  

(Thomas Adasch [CDU]: So ist es! Es 
trägt sich selbst!) 

Aber ich will mich gern korrigieren, wenn das in der 
Haushaltsrechnung anders gewesen sein sollte. 
Das müsste ich noch einmal nachsehen. Ich habe 
nicht alle von den vielen Tausenden Einzelstellen 
im Kopf. Aber ich werde das gerne nachgucken. 

(Marianne König [LINKE]: Okay, danke!) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Die nächste Frage wird von Herrn Wenzel gestellt. 

(Stefan Wenzel [GRÜNE]: Ich ziehe 
zurück!) 

- Herr Wenzel zieht zurück. Dann liegt mir noch 
eine Wortmeldung von Herrn Jüttner vor. 

Wolfgang Jüttner (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Auf 
eine Frage hat Herr Möllring geantwortet, dass 
Teile der demografischen Rendite aus dem Bil-
dungswesen herausgenommen werden. Das kann 
man so machen, wenn man den Haushaltsaus-
gleich so erledigen will. Er hat allerdings den Ein-
druck erweckt, das sei von vornherein die Linie der 
Landesregierung. 

Ich frage deshalb die Landesregierung: Ist es rich-
tig, dass bei der Formulierung von Herrn Möllring - 
„wir werden frei werdende finanzielle Ressourcen 
belassen“ - die Möglichkeit besteht, Teile der Stel-
len herauszunehmen, dass aber die Formulierung 
in der Regierungserklärung - ich zitiere: „Wir wer-
den die frei werdenden finanziellen Ressourcen … 
im Bildungssystem belassen.“ - bedeutet, dass 
sämtliche frei werdenden Ressourcen im Bildungs-
system belassen werden, dass das eine nicht de-
ckungsgleich mit dem anderen ist und dass Herr 
Möllring hier einen falschen Eindruck erweckt hat? 
Die Landesregierung hatte sich zu etwas ganz 
anderem verpflichtet, als er hier eben dargestellt 
hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Herr Minister, bitte! 

Hartmut Möllring, Finanzminister: 
Man muss das unterschiedlich sehen. Ich hatte 
gesagt, dass wir wissen, dass wir bis zum Jahre 
2020 einen erheblichen Rückgang der Schülerzah-
len um 20 bis 25 % haben werden. Der Vertrag 
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zwischen den Koalitionsparteien gilt bis Anfang 
2013. Wir werden ja irgendwann im Januar 2013 
Neuwahlen haben, weil dann die fünf Jahre nach 
2008 vorbei sind. In 2011 werden wir den doppel-
ten Abiturjahrgang haben, und für das Jahr 2012 
sehe ich im Moment auch noch keinen großen 
demografischen Effekt, sodass wir natürlich zu 
dieser Aussage stehen. 

Andererseits werden wir diese Garantie nicht bis 
zum Jahre 2020 geben können. Das ist selbstver-
ständlich. 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Für diese 
Wahlperiode ist sie aber gegeben!) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
So, meine Damen und Herren, jetzt liegt mir die - 
bis jetzt zumindest - letzte Wortmeldung vor, und 
zwar von Frau Andretta von der SPD-Fraktion. 

Dr. Gabriele Andretta (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte noch einmal das Thema Zukunftsvertrag 
aufgreifen. Unabhängig davon, Herr Minister Möll-
ring, dass ich erwarte, dass Sie sich vor Vertrags-
abschluss Gedanken über die Auswirkungen für 
die Hochschulen machen, möchte ich Sie fragen, 
mit welchen Vorgaben Ihr Haus in die Verhandlun-
gen mit den Hochschulen um den Zukunftsvertrag 
geht.  

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, 
bevor Sie antworten, möchte ich darauf hinweisen: 
Videoaufnahmen von der Tribüne sind nicht er-
laubt. Bitte stellen Sie das ein. - Herr Ministerprä-
sident, bitte! 

Christian Wulff, Ministerpräsident: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
kann die Ausführungen des Finanzministers nur 
wiederholen. Die Abstimmung über die Inhalte für 
die Verhandlungen mit den Hochschulen ist noch 
nicht abgeschlossen. Bevor sich die Landesregie-
rung eine Meinung gebildet hat, können wir dem 
Parlament keine abgestimmte Meinung mitteilen. 
Wir machen uns in den verschiedenen Ressorts 
sehr wohl Gedanken, was welche Auswirkungen 
hat, und zwar vor allem mit der Zielrichtung, dass 
unsere Vereinbarungen mit den Hochschulen dann 
auch gelten - wie beim letzten Zukunftsvertrag.  

Sie werden alle Universitätspräsidenten befragen 
können. Alle haben sich lobendst darüber geäu-

ßert, dass diese Landesregierung - anders als Ihre 
Landesregierung - im Vollzug des Zukunftsvertra-
ges - des Hochschulpaktes damals - keine Verän-
derungen vorgenommen hat. Unser Vertrag hatte 
von Anfang bis Ende Bestand. Das soll auch für 
den Zukunftsvertrag II unserer Regierung gelten. 
Deswegen machen wir uns so viele Gedanken. 

Solange die Abstimmung unter den Ressorts im 
Kabinett nicht abgeschlossen ist - darauf haben wir 
eben hingewiesen -, können wir dem Parlament 
gegenüber keine weitergehenden Auskünfte ge-
ben. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, Wortmeldungen zu 
weiteren Fragen liegen nicht vor. 

Es ist jetzt 16.17 Uhr. Damit ist die Fragestunde für 
diesen Tagungsabschnitt beendet. 

Die Antworten der Landesregierung zu den Anfra-
gen, die jetzt nicht mehr aufgerufen werden konn-
ten, werden nach § 47 Abs. 6 unserer Geschäfts-
führung zu Protokoll gegeben. 

Meine Damen und Herren, damit kommen wir zu 
Tagesordnungspunkt 34: 

Einzige (abschließende) Beratung: 
Künstlerförderung in Niedersachsen stärken 
und ausbauen - Antrag der Fraktion der SPD - 
Drs. 16/1551 - Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Soziales, Frauen, Familie und Ge-
sundheit - Drs. 16/2116 - Änderungsantrag der 
Fraktionen der CDU und der FDP - Drs. 16/2183  

Die Beschlussempfehlung lautet auf Ablehnung.  

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen. 

Ich eröffne die Beratung. Zunächst hat Frau Beh-
rens von der SPD-Fraktion das Wort. Bitte! 

(Heiner Bartling [SPD]: Frau Behrens, 
hauen Sie zu!) 

Daniela Behrens (SPD): 
Das macht man im Kulturbereich nicht. - Sehr ge-
ehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Diese Landesregierung hat die erfolg-
reiche und renommierte Künstlerförderung in 
Worpswede im Handstreich zerstört. Das passierte 
ohne Not, ohne ordentlichen Dialog, ohne Beteili-
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gung der Betroffenen, ohne kulturpolitisch nach-
vollziehbare Gründe. Das ist ein Skandal. Die 
SPD-Fraktion kritisiert das aufs Schärfste! 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Herr Minister Stratmann, wir bitten Sie: Ziehen Sie 
heute die Notbremse! Finden Sie zurück auf einen 
Weg des kulturpolitischen Dialogs, in dem neue 
Akzente in einer modernen Künstlerförderung an-
gemessen und offen debattiert werden können! 
Lassen Sie nicht zu, dass der Künstlerort Worps-
wede massiv beschädigt wird! Lassen Sie nicht zu, 
dass diese traditionsreiche Stätte von internationa-
lem Rang - davon hat Niedersachsen in der bil-
denden Kunst nicht so sehr viele - aufgegeben und 
zur reinen Tourismusdestination umgebaut wird! 
Nehmen Sie die Mahnungen und die Kritik der 
Fachszene ernst! Herr Stratmann, stoppen Sie auf 
diesem Weg! 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Der Antrag der SPD-Fraktion „Künstlerförderung in 
Niedersachsen stärken und ausbauen“ weist hier 
den richtigen Weg. Die Künstlerhäuser in Worps-
wede werden als das bedeutende Modell deut-
scher Künstlerförderung erhalten. Neue und durch-
aus notwendige Akzente in der Künstlerförderung 
können durch ein vernetztes Konzept mit der 
künstlerisch-wissenschaftlichen Hochschule, näm-
lich der HBK in Braunschweig, und durch die Ein-
bindung der innovativen Lehransätze an der 
Leuphana Lüneburg gesetzt werden; davon sind 
wir überzeugt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die SPD-
Fraktion kritisiert nicht nur die Entscheidung der 
Landesregierung, sondern auch den Weg, auf dem 
es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Da wird 
im März durch den Bericht im Weser Kurier das 
Aus der Künstlerförderung bekannt. Vor Ort ist 
man entsetzt und enttäuscht über die mangelnde 
Kommunikation. Die Fachszene national und inter-
national schreit auf. Es gibt zuhauf Protestbriefe an 
das Ministerium, an uns alle. 

Im zuständigen Fachausschuss gab es bis dahin 
an keiner Stelle auch nur die Andeutung einer 
Neuorientierung der Künstlerförderung. Erst die 
Anfrage meiner Fraktion im März bringt die Kon-
zeption an die Öffentlichkeit. Darin wird klar, wie 
diese Landesregierung Worpswede sieht. Ich zitie-
re aus der Antwort: 

„Die Künstlerkolonie als Arbeits- und 
Lebensgemeinschaft ist Vergangen-
heit. Ihr Stellenwert liegt in der kunst-
historischen Bedeutung.“ 

Worpswede soll also zum Museumsdorf werden. 
Mit dem Masterplan Worpswede, der unbestritten 
den notwendigen Sanierungsbedarf an den Bau-
denkmälern in Worpswede in den Mittelpunkt stellt, 
wird Worpswede auf eine rein kulturtouristische 
Ausrichtung gestutzt. Die Auseinandersetzung mit 
der zeitgenössischen Kunst, die es für die vielen 
Stipendiaten in Worpswede gegeben hat, wird 
völlig außer Acht gelassen. Die Erfahrungen, die 
die Stipendiaten dort gesammelt haben, werden 
auch gar nicht positiv bewertet. Kultur wird damit 
zum Instrument der Wirtschaftspolitik. Worpswede 
als vielbeachteter Ort der künstlerischen Ausei-
nandersetzung ist dieser Landesregierung nicht 
mehr wichtig. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Dafür sollen an der derzeitigen Lieblingsuniversität 
der Landesregierung, nämlich in Lüneburg, die 
zeitgenössische Kunst und die künstlerisch-
wissenschaftliche Auseinandersetzung als Teil von 
Forschung und Lehre stattfinden. Dort gibt es zwar 
nicht in allen Bereichen der künstlerischen Ausei-
nandersetzung Kompetenz. 

Aber gut, wir akzeptieren diese Entscheidung, weil 
wir sehen, dass es auch dort Lehransätze gibt. 
Atelierhäuser bzw. Atelierarbeitsplätze für Künstler 
gibt es dort noch nicht. Das muss alles noch ge-
schaffen werden. Aber die HBK in Braunschweig 
als die künstlerisch-wissenschaftliche Institution in 
Niedersachsen mit einer großen Ausstrahlung weit 
über das Land hinaus wird gar nicht eingebunden. 
Die Hochschule, die in der räumlichen Nähe ist, 
nämlich die Hochschule für Künste in Bremen wird, 
obwohl wir die Zusammenarbeit von Bremen und 
Niedersachsen doch immer so loben, gar nicht 
eingebunden. Man kann sich über diese Konzepti-
on also nur wundern. 

Wundern, liebe Kollegen von CDU und FDP, tun 
wir uns aber auch über Sie sehr. Da gibt es nach 
der Ankündigung im März herzergreifende Bei-
leidsbekundungen der FDP und Besuche vor Ort. 
Es gibt einen kleinen - den kann ich Ihnen nur 
empfehlen - herzergreifenden Film von Professor 
Zielke bei YouTube in einer Länge von 2:27 Minu-
ten, in dem eine Liebeserklärung an Worpswede 
gemacht wird. Auswirkungen hat diese viele Rede-
rei aber nicht. Außer dass Sie sich für Worpswede 
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ausgesprochen haben, tun Sie nichts; Sie kämpfen 
nicht für die Künstlerförderung. 

Als wir unseren Antrag im Ausschuss debattiert 
haben, war die Reaktion auf der anderen Seite 
mau. Die Beratungen wurden zurückhaltend ge-
führt. Einen Impuls von Ihnen konnten wir gar nicht 
feststellen. Nach Monaten der Sprachlosigkeit zu 
diesem Thema gab es nun Ende vergangener 
Woche den Änderungsantrag von CDU und FDP, 
der uns diverse Male angekündigt worden war. 

(Björn Thümler [CDU]: Hervorragen-
der Änderungsantrag!) 

Letztendlich haben Sie sich mit diesem Ände-
rungsantrag nur das vom MWK aufschreiben las-
sen, was in Worpswede schon lange mühsam 
ausgehandelt worden ist. Das ist keine glanzvolle 
Arbeit, die Sie da geleistet haben. Kulturpolitisch 
haben Sie sich mit einem eigenen Profil verab-
schiedet. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Worpswede speist man mit einem Kooperations-
vertrag ab. Es gibt Betriebskostenzuschüsse für 
Belegmonate in den Ateliers der Atelierhäuser. 
Lüneburg schickt ab und zu einmal ein paar Künst-
ler vorbei. Veranstaltungen und Ausstellungen 
sollen ausgerichtet werden. Es soll eine Sommer-
akademie werden. Das ist alles schön. Aber es ist 
kein Ersatz für das, was in Worpswede verloren 
geht. 

Man kann nur den örtlichen Akteuren, z. B. dem 
Atelierhausverein Worpswede danken, die in den 
vergangenen Monaten mühsam und intensiv auch 
in Verhandlungen mit dem MWK zumindest er-
reicht haben, dass ein paar Strukturen erhalten 
werden, und die durch ihren ehrenamtlichen Ein-
satz mit dafür sorgen, dass ein kleiner Teil der 
Künstlerförderung in Worpswede erhalten bleibt.  

Ich komme zum Schluss. Die SPD lehnt den Ände-
rungsantrag von CDU und FDP ab. Er ist keine 
Lösung. Er erhält nicht die renommierte Künstler-
förderung in Worpswede, so wie wir sie uns vor-
stellen. Stimmen Sie daher für den Antrag meiner 
Fraktion. Er zeigt einen kulturpolitisch klugen Weg 
auf, wie man Künstlerförderung in Niedersachsen 
weiterentwickeln kann, ohne den Standort Worps-
wede zu beschädigen, und wie ein erfolgreiches 
Modell mit modernen Akzenten der Künstlerförde-
rung durchzusetzen ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Ich muss mich zunächst bei Frau Behrens bedan-
ken, dass Sie auf den Änderungsantrag der Frakti-
onen von CDU und FDP hingewiesen hat; denn ich 
hatte nicht erwähnt, dass er darauf abzielt, den 
Antrag in einer geänderten Fassung anzunehmen. 

Jetzt hat sich zu einer Kurzintervention Herr Nacke 
gemeldet. Bitte! 

Jens Nacke (CDU): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen 
und Kollegen! Frau Kollegin Behrens, inhaltlich 
wird auf diesen Antrag gleich mein Kollege Axel 
Miesner eingehen. Deswegen an dieser Stelle nur 
eines: Ich weise ausdrücklich zurück, dass sich die 
Fraktionen von CDU und FDP ihre Anträge vom 
Ministerium aufschreiben lassen. Das ist eine Un-
verschämtheit. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Frau Kollegin Behrens möchte erwidern. Bitte! 

Daniela Behrens (SPD): 
Lieber Herr Nacke, ich freue mich ja, dass Herr 
Miesner gleich dazu spricht; denn bisher hat er 
sich bei diesem Thema nicht hervorgetan und, ich 
glaube, vor Ort auch nicht dafür gekämpft, dass 
das in besonderem Maße erhalten bleibt. 

(Jens Nacke [CDU]: Das ist die 
nächste Unverschämtheit! Was soll 
denn das?) 

Wenn man sich den Antrag von CDU und FDP 
anschaut, Herr Nacke, dann stellt man fest, dass 
der Inhalt genau das wiedergibt, was das MWK in 
den letzten Monaten ausgehandelt hat. Das ist da 
noch einmal aufgeschrieben. Eigene Akzente ha-
ben Sie nicht gesetzt. Das ist das Thema. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, der nächste Redner ist 
für die CDU-Fraktion Herr Miesner. Bitte! 

Axel Miesner (CDU): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Frau Kollegin Behrens, das war nur Pole-
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mik. Das trägt nicht dazu bei, Aufgaben im Wahl-
kreis zu lösen. Sie sind auch immer nur dann da, 
wenn in meinem Wahlkreis Fahrradwege einge-
weiht werden, die unter der CDU/FDP-Regierung 
gebaut worden sind. 

(Björn Thümler [CDU]: Ist das wahr? - 
Zuruf von Daniela Behrens [SPD]) 

- Das ist Tatsache. Die Radwege werden unter der 
CDU und nicht unter der SPD gebaut. Die hat das 
damals immer abgelehnt. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Zuruf von der SPD: Wer im Glashaus 
sitzt!) 

Als Fritz Mackensen 1884 Worpswede besuchte 
und von der Verträumtheit des kleinen schönen 
Bauerndorfes und der Schönheit der Hamme-
Niederung so beeindruckt war, dass er entschie-
den hat, dort zu bleiben, um in späteren Jahren mit 
weiteren Malern die Künstlerkolonie zu gründen, 
da diskutierte noch keiner über staatliche Künstler-
förderung. Die alten Worpsweder Maler, wie sie 
heute genannt werden, haben die Grundlage ge-
schaffen, die von den Malern der zweiten und der 
dritten Generation fortentwickelt wurden. Die 
Künstler der heutigen Generation prägen mit der 
zeitgenössischen Kunst das heutige Worpswede. 

Das Künstlerdorf Worpswede als die Perle des 
Landkreises Osterholz ist ein wertvoller Schatz 
unseres schönen Niedersachsen. Deshalb enga-
giert sich unsere Landesregierung mit einem aus-
gezeichneten Projekt, dem „Masterplan Worpswe-
de - Potenziale und Investitionen“ am Ausbau 
Worpswedes zur kulturtouristischen Premiummar-
ke. Erhebliche Mittel werden eingesetzt, um 
Worpswede zum deutschen Künstlerdorf auszu-
bauen. Einschließlich der Städtebaumittel werden 
in den nächsten Jahren 10 Millionen Euro inves-
tiert. Maßnahmen sind u. a. das Roselius-Museum, 
die große Kunstschau, das Haus im Schluh und 
das Besucherzentrum. Für diese ausgezeichnete 
Unterstützung sind die lokalen Akteure der Lan-
desregierung außerordentlich dankbar. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Die Minister Dr. Philipp Rösler und Lutz Stratmann 
haben am 27. März 2009 den Knoten durchschla-
gen und die Finanzierung aller Maßnahmen si-
chergestellt. Dafür herzlichen Dank! 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Keine Landesregierung hat für Worpswede mehr 
getan als die unter Ministerpräsident Christian 

Wulff, der neben den eben genannten Ministern 
bereits mehrmals in Worpswede gewesen ist und 
dieses schöne Dorf mit uns besucht hat. Das hat 
selbst die SPD eben bestätigt. 

(Zustimmung bei der CDU und bei der 
FDP) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gilt, 
Worpswede weiterzuentwickeln. Gerade die heuti-
gen Künstler sollen die Chance zum Austausch 
erhalten. Sie sollen wissenschaftlich begleitet wer-
den. Sie sollen sich international austauschen. 
Aber auch Künstler sollen die Möglichkeit haben, 
im Rahmen ihre Stipendiums Worpswede zu besu-
chen, um dort künstlerisch tätig zu werden. Es geht 
darum, einen Austausch zwischen der Leuphana-
Universität Lüneburg und dem deutschen Künst-
lerdorf Worpswede zu initiieren. Es geht darum, 
durch eine verbindliche Kooperation die Internatio-
nalität Worpswedes durch Ausstellungen zu stär-
ken.  

Es geht schließlich darum, mit einer Sommeraka-
demie der Künstlerförderung einen neuen, finan-
ziell abgesicherten Rahmen zu geben, mit der die 
Internationalität und der künstlerische Austausch 
gestärkt wird. Mit der Sommerakademie stehen 
dem Land bis zu 24 Belegmonate zur Verfügung. 
Das Land übernimmt dafür die Betriebskosten. Wir 
sind dem Worpsweder Atelierhausverein dankbar, 
dass er gemeinsam mit dem Ministerium an der 
Konzeption einer Sommerakademie arbeitet. Dazu 
verweise ich auf einen aktuellen Bericht in der 
Wümme-Zeitung. Dort heißt es: Schub für die 
Künstlerförderung. Atelierhäuser. Gemeinde und 
Verein wollen sich stärker engagieren. - Es heißt 
weiter: In den Worpsweder Martin-Kausche-Ate-
lierhäusern sollen weiterhin junge ausländische 
Künstler arbeiten. Zudem soll es auch eine regel-
mäßige Sommerakademie geben. So wollen es die 
Gemeinde und auch das Land. 

Ich meine, wir sitzen hier alle gemeinsam im Boot, 
um das Ganze voranzubringen. Masterplan, Städ-
tebauförderung, Sommerakademie - drei starke 
Säulen für Worpswede, das deutsche Künstlerdorf.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Der Präsident hat eben bereits auf unseren Ände-
rungsantrag in der Drs. 16/2183 hingewiesen. Ich 
bitte um Zustimmung. 

Vielen Dank.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
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Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, es hat sich jetzt Herr 
Perli von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemel-
det. Bitte! 

(Beifall bei der LINKEN) 

Victor Perli (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nicht 
nur im bundesweiten Vergleich hat die Kulturförde-
rung in Niedersachsen erheblichen Nachholbedarf. 
Trotzdem reduziert die schwarz-gelbe Landesre-
gierung Kunst und Kultur auf ihre ökonomische 
Effizienz, worunter die Vielfalt und alternative For-
men leiden. Dieser engstirnige kulturpolitische 
Ansatz hat jetzt die Stipendiatenförderung in 
Worpswede getroffen. Die Künstlerkolonie war und 
ist ein Ort der Inspiration und des interkulturellen 
und generationenübergreifenden Austauschs, der 
zahlreiche Künstlergenerationen geprägt hat. Frau 
Behrens hat das ausführlich dargestellt.  

(Björn Thümler [CDU]: Na ja!) 

Kulturminister Stratmann hat mit seinen Vorschlä-
gen dem hervorragenden Ruf und dem internatio-
nalen Renommee von Worpswede einen herben 
Schaden zugefügt. Der massive Protest spricht 
Bände. Das, was der Kulturminister und die Regie-
rungsfraktionen heute als guten Kompromiss für 
Worpswede verkaufen wollen, ist keiner. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Mit der Verlagerung der Stipendiatenförderung an 
die Uni Lüneburg verliert die Gegenwartskunst in 
Worpswede an Bedeutung. Der Aufbau einer 
Sommerakademie und das Recht des Landes, bis 
zu 24 Belegmonate pro Jahr in Ateliers des Ate-
lierhauses zu vergeben, sind kein adäquater Aus-
gleich. Im Masterplan geht es in erster Linie um die 
musealen Häuser und nicht um die Förderung der 
praktizierenden Kunst. 

Meine Damen und Herren, es hätte überhaupt 
nichts dagegen gesprochen, zusätzlich zu der 
bestehenden Kulturförderung in Worpswede eine 
Stipendiatenförderung an der Leuphana in Lüne-
burg und an der Hochschule für Bildende Künste in 
Braunschweig zu etablieren. Aber genau das ma-
chen Sie nicht. Die Landesregierung, die Regie-
rungsfraktionen und die Grünen als Vertreter des 
großstädtischen Bildungsbürgertums behaupten 
unisono, dass in Worpswede ein umfassender 
zeitgenössischer Kunstdiskurs sowie eine intellek-
tuell anregendes Umfeld fehlten.  

Unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, wird 
es Ihnen im Gegenzug aber nicht gelingen - solche 
Ziele wurden im Ausschuss genannt -, die Ham-
burger, Berliner oder gar Istanbuler Kunstdiskurse 
auf Niedersachsen zu übertragen. Es ist unglaub-
lich, dass Sie für den Versuch, andere zu kopieren, 
bereit sind, einen einzigartigen europäischen 
Leuchtturm der ländlichen Kultur zu schwächen.  

Der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und 
Künstler führte hierzu aus:  

„Wenn am grünen Tisch behauptet 
wird, man müsse Worpswede schlie-
ßen, weil sich die Kunst ändere, so 
sagen die Künstler: ‚Das ist eine Bin-
senweisheit. Kunst ändert sich, seit es 
sie gibt!’ In Worpswede wurde seit 
120 Jahren Kunst gemacht. Und auch 
dort hat sie sich immer geändert und 
weiter entwickelt. Das könnte getrost 
so bleiben, wenn man wollte.“  

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Für DIE LINKE, meine Damen und Herren, ist Kul-
tur und Kunst in Niedersachsen nicht nur die 
schmückende Petersilie auf den Tellern der Event-
gourmets und -gourmands, sondern die treibende 
Hefe unserer Gesellschaft.  

Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, nächste Rednerin für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist Frau Hei-
nen-Kljajić. Bitte! 

Dr. Gabriele Heinen-Kljajić (GRÜNE): 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Geschätzte Kollegin Behrens, lieber Herr 
Perli, Nachwuchsförderung in der Kunst lebt nicht 
von der Tradition, sondern sie ist dann zukunfts-
weisend, wenn sie Rahmenbedingungen bietet, die 
die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Dis-
kursen, Fragestellungen und Konflikten ermöglicht. 
Die Arbeit in der ländlichen Abgeschiedenheit, wie 
wir sie in Worpswede haben, war vor dem Hinter-
grund der Kulturepochen Impressionismus und 
Expressionismus ein modernes und innovatives 
Konzept. Wer aber diesen Geist der Künstlerkolo-
nie Worpswede in die Gegenwart übersetzen will, 
der muss anerkennen, dass Künstlerförderung zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts andere Orte und 
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andere Reibungsflächen braucht als pittoreske 
Landschaften. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vor diesem Hintergrund wurde es aus unserer 
Sicht höchste Zeit, das Künstlerförderungskonzept 
des Landes auf den Prüfstand zu stellen und neu 
zu konzipieren. Denn wer im internationalen Wett-
bewerb der Künstlerstätten als Standort attraktiv 
bleiben will, der muss zeitgemäße Produktions- 
und Rezeptionsbedingungen schaffen. Worpswe-
de, liebe Kollegen von der SPD, bietet diese Be-
dingungen längst nicht mehr. Der Bruch mit Tradi-
tionen, liebe Kollegin Behrens, bedroht nicht, wie 
Sie in Ihrem Antrag formulieren, die Künstlerförde-
rung, sondern der Bruch mit Traditionen muss 
deren immanentes Prinzip sein. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Denn Kunst beruft sich nicht auf die Wahrung von 
Traditionen, 

(Wolfgang Jüttner [SPD]: Nicht immer, 
aber manchmal, wie ich gestern ge-
hört habe!) 

sondern auf deren Negation, auf deren Umdeu-
tung, auf deren kritische Hinterfragung oder Wei-
terentwicklung.  

Die Künstlerkolonie Worpswede ist zweifellos 
kunsthistorisch von großer Bedeutung, was der 
Masterplan Kultureinrichtungen in Worpswede 
aber auch hinreichend würdigt. Aber als Produkti-
onsstätte für den internationalen künstlerischen 
Nachwuchs ist dieser Ort ein Anachronismus.  

Aber so richtig die Entscheidung des Wissen-
schaftsministeriums war, Künstlerförderung neu 
aufzustellen, so mutlos ist jetzt leider die Umset-
zung geraten. Nachdem vor Ort wegen des Aus-
laufens der Stipendien die ersten Proteste laut 
wurden, wurde das ursprüngliche Konzept zuguns-
ten einer Kompromisslösung verwässert. Unter der 
Überschrift „Leuphana ködert Worpswede“ berich-
tete noch im September letzten Jahres die Lan-
deszeitung, die Leuphana eröffne einen Außen-
posten in Worpswede und veranstalte dort künftig 
Blockseminare und Lehrveranstaltungen. Geblie-
ben ist von diesem Vorstoß jetzt nur noch die Mög-
lichkeit für die Stipendiaten, für einen begrenzten 
Zeitraum in Worpswede zu arbeiten. Zwei Schritte 
vor, einen Schritt zurück - werte Kollegen von der 
CDU, so sieht keine ambitionierte Neuausrichtung 
der Künstlerförderung aus.  

Unser zweiter Kritikpunkt bezieht sich auf die 
Kopplung mit einer Hochschule. Diese Kopplung 
mit einer Hochschule begrüßen wir vom Grundsatz 
her ausdrücklich. Aber es fehlt Ihrem Antrag die 
Ableitung, warum das Programm ausgerechnet 
ausschließlich nach Lüneburg vergeben werden 
soll. An der Stelle bin ich dann wieder völlig 
d’accord mit der Kollegin Behrens. Auch das Minis-
terium hat in den Ausschussberatungen in dieser 
Frage keine nachvollziehbaren Begründungen 
liefern können. Warum bleibt ausgerechnet bei 
einem international ausgerichteten Stipendienpro-
gramm die HBK in Braunschweig unberücksich-
tigt? Sie verfügt über ausgezeichnetes Renom-
mee, sie ist international bestens vernetzt, sie bie-
tet optimale Produktionsbedingungen, und kunst-
wissenschaftliche Diskurse oder künstlerische 
Reflexion finden selbstverständlich auch an der 
HBK statt. Das heißt, die Gründe für den Standort 
Lüneburg sind gemessen an den vom Ministerium 
aufgeführten Kriterien nicht nachvollziehbar. Wir 
hätten uns gewünscht, hier wäre der Satz „Stärken 
stärken“ beherzigt worden.  

Fazit: Wir haben große Sympathien für eine Neu-
konzeption und Neuverortung der Künstlerförde-
rung. Aber leider ist der Vorschlag von CDU und 
FDP weichgespült und in der Standortwahl nicht 
überzeugend, weshalb wir auch diesem Antrag 
nicht zustimmen werden. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, es hat sich auch noch 
die FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Profes-
sor Zielke, bitte! 

Professor Dr. Dr. Roland Zielke (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Am 
28. April 1901 gingen der Dichter Rainer Maria Ril-
ke und die Bildhauerin Clara Westhoff in Worps-
wede den Bund der Ehe ein. Ist das wichtig? - 
Immerhin symbolisiert es und mag uns bewusst 
machen, dass Worpswede mehr war als eine Ma-
lerkolonie, sondern mindestens über Jahrzehnte 
vor dem ersten Weltkrieg ein norddeutsches Zent-
rum geistig-künstlerischen Austausches. Ganz 
ohne staatliche Hilfe und in bewusster Abkehr von 
den offiziellen Akademien der wilhelminischen Ära 
entwickelte sich jene Variante des Impressionis-
mus, die uns in den Werken von Modersohn, Vo-
geler oder Mackensen entgegentritt und noch heu-
te fasziniert. 
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Der Ort im Teufelsmoor ist nach wie vor ein bedeu-
tender Anziehungspunkt für Künstler und Kunstin-
teressierte aus aller Welt. Dazu hat in der Vergan-
genheit das Land Niedersachsen immer einen 
Beitrag geleistet, weil die verantwortlichen Politiker 
den Rang von Worpswede, seinen Genius Loci 
und seine Bedeutung für norddeutsche Kultur und 
Identität erkannt oder mindestens nicht in Zweifel 
gezogen haben. Deshalb gab es seit den 70er-
Jahren spezielle Landesstipendien für aktive 
Künstler in den Worpsweder Künstlerateliers, die 
auch immer international begehrt waren.  

Natürlich ist es ständige Aufgabe der Kulturpolitik, 
die einzelnen Förderelemente in ihrer Bedeutung 
einzuschätzen und auszutarieren. Offensichtlich ist 
der künstlerische Zeitgeist nicht mehr derselbe wie 
vor 120 Jahren. Künstler suchen heute weniger ein 
bäuerliches und idyllisch einfaches Leben, sondern 
Anregungen, Freiräume, Reibung und Austausch. 
Daher gab es im MWK vor rund einem Jahr Über-
legungen, die auf eine komplette Verlagerung der 
Stipendien von Worpswede an die ambitionierte 
Leuphana-Universität in Lüneburg mit ihrer innova-
tiven Ausrichtung hinausliefen.  

Schnell setzte sich jedoch die Erkenntnis durch, 
dass es klüger wäre, die jeweiligen Stärken der 
beiden Standorte zu kombinieren, im Sinne einer 
Win-Win-Situation; denn ohne Künstlerförderung 
bestünde die Gefahr, dass die Kunstproduktion in 
Worpswede verkümmerte und der Ort zu einem 
Museumsdorf mutierte. Da hülfe dann auch ein 
Masterplan nur begrenzt. - Das ist wie mit einem 
Wallfahrtsort, wo eine Reliquie verehrt wird. Da 
braucht man natürlich auch eine Infrastruktur für 
die Pilger. Aber ohne Reliquie ist die Infrastruktur 
witzlos.  

(Zustimmung bei der FDP) 

Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass der 
eine oder andere begabte Künstler sich in ländli-
cher Idylle immer noch wohlfühlen könnte. Denken 
Sie etwa an den Schriftsteller Arno Schmidt; der 
eine oder andere mag von ihm gehört haben.  

Die im Änderungsantrag von FDP und CDU be-
schriebenen Maßnahmen hat Kollege Miesner 
ausführlich dargelegt. Für die Künstler - gleich, ob 
in Worpswede oder in Lüneburg - bietet das neue 
Konzept zusätzliche Möglichkeiten, international 
Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Leuphana kann 
mit der Bekanntheit des Labels Worpswede wer-
ben. Worpswede kann von der künstlerischen Inf-
rastruktur und der internationalen Vernetzung der 

Leuphana profitieren. Mit anderen Worten: Alle 
haben Vorteile.  

Lassen Sie mich mit einem Wunsch schließen: 
Möge dereinst der Name Leuphana in der Kunst-
szene den Rang von Worpswede erreichen.  

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, jetzt sind wir gespannt 
darauf, von wem Herr Minister Stratmann schon 
etwas gehört hat. Herr Minister Stratmann, Sie 
haben das Wort.  

(Heiterkeit)  

Lutz Stratmann, Minister für Wissenschaft und 
Kultur: 
Herr Präsident, das war jetzt richtig gemein. Ich 
werde mich aber gleichwohl bemühen, hier einiges 
zum Thema auszuführen.  

Liebe Frau Behrens, vielleicht liege ich ja falsch, 
aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine SPD-
Abgeordnete eine solche Rede zum Thema Künst-
lerförderung in den 70er-Jahren gehalten hätte, als 
Sie es damals zusammen mit Willy Brandt und 
anderen geschafft haben, dass Ihnen die Künstler 
scharenweise zuliefen.  

Das hat sich heute aber völlig geändert. Ein Grund 
dafür ist, dass Sie sich insoweit von den Grünen 
eine Scheibe abschneiden können. Die Dinge ver-
ändern sich nämlich. Das muss man nun einmal 
zur Kenntnis nehmen, und daran muss man auch 
die Politik, die man verantwortungsvoll zu machen 
hat, ausrichten. Sie aber haben wieder einmal 
bewiesen, dass Sie den Realitäten hinterherlaufen, 
und das noch nicht einmal mit der notwendigen 
Geschwindigkeit.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Wir reden hier über zwei zunächst einmal ver-
schiedene Sachverhalte, nämlich zum einen über 
die beste Möglichkeit, aufstrebende Künstlerinnen 
und Künstler zu fördern, und zum anderen über die 
Stärkung und Weiterentwicklung Worpswedes als 
zugegebenermaßen einem unserer Juwele in Nie-
dersachsen schlechthin. Das sollte man in der 
Diskussion auseinanderhalten.  

Meine Damen und Herren, ich komme zunächst 
zur Künstlerförderung. Das Land Niedersachsen 
hat in der Vergangenheit bildende Künstler syste-
matisch gefördert, und zwar unter allen Regierun-
gen. Dazu zählen neben den Jahresstipendien, 
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den Aufenthaltsstipendien und dem von der Nie-
dersächsischen Sparkassenstiftung und vom Land 
gemeinsam getragenen New York-Stipendium 
auch die gute Betreuung der Künstler vor Ort so-
wie die Bereitstellung von Projektmitteln. Auf diese 
Weise erhält der künstlerische Nachwuchs die 
Chance, sich zu profilieren, seine Arbeit weiterzu-
entwickeln und vor allem Erfahrungen im Kunstbe-
trieb zu sammeln. Für die Aufenthaltsstipendien in 
Worpswede zur Förderung bildender Künstler stellt 
das Land Niedersachsen jährlich 200 000 Euro 
bereit.  

Meine Damen und Herren, mit einer solchen 
Summe muss man verantwortungsvoll umgehen. 
Das bedeutet, dass man in regelmäßigen Abstän-
den zu prüfen hat, ob das angestrebte Ziel mit den 
gewählten Instrumenten auch tatsächlich erreicht 
werden kann.  

Ich sage hier auch: Die Kulturförderung in Nieder-
sachsen - das war dankenswerterweise auch 
schon unter den Vorgängerregierungen so - ba-
siert vor allem auf Expertenrat. Ich maße mir nicht 
an, im Detail beurteilen zu können, welche Förde-
rung richtig und welche falsch ist. Dafür bin ich gar 
nicht ausgebildet. Deshalb sind wir klug beraten, 
uns Expertenrat einzuholen.  Das haben auch 
meine Vorgänger so gehalten. 

Uns haben die Experten geraten, zu Veränderun-
gen zu kommen, weil sich die Bedingungen nach-
haltig verändert haben. Die Möglichkeiten, die die 
Aufenthaltsstipendien in Worpswede boten, ent-
sprachen eben nicht mehr den Bedürfnissen zeit-
genössischer Künstler, die den Kunstdiskurs su-
chen, die den Austausch mit der Wissenschaft 
wollen und die vor allem eine Anbindung an den 
Kunstmarkt und den Kunstbetrieb suchen.  

Ein Umfeld, meine Damen und Herren, das diesen 
Bedürfnissen jedoch sehr entgegenkommt, bieten 
die Hochschulen, bietet die Leuphana-Universität 
in Lüneburg mit ihrem Schwerpunkt Kunst- und 
Kulturwissenschaften. Die Stipendiaten haben hier 
die Möglichkeit, in einen fruchtbaren Austausch mit 
der Wissenschaft zu treten, und sie können über 
die Universität an überregional wahrgenommene 
Ausstellungsräume und eine gute Vernetzung mit 
dem internationalen Kunstbetrieb herangeführt 
werden. Die Einführungswoche für die Studienan-
fänger der Leuphana-Universität Lüneburg im 
Herbst letzten Jahres hat die Möglichkeiten in Lü-
neburg eindrucksvoll aufgezeigt. Kurzum: Damit 
sind die besten Voraussetzungen für eine anre-

gende, produktive und nachhaltige Stipendiaten-
zeit gegeben.  

In diesem Sinne bereiten wir derzeit die konkrete 
Umsetzung des Stipendienprogramms in Zusam-
menarbeit mit der Uni Lüneburg vor. Es ist vorge-
sehen, dass die Stipendiaten von einem renom-
mierten Kurator betreut werden. Liebe Frau Hei-
nen-Kljajić, das dürfte auch Sie interessieren, weil 
Sie eben zu Recht bemängelt haben, dass das 
eine oder andere noch sehr abstrakt geblieben sei. 
Ich kann Ihnen jetzt also mitteilen, dass wir vorha-
ben, die Stipendiaten von einem renommierten 
Kurator betreuen zu lassen. Unter seiner Förde-
rung und Begleitung sollen sie künstlerische Pro-
jekte u. a. in Asien und in den USA durch Ausstel-
lungen realisieren. Wir beabsichtigen, mit dem 
ersten Durchgang im Herbst 2010 zu starten. Mit 
diesem Konzept reicht die Förderung der Künstle-
rinnen und Künstler über die Stipendiatenzeit weit 
hinaus; denn diese Erfahrungen und die hier ge-
knüpften Kontakte werden ihren künstlerischen 
Laufbahnen gerecht und werden sie positiv und 
nachhaltig beeinflussen.  

Wir gehen damit einen Weg, den es so noch nicht 
gegeben hat und der in der Bundesrepublik 
Deutschland, was die Förderung von Künstlerin-
nen und Künstlern anbelangt, bisher ziemlich ein-
malig sein dürfte und einen außerordentlich inno-
vativen Ansatz darstellt.  

(Zustimmung von Björn Thümler 
[CDU])  

Aus Zeitgründen will ich zum Thema Worpswede 
nur eines sagen. Richtig ist, und dazu stehen wir: 
Keine Landesregierung hat sich bisher in einem 
solchen Umfang um diesen Ort gekümmert, wie es 
die derzeitige Landesregierung in den letzten Jah-
ren getan hat.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Wenn hier der Eindruck erweckt wird, vor Ort gebe 
es nur Widerstände und Proteste, dann muss ich 
sagen - das werden all diejenigen bestätigen, die 
in den letzten Monaten Worpswede besucht ha-
ben -, dass ich genau das gegenteilige Gefühl 
habe. Die Worpsweder erkennen sehr wohl an, 
dass viele, viele Millionen Euro schon vor Jahren 
hätten investiert werden müssen. Es gab ja einen 
erheblichen Investitionsstau z. B. beim Bakenhof. 
Manches wäre vielleicht preiswerter geworden, 
wenn die Vorgängerregierung ihrer Verantwortung 
rechtzeitig Rechnung getragen hätte. 

(Beifall bei der CDU) 

 7939



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

Wir mussten jetzt diesen Investitionsstau mit er-
heblich mehr Mitteln abbauen. Wir tun das gern. 
Insbesondere der Kollege Axel Miesner hat sich in 
dieser Frage in den letzten Monaten außerordent-
lich engagiert. Dafür kann man ihm nur dankbar 
sein. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Dieser Dank geht auch an Herrn Zielke, Herrn 
Grascha und andere, die sich in der FDP bemüht 
haben, sehr verantwortlich mit dem Thema umzu-
gehen. 

Jetzt können wir wirklich ohne Übertreibung sagen: 
Das Juwel Worpswede leuchtet und strahlt, sodass 
wir sicher sind, dass es in der Zukunft weiterhin ein 
Magnet nicht nur für Künstlerinnen und Künstler, 
sondern für viele Tausende Besucher bleiben wird. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen 
zu dem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor.  

Ich bitte jetzt um besondere Konzentration, weil es 
sich nicht um eine übliche Abstimmung handelt.  

Die auf Ablehnung lautende Beschlussempfehlung 
ist die weitestgehende Empfehlung. Wir stimmen 
daher zunächst darüber ab. Nur falls diese Be-
schlussempfehlung abgelehnt wird, stimmen wir 
anschließend noch über den Änderungsantrag ab. 
Mit anderen Worten: Um zu einer Abstimmung 
über den von den Fraktionen der CDU und der 
FDP eingereichten Änderungsantrag zu kommen, 
müsste zunächst die Beschlussempfehlung abge-
lehnt werden. 

Wir kommen also zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung.  

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
zustimmen und damit den Antrag der Fraktion der 
SPD in der Drs. 16/1551 ablehnen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Es 
ist ein etwas diffuses Bild. Gibt es auch noch Ent-
haltungen? 

Ich wiederhole die Abstimmung. Meine Damen und 
Herren, damit es klar wird: Wenn Sie die Be-
schlussempfehlung nicht ablehnen, können wir 
nicht mehr über Ihren Änderungsantrag abstim-
men. 

Ich lasse jetzt noch einmal über die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses abstimmen. Wer ihr 

zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Das ist ein Grüner. 

(Heiterkeit) 

Wer möchte die Beschlussempfehlung ablehnen? - 
Das sind ganz viele. Gibt es auch noch Enthaltun-
gen? - Damit ist die Beschlussempfehlung abge-
lehnt, meine Damen und Herren. 

Der Beschlussempfehlung des Ausschusses wur-
de nicht gefolgt. Daher kommen wir nun zur Ab-
stimmung über den Änderungsantrag der Fraktio-
nen der CDU und der FDP in der Drs. 16/2183. 
Wer diesem Änderungsantrag zustimmen will, den 
bitte ich jetzt um ein Handzeichen. - Gegenprobe! - 
Enthaltungen? - Das ist mit Mehrheit so beschlos-
sen worden. Vielen Dank. 

Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesord-
nungspunkt 35 auf: 

Einzige (abschließende) Beratung: 
Flughafenstandort Münster/Osnabrück stärken 
- Niederländische Region Enschede/Overijssel 
verkehrstechnisch besser anbinden - Antrag der 
Fraktionen der CDU und der FDP - Drs. 16/1951 - 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr - Drs. 16/2152  

Die Beschlussempfehlung lautet auf Annahme in 
geänderter Fassung. 

Auch hier ist eine Berichterstattung nicht vorgese-
hen.  

Wir kommen zur Beratung. Zunächst hat für die 
CDU-Fraktion Herr Hoppenbrock das Wort. Bitte! 

Ernst-August Hoppenbrock (CDU): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Fragt 
man im Raum Osnabrück-Emsland oder im an-
grenzenden Münsterland nach bedeutenden 
Standortfaktoren für die Wirtschaft oder für Ar-
beitsplätze, dann wird in der Regel die gute Ver-
kehrsinfrastruktur genannt. Neben der Schiene 
sind das die Autobahnen A 1, A 30 und A 31. Fragt 
man dann weiter bei Unternehmern, Verbänden, 
der IHK oder der Handwerkskammer, wie eine 
Metropol- oder eine Wachstumsregion aussehen 
könnte, kommen alle sehr schnell auf den Ein-
zugsbereich des Flughafens Münster/Osnabrück, 
und zwar einschließlich der niederländischen 
Grenzregion. Der FMO hat sich über Jahre hinweg 
rasant entwickelt von 25 000 Fluggästen in 1972 
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auf 1,5 Millionen in 2008. Der FMO ist heute ein 
herausragender, ein für die Region unverzichtbarer 
Standortfaktor. 

Meine Damen und Herren, nun könnte ja alles so 
schön sein, aber Ende Juli 2009 wurden Pläne 
bekannt, den nicht mehr benötigten Militärflugha-
fen im niederländischen Enschede in der Region 
Twente zu einem zivilen Verkehrsflughafen auszu-
bauen. Hinter dem Konzept steht ein Zusammen-
schluss der Stadt Enschede, der Provinz Overijssel 
und der Regierung in Den Haag. Gutachterliche 
Untersuchungen haben angeblich ein Potenzial 
von jährlich 75 Millionen Euro Gewinn errechnet. 
Allerdings werden diese Prognosen inzwischen 
auch von niederländischen Experten als viel zu 
optimistisch infrage gestellt. 

Twente liegt nur 50 km Luftlinie vom FMO entfernt, 
und für zwei Verkehrsflughäfen in 50 km Entfer-
nung und damit mit nahezu identischen Einzugs-
bereichen ist das Potenzial einfach nicht vorhan-
den. Es gäbe ein unsinniges Nebeneinander zwei-
er wirtschaftlich nicht lebensfähiger Standorte mit 
einem ruinösen Wettbewerb beim Verbrennen 
öffentlicher Gelder. 

Dabei sind unsere niederländischen Freunde in 
Twente durch den FMO schon heute gut an das 
europäische Flugnetz angebunden. Schon heute 
sind mehr als 10 % der Passagiere Niederländer. 
Defizite in der flugmäßigen Erschließung der Regi-
on sind also nicht zu erkennen.  

Ziel unseres Antrags ist es, ein abgestimmtes Ver-
halten der Länder Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen und des Bundes herbeizuführen, um 
mit den niederländischen Stellen zu verhandeln. 

Meine Damen und Herren, zunächst ist es natür-
lich richtig, für den ehemaligen Militärflughafen 
eine wirtschaftlich tragbare Folgenutzung zu su-
chen und damit der Region Hengelo-Oldenzaal-
Enschede neue Entwicklungsimpulse zu geben. 
Selbstverständlich liegt die letzte Entscheidung 
allein bei den zuständigen niederländischen Stel-
len.  

Allerdings gibt es auch in den Niederlanden keine 
einhellige Zustimmung zum zivilen Flughafenum-
bau so nahe am Flughafen Münster/Osnabrück. So 
hat der Rat der Stadt Enschede dafür gestimmt, 
während der Rat der Grenzstadt Oldenzaal die 
Pläne ablehnt. Im Dezember letzten Jahres wurde 
dann der Ausbau vom Provinzparlament Overijssel 
wiederum abgelehnt. Doch sollten wir uns nicht 

täuschen. Damit ist das Thema noch lange nicht 
vom Tisch. Wir haben nur etwas Zeit gewonnen. 

Meine Damen und Herren, manche Leute behaup-
ten, sie kennen die Holländer. Sie meinen, die 
Holländer stimmen so lange ab, bis sie das ge-
wünschte Ergebnis bekommen. Und tatsächlich 
gab es im Parlament Overijssel in der letzten Wo-
che eine neue Abstimmung. Anstatt die Pläne nun 
endgültig zu begraben, haben die Abgeordneten 
beschlossen, eine weitere Machbarkeitsstudie in 
Auftrag zu geben. Das Thema wird also in den 
Niederlanden weiter vorangetrieben. 

Das heißt für uns: Wir müssen handeln und ver-
handeln, wenn wir eine unsinnige Schwächung 
des FMO noch abwenden wollen. Das auch von 
Ministerpräsident Wulff ins Spiel gebrachte Ange-
bot einer größeren Gesellschafterbeteiligung am 
FMO könnte für die Niederländer ebenso attraktiv 
sein wie eine bessere Verkehrsanbindung in die 
holländische Grenzregion. Dieser Ansatz würde 
auch dem Gedanken der EUREGIO entsprechen, 
nämlich grenzüberschreitend zu denken und zu 
handeln. Im Übrigen wird zur besseren Erreichbar-
keit des FMO zurzeit ein eigener Autobahnzubrin-
ger fertiggestellt. Außerdem gibt es Signale aus 
den Niederlanden mit dem Wunsch nach einer 
Bahnanbindung des FMO. 

Meine Damen und Herren, anders als in der Bun-
desrepublik Deutschland sind die Niederlande 
zentralistisch ausgerichtet. Die letzte Entscheidung 
wird also immer von der Regierung in Den Haag 
getroffen. Deshalb bitten wir nun die Landesregie-
rung, in einer konzertierten Aktion gemeinsam mit 
der nordrhein-westfälischen Landesregierung und 
der Bundesregierung bei den niederländischen 
Nachbarn auszuloten, ob es doch noch eine für 
alle verträgliche Nachnutzung des Militärflughafens 
geben kann. Aus diesem Grund war ich in der 
letzten Woche bei Bundesverkehrsminister Ram-
sauer und habe ihn um Unterstützung gebeten. 
Minister Ramsauer hat am Freitag der vergange-
nen Woche die umstrittenen Ausbaupläne bei ei-
nem EU-Treffen in Spanien mit seinem niederlän-
dischen Amtskollegen Eurlings besprochen - eben-
falls mit dem Ziel, einen für Twente und den FMO 
verträglichen, wirtschaftlich gangbaren Weg auszu-
loten. Erreicht hat er allerdings nur die Zusage zu 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung. Des-
halb muss die Landesregierung noch einmal nach-
legen. Wir wissen: Die Niederländer sind allergisch 
gegen Belehrungen von ihrem großen Nachbarn. 
Sie sind aber ebenso gute Kaufleute und ganz 
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schnell dabei, wenn es um wirtschaftlich überzeu-
gende Alternativprojekte geht. 

Meine Damen und Herren, in der grenzüberschrei-
tenden EUREGIO-Region leben fast 3,5 Millionen 
Menschen. Sie brauchen weiterhin eine gute Ver-
kehrsinfrastruktur mit einem starken internationa-
len Flughafen Münster/Osnabrück. Lassen Sie uns 
deshalb weiter daran arbeiten und dafür werben, 
dass der FMO auch zukünftig auf beiden Seiten 
der Grenze als wichtiger, unverzichtbarer gemein-
samer Standortfaktor angesehen und akzeptiert 
wird  

(Glocke des Präsidenten) 

- letzter Satz - und unsere holländischen Freunde 
für den ehemaligen Militärflughafen Twente eine 
bessere, nachhaltig wirtschaftliche Nutzung finden 
werden. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 
Meine Damen und Herren, jetzt erteile ich Herrn 
Hagenah von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
das Wort. 

Enno Hagenah (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Kritik am Flughafen Twente ist berech-
tigt und wird von uns Grünen geteilt - aber entge-
gen den Zielen Ihres Antrages nicht, um damit den 
Flughafenausbau in Münster/Osnabrück weiter zu 
legitimieren. Wir werden die Beschlussempfehlung 
deswegen ablehnen. 

(Zustimmung von Filiz Polat [GRÜNE] 
- Ernst-August Hoppenbrock [CDU]: 
Was!) 

Keiner der beiden Flughäfen kann allein - und erst 
recht nicht konkurrierend - das von seinen jeweili-
gen Befürwortern prognostizierte Wachstum entfal-
ten. Deshalb sollten Sie sich die Argumentation 
Ihres Antrages gegen den Ausbau in Twente 
selbst zu Herzen nehmen, Kollege Hoppenbrock.  

Nach Angaben der Flughafengesellschaft Müns-
ter/Osnabrück ist dort inzwischen ein Schulden-
berg in Höhe von 100 Millionen Euro angehäuft 
worden. Grund für den wirtschaftlichen Sinkflug 
sind die dort nach wie vor stagnierenden Fluggast-
zahlen. Es gelingt dem Flughafen Münster/Osna-
brück eben nicht, das bereits im Jahre 2000 er-
reichte Niveau von knapp 1,7 Millionen Fluggästen 

wieder zu erreichen. In 2008 waren es 1,5 Millio-
nen Fluggäste, in 2009 gab es bei den Zahlen ein 
steiles Minus von 12 %. Die Infrastruktur des Flug-
hafens ist einmal in Erwartung steigender Flug-
gastzahlen errichtet worden und deswegen heute 
zu groß und unwirtschaftlich. Die Perspektive für 
den Flughafen Münster/Osnabrück lautet deshalb: 
Konsolidieren und an die stagnierende Nachfrage 
anpassen anstatt Ausbau der Start- und Lande-
bahn auf 3 000 m oder gar 3 600 m Länge. 

(Filiz Polat [GRÜNE]: Genau! - Rein-
hold Coenen [CDU]: Thema verfehlt! 
Darum geht es doch gar nicht! - Ge-
genruf von Filiz Polat [GRÜNE]: Na-
türlich, Herr Kollege! Worum denn 
sonst?) 

- Doch, darum geht es. Denn man kann die Hol-
länder nur dann davon überzeugen, keine Doppel-
strukturen zu errichten, wenn man bei seinem 
Flughafen nicht nach den Sternen greift und keine 
Doppelstrukturen errichtet. 

(Reinhold Coenen [CDU]: Sie sehen 
das falsch!) 

- Das sehe ich, glaube ich, ganz richtig. Denn bei 
dem Thema Münster/Osnabrück kommt es sehr 
auf Glaubwürdigkeit an, wenn man die Holländer 
zum Einhalten bewegen will. Und das wollen wir ja.  

(Zustimmung von Filiz Polat [GRÜNE]) 

Alle Begründungen für den Sprung zum Interconti-
nentalflughafen haben sich als falsch herausge-
stellt. Die Erwartungen von stetig steigenden Flug-
gastzahlen und zunehmenden touristischen Ver-
kehren nach Übersee haben sich mit der Wirt-
schaftskrise erst einmal erledigt. Diese werden bei 
absehbar steigenden Spritpreisen und Abgaben 
sowie strengeren Klimaschutzvorgaben auch in 
Zukunft an so einem Standort kaum zu erwarten 
sein. Die wirtschaftliche Kraft und Attraktivität der 
internationalen Drehkreuze Frankfurt, Amsterdam 
und Paris binden die Liniengesellschaften. Deswe-
gen ist von ihnen kein zusätzlicher Verkehr zu 
erwarten. Slots auf dem Flughafen Münster/Osna-
brück oder von anderen Regionalanbietern werden 
von Lufthansa & Co. inzwischen ausdrücklich als 
geschäftsschädigend kritisiert. Das muss man im 
Blick haben, wenn man weiter für eine Startbahn-
verlängerung eintritt und sie später auch finanzie-
ren muss.  

Die Ambitionen von Air Berlin, das Intercontinen-
talgeschäft auf dem Flughafen Münster/Osnabrück 
dauerhaft auszubauen, haben sich zerschlagen. 
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Billigflieger bescheren dem Flughafen ohnehin 
mehr Verluste als Einnahmen, wie man am Bei-
spiel des Flughafens Dortmund eindrucksvoll se-
hen kann. Dieser Weg wäre für Müns-
ter/Osnabrück deswegen schnell ruinös, also ein 
schlechtes Geschäft. 

(Zustimmung von Filiz Polat [GRÜNE] 
- Gabriela König [FDP]: Da unter-
scheidet sich der FMO von Dort-
mund!) 

Fazit: Die Investition für den Ausbau der Start- und 
Landebahn des Flughafens Münster/Osnabrück ist 
verkehrsplanerisch falsch. 

(Reinhold Coenen [CDU]: Darum geht 
es doch gar nicht!) 

Es macht keinen Sinn, alle 70 km einen Regional-
flughafen zu haben, der größer werden will 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

und mit anderen um knappe öffentliche Mittel kon-
kurriert. Regionale Kooperation statt Konkurrenz 
muss das Motto sein. Das wäre der richtige Weg. 
Dabei stehen wir voll hinter Ihnen. Deswegen sind 
wir gegen einen Ausbau in Twente. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN - Reinhold 
Coenen [CDU]: Dann könnt ihr doch 
zustimmen!) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 

Meine Damen und Herren, für die SPD-Fraktion 
hat sich Herr Will zu Wort gemeldet. Bitte! 

Gerd Ludwig Will (SPD): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Lieber 
Herr Hagenah, vielleicht zwei Argumente zur Ent-
wicklung der Fluggastzahlen: Nicht nur beim FMO, 
sondern bei vielen Flughäfen gab es zwischen-
durch einen Knick bei den Fluggastzahlen. Das hat 
aber auch besondere Gründe. Die Fluggastzahlen 
sind lediglich eine Momentaufnahme. Die werden 
sich auch wieder ändern; davon sind wir über-
zeugt. Wenn wir dieser Argumentation folgen woll-
ten, dann würden wir doch den Druck für den Aus-
bau von Twente noch erhöhen. Wenn wir Kapazi-
täten in Münster zurückfahren oder streichen wür-
den, dann wäre das förmlich eine Einladung für die 
Niederländer, ihren Flughafen erst recht auszu-
bauen. 

(Zustimmung bei der SPD - Zurufe 
von Filiz Polat [GRÜNE] und von En-
no Hagenah [GRÜNE])  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, auch wenn das Regio-
nalparlament in der niederländischen Region Over-
ijssel vor einigen Wochen mit denkbar knapper 
Mehrheit - ich glaube, es war eine Stimme - die 
zivile Umnutzung des ehemaligen Militärflughafens 
in Enschede abgelehnt hat, so war das eben nur 
ein Zwischenbescheid. Inzwischen hat sich das 
Regionalparlament in Enschede für einen kleine-
ren Ausbau des Zivilflughafens ausgesprochen. 
Danach sollen im Wesentlichen nur noch ca. 
1,2 Millionen Fluggäste, eine Verringerung der 
Lärmzonen und eine engere Zusammenarbeit mit 
dem Flughafen Münster/Osnabrück angestrebt 
werden. So ist es jedenfalls in der neuen Be-
schlusslage festgehalten. Alle Beteiligten sind also 
gut beraten, weiter an alternativen Konzepten zur 
zukünftigen Nutzung des Geländes zu arbeiten. 
Hierbei sind die Überlegungen und Ansätze in der 
EUREGIO für eine weitere wirtschaftliche Nutzung 
des Geländes mit der Schaffung neuer Arbeitsplät-
ze entsprechend zu begleiten.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Niedersachsen 
hat für die vorhandenen Flughäfen ein klares Kon-
zept: 

Erstens. Der Flughafen Hannover ist die zentrale 
Drehscheibe sowohl für den Passagierverkehr als 
auch für Luftfracht in und für Niedersachsen.  

Zweitens. Der Flughafen Braunschweig wird als 
Forschungsflughafen weiter ausgebaut.  

Drittens. Der Flughafen Münster/Osnabrück ist ein 
gemeinsamer Regionalflughafen mit dem Bundes-
land NRW unter Beteiligung der angrenzenden 
kommunalen Gebietskörperschaften.  

Das ist die Grundlage für ein tragfähiges Luftver-
kehrskonzept des Landes Niedersachsen. Ganz 
entscheidend ist hierbei, dass sich die Flughäfen 
eigenwirtschaftlich, ohne Wettbewerbsverzerrun-
gen durch massive staatliche Einflussnahme und 
finanzielle Förderung entwickeln. Schon deshalb 
haben wir in den vergangenen Jahren den staatli-
cherseits massiv vorangetriebenen Ausbau von 
Kassel-Calden durch das Bundesland Hessen 
gemeinsam kritisiert. Massive finanzielle Unterstüt-
zung durch die hessische Landesregierung für den 
Ausbau Kassel-Caldens schafft unnötige zusätzli-
che Belastungen für die Wohnbevölkerung in Süd-
niedersachsen, ruinösen Wettbewerb um Fluggäs-
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te und Auslastung der Flughäfen - und das mit 
öffentlichen Mitteln in Höhe von 151 Millionen Eu-
ro, von denen das Land Hessen 119 Millionen 
Euro trägt. Schon im nächsten Jahr übernimmt 
Hessen den Verlustausgleich für den Flughafen 
Kassel-Calden in Höhe von 1,4 Millionen Euro. 
Das wird sich voraussichtlich Jahr für Jahr so fort-
setzen. Genau das wollen wir nicht, meine Damen 
und Herren! 

Am Flughafen Hannover werden derzeit ca. 
5,5 Millionen Passagiere jährlich abgefertigt. Er hat 
aber noch Kapazitäten - weit über 8 Millionen 
Fluggäste hinaus.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vergleichbar ist 
der jetzt beabsichtigte Ausbau des Flughafens 
Twente im Zuge der Konversion eines bisherigen 
Militärflugplatzes ca. 50 km vom FMO entfernt. 
Hier werden nach dem Ausbau 1,2 bis 2,4 Millio-
nen Fluggäste als Ziel anvisiert. Diese Fluggast-
zahl hat der Flughafen Münster/Osnabrück bereits 
vor einigen Jahren erreicht. Der Ausbau erfolgt mit 
eigenen Mitteln der Flughafengesellschaft. Als 
Regionalflughafen ist der FMO für Westnieder-
sachsen sowohl im Charter- als auch im Linienver-
kehr wichtig. 

Holländische Experten haben den Ausbau des 
Flughafens Enschede unweit der Grenze zu Nie-
dersachsen zum internationalen Airport selbst 
kritisiert. Das Vorhaben sei Geldverschwendung. 
Beide Airports würden sich unnötigerweise gegen-
seitig im Wege stehen. Ich zitiere aus den Graf-
schafter Nachrichten: 

„Vorhersagen der Projektentwickler 
über mögliche Gewinne eines interna-
tionalen Airports bei Enschede in Hö-
he von rund 75 Millionen Euro pro 
Jahr basierten auf ,fantasievollen Be-
rechnungen‘, erklärten Jaap de Wit, 
Dozent für Luftfahrt-Ökonomie an der 
Universität Amsterdam, und Carl 
Koopmans, Dozent für Infrastruktur 
und Wirtschaft an der Freien Universi-
tät von Amsterdam. 

Die bisherigen Planungen erlaubten 
keine seriöse Entscheidung zuguns-
ten des Flughafen-Ausbaus. ,Das 
sieht eher nach einer Landung ohne 
Instrumente in dichtem Nebel aus. 
Dabei kommt man manchmal sehr 
hart runter.‘“ 

(Zustimmung bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Vliegwiel Twente 
Maatschappij, an der auch die niederländische 
Regierung in Den Haag beteiligt ist, verfolgt nun 
den Ausbau des bisherigen Militärflughafens als 
Ergänzungs- und Entlastungsflughafen für das 
große internationale Drehkreuz Schiphol in Ams-
terdam. Abgesehen von dem sich abzeichnenden 
ruinösen Wettbewerb - zwei Flughäfen in unmittel-
barer Nähe zueinander sind sicher nicht wirtschaft-
lich - ergibt sich auch eine erhebliche zusätzliche 
Belastung für die Menschen in der Grafschaft, 
insbesondere durch die zusätzlichen Einflug-
schneisen. Zudem dürfen wir nicht vergessen, 
dass der NATO-Schießplatz Nordhorn Range die 
Bevölkerung in Nordhorn und Umgebung bereits 
über 60 Jahre mit Lärm, Tiefflug und fehlabgewor-
fenen Bomben traktiert hat. Der Bedarf an Belas-
tungen ist reichlich gedeckt. 

Das eine muss weg, und das andere ist genauso 
überflüssig, weil FMO für die gesamte Region 
Westniedersachsen und die Provinz Overijssel 
völlig ausreichend ist. Was ist aber zu tun? - Sinn-
voll ist eine grenzüberschreitende Kooperation in 
der EUREGIO mit einem gezielten Entwicklungs-
programm für die Infrastruktur auf niederländischer 
und deutscher Seite. Ziel muss es sein, eine Ver-
besserung der verkehrlichen Anbindung der nie-
derländischen Kunden an den FMO anzubieten. 

Hier ist z. B. der grenzüberschreitende Ausbau des 
SPNV und des ÖPNV von Hengelo, Oldenzaal und 
Enschede zum vorhandenen Flughafen Müns-
ter/Osnabrück zu nennen. Dazu sollte die Nieder-
sächsische Landesregierung die Initiative ergrei-
fen. Das sollte selbstverständlich, wie im Antrag 
bereits thematisiert, mit der Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen koordiniert werden. 

In Bezug auf die planungsrechtlichen Möglichkei-
ten bezüglich der Ausbauabsichten des ehemali-
gen Militärflughafens erwarten wir, dass die Nie-
dersächsische Landesregierung auf die Bundesre-
gierung entsprechend einwirkt, um die Interessen 
des Landes und der Region über den Bund mit 
einzubringen. Hier erwarten wir auch die Initiative 
des Landes Niedersachsen. 

Die SPD wird dem geänderten Antrag zustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dieter Möhrmann: 

Meine Damen und Herren, für die FDP-Fraktion 
spricht nun Frau König. Bitte! 
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Gabriela König (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
FMO ist einer der attraktivsten Flugplätze in der 
nordwestlichen Region Deutschlands - und nicht 
irgendeiner in einer Umgebung von 70 km. Ge-
gründet worden ist er im Jahr 1966 durch die Städ-
te Osnabrück, Münster und Greven sowie die 
Landkreise Münster, Tecklenburg und Steinfurt, die 
alle Interesse daran hatten, einen vernünftigen 
Strukturwandel in ihrem Gebiet hinzubekommen. 
Mit steigender Attraktivität stiegen auch die Beteili-
gungen. Hier sind die Landkreise Osnabrück, Ems-
land, Grafschaft Bentheim, Borken, Coesfeld und 
Warendorf sowie die Handwerkskammern und die 
IHKs in Osnabrück und Münster zu nennen. 

Die erfolgreiche Entwicklung des Jahres 1972 mit 
der Eröffnung und einem dreimal täglich stattfin-
denden Zubringerflug nach Frankfurt wurde von 
der TUI und Neckermann flankiert, die schon ein 
Jahr später die ersten Charterflüge nach Mallorca 
anboten. 

Danach stieg das Wachstum kontinuierlich an. 
Entsprechend fanden umfangreiche Erweiterungen 
von Gebäuden und Terminals und nicht zuletzt die 
Verlängerung der Start- und Landebahn statt, um 
die Attraktivität zu steigern. Man wollte dement-
sprechend natürlich vernünftig dastehen und seine 
Daseinsberechtigung weiter ausbauen. 

In einem Einzugsgebiet von ca. 7 Millionen Ein-
wohnern verzeichnet der Flugplatz nicht nur ein 
Passagieraufkommen von rund 1,8 Millionen Pas-
sagieren im Jahr. Darüber hinaus erzielt er eine 
Bruttowertschöpfung von etwa 200 Millionen Euro 
im Jahr, davon 165 Millionen Euro in der Region. 
Dadurch hat er eine wirtschaftliche Kraft entwickelt, 
die ihresgleichen sucht. 

Allein die Unternehmen in der Region profitieren in 
Höhe von 87 bis 117 Millionen Euro jährlich. Der 
Flughafen ist Arbeitgeber von 1 600 Menschen 
und beschäftigt indirekt in der Region weitere 
3 000 und deutschlandweit nochmals 3 600 Men-
schen - die Ihnen aber egal zu sein scheinen. Die 
Menschen in der Region verdienen dadurch 
ca. 65 Millionen Euro. 

Die gesunde Mischung zwischen Städteanbindung 
und Ferienzielen macht es möglich, dass der FMO 
eigenwirtschaftlich vernünftig betrieben werden 
kann. 

(Vizepräsidentin Astrid Vockert über-
nimmt den Vorsitz) 

Sollte der Enschede Airport Twente in nur 50 km 
Luftlinie Entfernung ausgebaut werden, würde die 
Wirtschaftlichkeit des FMO erheblich leiden. Beide 
Flughäfen müssten sich dann die Fluggäste teilen. 
Davon könnte keiner wirklich leben. Das bedeutet, 
dass eine hohe Subvention in den niederländi-
schen Flughafen fließen würde und der bislang 
eigenwirtschaftlich betriebene FMO in eine gefähr-
liche Schieflage geriete. Daher muss es unser Ziel 
sein, die Niederländer davon zu überzeugen, sich 
besser am FMO zu beteiligen. 

Sowohl Philipp Rösler als auch Jörg Bode und nun 
sogar Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer 
haben sich bereits gegen den Ausbau des Flugha-
fens in Enschede ausgesprochen und dies der 
niederländischen Regierung vorgetragen. 

(Beifall bei der FDP und Zustimmung 
von Björn Thümler [CDU]) 

Allerdings bleiben berechtigte Zweifel an der Ak-
zeptanz der Holländer in diesem Punkt. Wir bieten 
ihnen an, die Anbindung zum FMO zu verbessern. 

(Glocke der Präsidentin) 

Letzteres ist allerdings nur auf dem Terrain unse-
res Nachbarbundeslandes zu bewerkstelligen. Wir 
haben uns in dieser Sachlage gemeinsam mit un-
seren Mitstreitern in Nordrhein-Westfalen dieser 
Thematik angenommen. Damit wollen wir nicht 
zuletzt demonstrieren, dass wir mit gebündelter 
Stärke versuchen, ein tragbares Konzept zu entwi-
ckeln, 

(Glocke der Präsidentin) 

das allen hilft: der Region im Norden von NRW, 
dem Südwesten und Westen von Niedersachsen 
und nicht zuletzt der EUREGIO Osnabrück/Graf-
schaft Bentheim/Twente/Münster. 

Wir brauchen gute wirtschaftliche Standorte und 
gute, ja, bessere Infrastruktur in der Anbindung, 
aber keine konkurrierenden Flughäfen. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Einen letzten Satz gestatte ich Ihnen. 

Gabriela König (FDP): 

Wir sind bereit, Beteiligungen und Planungsmög-
lichkeiten anzubieten und die EUREGIO zu stär-
ken. Helfen Sie uns dabei! 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 
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Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Frau Kollegin König. - Für die 
Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Weisser-Roelle 
zu Wort gemeldet. 

Ursula Weisser-Roelle (LINKE): 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Es ist auch für die Fraktion DIE LINKE 
unumstritten, dass sich der Flughafen Müns-
ter/Osnabrück zu einem wichtigen Wirtschafts- und 
Standortfaktor für die Region entwickelt hat. Vor 
dem Hintergrund eines begrenzten Fluggastpoten-
zials im EUREGIO-Raum ist daher zu befürchten, 
dass beim Bau eines weiteren regionalen Flugha-
fens nur 50 km entfernt in Enschede beide Flughä-
fen nicht wirtschaftlich betrieben werden können. 
Daher sind auch wir gegen den Ausbau des En-
schede Airport Twente. 

So weit stimmen wir den Positionen von CDU und 
FDP sowie SPD zu. Das brauche ich nicht weiter 
auszuführen; denn diese Positionen wurden aus-
führlich dargelegt. Aus einigen anderen grundsätz-
lichen Überlegungen heraus können wir dem An-
trag von CDU und FDP aber nicht zustimmen. Ich 
möchte im Einzelnen darauf eingehen. 

Herr Hoppenbrock, Sie haben zwar die Entwick-
lung der Fluggastzahlen beschrieben. Leider ha-
ben Sie aber nicht erwähnt, dass sich die auf ei-
nem hohen Niveau liegenden Fluggastzahlen in 
den letzten Jahren drastisch zurückentwickelt ha-
ben. 

(Reinhold Coenen [CDU]: Doch, hat 
er gesagt! - Ernst-August Hop-
penbrock [CDU]: Gegen den Bundes-
trend!) 

- Dann sind wir einer Meinung. Sie haben sich 
drastisch zurückentwickelt. 

(Reinhold Coenen [CDU]: Drastisch 
nicht!) 

Daher ist ein geplanter Flughafenausbau, wie er in 
Ihrem Papier beschrieben ist, für uns ökonomisch 
nicht vertretbar. 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

Deshalb lehnen wir die Pläne für die Startbahnver-
längerung und für Interkontinentalflüge aus wirt-
schaftlichen, aber auch ökologischen und Lärm-
schutzgründen ab. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Herr Hoppenbrock, es geht nicht um einen Rück-
bau, wie Sie gesagt haben, sondern es geht dar-
um, dass der heutige Ausbauzustand mit Sicher-
heit allen Ansprüchen der heimischen Wirtschaft 
und der Menschen in der Region genügt. Wir brau-
chen keine Startbahnverlängerungen! 

(Beifall bei der LINKEN - Reinhold 
Coenen [CDU]: Darum geht es doch 
gar nicht!) 

Neben diesen Fakten hat das Verwaltungsgericht 
einer Klage des Naturschutzbundes recht gege-
ben, wonach die Verlängerung der Start- und Lan-
debahn des Flughafens gegen das Verschlechte-
rungsgebot der europäischen Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie verstößt. Im Oberverwaltungsgericht 
Münster kommt es nun zu einem neu zu verhan-
delnden Verfahren. Da sind die Chancen groß, 
dass die Belange der Natur stärker gewichtet wer-
den, als dies bisher der Fall ist.  

Noch eine Bemerkung zum Arbeitsplatzargument: 
Es wird häufig geschrieben - ich habe es einmal in 
einen Bericht gelesen -, der Flughafen sei eine 
Jobmaschine. Sicherlich sind viele Arbeitsplätze 
geschaffen worden. Aber wir dürfen nicht verges-
sen, meine Damen und Herren, dass es sich bei 
ca. 40 % der Arbeitsplätze um Minijobs oder prekä-
re Arbeitsverhältnisse handelt.  

(Gabriela König [FDP]: Das stimmt 
doch gar nicht! Das ist nicht wahr!) 

Von daher muss man das etwas differenziert be-
trachten.  

(Beifall bei der LINKEN - Glocke der 
Präsidentin) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Sie müssen zum Schluss kommen!  

Ursula Weisser-Roelle (LINKE): 

War das schon das zweite Klingeln? - Dann einen 
letzten Satz, Frau Präsidentin. - Der Forderung, 
eine bessere Verkehrsanbindung am Flughafen 
Münster zu gewährleisten, stimmen wir zu, aber 
nur, wenn es darum geht, den Flughafen besser 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Aus 
den von mir genannten Gründen stimmen wir ge-
gen den Antrag.  

Danke schön.  

(Beifall bei der LINKEN) 
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Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Frau Weisser-Roelle. - Ich glau-
be, dass die Uhr vorne nicht läuft.  

(Ursula Weisser-Roelle [LINKE]: Sie 
läuft nicht!)  

Nur dass Sie sich darauf einstellen. Herzlichen 
Dank. - Für die Landesregierung hat sich Herr 
Minister Bode zu Wort gemeldet.  

Jörg Bode, Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Uhr läuft in der Tat nicht. Aber nach 
dem vielen Richtigen, was hier heute gesagt wor-
den ist, möchte ich die Debatte nicht zu sehr in die 
Länge ziehen.  

Die Landesregierung begrüßt es, wenn der Nie-
dersächsische Landtag mit einer großen und brei-
ten Mehrheit eine Entschließung zu der problema-
tischen Frage Twente trifft. Wir wollen gemeinsam 
mit allen Beteiligten vor Ort und gemeinsam mit 
der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen dar-
auf hinwirken, dass es bei unseren niederländi-
schen Freunden zu einem vernünftigen Prozess 
kommt.  

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Wir sind in der letzten Zeit - dies trifft sowohl auf 
meinen Amtsvorgänger als auch auf Ministerpräsi-
dent Christian Wulff und genauso auf die Handeln-
den der Bundesregierung sowie die Kommunalpo-
litiker vor Ort zu - in die Gespräche gegangen und 
haben alle Kooperationen, die wir mit den Nieder-
ländern haben, genutzt, um für einen vernünftigen 
gemeinschaftlichen Ansatz zu werben. Diesen 
Prozess sollten wir fortsetzen.  

Nachdem es jetzt nach dem ersten Beschluss in 
den Niederlanden wieder einen neuen Anlauf gibt, 
sehen wir die ersten Signale, dass es positiv aus-
gehen kann, nämlich das Signal, eine gemeinsame 
Umweltverträglichkeitsprüfung zu machen. Das ist 
schon einmal ein erstes Anzeichen dafür, dass 
man die Bedenken und Hinweise aus Niedersach-
sen und Nordrhein-Westfalen ernst nimmt und 
aufnehmen will. Es gibt auch Signale aus den Nie-
derlanden, und man sagt, man wolle nichts, was 
tatsächlich in Konkurrenz zum FMO, zu Nieder-
sachsen und zu Nordrhein-Westfalen tritt. Auch 
das sind positive Signale. Lassen Sie uns deshalb 
gemeinsam daran arbeiten, dass wir zu einer ver-
nünftigen Lösung kommen.  

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - 
Reinhold Coenen [CDU]: Sehr gut!) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank. - Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 
Ich schließe die Beratung.  

Wir kommen zur Abstimmung.  

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
zustimmen und damit den Antrag der Fraktionen 
der CDU und der FDP in der Drs. 16/1951 in ge-
änderter Fassung annehmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stimm-
enthaltungen? - Damit stelle ich fest, dass der 
Beschlussempfehlung des Ausschusses gefolgt 
worden ist.  

Ich rufe nun den Tagesordnungspunkt 36 auf:  

Einzige (abschließende) Beratung: 
Automobile Zukunft durch Elektrofahrzeuge 
und Mobilitätsvernetzung - Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 16/1525 - Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr - Drs. 16/2126  

Die Beschlussempfehlung lautet auf Ablehnung.  

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen.  

Ich eröffne die Beratung. Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat sich Herr Kollege Hagenah 
zu Wort gemeldet.  

Enno Hagenah (GRÜNE): 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Zum Antragsteilthema Elektromobilität 
haben wir die Chancen für Niedersachsen und die 
unerledigten Hausaufgaben der Landesregierung 
sowie der hiesigen Industrie bereits im vorigen 
Plenarsitzungsabschnitt ausführlich erörtert. Des-
halb gehe ich in meiner Rede jetzt verstärkt auf die 
anderen Punkte unseres Antrags ein.  

Vernetzte und immissionsfreie Mobilität wird mit 
einer weltweit stärker in städtischen Bereichen 
lebenden Bevölkerung der dominierende Trend. 
Das verlangt nicht nur bei den Nutzern, sondern 
auch in Industrie und Politik das Infragestellen alter 
Gewohnheiten und ein Umkehren. Nicht der Besitz 
des Autos, sondern die Möglichkeit, den eigenen 
Mobilitätsbedürfnissen jeweils passend nachzu-
kommen, wird zukünftig der Wohlfühlfaktor sein. 
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Das Auto ist zwar, wenn es klimaneutral wird, wei-
ter ein Bestandteil dieser Mobilitätskette. Aber 
sinnvoller, als ständig ein eigenes Auto bereitzu-
halten, wird es für viele zukünftig sein, wenn ein 
moderner ÖPNV mit engem Taktfahrplan, günsti-
gen landesweiten Tickets und guten Umsteige-
möglichkeiten am Ort angeboten wird und 
daneben moderne Carsharingautos bequem er-
reichbar sind.  

Der auch von uns erwartete Durchbruch hin zur 
Elektromobilität verringert durch die mechanisch 
weit weniger komplexe Antriebseinheit den Ar-
beitskräftebedarf in der Automobilindustrie. Damit 
ist das bisherige Geschäftsmodell des für Nieder-
sachsen so wichtigen VW-Konzerns dringend er-
gänzungsbedürftig, nämlich hin zum Mobilitäts-
dienstleister. Ebenso ist es für Automobilzulieferer 
wie z. B. Conti nötig, ihre Abhängigkeit vom Pro-
dukt Auto zu verringern.  

(Gabriela König [FDP] unterhält sich 
mit einem Abgeordneten und lacht) 

- Das ist gar nicht so lustig, Frau König. Dies wird 
hier in fünf Jahren sehr intensiv diskutiert werden, 
wenn sich der Markt auch weltweit in diese Rich-
tung entwickelt.  

(Gabriela König [FDP]: Es ging um 
etwas ganz anderes!)  

- Ich habe gedacht, Sie lauschen mir angestrengt. - 
Diese Betriebe sind kompetent in Entwicklung und 
Fertigung sowie im Zusammenspiel von elektroni-
scher Steuerung und der Verarbeitung von Metall 
und anderen Werkstoffen. Darin steckt viel Poten-
zial für andere Branchen. Die erneuerbaren Ener-
gien z. B. bieten sich hier technologisch mit Geo-
thermieanlagen, Kleinwindanlagen und Kleinwas-
sermühlen als zusätzliches Betätigungsfeld für 
diese Firmen an. VW baut z. B schon BHKWs; das 
ist aber nur ein Einstieg.  

Mit einer gemeinsamen Forschungsanstrengung 
des Landes und der Industrie sollte dafür ein Kom-
petenz- und Forschungsfeld für mehr Innovationen 
und ergänzende Produkte zur Automobilproduktion 
in Niedersachsen aufgebaut werden. Dies fehlt 
bisher bei der doch sehr starken Automobilindus-
trie in unserem Land.  

Mit mittelständischen und industriellen Partnern 
sind dazu aus den vorhandenen Automobilbau-
kompetenzen im Land Synergien für neue Produk-
te und Dienstleistungen zu erschließen; denn die 
Hauptursache der Krise der Automobilindustrie 
sind Überkapazitäten und die falsche Produktpalet-

te vor dem Hintergrund von Klimawandel und Ur-
banisierung, nicht die Wirtschaftskrise. Die Über-
produktion war auch schon vor der Wirtschaftskrise 
vorhanden.  

Um dieses Problem zu überwinden, bietet unser 
Antrag viele Anregungen und Innovationsvorschlä-
ge, die auch CDU und FDP unterstützen sollten. 
Deswegen bitte ich Sie: Denken Sie noch einmal 
darüber nach! Stimmen Sie am Ende doch zu!  

Vielen Dank.  

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Herr Hagenah. - Für die CDU-
Fraktion hat sich Herr Kollege Miesner zu Wort 
gemeldet. Bitte schön!  

Axel Miesner (CDU): 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Herr Hagenah, ich kann nur feststel-
len: Sie sind einen Monat zu spät.  

(Zustimmung von Ernst-August Hop-
penbrock [CDU])  

Und noch eines, Herr Hagenah: Dass die Grünen 
mit dem Auto noch einmal Frieden schließen wür-
den - wer hätte das jemals gedacht?  

Kommen wir zum Thema: Bereits am 20. Januar 
2010, also vor einem Monat, haben wir hier über 
dieses Thema debattiert. Wir haben eine abschlie-
ßende Beratung geführt und eine abschließende 
Abstimmung durchgeführt. Unser Antrag, Herr 
Hagenah, ist mit großer Mehrheit angenommen 
worden. Ich verweise auf die Drs. 16/2113 vom 
20. Januar.  

(Ernst-August Hoppenbrock [CDU]: 
Die Grünen kommen zu spät!) 

Sie kommen einfach zu spät, Herr Hagenah. Sie 
sind nicht nur jetzt der Zweite, sondern Sie waren 
bereits bei der Einbringung der Anträge der Zweite. 
Während wir, CDU und FDP, unseren Antrag be-
reits im Mai 2009 eingebracht haben, haben Sie, 
Herr Hagenah, Ihren Antrag erst nach der Interna-
tionalen Automobilausstellung im August 2009, 
also ein Vierteljahr später, in die Beratung gege-
ben. Und nun kommt es: Ihren gemeinsamen An-
trag mit der SPD und den Linken, die wenig dazu 
beigetragen haben, vom 14. Januar 2010 haben 
Sie ganze sechs Tage vor der abschließenden 
Beratung im Januar hier im Hause eingebracht. 
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Allein dies zeigt doch, wie wichtig Ihnen dieses 
Thema überhaupt ist.  

(Enno Hagenah [GRÜNE]: Den Ka-
lender kennen Sie ja ganz gut! Aber 
wie steht es um die Sache?) 

Wir haben bereits im Januar, Herr Hagenah, eine 
ausführliche und fachlich gute Beratung geführt. 
Wir haben unseren Antrag mit großer Mehrheit 
beschlossen. Wir sind aktiv tätig. Wir sind immer 
nah am Thema Elektromobilität dran. Sie sind 
herzlich eingeladen mitzumachen. Aber hören Sie 
auf, hier doppelte Debatten zu führen! Dafür ist die 
Zeit in diesem Hause zu schade. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Zu einer Kurzintervention auf die Ausführungen 
von Herrn Kollegen Miesner hat sich Herr Kollege 
Hagenah zu Wort gemeldet. Sie haben für andert-
halb Minuten das Wort. 

Enno Hagenah (GRÜNE): 

Herr Kollege, ich hätte erwartet, dass Sie sich we-
nigstens in einem Satz mit den Inhalten des Antra-
ges auseinandergesetzt hätten. Über den Kalender 
bin ich nun ausreichend informiert. Ich weiß auch, 
wie sich die Mehrheit hier im Parlament zusam-
mensetzt. Das alles wurde gleich fünfmal gesagt.  

Dass unser Antrag ganz andere Inhalte als der vor 
vier Wochen beschlossene Antrag hat, dass der 
Antrag weit über das Thema Elektromobilität hi-
nausgeht, scheint Ihnen entgangen zu sein. Ich 
habe hier kurz deutlich zu machen versucht, dass 
es um ziemlich wichtige Bereiche auch der indus-
triellen Entwicklung in unserem Land geht, dass 
die Produktionspalette unserer Industrie nicht un-
bedingt dem Bedarf der Zukunft entspricht und 
dass wir dem mit unserer Wirtschaftsförderung 
Rechnung tragen müssen. Anscheinend verschlie-
ßen Sie davor die Augen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Kollege Miesner, möchten Sie antworten? - 
Das ist offenkundig nicht der Fall. 

 

 

Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Kollege 
Schneck zu Wort gemeldet. Bitte schön, Sie haben 
das Wort! 

Klaus Schneck (SPD): 
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Miesner, Sie zwingen mich 
dazu, noch einmal auf das Januar-Plenum einzu-
gehen. Dass wir heute den Antrag der Grünen auf 
der Tagesordnung haben, liegt an dem verkorks-
ten Beratungs- und Beschlussverfahren der CDU-
Fraktion. 

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Nur kurz zur Erinnerung: Die Beratungen über den 
Antrag der CDU und den Antrag der Grünen sind 
im letzten Jahr erfolgt. Wir haben eine große Anhö-
rung zu dem Thema Elektromobilität durchgeführt. 
Daraufhin wurde ein, wie ich meine, guter und 
prägnanter gemeinsamer Antrag eingebracht, der 
von allen Fraktionen getragen wurde. Dann gab es 
plötzlich den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU-
Fraktion und das Problem mit den Linken. Die 
CDU ist aus dem gemeinsamen Antrag ausgestie-
gen und hat bei der Formulierung das Thema 
Atomenergie einbezogen. Herr McAllister hat sich 
mit seiner Fraktion, wie ich denke, den Titel „Mas-
ter of Desaster“ für diesen Antrag verdient. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD 
und bei den GRÜNEN - David McAl-
lister [CDU]: Ich hätte auch einen Ba-
chelor genommen!) 

Hätten Sie sich anders verhalten, dann hätten wir 
im Januar-Plenum gemeinsam ein gutes Zeichen 
für das Autoland Niedersachsen setzen können. - 
So viel zu dem Streit. 

Nun zu dem heute vorliegenden Antrag der Grü-
nen. Trotz meiner vielleicht ab und an kritischen 
Bemerkungen zu einzelnen Aspekten stimmt die 
SPD-Fraktion der großen Linie dieses Antrages zu. 
In dem Antrag wird siebenmal direkt auf den 
VW-Konzern Bezug genommen. Ich erlaube mir 
deshalb, heute etwas detaillierter auf das Unter-
nehmen und dessen Strategie einzugehen. 

Volkswagen besitzt eine über 45-jährige Tradition 
bei elektrischen Antrieben, die durch zahlreiche 
Prototypen dokumentiert wird, z. B. durch den 
VW-Elektrotransporter von 1973 und den VW Chi-
co von 1992. Der VW Golf CitySTROMer von 1993 
wurde bereits in einer Kleinserie auf Serienanlagen 
gebaut, und die Technikstudie VW space up blue! 
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zeigte die Kombination mit einem Brennstoffzel-
lenantrieb. 

(Unruhe) 

- Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit! 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Kollege Schneck, Sie haben völlig recht. Ich 
schenke Ihnen noch zusätzliche Minuten, wenn es 
jetzt nicht ruhiger wird. 

Klaus Schneck (SPD): 

Danke schön. 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Da die Uhr sowieso nicht läuft und die Kollegen die 
Redezeit nicht überprüfen, erhalten Sie, wenn die 
Kollegen Ihnen nicht zuhören, zusätzliche Rede-
zeit. 

(Karl-Heinz Klare [CDU]: Was ist ein 
Citystromer?) 

Klaus Schneck (SPD): 

Das war ein VW Golf, der 1993 von Volkswagen in 
Serienproduktion gebaut und auch verkauft wurde. 

(Karl-Heinz Klare [CDU]: Ich habe ge-
dacht, Sie hätten unseren Fraktions-
vorsitzenden gemeint! - Heiterkeit bei 
der CDU und bei der FDP) 

- Nein, das würde ich mir nicht erlauben. 

(Gerd Ludwig Will [SPD]: Stromer 
stimmt schon! - Heiterkeit bei der 
SPD) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herr Kollege Klare hat jetzt verursacht, dass Sie 
eine weitere Minute Redezeit bekommen, Herr 
Schneck. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 

Klaus Schneck (SPD): 

Danke schön. - Vorsicht, jetzt droht ein wenig Bil-
dung! Die Restriktionen in der Fahrzeugnutzung, 
resultierend aus dem Entwicklungsstand und den 
Kosten der Batterietechnologien, waren für eine 
größere Marktdurchdringung zu umfangreich. 2013 
wird VW das Elektroserienfahrzeug up! auf den 
Markt bringen. Der Kunde entscheidet dann über 
den Erfolg dieses Kompaktfahrzeuges. 

Die Elektrifizierung der Fahrzeugantriebe ist ein 
wesentlicher Schritt zur Erhöhung der Energiesi-
cherheit in Deutschland. Sie verbessert die Luft-
qualität und führt zu einer CO2-Reduzierung. Es 
besteht daher Einigkeit innerhalb der Industrie und 
der Politik, dass die Elektrifizierung kommt. Über 
den zeitlichen Ablauf und die jeweiligen Ausfüh-
rungsformen wird stark diskutiert. 

Während der Einstieg in die Elektrifizierung über 
sogenannte Start-Stopp-Systeme, also Antriebs-
systeme über riemen- oder kurbelwellengebunde-
ne Startergeneratoren, erfolgt, die sich bereits in 
der Marktdurchdringungsphase befinden - alle 
Modelle, die bisher angeboten werden, basieren 
auf diesem System -, werden reine Elektrofahr-
zeuge erst für die nächsten Jahre angekündigt. 
Eine echte Serienmarktfähigkeit wird erst für das 
Jahr 2020 erwartet. 

Solange reine batterie-elektrische Fahrzeuge ihre 
Langstreckentauglichkeit nicht nachgewiesen ha-
ben, werden sich geeignete technische Über-
gangsformen als Alternativen im Markt etablieren. 
Ihr Vorteil liegt im schrittweisen Übergang in die 
Elektromobilität, ohne dabei den Kundennutzen zu 
schädigen. Das bedeutet hocheffiziente elektrische 
Kurzstreckenmobilität auf der Basis regenerativ 
erzeugten Stroms kombiniert mit der gewohnten 
effizienten verbrennungsmotorischen Langstre-
ckenmobilität auf der Basis flüssiger Kraftstoffe. 
Auch diese flüssigen Kraftstoffe sollten mehr und 
mehr aus dem regenerativen Bereich, also aus 
nachwachsenden Rohstoffen und Reststoffen, 
erzeugt werden. Sun Fuels sind Biokraftstoffe der 
zweiten Generation. 

Der Antrag der Grünen und auch die Argumentati-
on des Kollegen Hagenah heute zielen auf die 
Problematik der Zulieferindustrie, den technischen 
Wandel in der Produktion der Fahrzeuge und dem 
gesamten Mobilitätsumfeld. Herr Hagenah, es ist 
richtig, dass alles im Zusammenhang betrachtet 
werden muss. Die jeweiligen Schlussfolgerungen 
aus der Antragsbegründung finden aber nicht in 
allen Punkten unsere Zustimmung. 

Das Unternehmen Volkswagen, aber auch die 
Gewerkschaften haben sich gerade vorgestern 
durch einen Beschäftigungssicherungstarifvertrag 
zu ihrer Verantwortung für das Autoland Nieder-
sachsen bekannt. Ich meine, das ist ein deutliches 
Argument gegen die Vermutung, die Sie hier aus-
gesprochen haben. 

(Beifall bei der SPD) 
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Für eine ökologisch vorbildliche Produktion in den 
Fabriken, wie Sie sie fordern, setzt Volkswagen 
Weltmaßstäbe - in dem Antrag wird siebenmal auf 
den VW-Konzern Bezug genommen -; davon kann 
sich der Wirtschaftsausschuss in der nächsten 
Woche selbst überzeugen. 

Eine Studie des VDA hat gezeigt, dass sich ein 
Viertel der befragten Autokäufer für ein Elektroauto 
interessiert und deshalb momentan eine Neuan-
schaffung verschiebt. Etwa 40 % der Befragten 
erwarten eine Reichweite von 250 bis 500 km. Im 
Mittel wollen die Befragten für ein Elektrofahrzeug 
nur gut 2 200 Euro mehr bezahlen. 

Dies zu managen, ohne das Thema nachhaltig zu 
schädigen, ist eine Aufgabenstellung für alle am 
Prozess Beteiligten. Lassen Sie uns in diesem 
Sinne unseren politischen Beitrag dazu leisten! 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Herr Kollege Schneck. - Für die 
FDP-Fraktion hat nun Frau Kollegin König das 
Wort. 

(Gerd Ludwig Will [SPD]: Der City-
stromer! - David McAllister [CDU]: 
Was ist denn das? Kalle, komm mal 
her!) 

- Herr Kollege McAllister, wenn Sie das Thema 
Citystromer mit Herrn Kollegen Klare noch ausdis-
kutieren wollen, können Sie gerne nach draußen 
gehen. Jetzt hat Frau König das Wort. 

Gabriela König (FDP): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Im 
letzten Plenum haben wir bereits einen Antrag zu 
diesem Bereich beschlossen. Dieser Antrag war 
inhaltlich präzise und umfangreich formuliert. 

(Zustimmung bei der FDP und bei der 
CDU) 

Eines neuen Antrags bedarf es daher nicht. Er 
kommt auch zu spät. Die Elektromobilität ist bereits 
im gesamten deutschen und europäischen Pla-
nungsumfang aufgenommen und ein wichtiges 
Thema. Die sind also mittlerweile auch schon dar-
auf gekommen. 

Wir waren mit der Thematik nicht nur zur rechten 
Zeit dabei, sondern wir haben uns durch die Anhö-
rung ein Bild über die Möglichkeiten und die be-

reits vorhandenen und angebotenen Produkte 
machen können. Diese haben wir in unseren An-
trag eingearbeitet und auch beschlossen. 

Was ist seitdem geschehen? - Nachdem sich der 
Bund mit seinem Nationalen Entwicklungsplan 
Elektromobilität diesem Thema gewidmet hat, hat 
sich die EU am 9. Februar dieses Themas eben-
falls angenommen. Dort wird ein Aktionsplan ent-
worfen, der im Wettbewerbsfähigkeitsrat am 
25./26. Mai beschlossen werden soll. Die EU hat 
erkannt, wie stark der Weltmarkt auf diese Techno-
logie setzt, und möchte Europas Automobilindus-
trie an der Spitze positionieren. 

Der Schlüssel hierzu ist nach wie vor die Bünde-
lung der Investitionen und die Weiterentwicklung 
der Akkutechnologie, die sowohl in der Auflade- 
infrastruktur als auch in der Senkung der Herstel-
lungskosten eine große Rolle spielt. Das ist ja im-
mer noch ein Problem. Die bislang angebotene 
Größe wie auch das Gewicht und das Ladevolu-
men müssen noch verbessert werden. Die Kosten 
dürften sich allein durch höhere Serienfertigung 
und Abnahme verringern. Dazu müssen wir einen 
Normungsprozess einleiten, der es ermöglicht, 
diese Akkus in allen Fahrzeugen zu verwenden, 
gleichgültig ob sie aus Deutschland, Europa oder 
der übrigen Welt kommen. Die Abstimmung auch 
über Europa hinweg ist deshalb ein ganz wichtiger 
Schritt. Das ist noch gar nicht angeführt worden. 

Dort, wo wir es schaffen, die Speicherkapazität 
zusätzlich für regenerative Energien zu nutzen, 
werden wir weitere wirtschaftliche Nutzen anspre-
chen können, die die Akzeptanz schneller umset-
zen lassen und den Preis relativieren. 

(Björn Thümler [CDU]: Sehr gut!) 

Es bleibt eigentlich nur die Frage, wie wir bei die-
sen leisen, schnurrenden Fahrzeugen der Zukunft 
die Aufmerksamkeit der Fußgänger und der Rad-
fahrer erreichen. Das Fehlen der für uns so selbst-
verständlichen Geräuschkulisse eines heranna-
henden Gefährts erfordert höchste Aufmerksam-
keit im Straßenverkehr. Aber auch diese Hürde 
werden wir noch nehmen. 

(Die Rednerin hält eine Broschüre 
hoch) 

Ich zeige einmal, dass es das schon gibt, nämlich 
in Amerika. Dort hat man ein sogenanntes Tuning 
vorgenommen, das alle möglichen Geräusche 
vorhält, die man in diese Autos einbauen kann. 
Dann können Sie meinetwegen auch mit einem 
Ferrarisound über die Straße sausen, obwohl Ihr 

 7951



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

Wagen sich überhaupt nicht danach anhören soll-
te. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Frau Kollegin König. - Frau Weisser-
Roelle, Sie haben für die Fraktion DIE LINKE das 
Wort. 

Ursula Weisser-Roelle (LINKE): 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Miesner und Frau König, Herr 
Schneck hat es ja schon sehr gut erklärt. Aber da 
Sie es nicht verstanden haben, möchte ich es noch 
einmal wiederholen: Wir hätten uns diese Zeit in 
der Tat sparen können. Wenn die CDU mit ihrer - 
ein Bekannter würde sagen: blödsinniger - Unver-
einbarkeitserklärung endlich Schluss machen wür-
de, dann könnten wir uns heute sicherlich wieder 
anderen, neuen und wichtigen Themen widmen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Aber nun zum Thema. Elektromobilität und alterna-
tive Mobilitätskonzepte sind Themen, die sicherlich 
eine der zentralen Herausforderungen im 
21. Jahrhundert darstellen werden. Unser heutiges 
Verständnis von Mobilität wird und muss sich in 
den kommenden Jahren drastisch ändern. Elektro-
autos sind für gewisse Bereiche und für gewisse 
Einsatzgebiete daher durchaus zu begrüßen, z. B. 
im innerstädtischen Verkehr. Sie sind leise und 
erzeugen weder Feinstaub noch Abgase. Aber sie 
können unsere grundlegenden Mobilitätsprobleme 
nicht lösen. Wir haben darüber bereits im vergan-
genen Plenarsitzungsabschnitt ausführlich disku-
tiert und die vorhandenen und noch zu lösenden 
technischen Probleme angesprochen. Darauf 
möchte ich nicht eingehen. 

Ich möchte einen anderen Schwerpunkt setzen. 
Auch die Linksfraktion sieht es als unumgänglich 
an, sich neben dem Grundthema der alternativen 
Antriebe auch um zukunftsfähige und umwelt-
freundliche Mobilitätskonzepte und Produktions-
vorgänge zu kümmern. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Der Weiterentwicklung von Autoelektromotoren, 
Carsharing und der Förderung von Rufbussen in 
den einzelnen Kommunen können wir nur zustim-
men. Aber ich möchte für meine Fraktion auch 
ganz deutlich sagen: Die Linke steht nicht nur für 
eine Verkehrspolitik, die darauf ausgerichtet ist, 
umweltschonender und ressourcensparender zu 

wirtschaften, als wir es in den letzten Jahrzehnten 
getan haben. Wir sagen auch: Verkehrspolitik 
muss bedarfsgerecht und sozial gerecht sein. Wir 
stehen nicht für Konzepte, die vorsehen, Men-
schen mit einem guten Einkommen eine umwelt-
freundliche Mobilität zu ermöglichen, also Men-
schen, die sich, um ein ökologisch reines Gewis-
sen zu haben, ein Elektromobil als Zweit- oder 
Drittwagen beschaffen wollen. Wir möchten, dass 
Menschen unabhängig von ihrem Einkommen und 
unabhängig von ihrer ökonomischen Lage einen 
möglichst barrierefreien Zugang zu gutem Verkehr 
haben. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Um von dem immensen Verbrauch fossiler Roh-
stoffe wegzukommen, muss daher der öffentliche 
Personennahverkehr weiter ausgebaut werden. 
Auch die Vernetzung mit dem Fahrradverkehr 
muss hinzukommen. Um auf diesem Gebiet voran-
zukommen, kann der Ausbau der Elektromobilität 
ein zwar kleiner, aber richtiger Schritt sein. Dafür 
sind wir sehr aufgeschlossen. Der Antrag der Grü-
nen spricht alle diese Punkte an. Man kann sie 
weiterentwickeln. Daher werden wir diesem Antrag 
zustimmen. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Frau Weisser-Roelle. - Weitere 
Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe da-
her die Beratung 

Wir kommen zur Abstimmung.  

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
zustimmen und damit den Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in der Drucksache 1525 
ablehnen will, den bitte ich jetzt um das Handzei-
chen. - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - 
Damit ist der Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses gefolgt. - Herzlichen Dank. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 37: 

Einzige (abschließende) Beratung: 
a) Alle berufsbildenden Schulen in Niedersach-
sen zu regionalen Kompetenzzentren weiter-
entwickeln - Antrag der Fraktion der SPD - 
Drs. 16/1348 - b) Die berufsbildenden Schulen 
weiterentwickeln - Den Umbau zu regionalen 
Kompetenzzentren umsetzen - Antrag der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen - Drs. 16/1658 - c) 
Weiterentwicklung aller berufsbildenden Schu-
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len in Niedersachsen zu regionalen Kompe-
tenzzentren - Antrag der Fraktionen der CDU und 
der FDP - Drs. 16/2021 - Beschlussempfehlung 
des Kultusausschusses - Drs. 16/2142 - Ände-
rungsantrag der Fraktionen der CDU, der SPD, der 
FDP und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 
Drs. 16/2184 neu  

Der Kultusausschuss empfiehlt Ihnen, alle drei 
Anträge in einer geänderten Fassung anzuneh-
men. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, der 
SPD, der FDP und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat geringfügige Änderungen gegenüber 
der Beschlussempfehlung zum Inhalt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf eine Bericht-
erstattung wird verzichtet, sodass ich gleich zur 
Beratung kommen kann. Für die CDU-Fraktion hat 
sich Frau Kollegin Meyer zu Strohen zu Wort ge-
meldet. Bitte schön! 

Anette Meyer zu Strohen (CDU): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Die Weiterentwicklung aller 
berufsbildenden Schulen zu regionalen Kompe-
tenzzentren ist ein weiterer zentraler Baustein, mit 
dem wir die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit 
unseres Bildungswesens in Niedersachsen aus-
bauen. Aus diesem Grunde haben sich die Frakti-
onen der CDU, der FDP, der SPD und von Bünd-
nis 90/Die Grünen darauf verständigt, einen ge-
meinsamen Entschließungsantrag an den Landtag 
zu formulieren. 

Meine Damen und Herren, die Qualität der Ausbil-
dung und Weiterqualifizierung in Niedersachsen 
werden wir jetzt mit wirkungsvollen Maßnahmen 
flankieren und ausbauen. Daher werden wir unse-
re Schulen zu modernen regionalen Dienstleis-
tungs- und Qualifizierungszentren der beruflichen 
Bildung fortentwickeln. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Mit dem Schulversuch ProReKo haben wir an 19 
Schulstandorten bei 14 Schulträgern 5 Jahre lang 
repräsentative Erfahrungen gesammelt. Die aus 
diesem Modellversuch gewonnenen positiven Pro-
jektergebnisse lassen sich auf ganz Niedersach-
sen übertragen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

 

Der Projektbericht dokumentiert dies eindeutig und 
gibt pragmatische Transferempfehlungen für eine 
landesweite Übertragung des Modellversuchs auf 
alle berufsbildenden Schulen. Die landesweite 
Weiterentwicklung aller berufsbildenden Schulen 
zu regionalen Kompetenzzentren ist ein Schritt in 
die richtige Richtung. Unsere berufsbildenden 
Schulen werden zukünftig noch intensiver mit der 
Wirtschaft vor Ort zusammenarbeiten. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Diese enge Verzahnung und Kooperation mit den 
regionalen Ausbildungsbetrieben und Arbeitgebern 
wird es ermöglichen, zeitnah und effizient auf die 
sich stetig wandelnde Bildungs- und Ausbildungs-
nachfrage aus der Wirtschaft zu reagieren, natür-
lich unter Beteiligung der Schulträger. „Zeitnah“ 
bedeutet, den sich verändernden Anforderungen 
unmittelbar zu folgen - Aktion anstelle von Reakti-
on -, damit das Produkt „berufliche Bildung“ markt-
fähig, d. h. vor allem arbeitsmarktfähig, ist und 
bleibt. Wir bieten damit nicht nur Ausbildung von 
der Stange an; es wird maßgeschneidert. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Auch mit Blick auf die aus dem demografischen 
Wandel resultierenden zukünftigen Herausforde-
rungen für Arbeit und Beschäftigung ist die Weiter-
entwicklung der berufsbildenden Schulen erforder-
lich. Vor diesem Hintergrund gilt es zum einen, das 
künftige Fachkräftepotenzial unserer jungen 
Nachwuchskräfte voll auszuschöpfen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Zum anderen werden die im Arbeitsleben stehen-
den Fachkräfte ihre Qualifikationen und Kompe-
tenzen kontinuierlich an die sich verändernden 
wirtschaftlichen und technologischen Anforderun-
gen anpassen. Das bedingt einen Prozess des 
lebenslangen Lernens, der durch die berufsbilden-
den Schulen zu unterstützen und zu begleiten ist. 

Meine Damen und Herren, mit einem qualitativ 
hochwertigen und auf die jeweilige Region abge-
stimmten Ausbildungsangebot integrieren wir die 
Menschen und verhindern Ausgrenzung. Keine 
Ausbildung ohne Abschluss! Kein Abschluss ohne 
Anschluss! Kein Ausbildungsgang darf in einer 
Sackgasse enden! 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 
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Das sind Ziele, die uns im Interesse der Schülerin-
nen und Schüler wichtig sind. Die berufsbildenden 
Schulen leisten damit einen wichtigen und unver-
zichtbaren Beitrag zur Struktur-, Beschäftigungs- 
und Regionalpolitik.  

Damit diese Ziele erreicht werden, sind den be-
rufsbildenden Schulen größere Handlungs- und 
Gestaltungsspielräume einzuräumen. Die Schulen 
werden künftig in einem viel stärkeren Maße als 
bisher eigenverantwortlich entscheiden und han-
deln. Dazu sieht der Entschließungsantrag folgen-
de wichtige Schritte vor - ich möchte nur einige 
nennen -: Übertragung der vollen Budgetverant-
wortlichkeit für die Landesmittel und der Stellen auf 
die berufsbildenden Schulen, eigenverantwortli-
ches Personalmanagement und - wichtig - Entlas-
tung der Schulleitungen durch Verwaltungskräfte, 
Steuerung über Ziele und Zielvereinbarungen. 

Meine Damen und Herren, ich habe nur die wich-
tigsten Bausteine, Maßnahmen und Instrumente 
genannt, mit denen sich die berufsbildenden Schu-
len zu kundenorientierten regionalen Kompetenz-
zentren weiterentwickeln werden. Selbstverständ-
lich wird dabei die Qualitätsentwicklung des Kern-
prozesses Unterricht ein besonderer Schwerpunkt 
sein. Denn Unterricht ist und bleibt der Primärauf-
trag der Schulen, und Unterrichtsqualität ist die 
Grundlage für erfolgreiche Abschlüsse der Schüle-
rinnen und Schüler einer jeden Schule und natür-
lich auch für zufriedene Absolventen. 

Niedersachsen hat mit dem Schulversuch ProRe-
Ko einen Meilenstein auf dem Weg der Moderni-
sierung der berufsbildenden Schulen gesetzt. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP 
sowie Zustimmung bei der SPD) 

Unser Land darf an diesem Punkt nicht innehalten 
und abwarten. ProReKo hat den Praxistest erfolg-
reich bestanden. Es ist deshalb jetzt unsere Auf-
gabe, die in diesem Projekt gewonnenen positiven 
Erfahrungen auf alle berufsbildenden Schulen zu 
übertragen. 

Zum Abschluss möchte ich ein geflügeltes Wort 
der letzten Monate etwas abwandeln: Bildung für 
alle ist die Grundlage des Wohlstands für alle. 
Bildung vermittelt den Menschen Teilhabe am 
Leben in unserer Gesellschaft. Eine gute, qualifi-
zierte Ausbildung schützt erwiesenermaßen vor 
Arbeitslosigkeit und gibt Sicherheit und Perspekti-
ven. Der Wandel der berufsbildenden Schulen in 
Niedersachsen zu ProReKo-Schulen, zu modernen 
regionalen Dienstleistungszentren, ist damit ein 

weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg in unser 
Zukunftsland Niedersachsen.  

Ich bedanke mich für Ihr Interesse. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU und bei 
der FDP und Zustimmung bei der 
SPD) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön. - Nun hat sich für die SPD-Fraktion 
Frau Kollegin Heiligenstadt zu Wort gemeldet. 

Frauke Heiligenstadt (SPD): 
Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Heute werden vier Fraktionen dieses 
Hauses die Beschlussempfehlung zur Neuaufstel-
lung aller berufsbildenden Schulen in Niedersach-
sen in der Fassung des Änderungsantrages ver-
abschieden. Immerhin ist es in der Bildungspolitik 
in Niedersachsen - vom gestern behandelten Mu-
sikland-Antrag einmal abgesehen - nicht so häufig 
der Fall, dass wir etwas gemeinsam verabschie-
den. 

(Hans-Christian Biallas [CDU]: Das 
kann man wohl sagen!) 

Doch bevor ich in das Lob für diesen Antrag ein-
stimmen werde, muss ich doch noch etwas vor-
ausschicken. 

(Björn Thümler [CDU]: Das war klar!) 

Im Bereich der berufsbildenden Schulen ist nicht 
alles Gold, was glänzt. Ich erwähne nur die katas-
trophale Unterrichtsversorgung an den berufsbil-
denden Schulen von teilweise gerade einmal 
72 %, 

(Björn Thümler [CDU]: Wie war das 
2003?) 

die Veränderung der BbS-VO, an deren negativen 
Folgen die berufsbildenden Schulen heute noch 
knabbern, den zum Teil schon eingetretenen gra-
vierenden Fachlehrermangel im Technikbereich, 
insbesondere in der Metalltechnik, und in den na-
turwissenschaftlichen Fächern sowie die großen 
Probleme der Bündelberufsschulen im ländlichen 
Raum, die aufgrund zurückgehender Schülerzah-
len zum Teil nicht einmal mehr kleine Klassen 
bilden können. So werden ganze Landstriche in 
Niedersachsen in Kürze z. B. im Hinblick auf eine 
Facharbeiterausbildung ausbluten. Als Beispiel 
erwähne ich nur, dass Maurer- und Dachdecker-
azubis zum Teil Fahrwege von mehr als 70 oder 
80 km zurücklegen müssen. Das muss sich än-
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dern, meine Damen und Herren. Das kann nicht so 
bleiben. 

(Beifall bei der SPD) 

Für den Bereich der berufsbildenden Schulen hat 
meine Fraktion im Sommer letzten Jahres die Initi-
ative ergriffen und einen Entschließungsantrag zur 
Umwandlung aller berufsbildenden Schulen in 
regionale Kompetenzzentren eingebracht, zum 
einen weil die schon umgestellten Schulen, die 
Modellschulen, die schon fünf Jahre ProReKo-
Erfahrung gesammelt haben, nun endlich Klarheit 
brauchten, wie es in Sachen ProReKo weitergeht, 
und zum anderen weil die Ergebnisse des Schul-
versuches so überwiegend positiv waren, dass alle 
berufsbildenden Schulen in den Genuss dieser 
Ergebnisse kommen sollten.  

Auch hier könnte man natürlich etwas Kritik üben; 
denn beim Thema ProReKo mussten die Fraktio-
nen der CDU und der FDP doch erst etwas zum 
Jagen getragen werden, wenn ich das so salopp 
sagen darf. Wir haben unseren Entschließungsan-
trag im Juni eingebracht, die Grünen ihren im Sep-
tember. Jetzt haben wir Februar. Es hat schon 
noch eine Weile gedauert. Eigentlich hätte es et-
was schneller gehen müssen. Aber immerhin ha-
ben sich die CDU und die FDP bewegt; Frau Kol-
legin Meyer zu Strohen hat das eben erwähnt. Ich 
meine, wir haben einen guten Kompromiss für eine 
Umwandlung aller berufsbildenden Schulen in 
regionale Kompetenzzentren gefunden. Der Vor-
schlag, der hier vorliegt, ist ein guter Weg.  

(Zustimmung bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, welches Ziel haben 
wir? - Wir wollen berufsbildende Schulen, die sich 
durch ein geändertes Steuerungs- und Unterstüt-
zungssystem zu regionalen, kundenorientierten 
Dienstleistern der beruflichen Bildung entwickeln 
und die Qualität ihrer schulischen Arbeit verbes-
sern können. Welche Vorgaben sind uns da im 
Einzelnen ganz besonders wichtig? - Für meine 
Fraktion kann ich sagen, dass wir uns sicherlich 
die eine oder andere stärkere Formulierung, insbe-
sondere im Bereich der Ressourcenbereitstellung, 
gewünscht hätten. Aber was ist das Ziel? - Das 
Ziel ist, den leistungsschwächeren, aber auch den 
leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern 
durch individuelle Bildungsangebote bessere 
Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu er-
öffnen. 

 

Damit wir dieses Ziel erreichen können, muss die 
Landesregierung erstens den berufsbildenden 
Schulen die Landesmittel für die eigenverantwortli-
che Mittel- und Stellenbewirtschaftung zur Verfü-
gung stellen. Ich sage nur: eigenes Budget, eigene 
Stellenbewirtschaftung, eigener Kassenansatz. 
Das haben wir gemeinsam und durchaus gut ver-
einbart. 

Zweitens. Die berufsbildenden Schulen müssen 
die Möglichkeit haben, gemeinsame Schulbudgets 
mit den Landesmitteln und den Schulträgermitteln 
zu bewirtschaften. Das wird nicht einfach sein. 
Dafür wird noch ein starkes Stück Arbeit erforder-
lich sein, auch hinsichtlich der Vereinbarung und 
der Unterstützung durch die kommunalen Spitzen-
verbände; denn da gibt es ein sehr heterogenes 
Bild in Niedersachsen. Aber ich denke, wenn wir 
das gemeinsam unterstützen, wird das auf einen 
guten Weg kommen. 

Drittens. Den berufsbildenden Schulen soll es er-
möglicht werden, ein vor Ort angesiedeltes, eigen-
verantwortliches Personalmanagement einzurich-
ten. Dazu gehört auch, Verwaltungsleiterinnen 
oder -leiter sowie Assistenzkräfte einzustellen und 
diese - das war meiner Fraktion ganz besonders 
wichtig - stellenmäßig abzusichern, meine Damen 
und Herren.  

(Beifall bei der SPD) 

Genau der letzte Punkt der stellenmäßigen Absi-
cherung dieser zusätzlichen Verwaltungs- und 
Assistenzkräfte ist ja nicht ohne Brisanz.  

(Karl-Heinz Klare [CDU] bespricht sich 
mit Fraktionskollegen) 

Ich sage da ganz deutlich - Herr Klare, wenn Sie 
zuhören - an die Adresse der Politikerinnen und 
Politiker der Regierungsfraktionen: Das erfordert 
von uns allen die Selbstverpflichtung, diese Stel-
lenabsicherung auch tatsächlich in den haushalts-
relevanten Anträgen vorzunehmen. 

Ich erwähne die Punkte EFQM und Schulverfas-
sung aus Zeitgründen nicht tiefer gehend. Zur 
Schulverfassung vielleicht nur so viel: Es ist deut-
lich geworden, dass bei zunehmender Eigenver-
antwortung vor Ort und einer höheren Entschei-
dungskompetenz jeder einzelnen Schule und jedes 
einzelnen Schulleiters auch die Personalvertretun-
gen vor Ort - wir haben gestern über Betriebsräte 
und deren positive Wirkungen gesprochen - ent-
sprechend ausgestattet werden müssen. 
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Meine Damen und Herren, meiner Fraktion ist es 
wichtig, dass die Schulen nicht von heute auf mor-
gen beim Umstellungsprozess allein gelassen 
werden. Die Schulen brauchen zur Umstellung die 
notwendigen Ressourcen. Das darf nicht ver-
schwiegen werden. Auch dies konnten wir in den 
gemeinsamen Antrag einbringen und verhandeln. 

Was wir heute beschließen, ist eine Aufforderung 
an die Landesregierung. Wir werden als Parlament 
noch den notwendigen Gesetzentwurf dazu bera-
ten müssen. Wir werden bei den Gesetzesbera-
tungen aufpassen, dass die Vorgaben dieses Ent-
schließungsantrags dann auch tatsächlich umge-
setzt werden. 

Zum Schluss, meine Damen und Herren: Grundla-
ge des erfolgreichen Modellversuchs war ein ge-
meinsamer Landtagsbeschluss aller im Landtag 
vertretenen Fraktionen. Das, meine Damen und 
Herren, war ein wichtiges Zeichen für die Schulen 
der beruflichen Bildung vor Ort. Lassen Sie uns 
dieses Zeichen auch heute wieder zum Ausdruck 
bringen! 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Danke schön, Frau Kollegin Heiligenstadt. - Nun 
hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau 
Kollegin Korter das Wort. 

Ina Korter (GRÜNE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor 
neun Jahren, im September 2001, hat der Landtag 
mit einem einstimmigen Beschluss die Landesre-
gierung beauftragt, den Schulversuch „ProReKo - 
berufsbildende Schulen in Niedersachsen als regi-
onale Kompetenzzentren“ durchzuführen.  

19 berufsbildende Schulen haben sich seit 2003 
auf den Weg gemacht, neue Strukturen, Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten zu erproben, und zwar, 
wie ich meine, mit großem Erfolg. Dafür können wir 
alle hier im Parlament den Pilotschulen nur dan-
ken, die sich sozusagen als Pioniere mit unglaub-
lich viel Arbeit und Engagement in diesen Versuch 
eingebracht haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN und Zu-
stimmung bei der CDU) 

Es hat sich gelohnt. Sie haben nicht nur eine Re-
form für die berufsbildenden Schulen vorange-

bracht, sie haben damit auch die Grundlage für die 
Entwicklung der Eigenverantwortlichen Schule 
gelegt. 

(Björn Thümler [CDU]: Sehr richtig!) 

Und, meine Damen und Herren, bevor hier Unklar-
heiten über die Urheberschaft entstehen, möchte 
ich doch noch eines aufklären: Der Erfolg hat ja 
angeblich immer viele Väter, aber in diesem Fall, 
würde ich sagen, vor allen Dingen eine Mutter. Es 
war nämlich die Grünen-Fraktion, die den ersten 
Entschließungsantrag zu diesem Thema bereits 
1999 eingebracht hat. Ich habe das noch einmal 
nachgesehen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Auch meine frühere Kollegin, die leider verstorben 
ist, Frau Litfin, hat an meiner berufsbildenden 
Schule in der Wesermarsch dieses Modell vorge-
stellt, und wir waren bei den ersten 19 Schulen 
dabei und sind noch sehr erfolgreich damit. 

(Björn Thümler [CDU]: Sehr richtig!) 

Wir als Grünen-Fraktion haben deshalb den Schul-
versuch ProReKo von Anfang an unterstützt, die 
Erprobung dieses neuen Schulmodells aufmerk-
sam begleitet und möchten, dass die positiven 
Ergebnisse niedersachsenweit umgesetzt werden. 

Im Abschlussbericht wird eine ganze Reihe von 
Strategien genannt; ich will sie nicht alle aufzählen. 
Aber es gehört dazu, dass die berufsbildenden 
Schulen die Möglichkeit erhalten, Bildungsangebo-
te in der Region dem aktuellen Qualifizierungsbe-
darf entsprechend flexibel anzupassen. Dazu ge-
hört auch, dass sie Angebote für leistungsstarke, 
aber auch für leistungsschwächere junge Men-
schen entwickeln, damit diese eine bessere Chan-
ce auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Die Beteiligung 
an Maßnahmen Dritter zur beruflichen Aus- und 
Weiterbildung gegen Entgelt soll möglich sein, das 
in Absprache mit der regionalen Wirtschaft. Die 
Schulen erhalten die Möglichkeit, Budgets einzu-
richten; darüber haben bereits meine Vorrednerin-
nen gesprochen. Sie sind für das Personalmana-
gement und für das Qualitätsmanagement selbst 
verantwortlich. 

Für uns war es besonders wichtig, dass ein Au-
genmerk auf die Qualitätsentwicklung des Unter-
richts gelegt wird; denn an dieser Stelle gab es 
auch kritische Einlassungen im Abschlussbericht. 
Die Schulen sind jetzt zwar flexibler aufgestellt, sie 
können schneller auf den Bedarf mit maßge-
schneiderten Angeboten reagieren, haben neue 
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Teamstrukturen, aber im Kernprozess von Schule, 
in der Unterrichtsqualität, besteht noch ein erhebli-
cher Verbesserungsbedarf. 

Ganz wichtig ist uns auch die Unterstützung der 
Schulen im Transferprozess. Diese soll ihnen jetzt 
für einen Zeitraum von zwei Jahren eingeräumt 
werden.  

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wir werden nach unserer Einschätzung 
mit der landesweiten Einführung von regionalen 
Kompetenzzentren - davon sind wir Grüne sehr 
überzeugt - unsere berufsbildenden Schulen lan-
desweit deutlich effizienter aufstellen. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle ausdrücklich bei 
allen Fraktionen für den konstruktiven Umgang mit 
diesem Antrag; denn es ist ein wichtiges Signal, 
dass sowohl das Pilotprojekt als auch die landes-
weite Umsetzung hier im Hause fraktionsübergrei-
fend getragen wird. 

(Beifall bei den GRÜNEN sowie Zu-
stimmung bei der CDU und bei der 
SPD) 

Ein Wort aber noch zum Schluss: Wir werden da-
mit im Bereich der berufsbildenden Schulen zu-
kunftsfähiger aufgestellt sein. Das Ende kann das 
aber noch nicht sein. Noch immer gibt es eine 
nahezu unüberschaubare Vielfalt von Angeboten - 
mehr oder weniger zielführend - zur Berufsorientie-
rung, zur Berufsvorbereitung, zur Steigerung der 
Ausbildungsfähigkeit, und das alles mit einem ho-
hen Kostenaufwand. Wer von den Jugendlichen, 
den Eltern oder den Lehrkräften soll da noch 
durchsteigen, was eigentlich effizient und das 
Richtige für ihn ist? Da frage ich mich: Warum sind 
nicht diejenigen, die die Kernkompetenz für beruf-
liche Bildung haben, die Berufsschulen, die zentra-
len Ansprechpartner für alles, was mit Berufsaus-
bildung, mit Berufsorientierung und sogar mit Wei-
terbildung im beruflichen Bereich zu tun hat?  

Auf diesem Weg würde ich gerne mit Ihnen weiter 
diskutieren und hoffe, dass wir auf diesem Weg 
weiter konstruktiv zusammenarbeiten werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank auch Ihnen, Frau Kollegin Korter. 
- Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Reich-
waldt zu Wort gemeldet. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Christa Reichwaldt (LINKE): 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Bei diesem Antrag gibt es eine Koaliti-
on, die bei Schulfragen in diesem Hause sehr un-
gewöhnlich ist: Frau Korter ist derselben Meinung 
wie Herr Försterling, Frau Heiligenstadt derselben 
Meinung wie Herr von Danwitz. Die CDU kann 
einmal durchatmen, dass wir es dieses Mal waren, 
die auf einen gemeinsamen Antrag aller Fraktio-
nen verzichtet haben; denn meine Fraktion lehnt 
diesen Antrag zur Weiterentwicklung der berufsbil-
denden Schulen ab.  

(David McAllister [CDU]: Gott sei 
Dank!) 

Das Projekt regionale Kompetenzzentren geht am 
Kern des Problems vorbei. Lassen Sie mich aus 
dem Abschlussbericht die wissenschaftliche Be-
gleitgruppe zitieren: 

„Während sowohl in der Projektbe-
schreibung wie auch in der Projekt-
ausschreibung - beide Dokumente 
wurden vor Projektbeginn verfasst - 
eine Fokussierung auf die Lernleis-
tungen der Schülerinnen und Schüler 
genannt und die Effektivität des Lern-
erfolgs als eine zentrale Messgröße 
für die Qualität schulischer Arbeit do-
kumentiert wurde, wurden im Verlauf 
des Schulversuchs immer stärker As-
pekte der Steuerung und des Mana-
gements in den Mittelpunkt der Quali-
tätsbemühungen gerückt und päda-
gogische Aspekte eher vernachläs-
sigt.“ 

Das heißt, die Qualität des Unterrichts und damit 
die Kernaufgaben der Berufsschulen wurden nicht 
verbessert. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Folglich ist auch die Akzeptanz des Qualitätsma-
nagementsystems EFQM unter den Lehrenden 
eher gering. Der Abschlussbericht nennt eine Quo-
te von 47 %. Es gebe einen hohen Aufwand und 
das Gefühl des Kontrolliertwerdens. Beim Füh-
rungspersonal hingegen gebe es eine höhere Ak-
zeptanz.  

Mir gibt das zu denken. Die Schulen können nach 
diesem Modell der Eigenverantwortung über ihre 
Mittel weitgehend selbst verfügen. Ähnliches ken-
nen wir von den Hochschulen und den dortigen 
Globalhaushalten. Dabei wird eine Sache überse-
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hen: Die Schulen verfügen über knappste Mittel. 
An die Schulen wird jetzt der Schwarze Peter wei-
tergereicht, wenn es um Kürzungen geht. Das Ziel 
muss aber eine Ausfinanzierung der Schulen sein. 

(Karl-Heinz Klare [CDU]: Was ist denn 
eine Ausfinanzierung, Frau Reich-
waldt?) 

In der Schule werden neue unnötige Hierarchien 
aufgebaut. Die Schule soll fraktal organisiert wer-
den. Das heißt, in den geschaffenen Teams wer-
den Eigeninteressen kreiert und geschürt, die dann 
in Konkurrenz zueinander treten und um die knap-
pen Mittel ringen. 

(Lothar Koch [CDU]: Von welchen 
Schulen reden Sie denn?) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Frau Kollegin Reichwaldt, gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Kollegen Klare? 

Christa Reichwaldt (LINKE): 

Nein, zurzeit nicht. 

(Lothar Koch [CDU]: Er wollte nur 
wissen, von welcher Schule Sie spre-
chen! - Karl-Heinz Klare [CDU]: Und 
was eine Ausfinanzierung ist!) 

Richtig wäre es jedoch, die Gesamtkonferenz wei-
terhin zentral als Entscheidungsgremium zu belas-
sen, damit sich jeder und jede als Teil der Schule 
und nicht als Teil eines Fraktals versteht. Doch 
auch hier sehen wir eine neoliberale Schule mit 
kleinen Einheiten, die implizit oder explizit im Wett-
bewerb zueinander stehen und sich somit zu 
Höchstleistungen antreiben sollen. So etwas funk-
tioniert vielleicht in Vancouver, aber nicht an einer 
Schule. 

Was das Personalmanagement und die Zielverein-
barungen anbelangt, die als neues Steuerungssys-
tem gefeiert werden, so muss gesagt werden, dass 
in den Zielvereinbarungen wichtige Regelungen 
zwischen Vorgesetzten und Beschäftigten getrof-
fen werden. Eine Mitwirkung der Schulpersonalräte 
ist jedoch nicht vorgesehen. Einer solchen Rege-
lung können wir nicht zustimmen. Es sieht auch ein 
wenig merkwürdig aus, liebe Kolleginnen und Kol-
legen von der SPD, wenn Sie in einem Antrag die 
Betriebsräte würdigen und dieses Modell wider-
spruchslos hinnehmen. Eine Reform, die Hierar-
chien aufbaut und Mitsprache abbaut, Unterrichts-
qualität nicht verbessert und keine wirkliche Mehr-

heit bei den Betroffenen findet, findet auch nicht 
die Zustimmung der Linken. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Für die FDP-Fraktion hat Herr Kollege Försterling 
das Wort. 

Björn Försterling (FDP): 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich möchte mich gerne kurzfassen. Zu 
Beginn möchte ich Frau Heiligenstadt darauf auf-
merksam machen, dass aus Sicht der FDP-
Fraktion die neue BbS-VO eine sehr gute Grund-
lage ist, um gerade im anstehenden ProReKo-
Prozess und in der flächendeckenden Umsetzung 
von ProReKo die notwendige Flexibilisierung zu 
haben, damit das erreicht werden kann, was durch 
ProReKo erreicht werden soll, nämlich dass die 
Schulen vor Ort in der Lage sind, ein maßge-
schneidertes Angebot zu machen. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Dies kann sich auch positiv auf die Ausbildung im 
ländlichen Raum auswirken, weil dort gezielt ver-
sucht werden kann, Ausbildungsgänge so weit wie 
möglich zusammenzufassen und erst später zu 
differenzieren. Dies macht es möglich, auch in der 
Fläche ein breites Angebot vorzuhalten. 

Frau Reichwaldt, es ist eigentlich sehr schade, 
dass Sie allein deshalb nicht zustimmen können, 
weil hier - wie Sie sagen - möglicherweise Mitbe-
stimmungsrechte beschnitten werden. Das erken-
ne ich nicht. Die Gesamtkonferenz in einer Schule 
ist in der bisherigen Schulverfassung kein perso-
nalvertretungsrechtliches Organ. Dafür gibt es die 
entsprechenden Personalräte.  

Was aber schaffen wir? - Es ist ja nicht davon die 
Rede, dass die Gesamtkonferenzen abgeschafft 
werden, sondern es ist davon die Rede, dass man 
mit den Zielvereinbarungen neue Steuerungsin-
strumente einführt. Natürlich wird nicht jede einzel-
ne Kleinigkeit in der Gesamtkonferenz diskutiert, 
sondern es wird in Teams gearbeitet, die eine 
schlankere Struktur haben. Dies hat den Vorteil, 
dass man die Kollegen schneller und flexibler zu-
sammenrufen kann und dann auch schnell han-
deln oder Entscheidungen für seinen speziellen 
Fachbereich treffen kann. So kann man das Ange-
bot sehr kurzfristig optimieren, und darum geht es 
in ProReKo.  
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Es geht darum, durch ein geändertes Steuerungs- 
und Unterstützungssystem die berufsbildenden 
Schulen zu regional- und kundenorientierten 
Dienstleistern der beruflichen Bildung weiterzuent-
wickeln und die Qualität der schulischen Arbeit zu 
optimieren. Auch das haben Sie ja infrage gestellt. 
Da muss ich wirklich sagen: Wenn Sie in die Pro-
ReKo-Schulen gegangen sind und dort nachge-
fragt haben, dann werden Sie festgestellt haben, 
dass man dort ein ganz anderes Bewusstsein auch 
für Qualität im Unterricht entwickelt hat, weil man 
nämlich kundenorientiert gearbeitet hat, weil man 
erstmals ein Qualitätsmanagement implementiert 
hat und auch wirklich die Erfolgszahlen gemessen 
hat, um festzustellen, was am Ende der jeweiligen 
Unterrichtseinheiten herausgekommen ist. Das ist 
das Entscheidende; das ist die Neuerung. Das ist 
die Neuerung zugunsten der Schülerinnen und 
Schüler. Moderne Steuerung für eine verbesserte 
Bildungsqualität, das ist der ProReKo-Prozess. 
Den sollen in Zukunft alle berufsbildenden Schulen 
in Niedersachsen genießen können. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU 
sowie Zustimmung von Ina Korter 
[GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herzlichen Dank, Herr Kollege Försterling. Zu einer 
Kurzintervention hat Frau Reichwaldt von der Frak-
tion DIE LINKE das Wort. Frau Kollegin, Sie haben 
anderthalb Minuten. 

Christa Reichwaldt (LINKE): 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Kollege Försterling, da muss ich doch noch einmal 
eingreifen. Ich sehe genau da das Problem. Das 
ist eine output-orientierte Bewertung. Auch Schu-
len sind in ihrer Struktur unterschiedlich. Die Ei-
genheiten der einzelnen Schule können nicht be-
rücksichtigt werden. Ich habe Probleme mit diesem 
System der Zielvereinbarungen insgesamt. Ich 
glaube nicht, dass sie insgesamt auf Schule über-
tragen werden dürfen, zumindest nicht in dieser 
Form. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 

Herr Kollege Försterling möchte antworten. Bitte 
schön, auch für Sie anderthalb Minuten. 

Björn Försterling (FDP): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Sehr 
geehrte Frau Reichwaldt, genau das ist der Unter-
schied zwischen der Denkrichtung der vier Fraktio-
nen, die hier gemeinsam diesen Antrag beschlie-
ßen werden, und Ihrer Denkrichtung. Bei uns geht 
es in der Tat um den Output. Wie kann man die 
Bildungsqualität verbessern, wie kann man errei-
chen, dass bei den Schülerinnen und Schülern so 
viel Bildung wie möglich ankommt, damit sie erfolg-
reich in das Berufsleben starten können? 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Jetzt 
drehen Sie doch nicht alles um! Sie 
wollen es missverstehen!) 

Wir machen Schule für die Schülerinnen und Schü-
ler und nicht für die Selbstverfasstheit der Schule. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - 
Kreszentia Flauger [LINKE]: Für die 
Kunden!) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Nun hat Frau Ministerin Heister-Neumann das 
Wort. Bitte schön! 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Der fünfjährige Schulver-
such ProReKo war außerordentlich erfolgreich. Er 
hat sich bewährt. Ich glaube, hierüber besteht Ei-
nigkeit. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP 
sowie Zustimmung bei der SPD) 

Ich halte es auch für müßig, darüber nachzuden-
ken, wer Vater oder Mutter oder was auch immer 
dieses Versuchs gewesen ist. Ich glaube, eines 
steht doch fest, nämlich dass diese Regierung und 
die sie tragenden Fraktionen die Modellschulen 
tatkräftig unterstützt und sie ermutigt haben, mit 
diesem Modellversuch weiterzumachen. Diese 
Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer, die in 
diesen Schulen arbeiten, sind die Erfolgsgaranten 
gewesen; denn sie haben die Begeisterung für 
diesen Modellversuch auch in den anderen Be-
rufsschulen geweckt. Ich glaube, nur deshalb 
konnte dieser Versuch gelingen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Die zentralen Prinzipien und Gestaltungsgrundsät-
ze der berufsbildenden Schulen als regionale 
Kompetenzzentren sind: Eigenverantwortung, 
Selbststeuerung, aber vor allem ihre regionale 
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Verankerung. Die Abstimmung der beteiligten 
Schulen, der Schulträger und der Wirtschaft vor 
Ort soll ein passgenaues Ausbildungsangebot 
schaffen, das auf die regionalen Gegebenheiten 
ausgerichtet ist. Ich möchte hier nur zwei Beispiele 
nennen, die ganz besonders deutlich machen, 
worum es hier eigentlich geht. 

Das erste Beispiel ist die Stadt Salzgitter. Die Stadt 
Salzgitter ist, mit Wolfsburg und Emden, das indus-
trielle Herz Niedersachsens und mit der Salzgit-
ter AG eines der führenden Stahltechnologiezent-
ren in Europa. Dort gibt es mit der BBS Freden-
berg eine berufsbildende Schule, die wir zum In-
novationszentrum weiterentwickeln und die in der 
Ausbildung den Schwerpunkt u. a. auf Metallberu-
fe, industrielle, handwerkliche und installations-
technische Metallberufe, legt. 

Ein zweites und sehr wichtiges Beispiel aus einer 
ganz anderen Ecke, aber mit genauso großer Be-
deutung: Das sind die berufsbildenden Schulen im 
Landkreis Wesermarsch. 

(Björn Thümler [CDU]: Sehr gut!) 

Sie bilden u. a. in den Berufen Bootsbauer, 
Schiffsmechaniker oder Fluggerätemechaniker 
aus. Ich glaube, alle Abgeordneten, vor allem auch 
die Abgeordneten aus der Region werden aner-
kennen, dass das angesichts der 60 km langen 
Wattenküste sowie von 90 km Flussufer unver-
kennbar von großer Bedeutung ist und dass hier 
wirklich ein Bedarf vorhanden ist. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Meine Damen und Herren, worauf kommt es denn 
letztlich an? - Es geht ja nicht um die Systeme an 
sich, sondern es geht darum, dass mit diesem 
Modell, mit diesen Möglichkeiten und mit diesem 
Transfer die berufsbildenden Schulen auf ihre Re-
gion abgestimmte, bedarfsgerechte Bildungsgänge 
anbieten. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag 
für die beruflichen Chancen unserer Jugendlichen, 
und damit sichern sie zugleich die Wettbewerbs- 
und Innovationsfähigkeit der Unternehmen und 
sonstigen Einrichtungen in Niedersachsen. Darum 
geht es. Deshalb ist dieser Versuch, ist dieses 
Modell so erfolgreich und sicherlich auch für ande-
re Bereiche zukunftsweisend. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Ich freue mich, dass ein fast gemeinsamer politi-
scher Wille in diesem Haus darüber besteht, dass 
die Voraussetzungen zur Weiterentwicklung der 
berufsbildenden Schulen zu modernen Dienstleis-

tungszentren in ihrer Region vorhanden sind. Dar-
über hinaus halten alle wichtigen, mit der Berufs-
bildung befassten Akteure in unserem Bundesland 
die Weiterentwicklung der berufsbildenden Schu-
len zu ProReKo-Zentren für richtig.  

Meine Damen und Herren, wir müssen an dieser 
Stelle wirklich noch einmal ganz herzlich Dank 
sagen an all diejenigen, die in der nicht ganz leich-
ten Situation sehr engagiert vorangeschritten sind 
und diesem Modell zum Erfolg verholfen haben. 

(Beifall bei der CDU, bei der SPD und 
bei der FDP) 

ProReKo ist ein Erfolgsmodell. Außerdem - ich 
meine, darauf können wir gemeinsam sehr wohl 
stolz sein - hat sich ProReKo mittlerweile zu einem 
Markenzeichen für Modernität der beruflichen Bil-
dung und der berufsbildenden Schulen in unserem 
Land, aber auch darüber hinaus entwickelt. Nie-
dersachsen hat mit diesem Modell in der gesamten 
Bundesrepublik eine bundesweit beachtete Vorrei-
terfunktion für die Reform der berufsbildenden 
Schulen übernommen. Mit der Entschließung wer-
den die Weichen für eine moderne und innovative 
Berufsbildung an den berufsbildenden Schulen 
auch vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels richtig und rechtzeitig gestellt und er-
probt; solide und - das Markenzeichen dieser Lan-
desregierung und der sie tragenden Fraktionen - 
verlässlich, meine Damen und Herren.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Unsere öffentlich-rechtlichen Schulen bleiben att-
raktiv für unsere jungen Menschen. Sie bieten 
ihnen gute Chancen für ihr berufliches Weiter-
kommen, und sie sichern die Innovationsfähigkeit 
unseres Landes. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsidentin Astrid Vockert: 
Herzlichen Dank, Frau Ministerin. - Weitere Wort-
meldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die 
Beratungen. 

Wir kommen zur Abstimmung zu den Punkten a 
bis c.  

Vor dem Hintergrund des gemeinsamen Ände-
rungsantrages von vier Fraktionen dieses Hauses, 
der sich auf drei unterschiedliche Ausgangsanträ-
ge bezieht, halte ich Sie damit für einverstanden, 
dass wir zunächst über diesen Änderungsantrag 
und nur im Falle von dessen Ablehnung über die 
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Beschlussempfehlung abstimmen. - Ich sehe kei-
nen Widerspruch. - Danke schön.  

Wer den Änderungsantrag der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, der Fraktion der FDP und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Drs. 
16/2184 (neu) zustimmen und damit die Anträge 
der Fraktion der SPD in der Drs. 16/1348, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Drs. 
16/1658 und der Fraktionen der CDU und der FDP 
in der Drs. 16/2021 in dieser geänderten Fassung 
annehmen will, den bitte ich jetzt um das Handzei-
chen. - Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - 
Ich stelle fest, dass das mit großer Mehrheit ange-
nommen worden ist.  

Herzlichen Dank.  

(Beifall bei der CDU, bei der SPD, bei 
der FDP und bei den GRÜNEN) 

Ich rufe jetzt den nächsten Tagesordnungspunkt 
auf, nämlich den Tagesordnungspunkt 38: 

Einzige (abschließende) Beratung: 
Die Landesregierung muss Klarheit schaffen - 
Wie teuer ist der Schulbesuch? - Antrag der 
Fraktion DIE LINKE - Drs. 16/2072 - Beschluss-
empfehlung des Kultusausschusses - Drs. 16/2143  

Die Beschlussempfehlung des Kultusausschusses 
lautet auf Ablehnung.  

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen, so-
dass wir gleich zur Beratung kommen können. Für 
die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Reichwaldt 
zu Wort gemeldet. Bitte schön! 

(Beifall bei der LINKEN) 

Christa Reichwaldt (LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der 
vorliegende Antrag ist die Konsequenz aus unse-
rer Großen Anfrage zu privaten Kosten im Schul-
system. In der Antwort auf die Große Anfrage hat 
die Landesregierung die These aufgestellt, dass 
jeder Schüler und jede Schülerin in Niedersachsen 
ihrer Begabung entsprechend gefördert und gefor-
dert wird. Der soziale Hintergrund sei also nicht 
entscheidend. Ich halte diese These für falsch. Der 
soziale Status entscheidet in Niedersachsen sehr 
wohl über Bildungs- und Zukunftschancen der 
Kinder. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Alles andere ist eine Illusion. Eigentlich wissen Sie 
das auch; denn in derselben Antwort auf unsere 
Große Anfrage führen Sie aus, dass 4,4 % der 
Schüler an Gymnasien aus Hartz-IV-Familien 
kommen, an Hauptschulen sind es dagegen 
28,1 % und an Förderschulen sogar 43,8 %. Die 
soziale Schere ist offensichtlich. Sie wollen das 
offensichtlich nicht wahrhaben. Anders ist es nicht 
zu erklären, dass die meisten unserer Fragen nicht 
beantwortet wurden. Um etwas zu ändern, ist es 
aber wichtig, erst einmal die aktuelle Lage gut zu 
kennen. Daher haben wir den Antrag gestellt, dass 
die Wissenslücken der Landesregierung geschlos-
sen werden. 

(Vizepräsident Hans-Werner Schwarz 
übernimmt den Vorsitz) 

Die Ausschussempfehlung deutet darauf hin, dass 
die Mehrheit dieses Hauses und die Landesregie-
rung selber nicht schlauer werden wollen oder 
sollen; denn wenn man das Wissen hätte, wie 
teuer der Schulbesuch für die Familien wirklich ist, 
könnte man eventuell unter Druck geraten, daran 
etwas zu ändern. 

(Beifall bei der LINKEN - Kreszentia 
Flauger [LINKE]: So sieht es aus!) 

So aber erinnert mich das eher an die berühmten 
drei Affen: nichts hören, nichts sehen. - Sie kennen 
das Bild. So ein Bild darf nicht zum Leitmotiv unse-
rer Arbeit werden.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU und der 
FDP, Sie scheinen das anders zu sehen; denn 
unser Antrag ist wirklich sehr bescheiden gestellt. 
Wir beantragen, dass man offenkundige Wissens-
lücken füllt, und erwarten Vorschläge, wie die Lan-
desregierung mit dem neu erworbenen Wissen 
umgehen möchte.  

Eigentlich sollte es das Normalste der Welt sein, 
so einem Antrag zuzustimmen. Es geht hier um 
soziale Gerechtigkeit und um die Schülerinnen und 
Schüler in Niedersachsen. Niemand kann den 
Jungen und Mädchen den Vorwurf machen, 
selbstverschuldet in Armut zu leben. Man kann in 
den allermeisten Fällen noch nicht einmal den 
Eltern vorwerfen, dass sie kein Geld haben. Aber 
die Schülerinnen und Schüler müssen darunter 
leiden, weil sie sehen, welche Möglichkeiten sie 
haben und welche Möglichkeiten ihre reicheren 
Mitschülerinnen und Mitschüler haben.  

Es ist unsere Pflicht, hier aktiv zu werden. Wir 
müssen alles dafür tun, damit die Erfolgschancen 
der Menschen in diesem Land nicht bereits mit 
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dem ersten Atemzug derart weit auseinanderklaf-
fen, wie es heutzutage der Fall ist.  

Vielen Dank.  

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Nächste Rednerin ist Frau Korter von der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. 

Ina Korter (GRÜNE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
Landesregierung handelt offensichtlich nach der 
Devise: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß 
- und es kostet vor allem kein Geld. - Sie weiß über 
zahlreiche Kostenfaktoren, die Eltern von Schul-
kindern belasten, nicht Bescheid und will es offen-
bar auch gar nicht wissen.  

Das soll nach dem Antrag der Linken anders wer-
den. Er fordert Auskunft über die tatsächlichen 
Kosten des Schulbesuchs und darüber, welche 
Hilfen es gibt und welche Konzepte die Landesre-
gierung hat, um der sozialen Ungleichheit beim 
Zugang zu Bildung entgegenzuwirken.  

Meine Damen und Herren, die OECD-Studien 
schreiben uns immer wieder ins Stammbuch, dass 
unser Schulsystem sozial selektiv ist wie sonst 
kaum eines. Aber die Landesregierung findet das 
gar nicht. Es gibt keine soziale Schere im Schul-
wesen, hat sie uns in der Antwort auf die Große 
Anfrage „Schule muss man sich leisten können“ 
wissen lassen. Dann hat sie mit einigen wenigen 
Zahlen das Gegenteil belegt; meine Kollegin Chris-
ta Reichwaldt hat es bereits erwähnt.  

Im Schuljahr 2008/2009 wurden 14,4 % der Grund-
schülerinnen und Grundschüler von den Mietkos-
ten für die Schulbücher befreit, weil ihre Familien 
zu arm sind. 14,4 % bei den Grundschülern! Bei 
den Hauptschülern waren es 28,1 %, bei den För-
derschülern sogar 43,8 %. Da sind die Familien zu 
arm, als dass sie sich die Schulbücher leisten 
könnten. Und das sind nur diejenigen, die berech-
tigt sind, Leistungen nach dem SGB oder dem 
Asylbewerberleistungsgesetz zu beziehen. An den 
Gymnasien - angeblich gibt es ja keine soziale 
Schere - waren aber nur 4,4 % aus sozialen Grün-
den von der Schulbuchmiete befreit. 

Bei vielen Einzelfragen der Großen Anfrage muss-
te die Landesregierung im vergangenen Jahr aber 
passen, weil sie dazu keine Daten erhebt oder weil 
ihr keine Erkenntnisse vorliegen. 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Weil es 
sie auch nicht interessiert!)  

- Richtig. - Immer wieder wird der Rückgang der 
Zahl der Kinder beklagt - auch in diesem Hause -, 
aber wenn es darum geht, Familien mit Kindern 
wirksam zu unterstützen und zu entlasten, dann 
will auf einmal niemand mehr so genau wissen, 
was der Schulbesuch der Kinder wirklich kostet.  

Meine Damen und Herren, nur wer sich wirklich 
Klarheit darüber verschafft, was die Bildung die 
Familien tatsächlich kostet, der kann mit nachhalti-
gen Konzepten, die wirklich den Kindern zugute 
kommen, gegensteuern. Dann käme niemand 
mehr auf einen so dümmlichen Vorschlag wie die 
Herdprämie.  

CDU und FDP jedenfalls haben im Fachausschuss 
deutlich gemacht, dass sie kein Interesse an Klar-
heit haben. Sie haben offensichtlich noch mit ge-
schlossenen Augen den vollen Durchblick.  

Wir Grüne, meine Damen und Herren, wollen un-
sere Entscheidungen auf der Grundlage transpa-
renter und belastbarer Fakten treffen. Deshalb 
unterstützen wir den Antrag der Linken.  

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Seefried ge-
meldet. Ich erteile Ihnen das Wort, Herr Seefried.  

(Björn Thümler [CDU]: Jetzt wird es 
endlich wieder sachlich!)  

Kai Seefried (CDU): 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich hoffe und gehe grundsätzlich davon 
aus, dass alle in diesem Haus vertretenen Fraktio-
nen ebenso wie wir für Bildungs- und Chancenge-
rechtigkeit eintreten. Das Grundinteresse aller 
dabei sollte gleich sein: Keiner darf verloren ge-
hen, gleich welcher sozialen und ethnischen Her-
kunft. 

Häufig wurde hier im Haus bereits dargestellt, wie 
erfolgreich unsere Landesregierung und die sie 
tragenden Fraktionen auf dem Weg sind, dieses 
Ziel zu erreichen. Aber wir wissen ja, dass es pä-
dagogisch sinnvoll ist, die wichtigsten Fakten im-
mer noch einmal zu wiederholen und zu bündeln, 
damit sie dann auch insgesamt verstanden werden 
und im Gedächtnis bleiben.  
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(Zustimmung bei der CDU - Wolfgang 
Jüttner [SPD]: Wir sind ja nicht von 
schlechter Auffassungsgabe! Wir ler-
nen schnell!) 

Deshalb freue ich mich, dass ich heute zum wie-
derholten Male feststellen kann, dass wir die 
höchsten Bildungsausgaben in der Geschichte 
dieses Landes haben, und das Ganze auch noch 
bei zurückgehenden Schülerzahlen.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Bei uns heißt es: Bildung von Anfang an. - Das 
müssen doch wohl alle zugeben: Noch nie ist ge-
rade der Bereich der frühkindlichen Bildung so 
sehr in der Diskussion gewesen. Noch nie stand 
Niedersachsen in Sachen Versorgung und Betreu-
ung so gut da wie heute. Gerade wir als die die 
Regierung tragenden Fraktionen sind diejenigen 
gewesen, die das beitragsfreie dritte Kindergarten-
jahr als Übergang zur Grundschule eingeführt ha-
ben.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Wir haben in Niedersachsen ein sozial ausgewo-
genes System der Lernmittelausgabe. Die Eltern 
werden um bis zu zwei Drittel der Gesamtkosten 
entlastet, Leistungsberechtigte nach dem SBG und 
dem Asylbewerberleistungsgesetz sind völlig be-
freit, und für Familien mit drei oder mehr Kindern 
gibt es Ermäßigungen. Hiermit wurde ein System 
ersetzt, nämlich die sogenannte Lernmittelfreiheit 
der Vorgängerregierung. Ich denke, es müssen 
doch alle, die sich damit auseinandersetzen und 
ehrlich sind, zugeben, dass es auch damals schon 
über lange Zeiträume eine richtige Lernmittelfrei-
heit nicht gegeben hat.  

Es war doch gerade die Fraktion der SPD, die die 
Mittel für die Lernmittelfreiheit drastisch gekürzt 
hatte. Die Folgen waren daraufhin an allen Schu-
len spürbar: vergammelte und veraltete Schulbü-
cher. Heute verzeichnen wir an unseren Schulen 
jedoch wieder eine andere Situation.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Heute haben wir den Sonderfonds „Dabei sein“ der 
Landesregierung für Familien in Not. Dieser zahlt 
nicht rückzahlbare Zuschüsse in Höhe von 
100 Euro für jedes Kind. Wir nehmen die Verant-
wortung in vielen Bereichen wahr, auch in den 
Bereichen, in denen wir als Land nicht originär 
zuständig sind. Schauen wir uns nur einmal die 
Mittagsverpflegung an. Auch hier wurde von der 
Landesregierung ein Programm beschlossen, um 

benachteiligten Familien eine Unterstützung zu 
gewähren.  

(Zuruf von Dörthe Weddige-Degen-
hard [SPD]) 

Auch aufgrund einer Initiative Niedersachsens im 
Bundesrat wurde das Schulbedarfspaket für 
ALG-II-Familien eingeführt, aus dem zum Schul-
jahresbeginn für jedes Kind 100 Euro für die An-
schaffung von Lernmitteln bezahlt werden, und 
dies vom ersten bis zum Abschlussjahrgang.  

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Kommen 
Sie auch noch zu unserem Antrag?)  

Wir brauchen uns also absolut nicht zu verstecken, 
auch nicht im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern. Ich habe einmal geschaut, wie es dort aus-
sieht, wo die Linken mitregieren. Ich habe nach 
Berlin geschaut. Dort müssen die Erziehungsbe-
rechtigten bis zu 100 Euro pro Jahr für Lernmittel 
selbst bezahlen. Ausnahmen gibt es, wie in Nie-
dersachsen, für Benachteiligte. Entscheidend aber 
ist: Bezahlt werden diese Zuschüsse für den all-
gemeinbildenden Bereich aber von den Bezirken 
und den Eltern. Rot-rote Koalition!  

(Björn Thümler [CDU]: So, so!)  

Wir in Niedersachsen wälzen diese Kosten aber 
nicht auf die Kommunen und die Schulträger ab.  

Nicht alles aber lässt sich auf Landesebene regeln. 
Wir müssen diese Aufgabe als gemeinsame Ver-
antwortung zwischen Land, Kommunen und auch 
dem Bund sehen. Vor diesem Hintergrund ist die 
neueste Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richtes zum ALG II sicherlich zu begrüßen. Dazu 
haben wir ja auch schon an den vergangenen Ple-
nartagen sehr viel gehört.  

Frau Reichwaldt hat in ihrer Rede anlässlich der 
Behandlung der Großen Anfrage gesagt, dass sie 
ganz besonders den sozialen Bewegungen dankt, 
die für eine Verbesserung beim ALG II gesorgt 
haben. Ich persönlich möchte aber nicht nur den 
sozialen Bewegungen danken, sondern mein Dank 
gilt ganz besonders unserer Niedersächsischen 
Landesregierung, die im Bundesrat gemeinsam mit 
NRW eine Initiative zur Neubemessung der Regel-
leistungen und Regelsätze eingebracht hat, die 
dann auch beschlossen worden ist.  

(Beifall bei der CDU) 

Amüsant sind dann die heute von der Opposition 
im Bundestag und gestern von der Opposition hier 
bei uns im Niedersächsischen Landtag dazu ge-
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machten Einlassungen. Dabei ist doch gerade die 
kritisierte Berechnungsbasis - insbesondere für 
den Bereich der kindlichen Bildung ist diese Basis 
ja sehr stark zu kritisieren - von der rot-grünen 
Bundesregierung eingeführt worden. In meiner 
Rede habe ich bisher ganz bewusst den Begriff 
„Hartz IV“ vermieden. An dieser Stelle muss aber 
noch einmal darauf hingewiesen werden: Herr 
Hartz war der Mann der SPD. Das war ihr Heils-
bringer. Der hat diese Regelsätze eingebrockt.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Dörthe Weddige-Degenhard [SPD]: 
Und Sie haben nichts damit zu tun, 
was? - Weitere Zurufe von der SPD) 

Deshalb sollte die Opposition mit ihren Äußerun-
gen vorsichtig sein; denn nicht die Opposition ist 
die Gewinnerin der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts, sondern es ist die Bildung unse-
rer Kinder, die von dieser Entscheidung wirklich 
profitiert und gewonnen hat.  

Die Regelsätze müssen jetzt transparent und 
nachvollziehbar gestaltet werden, damit man wirk-
lich sagen kann, dass es Regelsätze für Kinder 
und Bildung sind. Es ist einfach nicht nachvollzieh-
bar, dass Kinder prozentual wie Erwachsene be-
handelt werden, dann aber Bereiche wie Schule 
und Bildung nicht vorgesehen sind.  

Der Antrag der Linken ist für all diese Diskussionen 
und die Unterstützung unserer Kinder nicht hilf-
reich. Es hilft uns überhaupt nicht weiter, nur starre 
Zahlen und damit die Vergangenheit zu betrach-
ten. Glücklicherweise leben wir in Niedersachsen 
nicht in einem Überwachungsstaat, sodass alle 
diese Zahlen so schnell greifbar wären.  

Unser Bildungssystem ist eben nicht starr. Wir 
haben vielmehr ein dynamisches Bildungssystem, 
und daran sollte man sich ein Beispiel nehmen. 
Deshalb bringt es nichts, nur die Vergangenheit 
und die Zahlen zu betrachten.  

Wir lehnen den Antrag daher ab. Uns geht es um 
die Zukunftsfragen und nicht darum, dass wir uns 
um uns selbst drehen. Es geht uns um die Siche-
rung der Unterrichtsversorgung. Es geht uns um 
Qualität in den niedersächsischen Schulen. Davon 
war in Ihrem Antrag aber überhaupt nicht die Re-
de.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Karl-Heinz Klare [CDU]: Sehr gut!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Zu dem Beitrag von Herrn Seefried liegen mir zwei 
Wortmeldungen zu Kurzinterventionen vor. Zu-
nächst Frau Flauger, dann Frau Heiligenstadt. 
Frau Flauger, anderthalb Minuten!  

Kreszentia Flauger (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Was wir 
eben gehört haben, war eine Selbstbejubelungs-
arie sondergleichen.  

(Kai Seefried [CDU]: Das waren die 
Fakten!)  

Es ging nur darum, wie toll jetzt diese Landesregie-
rung ist. Es ging aber nicht um unseren Antrag. 
Ganz zum Schluss kam noch einmal die pauschale 
Behauptung, er sei ungeeignet.  

Ich möchte inhaltlich zwei bis drei Dinge sagen. 
Erstens zu Berlin. Sie können die Bezirke in Berlin 
nicht mit den Kommunen in Niedersachsen ver-
gleichen. Das sollten Sie wissen. Wenn Sie das 
nicht wissen, sollten Sie sich vorher erkundigen. 
Dort werden diese Dinge aus Landesmitteln finan-
ziert. Das können Sie nicht mit Niedersachsen 
vergleichen.  

Zweitens. Die soziale Schere in diesem Land und 
entsprechende OECD-Studien interessieren Sie 
offensichtlich überhaupt nicht. Wenn Sie hier sa-
gen, unser Antrag sei auf Vergangenheitsbetrach-
tung ausgerichtet, dann haben Sie ihn überhaupt 
nicht verstanden oder wollen ihn nicht verstehen. 
Es geht um die gegenwärtigen Kosten, die die 
Eltern heute für den Schulbesuch ihrer Kinder zu 
tragen haben, und darum, dass Kinder aus sozial 
schwächeren Elternhäusern aufgrund dieser Kos-
ten benachteiligt sind. Das hat auch nichts mit 
„Überwachungsstaat“ zu tun, sondern schlicht mit 
einer vernünftigen Informationsgrundlage für das, 
was Ihre Pflicht und Schuldigkeit als Regierung 
wäre.  

(Beifall bei der LINKEN - Karl-Heinz 
Klare [CDU]: Wenn das jetzt nicht ge-
sagt worden wäre, wären wir blöd ge-
storben!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Die nächste Kurzintervention kommt von Frau 
Heiligenstadt. Auch Sie haben anderthalb Minuten.  

Frauke Heiligenstadt (SPD): 
Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kollege 
Seefried, damit hier keine Legenden gebildet wer-
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den: Wir haben ja schon gestern und vorgestern 
hier in diesem Hause über dieses Thema disku-
tiert. Ich wünsche mir, dass die CDU-Fraktion so 
viel politisches Verantwortungsbewusstsein auch 
einmal im Zusammenhang mit dem Thema 
Hartz IV an den Tag legt und sich nicht in die Bü-
sche schlägt, sondern ganz deutlich die Verantwor-
tung dafür übernimmt, dass durch diesen Minister-
präsidenten im Zusammenwirken mit anderen 
Ministerpräsidenten u. a. die pauschalisierten Sät-
ze für die Kinderanrechnung im Bundesrat in einer 
Nacht- und Nebelaktion eilverhandelt worden sind. 
Nicht ausschließlich Rot-Grün hat Anfang dieser 
Woche beim Bundesverfassungsgericht eine ent-
sprechende Klatsche bekommen. Mein Kollege 
Watermann hat das in den letzten Tagen häufig 
genug erwähnt. 

Wenn es darum geht, tatsächlich etwas für die 
Kinder zu tun, sollte man wenigstens das Daten-
material erheben und sich nicht auch da noch in 
die Büsche schlagen. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Seefried, ich erteile Ihnen das Wort. Bitte 
schön! 

Kai Seefried (CDU): 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Selbstbejubelung konnte man meine Rede 
wohl nicht nennen, aber ich kann ja nachvollzie-
hen, dass es für die Opposition schwierig ist, wenn 
man hier Fakten nennt und die Realität beschreibt. 

(Zuruf von der LINKEN: Müssen wir 
es wiederholen, damit Sie es verste-
hen?) 

Wir müssen einfach die Erfolge darstellen, weil 
man daran sieht, dass diese Landesregierung in 
den vergangenen Jahren sehr viel in diesen Berei-
chen getan hat, dass sie sehr viel in die Bildung 
und in die Zukunft unserer jungen Menschen in-
vestiert hat. Wir werden alle diese Initiativen natür-
lich auch zukünftig unterstützen. 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Und wer 
hat demonstriert?) 

Von daher war es keine Selbstbejubelung, sondern 
es wurden Fakten genannt. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Zur sozialen Schere ein ganz kurzer Hinweis: Na-
türlich gibt es in vielen Bereichen vielfältige Statis-
tiken, und jeder kann für sich eine Statistik - damit 
kommen wir zu den Grundproblemen der Statistik - 
so bewerten, wie er sie haben möchte. Aber 
schauen wir uns die aktuellste Statistik des Nie-
dersächsischen Landesamtes für Statistik an, die 
besagt, dass sich zum ersten Mal seit mehreren 
Jahren die soziale Schere in Niedersachsen eher 
ein Stück geschlossen als weiter geöffnet hat. 
Auch diese Statistik direkt für unser Land sollte 
man zur Kenntnis nehmen. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Damit komme ich zur Ausgangssituation und zu 
meiner Aussage, dass Statistiken immer nur eine 
Vergangenheitsbetrachtung sein können und dass 
derjenige, dem die Statistik nicht gefällt, natürlich 
immer auch Argumente dagegen anführen kann. 
Deswegen ist diese Art der Vergangenheitsbe-
trachtung überhaupt nicht hilfreich. 

Zu den Hartz-IV-Sätzen möchte ich nur noch ein-
mal erwähnen, dass es gerade Niedersachsen und 
NRW waren, die bereits vor zwei Jahren im Bun-
desrat eine Initiative eingebracht haben, diese 
Regelleistungen neu zu berechnen. 

(Dörthe Weddige-Degenhard [SPD]: 
Vor zwei Jahren?) 

- Im Mai 2008. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Herr Poppe. Bitte 
sehr! 

Claus Peter Poppe (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! „Wie 
teuer ist der Schulbesuch?“, fragt die Fraktion DIE 
LINKE in diesem Antrag, und Anlass war die Be-
obachtung, dass bei der Beantwortung einer Gro-
ßen Anfrage mit dem Titel „Schule muss man sich 
leisten können“ die Landesregierung in vielen Zu-
sammenhängen eingestehen musste, zu den Fra-
gestellungen keine Daten vorliegen zu haben. 
Insofern ist das ein berechtigter Wunsch, und mit 
dem Antrag werden wichtige Informationen abge-
fragt. 

(Zustimmung von Ina Korter [GRÜNE]) 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu 
Hartz IV macht deutlich, wie wichtig es ist, solche 
Kostenstrukturen zu berücksichtigen, und deshalb 

 7965



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

sollten wir die entsprechenden Zahlen dann auch 
gemeinsam abfragen dürfen. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Ich sage ganz offen: Wir als SPD-Fraktion würden 
nicht alle diese Informationen abfragen. Ich nenne 
als Beispiel die Kosten für Nachhilfe. Wir sind der 
Auffassung, dass die Förderung auch derjenigen 
Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht 
Schwierigkeiten haben, Sache der Schulen ist. Es 
ist nicht Aufgabe des Staates, die Kosten privater 
Nachhilfe zu ermitteln oder sie gegebenenfalls 
auch noch zu erstatten. 

(Beifall bei der SPD und bei den 
GRÜNEN - Kreszentia Flauger [LIN-
KE]: Okay!) 

Zur Erörterung solcher Fragen blieb im Ausschuss 
leider überhaupt keine Zeit. Die Regierungsfraktio-
nen haben bereits in der öffentlichen Beratung 
deutlich gemacht, dass sie nicht im Traum daran 
dachten, dem Antrag zu folgen. Sie haben sich 
inhaltlich im Ausschuss ebenso wenig mit dem 
Antrag auseinandergesetzt, wie es Herr Seefried 
heute in seiner Rede hier im Plenum getan hat. 
Der Grundsatz „Keiner darf verloren gehen“ ver-
kommt leider zur Floskel. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Herr Seefried hat kaum zum Antrag der Linken 
gesprochen, sondern einen Rundumschlag mit 
dem Dreschflegel vorgenommen. Das ist dann 
zwar laut, aber nicht treffend. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Meine Damen und Herren von der demokratischen 
Rechten, 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN - Karl-Heinz Klare [CDU]: Was 
ist das denn?) 

eine solche Haltung zeugt von einer unerträglichen 
Arroganz. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

Sich mit einem Antrag nicht inhaltlich auseinander-
zusetzen, das ist arrogant. Es passt in eine Linie; 
denn heute Morgen hat die Ministerin auf eine 
kritische Frage von Frau Heiligenstadt geantwortet, 
was sie da sage, sei Unsinn, 

(Karl-Heinz Klare [CDU]: Ja, das 
stimmte auch!) 

Das gehört ebenfalls in die Kategorie der unqualifi-
zierten Abwertung von Abgeordneten. 

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN - Karl-Heinz 
Klare [CDU]: Nein, nein! - Ernst-
August Hoppenbrock [CDU]: Was 
wahr ist, muss auch wahr bleiben!) 

Darum machen wir die plumpe Ablehnung des 
Antrags der Linken, auch wenn wir nicht in allen 
Punkten mit dem Antrag übereinstimmen, nicht mit. 

(Starker Beifall bei der SPD - Beifall 
bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Für die FDP-Fraktion spricht Herr Försterling. Ich 
erteile Ihnen das Wort. 

Björn Försterling (FDP): 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Lassen Sie mich mit der Begründung des 
Antrages beginnen, weil Frau Korter, Frau Reich-
waldt und Herr Poppe die Zahlen in ihren Redebei-
trägen hier auch genannt haben.  

Was kam damals heraus, als wir über die Große 
Anfrage der Linksfraktion geredet haben? - Hier 
wurden interessante Zahlen zur Lernmittelfreiheit 
an den verschiedenen Schulen genannt. Dem 
interessierten Leser wird aufgefallen sein, dass 
eine Schulform fehlt, nämlich die Integrierte Ge-
samtschule. Das hat auch seinen Grund. Wenn Sie 
die Zahlen aus der Antwort auf die Große Anfrage 
für die Integrierte Gesamtschule mit einem Mittel-
wert aus den Zahlen für das gegliederte Schulwe-
sen vergleichen, werden Sie daraus sehr leicht 
den Schluss ziehen können, dass die Integrierten 
Gesamtschulen vornehmlich von reichen Kindern 
besucht werden. So viel zur Wahrheit von Statisti-
ken, meine sehr geehrten Damen und Herren. 
Nach diesen Zahlen ist das System der Integrier-
ten Gesamtschule eine Schulform für reiche Kin-
der. 

(Dörthe Weddige-Degenhard [SPD]: 
Abenteuerlich! - Weitere Zurufe von 
der SPD) 

Wir als CDU und FDP halten am gegliederten 
Schulwesen fest, weil wir damit alle Schülerinnen 
und Schüler in diesem Land erreichen. 
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(Klaus-Peter Bachmann [SPD]: Eine 
tolle Erkenntnis!) 

Was wollen Sie politisch mit diesem Antrag be-
schicken? - Sie erwarten möglicherweise die Er-
kenntnis, dass ein Schulbesuch in Niedersachsen 
zu teuer ist, dass wir dort etwas machen müssen. 
Der Kollege Seefried hat eben schon sehr ausführ-
lich dargestellt, was CDU und FDP in den letzten 
Jahren hier schon auf den Weg gebracht haben. 
Diese Antworten reichen Ihnen scheinbar ebenso 
wie die Antworten heute Morgen nicht aus. Weil 
Sie nicht die Antworten bekommen, die Sie hören 
wollen, fragen Sie immer weiter nach. Aber da-
durch ändern sich die Antworten und die Fakten 
nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Kollege Försterling, Herr Perli möchte eine 
Zwischenfrage stellen. Gestatten Sie das? 

Björn Försterling (FDP): 

Nein. 

(Victor Perli [LINKE]: Er weiß auch, 
warum! Er hat Zeitung gelesen!) 

- Was habe ich in der Zeitung gelesen? 

(Zuruf von Victor Perli [LINKE]) 

- Victor, setz’ dich wieder hin! - Ach, er sitzt schon. 
Das habe ich von hier aus nicht gesehen. Ent-
schuldigung! 

Was also soll dieser Antrag bringen? - Sämtliche 
Kostenarten und sämtliche Unterstützungsmög-
lichkeiten sollen gegeneinander dargestellt wer-
den. Meine sehr geehrten Damen und Herren aller 
Oppositionsfraktionen, wer durchs Land zieht und 
bei den Schulen und den Eltern aufschlägt und 
immer sagt, die Schulen seien mit Verwaltungs-
aufwand überfrachtet, der muss sich doch in der 
Tat die Frage gefallen lassen, ob dieser Antrag 
nicht zu einem Verwaltungsaufwand führt, der zu 
den möglichen Ergebnissen in keiner Relation 
steht. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU) 

Wer glaubt denn wirklich, dass es sinnvoll ist, 
sämtliche Schulen in Niedersachsen - über 3 000 
sind es - vonseiten des Kultusministeriums, mögli-
cherweise noch über die Mittelbehörde, die Lan-
desschulbehörde, anzuschreiben 

(Glocke des Präsidenten) 

und so dezidiert, wie Sie es hier fordern, zu fragen, 
in welchem Schuljahr in welchen Fächern wie viele 
Kopien mit wie vielen Bleistiften bearbeitet werden, 
um daraus abzuleiten, was der Schulbesuch so 
kostet, meine sehr geehrten Damen und Herren? 

(Zustimmung bei der FDP und bei der 
CDU - Frauke Heiligenstadt [SPD]: 
Man kann Beispielschulen nehmen!)  

Das ist ein Verwaltungsaufwand - - - 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Försterling, Sie müssen zum Ende kommen!  

(Zuruf von der LINKEN: Finito!) 

Björn Försterling (FDP): 
Das, was Sie hier fordern, was Sie den Schulen 
abverlangen wollen, ist völlig irrational und führt 
nicht zu dem Ergebnis, das Sie sich wünschen. Sie 
wollen, dass die Schulen mit sich selbst beschäftigt 
sind - - - 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Danke schön, Herr Försterling. 

(Der Präsident schaltet dem Redner 
das Mikrofon ab - Beifall bei der FDP 
und bei der CDU - Zuruf von der LIN-
KEN: Setzen, sechs!) 

Zu dem Beitrag von Herrn Försterling liegen zwei 
Wortmeldungen zu Kurzinterventionen vor, zum 
einen von Frau Reichwaldt und zum anderen von 
Herrn Poppe. Zunächst Frau Reichwaldt, bitte 
sehr! 

(Victor Perli [LINKE]: Aufpassen, 
Björn!) 

Christa Reichwaldt (LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Försterling, aus unserem Antrag und aus der Tat-
sache, dass Schule eine Menge kostet und dass 
vor allem arme Familien damit hohen Belastungen 
ausgesetzt sind, den Beweis abzuleiten, dass das 
gegliederte Schulsystem funktioniert, begabungs-
gerecht und sozial gerecht ist, ist schlicht und ein-
fach abenteuerlich. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Ihr Beitrag hat nur bewiesen, dass Sie diese sozia-
le Schere in unserer Gesellschaft und die erhebli-
che Kostenbelastung für die Familien im Bereich 
Schule tatsächlich massiv verleugnen. Das kann 
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man nur noch als Verleugnung bezeichnen. Mir 
fällt dazu nichts anderes mehr ein. 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Zur zweiten Kurzintervention erteile ich Herrn Pop-
pe von der SPD-Fraktion das Wort. Herr Poppe, 
bitte schön! 

Claus Peter Poppe (SPD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zu der 
Tatsache, dass Herr Försterling nicht so recht zum 
Schluss kommen konnte, fällt mir nur ein alter 
Kaufmannsspruch ein: Schlechte Ware braucht 
viele Worte.  

(Zustimmung bei der SPD, bei den 
GRÜNEN und bei der LINKEN) 

Die IGS kann eigentlich keine Schule für Reiche 
sein. Denn wenn die IGS eine Schule für Reiche 
wäre, dann müsste sie ja die Lieblingsschule der 
FDP sein. 

(Beifall bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

In dem Zusammenhang, Herr Försterling - ich bin 
ja zu lebenslangem Lernen bereit -, 

(Björn Thümler [CDU]: Das merkt man 
gerade!) 

würde ich Sie doch einmal bitten, mir das statisti-
sche Material zur Verfügung zu stellen, das Sie zu 
dieser abenteuerlichen Behauptung gebracht hat.  

(Beifall bei der SPD, bei den GRÜ-
NEN und bei der LINKEN) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Herr Kollege Försterling möchte antworten. Ich 
erteile Ihnen das Wort. Sie haben anderthalb Minu-
ten. 

Björn Försterling (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Poppe, ich habe schon damals bei der Diskussion 
der Großen Anfrage dargelegt, wie man das be-
rechnen und zu diesen Ergebnissen kommen 
kann. Ich möchte kurz aus dem Entschließungsan-
trag zitieren:  

„Vor diesem Hintergrund fordert der 
Landtag die Landesregierung auf:  

1. sämtliche Kostenarten, die auf-
grund eines Schulbesuchs anfallen, 

sowie deren Höhe zu erfassen und 
auszuwerten. Dazu gehören bei-
spielsweise Kosten für den Schulweg, 
die Lernmittel, das Mittagessen, Ko-
pien von Unterrichtsmaterialien, Klas-
senfahrten, Benutzung/Erwerb eines 
(Schul-) Computers,“ 

(Gerd Ludwig Will [SPD]: Wir kennen 
den Antrag!) 

„die Anschaffung von für den Unter-
richt notwendigen Sachmitteln - bei-
spielsweise im Kunst- oder Sportun-
terricht oder auch Taschenrechner, 
Hefte oder Stifte - sowie weitere An-
schaffungskosten, etwa für einen 
Schulranzen und zusätzliche Kosten, 
die bei privater Nachhilfe oder freiwil-
ligen Arbeitsgemeinschaften anfallen“ 

In der Tat, Herr Poppe: Schlechte Ware, viele Wor-
te. 

(Beifall bei der FDP und bei der CDU - 
Kreszentia Flauger [LINKE]: Ganz 
schlecht, Herr Försterling! - Zurufe 
von der SPD) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Zu Wort gemeldet hat sich jetzt Frau Ministerin 
Heister-Neumann. Ich erteile Ihnen das Wort. Bitte 
sehr! 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Herr Poppe, erlauben Sie mir 
zunächst einmal, eine Ihrer Unterstellungen ganz 
stark zurückzuweisen. Sie haben gesagt, „Keiner 
darf verloren gehen“ sei für diese Landesregierung 
und die sie tragenden Fraktionen mittlerweile eine 
Floskel. Das möchte ich an dieser Stelle ganz stark 
zurückweisen.  

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Kreszentia Flauger [LINKE]: Sie ma-
chen das zu einer Floskel mit Ihrer 
Politik!) 

Denn, meine Damen und Herren, es geht uns um 
jeden Einzelnen, um jede einzelne Schülerin und 
um jeden einzelnen Schüler. Das können Sie 
schon daraus ersehen, dass alle Maßnahmen, die 
wir auf den Weg gebracht haben, dazu geführt 
haben, dass seit dem Beginn unserer Regierungs-
zeit, seit 2003, die Schulabbrecherquote von 
10,5 % auf 7,4 % gesunken ist. Wir haben gesagt: 

7968 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

Bis zum Ende dieser Legislaturperiode wollen wir 
sie auf 5 % senken. Und wenn Sie die Förderschü-
ler abziehen, dann liegt die Quote nur noch bei 
1 %. Das bringen wir auf den Weg, das ist unsere 
verantwortliche Arbeit. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Zurufe von der SPD und der LINKEN) 

Zu Ihrem Antrag: Wir haben bereits am 14. Juli 
2009 in Beantwortung der Großen Anfrage sehr 
genau und detailliert erläutert, warum eine umfas-
sende Aufstellung sämtlicher Kosten des Schulbe-
suchs einer Schülerin oder eines Schülers wenig 
sinnvoll erscheint. Das ist hier auch schon sehr 
deutlich dargelegt worden, wofür ich mich aus-
drücklich bedanke. Es gibt ganz viele individuelle 
Gegebenheiten beim Schulbesuch: Alter, Klasse, 
Wohnort, Schulform, Wiederholer, Teilnahme an 
Mittagsverpflegung. Dabei gibt es sehr große Un-
terschiede. Es sind auch außerschulische Anbieter 
mit im Boot. Deshalb ist eine Aufstellung schlicht 
und ergreifend extrem schwierig. 

Meine Damen und Herren, Erziehung und Bildung 
der Kinder sind und bleiben in erster Linie Aufga-
be, Recht und Pflicht der Eltern bzw. der Erzie-
hungsberechtigten. Für uns als Land ist es aller-
dings ein Gebot der Chancengerechtigkeit, die 
Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen an Bildung 
und Ausbildung zu ermöglichen. Deshalb muss an 
dieser Stelle einmal gesagt werden, dass diese 
Landesregierung unglaublich viel in Bildung inves-
tiert: Wir haben unsere Ausgaben im Bildungsetat 
mittlerweile um fast 1 Milliarde Euro gesteigert. 
Das sollte einmal zur Kenntnis genommen werden. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP - 
Astrid Vockert [CDU]: Hört, hört!) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
von Frau Flauger? 

Elisabeth Heister-Neumann, Kultusministerin: 

Nein, Frau Flauger. Wir können uns sehr gerne 
nachher unterhalten. 

(Kreszentia Flauger [LINKE]: Das ha-
be ich mir fast gedacht!) 

Wir haben in die frühkindliche Bildung investiert. 
Wir haben das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei 
gestellt. Wir unterstützen die Mittagsverpflegung. 
Wir entwickeln die Ganztagsschulen; das gilt ins-
besondere - das ist sehr wirksam und gut - für die 

Kinder, die aus bildungsfernen oder finanzschwa-
chen Familien kommen.  

Meine Damen und Herren, es gibt bereits viele 
staatliche Maßnahmen, mit denen Bund, Land und 
Kommunen einen Beitrag zur Wahrung von Bil-
dungschancen von Kindern aus finanzschwachen 
Familien leisten. Ich darf an dieser Stelle nur auf 
das Schulbedarfspaket, die Einführung einer drit-
ten Altersstufe bei der Regelleistung nach SGB II 
und SGB XII für 6- bis 13-Jährige, die Landesstif-
tung „Familie in Not“ und verschiedene andere 
Maßnahmen hinweisen. 

Ich möchte mit Blick auf die jüngste Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz-IV-
Regelsätzen noch darauf hinweisen, dass - das ist 
Ihnen bekannt - massiv über eine neue Bedarfsbe-
rechnung diskutiert wird. Die Bundesregierung wird 
intensiv an einer Verbesserung arbeiten. Wir als 
Land setzen auf eine enge Abstimmung zwischen 
Bund und Land, bei der wir uns darum bemühen 
werden, die besonderen Bedarfe der Kinder im 
Bereich der Bildung bei der Neubemessung mit in 
den Blick zu nehmen. 

Bildungschancen und die Erziehungsverantwor-
tung der Eltern in Einklang zu bringen, ohne dabei 
eine den finanziellen Möglichkeiten entsprechende 
Unterstützung außer Acht zu lassen, ist unsere 
zentrale Aufgabe und Anstrengung. Der werden 
wir auch gerecht. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und bei der FDP) 

Vizepräsident Hans-Werner Schwarz: 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es lie-
gen keine weiteren Wortmeldungen zu diesem 
Tagesordnungspunkt vor. Wir sind am Ende der 
Beratung. 

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
zustimmen und damit den Antrag der Fraktion DIE 
LINKE in der Drs. 16/2072 ablehnen will, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Gegenprobe! - Das 
Erste war die Mehrheit. Der Beschlussempfehlung 
wurde zugestimmt. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 39 auf: 

Einzige (abschließende) Beratung: 
R-Besoldung für Richter und Staatsanwälte 
beibehalten - Antrag der Fraktionen der CDU und 
der FDP - Drs. 16/508 - Beschlussempfehlung des 

 7969



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen - 
Drs. 16/2134  

Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen lautet auf unver-
änderte Annahme. 

Eine Berichterstattung ist nicht vorgesehen. 

Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass 
über diesen Punkt ohne Beratung abgestimmt 
werden soll. Daher kommen wir jetzt zur Abstim-
mung. 

Wer der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
zustimmen und damit den Antrag der Fraktionen 
der CDU und der FDP in der Drs. 16/508 unverän-
dert annehmen will, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Gegenprobe! - Wer enthält sich? - Das 
Erste war die Mehrheit. Dementsprechend ist der 
Beschlussempfehlung gefolgt worden. 

Damit schließe ich die Sitzung. Die Beratungen 
werden morgen um 9 Uhr fortgesetzt. Ich wünsche 
Ihnen einen schönen Feierabend. 

Schluss der Sitzung: 19.01 Uhr. 
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Anlagen zum Stenografischen Bericht 

noch:  

Tagesordnungspunkt 33: 

Mündliche Anfragen - Drs. 16/2160 

Anlage 1 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 2 der Abg. Christian Biallas und 
Reinhold Coenen (CDU) 

Linksextremismus - Zunehmende Gewalt 
von Links? 

Am 22. Januar 2010 kam es in Göttingen zu ei-
nem möglicherweise politisch motivierten 
Brandanschlag auf das Göttinger Kreishaus, bei 
dem ein 25-Jähriger leicht verletzt wurde. Der 
Polizei zufolge haben unbekannte Täter in einer 
Teeküche der Ausländerbehörde Feuer gelegt. 
In der Nähe des Tatortes fanden die Ermittler 
nach Angaben des Leiters der Polizeiinspektion 
Göttingen ein Papier, das einen Zusammen-
hang mit einer Abschiebung aus Göttingen na-
he legt. 

Insgesamt ist die extremistische Szene in 
Deutschland nach Einschätzung der Sicher-
heitsbehörden, so Die Welt vom 28. Dezember 
2009, derzeit einem gravierenden Wandel un-
terworfen. Während die Zahl politisch motivier-
ter Gewaltstraftaten aus dem rechten Spektrum 
etwa in Hamburg 2009 insgesamt rückläufig 
sei, zeichne sich ab, dass die Zahl der Gewalt-
delikte aus der linken Szene deutlich zunehme, 
so Hamburgs Verfassungsschutzchef Heino 
Vahldiek.  

Der Focus berichtet in seiner Ausgabe 53/2009, 
dass die deutschen Sicherheitsbehörden auf 
einen dramatischen Anstieg von Straftaten mit 
linksextremem Hintergrund hinwiesen. Die Quo-
te von knapp 6 000 Delikten sei nach der Statis-
tik des Bundeskriminalamtes in den ersten drei 
Quartalen von 2009 um 38,9 % gestiegen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Gefahren sieht die Landesregierung 
durch den gewaltbereiten Linksextremismus auf 
das Land Niedersachsen zukommen? 

2. Wo liegen nach Einschätzung der Landesre-
gierung die Ursachen für die zunehmende Ge-
waltbereitschaft von Linksextremisten? 

3. Wie viele Brandanschläge oder andere Straf-
taten gab es in Niedersachsen, die (vermutlich) 
der linksextremen Szene zuzurechnen sind? 

Der Extremismus in jeglicher Form stellt die Ge-
sellschaft, die Sicherheitsbehörden sowie den 
Staat allgemein vor große Herausforderungen. 
Nicht nur von Islamisten und Rechtsextremisten 
gehen Gefahren aus - auch der Linksextremismus 

fordert den Staat zunehmend heraus. Hier gibt es 
eine besorgniserregende Gewaltentwicklung, die 
hauptsächlich von der sogenannten linksautono-
men Szene ausgeht. Diese lehnt in ihrem anarchis-
tischen Verständnis Recht und Gesetz ab. Sie 
bekämpft die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung. Oft sind Polizeibeamte ihr bevorzugtes 
Angriffsziel. Das gewaltbereite linksextremistische 
Personenpotenzial ist im vergangenen Jahr in 
Niedersachsen auf 720 Personen angewachsen. 

Zu welchen Gewaltausbrüchen Autonome fähig 
sind, erleben wir immer wieder auf Demonstratio-
nen, vor allem in Berlin und Hamburg. Polizeibe-
amte werden massiven Gewalt- und Brandattacken 
ausgesetzt. Die Zahl der Verletzten und Sach-
schäden ist immens. Diese Kampfansage von 
Linksextremisten an den demokratischen Rechts-
staat dürfen wir nicht achselzuckend hinnehmen. 
Der Rechtsstaat muss - wie bei Rechtsextremisten 
auch - Zähne zeigen. 

Linksautonome demontieren das Recht auf Ver-
sammlungsfreiheit. Sie mischen sich häufig unter 
friedliche Demonstranten und missbrauchen Kund-
gebungen für ihre Zwecke.  

Friedliche Demonstranten als „Schutzschild“ zu 
missbrauchen, hat in linksautonomen Kreisen Me-
thode. Als gemeinsamer Anknüpfungspunkt dient 
dabei der vermeintliche Einsatz für Werte wie sozi-
ale Gerechtigkeit, Antimilitarismus und Antifa-
schismus. Dies ist jedoch nur der Versuch linksau-
tonomer Kreise, die eigene Intoleranz und Gewalt-
bereitschaft zu rechtfertigen. 

Vor allem politische Großereignisse werden zum 
Anlass für linksextremistische Aktivitäten gewählt. 
Dazu zählen auch die Castortransporte nach Gor-
leben. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Zu den Gefahren, die von gewaltbereiten 
Linksextremisten künftig ausgehen könnten, haben 
das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für 
Verfassungsschutz am 22. Dezember 2009 in ei-
ner gemeinsamen „Gefährdungsbewertung für den 
Phänomenbereich der PMK-Links“ für die Bundes-
republik Deutschland folgende Prognose abgege-
ben: 

„Generell ist bei Demonstrationen und 
Veranstaltungen mit aktuellen oder 
jährlich wiederkehrenden Bezugser-
eignissen, Solidaritätsveranstaltun-
gen, veranstaltungsunabhängigen 
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spontanen Aktionen, mit der Bege-
hung von Straftaten zu rechnen. Re-
gionale Schwerpunkte sind sowohl 
Gebiete mit einer starken linksextre-
men Szene (Beispiel Berlin, Hamburg) 
als auch Gegenden mit entsprechen-
dem lokalen Bezugsereignis (Beispiel 
Gorleben).“ 

Die Landesregierung schließt sich dieser Bewer-
tung an. Sie sieht vor allem bei Demonstrationen 
mit stark emotionalisierendem Charakter zuneh-
mende Gefahren durch gewaltbereite Linksextre-
misten auf das Land Niedersachsen zukommen. 

So beobachten die Sicherheitsbehörden seit ge-
raumer Zeit zunehmende Wechselwirkungen zwi-
schen gewaltbereiten Linksextremisten und der 
rechtsextremen Szene. Diese dienen oftmals so-
wohl der offenen gewaltsamen Konfrontation un-
tereinander als auch gegenüber der Polizei. Als 
Beispiel sei hier die 1.-Mai-Demonstration 2008 in 
Hamburg erwähnt. Dort hätte die Konfrontation 
nach Aussage der polizeilichen Einsatzleitung 
ohne das Eingreifen der Polizei zu Toten führen 
können. In diesem Zusammenhang stellen Bun-
deskriminalamt und Bundesamt für Verfassungs-
schutz in dem o. a. Schreiben fest: 

„Bei Auseinandersetzungen mit dem 
politischen Gegner von Rechts zeigt 
sich seit Jahren, dass diese Konflikte 
durchweg unter Anwendung von Ge-
walt ausgetragen werden. Neu, und 
im Jahr 2009 erstmals als besorgnis-
erregendes Phänomen festzustellen, 
ist der Umstand, dass die diesbezüg-
liche Konfrontationsgewalt von den 
Angehörigen beider Lager zuneh-
mend enthemmt, offenbar mit dem 
Ziel nachhaltiger Körperverletzung 
und unter zumindest billigender In-
kaufnahme des Todes des Kontra-
henten ausgeübt wird.“ 

Neben den Konfrontationen zwischen Rechts- und 
Linksextremisten sieht die Landesregierung insbe-
sondere Gefahren bei Demonstrationen gegen die 
friedliche Nutzung der Kernenergie. Vor allem im 
Verlauf der Castortransporte ins Transportbehäl-
terzwischenlager Gorleben ist eine Zunahme links-
extremistischer Gewalt zu befürchten. 

Darüber hinaus verdeutlichen zahlreiche Brandan-
schläge auf Kraftfahrzeuge und Gebäude bundes-
weit und in Niedersachsen, dass die Gefährdung 

von Menschen durch gewaltbereite Linksextremis-
ten zumindest billigend in Kauf genommen wird. 

Am 4. Dezember 2009 haben linksextreme Gewalt-
täter eine Polizeiwache in Hamburg überfallen. 
Hier zeigt sich eine neue Qualität linker Gewalt. 
Nach einer Bewertung der Bundesanwaltschaft 
gingen die Täter planmäßig und kaltblütig vor. Sie 
haben die Polizeibeamten mit vorgetäuschten Hil-
ferufen in einen Hinterhalt gelockt und mit Pflaster-
steinen angegriffen. Streifenwagen und Container 
wurden angezündet. Die Bundesanwaltschaft er-
mittelt in diesem Fall wegen versuchten Mordes. 

In einem Strafverfahren wegen versuchten Mordes 
gegen zwei Jugendliche in Berlin verbreitete im 
vergangenen Jahr eine autonome Gruppe im In-
ternet Morddrohungen gegen einen Berliner Ober-
staatsanwalt. Auch dies ist eine Form der Eskalati-
on, die Schlimmes befürchten lässt. 

Auch in Niedersachsen gibt die Entwicklung in 
jüngster Zeit Anlass zur Besorgnis. Mit dem Brand-
anschlag auf das Göttinger Landkreisgebäude am 
22. Januar 2010 erreichte die Anschlagsserie in 
Göttingen eine neue Qualität: Ein Mitarbeiter der 
Kreisverwaltung wurde durch eine Verpuffung im 
Brandbereich aus dem Raum geschleudert und 
verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Ver-
dachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplo-
sion und der gefährlichen Körperverletzung ist 
eingeleitet worden. Jeder Mitarbeiter und Besucher 
der Kreisverwaltung hätte Opfer der Straftat wer-
den können. 

Aufgrund dieser Gewalttaten und der in Nieder-
sachsen und anderen Bundesländern erkennbaren 
Entwicklung befürchtet die Landesregierung, dass 
die Hemmschwelle linksextremistischer Täter zur 
Gewaltanwendung gegen Menschen weiter sinken 
wird. 

Zu 2: Der Landesregierung liegen keine umfas-
senden empirischen Erhebungen über die Ursa-
chen für die zunehmende Gewalt von Linksextre-
misten vor. Sie teilt aber die gemeinsame Bewer-
tung von Bundeskriminalamt und Bundesamt für 
Verfassungsschutz vom 22. Dezember 2009, der 
zufolge „eine grundsätzliche Nichtanerkennung der 
staatlichen Autorität bzw. der gesellschaftlichen 
Werteordnung, eine gesteigerte Respektlosigkeit 
gegenüber Justiz-, Sicherheits- und Ordnungsbe-
hörden sowie ein hohes Maß an Aggressivität und 
Gewaltbereitschaft“ ursächlich für diese Entwick-
lung sein können. 
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Linksextremistische Gewalttäter lehnen aus ideo-
logischen Gründen unseren demokratischen 
Rechtsstaat ab. Sie ordnen die Wahrheit dem ei-
genen Weltbild unter. In ihrer irrationalen Wahr-
nehmung der Realität ist kein Platz für rationale 
Argumente. Der Staat und seine Repräsentanten 
sind die unverrückbaren Feindbilder, die mit hoher 
Aggressivität und Gewaltbereitschaft bekämpft 
werden. In ihrem ideologisch geprägten Kosmos 
sehen sich Linksextremisten als Opfer vermeintli-
cher staatlicher Repression. 

Sie meinen, ihr Gefühl der Ohnmacht gegenüber 
dem als omnipotent empfundenen Staat gebe ih-
nen das Recht, mit radikalen Mitteln an dessen 
Grundfesten zu rütteln. Oftmals ist es nur dem 
beherzten Eingreifen der Polizei zu verdanken, 
dass Gewalt bzw. eine Eskalation verhindert wer-
den konnte. 

Erkenntnisse des niedersächsischen Verfassungs-
schutzes lassen einen Trend zu verstärkter Ge-
waltbereitschaft im Linksextremismus erkennen. 
Dabei fällt auf, dass die Täter bzw. die Mitglieder 
gewaltbereiter autonomer Gruppierungen jünger 
werden. 

Es darf aber auch nicht übersehen werden, dass 
Gewalt auch eine Binnenwirkung für die linksext-
remistische Szene hat. Mit Gewalt lässt sich die 
eigene revolutionäre Gesinnung und somit ideolo-
gische Überzeugung nicht nur nach außen, son-
dern auch nach innen kommunizieren. Sie dient 
als Akt der Selbstbefreiung von angeblich verinner-
lichten Herrschaftsstrukturen und der Stärkung des 
Gruppenzusammenhalts innerhalb der autonomen 
Szene. Zugleich kann nach ihrem Verständnis mit 
Gewalt öffentliche bzw. mediale Aufmerksamkeit 
erzielt und der Versuch unternommen werden, den 
Preis, den das „System“ für bestimmte politische 
Entscheidungen (Bau von AKW etc.) zu zahlen 
hat, gezielt hochzutreiben. 

Demonstrationen ohne gewalttätige Auseinander-
setzungen (sogenannte Latsch-Demos) stehen 
dagegen in diesen Kreisen in dem Ruf, langweilig 
und uninteressant zu sein. 

Die Ursachen für die zunehmende Gewaltbereit-
schaft lassen sich einer Studie der Freien Universi-
tät Berlin zu den Krawallen vom 1. Mai 2009 in 
Berlin zufolge auch im vorpolitischen Raum finden. 
Gewalt wird beispielsweise angewendet, um die 
eigene Abenteuerlust und den eigenen Erlebnis-
drang zu befriedigen. Auch Rachegelüste gegen-
über einzelnen Polizeibeamten scheinen ein Motiv 
zu sein. „Die Bullen haben mich in einem Monat 

siebenmal angehalten beim Autofahren, und diese 
Wut muss irgendwann mal raus“, so ein Befragter 
dieser Studie auf die Frage, warum er auf der 
1.-Mai-Demonstration Gewalt angewendet habe. 

Zu 3: Linksextremisten definieren sich über ihren 
politisch militanten Aktionismus. Ihre Straftaten 
richten sich gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung und treten z. B. als militanter Anti-
faschismus, Antirassismus oder Antimilitarismus in 
Erscheinung. 

Insbesondere Taten mit Bezügen zu Anarchismus 
oder Kommunismus (einschließlich Marxismus) 
sind zu den linksextremistischen Straftaten zu-
rechnen, wenn sie ganz oder teilweise ursächlich 
für die Tatbegehung waren. 

In Niedersachsen wurden im Jahr 2009 nach der-
zeitiger Auswertung 823 (2008: 715) linksextremis-
tische Straftaten erfasst. Dies entspricht einer 
Steigerung um ca. 15 %. Die Anzahl linksextremis-
tischer Gewaltdelikte wie beispielsweise Körper-
verletzungen oder Brandstiftungen hat sich von 
137 (2008) auf 161 um ca. 18 % erhöht. Besonde-
re Bedeutung erlangt diese Steigerung auch vor 
dem Hintergrund, dass im Jahr 2009 kein Castor-
transport stattfand. 

Innerhalb der linksextremistischen Gewaltdelikte ist 
es insbesondere bei Brandstiftungen und schwe-
ren Brandstiftungen im Vergleich zum Vorjahr zu 
einer Verdoppelung gekommen (2008 gesamt: 10; 
2009: 20). In 75 % der Brandstiftungsdelikte waren 
Kraftfahrzeuge das Angriffsziel. Regionale Schwer-
punkte dabei waren Hannover, Lüneburg und Göt-
tingen. Brandstiftung ist ein Verbrechenstatbe-
stand! 

Die Landesregierung hält es dringend für erforder-
lich, dass sich alle demokratischen Parteien und 
die Zivilgesellschaft unmissverständlich von jegli-
cher Form von Gewalt distanzieren. Das gilt nicht 
nur für Brandanschläge und andere besonders 
schwere und lebensgefährliche Straftaten, sondern 
auch für sonstige Gewalttaten, die bei Demonstra-
tionen immer häufiger verübt werden. 

 

Anlage 2 

Antwort 

des Finanzministeriums auf die Frage 3 der Abg. 
Renate Geuter, Johanne Modder, Heinrich Aller, 
Markus Brinkmann, Dieter Möhrmann, Andrea 
Schröder-Ehlers, Wiard Siebels, Detlef Tanke, 
Klaus-Peter Bachmann, Karl-Heinz Hausmann, 
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Jürgen Krogmann, Sigrid Leuschner, Jutta Rübke 
und Ulrich Watermann (SPD) 

Einführung der Doppik im Landeshaushalt 
und Wirkungen auf den kommunalen Fi-
nanzausgleich 

Bis Ende des Jahres 2010 müssen alle kom-
munalen Haushalte auf doppische Buchführung 
umgestellt worden sein. Während die Kommu-
nen trotz extrem angespannter Haushaltslage 
erhebliche Personal- und Sachkosten für die 
termingerechte Einführung der Doppik aufbrin-
gen müssen, hat das Land Niedersachsen 
selbst bisher nicht erkennen lassen, wann und 
mit welchem personellen und sächlichen Kos-
tenaufwand die neue Buchführung eingeführt 
werden soll. Schon jetzt steht fest, dass für ei-
nen längeren Zeitraum die Kommunen ihre 
Haushalte ab 2011 nach der Doppik aufstellen 
und bearbeiten müssen, während das Land auf 
unbestimmte Zeit weiter mit der kameralen 
Buchführung arbeitet. Dadurch kann die Doppik 
im Zusammenwirken zwischen Land und Kom-
munen ihre angestrebte Reformwirkung nicht 
voll entfalten. Im Gegenteil: Reibungsverluste 
und mangelnde Transparenz sind nach Aussa-
gen Sachverständiger die Folge. Dies wiege 
umso schwerer, weil die Bewertung einer auf-
gabengerechten Finanzausstattung der Kom-
munen durch die Verweigerung der Doppikein-
führung beim Land zusätzlich behindert werde. 

Bei der Berechnung der Verteilungssymmetrie 
will die Landesregierung die Auswirkungen der 
Doppik (z. B. Abschreibungen) bei den Kom-
munen unbeachtet lassen. Dies führt zu einer 
Benachteiligung der kommunalen Ebene. 

Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP ist fol-
gende Formulierung enthalten: „Die Einführung 
der Doppik ist ein wichtiges Steuerungsinstru-
ment. Sie sollte in dieser Legislaturperiode auf 
den Weg gebracht werden.“ 

Niedersachsen wäre kein Vorreiter bei der Ein-
fühlung der doppischen Haushaltsführung; das 
Land Hessen hat dies bereits verwirklicht. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Aus welchem Grund ist die Doppik für den 
Landeshaushalt bisher noch nicht eingeführt 
worden? 

2. Welche Erkenntnisse über die praktischen 
Auswirkungen der Doppik im hessischen Lan-
deshaushalt wird die Landesregierung mit kon-
kreten Kosten- und Zeitvorstellungen für die 
niedersächsischen Haushaltsplanungen umset-
zen? 

3. Ignoriert die Landesregierung die Auswirkun-
gen der Doppik in den kommunalen Haushalten 
bei der Berechnung der Verteilungssymmetrie, 
und welche finanzielle Auswirkung hätte eine 
entsprechende Berücksichtigung? 

Die Fragen der Abgeordneten beantworte ich im 
Namen der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die Landesregierung verfolgt die Einführung 
von Steuerungsinstrumenten der Doppik weiter. 
Niedersachsen hat sich bereits frühzeitig an der 
Erarbeitung einheitlicher bund-länder-übergreifen-
der Standards für eine staatliche Doppik beteiligt. 
Dieser Prozess ist - nachdem die grundlegende 
Novelle des Haushaltsgrundsätzegesetzes zum 
1. Januar 2010 von Niedersachsen konstruktiv 
begleitet wurde - in diesem Jahr fortzuführen. Län-
der, die diesen Prozess bereits früher vorangetrie-
ben haben, müssen nun notwendige Anpassungen 
vornehmen und sind mit den damit verbundenen 
Kosten konfrontiert. 

Mit Blick auf den erheblichen Aufwand, der mit der 
Einführung und dem Betrieb eines komplexen 
Rechnungswesens auf Landesebene verbunden 
ist, hält die Landesregierung daher an ihrer sorg-
fältigen, streng auf Wirtschaftlichkeit ausgerichte-
ten Vorgehensweise fest. Sie wird insbesondere 
weiter darauf hinwirken, unnötigen Aufwand für 
Umstellungen und Anpassungen zu vermeiden 
bzw. zu minimieren. 

Weitere Aktivitäten zur Konsolidierung und Weiter-
entwicklung der im Land bereits implementierten 
Instrumente einer leistungsorientierten Steuerung 
(LoHN) werden aus technischen und konzeptionel-
len Gründen erst nach Abschluss der aktuell lau-
fenden Umstellung der Haushaltswirtschaftssoft-
ware auf die Version „infor LN“ - und damit frühes-
tens in der zweiten Jahreshälfte 2010 - zu ent-
scheiden sein. 

Zu 2: Bei der Konzeptionsentwicklung zur Einfüh-
rung von Steuerungsinstrumenten der Doppik und 
ihrer Verankerung in der Haushaltswirtschaft sind 
auch die Erfahrungen anderer Länder einzubezie-
hen. Neben den Erkenntnissen über die prakti-
schen Auswirkungen der Doppik im hessischen 
Landeshaushalt werden dabei Erfahrungen aus 
weiteren Ländern, wie insbesondere Hamburg und 
Nordrhein-Westfalen, zu berücksichtigen sein, die 
ebenfalls bereits eine staatliche Doppik eingeführt 
haben bzw. auf dieses Ziel hinarbeiten. Daneben 
gilt es auch die weitere Entwicklung beim Bund zu 
berücksichtigen, der sich für den Aufbau einer 
erweiterten Kameralistik entschieden hat. Der 
Bund strebt insbesondere eine vollständige Ver-
mögensrechnung an, was auch für Niedersachsen 
eine Option darstellen könnte. 

Die deutlichen Unterschiede in Herangehensweise 
und Gestaltung innerhalb der Länder, aber auch 
zwischen den Ländern und dem Bund lassen er-
kennen, dass wegen der Komplexität des Einfüh-
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rungsprozesses und der softwaretechnischen 
Rahmenbedingungen ein Transfer fremder Kon-
zepte nicht einfach ist. 

Zu 3: Das Neue Kommunale Rechnungswesen 
(kommunale Doppik) besteht aus drei Komponen-
ten: einer Vermögensrechnung (Bilanz), der Er-
gebnisrechnung sowie der Finanzrechnung. Die 
Rechnungsgrößen der Ergebnisrechnung sind 
Aufwendungen und Erträge. In der Ergebnisrech-
nung werden damit auch die Abschreibungen aus-
gewiesen. Die Finanzrechnung arbeitet weiterhin 
mit Einnahmen und Ausgaben und nutzt damit die 
gleichen Rechnungsgrößen wie der Landeshaus-
halt. Für die Berechnung der Verteilungssymmetrie 
werden vom Land wie auch von den Kommunen 
die gleichen Rechnungsgrößen (Einnahmen und 
Ausgaben) herangezogen. Insoweit ist mit der 
Einführung der kommunalen Doppik keine Benach-
teiligung der Kommunen verbunden, da sich die 
Berechnungsmodalitäten gegenüber der Vergan-
genheit nicht verändert haben. 

 

Anlage 3 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 4 des Abg. Jan-Christoph Oetjen (FDP) 

Aufhebung der Impfpflicht gegen die Blau-
zungenkrankheit 

Die Blauzungenkrankheit (BTV), Serotyp 8, 
wurde erstmals in Deutschland im August 2006 
festgestellt. Nachdem sie sich in den Jahren 
2006 und 2007 stark ausgebreitet hatte, wurde 
im Jahr 2008 die Impfpflicht eingeführt. Zwi-
schen Mai und Dezember 2008 ging die Zahl 
der Neuausbrüche, im Verhältnis zum Vorjah-
reszeitraum, um fast 85 % zurück. Seit Mai 
2009 sind lediglich neun Fälle festgestellt wor-
den. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 
18. Dezember 2009 das Ende der Impfpflicht 
beschlossen. Das Bundesforschungsinstitut für 
Tiergesundheit, das Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterium und Vertreter aller Fraktionen im 
Deutschen Bundestag haben vor einer Abkehr 
von der Impfpflicht gewarnt und kritisieren das 
große Risiko für die Tiergesundheit und die po-
tenziellen negativen ökonomischen Folgen 
durch die Abkehr von der Impfpflicht. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie schätzt die Landesregierung das Risiko 
des Wiederauftretens von BTV-8 für 2010 in 
Niedersachsen nach Abkehr von der Impfpflicht 
ein? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung, auch im 
europäischen Kontext, die Möglichkeit der Aus-
rottung der Krankheit BTV-8 durch eine ver-
pflichtende und durch eine empfohlene Imp-
fung? 

3. Mit welchen wirtschaftlichen Verlusten wäre 
durchschnittlich bei einem erneuten Ausbruch 
von BTV in Niedersachsen zu rechnen? 

Aufgrund der hohen Zahl der BTV-8-Krankheits-
fälle im Jahr 2007 und des Fehlens eines zugelas-
senen Impfstoffes musste der Staat gemeinsam 
mit den Tierhaltern Maßnahmen ergreifen, um eine 
massenhafte Ausbreitung dieser Viruskrankheit zu 
verhindern. Durch die Pflichtimpfung in den Jahren 
2008 und 2009 konnte die Blauzungenkrankheit 
weitgehend zurückgedrängt werden. Das nunmehr 
erreichte Niveau und die zwischenzeitlich auf dem 
Markt befindlichen Impfstoffe erlauben es, die Imp-
fung gegen die Erkrankung primär in die Eigenver-
antwortung der Tierhalter zu geben. Der Impfstoff 
ist gut verträglich und sehr gut geeignet, krank-
heitsbedingte und damit wirtschaftliche Schäden 
zu verhindern, sodass jeder Tierhalter die Möglich-
keit hat, seine Tiere wirksam vor der Erkrankung 
zu schützen. 

In Niedersachsen wird der Impfstoff auch im Rah-
men der freiwilligen Impfung im Jahr 2010 von der 
Tierseuchenkasse und dem Land bezahlt, sodass 
die Tierhalter wie in 2009 bei den Schutzmaßnah-
men unterstützt werden. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die BTV-8 ist noch nicht erloschen. Daher ist 
auch in 2010 mit dem Auftreten dieser Seuche zu 
rechnen, von einem  erhöhten Risiko durch Abkehr 
von der Impfpflicht wird aber nicht ausgegangen. 
Der Rückgang der BTV-8 ist nicht zwingend von 
der obligatorischen Impfung abhängig; so erfolgte 
in den Niederlanden von Beginn an die Impfung 
nur auf freiwilliger Basis, der Rückgang von BTV-8 
Ausbrüchen in 2009, verlief dennoch ähnlich. 

Eine abschließende Einschätzung des Risikos für 
Niedersachsen ist nicht möglich, da dieses in star-
ker Abhängigkeit von dem Impfverhalten der Tier-
halter, dem Wildtierreservoir, aber auch der Aktivi-
tät des Vektors steht. Es bleibt abzuwarten, inwie-
weit der Verlauf des Winters mit den anhaltend 
niedrigen Temperaturen einen positiven Effekt auf 
den Seuchenverlauf haben wird. 

Zu 2: Bei der Beurteilung der Möglichkeit einer 
Eradikation des Erregers sind folgende Besonder-
heiten zu berücksichtigen. 
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1. Die Übertragung des Erregers auf die Wieder-
käuer erfolgt durch bestimmte Stechmücken 
(Gnitzen). Damit steht die Eradikation der 
Krankheit in einem engen Zusammenhang mit 
der Aktivität dieser Vektoren, die durchaus auch 
im Winter im Stall oder z. B. im Misthaufen 
überleben können. Erst bei einer vektorfreien 
Zeit von mehr als 90 Tagen kann davon ausge-
gangen werden, dass die Infektionskette ab-
reißt. Es ist anzunehmen, dass die extrem nied-
rigen und auch anhaltenden Temperaturen die-
ses Winters zu einer erheblichen Elimination 
des Vektors beitragen werden.  

2. Der Erreger ist in der Wildtierpopulation vor-
handen, die damit eine ständige Infektionsge-
fahr für die Haustierpopulation darstellt. 

3. Von entscheidender Bedeutung ist auch das 
Vorgehen gegen den gleichen Erregertyp in 
anderen EU-Mitgliedsstaaten. In den angren-
zenden Niederlanden wird die Impfung bereits 
von Beginn der Bekämpfung an ausschließlich 
auf freiwilliger Basis durchgeführt. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auch mit 
einer verpflichtenden Impfung die Eradikation des 
Erregers nicht garantiert werden kann. Zumindest 
müsste aber im europäischen Kontext innerhalb 
eines Seuchengebietes ein gleichartiges Vorgehen 
vorgeschrieben werden. 

Zu 3: Hierzu liegen keine verlässlichen Daten vor. 

Nach Mitteilung der Tierseuchenkasse Nieder-
sachsen wurden für Rinder in 2007  
545 257,69 Euro, in 2008  708 408,02 Euro und in 
2009 keine Entschädigung für Tierverluste im Zu-
sammenhang mit BT bezahlt; die Höhe der Härte-
beihilfen für Tierverluste belief sich in 2007 auf 
932,81 Euro, in 2008 auf 196 045, 41 Euro und in 
2009 auf 36 985,12 Euro. 

Bei Schafen waren in 2007  31 658,22 Euro, in 
2008  5 038,94 Euro und in 2009 keine Entschädi-
gungen für Tierverluste zu zahlen; die Höhe der 
Härtebeihilfen belief sich  in 2007 auf 1 313,29 Eu-
ro, in 2008 auf 12 105,94 Euro und in 2009 auf 
600,01 Euro. 

Bei Ziegen fielen lediglich in 2008  83,32 Euro an 
Entschädigungen für Tierverluste und 25,00 Euro 
an Härtebeihilfen für Tierverluste an. 

Im Rahmen der „Qualitativen Risikobewertung zur 
Aufhebung der Impfpflicht gegen die Blauzungen-
krankheit, Serotyp 8, im Jahr 2010“ wurde vom 
Friedrich-Löffler-Institut (FLI) versucht, die wirt-

schaftlichen Schäden, die durch die Blauzungen-
krankheit in 2006 und 2007 in Deutschland ent-
standen sind, abzuschätzen. Dies erwies sich als 
sehr schwierig, da die wirtschaftlichen Verluste 
sowohl stark von der individuellen betriebswirt-
schaftlichen Situation der betroffenen landwirt-
schaftlichen Betriebe abhängen als auch von der 
allgemeinen wirtschaftlichen Situation, wie z. B. 
der Höhe der Milcherlöse zum Zeitpunkt des Seu-
chengeschehens. Auch die Haltungsform (Milch-
vieh-, Mutterkuhhaltung, Rindermast) hat einen 
entscheidenden Einfluss, über die im Einzelnen 
keine Daten für Deutschland zur Verfügung ste-
hen. 

So wurden pro klinisch erkrankter Milchkuh Kosten 
von durchschnittlich 197 Euro (zwischen 137 und 
257 Euro) angenommen.  

Die folgende Übersicht gibt die Angaben in Euro 
für Rinder aus der Risikobewertung wieder: 

 2006 2007 

Kosten für kli-
nisch erkrankte 
Milchkühe 

   576 153 
bis 

1 080 812 

11 430 866
bis 

21 443 304 

Kosten für ver-
endete Rinder 

    436 948 17 408 000 

Zusätzliche 
Kosten Export/ 
Verbringen 

25 200 540 23 118 210 

Gesamtkosten 
Blauzungen-
krankheit 

26 213 641 
bis 

26 718 300 

51 957 076
bis 

61 969 514 

Schäden für verschlechterte Leistung bei Milchkü-
hen, Mastrindern, Färsen, Imageschäden mit ver-
ringerten Absatzmöglichkeiten, Kosten der Veteri-
närämter, weitere Verwaltungskosten etc. konnten 
in diesen Zahlen aufgrund fehlender Informationen 
nicht berücksichtigt werden. Es wird vom FLI ver-
mutet, dass im Jahr 2007 die Blauzungenkrankheit 
Schäden von über 100 Millionen Euro verursacht 
hat. 

Eine Studie in Frankreich ergab, dass das Brutto-
einkommen bei Mutterkuhbetrieben um 6 bis 18 % 
und bei Milchviehbetrieben um 1 bis 8 % reduziert 
war. 

Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen bei Schafen 
in 2007gibt das FLI Schätzungen von bundesweit 
ca. 28 Millionen Euro an. 

Das FLI hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
aufgrund fehlender oder ungenauer Daten erhebli-
che Unter- oder Überschätzungen möglich sind. 

7976 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

Da sich diese Schätzungen auf die Jahre 2006 und 
2007 beziehen, wo das Virus in Deutschland auf 
eine ungeschützte voll empfängliche Population 
traf, sind Rückschlüsse in Bezug auf einen erneu-
ten Ausbruch der BTV-8 nicht möglich, da die Be-
stände zum Teil durchseucht sind und in den Jah-
ren 2008 und 2009 eine Impfung erfolgt ist. 

Damit die Schäden aus den Jahren 2006 und 2007 
nicht ansatzweise wieder auftreten, haben die 
Rinder, Schafe und Ziegen haltenden Betriebe die 
Möglichkeit, ihren Bestand zu schützen; denn der 
Impfstoff ist gut verträglich und sehr gut geeignet, 
krankheitsbedingte und damit wirtschaftliche 
Schäden zu verhindern. 

 

Anlage 4 

Antwort 

der Niedersächsischen Staatskanzlei auf die Fra-
ge 5 der Abg. Stefan Wenzel und Ursula Helmhold 
(GRÜNE) 

Ministergesetz, Spenden und Sponsoring: 
Zweierlei Maß, zweierlei Moral, zweierlei 
Recht? 

Nach dem selbst eingestandenen Rechtsbruch 
im Zusammenhang mit der Annahme und ver-
späteten Rückzahlung eines geldwerten Vor-
teils beim Ticketkauf vertritt der Niedersächsi-
sche Ministerpräsident Christian Wulff die Auf-
fassung, mit dem Einräumen des Fehlers und 
der Zusicherung, in Zukunft kein unbezahltes 
Upgrading in Anspruch nehmen zu wollen, alle 
notwendigen Konsequenzen gezogen zu ha-
ben. 

In der NDR-Sendung „Niedersachsen 19.30“ 
antwortet der Ministerpräsident am 21. Januar 
2010 auf die Frage, ob er nach seinem Verstoß 
gegen das Ministergesetz noch als Vorbild wir-
ken können: „Ich hoffe sehr, dass man gerade 
durch das Umgehen mit einem Fehler sich Vor-
bildhaftigkeit erhält. Die braucht die Politik näm-
lich.“ 

Offen bleibt aber die Frage, wie der Minister-
präsident, die Landesregierung und die wei-
sungsgebundene Staatsanwaltschaft künftig mit 
Personen umgehen werden, die oft wegen 
deutlich geringerer Summen oder Missachtung 
von Regeln mit harten Konsequenzen rechnen 
müssen.  

Wie wird die Landesregierung künftig mit Be-
amten umgehen, die in den Verdacht der Vor-
teilsnahme geraten? Wird der Innenminister ei-
nem jungen Roma und seiner Familie das Blei-
berecht verweigern, weil er mit dem Diskobe-
such in der Nachbarstadt die Residenzpflicht 
verletzt und sich strafbar gemacht hat? 

Offen bleibt auch die Frage, ob der weisungs-
gebundene Staatsanwalt tatsächlich nur die 
Tatbestandsmerkmale einer klassischen „Un-
rechtsvereinbarung“ vor Inkrafttreten des neuen 
§ 331 nach dem Korruptionsbekämpfungsge-
setz geprüft hat oder ob er auch die neuen Tat-
bestandsmerkmale von Anbahnungszuwen-
dungen, das „Anfüttern“, die Klimapflege zur 
Schaffung allgemeinen „Wohlwollens“, die Si-
cherung der allgemeinen „Geneigtheit“, die Zu-
wendungen „auf gute Zusammenarbeit“ und 
Maßnahmen allgemeiner „Stimmungspflege“ 
geprüft hat, wie sie in einschlägigen juristischen 
Kommentaren definiert sind. Das Ergebnis die-
ser Prüfung wäre durchaus von großem öffent-
lichen Interesse. Leider hat der Staatsanwalt 
der Öffentlichkeit bislang keine schriftliche Be-
gründung zugängig gemacht. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele Spenden bzw. Sponsoringleistun-
gen haben Christian Wulff, der CDU-Kreisver-
band Osnabrück, der CDU-Landesverband Nie-
dersachsen, der CDU-Bundesverband bzw. das 
Land Niedersachsen in den letzten zehn Jahren 
von Air Berlin, von Herrn Klaus Hunold oder 
von Firmen, an denen Herr Hunold als Gesell-
schafter beteiligt war, oder von Herrn Egon 
Geerkens oder von Firmen, an denen Herr 
Geerkens als Gesellschafter beteiligt war, er-
halten? 

2. Gab es geschäftliche Beziehungen zwischen 
Christian Wulff, dem CDU-Kreisverband Osna-
brück, dem CDU-Landesverband Niedersach-
sen, dem CDU-Bundesverband bzw. dem Land 
Niedersachsen und Herrn Egon Geerkens oder 
Herrn Klaus Hunold oder irgendeiner Firma, an 
der Herr Hunold oder Herr Geerkens als Ge-
sellschafter beteiligt waren? 

3. Hält es die Landesregierung für angemes-
sen, wenn die Staatsanwaltschaft die Begrün-
dung ihrer Entscheidung zu dem oben genann-
ten Fall gemäß § 478 bzw. § 475 StPO öffent-
lich machen würde oder Abgeordneten Akten-
einsicht gewähren würde? 

Die Mündliche Anfrage „Ministergesetz, Spenden 
und Sponsoring: Zweierlei Maß, zweierlei Moral, 
zweierlei Recht?“ beantworte ich wie folgt: 

I. Der Ministerpräsident hat die Annahme des 
Upgrades von Economy auf Business anläss-
lich seines Weihnachtsurlaubs nach Florida als 
Fehler eingeräumt, weil er selber der Überzeu-
gung ist, dass er jeden auch noch so vagen 
Verdacht der Annahme eines Vorteils oder gar 
der Beeinflussbarkeit in seiner Amtsführung 
vermeiden muss. Er hat deshalb in der Sitzung 
des Landtags am 21. Januar 2010 bestätigt, 
dass sein Verhalten aus seiner Sicht einen ob-
jektiven Verstoß gegen das Ministergesetz dar-
stellt.  
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II. Das ministerrechtliche Verbot der Annahme von 
Belohnungen und Geschenken, welches übri-
gens bundesweit im Ländervergleich die 
schärfste Regelung darstellt, unterscheidet 
sich - bewusst und gewollt - maßgeblich vom 
beamtenrechtlichen Verbot der Annahme von 
Belohnungen und Geschenken, indem der Ge-
setzgeber in erster Linie die Verantwortung für 
ein angemessenes Verhalten der Regierungs-
mitglieder in die Hände der Regierungsmitglie-
der selber gelegt hat - nämlich als politische 
Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit 
und dem Wähler. Dies manifestiert sich insbe-
sondere darin, dass im Falle eines Verstoßes 
gegen das Annahmeverbot der Gesetzgeber im 
Ministerrecht - anders als im Beamtenrecht - 
gerade kein Disziplinarverfahren und keine 
rechtliche Sanktion vorgesehen hat. 

Das Disziplinarverfahren gegen den Beamten, 
der gegen das Annahmeverbot verstoßen hat, 
findet dem gegenüber in aller Regel - wie alle 
Personalangelegenheiten - vertraulich unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch etwai-
ge Sanktionen am Ende des Verfahrens wer-
den nicht öffentlich gemacht. Bereits nach zwei 
bzw. drei Jahren wird der Vorgang in der Per-
sonalakte gelöscht. Für den Fall, dass die 
Durchführung des Disziplinarverfahrens und 
seines Ergebnisses öffentlich wird und dem 
Beamten damit Nachteile in seinem Ansehen 
und seiner Reputation entstehen, kann dies bei 
der Bemessung der Disziplinarmaßnahme so-
gar besonders berücksichtigt werden. 

Anders ist es bei etwaigen Verstößen gegen 
das Annahmeverbot nach dem Ministergesetz 
durch ein Regierungsmitglied: In aller Regel ist 
ein Verstoß Gegenstand der öffentlichen Wahr-
nehmung. Das Regierungsmitglied steht im Fo-
kus der Öffentlichkeit, sein Verhalten wird öf-
fentlich bewertet, und es muss dieses Verhalten 
gegenüber der Öffentlichkeit politisch verant-
worten. 

III. Die Staatsanwaltschaft ist an Recht und Gesetz 
gebunden (Artikel 20 Abs. 3 des Grundgeset-
zes; Artikel 2 Abs. 2 der Niedersächsischen 
Verfassung). Dazu gehört auch, dass die 
Staatsanwaltschaft das geltende Recht anwen-
det und ihren Entscheidungen zugrunde legt. 

Nach § 152 Abs. 2 StPO ist die Staatsanwalt-
schaft deshalb verpflichtet, wegen aller verfolg-
baren Straftaten einzuschreiten, sofern zurei-
chende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. 

Im umgekehrten Fall ist sie aber auch gehin-
dert, Ermittlungen zu führen, wenn solche An-
haltspunkte nicht gegeben sind. An diesen 
rechtlichen Vorgaben ist das Weisungsrecht 
zwingend ausgerichtet. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
im Einzelnen namens der Landesregierung bislang 
wie folgt: 

Zu 1: Ministerpräsident Wulff hat in den letzten 
zehn Jahren von den in der Anfrage genannten 
Personen und Gesellschaften keine Spenden und 
Sponsoringleistungen erhalten. 

Die Landesregierung verfügt über keine eigenen 
Kenntnisse über das Spendenaufkommen des 
CDU-Kreisverbandes Osnabrück, des CDU-Lan-
desverbandes Niedersachsen und des CDU-Bun-
desverbandes. Sie hat vom Generalsekretär der 
CDU in Niedersachsen die Auskunft erhalten, dass 
die CDU in Niedersachsen in den vergangenen 
zehn Jahren von dem Unternehmen Air Berlin 
keine Spenden erhalten hat. 

Zu 2: Zwischen Ministerpräsident Wulff und den in 
der Anfrage genannten Personen und Gesellschaf-
ten hat es in den letzten zehn Jahren keine ge-
schäftlichen Beziehungen gegeben. 

Die Landesregierung verfügt über keine eigenen 
Kenntnisse darüber, ob der CDU-Kreisverband 
Osnabrück, der CDU-Landesverband Niedersach-
sen und der CDU-Bundesverband in den letzten 
zehn Jahren geschäftliche Beziehungen zu den in 
der Anfrage genannten Personen und Gesellschaf-
ten unterhalten haben. 

Zu 3: Das Recht der Akteneinsicht betreffend 
staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren und 
Strafverfahren ist in § 406 e (Akteneinsichtsrecht 
des Verletzten) und in §§ 474 bis 482 StPO gere-
gelt. Ein Akteneinsichtsrecht für Abgeordnete, die 
nicht Verletzte sind, sieht die Strafprozessordnung 
darin nicht vor. Abgeordnete sind Privatpersonen 
im Sinne der Strafprozessordnung und genießen 
keinen Sonderstatus. Ebenso wenig ist gesetzlich 
geregelt, dass Staatsanwaltschaften Begründun-
gen von Entschließungen - darunter fallen insbe-
sondere Einstellungsverfügungen - öffentlich ma-
chen. Auskünfte aus Ermittlungs- und Strafverfah-
ren dürfen durch die Staatsanwaltschaften nach 
den §§ 475, 478 StPO stets nur beim Vorliegen 
der jeweiligen Voraussetzungen erteilt werden. 
Erforderlich ist hierfür insbesondere ein rechtliches 
Interesse. Ein bloßes „großes öffentliches Interes-
se“ oder auch ein politisches Interesse lässt die 
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Gewährung von Auskünften an Private und mithin 
auch ein Öffentlichmachen von Aktenbestandteilen 
oder Akteninhalt nicht zu. Akten aus Vorermitt-
lungsverfahren, also Verfahren, denen die Prüfung 
zugrunde liegt, ob ein Anfangsverdacht für straf-
rechtlich relevantes Verhalten vorliegt und ein Er-
mittlungsverfahren einzuleiten ist, sind zudem oh-
nehin nicht vorlagefähig. 

 

Anlage 5 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf 
die Frage 6 des Abg. Victor Perli (LINKE) 

Welchen Anteil haben Niedersachsens 
Hochschulen am bundesweiten „Zulas-
sungschaos“? 

Am 4. Februar 2010 befasste sich die KMK-
Amtschefkonferenz mit einem Bericht über „Zu-
lassungsverfahren an den staatlichen Hoch-
schulen im Wintersemester 2009/2010“. Bereits 
einige Tage zuvor hatten Auszüge aus dem Be-
richt ein mediales Echo hervorgerufen. Demzu-
folge waren wegen der organisatorischen Män-
gel im Zulassungsverfahren vier Wochen nach 
Semesterstart noch „mindestens 18 000 Stu-
dienplätze“ in den Numerus-Clausus-Fächern 
unbesetzt geblieben, wobei diese Angabe aus 
einigen Bundesländern die niedrigeren Zahlen 
aus dem November beinhaltet. Medienberichte, 
Fachverbände und Politikerinnen und Politiker 
sprachen übereinstimmend von einem „Zulas-
sungschaos“ an den Hochschulen. 

Für Niedersachsen wurde in der Sitzung des 
Wissenschaftsausschusses am 8. Februar 
2010 durch die Landesregierung mitgeteilt, 
dass an Niedersachsens Hochschulen Ende 
Oktober 2009 „rund 2 000 Studienplätze“ unbe-
setzt geblieben waren. Genauere Daten hätten 
noch nicht vorgelegen. 

Resümierend wird in der o. g. Studie darauf 
hingewiesen, dass sich gezeigt habe, dass die 
sogenannte Studienplatzbörse die „eigentlichen 
Probleme“ - die nicht abgeglichenen Mehrfach-
bewerbungen und Mehrfachzulassungen sowie 
das langwierige Nachrückverfahren - nicht be-
heben konnte und könne. Vor dem Herbst 2011 
sei nicht mit einer Besserung zu rechnen. 

Der Philologenverband sprach von einem 
„Skandal“, dass die Hochschulen als Befürwor-
ter verkürzter Schul- und Studienzeiten „so ver-
antwortungslos“ mit der Lebenszeit von Stu-
dienanfängern umgingen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Studienplätze in zulassungsbe-
schränkten NC-Studiengängen waren Ende Ok-
tober an welchen Hochschulen in Niedersach-
sen unbesetzt (bitte mit Angabe des jeweiligen 

Stichtags), und welchen Anteil hatten jeweils 
Masterstudienplätze? 

2. Bis wann wurden an welchen Hochschulen in 
wie vielen Nachrückverfahren die zunächst un-
besetzten Studienplätze endgültig vergeben 
oder sind endgültig unbesetzt geblieben (Ba-
chelor- und Masterplätze bitte getrennt auffüh-
ren)? 

3. Was gedenkt die Landesregierung mit Blick 
auf die anstehenden doppelten Abiturjahrgänge 
in Niedersachsen und weiteren Bundesländern 
und mit Blick auf die mangelnde Problemlösung 
durch die „Studienplatzbörse“ zu unternehmen, 
um an Niedersachsens Hochschulen ein derar-
tiges „Zulassungschaos“ in den nächsten Se-
mestern zu verhindern? 

Das in der Anfrage angesprochene mediale Echo 
stellt die Situation bei der Vergabe von Studien-
plätzen verkürzt und nicht sachgerecht dar. Von 
einem „Zulassungschaos“ kann keine Rede sein. 
Es gibt eine Reihe von Ursachen, die unabhängig 
von Verfahrensfragen dazu führen, dass Studien-
plätze in zulassungsbeschränkten Studiengängen 
frei bleiben können. Der entscheidende Grund 
dürfte darin liegen, dass nach den Erfahrungen der 
Hochschulen die weit überwiegende Anzahl der 
Studienbewerber, die von mehreren Hochschulen 
Zulassungen erhalten, zwar einen Studienplatz 
annehmen, aber nicht die übrigen Hochschulen 
vom Verzicht auf den angebotenen Studienplatz 
informieren, sondern die Annahmefrist verstreichen 
lassen. Das führt dann zu mehrfachen Nachrück-
verfahren, obwohl viele Hochschulen bei der Zu-
lassung die verfügbaren Anfängerplätze „überbu-
chen“. 

Bei Betrachtung der Studienanfängerzahlen der 
einzelnen Hochschulen über mehrere Jahre ist 
festzustellen, dass die Entwicklung in den einzel-
nen Studiengängen nicht linear verläuft, weil Stu-
dienbewerberinnen und -bewerber jeweils ihre 
individuelle Entscheidung zu Studiengängen und 
Hochschulen treffen. Diese wird - wie die Erfah-
rung zeigt - auch von der Veröffentlichung soge-
nannter Hochschulrankings ungeachtet ihrer me-
thodischen Unzulänglichkeiten beeinflusst. Im Er-
gebnis werden in der Gesamtbetrachtung der Stu-
dienanfängerzahlen freie Plätze in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen durch Überbuchungen 
in anderen Studiengängen kompensiert. Dies ist 
aufgrund der Vereinbarungen zum Hochschulpakt 
auch an den Hochschulen in Niedersachsen ge-
schehen. Bei einer punktuellen Betrachtung der 
einzelnen Studiengänge bleiben dann freie Plätze 
„auf dem Papier“, obwohl bei einer Saldobetrach-
tung alle Studienanfängerplätze belegt oder sogar 
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überbucht sind. An der Universität Oldenburg, die 
im Bericht der KMK mit 84 unbesetzten Plätzen in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen zu Buche 
schlägt, sind beispielsweise durch Überbuchungen 
in anderen Fächern im Saldo sogar elf Plätze mehr 
besetzt worden, als entsprechend den Zulas-
sungszahlen zur Verfügung standen. 

Darüber hinaus ist zu betonen, dass örtliche Zu-
lassungsbeschränkungen prognostisch zum Zwe-
cke der Qualitätssicherung für den Fall verhängt 
werden, dass ohne Zulassungsbeschränkungen 
die Zahl der Studienanfänger oberhalb der Auf-
nahmekapazitäten liegen würde. Da Prognosen 
die Zukunft betreffen und ihre Erfüllung vom nicht 
prognostizierbaren individuellen Verhalten von 
Studienberechtigten abhängt, sind sie naturgemäß 
mit Unsicherheiten behaftet. An der Hochschule für 
Bildende Künste in Braunschweig beispielsweise 
haben nach Angaben der Hochschule trotz im 
Ergebnis 31 unbesetzter Plätze in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen alle geeigneten Bewer-
ber einen Studienplatz erhalten. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Für den Bericht der KMK wurden durch die 
Hochschulen in Niedersachsen 2 180 unbesetzte 
Studienplätze in Studiengängen mit örtlicher Zu-
lassungsbeschränkung gemeldet. Eine weitere 
Nachfrage ergab, dass in Niedersachsen in grund-
ständigen Studiengängen endgültig, d. h. nach 
Ablauf der Nachrückverfahren, 1 395 Plätze frei 
geblieben sind. Diese verteilen sich wie folgt auf 
die Hochschulen.  

 
Freie NC-Plätze 
(KMK-Abfrage) endgültig 

U Oldenburg 84 58

U Osnabrück 152 90

H Vechta 0 0

U Hildesheim 84 34

U Lüneburg  -  75

U Göttingen 507 408

TU Braunschweig 75 75

TU Clausthal* 0 0

U Hannover 570 120

MHH 0 0

TiHo 0 0

HMT 0 0

HBK 92 31

FH WHV/OL/Els 22 12

FH EMD/LER 117 32

FH BS/WF 0 0

FH Hannover 70 70

FH HI/HOL/GÖ 294 275

FH Osnabrück 115 115

insgesamt 2 182 1 395

* An der TU Clausthal keine Zulassungsbeschränkungen. 

Insofern ist davon auszugehen, dass bei der Mel-
dung an die KMK etwa 800 Anfängerplätze in zu-
lassungsbeschränkten Masterstudiengängen ent-
halten waren. Eine Differenzierung der Daten nach 
Anzahl der Nachrückverfahren in den einzelnen 
Studiengängen der niedersächsischen Hochschu-
len war in der Kürze der Zeit zwischen Anfrage und 
Antwort nicht möglich. 

Zu 2: Entsprechend der Verordnung über die Ver-
gabe von Studienplätzen durch die Hochschulen 
kann die Hochschule das Vergabeverfahren mit 
Vorlesungsbeginn für abgeschlossen erklären. 
Danach werden noch verfügbare Studienplätze auf 
formlosen Antrag durch Los vergeben. Die Zahl 
der endgültig unbesetzten Studienplätze in zulas-
sungsbeschränkten Studiengängen beläuft sich in 
Niedersachsen im Wintersemester 2009/2010 
rechnerisch auf 1 395. Im Vergleich zur Meldung 
an die KMK kann davon ausgegangen werden, 
dass etwa 800 Masterplätze in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen unbesetzt geblieben 
sind. 

Zu 3: Am 8. Februar 2010 hat die Firma T-Systems 
den Auftrag zur Entwicklung der Software für das 
„Dialogorientierte Verfahren zur Vergabe von Stu-
dienplätzen“ erhalten. Damit ist ein weiterer wichti-
ger Schritt zur Verbesserung des Zulassungsver-
fahrens an unseren Hochschulen unternommen. 
Die Landesregierung wird sich gemeinsam mit den 
Hochschulen, den anderen Ländern und dem 
Bund dafür einsetzen, dass das Onlineverfahren 
zur Studienplatzvergabe ab dem Wintersemester 
2011/2012 allen Studienbewerbern in Deutschland 
zur Verfügung steht. Die Studierenden werden von 
einem transparenten Verfahren profitieren und die 
für sie geeignetsten Studienplätze finden. 

 

7980 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

Anlage 6 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 7 der Abg. Axel Miesner und Heiner 
Schönecke (CDU) 

Ausbau der A 1 vom Buchholzer Dreieck bis 
Bremen 

Die Bundesautobahn A 1 zwischen Hamburg 
und Bremen wird seit November 2008 von dem 
Konsortium A 1 mobil GmbH & Co. KG auf ei-
ner Länge von 73 km in 13 Bauabschnitten (bis 
zu sieben Bauabschnitten gleichzeitig) sechs-
spurig ausgebaut. Das Projekt wird als öffent-
lich-private Partnerschaft (ÖPP) finanziert und 
hat einen Gesamtumfang von ca. 1,0 Milliarden 
Euro. Die Refinanzierung erfolgt 30 Jahre lang 
über einen Großteil der auf der Strecke einge-
fahrenen Lkw-Maut. Erste Streckenabschnitte 
wurden bereits Ende 2009 fertiggestellt. 

Laut Ausschreibung wird auf einigen Strecken-
abschnitten der sogenannte Flüsterasphalt ver-
baut. Dieser hat nach Aussage des Geschäfts-
führers der Projektgesellschaft eine durch-
schnittliche Haltbarkeit von ca. acht bis zehn 
Jahren. 

Anfang Januar 2010 gab es diverse Presse-
meldungen, wonach die neue Fahrbahndecke 
in Höhe Oyten auf ca. 20 m Länge aufgeplatzt 
sein soll. 

Die starke Beanspruchung des neuen Asphalts 
durch den Winterdienst mit dem Einsatz von 
Schneepflügen könnte eine Rolle spielen. In 
Mecklenburg-Vorpommern musste mit Millionen 
Euro Aufwand auf der A 20 ein ähnlich verlegter 
Asphalt aufgebohrt und beseitigt werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Sind auf weiteren fertiggestellten Abschnitten 
bereits Schäden aufgetreten? 

2. Sind alle Bauvorschriften zur Herstellung von 
Autobahnfahrbahnen eingehalten worden, und 
wie wird das kontrolliert? 

3. Welche Gewährleistung hat der Betreiber 
gegeben, falls nach Auslaufen der ÖPP-Ablauf-
zeit diese Schäden weiterhin auftreten? 

Der sechsstreifige Ausbau der BAB 1 zwischen 
Hamburg und Bremen ist eines von den ersten vier 
Pilotprojekten der öffentlich-privaten Partnerschaft 
im Straßenbau. Das Konsortium „A1mobil“ erhielt 
nach einem Bieterwettbewerb im August 2008 die 
Konzession, die BAB 1 eigenverantwortlich auszu-
bauen und für 30 Jahre zu betreiben, zu erhalten 
und zu finanzieren. Dafür bekommt das Konsorti-
um in diesem Zeitraum rund 90 % der auf dieser 
Strecke eingefahrenen Lkw-Maut. Der Bund hat 
diese Variante der Projekte entwickelt, um staatli-
che Aufgaben auf private Firmen zu verlagern, 

hieraus Innovationspotenzial zu schöpfen und 
Synergieeffekte zu erzielen. Um dem Konzessio-
när in der Disposition des Bauablaufes, bei der 
Verwendung der Baustoffe, in der Bauabwicklung 
und bei der Finanzierung größtmöglichen Gestal-
tungsfreiraum zu lassen, hat der Bund im Konzes-
sionsvertrag die Mindeststandards der geltenden 
Verordnungen und Richtlinien gefordert und die 
Eigenverantwortung in den Vordergrund gestellt. 

Zur Eigenart von Konzessionen gehört es generell, 
dass der Konzessionsnehmer alle sich aus dem 
Ausbau, der Erhaltung und dem Betrieb ergeben-
den Risiken trägt. Der Leistungsumfang enthält 
sämtliche Schritte, die für die vollständige, funkti-
onsgerechte und betriebsbereite Ausführung aller 
vertraglichen Leistungen erforderlich sind. Die 
Lieferung und der Einbau von Baustoffen und Bau-
stoffgemischen erfolgen, wie im Konzessionsver-
trag festgelegt, nach den entsprechenden Techni-
schen Vertragsbedingungen. Weiter ist dort veran-
kert, dass der Konzessionsnehmer die Güteüber-
wachung, den Nachweis der Eignung der verwen-
deten Materialien für den vorgesehenen Verwen-
dungszweck sowie die Eigenüberwachungsprü-
fungen dokumentiert. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Der Konzessionär hat darüber hinaus keine 
weiteren Schäden auf den fertiggestellten Ab-
schnitten der BAB 1 gemeldet. 

Zu 2: Die vom Konzessionsnehmer eingesetzten 
Baufirmen weisen diesem mittels unabhängiger 
Prüfinstitute nach, dass alle Bauvorschriften ein-
gehalten worden sind. Nach der vom Konzessi-
onsgeber verlangten Dokumentation ist dies auch 
der Fall. 

Zu 3: Der Konzessionär ist grundsätzlich verpflich-
tet, den Autobahnabschnitt dauerhaft in einem 
qualifizierten befahrbaren Zustand zur Verfügung 
zu stellen. Der Konzessionsvertrag sieht zudem 
vor Rückübertragung der Konzessionsstrecke an 
den Bund nach Ablauf der 30-jährigen Laufzeit 
eine messtechnische und visuelle Zustandserfas-
sung vor, bei der vertraglich festgelegte Zustands-
werte erreicht werden müssen. Anderenfalls hat 
der Konzessionär bauliche Maßnahmen auf seine 
Kosten vor Rückübertragung der Konzessionsstre-
cke vorzunehmen. 
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Anlage 7 

Antwort 

des Kultusministeriums auf die Frage 8 des Abg. 
Grant Hendrik Tonne (SPD) 

Eingliederungsleistungen der Grundsiche-
rung: Warum wird statt der Nachhilfeförde-
rung für einen Schulabschluss die spätere 
Arbeitslosigkeit finanziert? 

Im Jahr 2009 gab es die gemeinsame Erklä-
rung des Bundes und der Länder zu den Leis-
tungen zur Eingliederung nach § 16 SGB II 
i. V. m. §§ 45,46 SGB III und nach § 16 f 
SGB II. 

Dort wird u. a. erklärt, dass Nachhilfe für Schü-
lerinnen und Schüler, die der allgemeinen 
Schulpflicht unterliegen, in die Zuständigkeit der 
Länder fällt und daher eine Förderung von 
Nachhilfekosten für ALG-II-Bezieher nicht aus 
Bundesmitteln erfolgen darf. 

Beobachtungen der vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass ein Ansatz zur Vermeidung bzw. 
Beseitigung von Vermittlungshemmnissen - 
konkret: ein fehlender Schulabschluss - bereits 
in den Vorabschluss- bzw. Abschlussklassen 
erfolgen muss. 

Bei frühzeitiger Sichtung von Zeugnissen der 
jungen ALG-II-Empfänger kann ein Bedarf an 
Unterstützung durch Nachhilfe erkannt und ver-
wirklicht werden. 

Jugendliche können durch gezielten Nachhilfe-
unterricht in den zu unterstützenden Fächern 
eine Verbesserung des Notendurchschnitts und 
somit einen Schulabschluss erlangen. Dieser ist 
zur Vermittlung in die Ausbildung unerlässlich, 
jedoch für ALG-II-Empfänger und deren Eltern 
in einer Bedarfsgemeinschaft finanziell nicht zu 
realisieren. 

Konkret konnte im Landkreis Nienburg durch 
Förderung von Kosten der Nachhilfe im Jahr 
2007/2008 eine Erfolgsquote - Ausbildungsstel-
le gefunden bzw. in Aussicht - von 60 % festge-
stellt werden. Die Förderkosten betrugen zwi-
schen 500 und 800 Euro für sechs Monate. Der 
Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente für 
erst einmal arbeitslos gewordene Jugendliche 
beträgt die o. g. Kosten pro Monat. Nicht zuletzt 
hat auch der Bundesgesetzgeber die Bedeu-
tung eines Hauptschulabschlusses erkannt und 
als rechtlichen Anspruch im SGB verankert. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Möglichkeiten, bedürftige Schülerin-
nen und Schüler aus Vorabgangs- und Ab-
gangsklassen der allgemeinbildenden Schulen 
finanziell bei der Inanspruchnahme von Nach-
hilfeunterricht zu fördern, gibt es? 

2. Plant die Landesregierung die Schaffung von 
Fördermöglichkeiten und, falls nein, warum 
nicht? 

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, 
dass es sinnvoll wäre, Jugendliche bereits zum 
frühest möglichen Zeitpunkt zu unterstützen, 
falls nein, warum nicht? 

Mit dem zum 1. Januar 2009 in Kraft getretenen 
Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente sind die Eingliederungsleistun-
gen des SGB II neu geordnet und die Gestaltungs-
räume für die Arbeitsgemeinschaften, zugelasse-
nen kommunalen Träger und Agenturen für Arbeit 
mit getrennter Aufgabenwahrnehmung erweitert 
worden. Mit der neu geschaffenen „Freien Förde-
rung“ nach § 16 f SGB II wurden den Verantwortli-
chen vor Ort flexible Handlungsmöglichkeiten für 
die Unterstützung von erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen bei deren Eingliederung in Arbeit eröffnet. 

Da jedoch nach der Kompetenzordnung des 
Grundgesetzes der Bereich „Bildung“ eine Kern-
kompetenz der Länder ist, ist es folgerichtig, dass 
in der zitierten Erklärung festgestellt wurde, dass 
auf der Grundlage des § 16 f SGB II keine Nachhil-
fe für Schülerinnen und Schüler in der letzten 
Klasse vor Schulabschluss gewährt werden kann. 

Auch nach niedersächsischem Landesrecht gibt es 
keinen staatlichen Rechtsanspruch auf Nachhilfe. 
Die Vermittlung von Wissensinhalten und Basis-
kompetenzen ist originäre Aufgabe der Schule. 

Deshalb hat die Niedersächsische Landesregie-
rung an dem bereits in der letzten Legislaturperio-
de eingeschlagenen Weg zur Stärkung der Bil-
dungsqualität unter Beachtung des Nachhaltig-
keitsprinzips festgehalten und die Vorrangstellung 
des Bildungswesens in Niedersachsen eindrucks-
voll ausgebaut. 

Die Erhöhung der Abschlussquote ist dabei ein 
vorrangiges bildungspolitisches Ziel. Wir haben die 
Voraussetzungen dafür verbessert, dass die Schü-
lerinnen und Schüler die Schule erfolgreich ab-
schließen und der Übergang in eine berufliche 
Ausbildung in höherem Maße erfolgreich gelingt. 
Seit 2003 wurden zahlreiche Maßnahmen zur indi-
viduellen Förderung der Schülerinnen und Schüler 
und zur Erhöhung der Abschlussquote umgesetzt. 
Der Anteil von Jugendlichen ohne Hauptschulab-
schluss konnte von 10,3 % im Jahr 2003 auf 7,4 % 
im Jahr 2008 (davon 4,2 % Förderschüler) redu-
ziert werden. 

Dazu wurde insbesondere die Hauptschule ge-
stärkt: Die Stundenzahl in den Kernfächern wurde 
erhöht, sozialpädagogische Fachkräfte wurden 
flächendeckend eingesetzt, Hauptschulen vorran-
gig als Ganztagsschulen genehmigt und die Pra-
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xistage eingeführt. Um die Quote der Schulabgän-
ger mit Hauptschulabschluss weiter zu erhöhen 
und ihre Berufsfähigkeit zu steigern, werden inten-
sive Maßnahmen zur Berufsorientierung realisiert, 
zum Teil in Zusammenarbeit mit der Bundesagen-
tur für Arbeit. Förderprogramme und Modellprojek-
te für Jugendliche, deren Schulabschluss gefähr-
det ist, und Schulversuche wie das Neustädter 
Modell u. a. m. sind außerordentlich erfolgreich. 

Daran anknüpfend, verstärken wir künftig berufs-
orientierende und berufsbildende Maßnahmen in 
der Hauptschule. Dazu wurde der Bildungsauftrag 
für Hauptschulen geändert. Sie arbeiten künftig - 
wo immer dies möglich ist - eng mit berufsbilden-
den Schulen zusammen. Die Verzahnung von 
Unterricht und Praxisbezug erhöht die Lernmotiva-
tion der Schülerinnen und Schüler und führt - wie 
die Modellprojekte und Schulversuche zeigen - zu 
besseren Leistungen. 

Ein weiterer wesentlicher Baustein der Förderung 
zum Erwerb des Hauptschulabschlusses insbe-
sondere lernschwächerer Schülerinnen und Schü-
ler ist die Durchführung einer individuellen Förde-
rung auf der Basis festgestellter Lernstände und 
Kompetenzen im 8. Schuljahrgang. Damit ist nicht 
nur sichergestellt, dass ein erhöhter Unterstüt-
zungsbedarf in den Vorabschlussklassen erkannt 
wird, sondern auch die Förderung rechtzeitig ein-
setzt. Die Landesregierung setzt hierzu ab 2010 
über einen Zeitraum von ca. drei Jahren 2 Millio-
nen Euro zur Qualifizierung von Lehrkräften der 
Hauptschule, Förderschule und auch der Real-
schule ein. 

Neben den besonderen Maßnahmen zum Erwerb 
des Hauptschulabschlusses und zur Berufsorien-
tierung werden den Schulen im Rahmen der Unter-
richtsversorgung für Fördermaßnahmen insgesamt 
rund 73 600 Stunden mit einem Mittelvolumen von 
rund 128 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 

Darüber hinaus wird der im Kultusministerium ge-
stärkte Schwerpunkt „Integration durch Bildung“ zu 
einer Erhöhung des Anteils der Jugendlichen füh-
ren, die einen Schulabschluss erreichen. 

Für die Landesregierung ist die Teilhabe aller an 
Bildung und Ausbildung ein Gebot der Chancenge-
rechtigkeit. Im Mittelpunkt ihrer Bildungspolitik 
steht daher eine begabungsgerechte und individu-
elle Förderung unserer Schülerinnen und Schüler. 
Nie zuvor hatte der Bereich Bildung in der Politik 
einer Niedersächsischen Landesregierung ein so 
starkes Gewicht, hatten die Bildungsausgaben 
einen so hohen Anteil am Gesamthaushalt. Die 

Landesregierung bekennt sich ausdrücklich zum 
staatlich verantworteten Bildungssystem, ohne den 
Forderungen nach Kommerzialisierung von Bil-
dungsgütern und Bildungsdienstleistungen nach-
kommen zu wollen. Schon wegen des Gebots der 
Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit wen-
det sich die Landesregierung dagegen, dass paral-
lel zu dem staatlich verantworteten Schulsystem 
ein kommerziell gesteuertes System von Nachhil-
feeinrichtungen entsteht. Auf die Nutzung eines 
solchen Angebots hat sie allerdings keinen Ein-
fluss. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

Zu 1: Die Landesregierung sieht in der individuel-
len Förderung der Schülerinnen und Schüler auch 
der Vorabgangs- und Abgangsklassen eine be-
deutsame bildungspolitische Aufgabe. Wie in der 
Vorbemerkung dargelegt, werden hierfür Haus-
haltsmittel in erheblichem Umfang bereitgestellt. 
Die in der Anfrage angesprochene Nachhilfeförde-
rung ist hingegen keine landespolitische Aufgabe. 
Daher stehen im Geschäftsbereich des Kultusmi-
nisteriums hierfür keine gesonderten Haushaltsmit-
tel zur Verfügung. Es besteht jedoch die Möglich-
keit, bedürftige Schülerinnen und Schüler durch 
den Sonderfonds „DabeiSein“ der Landesstiftung 
„Familie in Not“ bei der Inanspruchnahme von 
Nachhilfeunterricht finanziell zu unterstützen. 

Zu 2: Fördermöglichkeiten bestehen bereits. Im 
Weiteren siehe Vorbemerkung! 

Zu 3: Ja. Deshalb hat die Landesregierung bereits 
umfängliche Maßnahmen zur frühestmöglichen 
Förderung von Kindern und Jugendlichen auf den 
Weg gebracht und umgesetzt. 

 

Anlage 8 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 9 des Abg. Roland Riese (FDP) 

Wassertourismus 

Niedersachsen bietet unzählige Möglichkeiten 
für den Urlaub am oder im Wasser. Unser Land 
ist geprägt durch Flüsse, große Seen und na-
türlich die Nordsee. Elbe, Weser und Ems ge-
hören zu den wichtigsten Wasseradern in Nie-
dersachsen. Mit einem über 1 600 km langen 
Wasserstraßennetz verfügt Niedersachsen über 
ein riesiges Areal, das durch Sportbootfahrer 
genutzt werden kann. Mit den nur über Nieder-
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sachsen zu erreichenden Flüssen Fulda und 
Werra, die nur teilweise niedersächsisch sind, 
ergeben sich sogar weit über 1 800 km Stre-
ckennetz. 

Bestimmend für das wirtschaftliche Potenzial 
des Wassertourismus sind nicht nur die natürli-
chen Gegebenheiten.  Auch die wassertouristi-
sche Infrastruktur, die aus Anlegestellen, 
Schleusen, Möglichkeiten des Ein- und Aus-
stiegs besteht, zu der im Umfeld jedoch auch 
Anlagen zählen, die auch für den landseitigen 
Tourismus oder sogar für die jeweilige Gemein-
de insgesamt von Bedeutung sind, spielt eine 
Rolle. Viele für den Wassertourismus bedeu-
tende Infrastruktureinrichtungen befinden sich 
im Verantwortungsbereich des Landes und 
werden teils mit Augenmerk auf andere Haupt-
zwecke, wie die Berufsschifffahrt, die Entwäs-
serung, aber auch den Naturschutz, vorgehal-
ten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt sie den gegenwärtigen Stellen-
wert und das künftige Potenzial des Wassertou-
rismus in Niedersachsen? 

2. Wie viele und welche wassertouristischen 
Angebote gibt es gegenwärtig in Niedersach-
sen, und wie sollen diese in den nächsten Jah-
ren erweitert bzw. ausgebaut werden? 

3. Welche Gewässer in Niedersachsen sind für 
motorisierte bzw. für nicht motorisierte Boote 
befahrbar, und wie beurteilt die Landesregie-
rung die Situation der Schleusenpassagen in 
Niedersachsen im Hinblick auf die Wartezeit 
der Wassertouristen während der Hochsaison? 

Niedersachsen hat durch sein vielfältiges Gewäs-
serangebot von überregional bedeutsamen Flüs-
sen und Wasserstraßen, den Küstengewässern mit 
den Ostfriesischen Inseln, Seen und Talsperren 
und einer Vielzahl kleiner Flüsse und Kanäle ein 
großes naturräumliches Potenzial für den Wasser-
tourismus in allen seinen Facetten und Ausprä-
gungen. Nachteilig im Vergleich zu den wassertou-
ristisch führenden Wettbewerbern wie etwa Bran-
denburg oder Mecklenburg-Vorpommern ist die 
Tatsache, dass es weniger großflächig vernetzte 
und durchgängig befahrbare Gewässersysteme 
gibt. 

Die vom Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag 
gegebene „Grundlagenuntersuchung Wassertou-
rismus in Deutschland“ aus dem Jahr 2003 hat 
zutreffend festgestellt, dass der Wassertourismus 
ein generell wachsender Markt ist, sich aber als 
Markt und Wirtschaftsfaktor nur unzureichend be-
schreiben lässt. Relativierend muss zudem beach-
tet werden, dass der Wassertourismus für Nieder-
sachsen im Vergleich mit volumenstarken Themen 
wie Familienurlaub, Radurlaub, Städtereisen etc. 

ein sicherlich attraktiver Nischenmarkt bleiben 
wird. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: In den wassertouristisch bereits aktiven tou-
ristischen Destinationen des Landes wie etwa Ost-
friesland, Emsland und der Grafschaft Bentheim 
hat der Wassertourismus im Markt schon einen 
erkennbaren Stellenwert. Die weitere Erschließung 
wassertouristischer Potenziale ist vor dem Hinter-
grund der in vielen Fällen erforderlichen Investitio-
nen in die Infrastruktur nicht unproblematisch. So 
sind im Rahmen der Revitalisierung alter Gewäs-
sersysteme hohe Investitionen für die Instandset-
zung von Schleusen, für Brückenhebungen und 
die Gewässervertiefung erforderlich. 

Ebenso sind die Verschlammung und Verlandung 
von Gewässern häufig ein Hinderungsgrund der 
wassertouristischen Entwicklung. Die dafür erfor-
derlichen Maßnahmen können nicht aus Mitteln 
der Tourismusförderung finanziert werden, son-
dern sind als laufende Unterhaltungsmaßnahmen 
von den Gewässerunterhaltungspflichtigen zu tra-
gen. Die hier zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel reichen insbesondere bei den nicht als 
schiffbar eingestuften Gewässern nicht aus, neben 
der Gewährleistung der Aufgaben der Wasserwirt-
schaft auch noch wassertouristische Interessen zu 
gewährleisten. 

Zu 2: Eine lückenlose Erfassung der in Nieder-
sachsen bereits vorhandenen wassertouristischen 
Angebote liegt der Landesregierung nicht vor. Die 
vorhandenen wassertouristischen Angebote lassen 
sich aber an einer Reihe von aussagekräftigen 
Beispielen darstellen. So bietet die Ostfriesland 
Tourismus GmbH ein breites Spektrum wassertou-
ristischer Angebote für Sportbootfahrer, für Segler 
und Surfer, aber auch für die Fahrgastschifffahrt 
sowie interessante Museumshäfen. Besonders 
hinzuweisen ist auf das Angebot „Paddel & Pedal“, 
das bundesweit als Best-Practice-Beispiel aner-
kannt ist. Hier sind mittlerweile rund 20 Stationen 
eingerichtet. Interessant sind auch grenzüber-
schreitende Ansätze wie etwa das Projekt „Kanal-
vision“ der Grafschaft Bentheim und der holländi-
schen Provinz Twente. Vergleichbare Überlegung 
gibt es auch zwischen den Landkreisen Leer, Au-
rich und Emsland mit den niederländischen Pro-
vinzen Drenthe, Groningen und Friesland. Eben-
falls sehr aktiv sind beispielsweise auch das Ems-
land, die Arbeitsgemeinschaft Maritime Landschaft 
Unterelbe und das Weserbergland. 
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Für die Zukunft liegt der richtige Ansatz nicht in der 
Entwicklung eines landesweiten Wassertourismus-
konzeptes. Angesichts der Heterogenität des nie-
dersächsischen Angebotes ist es stattdessen we-
sentlich Erfolg versprechender, die Vernetzung 
kleinräumiger Strukturen zu durchgängig befahrba-
ren Revieren voranzutreiben. Der im Raum Ost-
friesland-Emsland mit dem Wasserwanderwege-
plan aufgezeigte Weg kann durchaus beispielhaft 
sein. Die wassertouristische Infrastruktur ist noch 
in großen Teilen verbesserungsbedürftig und ein 
einheitliches Leitsystem durchaus wünschenswert. 
Die erforderlichen Maßnahmen lösen teilweise 
Investitionen aus, die sowohl die kommunalen 
Gebietskörperschaften als Projektträger als auch 
das Land als Fördermittelgeber oder als Eigentü-
mer von Gewässern deutlich überfordern. Es wird 
hier also ganz wesentlich darauf ankommen, rea-
listische Umsetzungsschritte zu entwickeln. 

Zu 3: Eine abschließende Erfassung aller für moto-
risierte bzw. nicht motorisierte Boote befahrbaren 
Gewässer existiert nicht und ist mit vertretbarem 
Aufwand auch nicht möglich. So gehört z. B. das 
Befahren mit kleinen nicht motorisierten Booten 
wie Kanus auf den natürlichen Fließgewässern 
zum sogenannten wasserrechtlichen Gemein-
gebrauch nach § 73 des Niedersächsischen Was-
sergesetzes (NWG). Es bedarf also grundsätzlich 
keiner Genehmigung. Auch an sonstigen Gewäs-
sern kann das Befahren mit den genannten Booten 
im Rahmen des Gemeingebrauchs zugelassen 
werden. 

Bundeswasserstraßen und die im Verzeichnis der 
schiffbaren Gewässer (Anlage zur Verordnung 
vom 20. Dezember 1962 - Nieders. GVBl. S. 105 - 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. April 
1997 - Nds. GVBl. S. 117) aufgeführten Gewässer 
dürfen von jedermann zur Schifffahrt genutzt wer-
den. Die Erhaltung der Schiffbarkeit ist dort Teil der 
Gewässerunterhaltung. Aber auch darüber hinaus 
kann der Verkehr mit motorisierten Booten bzw. 
Schiffen generell oder im Einzelfall zugelassen 
werden. Auch hier ist im Hinblick auf die bestehen-
de Vielzahl und Vielgestaltigkeit von Regelungen 
eine vollständige Übersicht nicht möglich.  

Die Landesregierung hat im Jahr 2007 auf Be-
schluss des Niedersächsischen Landtags eine 
umfassende Analyse des Potenzials des Wasser-
tourismus in Niedersachsen vorgelegt. Das Ange-
bot an Gewässern, das dem Wassertourismus zur 
Verfügung steht, ist unter Nr. 2 der Analyse darge-
stellt. Auf die LT-Drs. 15/3479 wird deshalb ver-
wiesen. 

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ist 
bestrebt, die von ihm zu unterhaltenden Schleusen 
in landeseigenen Gewässern nach Möglichkeit 
automatisiert zu betreiben. Wartezeiten würden 
insoweit nur im Rahmen des üblichen Betriebs und 
der Unterhaltung entstehen, d. h. dass natürlich im 
regelmäßigen Abstand bei Wartungen, Revisionen 
etc. Verzögerungen auftreten können. Schiffer und 
Bootsfahrer haben in aller Regel Verständnis für 
die notwendigen Arbeiten an den Anlagen und 
daraus resultierende Verzögerungen. Gelegentlich 
erhalten die Betriebsstellen des NLWKN auch 
Dankesschreiben. Zum Beispiel haben die Kolle-
gen der Kesselschleuse Emden beim Deutschen 
Motoryachtverband e. V. den ersten Platz bei der 
Wahl zur „wassersportfreundlichsten Schleuse 
2009“ belegt. 

Dort, wo ein automatischer Betrieb noch nicht ge-
geben ist, wird im Rahmen der personellen und 
finanziellen Möglichkeiten die Optimierung der 
Situation weiterverfolgt. 

 

Anlage 9 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf 
die Frage 10 der Abg. Dr. Gabriele Heinen-Kljajić 
(GRÜNE) 

„Zulassungschaos“ auch an niedersächsi-
schen Hochschulen? 

Ausweislich einer bislang unveröffentlichten Un-
tersuchung der Kultusministerkonferenz (KMK) 
sind Medienberichten zufolge Anfang Novem-
ber bundesweit mindestens 18 000 Studien-
plätze in begehrten Numerus-Clausus-Fächern 
unbesetzt gewesen. Demnach seien an einzel-
nen Universitäten bis zu acht Nachrückverfah-
ren nötig gewesen, um die Plätze zu besetzen. 
Einige Studierende hätten ihr Studium daher 
erst nach wochenlanger Verzögerung beginnen 
können. 

Derzeit steht der Staatsvertrag zur Errichtung 
einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung zur Ratifizierung in den Bundeslän-
dern an. Darin wird auch die Einrichtung eines 
bundesweiten Serviceverfahrens für die Hoch-
schulen geregelt, welches Mehrfachbewerbun-
gen abgleichen und das Nachrückverfahren be-
schleunigen soll. Ab Herbst 2011 soll dieses 
Serviceverfahren zur Verfügung stehen und das 
bundesweite Zulassungschaos an den Hoch-
schulen beenden. Die bis dahin angewendete 
Übergangslösung mit einer Studienplatzbörse 
zur Nachvermittlung freier Plätze habe zwar 
laut KMK im Wintersemester 2009/2010 große 
Resonanz erfahren, sei aber weiterhin unbe-
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friedigend. Ziel müsse es sein, die Studienplät-
ze bereits vier Wochen vor Vorlesungsbeginn 
zu vergeben. 

Für die Studienplatzbörse wie auch für das ge-
plante Serviceverfahren fordern Kritiker wie 
u. a. der Philologenverband eine verpflichtende 
Teilnahme aller Hochschulen. Derzeit beteiligen 
sich bundesweit 163 der 187 staatlichen Hoch-
schulen an der Studienplatzbörse. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele und welche der niedersächsischen 
Hochschulen mit örtlich zulassungsbeschränk-
ten Studiengängen haben sich nicht an der 
Studienplatzbörse beteiligt? 

2. Wie viele Studienplätze in welchen Studien-
gängen (getrennt nach Bachelor und Master) 
mit örtlicher Zulassungsbeschränkung sind in 
Niedersachsen im November 2009 unbesetzt 
gewesen, und wie hat sich die Situation bis da-
to entwickelt? 

3. Was gedenkt die Landesregierung bis zum 
Inkrafttreten des Serviceverfahrens im Winter-
semester 2011/2012 zu unternehmen, um den 
derzeitigen Missstand zu beheben, dass be-
gehrte Studienplätze entweder unbesetzt blei-
ben oder zahlreichen Studierenden der erfolg-
reiche Start in ein Studium erheblich erschwert 
wird? 

Das in der Anfrage angesprochene mediale Echo 
stellt die Situation bei der Vergabe von Studien-
plätzen verkürzt und nicht sachgerecht dar. Von 
einem „Zulassungschaos“ kann keine Rede sein. 
Es gibt eine Reihe von Ursachen, die unabhängig 
von Verfahrensfragen dazu führen, dass Studien-
plätze in zulassungsbeschränkten Studiengängen 
frei bleiben können. Der entscheidende Grund 
dürfte darin liegen, dass nach den Erfahrungen der 
Hochschulen die weit überwiegende Anzahl der 
Studienbewerber, die von mehreren Hochschulen 
Zulassungen erhalten, zwar einen Studienplatz 
annehmen, aber nicht die übrigen Hochschulen 
vom Verzicht auf den angebotenen Studienplatz 
informieren, sondern die Annahmefrist verstreichen 
lassen. Das führt dann zu mehrfachen Nachrück-
verfahren, obwohl viele Hochschulen bei der Zu-
lassung die verfügbaren Anfängerplätze „überbu-
chen“. 

Bei Betrachtung der Studienanfängerzahlen der 
einzelnen Hochschulen über mehrere Jahre ist 
festzustellen, dass die Entwicklung in den einzel-
nen Studiengängen nicht linear verläuft, weil Stu-
dienbewerberinnen und -bewerber jeweils ihre 
individuelle Entscheidung zu Studiengängen und 
Hochschulen treffen. Diese wird - wie die Erfah-
rung zeigt - auch von der Veröffentlichung soge-
nannter Hochschulrankings ungeachtet ihrer me-

thodischen Unzulänglichkeiten beeinflusst. Im Er-
gebnis werden in der Gesamtbetrachtung der Stu-
dienanfängerzahlen freie Plätze in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen durch Überbuchungen 
in anderen Studiengängen kompensiert. Dies ist 
aufgrund der Vereinbarungen zum Hochschulpakt 
auch an den Hochschulen in Niedersachsen ge-
schehen. Bei einer punktuellen Betrachtung der 
einzelnen Studiengänge bleiben dann freie Plätze 
„auf dem Papier“, obwohl bei einer Saldobetrach-
tung alle Studienanfängerplätze belegt oder sogar 
überbucht sind. An der Universität Oldenburg, die 
im Bericht der KMK mit 84 unbesetzten Plätzen in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen zu Buche 
schlägt, sind beispielsweise durch Überbuchungen 
in anderen Fächern im Saldo sogar elf Plätze mehr 
besetzt worden, als entsprechend den Zulas-
sungszahlen zur Verfügung standen. 

Darüber hinaus ist zu betonen, dass örtliche Zu-
lassungsbeschränkungen prognostisch zum Zwe-
cke der Qualitätssicherung für den Fall verhängt 
werden, dass ohne Zulassungsbeschränkungen 
die Zahl der Studienanfänger oberhalb der Auf-
nahmekapazitäten liegen würde. Da Prognosen 
die Zukunft betreffen und ihre Erfüllung vom nicht 
prognostizierbaren individuellen Verhalten von 
Studienberechtigten abhängt, sind sie naturgemäß 
mit Unsicherheiten behaftet. An der Hochschule für 
Bildende Künste in Braunschweig beispielsweise 
haben nach Angaben der Hochschule trotz im 
Ergebnis 31 unbesetzter Plätze in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen alle geeigneten Bewer-
ber einen Studienplatz erhalten. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: An der Studienplatzbörse haben sich nicht 
beteiligt die Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig, die Hochschule für Musik und The-
ater Hannover, die Medizinische Hochschule Han-
nover, die Tierärztliche Hochschule Hannover, die 
Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, die 
Fachhochschule Emden/Leer und die Fachhoch-
schule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth. 

Zu 2: Für den Bericht der KMK wurden durch die 
Hochschulen in Niedersachsen im Wintersemester 
2009/2010  180 unbesetzte Studienplätze in Stu-
diengängen mit örtlicher Zulassungsbeschränkung 
gemeldet. Eine weitere Nachfrage ergab, dass in 
Niedersachsen in grundständigen Studiengängen 
endgültig, d. h. nach Ablauf der Nachrückverfah-
ren, 1 395 Plätze frei geblieben sind. Diese vertei-
len sich wie folgt auf die Hochschulen.  
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Freie NC-Plätze 
(KMK-Abfrage) endgültig

U Oldenburg 84 58

U Osnabrück 152 90

H Vechta 0 0

U Hildesheim 84 34

U Lüneburg  -  75

U Göttingen 507 408

TU Braunschweig 75 75

TU Clausthal* 0 0

U Hannover 570 120

MHH 0 0

TiHo 0 0

HMT 0 0

HBK 92 31

FH WHV/OL/Els 22 12

FH EMD/LER 117 32

FH BS/WF 0 0

FH Hannover 70 70

FH HI/HOL/GÖ 294 275

FH Osnabrück 115 115

Insgesamt 2 182 1 395

*An der TU Clausthal keine Zulassungsbeschränkungen. 

Insofern ist davon auszugehen, dass bei der Mel-
dung an die KMK etwa 800 Anfängerplätze in zu-
lassungsbeschränkten Masterstudiengängen ent-
halten waren. Eine Differenzierung der Daten nach 
Anzahl der Nachrückverfahren in den einzelnen 
Studiengängen der niedersächsischen Hochschu-
len war in der Kürze der Zeit zwischen Anfrage und 
Antwort nicht möglich. 

Zu 3: Am 8. Februar 2010 hat die Firma T-Systems 
den Auftrag zur Entwicklung der Software für das 
„Dialogorientierte Verfahren zur Vergabe von Stu-
dienplätzen“ erhalten. Damit ist ein weiterer wichti-
ger Schritt zur Verbesserung des Zulassungsver-
fahrens an unseren Hochschulen unternommen. 
Die Landesregierung wird sich gemeinsam mit den 
Hochschulen, den anderen Ländern und dem 
Bund dafür einsetzen, dass das Onlineverfahren 
zur Studienplatzvergabe ab dem Wintersemester 
2011/2012 allen Studienbewerbern in Deutschland 
zur Verfügung steht. Die Studierenden werden von 
einem transparenten Verfahren profitieren und die 
für sie geeignetsten Studienplätze finden. 

 

Anlage 10 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 11 der Abg. Ina Korter und Filiz Polat 
(GRÜNE) 

Nur Kommunikationsprobleme zwischen 
Landesregierung und Ausländerbehörden? 

„Abschiebung in letzter Minute verhindert“, so 
schrieb die Nordwestzeitung (NWZ) am 6. Ja-
nuar 2010. Ein 48-jähriger aus Syrien stam-
mender Kurde hatte, kurz nachdem er seinen 
Pass von den syrischen Behörden erhalten und 
bereits eine Arbeitsgenehmigung vom Land-
kreis Wesermarsch bekommen hatte, auf Initia-
tive desselben Landkreises nach Syrien abge-
schoben werden sollen. Polizei und Ausländer-
behörden waren um 5 Uhr morgens zur Unter-
kunft des Mannes nach Frieschenmoor gefah-
ren, um ihn abzuholen und nach Frankfurt/Main 
zu bringen. Dort musste er in ein Flugzeug 
einsteigen, das ihn nach Damaskus bringen 
sollte. 

„Doch erst kurz bevor die Maschine gegen 
15 Uhr startet, kommt die erlösende Meldung 
aus Oldenburg: Die Abschiebung wird nicht 
vollzogen, der Mann darf vorerst in Deutschland 
bleiben“, so die NWZ. Nur der kurzfristigen In-
tervention des Rechtsbeistandes ist es zu ver-
danken, dass die Abschiebung in letzter Minute 
verhindert wurde. Offenkundig war den zustän-
digen Sachbearbeitern im Landkreis Weser-
marsch ein Hinweis des Bundesinnenministers 
vom 16. Dezember 2009 noch nicht bekannt, 
wonach Abschiebungen nach Syrien derzeit 
problematisch seien und daher jede geplante 
Abschiebung einer besonderen Prüfung unter-
zogen und zudem auf die Möglichkeit hingewie-
sen werden solle, einen Asylfolgeantrag zu stel-
len, berichtete die NWZ weiter. 

In der am 21. Januar 2010 beantworteten Klei-
nen Anfrage zur mündlichen Beantwortung  der 
Abgeordneten Filiz Polat und Ina Korter zu Ab-
schiebungen nach Syrien hat die Landesregie-
rung auf die Frage „Warum hält es die Landes-
regierung insbesondere vor dem Hintergrund 
des Abschiebungsversuches des Landkreises 
Wesermarsch im Falle eines 48-jährigen Kur-
den nicht für nötig, die Ausländerbehörden über 
die vorgekommenen Inhaftierungen in Syrien zu 
unterrichten, um sie für den Sinn der angeord-
neten sorgfältigen Prüfung und die ernste Lage 
in Syrien zu sensibilisieren?“ auf ihren Erlass 
vom 7. Januar 2010 verwiesen, der die Informa-
tionen bzw. Einschätzungen des Bundesin-
nenministeriums sowie den Ad-hoc-Lagebericht 
des Auswärtigen Amtes vom 22. Dezember 
2009 bekannt gegeben hatte. 

Der Niedersächsische Flüchtlingsrat kritisierte 
also zu Recht laut NWZ vom 8. Januar 2010, 
dass Innenminister Schünemann die oben be-
nannte Information des Bundes nicht an die 
Ausländerbehörden der Landkreise und kreis-
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freien Städte weitergegeben habe, zumal der 
Erlass des niedersächsischen Innenministeri-
ums einen Tag nach dem Vorfall an den Land-
kreis Wesermarsch verschickt wurde. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wieso hat die Landesregierung die Informa-
tionen und Anweisungen des Bundesinnenmi-
nisteriums mit Rundschreiben vom 16. Dezem-
ber 2009 an die Innenministerien und Senats-
verwaltungen der Länder nicht unmittelbar per 
Erlass an die Ausländerbehörden weitergeben, 
wie es andere Bundesländer getan haben? 

2. Wie und in welchem Zeitraum werden Infor-
mationen des Bundesinnenministers üblicher-
weise an die Ausländerbehörden in Nieder-
sachsen weitergegeben? 

3. Hat sich das niedersächsische Innenministe-
rium aufgrund des oben geschilderten Falles 
vom 6. Januar 2010 im Landkreis Wesermarsch 
in der Pflicht gesehen, mit Erlass vom 7. Januar 
2010 die Ausländerbehörden über die aktuelle 
Lage zur Arabische Republik Syrien zu infor-
mieren? 

In dem der Anfrage zugrunde liegenden Einzelfall 
des syrischen Staatsangehörigen Abdel H. hat das 
Niedersächsische Ministerium für Inneres, Sport 
und Integration mit E-Mail vom 15. Dezember 2009 
das Bundesministerium des Innern (BMI) von der 
eingeleiteten und für den 5. Januar 2010 terminier-
ten Abschiebung unterrichtet. Vorausgegangen 
war eine Abfrage des BMI vom selben Tage zu 
bereits eingeleiteten oder bevorstehenden Ab-
schiebungen nach Syrien, verbunden mit der Bitte, 
gegebenenfalls gleichzeitig die Aktenzeichen der 
in diesen Fällen ergangenen Asylentscheidungen 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) zu übermitteln. Nach hier vorliegenden 
Erkenntnissen sollte in den zu benennenden Ab-
schiebungsfällen das BAMF die Möglichkeit erhal-
ten zu prüfen, ob gegebenenfalls eine Gefährdung 
bei einer Rückkehr nach Syrien vorliegen könnte. 
Dieses Verfahren entsprach der in dem Schreiben 
des BMI vom 16. Dezember 2009 geäußerten 
Bitte, „anstehende Abschiebungen nach Syrien mit 
besonderer Sorgfalt zu prüfen und mit Blick auf 
zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse im 
Einzelfall gegebenenfalls mit dem BAMF abzu-
stimmen.“ 

Wie bereits in den Vorbemerkungen zur Antwort 
der Landesregierung vom 21. Januar 2010 auf die 
Frage Nr. 35 der Mündlichen Anfragen im Januar-
Plenum erläutert wurde, umfassen die Prüfungen 
ausschließlich zielstaatsbezogene und daher asyl-
rechtlich relevante Gründe im Hinblick auf die indi-
viduell-konkrete Gefährdungssituation der Rück-
kehrer. Somit ist die Zuständigkeit des Bundesam-

tes für Migration und Flüchtlinge gegeben. Auslän-
derbehörden sind nur in den seltenen Fällen ge-
fordert, in denen Ausreisepflichtige keine Asylver-
fahren durchlaufen haben. Die Entscheidung über 
das Vorliegen eines zielstaatsbezogenen Abschie-
bungshindernisses für den Antragsteller darf die 
Ausländerbehörde jedoch auch nur nach vorheri-
ger Beteiligung des Bundesamtes treffen. 

Die in drei Fällen bekannt gewordenen Inhaftie-
rungen in Syrien hatte der BMI zum Anlass ge-
nommen, eine besondere Prüfanweisung an das 
BAMF zu geben, gleichzeitig aber eine Überprü-
fung seiner Weisung angekündigt, sobald eine 
aktualisierte Lagebewertung durch das Auswärtige 
Amt vorliegt. 

Nachdem der Ad-hoc-Ergänzungsbericht des Aus-
wärtigen Amtes vom 22. Dezember 2009 zum 
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in der Arabischen Republik Syrien im Nieder-
sächsischen Ministerium für Inneres, Sport und 
Integration vorlag, erfolgte eine Überprüfung des 
Einzelfalls der für den 5. Januar 2010 terminierten 
Abschiebung des Abdel H., insbesondere im Hin-
blick auf die in dem Ad-hoc-Ergänzungsbericht 
dokumentierten Fälle, in denen nach Syrien zu-
rückgeführte Personen dort inhaftiert wurden. In 
den dokumentierten Inhaftierungsfällen waren die 
Betroffenen offenkundig nur im Besitz von Passer-
satzpapieren, sodass von den syrischen Behörden 
Überprüfungen der Personalien bzw. längere Be-
fragungen wegen fehlender Personaldokumente 
eingeleitet wurden. Der syrische Staatsangehörige 
Abdel H. war jedoch im Besitz eines gültigen syri-
schen Reisepasses, mit dem er auch nach Syrien 
zurückgeführt werden sollte. Er gehörte somit nicht 
zu den im Bericht des Auswärtigen Amtes erwähn-
ten gefährdeten Personen, bei denen nach ihrer 
Einreise in Syrien durch die syrischen Behörden 
eine Überprüfung der Personalien eingeleitet wird. 

Da der BMI seine Weisung gegenüber dem BAMF 
nach Vorliegen des Ad-hoc-Ergänzungsberichts 
des Auswärtigen Amtes jedoch nicht aufgehoben 
oder modifiziert hat, hat das BAMF weiterhin in 
allen Fällen über Asylfolgeanträge nicht entschie-
den, auch nicht im Fall des Abdel H., sodass auf-
enthaltsbeendende Maßnahmen zunächst ausge-
setzt sind. Daraufhin sind mit Erlass vom 7. Januar 
2010 die Ausländerbehörden in Niedersachsen 
über die vom BMI angeordnete vorläufige Verfah-
rensweise des BAMF informiert worden mit dem 
Hinweis, dass ein neuer Erlass ergehe, sobald das 
weitere Vorgehen des BAMF bekannt sei. 
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Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Anfra-
ge namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Das Länderrundschreiben des BMI vom 
16. Dezember 2009 enthält den Hinweis, dass das 
BAMF wegen der drei Inhaftierungsfälle nach 
Rückführung syrischer Staatsangehöriger u. a. 
gebeten wurde, Entscheidungen über Asylfolgean-
träge vorläufig zurückzustellen, bis eine aktualisier-
te Lagebewertung des Auswärtigen Amtes vorlie-
ge. Bis dahin wurden die Länder gebeten, bei an-
stehenden Abschiebungen besonders sorgfältig zu 
prüfen. Da aus Niedersachsen bereits am Vortag 
dem BMI die zwei zur Abschiebung anstehenden 
Fälle übermittelt worden waren und die aktualisier-
te Lagebeurteilung des Auswärtigen Amtes bereits 
am 22. Dezember 2009 vorlag, bestand zunächst 
keine Veranlassung zu einer weitergehenden In-
formation der Ausländerbehörden. Die Ausländer-
behörden wurden jedoch am 7. Januar 2010 in-
formiert, als feststand, dass das BAMF bis auf 
Weiteres alle Asylfolgeanträge syrischer An-
tragsteller zurückstellte. Insoweit wird auf die Vor-
bemerkung Bezug genommen. 

Zu 2: Mitteilungen des BMI werden, soweit sie für 
die in der Zuständigkeit der Ausländerbehörden 
liegenden aufenthalts- und asylverfahrensrechtli-
chen Aufgabenerfüllung bedeutsam sind, unver-
züglich bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt 
in der Regel in Form eines Erlasses des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und 
Integration als oberste Landesbehörde, da das 
Aufenthaltsgesetz von den Ländern ausgeführt 
wird und der BMI deshalb keine generelle Wei-
sungsbefugnis gegenüber den Ausländerbehörden 
der Länder hat. 

Zu 3: Auf die Antwort zu Frage 1 und auf die Vor-
bemerkungen wird hingewiesen. 

 

Anlage 11 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 12 der Abg. Karin Stief-Kreihe und Gerd 
Ludwig Will (SPD) 

Wie werden Anbau und Verarbeitung von 
Stärkekartoffeln zukünftig gefördert? 

In den Grafschafter Nachrichten vom 28. Okto-
ber 2009 lautete die Überschrift: „Eine ganze 
Industrie droht zu verschwinden“. Die Auswir-
kungen des Health Check und Umsetzungsplä-
ne der Bundesregierung gefährden die Stärke-

kartoffelproduktion sowie die Existenz und die 
Arbeitsplätze in dem größten Kartoffelstärkebe-
trieb in Deutschland, der Emsland-Stärke 
GmbH in Emlichheim. Es herrscht hier große 
Unsicherheit. 

Durch die Agrarreform im Jahr 2003 wurde die 
Förderung der Stärkekartoffelproduktion zum 
Teil entkoppelt. Dies führte dazu, dass ab der 
Kampagne 2005/2006 die gekoppelten Zahlun-
gen für die Lieferung einer Tonne Stärke von 
110,54 Euro auf 66,32 Euro/t abgesenkt wur-
den. 

Im Zuge des Health Check der Agrarreform 
wurde in Brüssel ein Zeitrahmen beschlossen, 
in dem die restliche gekoppelte Unterstützung 
entkoppelt werden soll. Danach soll es spätes-
tens ab 2012 keine gekoppelte Unterstützung 
mehr für den Anbau von Stärkekartoffeln ge-
ben. Eine frühere Entkoppelung steht im Er-
messen der einzelnen Mitgliedsstaaten der EU. 
Ebenfalls können die einzelnen Mitgliedsstaa-
ten festlegen, wie sie die entkoppelten Beträge 
neu verteilen wollen. 

Nach unseren bisherigen Informationen sollen 
in keinem Land der EU die gekoppelten Prä-
mien von 2012 an entkoppelt werden. Dennoch 
entstehen aus den unterschiedlichen Möglich-
keiten, die entkoppelten Prämien neu zu vertei-
len, große Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
den Stärkekartoffelanbauern innerhalb der EU. 

Nach dem uns bekannten Vorschlag ist 
Deutschland das einzige Land, in dem die ab 
2012 freiwerdenden Unterstützungsgelder nicht 
wieder als Top up bei den Stärkekartoffeln an-
bauenden Betrieben ankommen sollen. Das für 
Deutschland vorgesehene Modell sieht vor, die 
entkoppelte Unterstützung über alle Betriebe, 
also auch über die, die bisher keine Stärkekar-
toffel angebaut haben, zu verteilen (Flatrate). In 
diese Flatrate soll dann auch die Fabrikprämie 
in Höhe von 22,25 Euro/t Stärke einfließen. Der 
deutsche Stärkekartoffelanbauer hätte bei Um-
setzung dieses Vorschlages im Vergleich zu al-
len europäischen Wettbewerbern einen finan-
ziellen Nachteil von 773,84 Euro/ha. Die Kon-
sequenz hieraus ist, dass der Erzeuger diesen 
Betrag bei der Kartoffelstärkeindustrie einfor-
dern wird. 

Der derzeitige Vorschlag zur Umsetzung des 
Health Check in Deutschland bedeutet das En-
de der niedersächsischen Kartoffelstärkeindust-
rie. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche aktuellen Vorschläge gibt es vonsei-
ten der Bundes- und der Landesregierung für 
den Übergangszeitraum 2012? 

2. Welche Auswirkungen (u. a. finanziell, Ar-
beitsplätze, Wettbewerb, Anbaubetriebe) haben 
die aktuellen Vorschläge für die Industrie und 
Landwirtschaft? 

3. Inwiefern liegen Kenntnisse darüber vor, wie 
die Umsetzung des Health Check in den ande-
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ren europäischen Ländern erfolgen soll und 
welche Wettbewerbsnachteile für Deutschland, 
insbesondere für Niedersachsen in direkter 
Nachbarschaft zu den Niederlanden, daraus 
abzuleiten sind? 

Der Anbau und die Verarbeitung von Stärkekartof-
feln haben für die Kartoffelwirtschaft Niedersach-
sens eine wichtige Bedeutung. Von den rund 
5,5 Millionen t Gesamterzeugung an Kartoffeln 
werden rund 2 Millionen t zu Stärke verarbeitet. 
Anbau und Verarbeitung erfolgen schwerpunktmä-
ßig im Nordwesten (insbesondere Landkreise 
Emsland und Grafschaft Bentheim) und im Osten 
des Bundeslandes (insbesondere Landkreise Uel-
zen und Lüchow). Insofern leistet dieser Sektor 
einen wichtigen Beitrag zur Beschäftigung und zur 
Wertschöpfung in bestimmten Teilräumen des 
Landes. 

Der Stärkekartoffelsektor wird derzeit noch produk-
tionsbezogen durch ein umfassendes EU-Markt-
ordnungssystem (Kontingentierung, Mindestpreis-
vorgabe, Erzeugerbeihilfe, Verarbeitungsprämie) 
gestützt. Gemäß der Beschlüsse des EU-Agrar-
rates vom November 2008 bzw. Januar 2009, die 
in Übereinstimmung mit dem im Jahre 2003 einge-
leiteten Konzept der Entkopplung der EU-Stüt-
zungsmaßnahmen stehen, ist die Anwendung 
dieser Marktordnungsinstrumente bis spätestens 
2012 einzustellen. Die hiefür bisher aufgewende-
ten EU-Mittel sind dann in das System der Be-
triebsprämie einzubeziehen. In den Mitgliedsstaa-
ten ist infolgedessen zu entscheiden, wie dies im 
jeweiligen nationalen Betriebsprämienmodell um-
zusetzen ist. In Deutschland wird dies im Zuge 
einer Änderung des Betriebsprämiendurchfüh-
rungsgesetzes erfolgen. Es ist davon auszugehen, 
dass das BMELV das entsprechende Gesetzge-
bungsverfahren zeitnah, d. h. im Frühjahr 2010, 
einleiten wird. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Im März 2009 hatte der Bund (BMELV) den 
Verbänden und auch den Bundesländern ein ers-
tes Konzept zur Einbeziehung der entkoppelten 
Beträge in die Betriebsprämie vorgestellt. Danach 
sollten die zu entkoppelnden Beträge schon in 
2012 als durchschnittliche Erhöhung aller Zah-
lungsansprüche („Flatrate“) in die Betriebsprämie 
einbezogen werden. Diesen Ansatz hatte die Lan-
desregierung strikt zurückgewiesen und sich unter 
Hinweis auf die notwendige Strukturanpassung in 
den Anbaubetrieben für eine einmalige Zuweisung 
der Mittel als Top up in 2012 ausgesprochen. Im 

weiteren Verlauf von 2009 hatte der Bund das 
Gesetzgebungsverfahren zunächst nicht weiter 
verfolgt. 

Im Hinblick auf die nach wie vor erforderliche Um-
setzung der EU-Beschlüsse zum Gesundheits-
check in nationales Recht hat der Bund die Arbei-
ten zur Gesetzesänderung aktuell wieder aufge-
nommen. Nach hiesigen Informationen wird die 
Option einer Flatrate in 2012 dabei nicht mehr als 
einzig denkbarer Ansatz erachtet. Die Entschei-
dung des Bundes über die Inhalte des Gesetzes-
entwurfes ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
offen. Die Landesregierung wird sich im Verlauf 
des Gesetzgebungsverfahrens auch weiterhin für 
einen Top up in 2012 aussprechen. 

Zu 2: Zur Frage der wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Ausgestaltung der Entkopplung ist grundsätz-
lich Folgendes anzumerken: Da die bisher gekop-
pelten Beträge (Erzeugerbeihilfe und Verarbei-
tungsprämie) in 2012 entkoppelt sein werden, wird 
bereits ab diesem Zeitpunkt die Wirtschaftlichkeit 
des Stärkekartoffelanbaus - neben Erträgen und 
Kosten - ausschließlich durch den vom Verarbei-
tungsunternehmen gezahlten Preis bestimmt. Die 
Art der Einbeziehung der entkoppelten Beträge in 
die Betriebsprämie im Jahr 2012 hat somit keinen 
Einfluss mehr auf die Vorzüglichkeit des Stärkekar-
toffelanbaus in diesem Jahr. Da in allen EU-Mit-
gliedsstaaten die Entkopplung 2012 umzusetzen 
ist, betrifft dies EU-weit auch alle Stärkekartoffeler-
zeuger und -verarbeiter gleichermaßen. 

Die Aufstockung der Betriebsprämie in Form eines 
Top ups in 2012 würde jedoch auf Betriebsebene 
einen positiven Beitrag zur Liquidität der Betriebe 
führen, die in 2011 (Referenzjahr) noch Stärkekar-
toffeln angebaut haben werden. Damit würden sie 
bei ihren strukturellen Anpassungen an die neuen 
Rahmenbedingungen eine einmalige Unterstüt-
zung erhalten. Dabei hängt es von den einzelbe-
trieblichen Bedingungen ab, ob entsprechende An-
passungen in Form einer Steigerung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Stärkekartoffelanbaus oder in 
der Aufnahme oder Ausweitung anderer Betriebs-
zweige zulasten des Kartoffelanbaus bestehen. 

Sollte der Bund sein 2009 vertretenes Konzept 
einer Flatrate in 2012 weiter verfolgen, wäre der 
finanzielle Spielraum der 2011 noch Stärkekartoffel 
anbauenden Betriebe bei der Umsetzung struktu-
reller Anpassungen deutlich geringer. Sollte der 
Bund dagegen einlenken und auf die besondere 
Situation der Stärkekartoffel anbauenden Betriebe 
bzw. der Anbauregionen eingehen und mit den 
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entkoppelten Mitteln in 2012 einen Top up ausstat-
ten, könnten sich die betroffenen Betriebe wirksa-
mer an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. 
Dies könnte auch indirekt positive Effekte hinsicht-
lich der Rohstoffversorgung der Verarbeitungsun-
ternehmen haben. 

 

 

Zu 3: Der Anbau und die Verarbeitung von Stärke-
kartoffeln konzentrieren sich auf wenige Mitglieds-
staaten im mittleren/nördlichen Bereich der EU. 
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick 
über die Produktionsanteile der wichtigsten Anbau-
länder und - soweit bisher bekannt - die beabsich-
tigte Art der Umsetzung der Entkopplung im Be-
reich Stärkekartoffeln: 

 

Mitgliedsstaat Kontingent 
Kartoffel-
stärke (t) 

Kontingent 
Kartoffel-
stärke (%) 

Betriebsprämien-
modell 

Zuweisung 
entkoppelter 
Beträge ab 
2012 als …: 

Referenzjahr 

Deutschland 656 000 34 „regional“ (offen) (2011) 

Niederlande 507 000 26 „historisch“ Top up 2011 

Frankreich 265 000 14 „historisch“ Top up (offen) 

Dänemark 168 000 8 „historisch“ Top up 2011 

Polen 145 000 7 „SAPS“ 
(Flächenbezug) 

nur Flatrate 
möglich 

(offen) 

Übrige MS 208 000 11 --- --- --- 

EU-27 1 949 000 100 --- --- --- 

 

Sollte es in Deutschland im Zuge der Änderung 
des Betriebsprämiendurchführungsgesetzes schon 
ab 2012 zur Einführung einer Flatrate kommen, 
hätte dies im Hinblick auf die Liquiditätsausstattung 
und die damit verbundene Anpassungsfähigkeit 
der in 2011 Stärkekartoffel anbauenden Betriebe 
nachteilige Effekte im Vergleich zu den Wettbe-
werbern in anderen Hauptanbauländern (NL, FR, 
DK). Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit 
des Stärkekartoffelanbaus in den verschiedenen 
Mitgliedsstaaten bestehen jedoch nicht, da das 
Gemeinschaftsrecht für die Entkopplung selbst 
einheitliche Vorgaben für alle Mitgliedsstaaten 
vorsieht. 

 

Anlage 12 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 13 des Abg. Rolf Meyer (SPD) 

Ehlen, der Schlachthof Wietze und die Ar-
beitslosigkeit - Bei Kritik einfach „auf stur 
schalten“? 

Nach einem Bericht der Celleschen Zeitung 
vom 27. Januar 2010 hat sich Minister Hans- 

 

 

Heinrich Ehlen auf einem Neujahrsempfang der 
Wietzer CDU als Fürsprecher für die Errichtung  

 

eines Großschlachthofes der Firma Rothkötter 
eingesetzt. 

Laut Zeitungsbericht „wisse er, dass zig Ge-
meinden und Landkreise den Betrieb in ihrer 
Kommune haben wollen“. Weiterhin behauptete 
Ehlen: „Ich behaupte, dass sich die Arbeitslo-
sigkeit im Landkreis Celle halbiert.“ Und für den 
Umgang mit Kritikern der Ansiedlung hat Ehlen 
einen guten Rat: „Ich kann ihnen nur den Tipp 
geben, auf stur zu schalten. Politik auf Zuruf hat 
noch nie funktioniert.“ 

Als bemerkenswert wird auch die Aussage an-
gesehen, „dass es im Emsland kaum Proteste 
gegen die Vielzahl an Mastställen gebe.“ 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Menschen sind aktuell im Land-
kreis Celle arbeitslos, und in welchen Bereichen 
sollen so viele Arbeitsplätze entstehen, dass 
die Arbeitslosigkeit halbiert werden kann? 

2. Inwiefern ist die Landesregierung der Mei-
nung, dass es eine erfolgreiche Strategie für 
politisch Handelnde ist, im Umgang mit Kritikern 
und Bürgerinitiativen „auf stur zu schalten“? 

 7991



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

3. Welche Proteste gegen den Bau von Mast-
anlagen im Emsland sind der Landesregierung 
bekannt? 

Die Landesregierung begrüßt die Planungen der 
Firma Rothkötter, einen modernen Geflügel-
schlachthof in Wietze zu errichten und damit vor-
erst 250 und später bis zu 1 000 Arbeitsplätze zu 
schaffen. Der Wietzer Gemeinderat hat sich mit 
nur einer Gegenstimme für das geplante Vorhaben 
ausgesprochen. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Celle stieg 
nach Angaben der Agentur für Arbeit von 6 733 im 
Dezember 2008 auf 7 293 Arbeitslose im Dezem-
ber 2009. Die Arbeitslosenquote stieg damit von 
7,8 % auf 8,5 %. In Niedersachsen betrug die Ar-
beitslosenquote im Dezember 7,5 %. Seit Sommer 
2009 steigen die Arbeitslosenzahlen im Landkreis 
Celle an. Deshalb ist es umso wichtiger, wirtschaft-
liche Perspektiven zu schaffen, und vor diesem 
Hintergrund sind auch die Äußerungen von Minis-
ter Ehlen zu verstehen. Die bedingungslose Ab-
lehnung des Geflügelschlachthofes, der in über-
schaubarer Zeit bis zu 1 000 Arbeitsplätze nach 
sich ziehen könnte, ist für die Landesregierung 
nicht nachvollziehbar. Arbeitsplätze, die sich in der 
Folge im vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbe-
reich ergeben werden, sind dabei noch nicht be-
rücksichtigt. 

Zu 2: Die Landesregierung ist nicht der Auffas-
sung, dass politisch Handelnde im Umgang mit 
Kritikern und Bürgerinitiativen „auf stur schalten“ 
sollten. Vielmehr ist Minister Ehlen an dieser Stelle 
missverständlich zitiert worden. Ihm war es wichtig 
darzustellen, dass Bürgerinitiativen nicht immer die 
Mehrheit der Bevölkerung vertreten, auch wenn sie 
mitunter über eine starke Medienpräsenz verfügen. 
Viele Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Celle 
und der Gemeinde Wietze stehen dem geplanten 
Vorhaben nach Ansicht der Landesregierung posi-
tiv gegenüber. Minister Ehlen hat zu dem geplan-
ten Projekt viele zustimmende Rückmeldungen 
erhalten. 

Zu 3: Die Landwirtschaft in Niedersachsen ist ein 
moderner Wirtschaftszweig mit einer zukunftsori-
entierten Nutztierhaltung. Sie erfüllt weitreichende 
gesellschaftliche Anforderungen an den Tier-
schutz, die Tiergesundheit, die Lebensmittelsi-
cherheit und den Umweltschutz. 

Die regionalen Nutzungskonflikte sind der Landes-
regierung bekannt. Die Akzeptanz in der Bevölke-

rung und bei den Genehmigungsbehörden war in 
den Intensivregionen - und damit auch im Ems-
land - bisher in der Regel größer als in den übrigen 
Regionen Niedersachsens. Ein Ausgleich der Nut-
zungsinteressen wird in den Intensivregionen im 
Nordwesten Niedersachsens zunehmend schwie-
riger. Es ist erklärtes Ziel der Landesregierung, die 
wirtschaftlichen Erfordernisse mit diesen Anforde-
rungen zu vereinen, um auch zukünftig eine nach-
haltige und leistungsfähige Landwirtschaft zu er-
möglichen, die den Interessen der in Niedersach-
sen lebenden Menschen dient. 

 

Anlage 13 

Antwort 

des Kultusministeriums auf die Frage 14 der Abg. 
Heinrich Aller, Frauke Heiligenstadt, Claus Peter 
Poppe, Ralf Borngräber, Axel Brammer, Stefan 
Politze, Silva Seeler und Dörthe Weddige-
Degenhard (SPD) 

„Geschäft mit der Nachhilfe boomt“ - Teil III 

Die Niedersächsische Landesregierung hat 
nach Ansicht von Experten seit Jahren die Ent-
wicklung auf dem Nachhilfemarkt falsch einge-
schätzt und notwendige Maßnahmen unterlas-
sen.  

Jetzt hat die Bertelsmann-Stiftung eine Unter-
suchung mit dem Titel „Ausgaben für Nachhilfe 
- teurer und unfairer Ausgleich für fehlende in-
dividuelle Förderung“ vorgestellt, die den Boom 
auf dem Nachhilfemarkt, Ursachen und Konse-
quenzen aktuell aufarbeitet.  

Das Niedersächsische Kultusministerium hat 
dagegen in Antworten auf zwei Kleine Anfragen 
der SPD-Fraktion (Heinrich Aller u. a.) mit den 
Titeln  

- „Boom für private schulische Ersatzangebote: 
Nachhilfe - Teure und unsoziale Reaktion auf 
schulpolitische Mängel“ (Drs. 15/1106, 22. Ju-
ni 2004) und  

- „Unzufriedenheit mit Unterrichtsversorgung 
und schulischen Leistungen fördert Boom für 
Nachhilfeangebote - auch über das Internet“ 
(Drs. 16/1297, 28. Mai 2009) 

festgestellt: 

„Aus diesen Zahlen“ (VBE-Zeitschrift zeitnah, 
März/April 2004, S. 2) „einen ‚Boom’ für private 
schulische Ersatzangebote abzuleiten, wie es 
Titel wie Text der Kleinen Anfrage unterstellt, ist 
nicht nachvollziehbar. Vielmehr weisen Ergeb-
nisse der Befragung eher darauf hin, dass - 
zumindest im Bereich der traditionellen ‚Nach-
hilfe’ - es im Vergleichszeitraum eher einen 
leichten Rückgang bei der aktuell in Anspruch 
genommenen Unterstützung gegeben hat.“  
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Und die Antwort auf die (Teil-) Frage 16 aus 
dem Jahr 2009 lautet: 

„Sie“ (die Landesregierung) „sieht daher keine 
Notwendigkeit, mögliche Zusammenhänge zwi-
schen Schule und Nachhilfeangeboten aufzu-
arbeiten.“ 

Die HAZ berichtet am 29. Januar 2010 unter 
der Überschrift „Geschäft mit Nachhilfe boomt“ 
über die Untersuchung der Bertelsmann-Stif-
tung. Danach haben die Bildungsforscher An-
nemarie und Klaus Klemm dort festgestellt: 

- Bundesweit nehmen regelmäßig 1,1 Millionen 
Schülerinnen und Schüler bezahlten Nachhil-
feunterricht. 

- Eltern zahlen jährlich bis zu 1,5 Milliarden Eu-
ro für Nachhilfe außerhalb des öffentlichen 
Schulsystems. 

- Kinder erhalten immer früher Nachhilfe. 

- Es sind nicht die schlechtesten, sondern 
Schülerinnen und Schüler mit mittleren bis 
guten Leistungen, die Nachhilfe in Anspruch 
nehmen. 

- In Niedersachsen soll vergleichsweise wenig 
Geld für Nachhilfe ausgegeben werden. 

Diese Kernbotschaften der Bertelsmann-Studie 
werfen wichtige Fragen auf, die zur Nachfrage 
über die Situation in Niedersachsen veranlas-
sen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt die Landesregierung ihre in den 
o. a. Kleinen Anfragen dargestellten Positionen 
zur Entwicklung des „Nachhilfemarktes“ in 
Kenntnis der Ergebnisse der neusten Studie 
der Bertelsmann-Stiftung mit dem Titel: „Aus-
gaben für Nachhilfe - teurer und unfairer Aus-
gleich für fehlende individuelle Bildung“? 

2. Wie will die Landesregierung sicherstellen, 
dass sich neben einem leistungsfähigen, kos-
tenfreien öffentlichen Schulsystem kein kosten-
pflichtiges und profitables Parallelangebot ent-
wickelt, das die Chancenungleichheit im Bil-
dungssystem weiter verschärft? 

3. Mit welchen Maßnahmen wird die Landesre-
gierung dem subjektiv wahrgenommenen und 
objektiv bestehenden Bedarf an besserer indi-
vidueller Förderung von Schulkindern im tägli-
chen (Ganztags-) Unterricht für alle Kinder 
nachkommen und so einem boomenden, teuren 
und unfairen Nachhilfemarkt wirksam entge-
genwirken? 

Alle bildungspolitischen Maßnahmen der Nieder-
sächsischen Landesregierung dienen der Siche-
rung und Steigerung der Qualität von Schule und 
Unterricht. Beispiele hierfür sind: die Entwicklung 
und Umsetzung des Orientierungsrahmens Schul-
qualität, die Einführung der Kerncurricula, ein Be-
ratungs- und Unterstützungssystem mit eigens für 
die Unterrichtsqualität geschulten Kräften, Förder-

programme und Projekte für Jugendliche, deren 
Schulabschluss gefährdet ist, Programme gegen 
Schulabsentismus, vielfältige Maßnahmen, um die 
Quote der Schulabbrecher zu reduzieren, die na-
hezu flächendeckende Einrichtung von Kooperati-
onsverbünden „Hochbegabung fördern“, die Stei-
gerung der Anzahl von Ganztagsschulen von 155 
im März 2003 auf 880 im Schuljahr 2009/2010. 
Dazu zählen natürlich auch Maßnahmen zur Inte-
gration und besonderen Unterstützung von Schüle-
rinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und 
nicht zuletzt die Einführung einer verpflichtenden 
Dokumentation der individuellen Lernentwicklung 
für alle Schülerinnen und Schüler im Primarbereich 
und im Sekundarbereich I. Diese Aufzählung ist 
nicht abschließend. 

Alle Konzepte, Schritte und Programme setzen 
den Anspruch der begabungsgerechten individuel-
len Förderung um, wie er im Niedersächsischen 
Schulgesetz verankert ist, und verfolgen das er-
klärte Ziel der Landesregierung: „Keiner darf verlo-
ren gehen.“ Damit ist selbstverständlich auch imp-
liziert, dass der Zugang zu Bildungsgerechtigkeit 
nicht über kommerzielle, privat zu finanzierende 
Dienstleistungen führt. Dies hat die Landesregie-
rung bereits bei der Beantwortung früherer parla-
mentarischer Anfragen zur Inanspruchnahme von 
Nachhilfe deutlich gemacht, auf deren Beantwor-
tung verwiesen wird. 

Der Nachhilfemarkt ist ein privatwirtschaftlicher 
Sektor, auf den die Landesregierung keinen Ein-
fluss nehmen kann. Sie sorgt aber dafür, dass die 
Lernentwicklung jeder Schülerin und jedes Schü-
lers in den Blick genommen wird und dass Eltern 
hinsichtlich möglicher Lernprobleme ihrer Kinder 
differenziert beraten werden. Zum Beispiel wurden 
hierzu flächendeckend Schulungsangebote für die 
Klassenlehrkräfte des 4. Schuljahrganges der 
Grundschulen vorgehalten, um Eltern bei der Wahl 
der weiterführenden Schule kompetent zu beraten. 
Die ebenfalls flächendeckende Einführung der 
Dokumentation der individuellen Lernentwicklung 
sieht verpflichtend regelmäßige Gespräche mit den 
Eltern vor. Aus den Erfahrungsberichten der Ein-
führungsphase ist bekannt, dass sowohl Lehrkräfte 
als auch Eltern hier eine deutliche Verbesserung 
der Kommunikation wahrnehmen. Insbesondere in 
Bezug auf erkennbare Leistungsschwächen von 
Schülerinnen und Schülern und die schulischen 
Unterstützungsmaßnahmen, die zu deren Behe-
bung erforderlich sind, verläuft die Verständigung 
direkt und zeitnah. 
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Die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie zeigen, 
dass die Landesregierung auf dem richtigen Weg 
ist: Die Nachhilfequote liegt in Niedersachsen so-
wohl im Primarbereich als auch im Sekundarbe-
reich erkennbar unterhalb des Bundesdurch-
schnitts. Gleiches gilt für die durchschnittlichen 
jährlichen Ausgaben für Nachhilfe. In Niedersach-
sen liegen diese bei 98 Euro bei einem Bundes-
durchschnitt von 108 Euro. 

Außerdem berichtet die Bertelsmann-Studie, dass 
es überwiegend nicht die schlechten schulischen 
Leistungen sind, die zur Inanspruchnahme von 
Nachhilfe führen. Die Mehrzahl der Schülerinnen 
und Schüler, die Nachhilfe erhalten, liegt mit ihren 
Leistungen im mittleren oder sogar im oberen Be-
reich. Die Motive der Eltern, ihren Kindern Nachhil-
feunterricht zukommen zu lassen, sind vermutlich 
in dem Wunsch begründet, ihren Kindern einen 
sozialen Aufstieg zu ermöglichen und die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Bei der Aus-
sage, dass Nachhilfeunterricht aufgesucht werde, 
weil Eltern unzufrieden mit der individuellen Förde-
rung an der Schule seien, handelt es sich wie bei 
allen angenommenen Motiven lediglich um Hypo-
thesen. 

Es ist demnach keinesfalls hinreichend geklärt, 
dass Eltern nur aufgrund schulischer Aspekte 
Nachhilfe für ihre Kinder wünschen. Vielmehr dürf-
ten die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und 
insbesondere die Entwicklung am Arbeitsmarkt 
sowie in den Medien entworfene Szenarien nicht 
ganz ohne Einfluss sein. 

Die Landesregierung setzt die Entwicklung der 
Qualität von Schule und Unterricht mit dem Ziel der 
begabungsgerechten individuellen Förderung fort. 
Ein regelmäßiger und kontinuierlicher Dialog zwi-
schen Schule und Eltern soll dafür sorgen, dass 
die Schule der Ort bleibt, an dem sich die individu-
ellen Lern- und Leistungspotenziale optimal entwi-
ckeln können. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

Zu 1: Die Studie der Bertelsmann-Stiftung bestätigt 
die Landesregierung darin, den bildungspolitischen 
Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung von Unter-
richtsqualität und individueller Förderung von 
Schülerinnen und Schülern zu legen. Im Weiteren 
siehe Vorbemerkung. 

Zu 2: Die Landesregierung wird weiterhin ihre 
Schulpolitik auf die individuelle Förderung der 

Schülerinnen und Schüler ausrichten. Einfluss auf 
privatwirtschaftliche Nachhilfeangebote und deren 
Nutzung kann sie nicht nehmen. 

Zu 3: Die in der Vorbemerkung dargelegten Maß-
nahmen, die die Landesregierung bereits ergriffe-
nen hat, zeigen positive Wirkung. So ist beispiels-
weise der Anteil von Schülerinnen und Schülern 
ohne Hauptschulabschluss von 10,3 % im Jahr 
2003 auf 7,4 % (davon 4,2 % Förderschüler/innen) 
im Jahr 2008 gesunken. 

 

Anlage 14 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 15 der Abg. Daniela Behrens (SPD) 

Gute Arbeit für gute Löhne: Welche Impulse 
für den Arbeitsmarkt bringt die Windenergie 
dem Standort Cuxhaven? 

Die Entwicklung der Häfen ist ein wichtiger 
Baustein für eine gute wirtschaftliche Entwick-
lung in Niedersachsen. Vor allem im struktur-
schwachen Raum des Landkreises Cuxhaven 
sind große Hoffnungen mit dem weiteren Aus-
bau des Cuxhavener und des Bremerhavener 
Hafens verbunden. Priorität hat dabei die Si-
cherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, die 
Menschen ein angemessenes und sicheres 
Einkommen ermöglichen. 

Der niedersächsische Wirtschaftsminister hat 
jüngst die Entwicklung der Seehäfen und die 
vorgesehenen Investitionen von öffentlichen 
Mitteln vorgestellt. Er führt dazu in seiner Pres-
semitteilung vom 1. Februar 2010 u. a. aus: 
„Die Offshoreindustrie wird Wachstumsimpulse 
für den gesamten niedersächsischen Küsten-
raum mit sich bringen und die Wirtschaftsachse 
Küste stärken. Die Zahl der direkt in der nieder-
sächsischen Offshoreindustrie Beschäftigten ist 
bereits vor der Installation des ersten kommer-
ziellen deutschen Offshorewindkraftwerks auf 
über 2 000 angestiegen.“ Und der Weser-Kurier 
schreibt in seiner Ausgabe vom 2. Februar 
2010 - bezugnehmend auf die Pressekonferenz 
des Wirtschaftsministers - unter der Überschrift 
„Niedersachsen klotzt in seinen Häfen“: „…In 
Cuxhaven sind durch den Ausbau des Hafens 
zur Offshorebasis in gerade mal anderthalb 
Jahren bereits 2 000 neue Arbeitsplätze ent-
standen, bis 2012 könnten es 5 000 werden, 
hofft Wirtschaftsminister Bode …“ 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Arbeitsplätze im Bereich der Wind-
energie sind bei welchen Unternehmen in Cux-
haven in den vergangenen zwei Jahren neu 
geschaffen worden? 

2. Welche Qualifikationen bzw. Fachkräfte sind 
dabei eingestellt worden, und konnten diese 
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Fachkräfte in Cuxhaven und in der Region ge-
funden werden, oder hat es einen Zuzug/Import 
von Fachkräften gegeben? 

3. Wie viele der in den vergangenen zwei Jah-
ren neu geschaffenen Arbeitsplätze sind mit Ta-
riflohn geregelt und werden laut gültigem Tarif-
vertrag entlohnt? 

Der Standort Cuxhaven ist in den vergangenen 
Jahren zum führenden Offshorebasishafen in 
Deutschland entwickelt worden. Das Land hat 
gemeinsam mit der Stadt Cuxhaven eine einzigar-
tige Infrastruktur für Unternehmen geschaffen, die 
dort Offshorewindkraftanlagen mit allen erforderli-
chen Komponenten bauen und verschiffen können. 
Dank dieser Investitionen haben sich in den Jah-
ren 2007 und 2008 die Unternehmen Cuxhaven 
Steel Construction GmbH (CSC) und AMBAU 
GmbH in Cuxhaven angesiedelt, die wiederum mit 
einem dreistelligen Millionenbetrag neue Produkti-
onsstätten und Umschlagseinrichtungen geschaf-
fen haben. 

Die CuxHafEn GmbH hat bereits damit begonnen, 
weitere Industrie- und Gewerbeflächen zu entwi-
ckeln, und NPorts wird in Kürze den Auftrag zum 
Ausbau des Offshorehafens erteilen können. Pa-
rallel dazu werden Erbbaurechtsverträge mit der 
STRABAG Offshore GmbH geschlossen, die in 
den nächsten zwei Jahren Produktionsstätten für 
Schwerkraftfundamente aus Beton schaffen wird. 
Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern plant 
STRABAG Offshore, ab 2012 in Cuxhaven kom-
plette Windenergieanlagen zu montieren und über 
den neuen Spezialanleger zu verschiffen. 

Cuxhaven profitiert damit erheblich von dem riesi-
gen Investitionspotenzial, das vom Ausbau der 
Offshorewindenergie ausgelöst wird. Die Offshore-
industrie wird weitere Wachstumsimpulse für den 
gesamten niedersächsischen Küstenraum, so auch 
an Standorten wie Emden, Brake, Nordenham, 
Lemwerder und Stade, mit sich bringen und die 
Wirtschaftsachse Küste stärken. 

Unter Beschäftigungsaspekten bietet der Ausbau 
der Offshorewindenergie große Chancen für die 
Küstenregion; denn sie schafft viele qualifizierte 
Arbeitsplätze u. a. bei Herstellern von Anlagen, 
Projektbetreibern, Transport- und Logistikunter-
nehmen, Schiffbau-, Stahlbau-, Betonbau- und 
Maschinenbauunternehmen und Reedereien. Die 
Zahl der direkt in der niedersächsischen Offshore-
industrie Beschäftigten ist bereits bis Ende des 
Jahres 2009, also noch vor der Installation des 
ersten kommerziellen deutschen Offshore-
windkraftwerks, auf über 2 000 angestiegen. Auf 

der Grundlage der Ansiedlungs- und Investitions-
vorhaben, die der Landesregierung bekannt sind, 
dürfte sich die Zahl bis Ende 2012 auf 5 000 erhö-
hen. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: In den beiden vergangenen Jahren sind in 
Cuxhaven bei CSC 310 und bei AMBAU 100 Ar-
beitsplätze geschaffen worden. Etwa 70 Arbeits-
plätze sind insgesamt bei anderen Unternehmen 
wie Otto Wulf GmbH & Co. KG (Offshorelogistik 
und Transporte), STRABAG Offshore Windenergy 
GmbH (Projektbüro), DEWI-OCC und dem Offsho-
rekompetenzzentrum Cuxhaven entstanden. Mit 
der Ansiedlung der Produktionsstätten von STRA-
BAG Offshore und seiner Kooperationspartner 
sowie durch den Ausbau der Werke von CSC und 
AMBAU sollen bis 2012 bis zu 2 000 Menschen 
direkt in Unternehmen der Offshorebranche in 
Cuxhaven tätig sein. 

Zu 2: Die erforderlichen Qualifikationen sind weit 
gefächert. Eingestellt wurden vor allem Ingenieure, 
Schweißer, Stahlbauschlosser, Schlosser, Elektro-
installateure, Industrielackierer, Lageristen, Logis-
tiker, Auszubildende zum Konstruktionsmechaniker 
und Helfer. Darüber hinaus ist mit örtlichen und 
überörtlichen Bildungsträgern eine Reihe von Qua-
lifizierungsmaßnahmen entwickelt worden, die aus 
Mitteln des Landes und des Europäischen Sozial-
fonds gefördert wurden. Die weit überwiegende 
Zahl der eingestellten Arbeitskräfte kommt aus der 
Elbe-Weser-Region. Es wurden aber auch zum 
Teil Fachkräfte aus anderen Regionen z. B. über 
Jobmessen akquiriert. 

Zu 3: Die beiden großen Arbeitgeber CSC und 
AMBAU sind nicht tarifgebunden, beide Unterneh-
men zahlen nach eigenem Bekunden Löhne und 
Gehälter, wie sie in den einschlägigen Tarifverträ-
gen geregelt sind. Dies gelte auch für die dort be-
schäftigten Zeitarbeitskräfte. Angesichts des Fach-
kräftemangels bei den nachgefragten Qualifikatio-
nen ist eine markt- und leistungsgerechte Vergü-
tung oder Entlohnung Voraussetzung für die Per-
sonalgewinnung. 

 

Anlage 15 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz auf 
die Frage 16 der Abg. Andrea Schröder-Ehlers und 
Ulla Groskurt (SPD) 
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Sind die Anwohner des Osnabrücker Stadt-
teils Eversburg wirklich ausreichend vor 
krebserzeugenden Immissionen geschützt 
worden? 

Seit vielen Jahren beklagen die Anwohner einer 
Eisengießerei im Osnabrücker Stadtteil Evers-
burg, des Betriebes Borgelt, massive Belastun-
gen durch Geruchs-, Staub- und Lärmimmissi-
onen. Zum Sachverhalt wurden bereits mehrere 
Anfragen von Landtagsabgeordneten gestellt 
und seitens der Landesregierung beantwortet - 
im Laufe der Zeit haben sich allerdings neue 
Fragen ergeben. Befürchtet wird, dass die aus-
tretenden, krebserzeugenden Stoffe durch 
bestmögliche Technik nicht auf ein Minimum 
gesenkt werden, wie es das Immissionsmini-
mierungsgebot eigentlich vorsieht, und dass ei-
ner Immissionsprognose für eine 100-prozen-
tige Anlagenauslastung eine ganz andere Gieß-
leistung hätte zugrunde gelegt werden müssen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Inwiefern ist die unkontrollierte diffuse Abga-
be aus dem Prozess der Gießhalle - insbeson-
dere die Benzolmenge von 11,3 mg/m3 und die 
Styrolmenge von 11,6 mg/m3 - nach Auffassung 
der Landesregierung zulässig, und inwieweit ist 
der Verpflichtung der Emissionsminimierung 
zum Schutz der Anwohner in ausreichendem 
Maße nachgekommen worden? 

2. Inwieweit wurde mit der Annahme, mit 52,7 t 
Gießleistung eine 100-prozentige Anlagenaus-
lastung zu erreichen, und der Schätzung, für 
Benzol eine Messunsicherheit von über 56 % 
zu haben, das Ziel verfolgt, den Benzolwert un-
ter den Grenzwert zu senken und eine Stillle-
gung der Gießerei zu vermeiden, oder welche 
Berechnungen anhand der Betriebstagebücher 
liegen diesen Zahlen zugrunde? 

3. Wie ist die Aussage, dass es vermehrte 
Krebsfälle im Umfeld des Betriebes Borgelt 
nicht gab, sachgerecht begründet, in welchem 
Radius um die Gießerei wurden diesbezüglich 
Untersuchungen durchgeführt, und wie wird die 
Auswahl des Untersuchungsumfanges begrün-
det? 

Die Firma Borgelt betreibt eine nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmi-
gungsbedürftige Eisengießerei. Das Gießen selbst 
findet an einem Tag pro Woche, überwiegend Frei-
tag, statt. Im Laufe der Jahre ist die Wohnbebau-
ung immer näher an die Gießerei herangerückt. 

Nachdem die Beschwerdesituation seit 2006 deut-
lich zugenommen hatte und das Unternehmen zu 
weiteren freiwilligen Maßnahmen nicht bereit war, 
hat das GAA Osnabrück in 2007 umfangreiche 
Messungen angeordnet. Die Firma Borgelt hat 
Rechtsmittel eingelegt. Trotz der aufrechterhalte-
nen oberverwaltungsgerichtlichen Beschwerde hat 
das Unternehmen aber die Messungen in Auftrag 
gegeben. Die Beschwerde wurde durch Beschluss 

des OVG Niedersachsen im August 2008 zurück-
gewiesen. Im Oktober 2008 wurden dem GAA 
Osnabrück Gutachten zur Situation in Bezug auf 
Luftschadstoffe, Lärm, Gerüche und Erschütterun-
gen vorgelegt. Die Gutachten wurden geprüft. Die 
Prüfung war insbesondere vor dem Hintergrund 
der erforderlichen Berücksichtigung der Messun-
genauigkeit bei der Bewertung besonders aufwän-
dig.  

Zur Betrachtung der Immissionssituation wurden 
an den Arbeitsplätzen die Konzentrationen ver-
schiedener Luftschadstoffe, u. a. auch von Benzol, 
gemessen. Zusammen mit den ermittelten Hallen-
luftwechselraten wurde eine Ausbreitungsrech-
nung durchgeführt und eine Immissionsprognose 
erstellt. Dabei wurden Immissionswerte (Zusatzbe-
lastungen) an insgesamt 18 Beurteilungspunkten 
in der Nachbarschaft des Unternehmens errech-
net. Nach den ermittelten und von den GAÄ Osna-
brück und Hildesheim geprüften Werten liegen mit 
einer Ausnahme (Benzol) keine Überschreitungen 
von Werten zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit vor. 

Da der in der Immissionsprognose errechnete 
Benzolwert für die Zusatzbelastung durch die Ei-
sengießerei mit 4,8 µg/m3 nur geringfügig unter 
dem Immissionswert der TA Luft von 5 µg/m3 für 
die Gesamtbelastung lag, wurde zusätzlich geprüft, 
wie hoch die Vorbelastung im zu betrachtenden 
Umfeld war. Die Nachfrage beim GAA Hildesheim 
zum Luftüberwachungssystem Niedersachsen 
ergab eine gesicherte minimale Benzolbelastung 
von ca. 0,5 µg/m³ in Osnabrück, womit rechnerisch 
eine Überschreitung des Grenzwertes für die Ge-
samtbelastung an einem Beurteilungspunkt fest-
gestellt wurde. 

Das Unternehmen hatte dem GAA Osnabrück 
mitgeteilt, dass es mit Bekanntwerden der geprüf-
ten Messergebnisse für Benzol das Bindemittel für 
den Formsand ersetzt hat und damit erwartet, dass 
die Gesamtbelastung an Benzol unterhalb des 
zulässigen Immissionsgrenzwertes liegen wird. 
Das GAA Osnabrück hat die Substitution vor Ort 
überprüft. Die messtechnische Überprüfung der 
Wirksamkeit der Substitution wurde vom GAA Os-
nabrück zusätzlich im Mai 2009 angeordnet. Die 
Eisengießerei Borgelt hat gegen die sofortige Voll-
ziehung der Anordnung vorläufigen Rechtschutz 
vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück gesucht. 
Dieses hat über den Antrag noch nicht entschie-
den. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Bei den im Rahmen eines Gutachtens einer 
nach § 26 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
bekannt gegebenen Messstelle ermittelten Kon-
zentrationen von 11,3 mg/m³ für Benzol und von 
11,6 mg/m³ für Styrol handelt es sich um Werte, 
die in der Hallenluft gemessen wurden. Diese Wer-
te geben die Konzentration der Stoffe in der Pro-
duktionshalle und nicht außerhalb des Gebäudes 
an. Es handelt sich weder um Emissionswerte 
noch um Immissionswerte, d. h. um Werte, die als 
Luftschadstoffkonzentrationen bei Anwohnern er-
mittelt wurden. 

Die ermittelten Konzentrationen in der Hallenluft 
haben zusammen mit den Emissionsdaten aus den 
Abgasen der gefassten Quelle Kupolofen als Basis 
zur Ermittlung der Immissionsdaten in der Immissi-
onsprognose gedient. 

Für die Emissionen an Benzol im gefassten Abgas 
gilt die in der TA Luft unter Ziffer 5.4.3.8.1 unter 
Bezugnahme auf Nummer 5.2.7.1.1 (Emissionsmi-
nimierungsgebot) aufgeführte Begrenzung des 
Massenstroms auf 5 g/h bzw. der Massenkonzent-
ration auf 5 mg/m³. Im Rahmen des Gutachtens 
sind für Benzolemissionen Werte zwischen 0,57 
und 1,08 mg/m³ ermittelt worden. 

Gemäß den Vorgaben der TA Luft sind zusätzlich 
die Möglichkeiten, die Benzolemissionen durch 
prozesstechnische und andere dem Stand der 
Technik entsprechende Maßnahmen weiter zu 
vermindern, z. B. durch Veränderungen bei den 
Einsatzstoffen zur Kern- und Formherstellung, das 
Einblasen von Luft bei Maskengießanlagen oder 
Verwendung von benzolhaltigen Abgasen als 
Verbrennungsluft bei Kupolöfen, auszuschöpfen. 
Die Umstellung der Einsatzstoffe zur Kern- und 
Formherstellung durch Verwendung eines nun-
mehr ethanolhaltigen, phenolarmen Harzes wurde 
seitens der Eisengießerei Borgelt zur Umsetzung 
des Emissionsminimierungsgebotes durchgeführt. 
Diese Maßnahme trägt gleichzeitig zur Reduzie-
rung der Benzolimmissionen bei. Die genannte 
Änderung der Einsatzstoffe wurde vor Ort durch 
das GAA Osnabrück überprüft. Die 2008 für die 
Benzolimmissionen ermittelten Werte sind nicht 
mehr aktuell. 

Ob die Einhaltung des Immissionswertes der 
TA Luft für Benzol von 5 μg/m³ durch die Substitu-
tionsmaßnahme nachgewiesen werden kann, ist 
Gegenstand der Messanordnung des Gewerbe-
aufsichtsamtes in der zurzeit beim Verwaltungsge-

richt Osnabrück anhängigen streitgegenständli-
chen Anordnung vom 25. Mai 2009. 

Für Styrol enthält die TA Luft keinen ausgewiese-
nen Immissionswert. Der im Rahmen eines Gut-
achtens ermittelte Immissionswert für Styrol liegt 
mit 13,34 bzw. 16,5 μg/m³ deutlich unterhalb des 
von der Länderarbeitsgemeinschaft für Immissi-
onsschutz (LAI) empfohlenen immissionsbegren-
zenden Wertes von 60 μg/m³. Damit ist für Styrol 
keine Überschreitung des Werts zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit gegeben. 

In Bezug auf Emissionsbegrenzungen sind für 
Styrol die Vorgaben für organische Stoffe gemäß 
Ziffer 5.2.5 der TA Luft heranzuziehen. Für Stoffe 
mit Verdacht auf krebserzeugende Wirkung ist ein 
Massenstrom von 0,10 kg/h oder eine Massenkon-
zentration von 20 mg/m³ einzuhalten. Im Rahmen 
des Gutachtens sind für Styrolemissionen Werte 
zwischen < 0,002 bis 0,036 mg/m³ ermittelt wor-
den. 

Zu 2: Die der Beurteilung der Emissions- und der 
Immissionssituation zugrunde liegenden Daten 
wurden gutachterlich ermittelt. Auch die Bewertung 
der Messunsicherheit im Rahmen der Fehlerbe-
trachtung wurde von einem Gutachter durchge-
führt, der für derartige Messungen und Berech-
nungen nach § 26 BImSchG bekannt gegeben 
wurde. Die Gutachten wurden durch das Gewer-
beaufsichtsamt Osnabrück und die Zentrale Unter-
stützungsstelle Luftreinhaltung und Gefahrstoffe im 
Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim überprüft. 

Die Ermittlung der Anlagenauslastung ist dem 
Messbericht über die olfaktometrische Messung 
zur Bestimmung der Geruchsemissionen der Ei-
sengießerei Borgelt vom 23. Oktober 2008 zu ent-
nehmen. Die für den Messtag genannten ca. 84 % 
des Jahresdurchschnittswertes wurden auf der 
Basis der vom Betrieb dokumentierten Einsatz-
mengen bestimmt. In der Immissionsprognose wird 
dargelegt, dass die Anlagenauslastung zum Zeit-
punkt der Messungen von ca. 84 % bei der Be-
rechnung der Immissionskonzentrationen für die 
einzelnen Beurteilungspunkte auf eine 100-prozen-
tige Anlagenauslastung extrapoliert wurde. 

Die Ermittlung der Messunsicherheiten durch den 
Gutachter beruht auf Festlegungen in entspre-
chenden Richtlinien und Normen.  

Die Verifizierung des mit Messunsicherheit prog-
nostizierten Immissionswertes durch eine Immissi-
onsmessung über mehrere Monate ist Gegenstand 
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der Anordnung des Gewerbeaufsichtsamtes Os-
nabrück vom 25. Mai 2009. 

Zu 3: In Osnabrück-Eversburg gibt es seit Länge-
rem einen Konflikt zwischen den Anwohnern und 
der dort ansässigen Eisengießerei Borgelt. In der 
örtlichen Presse war von vermehrten Krebsfällen in 
einem Umkreis von 500 m um die Gießerei die 
Rede. 

Das zuständige Gesundheitsamt hat sich an das 
Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) 
mit der Bitte um fachliche Unterstützung gewandt. 
Das NLGA hat vor Ort mit Unterstützung der Be-
völkerung die tatsächlich aufgetretenen Krebser-
krankungsfälle zusammengestellt und in einer 
Fallliste dokumentiert. Aus den detaillierten, alters-
bezogenen Bevölkerungszahlen im 500-m- bzw. 
1-km-Radius um die Firma Borgelt wurde die unge-
fähr zu erwartende Fallzahl an Krebserkrankungen 
in diesem Bereich berechnet (Erwartungswert). 

Ausgehend von 2008, in dem es die meisten Fälle 
an Erstdiagnosen gab, würden statistisch 20 Neu-
erkrankungsfälle für 2008 erwartet. Statistisch 
auffällig erhöht wären 27 oder mehr Neuerkran-
kungsfälle. 

Tatsächlich wurde im Jahr 2008 für zwölf Fälle die 
Erstdiagnose gestellt. Die Anzahl lag unterhalb der 
erwarteten Fallzahl. 

Würde man für die Erstellung der Fallliste die Ver-
mutung „Benzolemission“ zugrunde legen, wären 
hämatologische Krebserkrankungen (AML, Multiple 
Myelom) maßgeblich. Das NLGA hat errechnet, 
das für die 4 000 Personen im Untersuchungsge-
biet mit 0,18 zusätzlichen Neuerkrankungsfällen zu 
rechnen ist. Diese Erhöhung ist bei einer durch-
schnittlich erwarteten Fallzahl von 20 (mit einer 
zufälligen Schwankungsbreite von ca. +/- 10 Fäl-
len) nicht beobachtbar. 

Betrachtet man das Diagnosespektrum der Fallliste 
unter Berücksichtigung der sehr geringen Fallzah-
len, kann nicht von auffälligen Diagnosen gespro-
chen werden. 

Der öffentlich zugängliche Bericht des NLGA zu 
diesen Untersuchungen wurde am 12. Mai 2009 
vor Ort vorgestellt und mit der Bevölkerung disku-
tiert. Daraufhin wurde ergänzend der Vorschlag 
von einigen Bürgern aufgegriffen, ein engeres 
Untersuchungsgebiet als den 500-m-Radius zu 
betrachten. Dies führte ebenfalls nicht zur Identifi-
kation einer außergewöhnlichen Anzahl von aufge-
tretenen Krebserkrankungen in der Bevölkerung. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nach 
den vorliegenden Angaben in der Umgebung der 
Eisengießerei nicht zu einer erkennbaren Erhö-
hung bei den tatsächlich aufgetretenen Krebser-
krankungen im Jahr 2008 gekommen ist. Ergibt 
sich eine neue Informationslage, könnte an die 
bisherigen Analysen unmittelbar angeknüpft wer-
den. 

 

Anlage 16 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 17 der Abg. Elke Twesten (GRÜNE) 

Maritime Branche in der Krise 

Für die Weltschifffahrt werde 2010 zum Schick-
salsjahr, so die düstere Einschätzung der Lage 
der maritimen Branche durch den Verband 
Deutscher Reeder (VDR). Im weltweiten Con-
tainerverkehr wird im Jahr 2009 mit einem 
Rückgang von 20 % gerechnet, die Frachtraten 
sind nach Angaben der Reeder um bis zu 80 % 
gesunken, und fast 600 Containerschiffe liegen 
weltweit auf Reede.  

Die norddeutschen Wirtschafts- und Verkehrs-
minister haben bei ihrem Treffen Anfang De-
zember 2009 erklärt, dass sie im direkten Ge-
spräch mit Bundeskanzlerin Merkel kurzfristig 
ein Maßnahmenpaket aushandeln wollten. Die 
finanziellen Hilfen zur Rettung der maritimen 
Branche sollten nach Ansicht der norddeut-
schen Wirtschaftsminister nicht nur das aktuelle 
Beschäftigungsproblem der meisten deutschen 
Werften lindern, sondern auch die Probleme 
der Schiffsfinanzierungen beheben. 

In dem von den Wirtschaftsministern angekün-
digten umfassenden Ansatz zur Rettung der 
maritimen Brache soll auch die Hafenwirtschaft, 
die derzeit nicht einmal die Fixkosten der Infra-
struktur erwirtschaftet, finanziell unterstützt wer-
den. Vor diesem Hintergrund und angesichts 
der Auseinandersetzungen um die Fertigstel-
lung des JadeWeserPorts hat Wirtschaftsminis-
ter Bode laut Wilhelmshavener Zeitung vom 
30. November 2009 als neue Linie „weniger 
Hektik beim Hafenbau“ angekündigt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie stellen sich die Krise der maritimen Wirt-
schaft in Niedersachsen und die zu erwarten-
den Auswirkungen auf den JadeWeserPort dar, 
der laut Minister Bode Ende 2011 in Betrieb 
gehen soll? 

2. Welches Bündel von Maßnahmen zur finan-
ziellen Absicherung der maritimen Branche 
konnte im Ergebnis mit der Bundesregierung 
vereinbart werden? 
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3. Welche Hilfsprogramme und welche Maß-
nahmen wird das Land selbst zur Rettung der 
Branche auflegen und durchführen? 

Die Landesregierung setzt auch weiter auf die 
Wachstumsimpulse der maritimen Wirtschaft. Eini-
ge Bereiche - etwa die Meerestechnik - sind von 
der Krise nur wenig betroffen, andere - insbeson-
dere Schifffahrt und Schiffbau - sehr hart. Wichtig 
ist es, Kurs zu halten und die ausgemachten Zu-
kunftsfelder der maritimen Wirtschaft mittel- und 
langfristig zu sichern. 

Allgemein lässt sich sagen, dass der teils drasti-
sche Abwärtstrend des ersten Halbjahres im weite-
ren Verlauf des Jahres 2009 gestoppt wurde. Ins-
gesamt wurden die niedersächsischen Häfen auf-
grund ihrer Aufstellung als echte Universalhäfen 
weit weniger getroffen als die Containerhäfen. 

Alle Häfen haben sich von ihren bis Jahresmitte 
2009 erreichten Tiefpunkten gelöst und bewegen 
sich langsam wieder aufwärts. Als Hafengruppe 
verzeichnen die niedersächsischen Seehäfen von 
Januar bis September 2009 ein Minus von ca. 10% 
gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Von der derzeit schwierigen wirtschaftlichen 
Situation ist der Hafenumschlag in Gänze stark 
betroffen. Die Containerverkehre sind global zu-
rückgegangen. Alle Beteiligten sind sich jedoch 
darüber einig, dass dies auf die Notwendigkeit des 
JadeWeserPorts keinen Einfluss hat. Sein Bedarf 
bleibt unstrittig. 

Ende 2011 sollen  zunächst die ersten 1 000 m der 
insgesamt 1 725 m langen Kaje in Betrieb genom-
men werden. Die Gesamtfertigstellung ist für 2012 
geplant. Mit einer Vollauslastung des JadeWeser-
Ports wird nach den bisherigen Planungen dann 
rund fünf Jahre nach Gesamtinbetriebnahme ge-
rechnet. 

Derzeit stagniert der Markt auf dem Niveau von 
2007. Mittelfristige Prognosen, wie z. B. eine aktu-
elle Studie des Bundesverkehrsministeriums, ge-
hen davon aus, dass bereits im kommenden Jahr 
der Seeverkehr wieder in die Aufwärtsbewegung 
mit einem Wachstum von knapp 3 % zurückfinden 
wird. Bis 2016 gehen dann sämtliche bekannten 
Prognosen davon aus, dass sich die Wirtschaft 
wieder deutlich erholt hat und damit auch der Con-
tainerumschlag seinen bisherigen Wachstumskurs 
fortsetzen wird. 

Die Niedersächsische Landesregierung ist daher 
nach wie vor davon überzeugt, dass der gemein-
sam von Niedersachsen und Bremen geplante 
JadeWeserPort mit seinen zahlreichen Standort-
vorteilen eine maßgebliche Schlüsselstellung für 
die Containerverkehre in der Nord-Range einneh-
men wird und es gemeinsam mit Hamburg und 
Bremen gelingen wird, im Containergeschäft auf 
dem Weltmarkt norddeutsche Präsenz zu de-
monstrieren. 

Zu 2: Die Wirtschaftsminister und -senatoren der 
norddeutschen Küstenländer haben nach ihrer 
Konferenz am 2. Dezember 2009 dem Bund ge-
genüber ein Bündel von Maßnahmen vorgeschla-
gen, das die besonders getroffenen Branchen der 
Schiffbauindustrie und der Reedereiwirtschaft in 
der Krise unterstützen soll. Ein wesentlicher Punkt 
war dabei das KfW-Sonderprogramm 2009: Es 
wurde noch einmal ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die Modalitäten des KfW-Sonderpro-
gramms 2009 weiter bedarfsgerecht zu evaluieren 
sind und die Möglichkeiten der Inanspruchnahme 
des Programms für die Werften und Reedereien zu 
verbessern. Der Bundesfinanzminister hat in seiner 
Antwort im Januar diesen Jahres versichert, dass 
das Programm ständig überprüft und bei entspre-
chendem Bedarf angepasst wird. 

Eine weitere Forderung war die Änderung des 
Förderprogramms „Innovativer Schiffbau sichert 
wettbewerbsfähige Arbeitsplätze“, um die Inan-
spruchnahme durch die Werften zu verbessern. 
Das Bundeswirtschaftsministerium ist dabei, die 
Förderrichtlinie entsprechend anzupassen. Mit der 
geänderten Förderrichtlinie wird in den nächsten 
Monaten gerechnet. 

Der Forderung der Küstenländer, zu prüfen, inwie-
weit ein Vorziehen des Beschaffungsprogramms 
für die Korvette der Klasse 131 oder von Instand-
setzungsaufträgen für Marineschiffe und von Be-
schaffungsaufträgen für Behördenschiffe möglich 
ist, ist das Bundesverteidigungsministerium bereits 
nachgekommen. Leider wird dort keine Möglichkeit 
gesehen, mit Aufträgen kurzfristig zu einer Auslas-
tungsverbesserung der Schiffbauindustrie beizu-
tragen. 

Des Weiteren steht die Niedersächsische Landes-
regierung mit der Bundesregierung, den anderen 
Küstenländern, mit Reedereien und dem Verband 
Deutscher Reeder (VDR) in Verbindung, um aus-
zuloten, welche Hilfestellungen kurzfristig notwen-
dig erscheinen und welche bereits vorhandenen 
Instrumente den Erfordernissen der Reedereiwirt-
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schaft angepasst bzw. gegebenenfalls ergänzt 
werden müssen. 

Alle weiteren Maßnahmen werden derzeit noch 
vom Bund geprüft. 

Zu 3: Für die aktuellen Probleme der maritimen 
Branche ist das Instrument der Landesbürgschaft 
prädestiniert. Der Rahmen für Bürgschaften zur 
Förderung der gewerblichen Wirtschaft ist bereits 
für 2009 um 300 Millionen Euro auf 1 Milliarde 
Euro aufgestockt worden. Für den Bereich der 
maritimen Wirtschaft ist in 2009 ein Bürgschaftsvo-
lumen im mittleren zweistelligen Millionenbereich 
zugesagt worden. Auch für 2010 ist Vorsorge ge-
troffen. Der erhöhte Bürgschaftsrahmen für die 
gewerbliche Wirtschaft ist für das Jahr 2010 sogar 
noch einmal um weitere 230 Millionen Euro aufge-
stockt worden. 

Andere Instrumente wie verlorene Zuschüsse, 
Darlehen des Landes oder Beteiligungen kommen 
entweder aus ordnungspolitischen Gründen nicht 
in Betracht oder können aus beihilferechtlichen 
Gründen nicht in den hier erforderlichen Größen-
ordnungen gewährt werden. 

 

Anlage 17 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf 
die Frage 18 der Abg. Dr. Gabriele Andretta, Da-
niela Behrens, Dr. Silke Lesemann, Matthias Möh-
le, Jutta Rübke, Stefan Schostok und Wolfgang 
Wulf (SPD) 

„Zulassungschaos“ auch an Niedersach-
sens Hochschulen? 

In den Medien wird berichtet, dass es bei der 
Vergabe von Studienplätzen auch im Winter-
semester 2009/2010 wieder massive Probleme 
gegeben habe. Trotz hoher Bewerberzahlen 
sollen einem bisher unveröffentlichten KMK-Be-
richt zufolge mindestens 18 000 Studienplätze 
wochenlang unbesetzt geblieben sein. Grund 
für die Probleme ist die schlechte Organisation 
für die Studienzulassung. Mit Änderung des 
Hochschulzulassungsgesetzes werden die 
meisten Studienplätze dezentral von den Hoch-
schulen und nicht mehr über die Zentralstelle 
zur Vergabe von Studienplätzen (ZVS) verge-
ben. 

Die veränderte Praxis hat dazu geführt, dass 
sich Studierwillige an mehreren Hochschulen 
um einen Studienplatz bewerben, um ihre 
Chancen zu erhöhen. Oft erhalten sie mehrere 
Zusagen, von denen sie nur eine annehmen. 
Da eine bundesweite Koordination fehlt, gibt es 
Nachrückverfahren, die sich weit bis in die 

schon laufende Vorlesungszeit hinziehen kön-
nen. Oft bleiben sogar Studienplätze frei, ob-
wohl der Ansturm der Studierenden groß ist. 
Eine Lösung soll ein neues Verfahren bringen, 
dessen Start aber erst für den Herbst 2011 ge-
plant ist. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie viele Studienplätze in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen konnten im Winter-
semester 2009/2010 trotz Nachrückverfahren 
nicht besetzt werden? 

2. Wie hat sich die Zahl der zulassungsbe-
schränkten Studiengänge und der frei geblie-
benen Studienplätze seit dem Wintersemester 
2007/2008 bis heute entwickelt, jeweils diffe-
renziert nach Universitäten und Fachhochschu-
len (absolut und prozentual)? 

3. 2011 wird in Niedersachsen der doppelte 
Abiturjahrgang die Schulen verlassen. Welche 
Maßnahmen wird die Landesregierung ergrei-
fen, um für das Wintersemester 2011/2012 si-
cherzustellen, dass alle Studienplätze besetzt 
werden können? 

Das in der Anfrage angesprochene mediale Echo 
stellt die Situation bei der Vergabe von Studien-
plätzen verkürzt und nicht sachgerecht dar. Von 
einem „Zulassungschaos“ kann keine Rede sein. 
Es gibt eine Reihe von Ursachen, die unabhängig 
von Verfahrensfragen dazu führen, dass Studien-
plätze in zulassungsbeschränkten Studiengängen 
frei bleiben können. Der entscheidende Grund 
dürfte darin liegen, dass nach den Erfahrungen der 
Hochschulen die weit überwiegende Anzahl der 
Studienbewerber, die von mehreren Hochschulen 
Zulassungen erhalten, zwar einen Studienplatz 
annehmen, aber nicht die übrigen Hochschulen 
vom Verzicht auf den angebotenen Studienplatz 
informieren, sondern die Annahmefrist verstreichen 
lassen. Das führt dann zu mehrfachen Nachrück-
verfahren, obwohl viele Hochschulen bei der Zu-
lassung die verfügbaren Anfängerplätze „überbu-
chen“. 

Bei Betrachtung der Studienanfängerzahlen der 
einzelnen Hochschulen über mehrere Jahre ist 
festzustellen, dass die Entwicklung in den einzel-
nen Studiengängen nicht linear verläuft, weil Stu-
dienbewerberinnen und -bewerber jeweils ihre 
individuelle Entscheidung zu Studiengängen und 
Hochschulen treffen. Diese wird - wie die Erfah-
rung zeigt - auch von der Veröffentlichung soge-
nannter Hochschulrankings ungeachtet ihrer me-
thodischen Unzulänglichkeiten beeinflusst. Im Er-
gebnis werden in der Gesamtbetrachtung der Stu-
dienanfängerzahlen freie Plätze in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen durch Überbuchungen 
in anderen Studiengängen kompensiert. Dies ist 
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aufgrund der Vereinbarungen zum Hochschulpakt 
auch an den Hochschulen in Niedersachsen ge-
schehen. Bei einer punktuellen Betrachtung der 
einzelnen Studiengänge bleiben dann Plätze „auf 
dem Papier“ frei, obwohl bei einer Saldobetrach-
tung alle Studienanfängerplätze belegt oder sogar 
überbucht sind. An der Universität Oldenburg, die 
im Bericht der KMK mit 84 unbesetzten Plätzen in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen zu Buche 
schlägt, sind beispielsweise durch Überbuchungen 
in anderen Fächern im Saldo sogar elf Plätze mehr 
besetzt worden, als entsprechend den Zulas-
sungszahlen zur Verfügung standen. 

Darüber hinaus ist zu betonen, dass örtliche Zu-
lassungsbeschränkungen prognostisch zum Zwe-
cke der Qualitätssicherung für den Fall verhängt 
werden, dass ohne Zulassungsbeschränkungen 
die Zahl der Studienanfänger oberhalb der Auf-
nahmekapazitäten liegen würde. Da Prognosen 
die Zukunft betreffen und ihre Erfüllung vom nicht 
prognostizierbaren individuellen Verhalten von 
Studienberechtigten abhängt, sind sie naturgemäß 
mit Unsicherheiten behaftet. An der Hochschule für 
Bildende Künste in Braunschweig beispielsweise 
haben nach Angaben der Hochschule trotz im 
Ergebnis 31 unbesetzter Plätze in zulassungsbe-
schränkten Studiengängen alle geeigneten Bewer-
ber einen Studienplatz erhalten. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Für den Bericht der KMK wurden durch die 
Hochschulen in Niedersachsen im Wintersemester 
2009/2010  180 unbesetzte Studienplätze in Stu-
diengängen mit örtlicher Zulassungsbeschränkung 
gemeldet. Eine weitere Nachfrage ergab, dass in 
Niedersachsen in grundständigen Studiengängen 
endgültig, d. h. nach Ablauf der Nachrückverfah-
ren, 1 395 Plätze frei geblieben sind. Diese vertei-
len sich wie folgt auf die Hochschulen. 

 
Freie NC-Plätze 
(KMK-Abfrage) 

end-
gültig 

U Oldenburg 84 58

U Osnabrück 152 90

H Vechta 0 0

U Hildesheim 84 34

U Lüneburg  -  75

U Göttingen 507 408

TU Braunschweig 75 75

TU Clausthal* 0 0

U Hannover 570 120

MHH 0 0

TiHo 0 0

HMT 0 0

HBK 92 31

FH WHV/OL/Els 22 12

FH EMD/LER 117 32

FH BS/WF 0 0

FH Hannover 70 70

FH HI/HOL/GÖ 294 275

FH Osnabrück 115 115

Insgesamt 2 182 1 395

* An der TU Clausthal keine Zulassungsbeschränkungen. 

Insofern ist davon auszugehen, dass bei der Mel-
dung an die KMK etwa 800 Anfängerplätze in zu-
lassungsbeschränkten Masterstudiengängen ent-
halten waren. Eine Differenzierung der Daten nach 
Anzahl der Nachrückverfahren in den einzelnen 
Studiengängen der niedersächsischen Hochschu-
len war in der Kürze der Zeit zwischen Anfrage und 
Antwort nicht möglich. 

Zu 2: Die Entwicklung der Anzahl der zulassungs-
beschränkten Studienplätze in grundständigen 
Studiengängen ist in der nachfolgenden Tabelle 
dargestellt. 

Studienjahr  2007/08 2008/09 2009/10 

Universitäten    

grundständige 
Studienplätze 21 520 21 908 21 565

zulassungsbe-
schränkte Plätze 11 730 12 735 12 118

NC-Quote 54,5 % 58,1 % 56,2 %

Fachhochschu-
len (staatliche)  

grundständige 
Studienplätze 8 666 10 314 10 823

zulassungsbe-
schränkte Plätze 7 735 8 623 9 297

NC-Quote 89,3 % 83,6 % 85,9 %
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insgesamt (staat-
liche)  

grundständige 
Studienplätze 30 186 32 222 32 388

zulassungsbe-
schränkte Plätze 19 465 21 358 21 415

NC-Quote 64,5 % 66,3 % 66,1 %

Über die Zahl der Studienanfänger im 1. Fachse-
mester liegen auf der Ebene der einzelnen Stu-
diengänge für das Sommersemester 2009 und 
somit für das Studienjahr 2008/2009 noch keine 
Angaben der amtlichen Statistik vor. 

Die entsprechenden Angaben für die Studienjahre 
2005/06 bis 2007/08 sind in der nachfolgenden 
Tabelle dargestellt. 

Studienjahr  2005/06 2006/07 2007/08 

Universitäten    

grundständige 
Studienplätze 22 374 20 960 21 520

Studienanfänger 
(grundständig) im 
1. Fachsemester 18 485 17 632 18 504

rechnerische Zahl 
freier Plätze 3 889 3 328 3 016

  

Fachhochschulen 
(staatliche)  

grundständige 
Studienplätze 7 316 7 066 8 666

Studienanfänger 
(grundständig) im 
1. Fachsemester 7 603 7 372 8 964

rechnerische Zahl 
freier Plätze -287 -306 -298

  

insgesamt (staat-
liche)  

grundständige 
Studienplätze 29 690 28 026 30 186

Studienanfänger 
(grundständig) im 
1. Fachsemester 26 088 25 004 27 468

rechnerische Zahl 
freier Plätze 3 602 3 022 2 718

Zu 3: Am 8. Februar 2010 hat die Firma T-Systems 
den Auftrag zur Entwicklung der Software für das 
„Dialogorientierte Verfahren zur Vergabe von Stu-
dienplätzen“ erhalten. Damit ist ein weiterer wichti-
ger Schritt zur Verbesserung des Zulassungsver-
fahrens an unseren Hochschulen unternommen. 
Die Landesregierung wird sich gemeinsam mit den 
Hochschulen, den anderen Ländern und dem 
Bund dafür einsetzen, dass das Onlineverfahren 
zur Studienplatzvergabe ab dem Wintersemester 
2011/2012 allen Studienbewerbern in Deutschland 
zur Verfügung steht. Die Studierenden werden von 
einem transparenten Verfahren profitieren und die 
für sie geeignetsten Studienplätze finden. 

 

Anlage 18 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 19 der Abg. Filiz Polat (GRÜNE) 

Wird der Erlass des Innenministeriums zur 
Altfallregelung korrekt ausgeführt? 

Die Innenminister des Bundes und der Länder 
haben sich auf ihrer letzten Konferenz am 
4. Dezember 2009 auf die Verlängerung der 
gesetzlichen Altfallregelung durch einen Be-
schluss geeinigt. Hiermit soll es den Inhabern 
einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe dieser ge-
setzlichen Altfallregelung ermöglicht werden, 
durch eine erneute Verlängerung ihrer Aufent-
haltserlaubnisse um zwei Jahre die Sicherung 
ihres Lebensunterhaltes zu erreichen. Das nie-
dersächsische Innenministerium hat am 11. De-
zember 2009 einen Begleiterlass zu der Anord-
nung der Innenminister und -senatoren der Län-
der vom 4. Dezember 2009 nach § 23 Abs. 1 
AufenthG herausgegeben. Das Innenministeri-
um weist in seinem Erlass insbesondere darauf 
hin, dass eine Prognoseentscheidung darüber, 
ob den potenziell Bleibeberechtigten die De-
ckung des Lebensunterhalts ohne Bezug öffent-
licher Gelder zukünftig möglich sei, bereits vor 
der erstmaligen Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 104 a AufenthG von den Behör-
den zu prüfen gewesen sei. In der Konsequenz 
dürfe also „nur in sehr wenigen Fällen“ die Er-
teilung einer Aufenthalterlaubnis auf Probe ge-
mäß § 23 Abs. 1 Satz 1 AufenthG zur Verlänge-
rung der bestehenden Aufenthaltserlaubnis auf 
Probe nach § 104 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG 
„nicht in Betracht kommen“. 

Der Landkreis Stade hat entgegen diesem Be-
gleiterlass in allen potenziellen Bleiberechtsfäl-
len erneut eine Prüfung jedes Einzelfalls vorge-
nommen und ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass eine positive Prognose in einer Vielzahl 
von Fällen nicht möglich sei. Somit wurde die-
sen Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 104 a AufenthG hatten, nur noch eine 
Duldung erteilt bzw. Grenzübertrittsbescheini-
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gung ausgestellt und Abschiebung angedroht. 
Der Landkreis Stade beabsichtigt anscheinend, 
seine Bescheide aufrechtzuerhalten und juris-
tisch durchzufechten, obwohl eigentlich so gut 
wie alle Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnisse 
nach § 104 a AufenthG eine Überleitung nach 
§ 23 Abs. 1 AufenthG erhalten müssten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. In wie vielen Fällen sind welche niedersäch-
sischen Ausländerbehörden ebenso entgegen 
dem Begleiterlass verfahren wie die Stader Be-
hörde? 

2. Worauf führt die Landesregierung die Dis-
krepanz zwischen Erlass und diesbezüglicher 
Umsetzungspraxis zurück? 

3. In welcher Weise ist eine Korrektur dieser 
Entscheidungen - z. B. durch Aufhebung und 
Neubescheidung - möglich und beabsichtigt? 

Die Innenminister und -senatoren der Länder ha-
ben auf ihrer gemeinsamen Konferenz am 4. De-
zember 2009 im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 
des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) angeordnet, 
Inhabern einer „Aufenthaltserlaubnis auf Probe“ 
nach § 104 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG, die die ge-
setzlichen Verlängerungsvoraussetzungen der 
Altfallregelung nicht erfüllen, unter bestimmten 
Voraussetzungen die Möglichkeit zu eröffnen, eine 
Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis als „Auf-
enthaltserlaubnis auf Probe“ gemäß § 23 Abs. 1 
Satz 1 AufenthG zu erhalten. 

Diese Anordnung sieht u. a. vor, dass im An-
schluss an die bestehende „Aufenthaltserlaubnis 
auf Probe“ nach § 104 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG 
für weitere zwei Jahre eine „Aufenthaltserlaubnis 
auf Probe“ nach § 23 Abs. 1 Satz 1 AufenthG er-
teilt werden kann, wenn der Antragsteller nach-
weist, dass er sich um die Sicherung des Lebens-
unterhalts für sich und etwaige Familienangehörige 
durch eigene Erwerbstätigkeit bemüht hat, und 
wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dass der 
Lebensunterhalt nach diesen zwei Jahren eigen-
ständig durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
gesichert sein wird. 

Die IMK-Anordnung wurde den niedersächsischen 
Ausländerbehörden am 11. Dezember 2009 be-
kannt gegeben. Mit Erlass vom selben Tag wurden 
Hinweise zur Anwendung dieser Anordnung über-
sandt. In den Vorbemerkungen dieser Hinweise 
wurde erläuternd dargelegt, dass schon im Rah-
men der erstmaligen Erteilung der Probe-Aufent-
haltserlaubnisse eine Prognoseentscheidung zu 
treffen war, sodass davon auszugehen sei, dass 
nur in wenigen Fällen die Verlängerung versagt 

werden müsse. Dieser verfahrenserleichternde 
Hinweis an die Ausländerbehörden kann und soll 
die jeweilige eigenverantwortliche Prüfung durch 
die Ausländerbehörden nicht ersetzen. Insoweit ist 
es nicht ausgeschlossen, bei Prüfung der Anträge 
auf Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen nach der 
Anordnung der Innenminister und -senatoren der 
Länder vom 4. Dezember 2009 eine erneute Prog-
noseentscheidung hinsichtlich der künftigen eige-
nen Unterhaltsfähigkeit zu treffen. Denn die An-
ordnung selbst sieht vor, dass nur demjenigen eine 
weitere Aufenthaltserlaubnis auf Probe nach der 
IMK-Anordnung erteilt werden darf, der voraus-
sichtlich nach Ablauf von zwei Jahren in der Lage 
sein wird, seinen Lebensunterhalt vollständig aus 
eigener Erwerbstätigkeit sicherzustellen. Diese in 
der IMK-Anordnung ausdrücklich enthaltene Prog-
noseentscheidung ist den Ausländerbehörden in 
den Anwendungshinweisen dahin gehend erläutert 
worden, dass bei dieser Prognose neben bislang 
erbrachten wirtschaftlichen Integrationsleistungen 
auch die schulische und berufliche Qualifikation 
von Bedeutung seien. 

Von den 66 Personen, die vom Landkreis Stade 
nach § 104 a Abs. 1 AufenthG eine Aufenthaltser-
laubnis auf Probe erhielten, haben inzwischen 30 
Personen (45, 4 %) eine Verlängerung nach § 104 
Abs. 5 AufenthG und 23 Personen (34,9 %) nach 
der IMK-Anordnung erhalten, für 13 Personen 
(19,7 %) kam eine Verlängerung nicht in Betracht. 
Die Gründe, die den Landkreis Stade dazu bewo-
gen haben, die Verlängerungsanträge abzulehnen, 
geben keinen Anlass zu einer fachaufsichtlichen 
Beanstandung. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1 und 2: Die Entscheidungen der Ausländerbe-
hörde Stade bewegen sich innerhalb des vorgege-
benen Entscheidungsrahmens der Anwendungs-
hinweise zur IMK-Anordnung, sodass sich eine 
weitergehende Beantwortung der Fragen unter 
Hinweis auf die Vorbemerkungen erübrigt. 

Zu 3: Eine Korrektur der von der Ausländerbehör-
de Stade getroffenen Entscheidungen ist unter  
fachaufsichtlichen Aspekten nicht geboten. Inso-
weit wird auf die Vorbemerkungen verwiesen. Es 
steht den betroffenen Ausländerinnen und Auslän-
dern jedoch wie bei allen anderen behördlichen 
Entscheidungen offen, gegen die Ablehnungsbe-
scheide Klage zu erheben und eine verwaltungs-
gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. 
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Anlage 19 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit auf die Frage 20 des Abg. Christian 
Meyer (GRÜNE) 

Baut Innenminister Schünemann ein „Luft-
schloss“ im Kreis Holzminden? 

Am 22. Dezember 2009 verkündete Innenminis-
ter Schünemann auf einer Pressekonferenz, 
dass bis 2015 im Landkreis Holzminden für ge-
schätzte 100 Millionen Euro ein neues Kran-
kenhaus „irgendwo zwischen Holzminden und 
Stadtoldendorf“ gebaut werden soll und dafür 
die beiden bestehenden Krankenhäuser in 
Holzminden und Stadtoldendorf geschlossen 
werden sollen (TAH vom 23. Dezember 2009). 
Dies habe der Kreistag in nicht öffentlicher Sit-
zung mit knapper Mehrheit beschlossen. Der 
Innenminister könne sich vorstellen, aus dem 
Krankenhaus Holzminden ein Studentenwohn-
heim zu machen. Der Neubau soll zu 80 % vom 
hoch verschuldeten Land Niedersachsen finan-
ziert werden. 

Bis zu diesem kurzfristigen Neubaubeschluss 
hatte die Kommunalaufsicht vom Landkreis 
Holzminden in mehreren Schreiben eine Ko-
operation und Fusion der beiden bestehenden 
Krankenhäuser unter einem Dach an den be-
stehenden Standorten gefordert.  

Aus dem Sozialministerium des Landes Nieder-
sachsen habe man dafür in mehreren Gesprä-
chen entsprechende Signale bekommen, aber 
auch die Forderung, ein drittes Krankenhaus im 
Landkreis Northeim (etwa Uslar, Einbeck oder 
Alfeld) zu schließen. 

In der Plenarsitzung am 16. Dezember 2009 
erklärte Sozialministerin Ross-Luttmann im Zu-
sammenhang mit der Debatte im Kreis Holz-
minden: „Ein Ersatzneubau für drei Kranken-
häuser wird von uns planerisch begleitet.“ 

Das Kabinettsmitglied Hans-Heinrich Sander 
erklärte nun laut TAH vom 8. Februar 2010 
beim FDP-Neujahrsempfang mit Minister Jörg 
Bode für viele Beobachter überraschend: „Statt 
Luftschlösser zu bauen und von Klinikneubau-
ten zu träumen, sollten alle gemeinsam für ein 
starkes Krankenhaus im Kreis Holzminden 
kämpfen.“ 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt sie die Auffassung von Minister Sander, 
dass es sich beim geplanten Klinikneubau nur 
um ein „Luftschloss“ handele, oder teilt es die 
Auffassung von Minister Schünemann, dass ein 
Neubau realistisch sei? 

2. Kommt eine Landesförderung für einen Neu-
bau nur bei einer Schließung von drei Kranken-
häusern infrage, oder gäbe es diese auch bei 
zweien, und wie hoch wäre sie jeweils? 

3. Sollen die im Investitionsplan des Landes 
vorgesehenen Investitionszuschüsse in das be-
stehende Krankenhaus in Holzminden von 
12,5 Millionen Euro und für das bestehende 
Krankenhaus in Stadtoldendorf von 3,5 Millio-
nen Euro weiter realisiert werden? 

Die stationäre Versorgung im Landkreis Holzmin-
den wird durch die Krankenhäuser in Holzminden 
(Evangelisches Krankenhaus), Stadtoldendorf 
(Krankenhaus Charlottenstift) sowie Einbeck 
(Landkreis Northeim) wahrgenommen. Die Eigen-
versorgungsquote im Landkreis Holzminden liegt 
aktuell bei 69 % und damit niedriger als in den 
benachbarten Landkreisen Hameln-Pyrmont und 
Hildesheim. Demzufolge wandern viele Menschen 
mit einem Wohnort im Landkreis Holzminden für 
eine stationäre Versorgung in andere Landkreise 
ab. Ein wichtiger Konkurrent ist das in Nordrhein-
Westfalen gelegene Krankenhaus in Höxter. 

Die aktuelle Situation wird sich in Anbetracht der 
demografischen Entwicklung ohne eine grundle-
gende Optimierung des medizinischen Angebotes 
weiter verschärfen. Im Landkreis Holzminden sind 
bis zum Jahr 2020 eine deutliche Überalterung der 
Bevölkerung sowie ein Bevölkerungsrückgang zu 
erwarten. 

Das Evangelische Krankenhaus Holzminden hält 
188 und das Krankenhaus Charlottenstift 102 Bet-
ten vor. Die Gebiete Innere Medizin und Chirurgie 
werden an beiden Standorten betrieben. Der bauli-
che Zustand insbesondere der Krankenhäuser 
Holzminden und Einbeck erfordert einen hohen 
Investitionsbedarf. 

Ein Antrag auf Landesförderung eines Kranken-
hausneubaus im Landkreis Holzminden liegt aktu-
ell nicht vor. Gleichwohl haben aber Gespräche im 
Vorfeld stattgefunden, ob eine Neubaumaßnahme 
eine planerisch sinnvolle Lösung sein kann. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die Landesregierung hält eine nachhaltige 
Optimierung der Krankenhausstruktur im Landkreis 
Holzminden unter Einbeziehung der Auswirkungen 
auf Einrichtungen im engeren räumlichen Umfeld 
für notwendig. Die organisatorische Zusammenle-
gung kleinerer Häuser zu einem Krankenhaus 
kann dabei ein geeigneter Weg sein. 

Zu 2 und 3: Das Land finanziert im Rahmen der 
Krankenhausinvestitionsförderung primär Baumaß-
nahmen, die die Krankenhausstrukturen zukunfts-
fähig gestalten und Doppelvorhaltungen abbauen. 

8004 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

Das Strukturkonzept des Landes sieht vor, dass 
Voraussetzung für eine Förderung eine Struktur-
maßnahme ist. Ohne eine grundlegende strukturel-
le Optimierung wird im Planungsausschuss nur 
schwerlich Einvernehmen über eine Investitions-
förderung zu erzielen sein. In Anbetracht der Kon-
kurrenzsituation zu den großen und modernen 
Krankenhäusern in Hameln, Hildesheim und Höx-
ter, des geringen Eigenversorgungsgrades und der 
demografischen Entwicklung sowie des hohen 
Investitionsbedarfs in Holzminden und Einbeck ist 
aus fachlicher Sicht eine Zusammenlegung vor-
zugsweise aller drei Einrichtungen ein geeigneter 
Weg, zukünftig in dieser Region eine ausreichende 
und wirtschaftliche Krankenhausversorgung si-
cherzustellen. 

Da zurzeit weder für einen Zusammenschluss 
dreier Krankenhäuser noch für den zweier Kran-
kenhäuser ein entsprechender Förderantrag vor-
liegt, ist eine Aussage zur Höhe einer möglichen 
Landesförderung derzeit nicht möglich. 

 

Anlage 20 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz auf 
die Frage 21 des Abg. Hans-Jürgen Klein (GRÜ-
NE) 

Rallye-Cross-Anlage Estering, Buxtehu-
de/Landkreis Stade 

Seit 1958 wird in der Gemeinde Buxtehude eine 
Motorsportrennstrecke genutzt. Sie wurde in 
der Anfangszeit illegal betrieben und auch zwi-
schenzeitlich im Jahr 1981 vom zuständigen 
Gewerbeaufsichtsamt stillgelegt. Die Fläche, 
auf der sich die Anlage befindet, wurde zwar 
1984 aus dem Landschaftsschutzgebiet her-
ausgenommen, liegt aber weiter in einem 
Trinkwassergewinnungsgebiet und grenzt an 
das FFH-Gebiet „Estetal“. 

Bereits 1984 wurde der für diese Fläche aufge-
stellte Bebauungsplan bzw. die Genehmigung 
zum Betrieb der Anlage mit vielen Auflagen 
versehen, die nach Auskunft von Anwohnern 
zum Teil bis heute nicht umgesetzt worden 
sind. Dazu gehört die Umrandung des Gelän-
des mit einem 10 m breiten Waldstreifen und 
einem 5 m breiten Gehölzstreifen als Wild-
schutzsaum. 

Dazu kommt, dass die Oberflächenentwässe-
rung des Geländes nur unzureichend die Ab-
schwemmung von mineralölhaltigem Regen-
wasser in das Grundwasser und in die Este 
verhindern soll. 

Die Bewohner der benachbarten Ortschaften 
beklagen zudem eine erhebliche Lärmbelästi-
gung an den Veranstaltungswochenenden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen, 
den Betrieb der Rennstrecke Estering in Hin-
sicht auf den Schutz der Gewässer, den Lärm-
schutz und um Beeinträchtigungen des be-
nachbarten FFH-Gebietes zu verhindern, ein-
zustellen oder schädliche Einflüsse auf Um-
weltschutzgüter zu vermindern? 

2. In welcher Weise wird die Landesregierung 
ihre Fachaufsicht gegenüber dem Land-
kreis/gegenüber der Stadt wahrnehmen, um die 
Einhaltung der rechtlichen Anforderungen beim 
Betrieb der Anlage zu gewährleisten? 

3. Welche speziellen Grenzwerte für den 
Schutz der Anwohner vor Lärmbelästigungen, 
den Schutz des Grund- und Oberflächenwas-
sers und den Schutz des Bodens sind beim Be-
trieb einer solchen Motorsportanlage einzuhal-
ten? 

Bei dem sogenannten Estering handelt es sich um 
eine seit Langem bestehende Motorsportanlage. 
Auf der Strecke werden durch den Automobilclub 
Niederelbe e. V. im ADAC verschiedene Mo-
torsportmeisterschaften ausgetragen. 

Die Motorsportrennstrecke mit Nebeneinrichtungen 
wurde baurechtlich unter Auflagen am 25. April 
1984 auf der Grundlage des Bebauungsplanes 
Nr. 75 - Estering -, der am 15. März 1984 rechts-
verbindlich wurde, von der Stadt Buxtehude ge-
nehmigt. 

Die in den zurückliegenden Jahren vorgetragenen 
Beschwerden bezogen sich im Wesentlichen auf 
den Beginn und das Ende der Rennveranstaltung, 
auf Lärmimmissionen durch das Rennen, auf die 
Einhaltung der grünordnerischen Festsetzung und 
auf die Beachtung des Boden- und Gewässer-
schutzes. 

In der Baugenehmigung wurden u. a. Auflagen 
zum Lärmschutz gemacht. So dürfen die Rennen 
gemäß Ziffer 5 nicht vor 8 Uhr beginnen und müs-
sen um 19 Uhr beendet sein, der Emissionspegel 
der teilnehmenden Fahrzeuge darf nach Ziffer 6  
100 dB(A) nicht überschreiten, und die Lautspre-
cheranlage ist nach Ziffer 7 so zu gestalten, dass 
ein Wirkpegel von 70 dB(A) am Rand der Anlage 
nicht überschritten wird. 

Bis zum Jahr 2006 gab es wiederholt Hinweise, 
dass von den vorgegebenen Veranstaltungszeiten 
abgewichen wurde. Nach Auskunft der Stadt Bux-
tehude hat es ab diesem Zeitpunkt, mit einer be-
gründeten Ausnahme, keine weiteren Abweichun-
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gen von den zeitlichen Begrenzungen gegeben. 
Dies wird von der Stadt Buxtehude auf eine deut-
lich professionellere Organisation der Veranstal-
tung durch den neuen Vorstand zurückgeführt. 
Fahrzeuge die einen Emissionspegel von 
100 dB(A) überschreiten, werden von den zustän-
digen Rennkommissaren von der Veranstaltung 
ausgeschlossen. Auch konnte bei einer Kontroll-
messung durch die Stadt Buxtehude am 
15./16. August 2009 nach Veränderungen an der 
Lautsprecheranlage keine Überschreitung des 
vorgegebenen Wertes festgestellt werden. 

Der Bebauungsplan setzt als Art der Nutzung „pri-
vate Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Mo-
torsportanlage“ fest. Dabei trifft der Bebauungs-
plan eine Reihe von Anpflanz- und Erhaltungsge-
boten entlang des Plangebietes als Festsetzungen 
i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b des damals gel-
tenden Bundesbaugesetzes (BBauG) über „Flä-
chen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern“ und „Flächen mit Bindungen für Bepflan-
zungen und für die Erhaltung von Bäumen und 
Sträuchern“, ohne diese allerdings zu konkretisie-
ren. 

Im Laufe der vergangenen 25 Jahre hat sich die 
Begrünungssituation verändert. 

Um die Bepflanzung wieder gemäß den Schutzzie-
len des Bebauungsplanes herzustellen, wurden im 
Herbst 2009 von der Stadt Buxtehude eine Be-
standsaufnahme und ein Pflanzplan mit Prioritä-
tensetzung erarbeitet. Dieser Pflanzplan wurde in 
Abstimmung mit den zuständigen politischen Gre-
mien der Stadt Buxtehude unter der Beteiligung 
der Öffentlichkeit beraten. Der Betreiber hat zuge-
sagt, die im Pflanzplan festgelegten Maßnahmen 
durchzuführen. 

Des Weiteren finden seit 2009 Gespräche zwi-
schen dem Landkreis Stade, der Stadt Buxtehude, 
der Bürgerinitiative, dem Betreiber und politischen 
Vertretern der Stadt Buxtehude statt, um die Situa-
tion vor Ort zu optimieren. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1 und 2: Bei der Motorsportrennstrecke handelt 
es sich um eine baurechtlich genehmigte Anlage. 
Für diese Anlagen kommen die immissionsschutz-
rechtlichen Anforderungen der §§ 22 und 23 des 
BImSchG zur Anwendung. Danach ist die Anlage 
so zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen verhindert werden, die nach dem Stand 
der Technik vermeidbar sind, und nach dem Stand 

der Technik unvermeidbare schädliche Umwelt-
einwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt wer-
den. Schädliche Umwelteinwirkungen sind gemäß 
§ 3 Abs. 1 BImSchG Immissionen, die nach Art, 
Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, er-
hebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 
für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu 
verursachen. Belästigungen und Nachteile sind 
erheblich, wenn sie das Gemeinwohl beeinträchti-
gen oder für die Nachbarschaft unzumutbar sind. 

Bezüglich des Schutzgutes Wasser ist zu beach-
ten, dass Abwasser und damit auch das aus dem 
Bereich von befestigten Flächen gesammelte ab-
fließende Niederschlagswasser so zu beseitigen 
ist, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt wird. Dies erfordert auch, dass die Ge-
wässer vor Verunreinigungen geschützt werden. 

§ 22 Abs. 1 Satz 3, 2. HS. des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009, das zum 1. März 2010 
in Kraft tritt, ermächtigt dazu, bei der Erklärung von 
Schutzgebieten auch die für den Schutz notwendi-
ge Umgebung einzubeziehen. Die Beurteilung, ob 
dies erforderlich ist, liegt im pflichtgemäßen Er-
messen der zuständigen unteren Naturschutzbe-
hörde. 

Aus dem Bericht des für das Immissions-, Gewäs-
ser- und Bodenschutzrecht zuständigen Landkrei-
ses Stade ist zu entnehmen, dass die Einhaltung 
der Genehmigungsauflagen überwacht wird und 
gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen 
veranlasst werden. Das MU wird den Landkreis 
Stade bitten, im Rahmen der Aufsicht erneut zu 
prüfen, ob alle materiellen und formellen umwelt-
rechtlichen Anforderungen eingehalten werden. 

Sollte gegen Genehmigungsauflagen bzw. gesetz-
liche Bestimmungen verstoßen werden, beinhalten 
die einschlägigen Fachgesetze entsprechende 
Verwaltungsinstrumente, um erforderliche Maß-
nahmen nach pflichtgemäßem Ermessen auch 
nachträglich anzuordnen bzw. durchzusetzen. 

Zu 3: Im Flächennutzungsplan der Stadt Buxtehu-
de wird das nächstgelegene Baugebiet als Misch-
gebiet ausgewiesen. 

Da die Anlage zum Zwecke der Motorsportaus-
übung betrieben wird, fällt sie unter den Anwen-
dungsbereich der 18. BImSchV. Gemäß § 2 der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) 
ist die Anlage so zu betreiben, dass außerhalb von 
Gebäuden in Mischgebieten die Immissionsricht-
werte von tags außerhalb der Ruhezeiten 
60 dB(A), tags innerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A) 
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und nachts 45 dB(A) nicht überschritten werden. 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die 
Werte tags um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts 
um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Für die Überwachung der von der Anlage ausge-
henden Lärmimmissionen ist, unabhängig von der 
Genehmigung, gemäß Nr. 8.1 Buchstabe a der 
Anlage zu § 1 Abs. 1 ZustVO-Umwelt-
Arbeitsschutz der Landkreis Stade als untere Im-
missionsschutzbehörde zuständig. 

Es gibt keine speziellen Grenzwerte für den Schutz 
der Grund- und Oberflächengewässer sowie des 
Bodens beim Betrieb einer solchen Motorsportan-
lage. Hier ist immer eine lokale Betrachtung not-
wendig. Deshalb wurden diese Schutzgüter in den 
Nebenbestimmungen zur Genehmigung mit be-
rücksichtigt. 

Der Landkreis Stade hat mitgeteilt, dass im Roh-
wasser der Trinkwasserbrunnen bisher keine Hin-
weise auf Verunreinigungen, die vom Betrieb des 
Esterings herrühren könnten, festgestellt wurden. 
Die Auflagen zum Trinkwasserschutz in der be-
stehenden Baugenehmigung wurden umgesetzt. 
Das anfallende Oberflächenwasser wird am tiefs-
ten Punkt im Bereich der Anlage gefasst. Dort 
befindet sich ein gedichteter Teich mit einer Ab-
scheideeinrichtung. Die anfallenden Sanitärab-
wässer werden gesammelt und der zentralen Ab-
wasserentsorgung der Stadtwerke Buxtehude zu-
geführt. Öl- und Schmierstoffe werden gemäß der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe 
(VAwS) in doppelwandigen Behältern und entspre-
chenden Auffangvorrichtungen gelagert. Zurzeit 
wird allerdings an einem Konzept zur Verbesse-
rung des Grundwasserschutzes gearbeitet, das 
auch die Anpassung der Oberflächenentwässe-
rung an den Stand der Technik umfasst.  

 

Anlage 21 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 22 des Abg. Wiard Siebels (SPD) 

„Was für ein Geschenk! - Bundesregierung 
will Kuhprämie einführen“ - Was haben Nie-
dersachsens Milchbauern davon? 

In einem Bericht mit dem Titel „Was für ein Ge-
schenk! - Bundesregierung will Kuhprämie ein-
führen“ des NDR-Fernsehens, http://www3.ndr. 
de/sendungen/menschen_und_schlagzeilen 

/menschenundschlagzeilen104_sid-
685174.html, wird über die „Kuhprämie“ berich-
tet. Weiter heißt es: „Dank einer neu eingeführ-
ten ‚Kuhprämie’ in Höhe von etwa 21 Euro je 
Milchkuh will die Bundesregierung in diesem 
Jahr die finanziell angeschlagenen deutschen 
Milchbauern unterstützen. Doch norddeutsche 
Landwirte haben einen bösen Verdacht: Die 
bayerische Landwirtschaftsministerin Ilse Aig-
ner (CSU) soll die Prämie so konzipiert haben, 
dass die Bauern in Bayern erheblich mehr von 
der Maßnahme profitieren als die Landwirte im 
Norden. ‚Menschen und Schlagzeilen’ hat nach-
gefragt, ob eine norddeutsche Kuh für die Re-
gierung in Berlin tatsächlich weniger zählt als 
ein süddeutsches Rindvieh.“ 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie schätzt die Landesregierung die Maß-
nahme „Kuhprämie“ für die norddeutschen 
Milchbauern im Vergleich zu ihren süddeut-
schen Kolleginnen und Kollegen ein? 

2. Nach welchen Kriterien (gegebenenfalls Be-
triebsgröße) wird die „Kuhprämie“ an welche 
Landwirte ab wann für wie lange ausgezahlt, 
und wie schneidet Niedersachsen hierbei im 
Ländervergleich ab? 

3. Welchen Einfluss hat die Landesregierung 
auf die Konzeption der „Kuhprämie“ bei der 
Bundesregierung genommen bzw. kann sie 
noch nehmen, und warum besteht dem Bericht 
zufolge der o. g. „böse Verdacht“? 

Die Kuhprämie ist Teil des Sonderprogramms mit 
Maßnahmen für Milchviehhalter (Milch-Sonderpro-
grammgesetz), welches dazu dient, die derzeit 
schwierige wirtschaftliche Lage der Milchviehhalter 
abzumildern. Das Gesetz umfasst neben der aus 
Bundesmitteln finanzierten Kuhprämie (rund 
21 Euro/Kuh in 2010 und 2011) eine aus EU- und 
Bundesmitteln finanzierte Grünlandprämie (rund 
37 Euro/ha in 2010 und 2011) und eine aus-
schließlich EU-finanzierte zusätzliche Grünland-
prämie (rund 20 Euro/ha in 2010).  

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Insgesamt sollen mit dem Milch-Sonderpro-
grammgesetz der Bundesregierung 447 Millionen 
Euro bereitgestellt werden, wovon voraussichtlich 
ca. 82 Millionen Euro für niedersächsische Milch-
viehhalter zur Verfügung stehen. Dies entspricht 
18,3 % der Mittel und damit ungefähr dem Anteil 
der niedersächsischen Milchquote (18,2 %). Eine 
exakte Feststellung ist erst nach Antragseingang 
möglich. 

Zu 2: Die Kuhprämie wird als De-minimis-Beihilfe 
gewährt, sodass hier die Obergrenze für diese 
Beihilfen von 7 500 Euro innerhalb von drei Jahren 
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Anwendung findet. Sofern keine anderen Beihilfen 
Anrechnung finden, können in den zwei Jahren 
2010 und 2011 jeweils bis zu 178 Kühe berück-
sichtigt werden. Nach den jüngsten vorliegenden 
Strukturerhebungen halten in Niedersachsen we-
niger als 1 % der Milchkuhhalter mehr als 200 
Tiere, könnten also nicht für alle Kühe die Prämie 
beantragen. In Süddeutschland ist der Anteil gro-
ßer Milchkuhhaltungen noch geringer, in Ost-
deutschland hingegen sehr viel größer. 

Zu 3: Das Milch-Sonderprogrammgesetz befindet 
sich als Teil des Sozialversicherungs-Stabilisie-
rungsgesetzes derzeit in den Beratungen im Bun-
destag und Bundesrat. Die Niedersächsische Lan-
desregierung unterstützt das geplante Gesetz und 
hat bei der Erstellung des Gesetzentwurfs mitge-
wirkt. Der geäußerte „böse Verdacht“ der Benach-
teiligung niedersächsischer Betriebe lässt sich 
nicht halten. 

 

Anlage 22 

Antwort 

des Kultusministeriums auf die Frage 23 des Abg. 
Jürgen Krogmann (SPD) 

Privat oder öffentlich - Wann kommt in Nie-
dersachsen die Kostenfreiheit für alle Aus-
zubildenden der Altenpflege? 

Mit dem demografischen Wandel wird auch in 
Niedersachsen ein ausreichendes und qualifi-
ziertes Angebot in der Altenpflege immer wich-
tiger. Damit steigt zugleich der Bedarf an gut 
ausgebildetem Nachwuchs in der Altenpflege. 
Derzeit mangelt es an Auszubildenden in die-
sem Bereich, nicht zuletzt, weil Interessierte 
durch hohe Schulgebühren abgeschreckt wer-
den. Andere Bundesländer wie z. B. Bremen 
haben die Bedeutung der Altenpflegeausbil-
dung erkannt und unterstützen private Alten-
pflegeschulen, damit ausbildungswillige Men-
schen nicht durch hohe Schulgebühren von der 
Ausbildung abgehalten werden. Dort herrscht 
Kostenfreiheit auch an den privaten Schulen. 

In Oldenburg werden seit den 60er-Jahren ge-
gen Schulgeld Fachkräfte in der Evangelischen 
Altenpflegeschule der Diakonie ausgebildet. 
Außerdem bietet die Fachschule für Altenpflege 
des Oldenburger Wohnstiftes e. V. gebühren-
pflichtige Schulplätze für Altenpflege an. 

Nun plant die Stadt Oldenburg die Einrichtung 
einer neuen Altenpflegeklasse an einer berufs-
bildenden Schule. Da es sich dort für die Aus-
zubildenden um ein kostenloses Angebot han-
delt und die vorhandenen Altenpflegeschulen 
schon jetzt nicht voll ausgelastet sind, sehen 
sich diese Einrichtungen in ihrem Bestand ge-
fährdet. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele zusätzliche Lehrerstellen wird das 
Land zur Gründung der neuen Altenpflegeschu-
le bereitstellen? 

2. Mit welchem Ergebnis hat eine Abwägung 
stattgefunden, ob eine vollständige Übernahme 
des Schulgeldes kostengünstiger ist als das 
Vorhalten einer neuen Klasse in einer öffentli-
chen Schule? 

3. Wann und wie wird das Land sicherstellen, 
dass in Niedersachsen flächendeckend eine 
gebührenfreie Ausbildung in der Altenpflege 
möglich ist? 

Die Landesregierung hat nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der allgemein bekannten demografi-
schen Entwicklung ein besonderes Interesse an 
einer bedarfsgerechten und qualifizierten Ausbil-
dung in der Altenpflege. Daher widmet sie der 
Nachwuchsgewinnung und dem Angebot an ge-
eigneten Schulen auch weiterhin mit Erfolg ihre 
besondere Aufmerksamkeit: Im Vergleich zum 
Vorjahr ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler 
um rund 450 auf nunmehr 5 057 deutlich gestie-
gen. Das ist das Ergebnis der gemeinsamen An-
strengungen aller Beteiligten. 

Die Ausbildung in der Altenpflege ist durch Bun-
desrecht geregelt. Dennoch haben wir uns in Nie-
dersachsen entschieden, den Bildungsgang in das 
Schulgesetz einzubeziehen. Dies hat neben der 
Implementierung eines allgemeinen Bildungsauf-
trages, der über die reine berufliche Qualifizierung 
hinausgeht, auch die bedarfsgerechte Bereitstel-
lung von Schulplätzen zur Folge. In der Praxis 
erhalten deshalb alle Schülerinnen und Schüler, 
die über einen Ausbildungsplatz in einer Altenpfle-
geeinrichtung verfügen, einen Schulplatz. Wir un-
terscheiden uns damit von anderen Bundeslän-
dern, die - wie beispielsweise Bremen - ein festes 
Kontingent vorhalten und somit die Zahl der Plätze 
an den ausschließlich privaten Altenpflegeschulen 
nach Haushaltslage definieren. 

Der öffentliche Schulträger ist nach § 106 des Nie-
dersächsischen Schulgesetzes verpflichtet, das 
von der Entwicklung der Schülerzahlen her not-
wendige Bildungsangebot einzurichten. Die Schul-
behörde kann der Einrichtung nur widersprechen, 
wenn die personellen und sächlichen Vorausset-
zungen nicht gegeben sind. 

Es ist selbstverständlich, dass an öffentlichen be-
rufsbildenden Schulen kein Schulgeld erhoben 
wird. Bei Schulen in freier Trägerschaft engagiert 
sich das Land mit der Finanzhilfe, die die Aufwen-
dungen des Landes für die Lehrkräfte in entspre-
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chenden Bildungsgängen an öffentlichen Schulen 
berücksichtigt. Dies führt in der Regel dazu, dass 
Schulen in freier Trägerschaft ein Schulgeld erhe-
ben, das im Wesentlichen die Kosten deckt, die an 
öffentlichen Schulen dem Schulträger zufallen. 

Trotz der hohen Bedeutung der Altenpflegeausbil-
dung für die alternde Gesellschaft muss auch die-
se Ausbildung im Gesamtkontext betrachtet wer-
den. Die Finanzhilfe wird nach der Systematik allen 
Schulen in freier Trägerschaft gewährt. Somit ist 
eine isolierte Betrachtung der Altenpflegeschulen 
nicht angezeigt. 

Schulen in freier Trägerschaft ergänzen das öffent-
liche Schulwesen und nehmen damit eine wichtige 
Aufgabe zur Herstellung der Vielfalt im Schulwe-
sen wahr. Die beiden bisher in der Stadt Olden-
burg aktiven Schulen in freier Trägerschaft bieten 
seit vielen Jahren eine hochwertige Ausbildung an. 
Aufgrund der skizzierten demografischen Entwick-
lung ist es verständlich, dass die Stadt Oldenburg 
an der BBS 3 ein weiteres Angebot vorhalten will, 
um den erwarteten Bedarf an Fachkräften decken 
zu können. Derartige Konkurrenzsituationen an 
verschiedenen Standorten sind bekannt. Sowohl 
die privaten als auch die öffentlichen Bildungsan-
gebote werden angenommen. Aufgrund der skiz-
zierten Entwicklung ist davon auszugehen, dass 
die Sorge um den Bestand der Schulen in freier 
Trägerschaft unbegründet ist. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

Zu 1: Das Land wird keine zusätzlichen Lehrerstel-
len zur Verfügung stellen. Die Schule ist mit dem 
vorhandenen Personalbestand in der Lage, den 
neuen Bildungsgang einzurichten. 

Zu 2: Aus den dargelegten bildungspolitischen 
Überlegungen und rechtlichen Vorgaben war diese 
Abwägung aus dem MK nicht anzustellen. 

Zu 3: Der Bildungsgang kann an allen öffentlichen 
berufsbildenden Schulen eingerichtet werden. Ein 
Schulgeld wird dort nicht erhoben. Eine Verände-
rung der Finanzhilfe für Altenpflegeschulen in freier 
Trägerschaft ist nicht vorgesehen. Im Rahmen des 
Pflegepakets wird Schülerinnen und Schülern an 
Schulen in freier Trägerschaft ein Kostenzuschuss 
zu dem Schulgeld aus dem Etat des Sozialministe-
riums gewährt. 

 

Anlage 23 

Antwort 

des Kultusministeriums auf die Frage 24 des Abg. 
Grant Hendrik Tonne (SPD) 

Wie sieht die Zukunft der Landesschulbe-
hörde Außenstelle Nienburg aus? 

Nach der jüngsten Klausurtagung der Nieder-
sächsischen Landesregierung wurde der Öf-
fentlichkeit ein sogenanntes Eckpunktepapier 
zur Zukunft der Landesschulbehörde vorge-
stellt. 

Gegenstand dieses Eckpunktepapieres ist die 
Schließung diverser Außenstellen, u. a. der 
Außenstelle in Nienburg. Bereits am 29. Januar 
2010 sprach der stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der CDU-Landtagsfraktion Karl-Heinz 
Klare in der Kreiszeitung von einem erfreuli-
chen Erfolg für die Landesschulbehörde Au-
ßenstelle Syke, selbige bleibe erhalten und 
werde in Zukunft auch für den Landkreis Nien-
burg zuständig sein. Weiterhin sprach er davon, 
dass ein genauer Kriterienkatalog nunmehr erst 
noch erarbeitet werden müsse. 

Im Landkreis Nienburg fragt man sich, wie man 
eine Schließung vorschlagen könne, wenn 
gleichzeitig ein genauer Kriterienkatalog noch 
nicht vorliege. Normalerweise müsse man doch 
davon ausgehen, dass eine Aufgabenkritik ei-
ner Schließungsliste vorausgehe. 

Für Syke soll sprechen, dass alle Schulen in-
nerhalb der Landkreise Nienburg und Diepholz 
in einer Stunde erreichbar sind. Dabei ist zu 
bedenken, dass bereits die Fahrt durch den 
Landkreis Nienburg von Norden nach Süden 
eine Stunde in Anspruch nimmt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Anhand welcher Kriterien wurde das Aus di-
verser Außenstellen der Landesschulbehörde 
beschlossen, insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass der stellvertretende Vorsitzende 
der CDU-Landtagsfraktion Karl-Heinz Klare ge-
genüber der Presse davon sprach, dass ein 
genauer Kriterienkatalog erst noch erstellt wer-
den müsse? 

2. Welche genauen Kriterien sprechen für den 
Erhalt der Außenstelle in Syke und gegen den 
Erhalt der Außenstelle in Nienburg (bitte detail-
liert auflisten), und wurde bereits mit allen Mit-
arbeitern der Außenstelle Nienburg ihre jeweili-
ge Zukunft geklärt? 

3. Von welchen Fahrtzeiten geht die Landesre-
gierung aus, wenn Vertreter der Landesschul-
behörde in die Samtgemeinden Landesbergen, 
Steimbke und die Stadt Rehburg-Loccum fah-
ren müssen (bitte einzeln nach Schulen auflis-
ten)? 

Am 27. Mai 2009 hat ein vom niedersächsischen 
Innenministerium beauftragter externer Berater 
einen Bericht zur organisatorischen Neuausrich-
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tung der Landesschulbehörde Niedersachsen vor-
gelegt, auf dessen Grundlage nach Diskussion und 
Bewertung im Kultusministerium und seinen nach-
geordneten Behörden Eckpunkte für die Fort-
schreibung der Schulverwaltungsreform in Nieder-
sachsen entwickelt wurden. 

Auf der Grundlage dieses Berichts wurde im Rah-
men der Kabinettsklausur am 27. und 28. Januar 
2010 ein Eckpunktepapier zur Neuausrichtung der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde beschlos-
sen. Danach soll die Landesschulbehörde zukünf-
tig stärker als zurzeit als eine Dienstleistungsbe-
hörde aufgestellt werden, die Schulen bei der Er-
füllung ihres Bildungsauftrages unterstützt und von 
bestimmten Verwaltungsaufgaben entlastet. Die 
Umstrukturierung verbessert die Aufstellung der 
Landesschulbehörde für die veränderten Anforde-
rungen an die Schulverwaltung. Dabei werden die 
gewünschte Durchlässigkeit und die Zusammenar-
beit der Schulformen, der demografische Wandel 
und die Haushaltssituation des Landes berücksich-
tigt. Im Zuge der Umstrukturierung sollen vier Re-
gionalabteilungen mit insgesamt neun Außenstel-
len eingerichtet werden. 

Den Vorschlägen des externen Beraters wie auch 
dem Eckpunktepapier liegen sorgfältig erwogene 
Kriterien zugrunde. Die Auswahl der weiterhin 
notwendigen Außenstellen erfolgte nach den Krite-
rien „Erreichbarkeit“ (in der Regel 60 Minuten 
Fahrzeit zwischen Schulen und Außenstelle) und 
„Leistungsfähigkeit“. Die Leistungsfähigkeit eines 
schulfachlichen Dezernats erfordert unter dem 
Gesichtspunkt der gegenseitigen Vertretung, eines 
fachlichen Austauschs und vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklung mindestens vier 
Dezernentinnen oder Dezernenten je Außenstelle. 
Jede Dezernentin und jeder Dezernent des zukünf-
tig für den Bereich der Grund-, Haupt-, Real- und 
Förderschulen zuständigen Dezernats soll rund 30 
Schulen betreuen. 

Im Landkreis Nienburg liegen 51 und im Landkreis 
Diepholz 71 Grund-, Haupt-, Real- und Förder-
schulen. Für deren Betreuung werden rechnerisch 
entsprechend 1,7 bzw. 2,37 Dezernentenstellen 
eingeplant. Nur für beide Landkreise zusammen 
ergibt sich die vorgesehene Mindestanzahl von 
vier Dezernentinnen bzw. Dezernenten, um eine 
Außenstelle dort anzusiedeln. 

Für eine Ansiedlung der Außenstelle in Syke spre-
chen  

- die größere Anzahl zu betreuender Schulen im 
Landkreis Diepholz (DH = 71 / NI = 51),  

- die daraus resultierende größere Anzahl an 
Dezernentenstellen für den Landkreis Diepholz 
(DH = 2,37 / NI = 1,3). 

Die Erreichbarkeit ist für beide Standorte ver-
gleichbar und hat daher keinen Ausschlag bei der 
Entscheidung für Syke gegeben. 

Die bevorstehende Umstrukturierung der Landes-
schulbehörde erfordert umfangreiche Planungen in 
verschiedenen Bereichen. Dies betrifft insbesonde-
re das Personal derjenigen Außenstellen der Lan-
desschulbehörde, die aufgelöst werden sollen. Die 
Landesregierung ist zurzeit intensiv damit befasst, 
für diese Menschen individuelle und sozialverträg-
liche Lösungen zu erarbeiten. Dazu sind nicht nur 
planerische Grundlagen heranzuziehen, sondern 
es sind die Betroffenen wie auch Personalvertre-
tungen, Frauenbeauftragte und Vertrauensperso-
nen der schwerbehinderten Menschen zu beteili-
gen. Nach sorgfältiger Vorbereitung werden die 
entsprechenden Gespräche mit den betroffenen 
Personen geführt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

Zu 1: Die Kriterien wurden für die Erstellung des 
Gutachtens durch den externen Berater entwickelt 
und sind Grundlage der getroffenen Standortent-
scheidung. Im Übrigen siehe Vorbemerkungen. 

Zu 2: Siehe Vorbemerkungen. 

Zu 3: In der Regel soll die Fahrzeit eine Stunde 
nicht überschreiten. Dies wird für die Schulen in 
Landesbergen und Steimbke eingehalten. Die vier 
Schulen im Gebiet der Stadt Rehburg-Loccum sind 
in einer Fahrzeit von 1 Stunde und 8 Minuten bis 1 
Stunde und 19 Minuten erreichbar. Vergleiche 
haben gezeigt, dass bei Ansiedlung der Außenstel-
le sowohl in Syke als auch in Nienburg die ange-
strebte maximale Fahrzeit von einer Stunde zu 
einigen wenigen Schulen um vergleichbare Werte 
überschritten würde. Dies trifft im Übrigen auch auf 
andere Standorte von Außenstellen zu. 

 

Anlage 24 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz auf 
die Frage 25 der Abg. Hans-Dieter Haase, Wiard 
Siebels und Sigrid Rakow (SPD) 
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„Norder Behörde auf der Kippe?“ - Was hat 
Umweltminister Sander vor? 

Die Ostfriesen-Zeitung vom 27. Januar 2010 
berichtet, dass der Niedersächsische Landes-
betrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz (NLWKN) nach nur fünf Jahren seit 
seiner Gründung vor einer grundlegenden Re-
form stünde. Dem Bericht nach zufolge soll der 
NLWKN Schwächen bei der „innerbetrieblichen 
Organisation“ haben. Die Direktion hat ihren 
Sitz in Norden und beschäftigt 80 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Eine Betriebsstelle in Nor-
den hat 130 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
und eine in weitere in Aurich 100. Das Landes-
kabinett soll dem Bericht nach am 28. Januar 
2010 einen Prüfauftrag hierzu beschlossen ha-
ben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie schätzt die Landesregierung die Leis-
tungsfähigkeit des NLWKN grundsätzlich und 
im Besonderen an den Standorten Norden und 
Aurich ein? 

2. Welche Zielsetzungen/Inhalte sind bei dem 
o. g. Prüfauftrag vorgegeben, und wer nimmt 
die Überprüfung nach welchen Kriterien vor? 

3. Wie schätzt die Landesregierung die Auswir-
kungen auf die Standorte Norden und Aurich 
ein? 

In seiner Klausursitzung am 27./28. Januar 2010 
hat das niedersächsische Landeskabinett be-
schlossen, als einen Beitrag zur Haushaltskonsoli-
dierung den Ressorts eine Einsparvorgabe von 
2 % der Gesamtausgaben (ohne Einzelplan 13) 
abzuverlangen. Dieser Betrag von insgesamt 
345 Millionen Euro ist im Aufstellungsverfahren 
zum Haushaltsplanentwurf (HPE) 2011 titelscharf 
abzusetzen. 

Gleichzeitig hat das Kabinett beschlossen, im Rah-
men einer Phase 3 der Verwaltungsmodernisie-
rung (VM) insgesamt mindestens 1 500 Stellen 
oder Stellenäquivalente in der allgemeinen Lan-
desverwaltung abzubauen. Die daraus resultieren-
den Haushaltsentlastungen können die Ressorts 
auf die ihnen auferlegte zweiprozentige Einspar-
vorgabe anrechnen. Die vor diesem Hintergrund 
beschlossenen Projekte der VM dienen insoweit 
der kapitelscharfen Identifizierung des im Perso-
nalbereich vorhandenen Einsparpotenzials, dar-
über hinaus aber auch der Verwirklichung qualitati-
ver Ziele wie einer verbesserten Kundenorientie-
rung, einer erhöhten Wirtschaftlichkeit oder einem 
größeren Kostenbewusstsein in der Landesverwal-
tung. 

Die Vorschläge dieser Projektgruppen sollen auch 
zum Abbau von mindestens 1 500 Stellen oder 
Stellenäquivalenten beitragen. Den Ressorts steht 

es allerdings frei, Personaleinsparungen auch 
durch andere Maßnahmen oder zusätzlich aufzu-
legende Projekte zu erbringen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die Konzentration wasserwirtschaftlicher und 
naturschutzfachlicher Fragestellungen unter einem 
Dach macht den Landesbetrieb zu einer in beson-
derem Maße leistungsfähigen Organisationseinheit 
mit umfassender Sachkompetenz. Die landesweite 
Zuständigkeit ermöglicht zudem ein hohes Maß an 
Flexibilität über bestehende sonstige Verwaltungs-
grenzen hinweg. 

Im Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sind 
alle wasserwirtschaftlichen Aufgaben des Landes 
unterhalb des Ministeriums für Umwelt und Klima-
schutz (MU) weitgehend in einer Behörde zusam-
mengefasst, sodass gegebenenfalls auftretende 
Schnittstellenprobleme innerbetrieblich auf kurzem 
Wege gelöst werden können. Dadurch ist z. B. die 
Organisation in Flusseinzugsgebieten zur Erledi-
gung der EG-Wasserrahmenrichtlinie ohne doppel-
te Datenhaltung und aufwändige Organisation 
möglich. 

Die elf Betriebsstellen des NLWKN - dazu gehören 
auch Aurich und Norden - sind über das ganze 
Land verteilt. Während die wasserwirtschaftlichen 
Fachbereiche an allen Standorten vertreten sind, 
ist der Naturschutz nur in den vier Betriebsstellen 
Brake-Oldenburg, Lüneburg, Hannover-Hildesheim 
und Süd vertreten. Damit ist der NLWKN örtlich 
präsent, kundenorientiert und bürgernah. Das gilt 
natürlich auch für die Standorte Aurich und Nor-
den. 

Zu 2: Bei dem Auftrag „Prüfung von Strukturen und 
Aufgaben des NLWKN und Optimierung von Ar-
beitsabläufen“ handelt es sich um ein Projekt der 
dritten Phase der Verwaltungsmodernisierung im 
Geschäftsbereich des MU. Die Federführung ob-
liegt der Stabsstelle VM des Ministeriums für Inne-
res, Sport und Integration (MI), Struktur und ge-
nauer Inhalt des Projektauftrags werden aktuell 
zwischen MI und MU abgestimmt. In der Projekt-
gruppe wirken alle von MU vorzuschlagenden 
Vertreterinnen oder Vertreter der betroffenen 
Fachverwaltungen ebenso mit wie auch Mitglieder 
der Personalvertretung. 

Ziel der Projektgruppe ist insbesondere eine quali-
tativ noch bessere Ausrichtung des NLWKN. Dar-
über hinaus wird aber auch geprüft, ob und gege-
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benenfalls in welchem Umfang der NLWKN zum 
beschlossenen Stellenabbau in der Landesverwal-
tung beitragen kann. 

Zu 3: Die Standorte Aurich und Norden stehen 
nicht zur Disposition. Die Auswirkungen im Einzel-
nen können noch nicht quantifiziert werden. Die 
Prüfung ist abzuwarten. 

 

Anlage 25 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 26 der Abg. Ursula Helmhold und Dr. 
Gabriele Heinen-Kljajić (GRÜNE) 

Bleiben die bisherigen Nutzer und das Land 
auf den Kosten der digitalen Dividende sit-
zen? 

Der Landtag hat in seiner 38. Sitzung am 
14. Mai 2009 eine Entschließung mit dem Titel 
„Mobilfunk darf der Kultur nicht dazwischenfun-
ken - Umfassende Prüfung der Auswirkungen 
einer Umverteilung des Frequenzbandes von 
790 bis 862 MHz erforderlich“ (Drs. 16/1279) 
beschlossen. Ein wichtiger Punkt dieser Ent-
schließung war, dass die Landesregierung der 
Zweiten Verordnung zur Änderung der Fre-
quenzbereichszuweisungsplanverordnung nur 
zustimmen solle, wenn verschiedene Bedin-
gungen erfüllt seien. Dazu gehörte als Kernfor-
derung, dass der Bund die Umstellungskosten 
den die Frequenzen bisher nutzenden Kultur-
einrichtungen bzw. den sie tragenden Kommu-
nen oder Ländern in geeigneter Form erstattet. 
Hierzu sollten die Erlöse aus der geplanten 
Versteigerung verwendet werden. Außerdem 
sollte den Nutzern von drahtlosen Mikrofonen 
bereits vor Beginn des Versteigerungsverfah-
rens ein gleichwertiges Ersatzspektrum ver-
bindlich benannt werden. 

In der Sitzung vom 12. Juni 2009 beschloss der 
Bundesrat die Verordnung sowie eine Ent-
schließung, die die in der Entschließung des 
Niedersächsischen Landtages aufgeführten 
Punkte beinhaltete. Der Parlamentarische 
Staatssekretär Hartmut Schauerte (BMWi) gab 
für die Bundesregierung im Protokoll folgende 
Erklärung ab: „Der Bund wird die Kosten, die 
sich nachweislich aus notwendigen Umstellun-
gen bis Ende Jahres 2015 bei denjenigen erge-
ben, die die Frequenzen 790 bis 862 MHz bis-
her nutzen, Rundfunksendeunternehmen und 
Sekundärnutzer insbesondere Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen, in angemessener Form 
tragen.“ 

Inzwischen scheint es so zu sein, dass sich der 
Bund an diese Zusagen nicht halten will, indem 
er Bedingungen formulieren will, die im Ergeb-
nis dazu führen werden, dass es nur in ganz 
wenigen Einzelfällen zu minimalen Erstattungen 
kommen wird. Alle anderen Unternehmen und 

die öffentlichen Einrichtungen sollen leer aus-
gehen. Laut Angaben des APWPT (Association 
of Professional Wireless Production Technolo-
gies) habe der Vertreter des BMF die restriktive 
Haltung u. a. damit begründet, dass der dama-
lige Staatssekretär des BMF der Vereinbarung 
mit den Ländern nicht zugestimmt hätte, wenn 
er die Kosten der Umstellung vorher gekannt 
hätte. Das BMWi hat zugestanden, dass ihm 
die Kostenschätzung des APWPT zu diesem 
Zeitpunkt bereits vorlag. 

Sollte es zu keiner angemessenen Erstattung 
kommen, hätte dies gravierende Auswirkungen 
auf Länder, Kommunen sowie die Produktions-
wirtschaft. Bleibt es bei der geplanten Verwal-
tungsvorschrift, müssen die Länder und Kom-
munen die gesamten Umstellungskosten für die 
Mikrofonanlagen in ihren Einrichtungen tragen, 
während der Bund die Einnahmen aus der Ver-
steigerung der digitalen Dividende erhält. 

Es belaufen sich beispielsweise die Kosten für 
die Umstellung der drahtlosen Produktions-
technik der Universität Hannover auf etwa 
100 000 Euro. 

Der Bundesratsbeschluss fordert, dass speziell 
für die Nutzer von drahtlosen Mikrofonen be-
reits vor Beginn des Versteigerungsverfahrens 
ein gleichwertiges Ersatzspektrum verbindlich 
zu benennen sei. Derzeit haben Nutzer drahtlo-
ser Mikrofone bundesweit kostenfreien Zugang 
zu sechs UHF-Kanälen oberhalb von 790 MHz. 
Nach dem Frequenznutzungsplan der Bundes-
netzagentur wird zukünftig der Bereich 470 bis 
790 MHz dafür zur Verfügung gestellt. Aller-
dings sind bis heute nicht die Zugangsbedin-
gungen zum Spektrum bekannt. Dem Verneh-
men nach sind ortsgebundene, kostenpflichtige 
Einzelgenehmigungen geplant. Dies wäre keine 
Gleichwertigkeit zur heutigen Situation, sondern 
bedeute zusätzlichen Verwaltungsaufwand, 
Einschränkung der Flexibilität sowie zusätzliche 
Kosten für alle Nutzer - auch öffentliche Einrich-
tungen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung 
über die Vorstellungen der Bundesregierung im 
Zusammenhang mit der Entschädigung der 
bisherigen Nutzer der Frequenzen 790 bis 
862 MHz? 

2. In welcher Weise kann und wird die Landes-
regierung ihren Einfluss dahin geltend machen, 
dass die Bundesregierung ihre Zusagen einhält 
und die bisherigen Nutzer angemessen ent-
schädigt werden? 

3. Wieweit sind nach den Erkenntnissen der 
Landesregierung die Umsetzung der Planungen 
für ein, wie im Bundesratsbeschluss erwähntes, 
gleichwertiges Ersatzspektrum gediehen? 

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II und in der 
am 18. Februar 2009 vom Bundeskabinett be-
schlossenen Breitbandstrategie der Bundesregie-
rung wurde festgelegt, dass der Frequenzbereich 
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790 bis 862 MHz schnellstmöglich genutzt werden 
soll, um die Versorgung dünn besiedelter Gebiete 
mit innovativen Mobilfunkanwendungen und die 
Bereitstellung von breitbandigen Internetanschlüs-
sen voranzutreiben. 

Da für die sogenannten Sekundärnutzungsberech-
tigten (Drahtlosmikrofone) nicht auszuschließen ist, 
dass es zu Unverträglichkeiten mit anderen Funk-
nutzungen kommen kann, hat der Bundesrat in der 
Sitzung am 12. Juni 2009 (BR-Drs. 204/09) u. a. 
beschlossen, dass vor der tatsächlichen Frequenz-
vergabe und Nutzung der digitalen Dividende für 
die Störproblematiken für drahtlose Produktions-
mittel und sowohl für leitungsgebundene als auch 
für nicht leitungsgebundene Rundfunkübertragung 
eine befriedigende Lösung aufzuzeigen ist. In die-
sem Zusammenhang hat der Bundesrat auch sei-
ne Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass diese 
Frage im Benehmen mit den Ländern gelöst wird 
und die Beteiligung der Länder über das übliche 
Anhörungsverfahren hinausgehen soll. Außerdem 
hat der Bundesrat die Notwendigkeit gesehen, den 
Nutzern von drahtlosen Mikrofonen bereits vor 
Beginn des Versteigerungsverfahrens ein gleich-
wertiges Ersatzspektrum verbindlich zu benennen. 

Die Bundesregierung hat sich daraufhin anlässlich 
der Bundesratssitzung am 12. Juni 2009 in einer 
Protokollerklärung dahin gehend erklärt, dass sie 
die Kosten, die sich nachweislich aus notwendigen 
Umstellungen bis Ende des Jahres 2015 bei den-
jenigen ergeben, die die Frequenzen 790 bis 
862 MHz bisher nutzen, Rundfunksendeunterneh-
men und Sekundärnutzer, insbesondere Kultur- 
und Bildungseinrichtungen, in angemessener Form 
tragen. 

Dieses vorausgeschickt, werden die Fragen na-
mens der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Das Gesamtkonzept betreffend die Kosten 
aus zu verlagernden Rundfunknutzungen sowie 
Nutzungen der drahtlosen Produktionstechniken 
wurde den Betroffenen zur Kenntnis gegeben. Die 
nächsten Schritte der Bundesregierung dazu sind 
die Entwicklung von Förderrichtlinien sowie Festle-
gungen im Bereich der Verfahren zur Erstattung 
der anrechenbaren Kosten. 

Zu 2: Es wird auf die o. a. Beschlusslage des Bun-
desrates vom 12. Juni 2009 zur Beteiligung und 
Benehmensherstellung mit den Ländern verwie-
sen. 

Zu 3: Die Bundesnetzagentur hat ein Konzept für 
die Frequenzzuteilungen für drahtlose Mikrofone 

und sonstige Reportagefunkanlagen (PMSE, Pro-
gram Making and Special Events) erarbeitet und 
veröffentlicht. Auf der Basis dieses Konzeptes 
wurden und werden die Verfahrens- und Zutei-
lungsregelungen im engen Dialog mit den betrof-
fenen Kreisen erarbeitet und auch die zu diesem 
sowie dem parallelen Entscheidungsentwurf der 
Beschlusskammer 1 a 09/001 bei der Bundesnetz-
agentur vorgetragenen relevanten Aspekte einbe-
zogen. Die Bundesnetzagentur hat daher für die 
betreffenden Anwendungen weitere Frequenzbe-
reiche zur Verfügung gestellt: 

- 174 bis 230 MHz (Band III des VHF-Bereichs), 

- 470 bis 790 MHz (unterer UHF-Bereich), 

- 823 bis 832 MHz (in der sogenannten Duplex-
Mittenlücke), 

- 1 452 bis 1 477,5 MHz, 

- 1 785 bis 1 800 MHz (europäisch harmonisierter 
Bereich), zukünftig bis 1 805 MHz. 

Die sogenannte Duplex-Mittenlücke (821 bis 
832 MHz) im 800-MHz-Bereich besteht bei Verga-
be von gepaartem Spektrum. Bezüglich der Nut-
zungsmöglichkeiten der FDD-Mittenlücke liegt 
mittlerweile der Entwurf einer ECC-Entscheidung 
vor, wonach der Bereich 823 bis 832 MHz durch 
drahtlose Produktionsmittel genutzt werden kann. 

Die nachrangige Nutzung des Frequenzbereichs 
470 bis 790 MHz für drahtlose Mikrofone und sons-
tige Reportagefunkanlagen ist bisher prinzipiell 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vor-
behalten. Eine Verlagerung der sonstigen profes-
sionellen Anwendungen aus dem oberen (790 bis 
862 MHz) in den unteren (470 bis 790 MHz) UHF-
Bereich ist im Wege der Einzelzuteilung und nur 
insoweit vorgesehen, als sich die übrigen alternati-
ven Bereiche, insbesondere aufgrund der physika-
lischen Ausbreitungsbedingungen, nicht eignen. 
Weiterhin wird angestrebt, dass künftig so viele 
Nutzungen wie möglich außerhalb des unteren 
UHF-Bereichs (470 bis 790 MHz) angesiedelt wer-
den. Hierzu weist die Bundesnetzagentur auf Fol-
gendes hin: 

Das Band III des VHF-Bereichs (174 bis 230 MHz), 
das sich durch günstige physikalische Ausbrei-
tungsbedingungen auszeichnet, ist für drahtlose 
Produktionsmittel geeignet. Dafür spricht insbe-
sondere die Vielzahl bestehender Frequenzzutei-
lungen ohne erhöhtes Störungsaufkommen. Im 
Frequenzbereich 790 bis 862 MHz werden auch 
künftig Einzelzuteilungen für drahtlose Produkti-
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onsmittel in Einzelfällen über diesen gesamten 
Frequenzbereich weiterhin möglich sein. In der 
Praxis werden Einzelzuteilungen regelmäßig aber 
nur in der FDD-Mittenlücke erfolgen können. Au-
ßerhalb der Mittenlücke können Einzelzuteilungen 
nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen er-
folgen, wenn gegenseitige Störungen von Funk-
mikrofonen und Anwendungen des drahtlosen 
Netzzugangs zum Angebot von Telekommunikati-
onsdiensten ausgeschlossen sind. Bezüglich der 
Nutzungsmöglichkeiten der FDD-Mittenlücke (821 
bis 832 MHz) liegt mittlerweile der Entwurf einer 
ECC-Entscheidung vor, wonach der Bereich 823 
bis 832 MHz durch drahtlose Produktionsmittel 
genutzt werden kann. 

Der Bereich 1 452 bis 1 477,5 MHz (sogenanntes 
L-Band) wird aller Voraussicht nach in die maß-
gebliche ERC-Empfehlung (Empfehlung 70-03) 
implementiert. Auf europäischer Ebene wird eine 
Erweiterung auf den Bereich von 1 427 bis 
1 525 MHz angestrebt.  

Die höheren Frequenzbereiche - neben dem zu-
letzt genannten Bereich - insbesondere der bereits 
allgemein zugeteilte Bereich 1 785 bis 1 800 MHz, 
eignen sich vorzugsweise für das In-Ear-Monito-
ring, Festinstallationen sowie für Reportageteams 
zur Live-Berichterstattung. Im Frequenznutzungs-
plan erfolgte eine Erweiterung des Bereichs auf 
1 805 MHz. Auf dieser Basis wird die vorgenannte 
Allgemeinzuteilung entsprechend erweitert. 

Hinsichtlich des angesprochenen Ersatzspektrums 
für drahtlose Mikrofone unter Nr. 4 des o. g. Bun-
desratsbeschlusses ist ergänzend zu den oben 
angeführten Ausführungen hervorzuheben, dass 
auch hierzu auf CEPT-Ebene (Europäische Konfe-
renz der Verwaltungen für Post und Telekommuni-
kation) Lösungen aufgezeigt worden sind und po-
tenzielles Ersatzspektrum auch bereits CEPT-weit 
identifiziert worden ist. Diese europaweite Vorge-
hensweise wird sich günstig auf die Implementie-
rung neuer Gerätetechnologien und auf die Kosten 
für die Mikrofonnutzer auswirken. 

Soweit eine Nutzung anderweitiger Frequenzberei-
che für drahtlose Produktionsmittel nicht möglich 
ist, kann aufgrund der geänderten Nutzungsbe-
stimmung D 296 in der Frequenzbereichszuwei-
sungsplanverordnung der Frequenzbereich 470 bis 
790 MHz neben den Anwendungen im Zusam-
menhang mit Rundfunk künftig auch für Anwen-
dungen zur professionellen drahtlosen Produktion 
genutzt werden. 

Kern der neuen Regelung im unteren UHF-Bereich 
wird nach derzeitigem Erkenntnisstand eine Auftei-
lung der UHF-Kanäle 21 bis 60 nach Nutzergrup-
pen sein. Danach wird ein Teil der Kanäle zur vor-
wiegenden Nutzung durch den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk vorgesehen und ein anderer Teil 
zur vorwiegenden Nutzung durch sonstige profes-
sionelle drahtlose Produktionen. Dieser Ansatz hält 
den erforderlichen Koordinierungsaufwand so ge-
ring wie möglich und gewährt beiden Seiten eine 
hohe Betriebssicherheit. 

 

Anlage 26 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 27 des Abg. Enno Hagenah (GRÜ-
NE) 

Nachtflugregelung und Lärmschutz für den 
Flughafen Hannover-Langenhagen 

Seit dem 1. Januar 2010 ist für den Flughafen 
Hannover eine neue Betriebsgenehmigung in 
Kraft, die nach Presseberichten von der Flugha-
fengesellschaft als Fortschreibung des bisher 
erlaubten 24-Stunden-Flugbetriebes mit prak-
tisch allen auch zuvor in Langenhagen vertre-
tenen Flugzeugtypen verstanden wird. In der 
Fluglärmzone gelegene Städte wie Langenha-
gen und Garbsen haben ebenso wie viele An-
wohner gegen den aus ihrer Sicht unzureichend 
in den Vorgaben des Ministeriums berücksich-
tigten Gesundheitsschutz - insbesondere in den 
Nachtstunden - protestiert. Die vom Flughafen 
angebotenen Lärmschutzmaßnahmen für die 
Anlieger werden von ihnen als unzureichend 
kritisiert. Auch die im Vergleich zur vorherigen 
Laufzeit ungewöhnlich lange Frist der Geneh-
migung bis 2019 vernachlässige den inzwi-
schen stark entwickelten zügigen Erkenntnis-
gewinn bei den gesundheitlichen Risiken durch 
Lärm und schreibe ohne Not Belastungen auf 
allzu lange Zeit fest. Damit würden Tausende 
von Anwohnern des Flughafens in ihrer Ge-
sundheit geschädigt. 

Unabhängig davon, ob der Flughafen durch den 
nächtlichen Flugbetrieb einen wirtschaftlichen 
Vorteil hat oder - wie in früheren Verlautbarun-
gen der Flughafengesellschaft erklärt wurde - 
der nächtliche Betrieb wegen der hohen Vorhal-
tekosten ein Zuschussgeschäft ist, steht jedoch 
fest, dass z. B. Air Berlin als Charterfluganbie-
ter (jetzt auch mit Flugzeugen von TUI-fly) von 
Hannover aus durch den auf lange Sicht ge-
nehmigten Nachtbetrieb einen dritten Umlauf in 
der Mittelstreckendistanz fliegen kann und da-
mit in Hannover einen wirtschaftlichen Vorteil 
genießt, der in den mit Nachtflugeinschränkun-
gen belegten Nachbarflughäfen nicht realisier-
bar wäre. 

8014 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

Das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm in der 
Bekanntmachung vom 31. Oktober 2007 
(BGBl. I S. 2550) legt in seinem § 4 Abs. 4 
Satz 1 der Landesregierung auf, auch für den 
Verkehrsflughafen Hannover bis Ende des Jah-
res 2009 Lärmschutzbereiche auf der Grundla-
ge der im Gesetz angegebenen Werte festzu-
setzen. Diese Festsetzung ist zu veröffentlichen 
und soll vom Fluglärm betroffenen Anwohnern 
die Möglichkeit eröffnen, ihre Rechtsansprüche 
auf eine eventuelle Entschädigung geltend zu 
machen. Dieser gesetzlichen Pflicht ist die Lan-
desregierung bis heute nicht nachgekommen. 
Dies führt u. a. dazu, dass die neu für die Fest-
legung von passiven Lärmschutzmaßnahmen 
zuständigen Kommunen ihrer Aufgabe nicht 
nachkommen können und Anwohner dort weiter 
mehr Lärm als gesetzlich zulässig ohne Ent-
schädigung ertragen müssen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt die Landesregierung und insbesondere 
Ministerpräsident Wulff die Einschätzung, dass 
die inzwischen auf lange Zeit fortgeschriebene 
Nachtfluggenehmigung in Langenhagen Flug-
gesellschaften wie Air Berlin erhebliche wirt-
schaftliche Vorteile bietet? 

2. Wie sind der zuständige Minister und der Mi-
nisterpräsident in die Gestaltung der neuen 
Nachtfluggenehmigung eingebunden gewesen, 
und welchen Einfluss haben der Minister und 
Ministerpräsident Wulff auf die Gestaltung der 
neuen Nachtfluggenehmigung genommen? 

3. Warum und wie lange noch verzögert sich 
die nach dem Gesetz zum Schutz gegen Flug-
lärm für den Flughafen Hannover bis Ende 
2009 vom Land zu erstellende Festlegung von 
Lärmschutzbereichen? 

Am 26. Oktober 2009 hat das Niedersächsische 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
(MW) die Genehmigung der Anlage und des Be-
triebs des Flughafens Hannover-Langenhagen 
befristet teilweise widerrufen und den Teil II der 
Genehmigung neu gefasst. Dieser Teil II, die so-
genannte Nachtflugregelung, bestimmt die Be-
triebszeiten und örtlichen Flugbeschränkungen. 
Die Nachtflugregelung ist das Ergebnis einer rein 
rechtlichen Entscheidung der Genehmigungsbe-
hörde. Mit dieser Entscheidung wird kein (Nacht-
flug)verkehr erstmals zugelassen. Vielmehr wer-
den bestehende Rechte des Flughafenbetreibers, 
aber auch der Fluggesellschaften eingeschränkt. 
Anders als bei der bis zum 31. Dezember 2009 
geltenden Nachtflugregelung richtet sich die Ent-
scheidung, ob ein Luftfahrzeug nachts starten 
und/oder landen darf, nach den im luftfahrzeug-
spezifischen Lärmzeugnis ausgewiesenen Lärm-
werten. Die bisher pauschale Bewertung aller Ver-
sionen eines Luftfahrzeugmusters aufgrund der 

sogenannten Bonusliste des Bundesverkehrsmi-
nisteriums entfällt weitestgehend. 

Das MW hat vor der Entscheidung über den Nacht-
flugbetrieb ein Anhörungsverfahren durchgeführt 
und sich im Entscheidungsprozess mit den einge-
gangenen Stellungnahmen auseinandergesetzt. 
Die Entscheidungsgründe wurden in einem um-
fangreichen Vermerk dargestellt, der allen im An-
hörungsverfahren beteiligten Stellen zur Verfügung 
gestellt wurde. Darin sind auch die im ersten Ab-
satz dieser Anfrage aufgeführten Kritikpunkte er-
fasst. Im Ergebnis wären weitergehende Be-
schränkungen nach den Vorgaben des Luftver-
kehrsrechts rechtswidrig und vom Flughafenbetrei-
ber erfolgreich beklagbar. 

Mithilfe eines Fluglärmüberwachungskonzepts 
wird - auch in der Zeit bis zur Festsetzung des 
Lärmschutzbereichs nach dem Fluglärmgesetz - 
sichergestellt, dass Anwohner keinen Lärmwerten 
ausgesetzt werden, die als gesundheitsgefährdend 
anzusehen wären. Diese bereits seit Längerem in 
Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Mi-
nisterium für Umwelt und Klimaschutz durchgeführ-
te Überwachung der tatsächlichen Lärmwerte be-
rücksichtigt bis zur Festsetzung des Lärmschutz-
bereichs für den Flughafen Hannover-Langenha-
gen nur den bereits vorhandenen passiven Schall-
schutz. Im Januar 2010 lagen die gemessenen 
Werte deutlich unterhalb der kritischen Grenzen. 
Die Überwachung erfolgt monatlich, sodass MW 
die Möglichkeit hat, soweit erforderlich zeitnah 
notwendige Maßnahmen anzuordnen. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Die Tatsache, dass in Hannover unter be-
stimmten Voraussetzungen nächtliche Flugbewe-
gungen durchgeführt werden dürfen, ist für die 
Fluggesellschaften unbestritten von wirtschaftli-
chem Interesse. Mit dem Teilwiderruf der Betriebs-
genehmigung des Flughafens Hannover-Langen-
hagen wurde den Fluggesellschaften aber kein 
unmittelbarer wirtschaftlicher Vorteil eingeräumt. 
Vielmehr wurde deren Recht auf den eingerichte-
ten und ausgeübten Gewerbebetrieb einge-
schränkt. Die Bedingungen, unter denen nachts in 
Hannover gestartet und gelandet werden darf, 
gelten für alle Fluggesellschaften gleichermaßen. 

Zu 2: Der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr wurde im Verfahren mehrfach vom zuständi-
gen Fachreferat beteiligt. So hat Minister Hirche 
am 23. Dezember 2008 dem vorgeschlagenen 
Verfahren und Zeitplan zugestimmt. Minister 
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Dr. Rösler hat am 14. April 2009 die Freigabe zur 
Anhörung erteilt und am 23. Oktober 2009 dem 
abschließenden Entscheidungsvorschlag des 
Fachreferats zugestimmt. In allen Fällen wurden 
die Vorlagen des Fachreferats ohne Änderungen 
gebilligt. 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hat MW am 
15. April 2009 auch der Staatskanzlei eine Infor-
mation über die vorgesehene Nachtflugregelung 
zugeleitet. Von der im Anschreiben eingeräumten 
Gelegenheit zur Äußerung wurde kein Gebrauch 
gemacht. Der Ministerpräsident wurde über die 
Information zum Anhörungsverfahren nicht in 
Kenntnis gesetzt. 

Zu 3: Mit der Novelle des Gesetzes zum Schutz 
gegen Fluglärm im Herbst 2007 übertrug der Bund 
den jeweiligen Landesregierungen erstmals die 
Kompetenz zur Festsetzung der Lärmschutzberei-
che u. a. für Verkehrsflughäfen. Die hierfür erfor-
derliche Verordnung des Bundes über die Datener-
fassung und das Berechnungsverfahren für die 
Festsetzung von Lärmschutzbereichen (Erste Ver-
ordnung zur Durchführung des Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm; 1. FlugLSV) trat erst Ende 
2008 in Kraft. Erste Berechnungsprogramme zur 
Festsetzung der Lärmschutzbereiche, die das 
Umweltbundesamt auf der Grundlage der soge-
nannten Anleitung zur Berechnung von Lärm-
schutzbereichen (AzB) zugelassen hatte, waren ab 
Mai 2009 verfügbar. 

Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim 
gab unmittelbar nach Vorliegen dieser Programme 
die komplexen Berechnungsverfahren für den Ver-
kehrsflughafen Hannover-Langenhagen in Auftrag. 
Die qualitätsgesicherten Ergebnisse der Berech-
nungen lagen Ende November 2009 vor. 

Parallel zu den Berechnungen hatte das für den 
Erlass der Verordnung über die Festsetzung eines 
Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen 
Hannover-Langenhagen zuständige Ministerium 
für Umwelt und Klimaschutz bereits einen Verord-
nungstext entworfen. So konnte nach dem Vorlie-
gen der Berechnungsergebnisse unverzüglich in 
das Verordnungsgebungsverfahren eingetreten 
werden, das im günstigsten Fall mindestens vier 
Monate in Anspruch nimmt. Derzeit befindet sich 
der Verordnungsentwurf für den Verkehrsflughafen 
Hannover-Langenhagen im Stadium der soge-
nannten Rechtsförmlichkeitsprüfung nach § 40 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Landesre-
gierung und der Ministerien in Niedersachsen 
(GGO). 

Unter Zugrundelegung des üblichen Verfahrens-
gangs ist mit einer Verkündung der Verordnung in 
den nächsten Monaten zu rechnen. 

Im Verordnungsgebungsverfahren befinden sich 
derzeit bundesweit neben der Verordnung für den 
Verkehrsflughafen Hannover-Langenhagen ledig-
lich die das niedersächsische Hoheitsgebiet betref-
fende Verordnung für den Verkehrsflughafen Bre-
men sowie die Verordnung für den Verkehrsflugha-
fen Westerland/Sylt (Schleswig-Holstein). 

 

Anlage 27 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 28 der Abg. Ursula Helmhold, Chris-
tian Meyer und Enno Hagenah (GRÜNE) 

Sind unsere Alleen der Landesregierung zu 
teuer? 

In der Deister-Weser-Zeitung vom 19. Januar 
2010 war zu lesen, die Niedersächsische Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr habe 
die Fällung von 22 Platanen an der Kreisstra-
ße 12 (Tündersche Straße) bei Hameln beab-
sichtigt. Grund seien die angeblich durch die 
Bäume verursachten Schäden an der Fahrbahn 
des dort entlangführenden Radweges. Nach-
dem der Ortsbürgermeister Ersatzpflanzungen 
für einige wenige fehlende und abgängige Pla-
tanen beantragt habe, sei „in kürzester Zeit die 
Antwort der Behörde mit der Fällungsankündi-
gung aller noch stehenden Platanen“ einge-
gangen. 

Der Naturschutzverband BUND sehe in dieser 
Maßnahme „die schlechteste Lösung“ und die 
„Spitze des Eisberges“. Befürchtet werde ein 
Präzedenzfall für die Fällung weiterer Bäume 
an anderer Stelle, aber mit gleicher Problema-
tik. Es gehe der Behörde hier nur um Kosten-
einsparungen. Der BUND betont hingegen die 
positiven Aspekte und den vielfältigen Nutzen 
von Platanen in Alleen als Schattenspender, 
Orientierungshilfe, Fänger von Staub und Lärm 
sowie als Geschwindigkeitsminderer und 
Schutz für Radfahrerinnen und Radfahrer. Al-
leen seien ein Teil unserer Heimat und identi-
tätsstiftend für die Region - auch unter touristi-
schen Gesichtspunkten. 

Zunächst sei die Fällung nun jedoch aufge-
schoben, ohne dass eine endgültige Entschei-
dung ersichtlich sei. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche endgültige Entscheidung wird in die-
ser Sache aufgrund welcher Erwägungen (zu 
Schadenshöhe, Kosten der Fällung, Lösungsal-
ternativen und Stellenwert von Alleen an Land-
straßen und Radwegen) getroffen? 
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2. Ist die Fällung der gesunden Bäume an die-
ser Stelle nur aufgeschoben oder auch aufge-
hoben? 

3. Wo in Niedersachsen bestehen ähnliche 
Probleme mit welchen Lösungsansätzen? 

Alleen sind auch in Niedersachsen ein wertvoller 
Bestandteil der Kulturlandschaft mit zahlreichen 
Vorzügen, wie z. B. als prägendes Element des 
Landschaftsbildes. Dem stehen aber auch ganz 
erhebliche Nachteile gegenüber, wie z. B. ein er-
höhtes Schadenrisiko bei Unfällen sowie schädi-
gende Auswirkungen durch Wurzelwerk auf Fahr-
bahnen und Radwege. Insgesamt beinhaltet das 
Spannungsfeld Alleebereiche naturräumliche, ver-
kehrssicherheitsrelevante und bautechnische As-
pekte. 

Die in der Kleinen Anfrage angesprochene Baum-
reihe (22 Platanen, ca. 40 Jahre alt) steht auf ei-
nem 700 m langen und 2 m breiten Grünstreifen 
zwischen dem Radweg und der Fahrbahn. Der 
Landkreis Hameln-Pyrmont ist Träger der Stra-
ßenbaulast. Der niedersächsischen Straßenbau-
verwaltung obliegt die technische Verwaltung. Der 
Radweg ist durch die Wurzeln der Platanen auf-
gewölbt und rissig. 

Dieses vorausgeschickt, werden die Fragen na-
mens der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Die Entscheidung über die Art und Weise der 
zu treffenden Maßnahmen obliegt dem Landkreis 
Hameln-Pyrmont. 

Zu 2: Siehe Antwort zu Nr. 1. 

Zu 3: Schäden durch das Wurzelwerk der Straßen 
begleitenden Bäume treten landesweit an Radwe-
gen und Fahrbahnen immer wieder auf. Die Be-
wertung der aus den Schäden resultierenden bau-
lichen, verkehrsrechtlichen oder grünpflegerischen 
Maßnahmen erfolgt in jedem Einzelfall anhand der 
örtlichen Situation. 

 

Anlage 28 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf 
die Frage 29 der Abg. Filiz Polat und Helge Lim-
burg (GRÜNE) 

Plant die Landesregierung einen Lehrstuhl 
für islamische Theologie ohne Akzeptanz 
der Muslime? 

Islamische Studien sind bisher an deutschen 
Hochschulen noch nicht etabliert. Dieser Zu-
stand wird der Bedeutung der größten nicht 

christlichen Glaubensgemeinschaft in Deutsch-
land nicht gerecht. Deshalb hat der Wissen-
schaftsrat nun den Aufbau von islamischen 
Studien an staatlichen Universitäten empfohlen. 
Im Hinblick auf die institutionellen Erfordernis-
se, die sich aus dem verfassungsrechtlich ga-
rantierten Selbstbestimmungs- und Mitwir-
kungsrecht der Religionsgemeinschaften erge-
ben, schlägt der Wissenschaftsrat vor, an den 
entsprechenden Hochschulen theologisch kom-
petente Beiräte für islamische Studien einzu-
richten. Sie sollen an der Einrichtung, Änderung 
und Aufhebung von theologischen Studiengän-
gen sowie an der Einstellung des wissenschaft-
lichen Personals beteiligt werden. Die Mitwir-
kung bei Berufungen erstreckt sich nicht auf die 
wissenschaftliche und pädagogische Qualifika-
tion der Kandidaten und Kandidatinnen, son-
dern allein auf die Prüfung, ob aus religiösen 
Gründen Einwände gegen die von der Universi-
tät ausgewählten Personen geltend gemacht 
werden können. Im Rat sollten muslimische 
Verbände und Religionsgelehrte sowie musli-
mische Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens vertreten sein. Der Aufbau von islami-
schen Studien erfordert zusätzliche finanzielle 
Ressourcen. Die Universität Osnabrück soll als 
eine der ersten Hochschulen in Deutschland ein 
eigenes islamisch-theologisches Institut einrich-
ten. Geplant sind laut einem Bericht der Neuen 
Osnabrücker Zeitung vom Juni 2009  4 bis 5 
Lehrstühle für 50 bis 80 angehende Imame pro 
Jahr. Die Absolventen können anschließend als 
Vorbeter und Vorsteher von Moscheegemein-
den eingesetzt werden. Frühestens ab 2012 
soll der Bachelorstudiengang für islamische 
Theologie beginnen. Kurzfristig soll die soge-
nannte Imamausbildung bereits ab dem Winter-
semester 2010/2011 als ein Weiterbildungspro-
gramm für ausländische Imame starten, das vor 
allem deutsche Sprachkompetenz vermitteln 
soll. Die Ausbildung von Imamen ist für die 
Entwicklung muslimischer Gemeinschaften in 
Deutschland von zentraler Bedeutung. Für die 
Akzeptanz von in Deutschland ausgebildeten 
Imamen in den Moscheegemeinden bedarf es 
einer zentralen Beteiligung von muslimischen 
Gemeinschaften in allen Aspekten der Ausbil-
dung. Dabei muss zwingend die Vielfalt der 
muslimischen Gemeinschaften in den Prozess 
miteinbezogen werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche muslimischen Verbände werden in 
welcher Form bei der Einrichtung und Beglei-
tung eines theologischen Institutes in Osna-
brück - insbesondere in dem vom Wissen-
schaftsrat empfohlenen Beirat für islamische 
Studien - eingebunden? 

2. In welcher Höhe wird die Universität Osna-
brück in den kommenden fünf Jahren zusätzli-
che finanzielle Mittel für die Einrichtung eines 
islamisch-theologischen Instituts aus dem Lan-
deshaushalt zugewiesen bekommen? 
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3. Inwiefern wird diesbezüglich die Ziel- und 
Leistungsvereinbarung zwischen der Universität 
und dem Land Niedersachsen geändert wer-
den? 

Zu 1: Mit Kabinettsbeschluss der Landesregierung 
vom 2. Oktober 2007 wurde zum Wintersemester 
2007/08 der Masterstudiengang „Islamische Reli-
gionspädagogik“ (Erweiterungsfach) für das Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen und an Real-
schulen an der Universität Osnabrück eingerichtet. 
Die Konzeption des Studiengangs der Universität 
Osnabrück wurde auf interministerieller Arbeits-
ebene vom Kultusministerium, dem Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur, der Staatskanzlei und 
einem runden Tisch „Islamische Religionspädago-
gik“ beraten. Um auf muslimischer Seite ein hohes 
Maß an Akzeptanz der Gestaltung des Masterstu-
diengangs zu erzielen, haben MK und MWK die 
maßgeblichen Repräsentanten der muslimischen 
Vertretungen in Niedersachsen zu dem runden 
Tisch eingeladen. Dieses Vorgehen hat sich be-
währt und zu einem vertrauensvollen Miteinander 
geführt. 

Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur 
Weiterentwicklung von Theologien und religions-
bezogenen Wissenschaften vom 29. Januar 2010 
heben dieses Zusammenwirken in Niedersachsen 
ausdrücklich hervor und betonen, dass „eine 
pragmatische, auf einer gewachsenen Zusammen-
arbeit beruhende Mitwirkung in Einzelfällen, wie 
z. B. bei der Einberufung des sogenannten runden 
Tischs in Niedersachsen für die Erprobung des 
islamischen Religionsunterrichts, gelungen“ sei. 

Diese enge Zusammenarbeit wird bei der Entwick-
lung eines universitären Weiterbildungsangebotes 
an der Universität Osnabrück für Imame, Seelsor-
gerinnen und Seelsorger sowie des mittelfristig 
geplanten grundständigen Bachelorstudienganges 
zur Ausbildung von Imamen fortgesetzt. 

Die interministerielle Arbeitsgruppe unter Beteili-
gung der Universität hat hierzu in den vergange-
nen Monaten bereits zweimal ausführlich mit mus-
limischen Verbänden und Vereinigungen diskutiert, 
so der Schura Niedersachsen, dem Landesver-
band der Muslime in Niedersachsen e. V., der 
Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion 
DITIB e. V., dem Religionsattachée des Türkischen 
Generalkonsulats, dem Verband der Islamischen 
Kulturzentren VIKZ, dem Zentralrat der Muslime in 
Deutschland e. V., der Islamischen Gemeinschaft 
der schiitischen Gemeinden Deutschlands IGS und 
der Islamischen Gemeinde e. V. 

Ob und in welcher Weise die Aktivitäten sinnvoll-
erweise durch eine weiterreichende Institutionali-
sierung (Institut, Beirat o. Ä.) flankiert werden, wird 
zu gegebener Zeit erörtert werden. Dessen unge-
achtet wird, wie oben dargestellt, die vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit den muslimischen Ver-
bänden und Vereinigungen auch bei allen weiteren 
Schritten fortgesetzt. Die Überschrift der Anfrage 
entbehrt deshalb jeder Grundlage. 

Zu 2: Ein Konzept für die Einrichtung einer islami-
schen Theologie an der Universität Osnabrück liegt 
noch nicht vor, weil zu dessen abschließender 
Erarbeitung die Empfehlungen des Wissenschafts-
rates abgewartet werden sollten. Deshalb sind im 
Landeshaushalt derzeit keine Mittel für die Einrich-
tung eines islamisch-theologischen Instituts vorge-
sehen. 

Zu 3: Die Einrichtung von Studiengängen ist ge-
mäß § 1 (3) NHG in einer Zielvereinbarung abzu-
bilden. Wenn ein grundständiger Bachelorstudien-
gang für die Imamausbildung entwickelt ist und der 
Studiengang eingerichtet werden soll, wird das 
Programm in eine Zielvereinbarung zwischen Uni-
versität und Land aufgenommen. 

 

Anlage 29 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit auf die Frage 30 des Abg. Dieter 
Möhrmann (SPD) 

Anrechnung der Umweltprämie (Abwrack-
prämie) auf Leistungen nach dem SGB II 
verbindlich klären 

Nach mir vorliegenden Informationen gibt es 
bundesweit eine unterschiedliche Rechtsan-
wendung des § 11 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a 
SGB II in Zusammenhang mit der Abwrackprä-
mie. Gerade im ländlichen Raum sind viele Be-
troffene auf einen Pkw angewiesen, weil es ei-
nen funktionierenden ÖPNV nicht gibt. In vielen 
Fällen ist es auch unwirtschaftlich, auf Taxen 
zurückzugreifen. Daher muss der eigene Klein-
wagen genutzt werden. Es ist eine persönliche 
Entscheidung der Bezieher von SGB-II-Leis-
tungen, wofür sie ihr Budget verwenden. 

Wenn sich in Niedersachsen diese Betroffenen 
für eine Kauf- oder Leasinglösung unter Nut-
zung der Umweltprämie entschieden haben, 
wird ihnen diese staatliche Prämie in monatli-
chen Raten von den Arbeitsagenturen oder Op-
tionskommunen von den Barleistungen abge-
zogen. In anderen Bundesländern werden die 
Umweltprämien nicht angerechnet. Klagen vor 
Sozialgerichten sind unterschiedlich ausgegan-
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gen. Von Obergerichten gibt es bisher keine 
Entscheidungen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat der Bundesgesetzgeber zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens ausdrücklich Empfänger von 
SGB-II-Leistungen von der Gewährung der Um-
weltprämie ausschließen wollen, und warum 
muss diese Prämie nicht nach § 11 Abs. 3 Nr. 1 
Buchst. a SGB II bewertet werden? 

2. Wie bewerten andere Bundesländer diese 
Anrechnung, und welche Gerichtsurteile mit un-
terschiedlichen Urteilen sind mit welcher Be-
gründung bekannt? 

3. Warum sind bisher keine Initiativen des Lan-
des Niedersachen erfolgt, um zu einer endgülti-
gen Klärung der Rechtslage für die Betroffenen 
zu kommen, oder soll eine obergerichtliche Klä-
rung abgewartet werden? 

Die Bundesregierung hat nach Maßgabe der Richt-
linie zur Förderung des Absatzes von Personen-
kraftwagen vom 20. Februar 2009 mit Änderungen 
vom 17. März und 26. Juni 2009 Regelungen zur 
Gewährung der Umweltprämie (sogenannte Ab-
wrackprämie) als Instrument des Konjunkturpake-
tes II erlassen. 

Mithilfe der Umweltprämie wollte die Bundesregie-
rung die Verschrottung alter und den Absatz neuer 
Personenkraftwagen fördern. Alte Personenkraft-
wagen mit hohen Emissionen an klassischen 
Schadstoffen sollten durch neue, effizientere und 
sauberere Fahrzeuge ersetzt und so ein Beitrag 
zur Reduzierung der Schadstoffbelastung der Luft 
geleistet und gleichzeitig die Nachfrage nach Neu-
fahrzeugen gestärkt werden. 

Förderfähig war der Erwerb eines Personenkraft-
wagens, der hinsichtlich seiner Schadstoffklasse 
bestimmte Anforderungen erfüllt, wenn zugleich 
ein geeignetes Altfahrzeug verschrottet wurde. 
Soweit die Antragsvoraussetzungen erfüllt und 
nachgewiesen waren, bewilligte das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die 
beantragte Umweltprämie in Höhe von 2 500 Euro 
pro Neufahrzeug. Gemäß der Richtlinie zur Förde-
rung des Absatzes von Personenkraftwagen ende-
te die Frist für die Beantragung der Umweltprämie 
am 31. Dezember 2009. Bewilligungen konnten 
vom BAFA zudem nur im Rahmen der zur Verfü-
gung gestellten Gesamtfördersumme bewilligt 
werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Ob der Bundesgesetzgeber zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens ausdrücklich Empfänger von 

SGB-II-Leistungen von der Gewährung einer Um-
weltprämie ausschließen wollte, ist der Landesre-
gierung nicht bekannt. 

Nach § 11 Abs. 1 Satz 1 SGB II sind alle Einnah-
men in Geld oder Geldeswert mit Ausnahme der 
Leistungen nach dem SGB II und weiterer konkret 
benannter Leistungen als Einkommen zu berück-
sichtigen. Nach § 11 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a sind 
zweckbestimmte Einnahmen unter bestimmten 
Voraussetzungen nicht als Einkommen im Sinne 
des SGB II zu berücksichtigen. 

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales (BMAS), das auch die Fachauf-
sicht über die Arbeitsgemeinschaften nach dem 
SGB II ausübt, ist die Umweltprämie als Einkom-
men bei der Bedarfsermittlung der Hilfeberechtig-
ten anzurechnen (u. a. BT-Drs. 16/11845, S. 39). 

Sie hat sich den Ausführungen des Landessozial-
gerichts für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
schluss vom 3. Juli 2009, Az.: L 20 B 59/09 
AS ER) angeschlossen. Die Bundesregierung be-
wertet die Umweltprämie als Einnahme, die die 
Situation des Hilfebedürftigen in einer Weise güns-
tig beeinflusst, sodass daneben Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nicht gerecht-
fertigt sind. 

Der Deutsche Bundestag hat Gesetzesinitiativen 
zur Freistellung der Umweltprämie nach Bekannt-
werden der Rechtsauffassung der Bundesregie-
rung abgelehnt. Nach Ansicht der Bundesregie-
rung entspricht es daher dem Willen des Gesetz-
gebers, die Rechtsauffassung der Bundesregie-
rung nicht durch eine abweichende Gesetzesbe-
stimmung zu korrigieren. Auf die Antwort der Bun-
desregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Kuhnert, Dr. Lötzsch, Ernst, u. a. und der 
Fraktion Die LINKE (BT-Drs. 16/14156) wird Bezug 
genommen. 

Auch in den aktuellen Hinweisen der Bundesagen-
tur für Arbeit zur Anwendung des § 11 SGB II ist 
die Umweltprämie nicht in den Katalog der zweck-
bestimmten Einnahmen, wie z. B. Aufwandsent-
schädigungen im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkei-
ten, Wohnungsbauprämie, Arbeitgebersparzulage, 
Entschädigungen für Blutspender und dergleichen, 
aufgenommen worden. 

Zu 2: Die Arbeitsgemeinschaften nach dem SGB II 
sind bundesweit an die Fachaufsicht der Bundes-
agentur für Arbeit und des BMAS gebunden. 

Entgegen des unter 1. genannten Beschlusses des 
Landessozialgerichts für das Land Nordrhein-
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Westfalen kommen z. B. das Landessozialgericht 
Sachsen-Anhalt (Beschluss vom 6. Oktober 2009), 
das Bayerische Landessozialgericht (Beschluss 
vom 21. Dezember 2009) und das Hessische Lan-
dessozialgericht (Beschluss vom 15. Januar 2010) 
zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Abwrack-
prämie um eine zweckbestimmte Einnahme nach 
dem SGB II handelt, die anrechnungsfrei bleiben 
müsse. Diese Gerichte führen aus, dass die staat-
liche Umweltprämie zweifelsfrei einem anderen 
Zweck als der Unterhalt oder die Eingliederung im 
Sinne des § 1 Abs. 2 SGB II diene. Der Erhalt der 
staatlichen Umweltprämie beeinflusse die Lage 
eines Leistungsbeziehers nach dem SGB II nicht 
so günstig, dass daneben Leistungen nach diesem 
Buch nicht gerechtfertigt wären. Es sei zu berück-
sichtigen, dass die Gewährung einer Prämie von 
2 500 Euro dem Leistungsempfänger nicht tat-
sächlich zur Verfügung stehe und dementspre-
chend dieser Betrag nicht für den privaten Konsum 
ausgegeben werden könne. Daher komme es zu 
keiner zu berücksichtigenden Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage des Hilfeempfängers. 

Zu 3: Die Beschlusslage auf Bundesebene und die 
Rechtsansicht der Bundesregierung sind eindeutig. 
Ein landesspezifischer Handlungsbedarf wird ins-
besondere nach Beendigung der Fördermöglich-
keiten zur Gewährung einer Umweltprämie nicht 
gesehen. Im Übrigen bleibt der Fortgang der sozi-
algerichtlich anhängigen Verfahren abzuwarten, 
ebenso hieraus hervorgehende Urteile der zweiten 
Instanz, die bislang noch nicht vorliegen. 

 

Anlage 30 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 31 der Abg. Angelika Jahns und 
Hans-Christian Biallas (CDU) 

„Schulhof-CD“ der NPD 

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien sieht keine Möglichkeit, eine an jugend-
liche Wähler gerichtete Musik-CD der rechtsex-
tremen Nationaldemokratischen Partei 
Deutschland (NPD) zu verbieten. Das Verfah-
ren zur Überprüfung war vom Landeskriminal-
amt Niedersachsen initiiert worden. 

Die Platte ist als „Schulhof-CD“ ein wichtiger 
Bestandteil der Jugendarbeit der NPD. Unter 
dem Titel „BRD vs. Deutschland“ sind auf der 
CD mehrere Interviews mit NPD-Mitgliedern 
und rechten Sängern veröffentlicht. Die Textbei-
träge werden von zwölf Liedern unterbrochen, 
z. B. von rechtsgerichteten Bands wie „Division 

Germania“ oder „Noie Werte“. Weil die kosten-
lose CD nicht verboten wurde, darf sie nun wei-
terhin legal an Kinder und Jugendliche verteilt 
werden. So kann die NPD auch zukünftig ihre 
Strategie verfolgen, mit jugendkompatibler Mu-
sik Erstwähler für ihr radikales Gedankengut zu 
gewinnen. 

Seit 2004 veröffentlicht die Partei in regelmäßi-
gen Abständen Alben mit einfacher Musik und 
noch einfacheren Thesen: „Wer Wahrheit 
spricht, verliert“ z. B. oder auch: „Es ist Zeit zu 
rebellieren.“ Geändert hat sich allerdings die in-
terne Strategie in der rechtsextremen Jugend-
arbeit. Waren die Inhalte der früheren Platten 
noch so radikal, dass sie regelmäßig Gerichte 
beschäftigten, haben sich die Verantwortlichen 
mittlerweile dafür entschieden, die radikalsten 
Spitzen ihrer politischen Botschaft zwischen 
den Zeilen zu verstecken, um dadurch Verbo-
ten und Urteilen zu entgehen und eine größere 
Verbreitung ihrer CDs zu ermöglichen. Außer-
dem bieten die Rechtsextremen ihre Lieder 
auch im Internet zum kostenlosen Download 
an. 

Die Leiterin der Prüfstelle, Elke Monssen-Eng-
berding, sagte, man habe bei der Abwägung 
zwischen Jugendschutz und Meinungsäuße-
rung nicht genügend Argumente für ein Verbot 
gefunden. Die Songs und Interviews auf der CD 
bewegten sich stets im Rahmen der zulässigen 
Meinungsäußerung. Die Prüfstelle dürfe Medien 
auch nicht ausschließlich aufgrund politischer 
Inhalte verbieten. 

Die Rechtsextremen feiern derweil im Internet. 
Auf der NPD-Parteiseite meldete sich Frank 
Schwerdt, der stellvertretende Bundesvorsit-
zende der Partei, zu Wort. Schwerdt arbeitet 
seit Jahren im Bereich der rechtsextremen Ju-
gendpolitik. Der NPD-Funktionär ist im Rahmen 
dieser Aufgabe bereits vorbestraft, u. a. wegen 
Volksverhetzung, Herstellung und Verbreitung 
von NS-Propagandamaterial sowie wegen Ver-
wendung von Kennzeichen verbotener Organi-
sationen.  

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung die Ent-
scheidung der Bundesstelle für jugendgefähr-
dende Medien, die „Schulhof-CD“ der NPD dür-
fe weiterverteilt werden? 

2. Welche Erkenntnisse hat die Landesregie-
rung über die politischen Zielsetzungen, die die 
NPD mit der Verteilung der „Schulhof-CD“ ver-
folgt? 

3. Welche Maßnahmen wird die Landesregie-
rung ergreifen, um insbesondere Kinder und 
Jugendlichen auf die Gefahren rechtsextremis-
tischen Gedankenguts hinzuweisen? 

Die NPD ist eine neonazistische Partei. Sie verfolgt 
das Ziel einer ethnisch homogenen Volksgemein-
schaft. Zur Verwirklichung dieses Ziels hat sie die 
von ihr so bezeichnete Dreisäulenstrategie entwi-
ckelt, die sich auf drei Handlungsebenen erstreckt: 
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Die NPD führt nach eigenem Bekunden einen 
Kampf um die Straße, einen Kampf um die Köpfe 
und einen Kampf um die Parlamente. Im Rahmen 
dieser Strategie ist die Produktion und Verteilung 
von sogenannten Schulhof-CDs für zwei Hand-
lungsebenen von Bedeutung. In kurzfristiger Per-
spektive soll die Verbreitung von Schulhof-CDs 
Wähler aus dem jugendlichen Bereich mobilisie-
ren, in mittelfristiger Perspektive das Denken jun-
ger Menschen im Sinne der neonazistischen Ziel-
setzungen der NPD beeinflussen. NPD-Strategen 
verbinden hiermit die Vorstellung von der Errin-
gung der kulturellen Hegemonie. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Anfra-
ge namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Aufgabe der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien (BPjM) ist u. a. die Indizierung 
jugendgefährdender Medien auf Antrag von Ju-
gendbehörden und der Kommission für Jugend-
medienschutz bzw. auf Anregung von anderen 
Behörden oder anerkannten Trägern der freien 
Jugendhilfe. Die BPjM entscheidet über die Ju-
gendgefährdung von Medien (Träger- und Tele-
medien) und trägt diese in die Liste der jugendge-
fährdenden Medien ein (Indizierung). 

Eine Bewertung der Schulhof-CD „BRD vs. 
Deutschland“ der NPD in Hinsicht auf ihren ju-
gendgefährdenden Charakter ergibt sich aus Sicht 
der niedersächsischen Verfassungsschutzbehörde 
aus der Analyse der „Gesamtkomposition“ und der 
Intentionen der Initiatoren. Bei der CD handelt es 
sich um kein plakatives Machwerk, sondern um 
eine subtile Form der Propagandavermittlung. Die 
Herausgeber der CD haben aus einer Vielzahl von 
möglichen Titeln eine bewusste Auswahl getroffen, 
um auf suggestive Art und Weise die politischen 
Aussagen zu unterstreichen. Die beabsichtigte 
Wirkung entfaltet nicht der einzelne Musiktitel, 
sondern der propagandistische Sog, in den der 
Konsument gezogen werden soll. In dem Begleit-
heft setzt die NPD dem aus ihrer Sicht dekadenten 
System ihre Vorstellung von einer Volksgemein-
schaft entgegen. 

Nach einer umfangreichen inhaltlichen Überprü-
fung der CD durch das Landeskriminalamt Nieder-
sachsen bestand der Verdacht, dass gemäß § 18 
Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) die 
Inhalte geeignet sind, die Entwicklung von Kindern 
oder Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit zu gefährden. Nach Bewertung des 
Landeskriminalamtes gibt es Anhaltspunkte, dass 

die CD insgesamt ein zu Gewalttätigkeit, Auslän-
derfeindlichkeit und zum Widerstand gegen das 
bestehende demokratische System subtil anrei-
zendes Medium darstellt. 

Zuvor hatte auch das Niedersächsische Justizmi-
nisterium (MJ) eine rechtliche Bewertung der Inhal-
te der CD vorgenommen. Im Ergebnis wurde fest-
gestellt, dass Straftatbestände des Strafgesetzbu-
ches nicht betroffen sind. Gleichwohl wurde vor 
dem Hintergrund des Verdachts der Jugendge-
fährdung durch MJ empfohlen, eine entsprechende 
Entscheidung der BPjM herbeizuführen. Aus die-
sen Gründen erfolgte unter Darstellung einer dezi-
dierten Begründung eine Anregung auf Indizierung 
und Aufnahme der CD in die Liste der jugendge-
fährdenden Medien durch das Landeskriminalamt 
Niedersachsen. 

Durch die BPjM wurde dem Landeskriminalamt 
zunächst mitgeteilt, dass in der Sitzung des soge-
nannten 12er-Gremiums entschieden wurde, die 
Schulhof-CD der NPD „BRD vs. Deutschland“ nicht 
zu indizieren. Seit gestern liegt die ausführliche 
schriftliche Begründung der Entscheidung vor; 
diese wird zurzeit bewertet. 

Die Niedersächsische Landesregierung bedauert 
die Entscheidung der BPjM; inwieweit Schritte 
gegen die Entscheidung unternommen werden 
können, wird zurzeit noch geprüft. 

Zu 2: Die NPD und ihre Jugendorganisation JN 
sehen in Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
ein erhebliches Rekrutierungs- und Mobilisierungs-
potenzial, das sie mit jugendspezifischen Publika-
tionen wie Comics und Schulhof-CDs zu umwer-
ben versuchen. Ansonsten siehe Vorbemerkun-
gen. 

Zu 3: Im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages 
klärt der niedersächsische Verfassungsschutz seit 
Jahren die Öffentlichkeit, insbesondere junge 
Menschen, über verfassungsfeindliche Bestrebun-
gen auf. Die einzelnen Maßnahmen sind eingebet-
tet in ein umfassendes Gesamtkonzept, das die 
Maßnahmen aufeinander abstimmt und mit den 
vielfältigen in Niedersachsen im Bereich der Prä-
vention tätigen Institutionen vernetzt. 

Alle bisherigen und zukünftigen Aktivitäten des 
Verfassungsschutzes in den Bereichen Öffentlich-
keitsarbeit, Prävention und Beratung werden mit 
der im Jahr 2009 in der Verfassungsschutzabtei-
lung eingerichteten Niedersächsischen Extremis-
musinformationsstelle (NEIS) noch stärker gebün-
delt. Ein wesentlicher Bestandteil des durch die 
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NEIS koordinierten Gesamtkonzeptes sind u. a. die 
vom niedersächsischen Verfassungsschutz konzi-
pierte und seit 2005 kontinuierlich gebuchte Wan-
derausstellung „Verfassungsschutz gegen Rechts-
extremismus - Unsere Demokratie schützen“. Seit 
Beginn des Jahres 2010 ist diese Ausstellung um 
den Themenbereich Linksextremismus erweitert 
worden und nun unter dem Titel „Verfassungs-
schutz gegen Extremismus - Demokratie schützen 
vor Rechts- und Linksextremismus“ zu sehen. Die 
Ausstellung gibt u. a. einen Überblick über die 
aktuellen Erscheinungsformen des Rechtsextre-
mismus und richtet sich vorrangig an Schüler und 
Jugendliche. In Führungen durch geschulte Mitar-
beiter der Verfassungsschutzabteilung bekommen 
die Besucher einen Einblick in die rechtsextremis-
tische Jugendszene mit ihrer Symbolik, der emoti-
onalen Wirkung rechtsextremistischer Musik und 
den medialen Angeboten der rechten Szene. In 
den bisherigen 42 Ausstellungsorten konnten bis-
lang über 25 000 Besucher durch die Ausstellung 
geführt werden. Bis Ende 2010 sind feste Termine 
mit acht weiteren Ausstellungsstandorten verein-
bart. Anfragen für das Jahr 2011 liegen bereits vor. 

Um insbesondere Schüler und Jugendliche über 
die Gefahren des Extremismus aufzuklären, inten-
siviert der niedersächsische Verfassungsschutz im 
Rahmen der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit 
bereits seit Anfang 2004 an niedersächsischen 
Schulen und Bildungseinrichtungen Vortrags- und 
Informationsveranstaltungen zum Thema Rechts-
extremismus. Die fortlaufenden Vortragsveranstal-
tungen über aktuelle Entwicklungen und Erschei-
nungsformen der rechtsextremistischen Szene 
dienen der Sensibilisierung von Schülerinnen und 
Schülern, aber auch Multiplikatoren wie Pädago-
gen, Eltern und Jugendgruppenleitern. Im Mittel-
punkt solcher Vortragsveranstaltungen stehen - 
neben der wichtigen Auseinandersetzung mit der 
volksverhetzenden, fremdenfeindlichen, rassisti-
schen und zu Gewalttaten aufrufenden Skinhead-
Musik - seit einiger Zeit auch die Information und 
Aufklärung über die neuen Aktionsformen der 
Neonaziszene wie z. B. die „Autonomen Nationa-
listen“. Die teilweise in Kooperation mit den örtli-
chen Polizeidienststellen, Präventionsräten und 
sonstigen Initiativen durchgeführten Veranstaltun-
gen finden seit Jahren positive Resonanz. Seit 
Beginn dieser Maßnahme ist eine kontinuierlich 
steigende Nachfrage an zielgruppenorientierten 
Vorträgen in Schulen zu verzeichnen. 

Zudem läuft seit Juni 2005 in enger Zusammenar-
beit mit dem Niedersächsischen Kultusministerium, 

dem Niedersächsischen Landesamt für Lehrerbil-
dung und Schulentwicklung (NiLS) und der Lan-
desschulbehörde eine gemeinsame Fortbildungs-
reihe für Lehrkräfte mit Vortrags- und Diskussions-
veranstaltungen in verschiedenen Regionen des 
Landes. Die zentralen Lehrerfortbildungen werden 
fortan mit den Präsentationsorten der Wanderaus-
stellung verknüpft, um den Wirkungsgrad der Wan-
derausstellung zu erweitern. Die Lehrkräfte erhal-
ten so bereits im Vorfeld einen umfangreichen 
Einblick in die Erscheinungsformen des Rechtsex-
tremismus und haben damit die Möglichkeit, den 
Besuch der Ausstellung mit den jeweiligen Schü-
lern fundiert vorzubereiten. Im Mittelpunkt der Leh-
rerfortbildung steht auch hier die Information über 
die Gefahren des Rechtsextremismus und die 
aktuelle Entwicklung, die von Referenten der nie-
dersächsischen Verfassungsschutzbehörde vorge-
tragen werden. Gleichzeitig sollen die Veranstal-
tungen dazu beitragen, dass in den Schulen ge-
eignete Aktivitäten und Projekte gegen den 
Rechtsextremismus initiiert und nachhaltig veran-
kert werden. Mit weiteren Multiplikatorenschulun-
gen greift der niedersächsische Verfassungsschutz 
eine wichtige Zielgruppe auf; denn eine nachhalti-
ge Wertevermittlung und Aufklärung setzen die 
stetige Information über den Rechtsextremismus 
bei Multiplikatoren, wie Lehrern, Jugendgruppen-
leitern und Mitarbeitern von politischen Bildungs-
einrichtungen, voraus. 

Der niedersächsische Verfassungsschutz beteiligt 
sich darüber hinaus in Kooperation mit der Integra-
tionsabteilung im Innenministerium an der Durch-
führung von Jugendkongressen in Niedersachsen. 
Mitarbeiter der Verfassungsschutzabteilung bieten 
bei diesen ganztägigen Veranstaltungen für Schu-
len eigene Workshops zu allen Extremismusberei-
chen, so auch zu konkreten Themenschwerpunk-
ten des Rechtsextremismus wie rechtsextremisti-
sche Musik und Rechtsextremismus im Internet am 
Beispiel der Neonazi-Szene, an. Nach der Auftakt-
veranstaltung 2008 in Braunschweig haben im 
Jahr 2009 zwei Jugendkongresse in Aurich und 
Celle stattgefunden. Auch für 2010 sind weitere 
Veranstaltungen bereits in Planung. 

Die vom niedersächsischen Verfassungsschutz  
herausgegebene Broschüre „Rechtsextremistische 
Skinheads, neonazistische Kameradschaften und 
rechtsextremistische Musik“ wird in komplett über-
arbeiteter Version bereits in zweiter Auflage ange-
boten. Die Broschüre dient bislang vielen Lehrern 
als Unterrichtsmaterial und wird ausstellungs- und 
vortragsbegleitend verteilt. Eine Aktualisierung, die 
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insbesondere auch den Bereich der „Autonomen 
Nationalisten“ hervorhebt, ist derzeit in Planung. 

Zudem wird an der Erstellung jugendgerechter 
Publikationen gearbeitet. In Kooperation mit dem 
Land Nordrhein-Westfalen soll der dort bereits 
erfolgreich für die Arbeit mit Jugendlichen angebo-
tene „Andi-Comic“ übernommen und auf nieder-
sächsische Besonderheiten angepasst werden. 

Als weiteres Unterrichtsmaterial soll eine 
Grundrechtefibel erarbeitet werden, die sich insbe-
sondere an jüngere Schülerinnen und Schüler 
richtet. Sie kann als Unterstützung und Anleitung 
zur Wertevermittlung und -erziehung bei Kindern 
im Grundschulalter dienen. 

Mit einer verstärkten Bekämpfung des Rechtsex-
tremismus durch eine gemeinsame Kampagne von 
Politik, Organisationen, Verbänden und Vereinen 
unter dem Motto „Niedersachsen ist stark - ge-
meinsam gegen Rechtsextremismus“ sollen über 
die NEIS einem Einfluss durch Rechtsextremisten 
entgegenwirkt und gesellschaftliches Engagement 
und Aufklärungsarbeit gefördert werden. 

Mit den geschilderten Aktivitäten richtet sich der 
niedersächsische Verfassungsschutz im Rahmen 
seines präventiven Gesamtkonzeptes gezielt an 
junge Menschen und leistet damit einen wichtigen 
Beitrag bei der Bekämpfung des Rechtsextremis-
mus. 

Die niedersächsischen Polizeibehörden wurden 
durch das Landeskriminalamt in Bezug auf die 
Inhalte der Schulhof-CD sowie die Entscheidung 
der BPjM lageangepasst informiert und sensibili-
siert. 

Insbesondere im Zusammenhang mit der Verbrei-
tung von rechtsextremistischem Propagandamate-
rial an Schulen arbeiten die Polizeidienststellen 
und Fachkommissariate des Polizeilichen Staats-
schutzes eng mit den örtlichen Schulen zusammen 
und stehen dabei in einem ständigen Informati-
onsaustausch. Darüber hinaus bietet die Polizei im 
Bedarfsfall z. B. Unterstützung bei der Durchset-
zung des Hausrechtes sowie hinsichtlich der inhalt-
lichen Überprüfung von verteilten Tonträgern. In 
der Vergangenheit kam es vor, dass Exemplare 
einer Schulhof-CD der NPD verbreitet wurden, die 
trotz identischem Cover unterschiedliche Inhalte 
aufwiesen. 

Auch unabhängig von der o. g. Verteilung der 
Schulhof-CD steht die niedersächsische Polizei 
Kindern und Jugendlichen als ein wichtiger und 
kompetenter Ansprechpartner zum Thema Rechts-

extremismus auf örtlicher Ebene zur Verfügung. Im 
Rahmen einer Informations- und Aufklärungskam-
pagne informiert die Polizei Schülerinnen und 
Schüler über Erscheinungsformen des Rechtsex-
tremismus aus polizeilicher Sicht. Vordringliches 
Ziel ist es dabei, das Problembewusstsein der 
Kinder und Jugendlichen zu schärfen. Sie lernen, 
die Vorgehensweise und Gefahren des Rechtsex-
tremismus frühzeitig zu erkennen und handlungs-
sicher und couragiert auch auf rechte Gewalt zu 
reagieren. 

Auch in Niedersachsen wird die bundesweite In-
formations- und Aufklärungskampagne „Wölfe im 
Schafspelz“ vom Programm Polizeiliche Kriminal-
prävention flächendeckend umgesetzt. In diesem 
Zusammenhang wurde von der Polizei ein Me-
dienpaket für Schüler ab ca. 13 Jahren, welches 
aus dem Spielfilm „Platzangst“, einem Filmbegleit-
heft und der Dokumentation „Rechtsextremismus 
heute - zwischen Agitation und Gewalt“ besteht, an 
die weiterführenden Schulen in Niedersachsen 
ausgegeben. Der Film soll Schülern ab der 
7. Klasse als Informations- und Diskussionsgrund-
lage dienen. Das Filmbegleitheft gibt Literaturhin-
weise und methodisch-didaktische Hinweise für 
Lehrkräfte. In der Dokumentation werden weitere 
Informationen zum Thema für Schüler ab der 
9. Klasse und für Lehrer dargestellt. 

In Niedersachsen wurden mehr als 3 000 Medien-
pakete verteilt. Zu dieser Kampagne gehörte auch 
ein Kreativwettbewerb für Schulklassen und Ju-
gendgruppen, der das Drehen eines „TV-Spots 
gegen Rechts“ beinhaltet. In Niedersachsen haben 
24 Teams an dem Wettbewerb teilgenommen. 
Auch nach Abschluss des Kreativwettbewerbs im 
April 2007 wird das Medienpaket in Schulen ein-
gesetzt. 

Die im Landeskriminalamt Niedersachsen einge-
richtete Hotline gegen Rechts (0511/26262-6060) 
steht den Bürgern und damit auch den Kindern 
und Jugendlichen rund um die Uhr zur Verfügung. 
Anrufer können neben der Möglichkeit, Informatio-
nen zum Thema Rechtsextremismus und entspre-
chenden präventivpolizeilichen Maßnahmen oder 
Initiativen zu erhalten, auch Hinweise auf rechts-
extremistische Vorfälle und Straftaten an die Poli-
zei geben. 

Durch das Landeskriminalamt Niedersachsen wur-
de zur Unterstützung und Information aller Polizei-
beamtinnen und -beamten in Niedersachsen ein 
umfangreicher „Ratgeber gegen Rechtsextremis-
mus“ erstellt, welchem Hintergrundinformationen 
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zum Thema sowie Präventionstipps entnommen 
werden können. Dieser Ratgeber soll den Polizei-
beamtinnen und -beamten, die nicht täglich mit 
dem Thema Rechtsextremismus befasst sind, als 
Orientierungshilfe im Umgang mit diesem viel-
schichtigen Problembereich dienen und ihnen da-
zu Informationen, Handlungsmöglichkeiten und 
Handlungssicherheit vermitteln. Die Ordner wurden 
vor Kurzem an die Polizeidienststellen ausgeliefert. 

Neben den niedersächsischen Sicherheitsbehör-
den ist das Kultusministerium in der Aufklärung 
von Kindern und Jugendlichen über Rechtsextre-
mismus aktiv. Die Vermittlung von Werten wie 
Demokratie und Weltoffenheit an Schulen ergibt 
sich aus der Niedersächsischen Verfassung und 
aus dem Bildungsauftrag des Niedersächsischen 
Schulgesetzes. Sie ist Teil des schulischen Zu-
sammenlebens und des gemeinsamen Arbeitens 
sowie des fachbezogenen Unterrichts. Insbeson-
dere im geschichtlich-sozialen Fachbereich enthal-
ten die Lehrpläne Beschreibungen verbindlich 
erwarteter Kompetenzen von Schülerinnen und 
Schülern. Seit dem 1. August 2008 sind für die 
Schulformen des Sekundarbereichs I z. B. neue 
Kerncurricula für die Fächer Geschichte, Erdkunde 
und Politik in Kraft getreten, die sich derzeit in der 
Umsetzung befinden und die genannten Werte 
einfordern.  

Durch die Vergabe des jährlich durch das Kultus-
ministerium ausgelobten Schülerfriedenspreises 
werden zudem Projekte gewürdigt, die die erfolg-
reiche Vermittlung dieser Werte dokumentieren. 

Das Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule 
mit Courage“ (SOR–SMC) richtet sich gegen jede 
Form der Diskriminierung und der Ausgrenzung an 
Schulen. In Niedersachsen sind 102 Schulen fast 
aller Schulformen an dem Projekt beteiligt. Bun-
desweit tragen ca. 650 Schulen die Auszeichnung. 
Zur Verleihung des Titels ist es notwendig, dass 
70 % der Schulangehörigen (Schüler, Lehrer, 
Hausmeister usw.) die Grundsätze von SOR-SMC 
unterstützen und ein Projekt gegen Rassismus und 
Diskriminierung durchführen. Die Schule muss 
außerdem jährlich ein weiteres Projekt zur Thema-
tik nachweisen. 

Die Landeskoordination von SOR-SMC ist seit 
Oktober 2007 beim Koordinator für Jugend und 
politische Bildung im Kultusministerium angesie-
delt. Zu den Aufgaben gehören die Begleitung und 
Auszeichnung der Schulen. Pro Jahr kommen 
zehn bis zwölf Schulen zum Netzwerk hinzu. Die 
Werbung erfolgt überwiegend durch Informations-

weitergabe von Schule zu Schule. Außerdem in-
formiert der Verfassungsschutz bei seinen Veran-
staltungen über SOR-SMC. 

Die Bundeskoordination bietet vielfältige Formen 
der Unterstützung durch Materialien und Tagungen 
an (www.schule-ohne-rassimus.org). Im April 2010 
wird in Verden ein Vernetzungstreffen von Vertre-
tern der SOR-SMC-Schulen in Niedersachsen mit 
ca. 200 Teilnehmenden stattfinden. 

Darüber hinaus soll das Beratungsnetzwerk für 
SOR-SMC in Niedersachsen wieder aktiviert wer-
den, um die Schulen vor Ort zu unterstützen. Zu-
künftig sollen noch mehr Hauptschulen und be-
rufsbildende Schulen in das SOR-SMC-Projekt ein-
gebunden werden. 

Des Weiteren sind das Kultusministerium sowie die 
niedersächsischen Sicherheitsbehörden in das 
neue Beratungsnetzwerk „Kompetent für Demokra-
tie - Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremis-
mus“ eingebunden. Das Beratungsnetzwerk ist 
beim Landespräventionsrat angesiedelt. Mit Rat 
und direkter Hilfestellung bieten die Expertinnen 
und Experten vor Ort Unterstützung gegen Rechts-
extremismus an. Sie unterstützen Menschen in 
Problemsituationen mit rechtsextremistischem, 
fremdenfeindlichem oder antisemitischem Hinter-
grund. Gemeinsam mit den Betroffenen erarbeiten 
sie Strategien und Konzepte zur Entschärfung und 
künftigen Vermeidung solcher Konflikte. So helfen 
sie, schwierige Situationen aufzufangen und eine 
dauerhafte Lösung zu finden. Das Kultusministeri-
um bietet vor allem sein Netzwerk der SOR-SMC-
Schulen an. 

Mit der schulischen Gewaltprävention wurde das 
Projekt „Respekt“ konzipiert. Es handelt sich dabei 
um Musikworkshops, die von Profimusikern und 
Musikpädagogen mit Erfahrungen in der offenen 
Jugendarbeit sowie der Arbeit mit Jugendlichen 
ohne musikalische Vorerfahrung durchgeführt wur-
den. 

Ziel ist die Entwicklung eigener Songs, die sich mit 
den Themen Toleranz und Verständigung beschäf-
tigen. Bei der Entwicklung von Texten wird die 
Rezeptionserfahrung der Jugendlichen mit deut-
schen Texten und Reimen aus der Hip-Hop-, 
Breakdance- und Rap-Szene, aber auch aus dem 
Umfeld von deutschen Songwritern und Liederma-
chern berücksichtigt und bewusst mit einbezogen. 
Die Projektidee resultiert aus einem gemeinsam 
mit dem Landeskriminalamt entwickelten Konzept 
mit dem Titel „PräGeRex“ zur Prävention gegen 
rechtsextremistische Gewalt. Das Teilprojekt „Far-

8024 



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

be bekennen! - Songs für Toleranz und Verständi-
gung“ wurde in der Modellregion Wiesmoor erst-
mals im Juni 2002 begonnen. Dabei stand die 
inhaltliche Auseinandersetzung mit rechtsextremis-
tischen Einstellungen und Verhaltensweisen im 
Vordergrund. In der gemeinsamen Arbeit in multi-
kulturellen Musikgruppen unter der Anleitung eines 
deutsch-türkischen Dozententeams wurden Tole-
ranz und Verständigung als positive Werte hervor-
gehoben. Die konzeptionelle Betreuung übernahm 
dabei der Landesmusikrat durch die Bereitstellung 
erfahrener Dozenten sowie der Instrumente des 
Musikmobils. 

Darüber hinaus sind Gedenkstätten zur Erinnerung 
an die NS-Verbrechen unverzichtbare außerschuli-
sche Lernorte einer historisch fundierten Demokra-
tieerziehung in Niedersachsen. Sie leisten einen 
grundlegenden Beitrag zur wertbildenden Sensibi-
lisierung aller Bevölkerungsschichten, insbesonde-
re von Jugendlichen, in der Auseinandersetzung 
mit der NS-Zeit und ihren Folgen. 

Das Land Niedersachsen hat in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten wesentliche Voraussetzungen 
für eine aktive Gedenkstättenarbeit geschaffen. 
Entstanden ist eine im Bundesvergleich singuläre 
historisch-politische Forschungs-, Ausstellungs- 
und Bildungstätigkeit an zahlreichen historischen 
Orten der NS-Verbrechen. 

Durch die Gründung der Stiftung niedersächsische 
Gedenkstätten im November 2004 per einstimmig 
im Landtag verabschiedetem Gesetz hat das Land 
Niedersachsen die besondere Bedeutung der 
NS-Erinnerungsarbeit für die Bildungs-, For-
schungs- und politische Kultur des Landes unter-
strichen. Die Stiftung ist verantwortlich für die Ge-
denkstätten Bergen-Belsen und Wolfenbüttel, sie 
fördert regionale Gedenkstätten in privater Träger-
schaft, und sie ist zuständig für die Dokumentation 
und Erforschung des Nationalsozialismus sowie 
seiner Nachwirkungen. 

Neben der Gedenkstätte Bergen-Belsen sind der-
zeit an zwölf weiteren Standorten in Niedersach-
sen Gedenkstätten mit festen Ausstellungen und 
zumindest temporärem Bildungsangebot aktiv. Alle 
Orte verstehen sich als aktive Lern- und Bildungs-
orte, an denen die Erarbeitung des historischen 
Geschehens durch gegenwartsorientierte Frage-
stellungen kontextualisiert wird. Aspekte wie Anti-
semitismus, Menschenfeindlichkeit oder die Zer-
störung demokratischer Strukturen sind dabei von 
grundlegender Bedeutung. 

Bereits seit Anfang 2008 wird in Bergen-Belsen im 
Rahmen des aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) finanzierten Projekts „Entrechtung als 
Lebenserfahrung“ untersucht und erprobt, wie 
Fragen der Menschenrechtserziehung in Verbin-
dung mit den NS-Verbrechen vermittelt werden 
können. Dieses Pilotprojekt richtet sich ausdrück-
lich an Jugendliche aus bildungsschwachen 
Schichten, mit Migrationshintergrund und mit defi-
zitären Demokratieerfahrungen. 

Die Gedenkstättenarbeit befindet sich mehr als 60 
Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an 
einer Epochenwende. Mit dem Ende der Zeitzeu-
genschaft wächst die Bedeutung der authenti-
schen Orte und damit der Gedenkstätten. Nur ver-
tiefende Forschung und zukunftsorientierte Bil-
dungskonzepte können angemessene Antworten 
auf die wachsende zeitliche Distanz zum Zivilisati-
onsbruch der NS-Verbrechen darstellen. Zu den 
Aufgaben der Stiftung niedersächsische Gedenk-
stätten gehört dabei unabdingbar die gegenwarts-
bezogene Reflexion der historischen Aufklärung an 
den ehemaligen Verbrechensorten.  

Die Landesregierung wird ihrer Verantwortung für 
diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe weiterhin 
gerecht werden und mit einer jährlichen Finanzhilfe 
an die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, 
ergänzt durch die ab 2009 avisierte institutionelle 
Förderung des Bundes für die Gedenkstätte Ber-
gen-Belsen, den finanziellen Grundstock für die 
Fortsetzung und den weiteren Ausbau der Ge-
denkstättenarbeit in Niedersachsen bereitstellen. 

 

Anlage 31 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 32 der Abg. Hans-Christian Biallas 
und Angelika Jahns (CDU) 

Hassbanner in der AWD-Arena 

Laut einem Bericht der Hannoverschen Allge-
meinen Zeitung vom 19. Januar 2010 zog ein 
Banner mit der Aufschrift „Tod und Hass dem 
BTSV“ während des Spiels von Hannover 96 
gegen Hertha BSC am 16. Januar 2010 die Bli-
cke auf sich. Die vorstehende Abkürzung steht 
für den Braunschweiger Turn- und Sportverein 
Eintracht von 1895 e. V. 

Dem Bericht zufolge können Banner erst ge-
hisst werden, wenn diese angemeldet, vom 
Klub begutachtet und genehmigt werden. Nach 
Informationen der Zeitung ist dieses Banner 
den Verantwortlichen nicht vorgelegt worden. 
Dem Verein sind die Urheber zwar bekannt, 
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werden jedoch nicht preisgegeben, da zunächst 
Gespräche mit den Personen geführt werden 
sollen. Von einer Bereitschaft zu Einsicht hängt 
es ab, ob der Hannoversche Sportverein von 
1896 e. V. ein Stadionverbot verhängt. 

Das Banner hat zu einem Imageschaden für 
den Verein und seine Fans geführt. Gleichzeitig 
wiegt nach Einschätzung von Beobachtern 
schwer, dass die Ordner das Banner während 
des Spiels bemerkt, aber dennoch nicht reagiert 
haben, um eine Eskalation - auch vor dem Hin-
tergrund des Spielverlaufs - zu verhindern. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung den vor-
stehenden Sachverhalt sowie die Reaktion des 
Hannoverschen Sportvereins von 1896 e. V.?  

2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregie-
rung, gegen solche schriftlichen Attacken ge-
gen andere Vereine vorzugehen? 

3. Wie bewertet die Landesregierung die Fan-
szene in Hannover sowie in Braunschweig vor 
dem Hintergrund der verbalen, schriftlichen und 
körperlichen Gewalt in den letzten Monaten? 

Zu dem in Rede stehenden Sachverhalt sowie zur 
Hannoveraner Fanszene hat mir die Polizeidirekti-
on Hannover berichtet, zur Braunschweiger Fan-
szene die Polizeidirektion Braunschweig. Die fol-
genden Ausführungen basieren auf diesen Stel-
lungnahmen. 

Am 16. Januar 2010 fand in der AWD-Arena Han-
nover vor 28 700 Zuschauern das Fußballbundes-
ligaspiel zwischen Hannover 96 und Hertha BSC 
Berlin statt. Ab der 70. Spielminute bis kurz vor 
Spielende wurde in der Nordtribüne durch bislang 
Unbekannte ein Banner mit der Aufschrift „Tod und 
Hass dem BTSV“ gezeigt.  

Die Nordtribüne der AWD-Arena bildet den Kern-
bereich der hannoverschen Fanszene. Mit der 
Bezeichnung BTSV ist offensichtlich der Braun-
schweiger Turn- und Sportvereine Eintracht von 
1895 e. V. bzw. Eintracht Braunschweig angespro-
chen worden. 

Die Entscheidung, ob Banner in das Stadion ein-
gebracht werden dürfen, liegt allein im Verantwor-
tungsbereich des Hausrechtsinhabers. Die Aus-
übung des Hausrechts in der AWD-Arena ist der 
Firma Protec übertragen worden. Der durch diese 
Firma gestellte Ordnungsdienst ist verpflichtet, im 
Rahmen der Einlasskontrollen die mitgebrachten 
Banner auch inhaltlich zu prüfen. Bei Verstößen 
jeglicher Art sind Maßnahmen nach der Stadion-
ordnung möglich, wie z. B. das Verweisen von 
Personen aus dem Stadion bzw. das Nichtzulas-
sen des Betretens mit dem Banner, gegebenen-

falls auch das Aussprechen eines Stadionverbo-
tes. Darüber hinaus sind je nach zu beanstanden-
dem Inhalt auch ordnungs- oder strafrechtliche 
Maßnahmen durch die Polizei möglich. 

Das in Rede stehende Banner ist weder den Ver-
antwortlichen bei Hannover 96 noch dem Ord-
nungsdienst vor dem Spiel vorgelegt worden. 

Bei jedem Heimspiel besteht ein festgelegtes 
Kommunikationssystem zwischen dem Veranstal-
ter Hannover 96, dem Sicherheits- und Ordnungs-
dienst, dem Sanitätsdienst, der Feuerwehr und der 
Polizei. Über dieses werden derartige sicherheits-
relevante Ereignisse und Informationen unverzüg-
lich ausgetauscht. 

Die Polizei wurde durch die Verantwortlichen von 
Hannover 96 erst zum Ende der Begegnung über 
das Banner informiert. Aus der Funktionslage der 
Polizei im Bereich des West-Oberranges ist das 
Banner nicht wahrgenommen worden. Eine inten-
sive polizeiliche Auswertung von Bannern erfolgt 
regelmäßig vor dem Spiel und zum Zeitpunkt des 
Spielbeginns. Während der Spielphasen ist die 
Aufmerksamkeit jedoch deutlich stärker auf sich 
gegebenenfalls anbahnende Auseinandersetzun-
gen bzw. Vorbereitungen zur Verwendung von 
Pyrotechnik ausgerichtet. 

Bei rechtzeitiger Feststellung wäre über den Fan-
beauftragten ein Ansprechen der Verursacher mit 
der Zielrichtung erfolgt, das Banner zu entfernen. 
Bei Nichtbefolgen wäre der Ordnungsdienst einge-
schritten. 

Der Vorfall wurde am 28. Januar 2010 von allen 
Beteiligten im Rahmen der Sicherheitsbespre-
chung zu dem folgenden Bundesligaspiel intensiv 
erörtert. Um eine Wiederholung eines derartigen 
Vorfalles zu verhindern, ist das Personal des Ord-
nungsdienstes eingehend sensibilisiert worden, bei 
den Einlasskontrollen alle Banner intensiv zu 
überprüfen und während des Spieles verstärkt auf 
derartige Aktionen zu achten.  

Darüber hinaus hat der Fanbeauftragte des Ver-
eins Hannover 96 in Gesprächen mit den relevan-
ten Fangruppierungen die Auswirkungen dieses 
Vorfalles sowie das zukünftige konsequente Un-
terbinden solcher Aktionen verdeutlicht. 

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat auf Grundla-
ge einer schriftlichen Anzeige am 20. Januar 2010 
ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen 
Unbekannt eingeleitet und die Akten am 4. Februar 
2010 zur Durchführung weiterer Ermittlungen an 
die Polizeiinspektion Hannover-West übersandt. 
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Dies vorangestellt, beantworte ich die Anfrage 
namens der Landesregierung wie folgt:  

Zu 1 und 2: Siehe Vorbemerkungen. 

Zu 3: Bei den Problemfanszenen in Braunschweig 
und Hannover handelt es sich um die zahlenmäßig 
größten in Niedersachsen. Deren Verhältnis be-
werten die Polizeidirektionen Braunschweig und 
Hannover übereinstimmend als feindschaftlich. 
Dieses Verhältnis hat über Jahrzehnte traditionel-
len Bestand, gegenseitige Provokationen bestim-
men den Umgang miteinander. 

Als problematisch hat sich erwiesen, dass sich 
Teile der Problemfanszenen zunehmend der 
kommunikativen Einflussnahme durch die Vereine 
und die Fanprojekte sowie die Polizei entzogen 
haben. Durch gezielte Maßnahmen, u. a. auch die 
vom 8. bis 10. Januar 2010 in Hannover durchge-
führte Zukunftswerkstatt „Fußballfans und Polizei - 
Abbau der Feindbilder“, ist mittlerweile wieder eine 
Bereitschaft für eine gegenseitige Kommunikation 
geweckt worden, die unter Umständen zu einer 
Reduzierung von Konflikten beitragen kann. Diese 
Maßnahmen werden fortgesetzt, auch um das 
Verhältnis der Problemfanszenen untereinander 
positiv beeinflussen zu können. 

 

Anlage 32 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 33 der Abg. Johann-Heinrich Ahlers 
und Hans-Christian Biallas (CDU) 

Polizei kämpft gegen Schutzgelderpresser 

Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung am 
19. Januar 2010 berichtete, verfolgt die Polizei 
in Hannover Mitglieder der russischen Schutz-
geldmafia. Die Polizei erklärt, dass die russi-
schen Schutzgelderpresser plötzlich in Kneipen 
oder Betrieben ihrer Landsleute auftauchen und 
hohe Summen von den Geschäftsleuten ver-
langen. Im Gegenzug kündigten sie an, den Be-
trieb künftig vor möglichen Übergriffen schützen 
zu wollen. Bei Verweigerung der Zahlung sollen 
die Kriminellen massiv Druck ausüben und ihre 
Landsleute bedrohen. 

Es handelt sich, so teilt die Polizei weiter mit, 
um Fälle Organisierter Kriminalität, über deren 
genaue Ausmaße in Hannover noch keine ge-
nauen Erkenntnisse vorlägen. Mit verschiede-
nen Aktionen, wie z. B. dem Aufruf in einer rus-
sischsprachigen Zeitung oder einem Faltblatt 
zum Thema Schutzgelderpressung, versuchte 
die Polizei in der Vergangenheit, Zeugen und 
Opfer ausfindig zu machen, um auf diese Wei-
se die Täter zu fassen. Die Problematik im 

Rahmen der Schutzgelderpressung bestehe 
gerade darin, dass die Opfer meist die einzigen 
Zeugen sind und aus Furcht vor den Erpressern 
keinen Kontakt mit der Polizei aufnehmen. 

In den letzten Jahren hat sich die Schutzgeld-
erpressung in Deutschland deutlich ausgewei-
tet, wobei auch die ländlichen Gebiete nicht 
verschont sind. Die Schutzgelderpressung stellt 
keinen einzelnen Straftatbestand des Strafge-
setzbuches dar. Vielmehr werden mit dieser 
Handlung u. a. die Tatbestände des Hausfrie-
densbruches, der Sachbeschädigung, der Nöti-
gung oder der Körperverletzung erfüllt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Erkenntnisse liegen der Landesre-
gierung über Schutzgelderpressungen in Nie-
dersachsen vor? 

2. Welche Maßnahmen und Initiativen hat die 
Landesregierung bisher ergriffen, um die Situa-
tion zu verbessern? 

3. Wie können sich potenzielle Opfer gegen 
Schutzgelderpressungen besser schützen? 

Nach der im Mai 1990 von der AG Justiz/Polizei 
verabschiedeten Arbeitsdefinition liegt Organisierte 
Kriminalität vor, wenn es sich um eine von Gewinn- 
oder Machtstreben bestimmte planmäßige Bege-
hung von Straftaten handelt, die einzeln oder in 
ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, 
und mehr als zwei Beteiligte auf längere oder un-
bestimmte Dauer arbeitsteilig 

a) unter Verwendung gewerblicher oder ge-
schäftsähnlicher Strukturen,  

b) unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur 
Einschüchterung geeigneter Mittel oder  

c) unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffent-
liche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft 

zusammenwirken. 

Der Begriff der Schutzgelderpressung beschreibt 
einen speziellen Fall der Erpressung gemäß § 253 
StGB. Es handelt sich eher um eine kriminalisti-
sche Umschreibung einer besonderen Variante der 
Tatausführung. Nicht immer sind lediglich Zahlun-
gen von Geldbeträgen das Ziel der kriminellen 
Täterhandlungen. Denkbar ist auch der Zwang, 
das Opfer zur Inanspruchnahme bestimmter 
Dienstleistungen oder zum Einkauf von (überteuer-
ten) Waren bei bestimmten Händlern zu nötigen. 
Bei der Schutzgelderpressung beherrscht die 
Angst der Opfer das Geschehen. Hinzu kommt 
mangelndes Vertrauen in die Fähigkeiten und 
Möglichkeiten der Sicherheitsbehörden, die bei 
ausländischen Opfern darauf beruhen können, 
dass heimische Erfahrungen über staatliche Struk-
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turen auf Deutschland übertragen werden. Schutz-
gelderpressung kann auch die Form von Organi-
sierter Kriminalität annehmen. Da die Tathandlun-
gen zumeist verdeckt ablaufen, findet dieser De-
liktsbereich in der Öffentlichkeit wenig Beachtung. 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Mündliche 
Anfrage auf Grundlage der Berichterstattung des 
Landeskriminalamtes Niedersachsen namens der 
Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 
wird die Erpressung zur Erlangung von Schutzgeld 
seit dem 1. Januar 2008 gesondert erfasst. Im Jahr 
2008 wurden in Niedersachsen neun derartige 
Straftaten registriert. Acht Delikte konnten aufge-
klärt und insgesamt vierzehn Täter ermittelt wer-
den. In fünf Fällen handelte es sich um Einzeltäter. 
Von den neun Taten entfielen zwei auf den Be-
reich der Polizeidirektion Hannover.  

Für das Jahr 2009 waren zwanzig Straftaten (da-
von drei im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirek-
tion Hannover) zu registrieren, wovon dreizehn 
Delikte aufgeklärt werden konnten. Von den insge-
samt siebzehn ermittelten Tätern agierten zehn 
Personen alleine. 

Insbesondere der Anteil der alleinhandelnden Tä-
ter spricht vordergründig eher für eine schlichte, 
nicht dem Bereich der Organisierten Kriminalität 
zuzurechnende Variante der Tatbegehung. 

Unter den Tatverdächtigen aus den Jahren 2008 
und 2009 befanden sich deutsche, vietnamesi-
sche, türkische, aserbaidschanische, syrische, 
libanesische und iranische Staatsangehörige. Die 
Geschädigten besaßen die spanische, türkische, 
griechische, italienische und deutsche Staatsan-
gehörigkeit. 

Zu 2: Das mutmaßlich hohe Dunkelfeld zu erhel-
len, die Täter strafrechtlicher Verfolgung zuzufüh-
ren und potenziellen Opfern ein Höchstmaß an 
Gerechtigkeit zukommen zu lassen, ist unabding-
barer Bestandteil nachhaltiger Bekämpfung insbe-
sondere im Bereich der Organisierten Kriminalität. 
Vorrangiges Ziel sind die Sensibilisierung poten-
zieller Opfer und die Erhöhung der Bereitschaft zur 
Kontaktaufnahme zur Polizei. Dabei kommt es 
auch darauf an, das Vertrauen von ausländischen 
Geschäftsinhabern zu gewinnen. Kulturelle Hürden 
und Sprachdefizite erschweren dieses Ziel. So wird 
z. B. durch die Polizeidirektion Hannover als Stra-
tegie zur Aufhellung des deliktischen Dunkelfeldes 
der Schutzgelderpressung direkte Öffentlichkeits-
arbeit betrieben. Neben der Verteilung von bilingu-

alen Flyern in den betreffenden Zielgruppen, wie 
beispielsweise in russischen Vereinen und Religi-
onsgemeinschaften, wurden Pressemitteilungen 
an örtliche und überörtliche russischsprachige 
Printmedien zur Veröffentlichung versandt. Ziel war 
es hierbei, die Opfer oder Zeugen von Schutzgel-
derpressungen zur Mitarbeit mit der Polizei zu 
bewegen. Bislang haben sich hieraus keine weite-
ren Erkenntnisse ergeben. Außer den repressiven 
strafprozessualen Maßnahmen, einer fortwähren-
den Analyse des Deliktsbereichs sowie Sensibili-
sierung der polizeilichen Sachbearbeiter werden 
fortlaufend geeignete Maßnahmen zur Erhöhung 
der Anzeigebereitschaft geprüft. 

Zu 3: Das Opfer eines Erpressungsversuchs sollte 
sich frühestmöglich den Strafverfolgungsbehörden 
offenbaren und Schutz sowie die Strafverfolgung 
ermöglichen und unterstützen. „Wer schweigt, 
verliert!“ ist ein in diesem Zusammenhang wesent-
licher Grundsatz. In der Regel begibt sich das Op-
fer in einen Kreislauf, der - nach anfänglich oftmals 
moderaten Forderungen - in ein stetig intensiver 
werdendes Abhängigkeitsverhältnis mündet. Es ist 
eine irrige Annahme vieler Opfer, dass sich die 
Täter mit einer Einmalzahlung zufriedengeben. 
Gleichwohl ist festzuhalten, dass die Täter ihre 
illegalen Forderungen mit möglichst geringem Risi-
ko durchsetzen wollen. Sie lassen erfahrungsge-
mäß von ihrem Vorhaben ab, wenn die Opfer sich 
wehren oder die Polizei einschalten. 

 

Anlage 33 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 34 der Abg. Heiner Schönecke, Karl-Hein-
rich Langspecht und Clemens Große Macke (CDU) 

Agrar-AGs in Niedersachsen? 

In der Wirtschaftswoche vom 30. November 
2009 wird als Anlageform eine Aktie der Firma 
KTG Agrar empfohlen. 

Diese Firma mit ihrem Sitz in Hamburg bewirt-
schaftet zurzeit in Ostdeutschland und in Litau-
en 29 000 ha Land. Darauf baut KTG Agrar 
vorwiegend Getreide, Mais und Raps an. Die 
Biogasproduktion ist ein weiteres Segment der 
Gesellschaft. Eine Firma nach dem Modell KTG 
Agrar mit einer Bewirtschaftung auf deutschem 
Boden dürfte eine sehr seltene Ausnahme sein.  

Nichtsdestotrotz sind derartige Entwicklungen 
verstärkt zu beobachten.  
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Wir fragen die Landesregierung: 

1. Beeinträchtigen diese Agrar-AGs den land-
wirtschaftlichen Bodenmarkt? 

2. Gibt es solche Entwicklungen auch für Nie-
dersachsen? 

3. Sind solche Agrar-AGs mit unserer heutigen 
Agrarpolitik vereinbar? 

Bei der KTG Agrar handelt es sich um eine Aktien-
gesellschaft, die landwirtschaftlich tätig ist. Die 
Flächen werden überwiegend gepachtet, wobei 
sich in Deutschland 18 % der bewirtschafteten 
Flächen im Eigentum befinden, in Litauen 62 %. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: In Deutschland schützen das Grundstückver-
kehrsgesetz und das Landpachtverkehrsgesetz vor 
Beeinträchtigungen des Bodenmarktes. Beide 
Gesetze tragen dem Umstand Rechnung, dass der 
Grund und Boden in der Land- und Forstwirtschaft 
der maßgebliche Produktionsfaktor ist. Sie enthal-
ten Regelungen zu Anzeige- und Genehmigungs-
pflichten von Kauf- und Landpachtverträgen und 
zum siedlungsrechtlichen Vorkaufsrecht. 

Beim Verkauf von land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen prüft der Grundstücksverkehrsausschuss, 
ob ein Versagungsgrund im Sinne des Grund-
stückverkehrsgesetzes vorliegt. Ein Versagungs-
grund im Sinne des Grundstückverkehrsgesetzes 
ist eine ungesunde Verteilung von Grund und Bo-
den. Dies kann der Fall sein, wenn ein land- oder 
forstwirtschaftliches Grundstück an einen Nicht-
landwirt veräußert werden soll. Entscheidend sind 
die konkreten Auswirkungen des jeweiligen 
Rechtsgeschäfts auf die Agrarstruktur; denn das 
Genehmigungsverfahren dient nicht der generellen 
Lenkung des landwirtschaftlichen Grundstücksver-
kehrs. 

Eine Kapitalgesellschaft zeichnet sich dadurch 
aus, dass eine persönliche Mitarbeit der Gesell-
schafter bei der Geschäftsführung nicht notwendig 
ist. Für die Frage, ob auch Kapitalgesellschaften 
als erwerbswillige Landwirte i. S. d. Gesetze über 
die Bodenordnung angesehen werden können, 
kommt es darauf an, ob die persönlich haftenden 
Gesellschafter selbst in dem Betrieb tätig sind. Der 
auf den Betrieb eines landwirtschaftlichen Unter-
nehmens gerichtete Gesellschaftszweck allein ist 
nicht ausschlaggebend; denn er schließt nicht aus, 
dass an der Gesellschaft auch Nichtlandwirte oder 
Nebenerwerbslandwirte beteiligt sind. Beim Erwerb 
landwirtschaftlicher Grundstücke ist somit eine 
entsprechende Überprüfung der Agrargesellschaft 

im Hinblick auf die Berufstätigkeit der persönlich 
haftenden Gesellschafter entscheidend. 

Bei der Veräußerung land- oder forstwirtschaftli-
cher Flächen an einen Nichtlandwirt kann jedoch 
dann keine ungesunde Verteilung von Grund und 
Boden angenommen werden, wenn ortsansässige 
Landwirte kein Erwerbsinteresse zeigen. 

Nach dem Landpachtverkehrsgesetz ist der Ab-
schluss eines Landpachtvertrags im Regelfall an-
zuzeigen. Es besteht dann unter bestimmten Vor-
aussetzungen die Möglichkeit zur Beanstandung, 
wenn die Verpachtung zu Nachteilen für die Agrar-
struktur führt. 

Zu 2: In Niedersachsen ist ein relevantes Auftreten 
von Agrar-AGs bislang nicht zu beobachten. Bo-
deneigentum und Bodenbewirtschaftung sind nach 
wie vor breit gestreut. Der Wettbewerb um Flächen 
ist in Niedersachsen generell stark. Es herrscht 
fast landesweit ein sehr hohes Niveau der Boden- 
und Pachtpreise, was mit der hohen Intensität der 
Bewirtschaftung (Veredelung, Kartoffeln, Zucker-
rüben, Biogas, Gemüse) zusammenhängt. Diese 
Rahmenbedingungen sind für landwirtschaftliche 
Großinvestoren eher ungünstig. Zu einem gewis-
sen Grad schützen zudem die vorhandenen Eigen-
tums- und Bewirtschaftungsstrukturen vor einer 
übermäßigen Konzentration von Boden, da der 
Erwerb von geeigneten Flächen für großflächige 
Landwirtschaft mit höheren Transaktionskosten 
einhergeht als in Ostdeutschland oder in osteuro-
päischen Ländern. 

Zu 3: Die heutige EU-Agrarpolitik unterscheidet 
hinsichtlich der Gewährung von Direktzahlungen 
nicht nach dem rechtlichen Status eines Betriebes. 
Sofern ein Betriebsinhaber eine landwirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt, ist er berechtigt, Direktzahlungen 
zu erhalten. Die Modulation, also die Kürzung von 
Direktzahlungen zugunsten der Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums, fällt allerdings 
um vier Prozentpunkte höher aus (im Jahr 2010  
12 % statt 8 %), wenn ein Betriebsinhaber mehr 
als 300 000 Euro Direktzahlungen erhält. 

Auch in der zweite Säule der Gemeinsamen  
Agrarpolitik können durch Großbetriebe Förderun-
gen beantragt werden, z. B. für Agrarumweltmaß-
nahmen wie Grünlandextensivierung oder Öko-
landbau. Bei der Agrarinvestitionsförderung be-
steht ein Förderhöchstbetrag von 400 000 Euro 
innerhalb von drei Jahren. Zudem sind nicht land-
wirtschaftliche Eigenmittel anzurechnen, die in 
Abhängigkeit von ihrer Höhe eine Förderung aus-
schließen können. 
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Im nationalen Bodenrecht bestehen die zu Frage 1 
erläuterten Versagungsgründe.  

Die Landesregierung hält die bestehende Agrar-
struktur in Niedersachsen mit breit gestreutem 
Eigentum und selbstständig wirtschaftenden Un-
ternehmen in der Landwirtschaft für vorteilhaft und 
schützenswert. Die eigentümergeführten landwirt-
schaftlichen Betriebe stehen in besonderer Weise 
für verantwortungsvolles, nachhaltiges Denken, 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und solides Wirt-
schaften. 

 

Anlage 34 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 35 der Abg. Clemens Große Macke und 
Karl-Heinrich Langspecht (CDU) 

Seehundsterben von 2002 

Das Seehundsterben an Nord- und Ostsee im 
Jahre 2002 soll u. a. durch eine angebliche 
Gewässerverschmutzung durch Landwirte her-
vorgerufen worden sein. Zwischenzeitlich ha-
ben sich die Bestände erholt. Laut Erhebungen 
des LAVES lebten im Jahr 2009 im niedersäch-
sischen Wattenmeer 6 369 Seehunde, davon 
1 446 Jungtiere. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Ist es nach heutigem Wissensstand richtig, 
dass die Landwirtschaft durch eine angebliche 
Gewässerverschmutzung zum Seehundsterben 
im Jahre 2002 beigetragen hat? 

2. Wie hat sich in den Jahren seit 2002 die 
Seehundpopulation entwickelt? 

3. Welche Gründe haben zur positiven Erho-
lung des Seehundbestandes geführt? 

Der Seehund (Phoca vitulina) zählt zu den im Wat-
tenmeer heimischen Meeressäugern. Er verbringt 
die meiste Zeit im Wasser, aber beansprucht auch 
andere Lebensräume wie Sandbänke im Tidebe-
reich und Sandstrände. Der besondere Schutz des 
Seehundes ist durch internationale Vereinbarun-
gen geregelt. Bereits die Bonner Konvention zur 
Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarten 
(1979) beschreibt den Seehund als „Art mit un-
günstiger Erhaltungssituation“, dessen Erhalt und 
Management internationale Übereinkünfte erfor-
dert. Im Rahmen der trilateralen Kooperation zum 
Schutz des Wattenmeeres der Wattenmeeranrai-
nerstaaten Niederlande, Deutschland und Däne-
mark wurde durch den Abschluss des Regionalab-
kommens „Agreement on the Conservation of 

Seals in the Wadden Sea“ (1990) diese Forderung 
erfüllt. Die Umsetzung des Abkommens erfolgt auf 
der Grundlage eines von Experten erarbeiteten 
Managementplans. 

Nach Auflösung der Bezirksregierungen in Nieder-
sachsen ist das Seehundmonitoring auf das  
LAVES übertragen worden. Es umfasst u. a. ne-
ben der Untersuchung des Gesundheitszustandes 
und der Populationsentwicklung auch administrati-
ve Maßnahmen zum Schutz des Seehundes auf 
nationaler und internationaler Ebene. 

Kenntnisse über die Höhe des Seehundbestandes 
an der niedersächsischen Nordseeküste liegen seit 
1958 vor, allerdings erfolgen systematische Zäh-
lungen aus der Luft bei Niedrigwasser erst seit 
1972. Dazu ist das Küstengebiet in drei Bereiche 
aufgeteilt. Kleinflugzeuge starten mit erfahrenen 
Piloten und Zählern von drei Flugplätzen und über-
fliegen die Liegeplätze der Seehunde in angemes-
sener Höhe, ohne sie zu stören. Gezählt wird an 
fünf, mit den Vertragsstaaten vereinbarten Termi-
nen in den Monaten Juni bis August. In dieser Zeit 
der Jungtieraufzucht und des Haarwechsels befin-
den sich viele Seehunde auf den Sandbänken und 
Stränden. Die Zählungen erfolgen in Zusammen-
arbeit mit der Landesjägerschaft Niedersachsen, 
da der Seehund auch als ganzjährig geschützte 
Art weiterhin dem Jagdrecht unterliegt. Seit 1979 
(1 109 Tiere) ist der Seehundbestand trotz zweier 
Seehundstaupeepidemien 1988 und 2002 auf der-
zeit über 6 000 Tiere angewachsen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Grundsätzlich ist anzumerken, dass eine 
exakte Beweisführung der Ursache auf Basis wis-
senschaftlicher Erkenntnisse aufgrund der im Jah-
re 2002 rasch und komplex verlaufenden Ereignis-
se im marinen Umfeld nicht vorliegt. 

Anatomisch-pathologische und mikrobiologische 
Untersuchungen an geborgenen Tierkörpern, wel-
che auch in anderen betroffenen Nordseeanrainer-
staaten (NL, DK, N, S, GB) erfolgten, wiesen ins-
gesamt auf ein virales Erkrankungsgeschehen hin, 
das sich vom skandinavischen Raum über Katte-
gat, Skagerrak und Nordsee auf die hiesige See-
hundpopulation ausgebreitet hatte. Da Seehunde 
außerhalb der Fortpflanzungszeit die offene Nord-
see aufsuchen und sich mit skandinavischen Ru-
deln mischen, wird der marine Übertragungsweg 
am ehesten vermutet. Diskutiert, jedoch nicht 
nachgewiesen wurde der Eintrag von Schadstof-
fen, die zu einer Verringerung der natürlichen Im-
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munkompetenz und damit zu einer erhöhten Anfäl-
ligkeit von Seehunden gegenüber dem Infektions-
geschehen geführt haben könnte. 

Zu 2: Vor der Staupeepidemie im Jahre 2002 wur-
den im niedersächsischen Wattenmeer 6 481 See-
hunde, davon 1 334 Jungtiere, gezählt. Nach dem 
Seuchenzug hat sich der Seehundbestand rasch 
erholt und ist von 3 472 Tieren (2003) in den Fol-
gejahren auf 6 369 (2009) Seehunde angewach-
sen. Dies entspricht nahezu dem gleichen Niveau 
wie im Jahre 2002 vor Ausbruch der Staupe. Die 
im Rahmen der trilateralen Wattenmeerkooperati-
on der Länder Dänemark, Niederlande und 
Deutschland erhobenen Bestandesdaten führen zu 
einem gleichen Ergebnis. 

Die Entwicklung des Seehundbestandes seit 2000 
kann der beigefügten Tabelle entnommen werden. 

Anzahl davon 

Jahr Seehunde  Jungtiere  

2000 5 233 1 087

2001 6 223 1 069

2002 6 481 1 334

2003 3 472 799

2004 4 048 946

2005 4 837 1 176

2006 4 642 1 173

2007 4 633 1 095

2008 6 162 1 076

2009 6 369 1 446
Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit 

Zu 3: Hier sind im Wesentlichen drei Gründe zu 
nennen: 

Erstens. Die Staupeepidemie hat zu einer Immuni-
sierung der überlebenden Tiere geführt. Der Im-
munstatus der Gesamtpopulation verändert sich 
jedoch kontinuierlich durch die Bestandsdynamik. 

Zweitens. Die Dezimierung des Bestandes hat zu 
einem höheren Raumangebot im Habitat und zu 
höherem Nahrungsangebot und folglich zu einer 
höheren Vermehrungsrate geführt. 

Drittens. Die konsequenten Schutzmaßnahmen für 
den Seehund in den Wattregionen durch Einrich-
ten von Schutzzonen und Nationalpark haben die 
Regenerierung des Bestandes unterstützt. 

Anlage 35 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 36 des Abg. André Wiese (CDU) 

Digitales Schriftgutmanagement 

Eine Praxisanalyse, die von der Deutschen 
Post mit dem Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebund, den Gemeinden Seevetal, Neu 
Wulmstorf, der Samtgemeinde Jesteburg und 
der Firma b.i.t.consult erarbeitet und in dem Be-
richt „Digitales Schriftgutmanagement in Kom-
munen“ (August 2009) vorgestellt wurde, bietet 
Anhaltspunkte für eine IT-basierte Optimierung 
des gesamten Durchlaufs von Schriftgut.  

Dabei wird u. a. die Bedeutung des digitalen 
Schriftgutmanagements für eGovernment the-
matisiert und dargestellt, wie sich Schwerpunk-
te für eine Optimierung des Umgangs mit 
Schriftgut identifizieren lassen und wie mit digi-
talem Schriftgutmanagement der Einstieg in ein 
längerfristig orientiertes Geschäftsprozessma-
nagement gelingen kann. 

Problematisiert wird, dass die Geschäftspro-
zesse in Verwaltungen geprägt sind von Me-
dienbrüchen, die jedenfalls zum Teil vermeidbar 
wären. Als Beispiel wird genannt: Daten aus 
Grundsteuermessbescheiden werden von den 
zuständigen Finanzämtern postalisch verschickt 
und dann manuell ins kommunale Finanzver-
fahren übertragen. Mithilfe einer durch die Fi-
nanzverwaltung des Landes zentral vorgege-
benen Schnittstelle für den elektronischen Da-
tentransfer könnte dieser Erfassungsaufwand 
vollständig beseitigt werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung grund-
sätzlich die Einführung des digitalen Schrift-
gutmanagements? 

2. Entspricht die Schilderung hinsichtlich der 
Daten für Grundsteuermessbescheide der all-
gemeinen Praxis in Niedersachsen, und, wenn 
ja, welche Möglichkeiten sieht die Landesregie-
rung, den in der Vorbemerkung angesproche-
nen Mehraufwand zu beheben? 

3. In welchen weiteren Bereichen könnte - aus 
Sicht der Landesregierung - der Arbeitsaufwand 
durch elektronischen Datentransfer beseitigt 
werden? 

In vielen Bereichen der Verwaltung lassen sich 
elektronische Medien durchgängig zur Unterstüt-
zung einführen. eGovernment führt dabei zu zahl-
reichen positiven Veränderungsprozessen in Staat 
und Gesellschaft bzw. folgt gesellschaftlichen Ver-
änderungen. Es bietet viele Chancen für mehr 
Bürger- und Kundenorientierung. Die Wirtschaft 
wird vom eGovernment unmittelbar in der Kommu-
nikation mit den Behörden profitieren, aber auch 
mittelbar durch die Förderung des eCommerce. 
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eGovernment bietet neue Chancen insbesondere 
für den ländlichen Raum. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, deutliche Qualitätssteigerungen zu 
erzielen. 

Die Landesregierung hält es daher für erforderlich, 
eGovernment in Niedersachsen flächendeckend 
einzuführen. Diese Einführung erfolgt bereits seit 
Jahren auf der Grundlage einer eGovernment-
Strategie und eines Masterplans. Der Einführungs-
prozess läuft bereits seit einigen Jahren und wird 
im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel weiterge-
führt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
wie folgt: 

Zu 1: Die Landesregierung hält das digitale Schrift-
gutmanagement von grundlegender Bedeutung für 
ein erfolgreiches eGovernment. Zum digitalen 
Schriftgutmanagement gehören ein elektronischer 
Datenaustausch, eine elektronische Vorgangsbe-
arbeitung und eine elektronische Aktenführung. 
Diese Backofficedienste ergänzen die Onlinediens-
te für Bürger, Bürgerinnen und Unternehmen und 
gewährleisten, dass auch zwischen bzw. innerhalb 
von Verwaltungen eine durchgängige elektroni-
sche Unterstützung erreicht wird.  

In der Landesverwaltung wurde im Rahmen des 
Projekts „eAkte-Land“ ein Dokumentenmanage-
mentsystem (DMS) beschafft und zentral bereitge-
stellt. Das DMS dient als Basiskomponente für die 
elektronische Vorgangsbearbeitung und die elek-
tronische Aktenführung. Durch die Bereitstellung 
eines Behördennetzes und weiterer Infrastrukturen 
wurde die Grundlage für einen Datenaustausch 
zwischen den Verwaltungen geschaffen. Die Vor-
aussetzungen für die Einführung des digitalen 
Schriftgutmanagements in der Landesverwaltung 
sind somit geschaffen. In einem Pilotprojekt wurde 
der grundsätzliche Bedarf an elektronischer 
Schriftgutverwaltung bestätigt, allerdings auch 
festgestellt, dass die Vorteile nur dann vollständig 
zum Tragen kommen, wenn es keine Medienbrü-
che mehr gibt, sprich, eine flächendeckende Ein-
führung erfolgt ist. Dessen ungeachtet ist eine 
solch flächendeckende Einführung mangels ver-
fügbarer Haushaltsmittel momentan nicht umsetz-
bar. 

Auch in vielen niedersächsischen Kommunen hat 
die Einführung des digitalen Schriftgutmanage-
ments begonnen. Zum Beispiel sind in mehr als 
der Hälfte der niedersächsischen Landkreise Do-
kumentenmanagementsysteme im Einsatz. 

Zu 2: Die Landesregierung hält es für sinnvoll, die 
Grundsteuermessbescheide elektronisch zu über-
tragen. Bereits seit ca. 30 Jahren bietet die nieder-
sächsische Finanzverwaltung über eine zentral 
vorgegebene Schnittstelle kostenlos die Möglich-
keit, die Grundsteuermessbetragsdaten elektro-
nisch zu übermitteln. Die Schnittstelle ist zwi-
schenzeitlich über die Filetransfer-Software der 
Finanzverwaltung von Bund und Ländern 
(ElsterFT) bundesweit vereinheitlicht. Bislang ha-
ben allerdings in Niedersachsen nur wenige Kom-
munen das Angebot angenommen und ihrerseits 
eine entsprechende Schnittstelle eingerichtet. 

Zu 3: Aus Sicht der Landesregierung ist der elek-
tronische Datentransfer grundsätzlich in allen Pro-
zessen, bei denen ein Austausch zwischen Behör-
den erfolgt, sinnvoll. Allerdings hängt es von den 
jeweiligen Rahmenbedingungen ab, zu welchem 
Zeitpunkt und in welcher Form ein elektronischer 
Datentransfer eingeführt werden kann.  

Die Landesregierung hat in einer Kooperationsver-
einbarung vom 17. Oktober 2007 mit den nieder-
sächsischen kommunalen Spitzenverbänden das 
Ziel festgelegt, den Datenaustausch untereinander 
grundsätzlich elektronisch durchzuführen. Im Rah-
men der Vereinbarung wurden auch konkrete Be-
reiche benannt, in denen der elektronische Daten-
transfer im Rahmen von Projekten eingeführt wer-
den soll. So sollen wichtige Informationen des 
Landes für die Kommunen, z. B. Erläuterungen zu 
Rechtsvorschriften, im Landesintranet bereitge-
stellt werden. Ebenso sind Beschreibungen von 
Leistungen der Verwaltungen und Formulare zen-
tral elektronisch bereitzustellen. Gewerbemeldun-
gen sollen ausschließlich elektronisch von den 
Gewerbeämtern an die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Behörden weitergeleitet werden. Die Erhe-
bung von Statistiken bei den Kommunen ist eben-
falls auf elektronischem Wege vorgesehen. Einige 
dieser Maßnahmen sind inzwischen umgesetzt. 

Außerdem können Kommunen über ElsterFT im 
sicheren elektronischen Austausch sensible Daten 
mit der Finanzverwaltung austauschen. Über 
ElsterFT erfolgt in Niedersachsen zurzeit die elek-
tronische Übermittlung folgender Daten: 

- Kraftfahrzeugzulassungsdaten 

- Grundsteuermessbetragsdaten 

- Grundsteuerbestandsabgleich 

- Gewerbesteuermessbetragsdaten 

- Gewerbesteuerhebenummern 
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- Gewerbesteuergrundinformationsdienstdaten 

- Einheitswertdaten für Deichverbände 

- Katasterdaten 

- Mitgliederdaten für die Landwirtschaftskammer 

Eine Erweiterung ist nach Abstimmung jederzeit 
möglich. Die Finanzverwaltung begrüßt es, wenn 
möglichst alle Kommunen am elektronischen Da-
tenaustausch teilnehmen und ihrerseits die ent-
sprechenden Schnittstellen für den Datenimport 
implementieren. 

 

Anlage 36 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz auf 
die Frage 37 der Abg. Christian Meyer, Stefan 
Wenzel und Ursula Helmhold (GRÜNE) 

AKW Grohnde: Sumpfsiebproblematik nicht 
gelöst - Beherrschung von Kühlmittelver-
luststörfällen nicht nachgewiesen 

1992 wurde erstmals im schwedischen AKW 
Barsebäck 2 nach einem Kühlmittelverluststör-
fall das Problem erkannt, dass bei einem Leck 
der Kühlmittelleitung Isoliermaterial (von Roh-
ren und Flächen) abgelöst werden kann, das 
mit dem Wasser in den sogenannten Reaktor-
sumpf gespült wird. Um zu verhindern, dass 
Fasern oder Partikel mit dem Kühlwasser wie-
der in den Reaktorkern gelangen, wo sie sich 
ablagern und die Kühlung des Kerns behindern 
oder sogar verhindern könnten, werden sie 
durch sogenannte Sumpfsiebe herausgefiltert. 
Diese Sumpfsiebe müssen angemessen ausge-
legt und ihre Rückspülung muss nachgewiesen 
sein, damit sie weder verstopfen noch zu viel 
feines Material durchlassen. 

Die Kühlung des Reaktorkerns muss zu jedem 
Zeitpunkt gewährleistet sein, weil sonst gravie-
rende Folgen möglich sind bis hin zur Kern-
schmelze. Laut Bericht der Reaktorsicherheits-
kommission vom Dezember 2008 konnte das 
Problem der Sumpfsiebe in den deutschen 
Atomkraftwerken bis heute nicht gelöst werden. 
Das Sumpfsiebproblem stellt daher nach Auf-
fassung von Experten ein ungelöstes Sicher-
heitsrisiko in deutschen Atomkraftwerken dar. 

Vor allem bei Druckwasserreaktoren wie im 
AKW Grohnde stellten die Experten weitere 
Probleme fest. Die Reaktorsicherheitskommis-
sion kam zu dem Ergebnis, dass der geschlos-
sene Nachweis der Störfallbeherrschung nicht 
gegeben sei. 

Alle Bundesländer mit Atomkraftwerken wurden 
deshalb 2009 vom Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit aufge-
fordert, den Nachweis der Störfallbeherrschung 
für ihre jeweiligen AKW zu erbringen. 

Niedersachsen hat diesen Nachweis der unbe-
dingten Störfallbeherrschung für das Atom-
kraftwerk Grohnde jedoch 2009 trotz mehrfa-
cher Aufforderungen und einer Weisung vom 
3. Juli 2009 seitens des Bundes nicht erbracht. 

Bis zum 31. Dezember 2009 sollten die Rück-
spülmaßnahmen in die Sicherheitsebene 3 ein-
gestuft werden, der Kühlmittelverluststörfall un-
ter Berücksichtigung der Freisetzung von Iso-
liermaterial vollständig nachgewiesen und be-
triebliche und apparative Maßnahmen bis Ende 
2009 durchgeführt sein. Außerdem soll die 
Rückspülprozedur im Notfallhandbuch statt im 
Betriebshandbuch geregelt werden. Zudem sei 
die Rückspülprozedur nach Auffassung des 
Bundesumweltministeriums nicht einzelfehler-
fest. 

Auch die neue Bundesregierung schreibt in ei-
ner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage 
(Drs. 17/29), dass sich am von der Vorgänger-
regierung dargestellten Sachstand nichts geän-
dert habe, dass insbesondere vom Land Nie-
dersachsen weiterhin kein ausreichender Nach-
weis vorliege und dass man sich einen Erlass 
vorbehalte. 

Anscheinend sind für das AKW Emsland die 
Anforderungen des Bundes teilweise erfüllt 
worden, nicht aber für das AKW Grohnde. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Forderungen und Empfehlungen hat 
der Bund gegenüber dem Land Niedersachsen 
in Bezug auf den fehlenden Sicherheitsnach-
weis für das Sumpfsiebproblem gestellt, und 
was wurde davon bis 31. Dezember 2009 in 
den einzelnen Atomkraftwerken in Niedersach-
sen umgesetzt? 

2. Welche Unterschiede bestehen zwischen 
dem AKW Emsland und dem AKW Grohnde in 
Bezug auf das Risiko durch das sogenannte 
Sumpfsiebproblem mit einhergehender Kern-
schmelze, und mit welchen Maßnahmen wurde 
darauf jeweils reagiert bzw. ein Sicherheits-
nachweis geführt inklusive einer entsprechen-
den Regelung im Betriebshandbuch? 

3. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass 
der Betreiber von Grohnde (E.ON) die Beherr-
schung dieses möglichen schweren Störfalls 
nachweist, damit der Schutz der Bevölkerung 
vor einer atomaren Katastrophe im Weserberg-
land jederzeit sichergestellt ist, und hat die Bun-
desregierung diesen Nachweis inzwischen vor-
behaltlos akzeptiert? 

Im Titel dieser Anfrage machen Sie die Aussage, 
dass die Sumpfsiebproblematik im Kernkraftwerk 
Grohnde nicht gelöst sei. In der Vorbemerkung der 
Anfrage führen Sie aus, dass Niedersachsen den 
Nachweis der unbedingten Beherrschung des 
Kühlmittelverluststörfalls unter Berücksichtigung 
der Freisetzung von Isoliermaterial für das Kern-
kraftwerk Grohnde 2009 trotz mehrfacher Aufforde-
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rungen und einer Weisung vom 3. Juli 2009 sei-
tens des Bundes nicht erbracht habe. 

Diese Aussagen sind aus der Sicht der Landesre-
gierung nicht zutreffend. Im Kernkraftwerk Grohn-
de sind die Maßnahmen zur Beherrschung des 
Kühlmittelverluststörfalls unter Berücksichtigung 
der Freisetzung von Isoliermaterial in einem ge-
schlossenen Nachweis gegenüber dem Ministeri-
um für Umwelt und Klimaschutz als zuständiger 
Aufsichtsbehörde erbracht worden. Die Prüfung 
dieses Nachweises seitens des Ministeriums für 
Umwelt und Klimaschutz hat ergeben, dass es 
keine Zweifel an der Beherrschung des in Rede 
stehenden Störfalls und von daher keine Beden-
ken gegen den mithin sicheren Betrieb des Kern-
kraftwerkes Grohnde hat. 

Aufgrund der Bitte des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorschutz (BMU) 
wurden die Nachweisführung der Betreiber der drei 
niedersächsischen Kernkraftwerke und die zuge-
hörigen sicherheitstechnischen Bewertungen sei-
tens des Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz 
dem BMU mit Schreiben vom 14. Juli 2009 vorge-
legt und in einem Gespräch am 15. Juli 2009 erläu-
tert. 

In seinem Schreiben vom 16. September 2009 hat 
das BMU das Ergebnis seiner Prüfung der Nach-
weisführung für das Kernkraftwerk Grohnde darge-
stellt. Aus der Sicht des BMU bestanden Lücken in 
der Nachweisführung und Zweifel an der Gewähr-
leistung der Beherrschung des Kühlmittelverlust-
störfalls mit Freisetzung von Isoliermaterial. Das 
BMU hat daher das Ministerium für Umwelt und 
Klimaschutz um einen Bericht zu den aufgeworfe-
nen Fragen und den Anforderungen gebeten. Ein-
zelheiten dazu finden sich in der Antwort zu Fra-
ge 1. 

Das Ministerium für Umwelt und Klimaschutz hat 
die Nachweisführung daraufhin einer nochmaligen 
umfassenden Prüfung unterzogen und ist dabei zu 
dem Ergebnis gekommen, dass der Nachweis bei 
Berücksichtigung der beim Kernkraftwerk Grohnde 
vorliegenden Verhältnisse vollständig geführt ist, 
und hat dies dem BMU mit Schreiben vom 8. Ok-
tober 2009 berichtet. Weitere Nachfragen des 
BMU sowohl der alten als auch der neuen Bundes-
regierung zur Nachweisführung für das Kernkraft-
werk Grohnde liegen dem Ministerium für Umwelt 
und Klimaschutz seitdem nicht vor. 

In der Anfrage wird unter Verweis auf die parla-
mentarische Anfrage (Drs. 17/29) behauptet, dass 
die neue Bundesregierung in Beantwortung der 

Anfrage geschrieben habe, dass sich am von der 
Vorgängerregierung dargestellten Sachstand 
nichts geändert habe, dass insbesondere vom 
Land Niedersachsen weiterhin kein ausreichender 
Nachweis vorliege und dass man sich einen Erlass 
vorbehalte. Diese Darstellung ist nicht nachvoll-
ziehbar. Die parlamentarische Anfrage mit der 
Nr. 76 der Abgeordneten Kotting-Uhl (Drs. 17/29) 
behandelt zwar das Sumpfsiebthema, bezieht sich 
jedoch ausschließlich auf die Überprüfung der 
Problematik bei den Siedewasserreaktoren. Von 
daher bezieht sich die Antwort der Bundesregie-
rung, dass die Sachlage unverändert sei, ebenfalls 
auf Siedewasserreaktoren. Siedewasserreaktoren 
werden in Niedersachsen nicht betrieben. Darüber 
hinaus ist in der Antwort der neuen Bundesregie-
rung keine Aussage zum Land Niedersachsen - 
weder direkt noch indirekt - enthalten. 

Insoweit liegt der Landesregierung derzeit keine 
Aussage des BMU vor, aus der zu entnehmen ist, 
dass der BMU bezüglich der Nachweisführung für 
das Kernkraftwerk Grohnde Anforderungen gestellt 
hat, die nicht beantwortet sind. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Mit Schreiben vom 14. Juli 2009 hatte das 
Ministerium für Umwelt und Klimaschutz dem BMU 
die sicherheitstechnischen Nachweisführungen zur 
Beherrschung von Kühlmittelverluststörfällen unter 
Berücksichtigung der Freisetzung von Isoliermate-
rial und anderen Stoffen für die drei niedersächsi-
schen Anlagen Kernkraftwerk Unterweser (KKU), 
Kernkraftwerk Grohnde (KWG) und Kernkraftwerk 
Emsland (KKE) übersandt und in einem Gespräch 
am 15. Juli 2009 erläutert. 

Zur Nachweisführung für das KKU hatte das BMU 
keine Fragen oder Anforderungen mitgeteilt. 

Zur Nachweisführung für das KWG hatte das BMU 
Zweifel an der Geschlossenheit der Nachweisfüh-
rung geäußert und die diesbezüglichen Fragen in 
der Anlage zu seinem Schreiben vom 16. Oktober 
2009 aufgelistet. Weiterhin hatte das BMU Zweifel 
an der Gewährleistung der Beherrschung des 
Kühlmittelverluststörfalls mit Freisetzung von Iso-
liermaterial und anderen Stoffen im KWG geäußert 
und dies an drei nachfolgend genannten Anforde-
rungen aus Beschlüssen der Reaktor-Sicherheits-
kommission (RSK) festgemacht, die laut der vorge-
legten Nachweisführung nicht eingehalten seien: 
Die Rückspülprozedur sei anstatt im Betriebs-
handbuch (BHB) im Notfallhandbuch (NHB) gere-
gelt, die Rückspülprozedur mit Deionat aus den 
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Flutbehältern sei nicht für die Störfallbeherrschung 
geeignet, es gebe keine Differenzdruckmessung. 
Mit Schreiben vom 8. Oktober 2009 hatte das Mi-
nisterium für Umwelt und Klimaschutz die Fragen 
zur Geschlossenheit der Nachweisführung detail-
liert beantwortet. Weiterhin hatte es zu den drei 
vorgenannten Anforderungen, mit denen das BMU 
seine Zweifel an der Störfallbeherrschung begrün-
det hatte, wie folgt Stellung genommen: Das Minis-
terium für Umwelt und Klimaschutz vertrat die Auf-
fassung, dass die Regelung der Rückspülprozedur 
im NHB aufgrund der anlagenspezifischen Gege-
benheiten gerechtfertigt sei. Die Diskussion der 
Eignung der Rückspülung mit Deionat aus den 
Flutbehältern habe sich erübrigt, da dies nicht 
mehr vorgesehen war. Zur Frage der fehlenden 
Differenzdruckmessung war dem BMU berichtet 
worden, dass die Überwachung des Differenzdru-
ckes an den Sumpfsieben mit der vorhandenen 
Instrumentierung und den getroffenen betriebli-
chen Regelungen gewährleistet sei. Aus diesem 
Grund hatte das Ministerium für Umwelt und Kli-
maschutz auch nach Prüfung der vom BMU vorge-
legten Fragen und Anforderungen keine Bedenken 
gegen die im Kernkraftwerk Grohnde gewählte 
Lösung und den Betrieb der Anlage. 

Bezüglich der vorgelegten Nachweisführung für 
das KKE hatte das BMU mit Schreiben vom 
15. September 2009 Zweifel an der Geschlossen-
heit der Nachweisführung im KKE geäußert und 
folgende Lücken benannt: Die Rückspülprozedur 
sei statt im Betriebshandbuch (BHB) im Notfall-
handbuch (NHB) geregelt, und die Rückspülproze-
dur sei nicht einzelfehlerfest. Da der nachfolgende 
Diskussionsprozess zwischen BMU und dem Mi-
nisterium für Umwelt und Klimaschutz nicht einver-
nehmlich abgeschlossen werden konnte, hatte das 
BMU mit Schreiben vom 12. Oktober 2009 das 
Ministerium für Umwelt und Klimaschutz gebeten, 
die Umsetzung folgender Maßgaben zu veranlas-
sen: 

1. Die Rückspülmaßnahmen sind im Kernkraft-
werk Emsland als Maßnahmen der Störfallbe-
herrschung auf der Sicherheitsebene 3 auszu-
führen. 

2. Der Genehmigungsinhaber des Kernkraftwerks 
Emsland hat die Beherrschung von Kühlmittel-
verluststörfällen unter Berücksichtigung der 
Freisetzung von Isoliermaterial für das Kern-
kraftwerk Emsland vollständig nachzuweisen. 

3. Die zur Gewährleistung dieser Anforderungen 
der Störfallbeherrschung erforderlichen be-

trieblichen und apparativen Maßnahmen wer-
den spätestens bis zum 31. Dezember 2009 
durchgeführt. 

Mit Schreiben vom 23. Dezember 2009 hatte das 
Ministerium für Umwelt und Klimaschutz dem BMU 
berichtet, dass ungeachtet der nicht abgeschlos-
senen Diskussion über die Einordnung der Rück-
spülmaßnahmen die Maßgaben im Kernkraftwerk 
Emsland umgesetzt worden seien. 

Zu 2: Bei der Bewertung der Kernschadenshäufig-
keiten, die in probabilistischen Untersuchungen 
ermittelt wurden, zeigt sich, dass im internationalen 
Vergleich die Anlagen KKE und KWG weit unter-
halb des von der International Nuclear Safety Ad-
visory Group (INSAG) der IAEA für Neuanlagen 
empfohlenen Richtwertes von 10-5/Reaktorjahr 
bleiben. Unter Berücksichtigung von Notfallmaß-
nahmen ist der Abstand noch größer. Die im Hin-
blick auf die Beherrschung des angesprochenen 
Störfalls vorhandenen Unterschiede zwischen KKE 
und KWG sind gering und haben darauf keinerlei 
Auswirkung. 

Hinsichtlich der Maßnahmen und Sicherheits-
nachweise wird auf Antwort zu Frage 1 verwiesen. 

Zu 3: Wie der Antwort zu Frage 1 zu entnehmen 
ist, liegt aus der Sicht der Landesregierung für das 
KWG ein Nachweis des Betreibers zur Beherr-
schung des Kühlmittelverluststörfalls unter Berück-
sichtigung der Freisetzung von Isoliermaterial und 
anderen Stoffen vor. 

Über die aufgrund der Diskussionen zwischen 
BMU und dem Ministerium für Umwelt und Klima-
schutz bezüglich der Einordnung der Rückspülpro-
zeduren im KKE erfolgte Umsetzung der Maßga-
ben des BMU hatte das Ministerium für Umwelt 
und Klimaschutz mit Schreiben vom 23. Dezember 
2009 dem BMU berichtet. Nachdem der BMU am 
10. Februar 2010 schriftlich bestätigt hat, dass 
keine weitere Meinungsverschiedenheit zum The-
ma Sumpfsiebverstopfung im KKE mehr besteht, 
hat das Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 
unter Berücksichtigung der anlagenspezifischen 
Gegebenheiten eine vergleichbare Regelung für 
das KWG vereinbart. 

 

Anlage 37 

Antwort 

der Niedersächsischen Staatskanzlei auf die Fra-
ge 38 des Abg. Ralf Briese (GRÜNE) 
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Bürokratieabbau in Niedersachsen - Was 
wurde erreicht? 

Nach dem Regierungswechsel 2003 haben die 
damaligen Vorsitzenden der Regierungsfraktio-
nen in der ersten Sitzung des Landtages u. a. 
einen umfangreichen Bürokratieabbau in Nie-
dersachsen versprochen. Die intensiven Einzel-
fallregelungen und Spezialgesetze würden das 
Land lähmen, hohe Kosten produzieren und 
den Bürgerinnen und Bürgern Freiheitsräume 
nehmen. Daher müssten Gesetze, Verordnun-
gen und Regeln abgebaut werden, hieß es da-
mals. 

Gegenwärtig stöhnen demgegenüber die nie-
dersächsischen Finanzämter über die kürzlich 
beschlossene Mehrwertsteuersenkung im Ho-
telgewerbe, die auch von Niedersachsen mit 
beschlossen wurde. Abgrenzungsprobleme 
machen diese Sonderregelung extrem arbeits-
intensiv und kompliziert. Angeblich existiert so-
gar eine Handreichung in zweistelliger Seiten-
zahl für die neue Regelung. Gleichzeitig werden 
auch im neuen Naturschutzrecht neue Rege-
lungen und Bürokratien in Niedersachsen nor-
miert, da zukünftig Betretungen nach § 40 an-
zukündigen sind. Die kommunalen Spitzenver-
bände haben das als nicht leistbaren zusätzli-
chen Verwaltungsaufwand bezeichnet und die 
neue Bürokratie kritisiert. Auch im neuen Ver-
sammlungsgesetzentwurf von CDU und FDP 
finden sich viele neue Anmeldetatbestände, so-
dass nach Einschätzung von Experten auch 
hier nicht von einem Bürokratieabbau gespro-
chen werden kann. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele Gesetze und Verordnungen wur-
den in Niedersachsen seit dem Regierungs-
wechsel 2003 abgeschafft? 

2. Wie viele Gesetze und Verordnungen wur-
den demgegenüber in Niedersachsen seit dem 
Regierungswechsel 2003 neu erlassen? 

3. Gibt es wissenschaftliche Berechnungen 
und/oder Evaluationen, ob sich  

a) die Regelungsdichte in Niedersachsen seit 
2003 reduziert hat und  

b) ob dadurch die allgemeinen Bürokratiekos-
ten gesunken, gestiegen oder gleichgeblie-
ben sind? 

Bürokratieabbau und Deregulierung haben für die 
Landesregierung einen hohen Stellenwert. Maß-
stab ist, nur noch zu regeln, was nötig, nicht, was 
möglich ist. Dies wurde bereits bei entsprechenden 
Mündlichen Anfragen in den Jahren 2006 
(Drs. 15/3015 lfd. Nr. 8) und 2009 (Drs. 16/1195 
lfd. Nr. 22) dargestellt.  

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1 und 2: Seit Mai 2003 sind 52 % aller Gesetze, 
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften abge-
baut worden; der Bestand allein der Verwaltungs-
vorschriften wurde um mehr als 60 % verringert. 

 
Mai 

2003
Januar 

2010 
im Saldo 
aufgehoben 

Gesetze und 
Verordnungen 783 657 126

Verwaltungs-
vorschriften 3 352 1 333 2 019

Gesamt 4 135 1 990 2 145

In den dargestellten Bestandszahlen bzw. Abbau-
raten sind die seit 2003 neu erlassenen Gesetze 
und Verordnungen im Sinne einer Gesamtbetrach-
tung bereits berücksichtigt worden. Eine gesonder-
te Erfassung der abgeschafften sowie der neu 
erlassenen Vorschriften erfolgt nicht, um verzicht-
baren Bürokratieaufwand zu vermeiden. 

Zu 3: Wissenschaftliche Berechnungen bzw. Eva-
luationen zur Regelungsdichte und den allgemei-
nen Bürokratiekosten wurden - schon um Kosten 
zu vermeiden - nicht durchgeführt. Stattdessen 
sprechen die dargestellten Bestandszahlen für 
sich. Diese werden halbjährlich im Rahmen des 
Betriebs des niedersächsischen Vorschrifteninfor-
mationssystems ermittelt. 

 

Anlage 38 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 39 des Abg. Ralf Briese (GRÜNE) 

Gefährderansprachen zur Fußballweltmeis-
terschaft 2010 

Innenminister Schünemann möchte laut Me-
dienberichten im Jahr der Fußballweltmeister-
schaft erneut auf das rechtlich umstrittene In-
strument der Gefährderansprache oder des Ge-
fährderanschreibens zurückgreifen. Danach 
spricht oder schreibt die Polizei präventiv soge-
nannte Gefährder an, über die polizeiliche Er-
kenntnisse vorliegen, um zu verdeutlichen, 
dass die betroffenen Personen im „Fokus“ der 
Behörden stehen. Das Verwaltungsgericht Göt-
tingen hat in einer Entscheidung vom 27. Janu-
ar 2004 entsprechende Gefährderanschreiben 
als rechtswidrig eingestuft. Das Urteil wurde 
vom OVG Lüneburg bestätigt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Will die Landesregierung das Instrument der 
Gefährderansprache im Zuge der Fußballwelt-
meisterschaft 2010 für niedersächsische Fuß-
ballfans anwenden? 
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2. Mit wie vielen Gefährderansprachen rechnet 
die Landesregierung? 

3. Werden die entsprechenden Gefährde-
ransprachen/Anschreiben eine Rechtsmittelbe-
lehrung enthalten? 

Aufgabe der Sicherheitsbehörden im Zusammen-
hang mit der Fußballweltmeisterschaft 2010 ist es, 
die Sicherheit der Spiele, aber auch aller sonstigen 
Veranstaltungen zu gewährleisten. Dieses betrifft 
sowohl das eigentliche Turnier in Südafrika als 
auch die zu erwartenden Public-Viewing- und 
sonstigen Veranstaltungen hierzulande. Ziel der 
deutschen Polizeien ist es dabei u. a., gewalttätige 
Ausschreitungen von deutschen Fußballproblem-
fans konsequent zu unterbinden. 

Die Erfahrungen aus zahlreichen ähnlichen Anläs-
sen - insbesondere der Fußballweltmeisterschaft 
2006 in Deutschland - zeigen deutlich, dass es 
bereits im Vorfeld derartiger Veranstaltungen mög-
lich ist, potenzielle Gefährder durch präventivpoli-
zeiliche Maßnahmen von einer Beteiligung an ge-
walttätigen Auseinandersetzungen abzubringen. 
Daher werden diese Maßnahmen auch zur Fuß-
ballweltmeisterschaft 2010 auf der Grundlage der 
bewährten Konzepte bundesweit angewandt wer-
den. 

Die niedersächsischen Polizeidirektionen werden 
in diesem Zusammenhang alle rechtlich zulässigen 
Maßnahmen auf Grundlage der ihnen vorliegen-
den Erkenntnisse durchführen. Ein Mittel ist hierbei 
die Gefährderansprache, durch die den Betroffe-
nen signalisiert wird, dass sie aus der Anonymität 
der Masse herausgehoben und für den Fall einer 
Beteiligung an Gewalttaten bei den Veranstaltun-
gen einem erhöhten Entdeckungsrisiko ausgesetzt 
sind. Daneben sollen die Gespräche weitere Er-
kenntnisse zu möglichen Absichten der Person 
bzw. der Problemfanszene erbringen und sind 
gegebenenfalls ergänzende Grundlage für weiter-
gehende Maßnahmen. 

Unter welchen Voraussetzungen die Polizei eine 
Gefährderansprache durchführen kann, hängt 
wesentlich von ihrem Inhalt und der Art ihrer 
Durchführung ab. Soweit ihr eine grundrechtsein-
greifende Wirkung zukommt, bedarf sie einer ge-
setzlichen Eingriffsermächtigung und kommt nur in 
Betracht, wenn sie zur Abwehr einer konkreten 
Gefahr erforderlich ist. Anders ist es jedoch, wenn 
mit der Gefährderansprache kein Grundrechtsein-
griff verbunden ist, weil sie nach ihrem Inhalt ledig-
lich beratenden Charakter hat oder allgemeine 
Informationen enthält, die auf die betroffene Per-

son weder rechtseinschränkend noch diskriminie-
rend wirkt. 

In der vom Fragesteller zitierten Entscheidung vom 
22. September 2004 hat das OVG Lüneburg die 
Voraussetzungen, unter denen ein Grundrechts-
eingriff erfolgen darf, bezogen auf die Gefahr von 
Ausschreitungen im Zusammenhang mit einer 
Versammlung, näher umschrieben. Eine Gefährde-
ransprache, die inhaltlich so weitreichend ist, dass 
damit ein Grundrechtseingriff verbunden ist, darf 
danach erfolgen, wenn nach den Erkenntnissen 
der Polizei im Zuge einer geplanten Veranstaltung 
die Gefahr gewalttätiger Ausschreitungen gegeben 
ist und eine konkrete Prognose ergibt, dass von 
dem Adressaten die Gefahr entsprechender 
Rechtsverstöße, mithin eine konkrete Gefahr, aus-
geht. Eine solche Gefahrenprognose ist gerecht-
fertigt, wenn die Person bereits wegen einer auf 
den Anlass bezogenen Gewalttat rechtskräftig 
verurteilt wurde und beweiskräftige Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass sie sich erneut an der Bege-
hung gleich gelagerter Delikte beteiligen wird. Die 
Rechtmäßigkeit wird ebenfalls bejaht, wenn gegen 
eine Person in zeitlicher Nähe zu der polizeilichen 
Maßnahme wegen einer Gewalttat, die im sachli-
chen Zusammenhang mit der geplanten Gefähr-
deransprache steht, staatsanwaltschaftlich ermittelt 
wurde, ohne dass es zu einer strafrechtlichen 
Sanktion gekommen ist. In diesem Fall muss je-
doch eine durch Tatsachen belegte Prognose vor-
liegen, nach der die Person mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit eine anlassbezogene Straftat 
begehen wird. 

Diese Entscheidung des OVG Lüneburg wird von 
der Polizei bei der Adressatenermittlung und der 
Durchführung von Gefährderansprachen selbst-
verständlich berücksichtigt. 

Die einer Gefährderansprache zu unterziehenden 
Personen werden aus Gründen der Nachhaltigkeit 
vorrangig persönlich aufgesucht oder zur Polizei-
dienststelle vorgeladen, nur in Ausnahmefällen 
wird eine Gefährderansprache in Form eines An-
schreibens durchgeführt. 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Anfrage 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1 und 2: Zur Abwehr von Gefahren bzw. zur 
Verhinderung und Verfolgung von Straftaten nutzt 
die niedersächsische Polizei alle ihr rechtlich zur 
Verfügung stehenden Befugnisse, soweit die je-
weiligen Voraussetzungen vorliegen. Das gilt 
selbstverständlich auch für Gefährderansprachen. 
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Eine Prognose zur Anzahl erforderlicher Gefähr-
deransprachen im Zusammenhang mit der Fuß-
ballweltmeisterschaft 2010 ist vor dem Hintergrund 
der sich derzeit erst entwickelnden Erkenntnislage 
zu diesem Anlass noch nicht möglich. Die Polizei-
direktionen werden in den nächsten Wochen in 
eine diesbezügliche Prüfung eintreten. Im Übrigen 
siehe Vorbemerkung. 

Zu 3: Eine Gefährderansprache bzw. ein Gefähr-
deranschreiben ist kein Verwaltungsakt im Sinne 
des § 35 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, den 
eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf 
dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und der 
auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen ge-
richtet ist. Mit ihr werden Regelungen nicht getrof-
fen. Es handelt sich vielmehr um einen sogenann-
ten Verwaltungsrealakt. 

 

Anlage 39 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 40 der Abg. Dr. Gabriele Heinen-
Kljajić und Hans-Jürgen Klein (GRÜNE) 

Kommunale Kulturförderabgabe auf Hotel-
übernachtungen 

Grundsätzlich ist es laut Artikel 105 Abs. 2 a 
GG Städten und Gemeinden möglich, kommu-
nale Aufwandsteuern zu erheben. Angesichts 
leerer Haushaltskassen hat sich der Rat der 
Stadt Köln daher dafür ausgesprochen, eine 
fünfprozentige Kulturförderabgabe auf Hotel-
übernachtungen zu erheben. Auch in nieder-
sächsischen Städten wie Osnabrück und Lüne-
burg werden Überlegungen in diese Richtung 
angestellt. 

Da fast die Hälfte der öffentlichen Kulturfinan-
zierung von den Kommunen geleistet wird, wir-
ken sich fehlende Steuereinnahmen direkt auf 
die Kulturförderung aus. Die kommunale Kultur-
förderabgabe soll hier zur Kompensation die-
nen. Im Rahmen des sogenannten Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetzes der schwarz-
gelben Bundesregierung wurde u. a. die Sen-
kung des Mehrwertsteuersatzes auf Hotelüber-
nachtungen von 19 % auf 7 % verabschiedet. 
Ein großer Teil der damit verbundenen Ein-
nahmeausfälle muss von den Kommunen ge-
tragen werden, weshalb Befürworter argumen-
tieren, dass das dadurch entstehende Finanz-
loch durch die kommunale Aufwandsteuer zu-
mindest teilweise wieder gestopft werden kön-
ne. Dies solle speziell im Bereich der Kulturför-
derung geschehen, schließlich käme eine Kul-
turförderabgabe dem Tourismus und somit 
auch wieder den Hotels zugute. Außerdem hät-
ten Gäste keine Preissteigerungen zu befürch-

ten, sofern die Steuersenkung an die Hotelgäs-
te weitergegeben würde. 

Das Bekanntwerden einer Millionenspende aus 
der Hotelbranche und nicht zuletzt die oben ge-
schilderte Hotelpreisentwicklung hatten insbe-
sondere der FDP den Vorwurf der Klientelpolitik 
eingebracht. Einige FDP-Politiker waren laut 
Financial Times Deutschland vom 1. Februar 
2010 daher bereits auf Distanz zum Steuerge-
schenk für das Hotelgewerbe gegangen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Auf welche Weise plant die Landesregierung 
die Kommunen angesichts zu erwartender Ein-
brüche bei den Steuereinnahmen beispielswei-
se bei der Einführung einer kommunalen Kultur-
förderabgabe zu unterstützen? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die 
Rechtmäßigkeit der Erhebung einer kommuna-
len Aufwandsteuer auf Hotelübernachtungen 
durch niedersächsische Städte anhand des Ar-
tikels 105 Abs. 2 a GG und des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes, auch in 
Bezug auf die bereits seit 2005 erhobene Kul-
turförderabgabe für Übernachtungen nach dem 
Weimarer Ortsrecht? 

3. Angesichts bereits diskutierter Kürzungs-
maßnahmen im Kulturbereich in Osnabrück und 
Lüneburg, welche auch in anderen Kommunen 
zu erwarten sind: Auf welchem Wege plant die 
Landesregierung Kürzungen im Kulturbereich in 
den niedersächsischen Städten und Gemein-
den zu verhindern? 

Nach Artikel 58 der Niedersächsischen Verfassung 
ist das Land verpflichtet, den Gemeinden die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel u. a. 
durch Erschließung eigener Steuerquellen zur 
Verfügung zu stellen. Dieser Anspruch auf Er-
schließung eigener Steuerquellen wurde mit § 3 
Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) verwirklicht. Die Gemeinden 
erhalten hiermit die Befugnis, Steuern zu erheben. 
Damit steht ihnen das „Steuerfindungsrecht“ zu, 
das ihnen die Möglichkeit eröffnet, gemäß Arti-
kel 105 Abs. 2 a GG örtliche Verbrauch- und Auf-
wandsteuern zu erheben, solange und soweit sie 
nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleich-
artig sind. Das Steuerfindungsrecht umfasst zum 
einen die Befugnis, bekannte und anderorts einge-
führte Steuern in der Gemeinde einzuführen, zum 
anderen neue Steuerquellen zu erschließen, so-
weit die rechtlichen Voraussetzungen gegeben 
sind. Somit können die niedersächsischen Ge-
meinden in eigener Verantwortung entscheiden, ob 
sie für ihr Gemeindegebiet eine örtliche Auf-
wandsteuer nach Artikel 105 Abs. 2 a GG einfüh-
ren wollen. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die Landesregierung hat - auch in jüngster 
Vergangenheit - den Kommunen in ihrer schwieri-
gen finanziellen Lage beigestanden. So hat sich 
Niedersachsen bereits vor sechs Jahren auf Bun-
desebene erfolgreich für eine Senkung der Ge-
werbesteuerumlage eingesetzt, die den Kommu-
nen seit 2004 Jahr für Jahr zugutekommt. Auch 
das Konjunkturpaket II des Bundes wurde sehr 
schnell und pragmatisch umgesetzt und durch 
zusätzliche Landesmittel aufgestockt. Des Weite-
ren wurden durch Maßnahmen der Verwaltungsre-
form und andere Rechtsänderungen wie z. B das 
Modellkommunen-Gesetz die kommunalen Hand-
lungsspielräume gestärkt, indem Standards verrin-
gert und Genehmigungsvorbehalte abgebaut wur-
den. Darüber hinaus wurde mit den kommunalen 
Spitzenverbänden Ende letzten Jahres der Zu-
kunftsvertrag für starke Kommunen abgeschlos-
sen. Neben einer weiteren Förderung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit, der Erweiterung 
gesetzlicher Handlungsspielräume für unsere 
Kommunen und der Prüfung weiterer Aufgabenver-
lagerungen auf die Gemeinden und Landkreise im 
Rahmen der strikten Konnexität stehen hier im 
Mittelpunkt auch Hilfen für Kommunen mit beson-
deren strukturellen Problemen und in der Regel 
dadurch bedingter extremer Kassenkreditverschul-
dung. Dabei werden insbesondere diejenigen 
Kommunen unterstützt, die zum Zwecke der Haus-
haltskonsolidierung freiwillige Gemeinde- und 
Kreiszusammenschlüsse oder die Umwandlung 
von einer Samt- in eine Einheitsgemeinde anstre-
ben. Zugleich werden aber auch diejenigen Kom-
munen gefördert, die mit einer Landesunterstüt-
zung in der Lage sind, ihre dauernde Leistungsfä-
higkeit trotz einer extremen Kassenkreditverschul-
dung auch ohne Fusion wiederherzustellen. Aktuell 
wird in Ergänzung der auf Bundesebene beabsich-
tigten Gemeindefinanzkommission in Niedersach-
sen ein Beraterkreis zur Erarbeitung von Vorschlä-
gen für eine Kommunalfinanzreform eingerichtet. 
Ziel ist es, die Finanzsituation zu verfestigen und 
den Kommunen dadurch Planungssicherheit zu 
geben. 

So wie in der Vergangenheit werden auch zukünf-
tig Gemeinden und Landkreise unterstützt, ihre 
Einnahmen zu verstetigen. Unter diesem Gesicht-
punkt werden auch die Kommunalaufsichtsbehör-
den im Rahmen ihres kommunalaufsichtsrechtli-
chen Auftrags den Gemeinden bei der Erschlie-
ßung neuer Steuerquellen beratend zur Seite ste-

hen, sofern dies gewünscht wird. Das entbindet die 
Gemeinden aber nicht von ihrer eigenen Verant-
wortung, satzungsrechtliche Vorschriften aufzustel-
len, die konkret vorgesehenen Regelungen an-
hand der verfassungsrechtlich vorgegebenen Kri-
terien zu prüfen. 

Zu 2: Die Einführung einer örtlichen Aufwandsteuer 
„Kulturförderabgabe“ hat nach den durch Arti-
kel 105 Abs. 2 a GG vorgegebenen verfassungs-
rechtlichen Kriterien zu erfolgen. Zur Erhebung 
einer Kulturförderabgabe durch die Stadt Weimar 
wird sich die Landesregierung nicht äußern. Es 
sind die rechtlichen Vorgaben des Kommunalab-
gabengesetzes des Landes Thüringen maßge-
bend. 

Zu 3: Die Förderung von Kunst und Kultur ist nach 
Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung eine 
Aufgabe des Landes, der Landkreise und der Ge-
meinden. Die Kommunen entscheiden im Rahmen 
der kommunalen Selbstverwaltung im Kulturbe-
reich eigenständig über die Wahrnehmung dieses 
Verfassungsauftrags. 

 

Anlage 40 

Antwort 

des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesentwicklung auf die 
Frage 41 der Abg. Clemens Große Macke und 
Karl-Heinrich Langspecht (CDU) 

Niedersachsen mit dem LAVES auf dem 
richtigen Weg? 

Die Europäische Union hat das zum Landesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (LAVES) gehörende Lebensmittelinstitut 
Oldenburg zum besten europäischen Labor ei-
ner Vergleichsuntersuchung zum Nachweis von 
Pestiziden erklärt. Bei der Laborvergleichsun-
tersuchung mussten durch die teilnehmenden 
Labore Rückstände von Pflanzenschutzmitteln 
in Getreide bestimmt werden. 

Das LAVES hat in den beiden Kategorien Multi- 
und Einzelmethoden jeweils den zweiten Platz 
erreicht und so im Gesamtergebnis Platz eins 
belegt. 

Neben Deutschland beteiligten sich 26 weitere 
EU-Staaten an den Laborvergleichsuntersu-
chungen. Insgesamt beteiligten sich 111 Pesti-
zidlabore an dem Vergleich. In den zwei abge-
fragten Kategorien wurde die Zuverlässigkeit 
der Messungen im Bereich der Pflanzen-
schutzmittelanalyse überprüft. 

Das Lebensmittelinstitut Oldenburg untersucht 
vorwiegend Fleisch, Wurstwaren, Obst, Gemü-
se, Säuglingsnahrung und Süßwaren. Bei sei-
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nen Untersuchungen setzt das Institut seine 
Schwerpunkte insbesondere im Nachweis von 
Pflanzenschutzmittelrückständen, der Authenti-
zitäts- und Herkunftsanalyse sowie der Dioxin-
analytik. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Sieht die Landesregierung ihre Unterstützung 
für das LAVES mit dieser Auszeichnung bestä-
tigt? 

2. Welche künftigen Zielsetzungen ergeben 
sich für das LAVES aus der Auszeichnung, und 
welche Maßnahmen sind unverzichtbar, um das 
erreichte Niveau zu erhalten? 

3. Sieht die Landesregierung das Institut für die 
Zukunft stärker gefordert, und worin wird nach 
Ansicht der Landesregierung der künftige 
Schwerpunkt der Arbeit liegen? 

Zum Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlich 
bedenklichen Rückständen in oder auf den Le-
bensmitteln werden Höchstmengen festgelegt, die 
nicht überschritten werden dürfen. Die Kontrolle 
der Einhaltung der gesetzlich festgelegten Höchst-
mengen obliegt den Ländern und erfolgt durch 
risikoorientierte Kontrollen und spezifische Unter-
suchungsprogramme. In Niedersachsen werden im 
Lebensmittelinstitut Oldenburg des LAVES jährlich 
etwa 2 500 pflanzliche Proben auf Rückstände von 
Pflanzenschutzmitteln untersucht. Das Institut ist 
an Untersuchungen im bundesweiten Lebensmit-
telmonitoring und im Bundesweiten Überwa-
chungsplan (BÜp) beteiligt. 

Die Erfassung von Rückständen an Pflanzen-
schutzmitteln in Lebensmitteln ist eine anspruchs-
volle Aufgabe der Spurenanalytik. Für die aufwän-
dige Vorbereitung der Proben zur sicheren Mes-
sung kleinster Rückstandsmengen werden soge-
nannte Multimethoden eingesetzt, mit denen mit 
einer Aufarbeitung eine sehr große Anzahl von 
Wirkstoffen erfasst werden kann. Mittels moderns-
ter chemisch-physikalischer Methoden kann so 
routinemäßig auf ca. 220 verschiedene Wirkstoffe 
geprüft werden. Das Wirkstoffspektrum wird konti-
nuierlich angepasst, insbesondere um neu zuge-
lassene Stoffe zeitnah zu berücksichtigen. 

Um als amtliches bzw. amtlich zugelassenes Labor 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 Artikel 5 
benannt zu werden, muss ein Labor die in Arti-
kel 12 Abs. 2 der EU-Verordnung genannten For-
derungen einhalten, d. h. das Labor muss die all-
gemeinen Kriterien der DIN EN ISO/IEC 17025 
erfüllen. In Anhang III der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 sind Kriterien genannt, die die anzu-
wendenden Analysenverfahren charakterisieren.  

Diese Charakterisierung der Analyseverfahren ist 
durch angemessene Verfahren zu erreichen, wie 
z. B. auch durch Laborvergleichsuntersuchungen 
(LVUs) und regelmäßige interne und externe Au-
dits.  

Die Untersuchungseinrichtungen des LAVES sind 
als Prüflaboratorien einzeln akkreditiert. In den 
jeweiligen Qualitätsmanagementsystemen werden 
die jeweiligen Prüfgegenstände und Tätigkeitsge-
biete der Institute vollständig abgebildet. 

Dieses vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Ja. Niedersachsen ist Agrarland Nummer 
eins der Bundesrepublik Deutschland. Die land-
wirtschaftliche Produktion und Ernährungswirt-
schaft stellen in diesem Bundesland den zweit-
größten Wirtschaftszweig nach dem Fahrzeugbau 
dar. Der Umsatz in diesem Bereich liegt über 
25 Milliarden Euro (2007).  

Dieser sehr wichtige Wirtschaftszweig in Nieder-
sachsen ist unabdingbar auf eine kompetente 
funktionierende amtliche Kontrolle mit einer leis-
tungsfähigen Untersuchung der produzierten und 
vermarkteten Erzeugnisse angewiesen. Durch das 
hervorragende Abschneiden in der Analytik von 
Pflanzenschutzmittelrückständen wird die Leis-
tungsfähigkeit des LAVES in diesem Bereich be-
stätigt. 

Die Landesregierung hat nach mehreren Vor-
kommnissen mit verunreinigten Lebensmitteln im 
Zusammenhang mit der BSE-Krise das Landesamt 
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
errichtet, um eine zentralwissenschaftliche Behör-
de zu schaffen, die den in der europäischen Ge-
setzgebung verankerten Ansatz einer prozess- und 
produktionübergreifenden Risikoanalyse und -be-
wertung für alle Themen des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes in Niedersachsen umsetzt. 
Die Landeregierung sieht sich durch die erfolgrei-
che Arbeit des LAVES - auch im europaweiten 
Vergleich mit anderen Einrichtungen - in ihrem 
Konzept zur strukturellen Organisation des ge-
sundheitlichen Verbraucherschutzes bestätigt. 

Zu 2: Aus der Auszeichnung ergibt sich zunächst 
die Zielsetzung, das erreichte Niveau der Qualität 
der Untersuchungen auf Pflanzenschutzmittelrück-
stände zu halten, und damit die Notwendigkeit, 
sowohl mit der Entwicklung der Analysentechnik 
Schritt zu halten als auch zukünftig zugelassene 
Wirkstoffe in das Analysenspektrum aufzunehmen. 
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Die Aufrechterhaltung der Qualität der Untersu-
chungen erfordert fortlaufend Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung. Der für die Untersuchungen 
auf Pflanzenschutzmittelrückständen zuständige 
Fachbereich des Lebensmittelinstituts Oldenburg 
nimmt regelmäßig erfolgreich an zahlreichen La-
borvergleichsuntersuchungen (LVU) teil. Im Jahr 
2009 waren es insgesamt neun LVUs. 

Laufend werden Methoden zur Bestimmung 
schwierig zu analysierender Wirkstoffe eingearbei-
tet und weiterentwickelt. Dies umfasst auch die 
Validierung der Methoden zur Bestimmung neu 
zugelassener Wirkstoffe. An der Validierung be-
stehender und in der Entwicklung befindlicher Me-
thoden wird auf nationaler Ebene intensiv mitgear-
beitet. 

Um den stetig steigenden Anforderungen an 
Nachweisempfindlichkeit und Anzahl der nachge-
wiesenen Stoffe nachzukommen, sind Geräte er-
forderlich, die dem neuesten Stand der Technik 
entsprechen. Um mit anderen führenden Instituten 
in der EU in der Analytik mithalten zu können, wer-
den in absehbarer Zeit zwei neue Großgeräte be-
nötigt. Damit soll die Erfassung bisher nicht im 
Untersuchungsspektrum befindlicher Pestizide 
ermöglicht werden sowie die Analytik von Pestizi-
den aus dem Bereich der schwierig zu analysie-
renden Matrices (z. B. Gewürze, Kräuter, Futter-
mittel, Babynahrung, fetthaltige/tierische Matrix). 

Das sehr gut ausgebildete, erfahrene technische 
und wissenschaftliche Personal ist kontinuierlich 
weiterzubilden, um das notwendige Wissen für die 
Analytik von Pflanzenschutzmittelrückständen mit 
komplexen technischen Geräte zu erhalten und zu 
erweitern. 

Zu 3: Aufgrund des globalen Handels nehmen der 
Import pflanzlicher Erzeugnisse und damit die Not-
wendigkeit einer Authentizitäts- und Herkunftsana-
lyse zu, um die Verbraucher und den heimischen 
Markt vor irreführenden Herkunftsangaben z. B. im 
Bereich Spargel zu schützen. Auch die Untersu-
chung importierter Ware auf Pflanzenschutzmittel-
rückstände ist aufgrund höherer Beanstandungs-
quoten in diesem Bereich in Zukunft zu priorisie-
ren. 

Da durch das Stockholmer Übereinkommen, auch 
POP-Konvention genannt, die Liste des „dreckigen 
Dutzend“ um neun weitere langlebige und in der 
Nahrungskette sich anreichernde Chemikalien - 
sogenannte POPs (persistent organic pollutants) - 
erweitert wurde, ist zu erwarten, dass das Spek-
trum der Analytik entsprechend zu ergänzen ist. 

Die Landesregierung sieht auch in Zukunft den 
Schwerpunkt des Lebensmittelinstituts Oldenburg 
in der komplexen apparativen Analytik, um neu 
aufkommende Fragestellungen beantworten zu 
können. Damit werden die im Lebensmittelinstitut 
Oldenburg etablierten Arbeitsschwerpunkte Di-
oxinanalytik, Bestimmung von Pflanzenschutzmit-
telrückständen in pflanzlichen Lebensmitteln und 
Futtermitteln sowie die Authentizitäts- und Her-
kunftsanalyse auch in Zukunft stark gefordert sein. 

 

Anlage 41 

Antwort 

des Kultusministeriums auf die Frage 42 des Abg. 
Wiard Siebels (SPD) 

Hilferuf der CDU an die Landes- und Bun-
despolitik - Gemeinden in Niedersachsen 
mit immer höheren Kosten für Kinder-
betreuung 

Wie die Ostfriesischen Nachrichten und die 
Ostfriesen-Zeitung vom 9. Februar 2010 berich-
teten, appelliert die CDU-Gemeinderatsfraktion 
aus Großefehn an die Landes- und Bundespoli-
tik, die finanziellen Rahmenbedingungen für die 
Kindertagesstätten zu ändern. Viele Kommu-
nen, darunter auch die Gemeinde Großefehn, 
seien aufgrund ihrer defizitären Haushalte nicht 
mehr in der Lage, die Personal- und Betriebs-
kosten allein zu schultern. Im Jahr 2008 betrug 
der Zuschussbedarf der Kindergärten in der 
Gemeinde Großefehn 514 000 Euro, und im 
Jahr 2009 lag dieser schon bei 644 000 Euro. 
Im Haushaltsentwurf für das Jahr 2010 sind 
810 000 Euro veranschlagt. Die CDU-Gemein-
deratsmitglieder kritisieren, dass den Gemein-
den in Niedersachsen immer mehr Pflichtauf-
gaben übertragen werden, sie aber mit der Fi-
nanzierung alleingelassen werden. 

Ich frage die Landesregierung:  

1. Wie beurteilt die Landesregierung den Hilfe-
ruf der CDU-Gemeinderatsfraktion aus Große-
fehn? 

2. Was tut die Landesregierung, um die Kom-
munen bei diesen Aufgaben zu unterstützen? 

3. Wie steht das Land zu dem Vorschlag der 
CDU-Politiker, die Personalkosten der Erziehe-
rinnen und Erzieher wie bei den Lehrern zu 
übernehmen? 

Gemäß § 69 Abs. 1 SGB VIII i. V. m § 1 AG KJHG 
erfüllen die Landkreise und kreisfreien Städte die 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, somit auch 
der Kinderbetreuung, innerhalb ihres eigenen Wir-
kungskreises durch das Jugendamt. Landkreise 
können diese Aufgabe an kreisangehörige Kom-
munen delegieren, wie im Fall der Gemeinde Gro-
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ßefehn. Daraus ergibt sich eine klare Verantwort-
lichkeit der Kommunen für eine bedarfsgerechte 
Versorgung mit Betreuungsplätzen in Kindertages-
stätten und der Kindertagespflege. 

Diese Aufgaben erfüllen die Kommunen mit gro-
ßem Engagement und mit großem finanziellem 
Einsatz. Ergänzend zu diesen Leistungen unter-
stützt das Land Niedersachsen seit Jahren die 
Kommunen bei der Bewältigung dieser Aufgabe 
mit einem Bündel von Maßnahmen und erhebli-
chem Mitteleinsatz. Das Engagement der Landes-
regierung zeigt sich insbesondere bei zahlreichen, 
hier nicht abschließend aufzuführenden Maßnah-
men und Initiativen: 

- dem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 
im Elementarbereich, der für den Bereich der un-
ter Dreijährigen fortgeschrieben wird, 

- dem 100-Millionen-Landesprogramm „Familien 
mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen“, 

- dem Programm „Das letzte Kindergartenjahr als 
Brückenjahr zur Grundschule“,  

- dem beitragsfreien letzten Kindergartenjahr mit 
99 Millionen Euro, 

- der vorschulischen Sprachförderung mit 6 Millio-
nen Euro jährlich, 

- dem neuen Niedersächsischen Institut für Früh-
kindliche Bildung und Entwicklung in Osnabrück, 
gefördert mit 5,5 Millionen Euro jährlich,  

- der Fortbildung der Erzieherinnen mit derzeit 
rund 125 000 Euro und 

- der finanzielle Unterstützung des Ausbau von 
integrative Betreuungsangeboten in Kindertages-
stätten für die Altersgruppe der unter Dreijähri-
gen. 

Kommunen und Landesregierung setzen Hand in 
Hand die Vereinbarungen zum Krippengipfel zum 
Ausbau der Kinderbetreuung bis 2013 verlässlich 
um. Allein dafür stellt das Land über 462 Millionen 
Euro zur Verfügung (36 %) und trägt damit wie die 
Kommunen (34 %) etwas mehr als ein Drittel der 
Kosten für Investitionen und Betriebskosten; zu-
sätzlich fließen die Mittel des Bundes. Dabei sind 
die Elternbeiträge nicht berücksichtigt. Die Finanz-
hilfe des Landes für Krippenplätze steigt von 20 % 
der Personalkosten im Jahre 2008 auf 38 % im 
Jahre 2009 und auf 43 % ab dem 1. August 2010. 

Diese Mittel unterstützen die Kommunen in einem 
erheblichen Umfang, nicht nur um die Quantität, 
sondern auch um die Qualität des pädagogischen 

Angebotes weiter zu verbessern. Bis 2013 wird 
das finanzielle Engagement der Landesregierung 
für Kindertagesstätten von derzeit ca. 360 Millio-
nen Euro auf eine halbe Milliarde Euro jährlich 
ansteigen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

Zu 1: Die Landesregierung respektiert die kommu-
nale Selbstverwaltung und äußert sich nicht zu 
Pressemitteilungen über Äußerungen einer Ge-
meinderatsfraktion. 

Zu 2: Siehe Vorbemerkungen. 

Zu 3: Das KiTaG sieht eine Finanzhilfe des Landes 
für Personalkosten in Höhe von 20 % bzw. bei 
Plätzen für unter Dreijährige mit derzeit 38 % und 
ab 1. August 2010 mit 43 % vor. 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Zustän-
digkeiten, der einvernehmlich getroffenen Verein-
barung mit den kommunalen Spitzenverbänden 
zur Finanzierung des Ausbaus der Betreuung für 
unter Dreijährige, wie der gemäß § 16 a KiTaG 
festgelegten Verpflichtung des Landes zur Über-
prüfung der Angemessenheit der Finanzhilfe für 
den Krippenausbau in 2011, sieht die Landesregie-
rung keine Veranlassung, die geltenden Regelun-
gen der Finanzhilfe zu verändern. 

 

Anlage 42 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 43 der Abg. Gerd Will, Heinrich Aller, 
Marcus Bosse, Olaf Lies, Dieter Möhrmann, Klaus 
Schneck, Ronald Schminke, Stefan Schostok, 
Petra Tiemann und Sabine Tippelt (SPD) 

Stationsentgelte der DB Station & Service 
AG 

Für die Nutzung von Bahnhöfen und Strecken-
abschnitten stellen die verschiedenen Tochter-
gesellschaften der Deutschen Bahn AG den 
Schienenverkehrsunternehmen Entgelte in 
Rechnung. Neben den konzerneigenen Unter-
nehmen (DB Fernverkehr AG und DB Regio 
AG) zählen hierzu auch sogenannte Privatbah-
nen, wie z. B. die NordWestBahn oder Metro-
nom. 

Es mehren sich die Beschwerden gegen die 
Preispolitik der DB Station & Service AG. Es 
wird dieser DB-Tochter vorgehalten, dass die 
Preisgestaltung nicht diskriminierungsfrei ist, da 
sie faktisch konzernfremde Unternehmen be-
nachteiligt. 
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Zum 1. Mai 2010 wollte die DB Station & Servi-
ce AG die Preise verändern. Die entsprechen-
den Stationspreise sind der Bundesnetzagentur 
zur Prüfung vorgelegt und verworfen worden. 
Eine Genehmigung konnte nicht erteilt werden, 
da die Änderung intransparent ist und Preisun-
terschiede nicht sachlich begründet werden 
konnten. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Hat das Land bereits eine Überprüfung der 
bisherigen Stationsentgelte vor dem Hinter-
grund vorgenommen, dass ein größerer Teil 
dieser Stationspreise indirekt durch die dem 
Land zur Verfügung gestellten Regionalisie-
rungsmittel finanziert wird? 

2. Welche Bemühungen hat die Landesregie-
rung unternommen, um zu verhindern, dass 
trotz der hohen Stationsentgelte, die die DB 
Station & Service AG einnimmt, in verschiede-
nen Bahnhöfen keinerlei Investitionen getätigt 
werden, sodass diese verfallen? 

3. Welche Erkenntnisse liegen der Landesre-
gierung über die Preisgestaltung der Strecken-
entgelte der DB Netz AG in Bezug auf einen 
diskriminierungsfreien Zugang vor? 

Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) be-
stellt im Auftrag des Landes Betriebsleistungen im 
Schienenpersonennahverkehr bei Eisenbahnver-
kehrsunternehmen (EVU). Diese EVU müssen 
wiederum Leistungen bei anderen Unternehmen 
einkaufen, um die von der LNVG bestellten Ver-
kehre tatsächlich erbringen zu können. Zu diesen 
Vorleistungen zählen beispielsweise auch die Nut-
zung von Stationen und Schienenwegen, die sich 
im Eigentum der DB Station & Service AG bzw. der 
DB Netz AG befinden. Mit Abschluss eines Stati-
onsnutzungsvertrages wird beispielsweise den 
Zugangsberechtigten das Nutzungsrecht an der In-
frastruktur von Personenbahnhöfen eingeräumt. 
Vertragliche Beziehungen zwischen dem Land 
bzw. der LNVG als Besteller von Betriebsleistun-
gen und den Infrastrukturunternehmen DB Station 
& Service oder DB Netz bestehen hinsichtlich der 
Nutzung dieser Anlagen somit nicht. 

Die DB Station & Servise AG bzw. DB Netz AG 
sind als Eisenbahninfrastrukturunternehmen ge-
mäß § 14 AEG verpflichtet, die diskriminierungs-
freie Benutzung der von ihnen betriebenen Eisen-
bahninfrastruktur und die diskriminierungsfreie Er-
bringung der von ihnen angebotenen Leistungen in 
einem bestimmten Umfang zu gewähren. 

Das seit dem 1. Januar 2005 angewandte Preis-
system der DB Station & Service AG für die Benut-
zung der Stationen und Bahnhöfe kehrte sich von 
den vormaligen, stationsspezifischen Entgelten ab 

und wandte sich einer neuen, gruppenspezifischen 
Preisbildung zu. 

Da das Stationspreissystem von Anfang an von 
den EVU, Aufgabenträgern und Ländern heftig 
kritisiert wurde, hat die Bundesnetzagentur in ihrer 
Aufgabe als Regulierungsbehörde eine Überprü-
fung vorgenommen. Mit Bescheid vom 10. Dezem-
ber 2009 hat sie das bisherige Preissystem der DB 
Station & Service AG zum 1. Mai 2010 für ungültig 
erklärt, da dieses nicht mit den eisenbahnrechtli-
chen Vorschriften vereinbar ist. Als Begründung 
wird aufgeführt, dass die Entgelthöhen nicht die 
entstehenden Kosten widerspiegeln und insofern 
keine verursachergerechte Kostenzuschneidung 
vorliegt. Des Weiteren wurde beanstandet, dass 
die Methoden der DB Station & Service AG zur 
Herleitung der verschiedenen Entgeltkomponenten 
intransparent sind. Das Unternehmen wurde au-
ßerdem verpflichtet, eine neue Stationspreisliste 
aufzustellen. Diese muss spätestens mit Wirk-
samwerden der Ungültigkeitserklärung am 1. Mai 
2010 in Kraft treten. Zuvor hat die DB Station & 
Service AG der Bundesnetzagentur bis zum 
1. März 2010 ein Konzept vorzulegen, in dem dar-
zustellen ist, in welcher Weise eine Neufassung 
der Höhe der Entgelte erfolgen wird und welche 
Entgeltbildungskriterien sie zukünftig heranzuzie-
hen beabsichtigt. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Die Überprüfung der Vorschriften, die den 
Zugang zur Eisenbahninfrastruktur regeln, ist Auf-
gabe der Bundesnetzagentur. Zu diesen Vorschrif-
ten zählen ausdrücklich auch die Entgeltgrundsät-
ze und die Entgelthöhen. Dem Land steht somit 
eine Prüfungskompetenz nicht zu. 

Das Land Niedersachsen und die mit der Aufga-
benträgerschaft betraute LNVG teilen jedoch be-
reits früher erhobene Bedenken gegen das gelten-
de Stationspreissystem. Die LNVG steht deswegen 
auch in enger Abstimmung mit beauftragten Ver-
kehrsunternehmen, um eine Prüfung der Stations-
entgelte auf zivilrechtlichem Weg zu erwirken. 

Zu 2: Die Pflege, Unterhaltung und Modernisierung 
der Stationen ist originäre Aufgabe der jeweiligen 
Eisenbahninfrastrukturunternehmen, wie der DB 
Station & Service. Die Mitwirkungsrechte des Lan-
des sind stark eingegrenzt. Da das Land Nieder-
sachsen aber ein großes Interesse an modernen 
und barrierefreien Bahnstationen entlang der Stre-
cken in Niedersachsen hat, wurden und werden 
gemeinsam mit dem Bund und der DB Programme 
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zur Bahnhofsmodernisierung aufgelegt, wie z. B. 
Niedersachsen ist am Zug I und II. Insoweit wird 
weiterhin in den Erhalt und die Verbesserung der 
Stationen investiert. 

Zu 3: Der Landesregierung ist bekannt, dass die 
Bundesnetzagentur als zuständige Regulierungs-
behörde auch dass Trassenpreissystem der DB 
Netz AG prüft. 

 

Anlage 43 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 44 des Abg. Detlef Tanke (SPD) 

Vergabepraxis bei Linienkonzessionen 

Im Hinblick auf meine Kleine Anfrage aus dem 
Oktober 2009 (Frage Nr. 45 im Rahmen der 
50. Plenarsitzung am 30. Oktober 2009) möch-
te ich hierzu weitergehende Fragen stellen. 

Vom Ministerium wurde in der Antwort Bezug 
auf ein konkretes laufendes Verwaltungsstreit-
verfahren genommen. Hierzu wurde darauf 
verwiesen, dass die Entscheidungsgrundlage 
für die Abänderung der ursprünglichen Geneh-
migungen ausschließlich die Genehmigungsan-
träge „in der Form des Bewertungsstichtages“ 
gewesen seien. 

In diesem Verwaltungsstreitverfahren liegt zwi-
schenzeitlich ein Beschluss des Niedersächsi-
schen Oberverwaltungsgerichts vom 19. Januar 
2010 - AZ. 7 ME 98/09, 6 B 174/09 - vor. Das 
Gericht kommt in der Begründung seiner Ent-
scheidung zu dem Ergebnis, dass nach dem 
Bewertungsstichtag, dem 27. März 2008, der 
Landesnahverkehrsgesellschaft im Rahmen 
des Widerspruchsverfahrens am 20. März 2009 
ein modifiziertes Angebot vorgelegt worden ist. 
Dieses nachträglich eingereichte modifizierte 
Angebot wurde unzulässigerweise zur Grundla-
ge für die Entscheidungen der Landesnahver-
kehrsgesellschaft im Rahmen des Wider-
spruchsverfahrens. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Mit welchen Maßnahmen wird künftig sicher-
gestellt, dass es nicht zu derartigen erneuten 
Verstößen gegen die Wahrung der Chancen-
gleichheit im Vergabeverfahren seitens der 
Landesnahverkehrsgesellschaft kommt, und 
wie stellt sich die Landesregierung die weitere 
Vorgehensweise der Landesnahverkehrsgesell-
schaft in dem konkreten Fall vor? 

2. Wird es für sinnvoll erachtet, seitens der 
Landesregierung der Landesnahverkehrsgesell-
schaft eindeutige Verfahrensvorgaben zu ma-
chen, um Verstöße gegen die Gleichbehand-
lung im Vergabeverfahren künftig auszuschlie-
ßen? 

3. Wie konnte es bei der Beantwortung meiner 
Kleinen Anfrage vom 30. Oktober 2009 zu der 
o. g. Aussage der Landesregierung kommen, 
die im Widerspruch zu der rechtlichen Bewer-
tung des Niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts steht? 

Die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) ist 
Genehmigungsbehörde nach dem Personenbeför-
derungsgesetz. Sie prüft den Antrag eines Ver-
kehrsunternehmens auf Genehmigung eines Li-
nienverkehrs auf die Einhaltung der Vorschriften 
dieses Gesetzes. Die Liniengenehmigung ist keine 
Entscheidung in einem Vergabeverfahren. 

Für den Fall des sogenannten Genehmigungs-
wettbewerbs hat die LNVG in Zusammenarbeit mit 
Aufgabenträgern und Unternehmen ein Verfahren 
entwickelt, das die Gleichbehandlung der An-
tragsteller in diesem Fall gewährleistet. Dieses 
Verfahren ist gerichtlich als rechtmäßig anerkannt. 

Der Beschluss des OVG vom 19. Januar 2010 hat 
die einstweilige Erlaubnis für ein Unternehmen 
zum Gegenstand, die umstrittenen Linien vorüber-
gehend zu bedienen. Diese Erlaubnis stellt keine 
Liniengenehmigung dar. Das OVG bestätigt die 
Entscheidung der LNVG, wie bereits das VG 
Braunschweig in erster Instanz. Einen Verstoß 
gegen das Gebot der Chancengleichheit haben die 
Gerichte erkennbar verneint. 

Die Ausführungen des Gerichts zum Wider-
spruchsverfahren stellen ein „obiter dictum“ dar, 
also eine bei der Gelegenheit des Verfahrens ge-
äußerte Rechtsansicht. Diese bezieht sich auf eine 
andere Fallgestaltung und trägt nicht die vorlie-
gende Entscheidung. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Die Chancengleichheit im Genehmigungs-
wettbewerb ist durch das Verfahren der LNVG 
sichergestellt. Ein Vergabeverfahren führt die 
LNVG nicht durch. 

Im konkreten Fall hat die LNVG durch ihre Wider-
spruchsbescheide abschließend entschieden. Ge-
gen die Bescheide wurde Klage erhoben, welche 
bei dem VG Braunschweig anhängig ist. Für eine 
abschließende Bewertung bleibt die gerichtliche 
Entscheidung abzuwarten. 

Zu 2: Das Liniengenehmigungsverfahren der 
LNVG stellt eine Gleichbehandlung sicher. Einer 
Vorgabe durch das Ministerium bedarf es daher 
nicht. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkungen 
verwiesen. 
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Zu 3: Die Beantwortung der Kleinen Anfrage vom 
30. Oktober 2009 erfolgte auf der Grundlage der 
ergangenen Widerspruchsbescheide. Diese sind 
ausweislich ihres Wortlauts auf der Tatsachen-
grundlage der vor Ende der Ausschlussfrist einge-
reichten Anträge ergangen. (Zitat: „Maßgeblicher 
und in Vergleich zu setzender Antragsinhalt sind 
die Anträge der konkurrierenden Beteiligten in ihrer 
Fassung vom 26. März 2008 bzw. 27. März 2008.“) 

Das OVG stellt in der angesprochenen Entschei-
dung lediglich fest, dass es im Widerspruchsver-
fahren eine Modifikation des ursprünglichen An-
trags seitens der Beigeladenen gegeben habe und 
dass die LNVG zeitlich nach dieser Modifikation 
entschieden habe. Mangels Relevanz für die Ent-
scheidung wird die tatsächliche Frage, auf welcher 
Grundlage die LNVG entschieden hat, durch das 
Gericht jedoch nicht entschieden. Ein Widerspruch 
zur Beantwortung der o. g. Anfrage ist daher nicht 
festzustellen. 

 

Anlage 44 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
auf die Frage 45 der Abg. Gabriela König (FDP) 

Sichtbarkeit von Eisenbahnwaggons 

Am 26. November 2009 verunglückte bei Veld-
hausen die Fahrerin eines Pkw schwer. Sie war 
gegen 17.45 Uhr mit ihrem Wagen auf der L 44 
unterwegs, als sie an einem unbeschrankten 
Bahnübergang einen Güterzug rammte. Ur-
sächlich für den Unfall war offenbar, dass die 
Autofahrerin den Güterzug in der Dunkelheit 
nicht erkennen konnte. Der mehr als 650 m 
lange Zug, der aus Richtung Emlichheim kam, 
hatte den Bahnübergang zum Zeitpunkt des 
Unfalls schon beinahe passiert, als die Fahrerin 
einen der letzten Waggons rammte. Aus ande-
ren Verkehrsbereichen, beispielsweise der 
Landwirtschaft, sind weitreichende Vorschriften 
bekannt, die zu einer Kenntlichmachung der 
Fahrzeuge mit Reflektoren führen.  

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie viele nicht technisch gesicherte Bahn-
übergänge gibt es in Niedersachsen, und wie 
viele Unfälle geschehen jährlich an bzw. auf 
diesen Bahnübergängen? 

2. Ist messbar, wie viele dieser Unfälle dadurch 
verursacht werden, dass die Züge nicht sichtbar 
genug sind, und, wenn ja, wie groß ist die An-
zahl der hierdurch verursachten Unfälle? 

3. Könnten aus Sicht der Landesregierung ein-
fache Mittel, wie beispielsweise die Ausstattung 
von Zugwaggons mit Reflektoren, zur Erhöhung 
der Sichtbarkeit bei Dunkelheit führen, und, 

wenn ja, ist der Landesregierung bekannt, ob 
es auf Bundesebene bereits Überlegungen in 
diese Richtung gibt? 

Mit den Vorgaben der Eisenbahn-Bau- und Be-
triebsordnung (EBO) hat der Bund von seiner Ge-
setzgebungskompetenz für die Ausrüstung von 
Schienenfahrzeugen Gebrauch gemacht. Weitere 
Anforderungen sind darüber hinaus in den soge-
nannten Technischen Spezifikationen für die Inter-
operabilität (TSI) europarechtlich normiert. Die TSI 
Güterwagen schreibt keine seitliche Kenntlichma-
chung von Güterwagen vor. Die Länder sind somit 
daran gehindert, selbst entsprechende Regelun-
gen zu treffen. Solche Anforderungen müssen 
vielmehr mindestens bundesgesetzlich oder im 
Hinblick auf die TSI sogar europarechtlich festge-
schrieben werden. 

Änderungen des gesetzlichen Rahmens für die 
Zulassung von Güterwagen erfassen nur neue 
Fahrzeuge. Allerdings werden allein in Deutsch-
land zurzeit. ca. 150 000 Güterwagen verschiede-
ner Halter betrieben. Hinzu kommen weitere 
450 000 Wagen in den übrigen Mitgliedsstaaten 
der EU. Diese Fahrzeuge werden freizügig in ganz 
Europa eingesetzt. Eisenbahnfahrzeuge haben 
eine relativ lange Nutzungsdauer (ca. 30 bis 40 
Jahre). Aus diesem Grunde wird europaweit in 
jedem Jahr nur eine relativ geringe Anzahl von 
Güterwagen neu zugelassen. Allein die verbindli-
che Ausrüstung der neuen - deutschen - Wagen 
würde die Situation somit nicht spürbar verbes-
sern. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: In Niedersachsen wurden 2008 von den nicht 
bundeseigenen Eisenbahnen (NE) und der DB 
Netz AG folgende nicht technisch gesicherte Bahn-
übergänge betrieben: 

 Anzahl 
BÜ 

Anzahl 
Unfälle 

Getötete Verletzte 

DB 
Netz 
AG 

927 17 7 23

NE 1 755 8 2 13

 

Zu 2: Nein. In den meisten Fällen prallen Kraftfahr-
zeuge auf Bahnübergängen mit dem führenden 
Fahrzeug eines Zuges zusammen. Soweit ein 
Verschulden der Eisenbahn oder technische De-
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fekte ausgeschlossen werden können, ist als Un-
fallursache anzunehmen, dass der Vorrang des 
Schienenverkehrs und das Haltgebot des Zeichens 
201 - Andreaskreuz - nicht beachtet wurden. Ins-
gesamt sind in diesen Fällen detailiertere Aussa-
gen zur Unfallursache sehr schwierig.  

Zu 3: Der Landesregierung sind keine Bestrebun-
gen bekannt, die Eisenbahnen zu verpflichten, die 
Flanken ihrer Fahrzeuge besonders kenntlich zu 
machen und dies bei einer Novellierung der EBO 
zu berücksichtigen. Auch die im Jahre 2009 über-
arbeitete Fassung der geltenden TSI Güterwagen 
sieht eine derartige Verpflichtung nicht vor. Im  
Übrigen wird auf die Vorbemerkung und die Ant-
wort zu Frage 2 verwiesen. 

 

Anlage 45 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit auf die Frage 46 der Abg. Elke 
Twesten (GRÜNE) 

Wo bleibt der vom Sozialministerium ange-
kündigte Ratgeber zur HPV-Impfung? 

Ende 2006 wurde der Impfstoff Gardasil (entwi-
ckelt von Merck, in Europa vertrieben durch 
Sanofi Pasteur MDS) gegen vier Subtypen des 
Humanen Papillomavirus (HPV), die für die 
Mehrheit der Gebärmutterhalskrebserkrankun-
gen verantwortlich gemacht werden, in 
Deutschland zugelassen. Zu diesem Zeitpunkt 
waren die beiden Hauptstudien zur Wirksamkeit 
des Impfstoffes noch nicht abgeschlossen. Im 
Sommer 2007 folgte die Zulassung des zweiten 
Impfstoffes Cervarix von GlaxoSmithKline. Be-
reits im Frühjahr 2007 sprach die Ständige 
Impfkommission eine Empfehlung zur generel-
len Impfung von Mädchen im Alter von 12 bis 
17 Jahren aus. Die unabhängige US-ameri-
kanische Verbraucherzentrale Judicial Watch 
hat im Juni 2009 die bisherigen Impfkomplikati-
onen nach HPV-Impfungen in den USA bilan-
ziert: Danach sind seit der Einführung des 
Impfstoffs Gardasil im Jahr 2006 insgesamt 
6 723 Impfkomplikationen aufgetreten, 1 061 
Fälle galten als ernste und 142 Fälle als le-
bensbedrohliche Impfschäden. 47 Mädchen 
sollen nach den Impfungen gestorben sein. Die 
US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA 
meldete 2007  2 600 Komplikationen und 10 
Todesfälle im Zusammenhang mit den Impfun-
gen. Zuletzt sorgte der Tod einer 14-jährigen 
Britin im Herbst 2009 weltweit für eine kontro-
verse Diskussion über den Einsatz der HPV-
Impfungen. Gleichzeitig verkünden Experten 
wie „Ärzte für individuelle Impfentscheidung 
e. V.“, dass sich das Risiko, an HPV zu erkran-
ken, wirkungsvoller über eine effektive Vorsor-
ge und eine schützende Verhütung mindern 

lasse. Um bis zu 70 % würde sich danach das 
Risiko über den Gebrauch von Kondomen und 
um bis zu 95 % durch gut organisierte Vorsor-
geuntersuchungen (wie z. B. in England, 
Schweden oder den Niederlanden) senken las-
sen.  

Jenseits der aufgeführten Impfschäden ist die 
Wirksamkeit der Impfung weiterhin umstritten. 
Ungeachtet dessen gelang es den Pharmafir-
men, ihre Impfstoffe mit einem einzigartigen 
Werbefeldzug aggressiv bei Ärzten und sogar 
in Schulen zu bewerben und für einen umfang-
reichen Absatz ihrer Produkte zu sorgen. Im 
Februar vergangenen Jahres habe ich daher 
die Ministerinnen Ross-Luttmann und Heister-
Neumann mit einem Schreiben auf diese Vor-
gänge hingewiesen und darum gebeten, drin-
gend unabhängige Aufklärungsmaßnahmen für 
die umstrittenen Impfungen zu ergreifen. In ih-
rem Antwortschreiben vom 20. April 2009 teilt 
Ministerin Ross-Luttmann mit, dass sie das 
Landesgesundheitsamt gebeten hat, „einen 
entsprechenden Ratgeber zur HPV-Impfung zu 
entwickeln“. Außerdem sollte mit dem Nieder-
sächsischen Impfforum zur Aktivierung der 
Schutzimpfung (NIAS) eine gemeinsame Stel-
lungnahme erarbeitet werden.  

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wann wird das Landesgesundheitsamt die 
angekündigte Ratgeberbroschüre vorlegen, und 
wann werden die Stellungnahmen des Ge-
sundheitsministeriums und des NIAS erfolgen? 

2. Wie viele Frauen und Mädchen in Nieder-
sachsen haben sich seit der Einführung der 
Impfstoffe gegen HPV impfen lassen, wie viele 
Impfkomplikationen sind dabei aufgetreten?  

3. Welche Maßnahmen wird die Landesregie-
rung ergreifen, um eine ganzheitliche Aufklä-
rung über Vorteile, aber auch über alle bekann-
ten Risiken und Nebenwirkungen der HPV-Imp-
fung und über alternative Methoden, sich vor 
Gebärmutterhalskrebs zu schützen, an den 
Schulen und anderen Schnittstellen, über die 
Mädchen erreicht werden können (z. B. Gleich-
stellungsbüros, etc.), sicherzustellen? 

Die nationale Zulassung der Impfstoffe gegen HPV 
(Humanes Papillomavirus) Gardasil (im September 
2006) und Cervarix (im September 2007) durch 
das Paul-Ehrlich-Institut erfolgte im Zuge eines 
zentralisierten Verfahrens für alle europäischen 
Staaten durch die EU-Kommission. Die wissen-
schaftliche Basis zur Zulassung eines Impfstoffes 
umfasst u. a. eine ausführliche und nachvollzieh-
bare Darstellung des gesamten Herstellungspro-
zesses, genaue Spezifikationen und Nachweisme-
thoden für Zwischenprodukte und Bestandteile des 
Endproduktes sowie umfassende Dossiers zu kli-
nischen und nicht klinischen Studien, einschließlich 
Dokumentation der vorgeschriebenen Tierversu-
che, Pharmakologie, Toxikologie, Unbedenklich-
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keit, Verträglichkeit und Wirksamkeit. Diese Daten 
lagen zum Zeitpunkt der Zulassung und nachfol-
genden Empfehlung durch die Ständige Impfkom-
mission am Robert Koch-Institut (STIKO) vor. Un-
abhängig davon werden weitere klinische Studien 
durchgeführt, um Langzeiteffekte feststellen zu 
können. 

Impfstoffe sind, wie alle anderen wirksamen Arz-
neimittel auch, nicht völlig frei von Nebenwirkun-
gen. In äußerst seltenen Fällen können sie zu Ge-
sundheitsstörungen und Erkrankungen führen. 
Über die in den oben genannten Studien ermittel-
ten Daten zur Unbedenklichkeit und Verträglichkeit 
werden daher auftretende Nebenwirkungen durch 
die Zulassungsbehörden kontinuierlich erfasst und 
bewertet. Die Bewertung muss berücksichtigen, ob 
sich ein ursächlicher Zusammenhang mit der Imp-
fung feststellen lässt oder ob das Ereignis zufällig 
im zeitlichen Zusammenhang auftrat. Bei schwer-
wiegenden Ereignissen werden hierfür umfangrei-
che Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen fließen in die Entscheidung 
ein, ob eine Zulassung aufrechterhalten werden 
kann. 

Im August 2009 hat die STIKO eine aktuelle Be-
wertung der Impfung gegen HPV vorgenommen1. 
Hintergrund dieser neuen aktuellen Bewertung war 
eine Bitte des Gemeinsamen Bundesausschusses, 
der die Pflichtleistungen der gesetzlichen Kran-
kenkassen festlegt. In der fachlichen Stellungnah-
me hat die STIKO die Bewertung unter Berücksich-
tigung aktueller Veröffentlichungen aus der wis-
senschaftlichen Fachliteratur vorgenommen. In der 
Zusammenschau der zur Verfügung stehenden 
Literatur unter Einbeziehung neu veröffentlichter 
Daten hält die STIKO die Impfung gegen HPV für 
alle Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren für 
empfehlenswert. 

Alle von der STIKO empfohlenen Impfungen wer-
den in Niedersachsen auch öffentlich empfohlen. 
Vor dem Hintergrund der ausführlichen Darstellun-
gen der STIKO besteht keine Veranlassung, die 
Empfehlung der Impfung gegen HPV in Zweifel zu 
ziehen. 

In der o. g. Veröffentlichung der STIKO wird expli-
zit darauf hingewiesen, dass Informationen zur 
Impfung den aktuellen Wissensstand widerspie-
geln sollen. Informationsmedien, die den Eindruck 
erwecken, dass eine HPV-Impfung zu 100 % ge-

                                                      
1 Epidemiologisches Bulletin vom 10. August 2009/Nr. 32, 
Impfung gegen HPV – Aktuelle Bewertung der STIKO 
(www.rki.de) 

gen Gebärmutterhalskrebs schützt, sind nach heu-
tigem Wissensstand als unseriös einzuschätzen. 

Schutzmöglichkeiten, wie das Benutzen von Kon-
domen oder die Inanspruchnahme der Früherken-
nungsuntersuchung gegen Gebärmutterhalskrebs, 
sind nicht alternativ, sondern ergänzend zur Imp-
fung zu propagieren. 

Ziel der Früherkennungsuntersuchung ist es, die 
Entstehung von Gebärmutterhalskrebs zu verhin-
dern. Folgen der Früherkennungsuntersuchung 
können Nachfolgeuntersuchungen, operative Ein-
griffe (Konisationen) am Gebärmutterhals oder 
sogar Totaloperationen der Gebärmutter sein, um 
das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern. 
Nach der o. g. Veröffentlichung der STIKO werden 
ca. 140 000 operative Eingriffe (Konisationen) am 
Gebärmutterhals und etwa 2 200 Totaloperationen 
der Gebärmutter in Deutschland pro Jahr durchge-
führt, um krebsverdächtige Befunde abzuklären 
oder zu behandeln. Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes starben 2007 in Deutschland 
1 666 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Das Niedersächsische Landesgesundheits-
amt (NLGA) hat im Frühjahr 2009 den Auftrag 
erhalten, einen Ratgeber zur HPV-Impfung zu 
entwickeln. Darin sollen die Stellungnahmen der 
Vertreterinnen und Vertreter des Niedersächsi-
schen Impfforums (NIAS) einbezogen werden. 
Aufgrund des Auftretens der Neuen Influenza En-
de April 2009 waren die personellen Ressourcen 
im NLGA seither sehr stark in Anspruch genom-
men. Dies betraf mehrere Arbeitsbereiche. Es 
mussten zahlreiche Informationen für die Öffent-
lichkeit sowie für die Fachöffentlichkeit in enger 
Abstimmung mit Bundes- und Länderbehörden 
erstellt, angepasst und kontinuierlich weitergege-
ben werden. Der direkte fachliche Austausch und 
die Beratung auch im Rahmen des 24-Stunden-
Bereitschaftsdienstes mit dem kommunalen öffent-
lichen Gesundheitsdienst mussten gewährleistet 
werden. Die Telefonhotline für Bürgerinnen und 
Bürger wurde ohne zusätzliches Personal durch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrechterhal-
ten. Da zunächst kein kommerzieller Labortest zur 
Verfügung stand, war das NLGA auch im Laborbe-
reich über die Maßen beansprucht. Von Mai bis 
Dezember 2009 hat das NLGA 11 792 Untersu-
chungen auf H1N1v durchgeführt. Dies führte da-
zu, dass der Ratgeber bisher nicht erstellt werden 

 8047



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  63. Plenarsitzung am 18. Februar 2010 
 

konnte. Derzeit ist geplant, den Ratgeber im dritten 
Quartal 2010 zu veröffentlichen. 

Zu 2: Verlässliche flächendeckende Zahlen über 
die Inanspruchnahme von Impfungen liegen ledig-
lich für das Einschulungsalter vor, da diese durch 
den kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienst 
im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung erho-
ben werden. Über Impfungen, die im höheren Le-
bensalter durchgeführt werden, liegen der Landes-
regierung keine Daten vor. 

Auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes 
erhält das NLGA eine anonymisierte Durchschrift 
der Verdachtsmeldung einer über das übliche Aus-
maß einer Impfreaktion hinausgehenden Schädi-
gung. Diese Meldungen werden an das Paul-Ehr-
lich-Institut als Zulassungsbehörde weitergeleitet 
und von dort gemeinsam mit Daten aus weiteren 
Quellen bewertet und ohne Angabe zum Ort veröf-
fentlicht (www.pei.de). 

Seit Juli 2007 wurden dem NLGA sechs Ver-
dachtsfälle gemeldet, die im zeitlichen Zusammen-
hang mit der Impfung gegen HPV aufgetreten wa-
ren (Kollaps, Gesichtslähmung, Nerven- und Mus-
kelentzündungen). 

Zu 3: Zentrales Instrument der Aufklärung über 
Nutzen und Nebenwirkung ist vor jeder Impfung 
das ärztliche Gespräch mit den zu impfenden Per-
sonen und den Eltern. Der in Auftrag gegebene 
Ratgeber soll diese individuelle Beratung ergän-
zen. 

Initiativen, die die Benutzung von Kondomen pro-
pagieren, werden im Kontext zu anderen sexuell 
übertragbaren Krankheiten bereits unterstützt und 
gefördert. Im Hinblick auf die Förderung der Inan-
spruchnahme von Krebsvorsorgeuntersuchungen 
finanziert die Landesregierung die Aufklärungsar-
beit der Niedersächsischen Krebsgesellschaft. 
Darüber hinaus befasst sich der Nationale Krebs-
plan, der derzeit vom Bundesministerium für Ge-
sundheit unter Beteiligung aller relevanten Exper-
ten und Verbände entwickelt wird, mit der Krebs-
früherkennung. Im Zentrum stehen die Verbesse-
rung der Methoden, die Qualitätssicherung der 
Prozesse, aber auch Fragen der Inanspruchnahme 
und Motivation der Früherkennungsuntersuchun-
gen. Die Länder sind in den Arbeitsgruppen vertre-
ten. 

 

 

 

Anlage 46 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz auf 
die Frage 47 des Abg. Hans-Jürgen Klein (GRÜ-
NE) 

Ufersicherung an der Unterelbe - Welche 
Bundesbehörden sind zuständig? 

Das Land Niedersachsen hat dem Bund am 
19. März 2009 vertraglich die Unterhaltung der 
Sicherungs- und Schutzwerke und der unbefes-
tigten Vorlandbereiche im Bereich der Unterel-
be rechtsverbindlich übertragen (vgl. 
Drs. 16/1177).  

Nach wie vor sind wesentliche Voraussetzun-
gen zur Durchführung dieser Vereinbarung zu-
lasten der Sicherheit der Bevölkerung an der 
Unterelbe ungeklärt. So ist bisher unklar, wel-
che Bundesbehörden jeweils konkret für welche 
Maßnahme zuständig sind und welches fachli-
che Know-how jeweils für diese neuen Aufga-
ben vorhanden ist. Anlässlich der aktuellen 
Planänderung II im laufenden Planfeststellungs-
verfahren „Fahrrinnenanpassung von Unter- 
und Außenelbe“ sind grundlegende Zweifel 
aufgetreten: Danach ist die „Projektgruppe 
Fahrrinnenanpassung“ aus Hamburg für not-
wendige Ufersicherungsmaßnahmen im Be-
reich des Altenbrucher Bogens bei Cuxhaven 
verantwortlich. Die Projektgruppe hat bisher 
immer wieder jegliche Auswirkungen früherer 
oder der jetzt geplanten Elbvertiefung auf die 
Deichsicherheit geleugnet. Das hat zu großem 
Misstrauen in der Bevölkerung geführt. Zudem 
bestehen Zweifel an der Fachkompetenz der 
Projektgruppe in Fragen des Küstenschutzes.  

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Bundesbehörden sind mit welchen 
Fachleuten für den Küstenschutz im vorge-
nannten Sinne für welche Bereiche im nieder-
sächsischen Küstenabschnitt jeweils konkret 
zuständig? 

2. Wie ist die Fachkompetenz bei den Bundes-
behörden beim Küstenschutz gewährleistet, 
welche Fachleute sind dort jeweils konkret zu-
ständig? 

3. Wie lässt sich nach Ansicht der Landesregie-
rung eine Verzögerung der dringend notwendi-
gen Ufersicherungsmaßnahmen im Bereich des 
Altenbrucher Bogens vermeiden, die aufgrund 
der mangelhaften Antragsunterlagen und ab-
sehbaren Klagen gegen das Projekt Elbvertie-
fung zu erwarten sind? 

Die Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außen-
elbe für 14,5 m tiefgehende Containerschiffe be-
darf der Planfeststellung. Dabei sind die vom Vor-
haben berührten öffentlichen und privaten Belange 
einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rah-
men der Abwägung zu berücksichtigen. Anhö-
rungs- und Planfeststellungsbehörde ist die Was-
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ser- und Schifffahrtsdirektion Nord (WSD Nord). 
Vorhabenträger sind die Bundesrepublik Deutsch-
land, vertreten durch das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt Hamburg, und für den Ausbauabschnitt 
auf Hamburger Stadtgebiet die Freie und Hanse-
stadt Hamburg, vertreten durch die Hamburg Port 
Authority (HPA). 

Die von den Verfahrensbeteiligten insbesondere in 
den Erörterungsterminen vorgetragenen Bedenken 
hinsichtlich der Ausbauplanung für den Bereich 
des Altenbrucher Bogens veranlassten den Träger 
des Vorhabens, für die Bundesstrecke - Wasser- 
und Schifffahrtsamt Hamburg - eine zweite Plan-
änderung vorzusehen. Im Bereich des Altenbru-
cher Bogens wurde das bisherige Ufersicherungs- 
und Strombaukonzept überarbeitet. 

Mit der Vorlage der Planänderungsunterlagen hat 
der Träger des Vorhabens gleichzeitig die Umset-
zung als vorgezogene Maßnahme beantragt. 

Die im Rahmen der zweiten Planänderung vorge-
sehenen Maßnahmen zum nachhaltigen Strom-
bau- und Ufersicherungskonzept sind von den 
Gemeinden und Deichverbänden vor Ort einhellig 
begrüßt worden. Auch vor diesem Hintergrund hat 
das Niedersächsische Ministerium für Umwelt und 
Klimaschutz mit Schreiben vom 8. Dezember 2009 
an den Präsidenten der WSD Nord darum gebe-
ten, die Planung für die Maßnahmen Altenbrucher 
Bogen möglichst zügig zu realisieren. 

In wasserwirtschaftlichen Fragestellungen wird der 
Träger des Vorhabens von der Bundesanstalt für 
Wasserbau (BAW) sowie der Bundesanstalt für 
Gewässerkunde (BfG) fachtechnisch begleitet. 

Die BAW ist die zentrale technisch-wissenschaft-
liche Bundesoberbehörde zur Unterstützung des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) und der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes (WSV) im Rahmen 
des Aus- und Neubaus, des Betriebs und der Un-
terhaltung und der Bundeswasserstraßen (§ 45 
Abs. 3 WaStrG). Die BAW gehört zum Geschäfts-
bereich des BMVBS. 

Als wissenschaftliches Institut im Rang einer Bun-
desoberbehörde ist die BfG für Bundeswasser-
straßen zuständig. Im Geschäftsbereich des 
BMVBS angesiedelt, berät die BfG das BMVBS 
und das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie die 
WSV in Bezug auf die Nutzung und Bewirtschaf-
tung der Bundeswasserstraßen. 

Wie bereits in der Drs. 16/1177 dargestellt, wurden 
am 19. März 2009 zwischen dem Bund - vertreten 
durch die jeweils örtlich zuständige Wasser- und 
Schifffahrtsdirektion -, dem Land und den betroffe-
nen Deichverbänden Verträge zur Neuregelung 
der Unterhaltungspflichten an der Elbe geschlos-
sen. Der Bund hat sich in diesen Verträgen ver-
pflichtet, an der Elbe von der Hamburger Landes-
grenze bis Elbe-km 721,5 die Unterhaltung der 
Sicherungs- und Schutzwerke und der unbefestig-
ten Vorlandbereiche auf der genannten Elbestre-
cke zu übernehmen. Ein entsprechender Vertrag 
wurde auch für den Bereich der Tideelbe oberhalb 
Hamburgs (bis zum Wehr Geesthacht) geschlos-
sen. Dort hat der Bund die beschriebene Zustän-
digkeit allerdings nur für Teilstrecken übernom-
men. 

Bei diesen Verträgen stand die Regulierung der 
aus den vorangegangenen Elbvertiefungen resul-
tierenden Uferschäden im Vordergrund. Außerdem 
wurde mit den Vertragsabschlüssen das Ziel ver-
folgt, die an der Elbe bislang bestehenden, aus 
verschiedenen Planfeststellungen und Verträgen 
resultierenden Unterhaltungs- und Finanzierungs-
zuständigkeiten zu vereinheitlichen. 

Die vom Bund vertraglich übernommenen Aufga-
ben sind von seinen oben dargestellten Zuständig-
keiten nach dem WaStrG zu unterscheiden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Der Bund hat über die in der Gemeinschafts-
aufgabe Küstenschutz geregelten Finanzierungs-
pflichten hinaus keine originären Zuständigkeiten 
im Küstenschutz. Diese ergeben sich aus dem 
Niedersächsischen Deichgesetz (NDG). Im Übri-
gen verweise ich auf meine Vorbemerkungen. 

Zu 2: Die Landesregierung sieht es nicht als ihre 
Aufgabe an, zu Fragen der Kompetenz von Bun-
desbehörden und/oder deren Mitarbeiter Aussagen 
zu treffen. Im Übrigen verweise ich auf meine Vor-
bemerkungen. 

Zu 3: Die Landesregierung geht davon aus, dass 
die Vorhabenträger und die Planfeststellungsbe-
hörde alle erforderlichen Schritte unternehmen 
werden, um die vorgenannten Maßnahmen zeitnah 
umzusetzen. Die Landesregierung ist auch nicht 
der Auffassung, dass die Planfeststellungsunterla-
gen zur angesprochenen zweiten Planänderung 
mangelhaft sind. 
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Anlage 47 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz auf 
die Frage 48 des Abg. Kurt Herzog (LINKE) 

Handelt die Landesregierung bezüglich ei-
ner möglichen Verstopfung der Sumpfsiebe 
im Kühlkreislauf der niedersächsischen 
Atomkraftwerke fahrlässig? 

Die Linksfraktion stellte am 26. November 2009 
in der 53. Plenarsitzung des Niedersächsischen 
Landtags Fragen nach dem Briefwechsel zwi-
schen dem Bundesumweltministerium (BMU) 
und dem niedersächsischen Umweltministerium 
(NMU) bezüglich Sicherheitsfragen an nieder-
sächsischen Atomkraftwerken. 

In ihrer Antwort führte die Landesregierung Fol-
gendes aus: 

„In seinem Schreiben vom 15. September 2009 
hat das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (BMU) die beiden 
folgenden Punkte kritisiert:  

- Die Rückspülprozedur sei im Notfallhandbuch 
(NHB) statt im Betriebshandbuch (BHB) ge-
regelt.  

- Die Rückspülprozedur sei nicht einzelfehler-
fest.  

In der Antwort vom 12. Oktober 2009 auf die 
Stellungnahme des Niedersächsischen Ministe-
riums für Umwelt und Klimaschutz vom 2. Ok-
tober 2009 kritisierte das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
dass das Vorgehen des Niedersächsischen Mi-
nisteriums für Umwelt und Klimaschutz der 
Strahlenschutzverordnung widerspreche. Das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit schließt sich weiterhin 
ausdrücklich den Empfehlungen der RSK-
Stellungnahme an und fordert das Niedersäch-
sische Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 
auf, den Vollzug des Gesetzes wie nachfolgend 
beschrieben vorzunehmen:  

- Die Rückspülmaßnahmen im Kernkraftwerk 
Emsland seien in die Sicherheitsebene 3 ein-
zustufen,  

- Der Kühlmittelverluststörfall unter Berücksich-
tigung der Freisetzung von Isoliermaterial sei 
vollständig nachzuweisen und  

- betriebliche und apparative Maßnahmen sei-
en bis spätestens 31. Dezember 2009 durch-
zuführen.“ 

Und weiter: 

„Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt 
und Klimaschutz hat den Betreiber des Kern-
kraftwerkes Emsland aufgefordert, bis zum 
30. November 2009 Stellung zu dem Schreiben 
des Bundesministeriums für Umwelt Natur-
schutz und Reaktorsicherheit vom 12. Oktober 
2009 zu nehmen.“  

Und weiter:  

„Es ist daher festzustellen, dass der Nachweis 
zur Beherrschung des Kühlmittelverluststörfalls 
unter Berücksichtigung der Freisetzung von Iso-
liermaterial im Kernkraftwerk Emsland geführt 
ist. Es besteht somit keine Gefährdung der Si-
cherheit des Kernkraftwerkes Emsland durch 
eine Verstopfung der Sumpfsiebe.“  

Ich frage die Landesregierung: 

1. Was hat die Landesregierung veranlasst, um 
den drei Forderungen des BMU vom 12. Okto-
ber 2009 zu entsprechen (siehe die drei Spie-
gelstriche oben), und sind sie inzwischen um-
gesetzt worden? 

2. Wie lautet die Stellungnahme des Betreibers 
des AKW Emsland, die das NMU bezüglich der 
Forderungen des BMU vom 12. Oktober 2009 
mit einer Frist bis zum 30. November 2009 ver-
langte (insbesondere zum vollständigen Nach-
weis des Kühlmittelverluststörfalls nach Freiset-
zung von Isoliermaterial), und hat das NMU 
vom Betreiber des AKW Grohnde eine eben-
solche Stellungnahme abgefordert? 

3. Was geschieht genau in welchem Zeitraster 
beim Verstopfen der Sumpfsiebe, welche Appa-
raturen, Messinstrumente mit welcher Redun-
danz sowie welche Mitarbeiter sind wann mit 
welchen Maßnahmen involviert (am besten 
Auszug aus Notfall- bzw. Betriebshandbuch)? 

Aus der den Fragen vorangestellten Sachverhalts-
darstellung ist ersichtlich, dass die Landesregie-
rung nicht fahrlässig handelt, sondern alles unter-
nommen hat, um die Sicherheit der in Niedersach-
sen betriebenen Kernkraftwerke zu gewährleisten. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Das Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 
hat den Betreiber des Kernkraftwerks Emsland, 
wie in der Anfrage geschildert, aufgefordert, zu 
dem Schreiben des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorschutz (BMU) Stel-
lung zu nehmen. Zusätzlich hat das Ministerium für 
Umwelt und Klimaschutz weitere technische Klä-
rungen zu den aufgeworfenen Fragen veranlasst. 
Hierzu wurden mit dem zugezogenen Sachver-
ständigen im Aufsichtsverfahren die technischen 
Gegebenheiten, insbesondere unter dem Aspekt, 
dass die aus technischen Gründen als sinnvoll 
angesehene Lösung der Behandlung des Rück-
spülens der Sumpfsiebe in der Sicherheitsebene 4 
durch die Bundesaufsicht abgelehnt wurde, disku-
tiert. Außerdem wurde der Sachverhalt mit Vertre-
tern anderer Aufsichtsbehörden intensiv erörtert. 
Als Ergebnis dieser technischen Klärungen wurde 
ein weiterentwickeltes gestaffeltes Konzept zur 
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Beseitigung eventuell auftretender Sumpfsiebbelä-
ge festgelegt. 

Dieses nunmehr im Betriebshandbuch (BHB) fest-
gelegte gestaffelte Vorgehen beinhaltet ausgehend 
von der Beobachtung der Differenzdruckentwick-
lung an den Sumpfsieben bei einem Grenzwert 
von 200 mbar zunächst eine kurzzeitige, gleichzei-
tige Durchsatzunterbrechung der Nachkühlstränge, 
die aus der vom Druckanstieg betroffenen Sumpf-
kammer ansaugen. Als zusätzliche Maßnahme 
steht das Rückspülen aus dem Brennelementla-
gerbecken über die Nachkühlstränge 10 und 40 
zur Verfügung. Mit den beiden Nachkühlsträngen 
ist jeweils die Entfernung der Siebbelegung von 
zwei benachbarten Sumpfkammern möglich. Für 
den hypothetischen Fall, dass diese Maßnahmen 
nicht erfolgreich oder durchführbar sein sollten, 
werden im Notfallhandbuch (NHB) weitere Optio-
nen zur Entfernung von Sumpfsiebbelägen be-
schrieben. 

Die zulässigen Instandsetzungszeiten der für das 
Rückspülen aus dem Brennelementlagerbecken 
erforderlichen drei Armaturen der entsprechenden 
Nachkühlteilsysteme sind auf 24 Stunden verrin-
gert worden. Wenn in einem Fehlerfall eine Repa-
ratur der Armaturen innerhalb von 24 Stunden 
nicht durchführbar sein sollte, ist die Anlage in 
einen sicheren Zustand zu überführen. 

Außerdem wird die Meldung eines erhöhten Diffe-
renzdruckes früher abgeleitet. Sie erfolgt jetzt bei 
200 mbar anstatt bei 250 mbar wie zuvor. Mit die-
ser Festlegung wird die Zeitspanne für die Durch-
führung der gestaffelten Maßnahmen zur Beseiti-
gung der Sumpfsiebbelegung vergrößert. Zusätz-
lich sind in den Störfallkapiteln des BHB, die Kühl-
mittelverluststörfälle behandeln, Hinweise zur Be-
obachtung der Differenzdruckentwicklung, die da-
zu erforderlichen Messstellen und der Verweis auf 
das entsprechende Kapitel des Schutzziels BHB 
aufgenommen worden. 

Ungeachtet der nicht abgeschlossenen Diskussion 
um die Einordnung der Rückspülmaßnahmen sind 
die vorstehend beschriebenen Maßnahmen im 
Dezember 2009 vom Betreiber des Kernkraftwer-
kes Emsland beantragt, durch den Sachverständi-
gen geprüft und nach Vorliegen der erforderlichen 
Zustimmungen des Ministeriums für Umwelt und 
Klimaschutz am 23. Dezember 2009 in den betrof-
fenen Betriebsunterlagen bis zum 31. Dezember 
2009 umgesetzt worden. Damit waren alle Forde-
rungen des BMU erfüllt; dies wurde dem BMU mit 
Schreiben vom 23. Dezember 2009 mitgeteilt. 

Zwischenzeitlich liegt eine schriftliche Bestätigung 
des BMU vom 10. Februar 2010 vor, dass damit 
die Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt sind. 

Zu 2: In seiner Stellungnahme führt der Betreiber 
des Kernkraftwerks Emsland aus, dass er die Re-
gelung der Rückspülmaßnahmen in der Sicher-
heitsebene 3 weiterhin auch unter Berücksichti-
gung einschlägiger Stellungnahmen der Reaktor-
Sicherheitskommission (RSK) und Verordnungen 
für nicht erforderlich halte. 

Aufgrund der in Deutschland noch nicht abge-
schlossenen Diskussion zu Frage der Abgrenzung 
der Störfall- zur Nachstörfallphase beabsichtige er, 
die gestaffelten Maßnahmen zur Beseitigung einer 
eventuellen vollständigen Sumpfsiebbelegung be-
stehend aus Umschalten der Nachkühlpumpen auf 
Mindestmengenbetrieb, Wirksamkeitskontrolle und 
das dann noch eventuell erforderliche Rückspülen 
aus dem Brennelementlagerbecken mit den erfor-
derlichen Handmaßnahmen im Schutzziel BHB zu 
beschreiben. Um das Rückspülen aus dem Brenn-
elementlagerbecken auch unter Ansatz des Einzel-
fehlerkriteriums der Sicherheitsebene 3 zu ermög-
lichen, beabsichtige er außerdem, die zulässigen 
Instandsetzungszeiten für die dafür notwendigen 
Armaturen auf 24 Stunden einzuschränken. 

Er führt weiter aus, dass er die getroffenen Rege-
lungen bei Vorliegen einer belastbaren Definition 
von Störfallphase und Nachstörfallphase und einer 
einvernehmlichen Einordnung der Maßnahmen 
entsprechend anpassen werde. 

Die Anlage Grohnde (KWG) wurden seitens des 
Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz nicht zur 
Stellungnahme aufgefordert, da sich das Schrei-
ben des BMU direkt auf die Anlage Emsland be-
zog. Nachdem der BMU am 10. Februar 2010 
schriftlich bestätigt hat, dass keine weitere Mei-
nungsverschiedenheit zum Thema Sumpfsiebver-
stopfung im Kernkraftwerk Emsland mehr besteht, 
hat das Ministerium für Umwelt und Klimaschutz 
unter Berücksichtigung der anlagenspezifischen 
Gegebenheiten eine vergleichbare Regelung für 
das KWG vereinbart. 

Zu 3: Was genau im Falle eines Kühlmittelverlust-
störfalls (KMV) in einem Kernkraftwerk mit Druck-
wasserreaktor geschieht, ist zunächst abhängig 
von der Lecklage und der Leckgröße. Für die 
Nachweisführung werden hierzu gemäß Regelwerk 
abdeckende Bruchorte und Leckgrößen unterstellt, 
um möglichst ungünstige Zustände zu erzeugen. 
Nur unter solchen konstruierten Randbedingungen 
ist eine vollständige Belegung der Sumpfsiebe mit 
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Isoliermaterial zu unterstellen. Weitere beitragende 
Faktoren können dann zu einem Anstieg des Diffe-
renzdrucks über die Sumpfsiebe führen. Die Me-
chanismen sind in Versuchsreihen beim Anlagen-
hersteller und auch unter Beteiligung der Reaktor-
Sicherheitskommission (RSK) untersucht worden. 

Die vorgelegten konservativen Nachweise bele-
gen, dass eine Entfernung von Sumpfsiebbelägen 
innerhalb von 24 Stunden nach Eintritt eines Kühl-
mittelverluststörfalls nicht erforderlich wird, womit 
eine entsprechende Anforderung der RSK-Stel-
lungnahme zum Thema erfüllt ist. Ob und wann es 
nach einem Störfalleintritt erforderlich wird, eine 
Entfernung von potenziellen Sumpfsiebbelägen 
vorzunehmen, kann aufgrund der vielen zu be-
rücksichtigenden Parameter nicht exakt vorherge-
sagt werden. 

Daher besteht eine wesentliche Maßnahme darin, 
die Entwicklung des Differenzdruckes auf den War-
tenanzeigen durch das Schichtpersonal beobach-
ten zu lassen. Im unwahrscheinlichen Fall einer 
Überschreitung des o. g. Grenzwertes werden 
durch die Schichtmannschaft die oben erläuterten 
und im BHB festgelegten Maßnahmen eingeleitet. 

Zunächst werden dabei vom Wartenpersonal die 
von der Sumpfsiebverstopfung betroffenen Nach-
kühlstränge durch Schließen des Nachkühlregel-
ventils auf Mindestmengenbetrieb gedrosselt. 
Führt diese Maßnahme zum Erfolg, erfolgen über 
die Beobachtung der weiteren Druckverläufe hin-
aus keine weiteren Maßnahmen. Die Drosselung 
des Durchsatzes kann beliebig oft wiederholt wer-
den. 

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Wirk-
samkeit dieser Maßnahme nicht ausreichend sein 
sollte, steht als weitere Maßnahme das Rückspü-
len der Sumpfkammern aus dem Brennelementla-
gerbecken zur Verfügung. Dazu wird dass betrof-
fene Nachkühlteilsystem 10 oder 40 außer Betrieb 
genommen. Um die notwendigen Armaturen betä-
tigen zu können, sind leittechnische Simulierungen 
notwendig, die von zwei Elektroanlagenwärtern der 
Schichtmannschaft durchgeführt werden. Nach 
Ausführung der Simulierungen werden die Armatu-
ren von der Warte aus durch das Schichtpersonal 
in die Stellung zum Rückspülen gebracht. Danach 
erfolgen die Normalisierung der Nachkühlteilsys-
teme und die Kontrolle der Wirksamkeit der durch-
geführten Maßnahmen anhand der Differenzdruck-
messungen. 

 

Anlage 48 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 49 der Abg. Pia-Beate Zimmermann 
und Patrick Humke-Focks (LINKE) 

Hintergründe des nach Polizeiangaben poli-
tisch motivierten Brandanschlags am 
22. Januar 2010 auf das Gebäude der Kreis-
verwaltung Göttingen 

Am Morgen des 22. Januar 2010 wurde nach 
Polizeiangaben ein Brandanschlag auf das Ge-
bäude der Kreisverwaltung Göttingen verübt, 
bei dem ein Mitarbeiter der Behörde verletzt 
wurde und ein Sachschaden in Höhe von 
10 000 Euro entstand. Die Tat habe demnach 
einen politisch motivierten Hintergrund. Indiz 
dafür sei ein in der Nähe des Tatortes gefunde-
nes Schreiben, in dem die Abschiebung von 
Flüchtlingen thematisiert und ein „Bleiberecht 
für alle“ gefordert würden. Fünf Tage nach dem 
Vorfall sollen Spürhunde eine Spur von dem 
Gebäude der Kreisverwaltung bis vor ein Haus 
gefunden haben. In der am selben Tag durch-
suchten Wohnung sollen laut Polizei in den 
Zimmern von drei Bewohnern die Hunde ange-
schlagen haben, nicht aber bei den Personen 
selbst. Die Bewohner durften der Begehung mit 
den Hunden nicht als Zeugen beiwohnen. Die 
Polizei hat nach Angaben des Rechtsanwaltes 
der Bewohner drei Computer, eine Tube Kleb-
stoff und einen Filzstift beschlagnahmt. Auf-
grund dieser Indizien habe die Polizei gegen 
vier Bewohner ein Ermittlungsverfahren wegen 
„Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion“ ein-
geleitet. Die Spur führe „in die linksextremisti-
sche Szene“, wie Göttingens Vizepolizeipräsi-
dent Roger Fladung sagte. Zudem sei dieser 
ein weiterer Beleg für die steigende Gewaltbe-
reitschaft der Linksextremisten. Die Polizei er-
klärte des Weiteren, dass es sich bei der be-
nutzten „unkonventionellen Brand- und Spreng-
vorrichtung“ um „einen szenetypischen Brand-
satz“ gehandelt habe. Zugleich räumte sie aber 
ein, dass sie in alle Richtungen ermittle und es 
noch keine Beweise gebe.  

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie stellt sich aus Sicht der Landesregierung 
der oben beschriebene Vorgang dar, und teilt 
die Landesregierung die Auffassung, dass es 
sich um einen politisch motivierten Brandan-
schlag handelt und, wenn ja, mit welcher Be-
gründung? 

2. Welche genaue Zusammensetzung hatte der 
benutzte Spreng- oder Brandsatz, und wie leitet 
die Landesregierung daraus ab, dass es sich 
um einen „szenetypischen Brandsatz“ handelt? 

3. Welcher Spurenträger mit dem Geruch des 
Täters wurde den Spürhunden der Polizei vor-
gehalten, und in welchem Zusammenhang 
steht dieser mit der Tat? 
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Am Morgen des 22. Januar 2010 bemerkte ein 
Mitarbeiter des Landkreises Göttingen ein Feuer in 
der Teeküche des zweiten Obergeschosses des 
Landkreisgebäudes, Bereich Ausländeramt. Als 
dieser den Brand mit einem Feuerlöscher bekämp-
fen will, kommt es beim Betreten des Raumes zu 
einer Verpuffung und zum Brandausbruch im ge-
samten Raum der Teeküche. Der Geschädigte 
wird durch eine Druckwelle aus der Teeküche hin-
ausgeschleudert und dabei leicht verletzt. In der 
Nähe des Brandortes wird im unmittelbaren zeitli-
chen Zusammenhang ein Schriftstück aufgefun-
den, das inhaltlich Bezug zur Abschiebepolitik 
nimmt. 

Nach ersten Ermittlungsergebnissen dürfte eine im 
Bereich der Küche abgelegte unkonventionelle 
Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) ursächlich 
für die Brandentstehung und Verpuffung gewesen 
sein. Die Staatsanwaltschaft Göttingen leitete ein 
Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführen einer 
Sprengstoffexplosion und gefährlicher Körperver-
letzung gegen Unbekannt ein. 

Zur Aufklärung dieser Straftaten richtete die Poli-
zeiinspektion Göttingen eine Ermittlungsgruppe 
ein. Im Rahmen ihrer Ermittlungen, die alle Rich-
tungen möglicher Motivationen und Täterkreise 
umfassten und nach wie vor umfassen, setzte die 
Polizei am 27. Januar 2010 - in Abstimmung mit 
der Staatsanwaltschaft Göttingen - Spezialhunde 
ein. Die aufgenommene spurenbezogene Fährte 
führte vom Landkreisgebäude direkt vor ein Haus 
in Göttingen, das auf Beschluss des Amtsgerichtes 
Göttingen durchsucht wurde. Zielrichtung der 
Durchsuchung war das Auffinden von Beweismit-
teln. 

Mit der Durchsuchung ergab sich ein Tatverdacht 
gegen vier Personen, von denen die Polizei die 
Personalien feststellte. Es wurden verschiedene 
Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt. 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Mündliche 
Anfrage auf Grundlage der Berichterstattung der 
Polizeidirektion Göttingen namens der Landesre-
gierung wie folgt: 

Zu 1: Die Polizeiinspektion Göttingen führt ihre 
Ermittlungen in alle Richtungen und geht Ermitt-
lungsansätzen konsequent nach.  Straftaten wer-
den nach einem bundesweit gültigen Definitions-
system der politisch motivierten Kriminalität zuge-
ordnet, wenn in Würdigung der Umstände der Tat 
und/oder die Einstellung des Täters Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass sie insbesondere den demo-
kratischen Willensbildungsprozess beeinflussen 

sollen, der Erreichung oder Verhinderung politi-
scher Ziele dienen oder sich gegen die Realisie-
rung politischer Entscheidungen richten. 

In einer Gesamtschau der derzeit vorliegenden 
Erkenntnisse zur Tat bzw. zur Tatbegehung und 
unter Berücksichtigung der am Tatort hinterlasse-
nen Botschaft kommt die Polizeidirektion Göttingen 
zu der Einschätzung, dass derzeit in diesem Fall 
der Verdacht besteht, dass der Brandanschlag der 
politisch motivierten Kriminalität - links - zuzuord-
nen ist. Im Übrigen siehe Vorbemerkungen. 

Zu 2: Die am 22. Januar beim Brandanschlag im 
Landkreisgebäude in Göttingen zur Anwendung 
gekommene sogenannte USBV entspricht in ihrer 
grundsätzlichen Bauart - Verwendung eines 
Brandbeschleunigers und vergleichsweise einfa-
cher Aufbau - im Allgemeinen der bundesweit und 
auch in Göttingen bei linksmotivierten Brandan-
schlägen verwendeten USBV, die damit als „sze-
netypisch“ eingestuft werden kann. Teilweise sind 
zu den Taten unter Verwendung derartiger USBV 
Selbstbezichtigungen ergangen, die eine Täter-
schaft der linksextremistischen Szene belegen. 
Darüber hinaus werden in einschlägigen Publikati-
onen der linksextremistischen Szene ähnliche 
Brandsätze zum Nachbau beschrieben. 

Aus Rücksicht auf eine Gefährdung des Ermitt-
lungserfolges können derzeit keine weiteren An-
gaben im Sinne der Fragestellung gemacht wer-
den. 

Zu 3: Der den Spezialhunden als Geruchsprobe 
dienende Spurenträger steht nach kriminalistischer 
Bewertung im unmittelbaren Zusammenhang zur 
Tat.  

Aus Rücksicht auf eine Gefährdung des Ermitt-
lungserfolges können derzeit keine weiteren An-
gaben im Sinne der Fragestellung gemacht wer-
den. 

 

Anlage 49 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf 
die Frage 50 des Abg. Victor Perli (LINKE) 

Defusion der Studiengebühren im Nordwes-
ten 

Zum Wintersemester 2009/2010 wurde die 
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wil-
helmshaven in die Fachhochschulen Em-
den/Leer sowie Wilhelmshaven/Oldenburg/Els-
fleth geteilt. Gegenwärtig gibt es an der FH 
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Emden/Leer 3 769 Studierende, an der FH Wil-
helmshaven/Oldenburg/Elsfleth 6 149 Studie-
rende. Das Verhältnis beträgt somit 38 : 62. Im 
Zuge der Neustrukturierung wurden die Stu-
diengebühren (sogenannte Studienbeiträge ge-
mäß § 11 NHG) zwischen den beiden neu ent-
standenen Hochschulen aufgeteilt. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie hoch ist der Anteil an Studiengebühren, 
den die FH OOW nicht ausgegeben hat, und in 
welchem Verhältnis ist dieser Anteil auf die 
neuen Hochschulen verteilt worden (den Anteil 
an Studiengebühren bitte in absoluter Höhe und 
in Relation der angesparten Gebühren im Ver-
hältnis zu den eingezogenen Gebühren)? 

2. Wie hoch ist der Anteil an angesparten Stu-
diengebühren, den die FH OOW nicht ausge-
geben hat, im Verhältnis zu den angesparten 
Gebühren an den anderen Hochschulen des 
Landes? 

3. Wie verteilen sich die von der FH OOW ver-
wendeten Studiengebühren auf die Standorte 
Emden/Leer einerseits und Wilhelmshaven/Ol-
denburg/Elsfleth andererseits? 

Auch die Verlagerung der Ansätze der verein-
nahmten und noch nicht verausgabten Studienbei-
träge erfolgt nach Grundsätzen, die die gesetzliche 
und damit standortbezogene Aufteilung nachvoll-
zieht. Der Wirtschaftsprüfer ist beauftragt, den 
Jahresabschluss zum Rumpfgeschäftsjahr 2009 
bis zum 31. August 2009 sowie die Eröffnungsbi-
lanzen zum 1. September 2009 für die beiden 
neuen Hochschulen zu erstellen. Die Arbeiten 
sowohl am Abschluss des Rumpfgeschäftsjahres 
als auch an den Eröffnungsbilanzen finden zurzeit 
statt. Die zum jetzigen Zeitpunkt möglichen Anga-
ben beruhen auf den Buchhaltungsdaten der ehe-
maligen Fachhochschule Olden-
burg/Ostfriesland/Wilhelmshaven.  

Belastbare Werte liegen erst nach Beendigung der 
Jahresabschlussarbeiten und Testierung der Jah-
resabschlüsse 2009 vor. Dies gilt im Übrigen für 
alle niedersächsischen Hochschulen, soweit es 
den Jahresabschluss für 2009 betrifft. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Die nicht verausgabten Reste (inklusive Son-
derrücklagen gemäß § 11 NHG) betragen zum 
31. August 2009 insgesamt 5,4 Millionen Euro. Die 
Zuordnung erfolgt gemäß Projektbindung entspre-
chend den Isteinnahmen des letzten Semesters, 
d. h. für die Fachhochschule Wilhelmshaven/Ol-
denburg/Elsfleth 61,4 % (3,3 Millionen Euro) und 
für die Fachhochschule Emden/Leer 38,6 % 
(2,1 Millionen Euro). Die Rücklage ist an Maßnah-

men und Projekte mit unterschiedlichen Laufzeiten 
gebunden. Insgesamt wurden seit Einführung der 
Studienbeiträge 16,8 Millionen Euro (einschließlich 
erwirtschafteter Zinsen) eingenommen. 

Zu 2: Unter Bezug auf die Vorbemerkung liegen 
belastbare Daten erst nach Beendigung der Jah-
resabschlussarbeiten und Testierung der Jahres-
abschlüsse 2009 vor. 

Zu 3: Die Ausgaben seit Einführung der Studien-
beiträge betragen 11,4 Millionen Euro und vertei-
len sich auf die Fachhochschule Wilhelmsha-
ven/Oldenburg/Elsfleth zu 65,6 % und die Fach-
hochschule Emden/Leer zu 34,4 %. 

 

Anlage 50 

Antwort 

des Kultusministeriums auf die Frage 51 der Abg. 
Christa Reichwaldt und Dr. Manfred Sohn (LINKE) 

Rechte und Pflichten von privaten Schulträ-
gern 

Im Landkreis Aurich soll zum kommenden 
Schuljahr die erste Integrierte Gesamtschule 
(IGS) unter kirchlicher Trägerschaft in Nieder-
sachsen entstehen. Ursprünglich beabsichtig-
ten die Gemeinden Hinte und Krumhörn, eine 
Schule in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft ein-
zurichten, jedoch scheiterte das Vorhaben 
Presseberichten zufolge an den Voraussetzun-
gen, die bei der Gründung einer IGS eingehal-
ten werden müssen: Man habe für 13 Jahre ei-
ne ausreichende Schüleranzahl für eine fünfzü-
gige IGS nachweisen können, gefordert werden 
jedoch 14 Jahre. Die IGS-Gründung in öffentli-
cher Trägerschaft ist also aufgrund einer ange-
nommenen Bevölkerungsentwicklung und 
Schullaufentscheidungen gescheitert, wobei die 
betroffenen Kinder noch gar nicht schulpflichtig 
bzw. noch gar nicht geboren sind. Eine vierzü-
gige IGS kann für sämtliche 14 Jahre garantiert 
werden. 

Bei Informationsveranstaltungen vor Ort äußer-
ten die Vertreter der Kirche, dass sie ein Schul-
geld von 45 Euro im Monat verlangen würden. 
Zudem werde es Religionsunterricht für die bei-
den großen christlichen Konfessionen und bei 
Bedarf wahrscheinlich auch für Muslime geben. 
Ein Unterricht in einem Ersatzfach wie Werte 
und Normen sei hingehen nicht vorgesehen. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es 
eine nachgewiesene große Nachfrage nach ei-
ner Gesamtschule im Kreis Aurich gibt, diese 
Nachfrage aufgrund der noch höheren Anforde-
rungen durch die Landesregierung nicht durch 
eine Schule in öffentlich-rechtlicher Verantwor-
tung abgedeckt werden kann und die Kirche als 
Ersatz eingesprungen ist. Die Kirche wiederum 
plant die Erhebung von 45 Euro Schulgeld pro 
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Monat sowie verpflichtenden Religionsunter-
richt. Dies ist somit der Preis, den IGS-willige 
Eltern zu zahlen haben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Möglichkeit hat ein privater Träger, 
den Schülerinnen und Schülern keinen Ersatz-
unterricht für das Fach Religion anzubieten, 
obwohl Artikel 7 Abs. 2 des Grundgesetzes so-
wie §§ 124 Abs. 2 und 128 NSchG andere Vor-
gaben setzen? 

2. Wie bewertet die Landesregierung die Tatsa-
che, dass die Eltern in Hinte und Krumhörn, die 
ihre Kinder auf die neue IGS schicken wollen, 
dies nur machen können, wenn sie dafür Schul-
geld entrichten? 

3. Ist die Landesregierung bereit, in Anbetracht 
dieses knappen Scheiterns des Schulträgers an 
den hohen Hürden für eine IGS-Gründung, des 
nachgewiesenen Elternwillens und der Tatsa-
che, dass sich keine IGS mit vorhandenen Ka-
pazitäten in zumutbarer Nähe befindet, ihre An-
forderungen an die Gründung von Integrierten 
Gesamtschulen zu überdenken (bitte mit Be-
gründung)? 

Der Niedersächsische Landtag hat am 1. Juli 2008 
das Gesetz zur Neuordnung der beruflichen 
Grundbildung und zur Änderung anderer schul-
rechtlicher Vorschriften beschlossen, mit dem u. a. 
das Errichtungsverbot für Gesamtschulen aufge-
hoben wurde.  

Wie auch dem schriftlichen Bericht zum Gesetz-
entwurf (Drs. 16/306) zu entnehmen ist, wurde die 
Frage der Fünfzügigkeit von Gesamtschulen im 
Kultusausschuss eingehend diskutiert. Der Emp-
fehlung des Kultusausschusses (Drs. 15/262) ist 
der Landtag in der in Rede stehenden Frage 
schließlich gefolgt. 

Die Ermittlung der Voraussetzung zur Errichtung 
einer Schule vor Ort ist vom Schulträger vorzu-
nehmen, dem die Trägerschaft als Aufgabe des 
eigenen Wirkungskreises obliegt und der in dieser 
Funktion das Gesamtschulangebot und die erfor-
derlichen Schulanlagen vorhalten kann. 

Für die schulbehördliche Genehmigung ist insbe-
sondere die Entwicklung der örtlichen Schülerzah-
len maßgeblich. Es ist zu prüfen, ob es längerfristig 
genügend Schülerinnen und Schüler für das schu-
lische Angebot geben wird, d. h. es ist eine stabile 
Prognose erforderlich. Sie kann nur valide sein, 
wenn ein hinreichend langer Zeitraum unter Be-
rücksichtigung der konkreten Bevölkerungsent-
wicklung betrachtet wird. Dieser Zeitraum darf für 
die Schulentwicklung nicht kleiner als 14 Jahre 
sein. 

Dem Niedersächsischen Kultusministerium ist aus 
Presseberichten bekannt, dass im Landkreis Au-
rich Gespräche über die Errichtung einer Integrier-
ten Gesamtschule in kirchlicher Trägerschaft ge-
führt werden. Dem Kultusministerium liegt aber 
bisher weder eine offizielle Mitteilung einer kirchli-
chen Gliederung noch eines kommunalen Schul-
trägers dahin gehend vor, dass die konkrete Ab-
sicht zur Errichtung einer solchen Schule besteht. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

Zu 1: Die Frage intendiert, dass das Grundgesetz 
und das Niedersächsische Schulgesetz einem 
privaten Schulträger Vorgaben machten, einen 
Ersatzunterricht für das Fach Religionsunterricht 
anzubieten. Das ist unzutreffend. Denn nach § 124 
des Niedersächsischen Schulgesetzes ist der Reli-
gionsunterricht ordentliches Lehrfach nur an den 
öffentlichen Schulen. Und deshalb regelt § 124 
Abs. 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes in 
Ausgestaltung von Artikel 7 Abs. 2 des Grundge-
setzes, dass die Erziehungsberechtigten, nach 
Vollendung des 14. Lebensjahres die Schülerinnen 
und Schüler selbst, über die Teilnahme am Religi-
onsunterricht bestimmen. Damit wird dem verfas-
sungsrechtlichen Anspruch auf die negative Reli-
gionsfreiheit Rechnung getragen, nach dem u. a. 
niemand zur Teilnahme am Religionsunterricht 
verpflichtet werden darf. 

§ 128 des Niedersächsischen Schulgesetzes gilt 
ebenso wenig wie § 124 für die Schulen in freier 
Trägerschaft. Für diese bedarf es auch keiner ge-
setzgeberischen Ausgestaltung zur Gewährleis-
tung der negativen Religionsfreiheit. Denn es steht 
allein in der Entscheidung der Erziehungsberech-
tigten, die Schülerin oder den Schüler eine solche 
Schule besuchen zu lassen. Damit ist neben die-
sem Schulbesuch an sich auch die Teilnahme an 
einem Religionsunterricht an dieser Schule freiwil-
lig. 

Zu 2: § 106 Abs. 2 NSchG sieht die Berechtigung 
zur Führung von Gesamtschulen durch die öffentli-
chen Schulträger nur als Ergänzung zu Hauptschu-
len, Realschulen und Gymnasien vor. Diese müs-
sen für die Schülerinnen und Schüler in jedem Fall 
unter zumutbaren Bedingungen erreichbar bleiben. 
Im Übrigen verpflichten weder das Niedersächsi-
sche Schulgesetz noch eine untergesetzliche Re-
gelung einen Privatschulträger dazu, ein Schulgeld 
zu erheben. Die Entscheidung darüber obliegt 
allein dem jeweiligen Schulträger. 
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Zu 3: Es wird keine Veranlassung gesehen, die 
vom Gesetzgeber erlassenen Anforderungen an 
die Zügigkeit von Gesamtschulen in öffentlicher 
Trägerschaft zu ändern. Insbesondere mit Blick auf 
den demografischen Wandel ist es im Übrigen 
wichtig, stabile Schulsysteme mit einer für ein op-
timales Bildungsangebot hinreichenden Schüler-
zahl vorzuhalten. 

 

Anlage 51 

Antwort 

des Kultusministeriums auf die Frage 52 der Abg. 
Dr. Manfred Sohn und Christa Reichwaldt (LINKE) 

Intensivierung der Zusammenarbeit zwi-
schen Bundeswehr und Kultusministerium? 

In den vergangenen Monaten kam es in ver-
schiedenen Bundesländern (z. B. in Baden-
Württemberg, Nordrhein-Westfalen und im 
Saarland) zum Abschluss von Kooperationsver-
trägen zwischen der Bundeswehr und dem je-
weiligen Kultusministerium. Ziele waren jeweils 
eine stärkere Einbindung von Jugendoffizieren 
der Bundeswehr in den Schulunterricht und die 
Ausbildung der Lehrkräfte. In der Antwort auf 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Reich-
waldt vom 17. Dezember 2008 (Drs. 16/1002) 
antwortete die Landesregierung auf die Frage 
nach der gegenwärtigen Zusammenarbeit zwi-
schen Kultusministerium und Bundeswehr, 
dass es seit dem Jahr 2007 einen Kontakt mit 
einem Jugendoffizier gegeben habe und die 
Zusammenarbeit grundsätzlich positiv bewertet 
werde. 

Aufgrund der Entwicklungen in den anderen 
Bundesländern ist davon auszugehen, dass in 
der Zwischenzeit auch in Niedersachsen die 
Bundeswehr an das Kultusministerium mit dem 
Ziel herangetreten ist, einen Kooperationsver-
trag abzuschließen, um die Zusammenarbeit zu 
intensivieren. Bislang ist die Einbindung von 
Vertreterinnen und Vertretern der Bundeswehr 
ausschließlich Angelegenheit der Schulen bzw. 
Studienseminare. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Kontakte mit welchen Ergebnissen 
bestehen zwischen der Landesregierung und 
Vertreterinnen und Vertretern der Bundeswehr 
im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Bun-
deswehr mit dem Kultusministerium, den Schu-
len, den Schulträgern oder im Bereich der 
Lehrkräfteausbildung? 

2. Strebt die Landesregierung von sich aus an, 
eine Kooperationsvereinbarung mit der Bun-
deswehr abzuschließen, wie sie beispielsweise 
am 4. Dezember 2009 zwischen dem Kultusmi-
nisterium Baden-Württemberg und der Bun-
deswehr vereinbart wurde? 

3. Vertritt die Landesregierung die Auffassung, 
dass Schülerinnen und Schüler unter Berufung 
auf die Schulpflicht zur Teilnahme am Unter-
richt unter Beteiligung der Bundeswehr ver-
pflichtet sind, und, falls ja, wie verträgt sich die-
se Teilnahmepflicht mit dem Grundrecht auf 
Gewissensfreiheit und dem Neutralitätsgebot 
der Schule? 

Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich die 
jahrzehntelang bewährte Kooperation zwischen 
der Bundeswehr und den niedersächsischen Schu-
len. Dazu gehört vor allem die Präsenz von Ju-
gendoffizieren der Bundeswehr an den Schulen. 
Die Landesregierung sieht darin eine Möglichkeit, 
Schülerinnen und Schüler über aktuelle sicher-
heitspolitische Herausforderungen sowie die Tätig-
keit der Bundeswehr zu informieren. 

Die Landesregierung wünscht ausdrücklich, dass 
die Schulen im Feld der politischen Bildung mit 
außerschulischen Partnern kooperieren und dabei 
auch unterschiedliche Sichtweisen zum Tragen 
kommen. Sie hält es für eine Selbstverständlich-
keit, dass staatliche Institutionen wie die Schule, 
das Kultusministerium und die Bundeswehr koope-
rieren. Die Tätigkeit der Streitkräfte ist durch Arti-
kel 87 a in unserem Grundgesetz verfassungs-
rechtlich abgesichert. Die Präsenz der Bundes-
wehr an den Schulen, insbesondere durch Ju-
gendoffiziere, aber auch durch Partnerschaften 
und andere Kontakte, entspricht den Grundsätzen 
der inneren Führung, die das Leitbild des „Staats-
bürgers in Uniform“ entwickelt hat. Die Kooperation 
von Schulen mit der Bundeswehr und ihren Ju-
gendoffizieren trägt zu einer Integration der Streit-
kräfte in die Gesellschaft bei. Nur der beständige 
Austausch zwischen der Gesellschaft und der 
Bundeswehr verhindert, dass die Streitkräfte eine 
Sonderrolle entwickeln könnten. Vor dem Hinter-
grund der historischen Erfahrung mit der Rolle der 
Reichswehr in der Weimarer Republik erteilt die 
Landesregierung allen Bestrebungen, die Bun-
deswehr in der Gesellschaft zu isolieren, eine ent-
schiedene Absage. 

Durch die Informationsarbeit der Bundeswehr wird 
eine sinnvolle Ergänzung zum Politikunterricht 
ermöglicht. Da ein Teil der Jugendoffiziere in den 
letzten Jahren persönlich an den friedenserhalten-
den Maßnahmen der Bundeswehr beteiligt gewe-
sen ist, können authentische Eindrücke über Aus-
landseinssätze der Bundeswehr vermittelt werden. 
Den Schülerinnen und Schülern wird dabei eine 
kritische und konstruktive Auseinandersetzung mit 
den sicherheitspolitischen Herausforderungen und 
dem Auftrag der Streitkräfte ermöglicht. Die Infor-
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mationsarbeit der Jugendoffiziere ist in keiner Wei-
se z. B. mit dem Wehrkundeunterricht an den 
Schulen der ehemaligen DDR zu vergleichen. Der 
Wehrkundeunterricht hat explizit zu einer Militari-
sierung der Gesellschaft beigetragen. 

Die Landesregierung würdigt vor dem Hintergrund 
der personellen Belastung der Streitkräfte aus-
drücklich, dass die Bundeswehr für Niedersachsen 
insgesamt neun Offiziere für die Informationsarbeit 
an den Schulen zur Verfügung stellt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

Zu 1: Das Kultusministerium steht in häufigem 
Kontakt mit den in Niedersachsen tätigen Jugend-
offizieren bzw. dem zuständigen Wehrbereichs-
kommando I - Küste. Ein Vertreter des MK hat an 
dem Planspiel POL&IS der Bundeswehr teilge-
nommen, bei dem Schülerinnen und Schüler in 
hervorragender Weise lernen, mit globalen sicher-
heitspolitischen Herausforderungen umzugehen. 
Außerdem wurde mit den Jugendoffizieren verein-
bart, dass 2010 im Schulverwaltungsblatt auf ihre 
Angebote für Schulen, wie z. B. Besuche oder 
Planspiele, hingewiesen wird. Die Jugendoffiziere 
informieren das Kultusministerium beispielsweise 
über Fortbildungsmaßnahmen, die sie für Lehrkräf-
te anbieten. 

Zu 2: Die Landesregierung strebt von sich aus 
nicht an, mit dem Bundesministerium der Verteidi-
gung bzw. der Bundeswehr eine Kooperationsver-
einbarung abzuschließen. Aus Sicht der Landes-
regierung besteht zwischen der Bundeswehr und 
dem Kultusministerium eine hervorragende Koope-
ration, die im Detail zukünftig noch ausgebaut wer-
den könnte. Eine Vereinbarung, wie sie zwischen 
dem Kultusministerium Baden-Württemberg und 
der Bundeswehr abgeschlossen wurde, ist für Nie-
dersachsen derzeit nicht notwendig. 

Zu 3: Schülerinnen und Schüler sind im Rahmen 
der Schulpflicht zur Teilnahme am Unterricht ver-
pflichtet. Der Besuch von Vertreterinnen und Ver-
tretern der Bundeswehr im schulischen Unterricht 
stellt keinen Eingriff in die grundrechtlich geschütz-
te Gewissensfreiheit bzw. einen Verstoß gegen die 
Neutralitätsverpflichtung des Staates dar. Ein der-
artiger Besuch im Unterricht dient vielmehr der 
Vermittlung von Wissen über den Verteidigungs-
auftrag der Bundeswehr nach § 87 a Abs. 1 Satz 1 
GG, d. h. Deutschland und seine Staatsbürger 
gegen Angriffe, äußere Gefahren und politische 
Erpressung zu schützen. Eine Weigerung der 

Schülerinnen und Schüler, an einem derartigen 
Besuch im Rahmen des Unterrichts teilzunehmen, 
ist unzulässig. 

 

Anlage 52 

Antwort 

des Kultusministeriums auf die Frage 53 der Abg. 
Hans-Henning Adler, Kurt Herzog, Patrick Humke-
Focks, Christa Reichwaldt und Pia Zimmermann 
(LINKE) 

Krippenausbau und die bedrohliche Finanz-
lage der Kommunen 

Laut Kinderförderungsgesetz besteht ab dem 
Jahr 2013 ein Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 
ersten Lebensjahr. Bereits ab dem 1. Oktober 
2010 sind die Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe dazu verpflichtet, ein Angebot vorzuhalten, 
das eine Förderung aller Kinder ermöglicht, de-
ren Erziehungsberechtigte einer Erwerbstätig-
keit nachgehen oder eine solche aufnehmen, 
sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in 
der Schulausbildung oder der Hochschulausbil-
dung befinden oder Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit im Sinne des Zweiten Sozialge-
setzbuches enthalten. Ebenso besteht ab dem 
1. Oktober 2010 ein Rechtsanspruch auf die 
Betreuung von Kindern, deren Wohl ohne eine 
entsprechende Förderung nicht gewährleistet 
ist (§ 24 a KiföG). 

Um den Rechtsanspruch einzulösen, wird ein 
durchschnittliches Betreuungsangebot von 
35 % angestrebt. Die Ausbaukosten sollten ur-
sprünglich zu 90 % vom Bund und zu je 5 % 
von Land und Kommunen getragen werden. 
Die Kultusministerin hat im August 2009 mitge-
teilt, dass die tatsächlichen Anteile an den In-
vestitionskosten zum damaligen Zeitpunkt er-
heblich von dieser Vereinbarung abwichen: Der 
Bund zahle 53,45 % der Kosten, das Land 
2,97 % und die Kommunen 43,58 % (vgl. Ple-
narprotokoll vom 27. August 2009, S. 5403). 

Aufgrund der Krise, die besonders die Kommu-
nen durch sinkende Einnahmen der Gewerbe-
steuer auf der einen Seite und steigende sozia-
le Ausgaben auf der anderen besonders trifft, 
sehen sie sich nunmehr kaum noch in der La-
ge, die Investitionskosten und die laufenden 
Folgekosten zu tragen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welches Betreuungsangebot müssen die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach An-
sicht der Landesregierung ab dem 1. Oktober 
2010 vorhalten, um den Rechtsanspruch ge-
mäß § 24 a KiföG gewährleisten zu können (in 
absoluten Zahlen als Prozentangabe im Ver-
hältnis zur gesamten Altersgruppe)? 
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2. Wie hoch ist der kommunale Anteil beim 
Ausbau der Krippenplätze zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt (in absoluten Zahlen und in Prozent)? 

3. Wie hoch schätzt die Landesregierung die 
notwendigen Investitionskosten sowie die jährli-
chen Folgekosten für die Kommunen ein, um 
den Rechtsanspruch im Jahr 2013 zu erfüllen, 
und welche Maßnahmen plant sie, um die 
Kommunen in die Lage zu versetzen, diese 
Mehrkosten tragen zu können? 

Gemäß § 69 Abs. 1 SGB VIII i. V. m § 1 AG KJHG 
erfüllen die Landkreise und kreisfreien Städte die 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe, somit auch 
der Kinderbetreuung, innerhalb ihres eigenen Wir-
kungskreises durch das Jugendamt. Daraus ergibt 
sich eine klare Verantwortlichkeit der Kommunen 
für eine bedarfsgerechte Versorgung mit Betreu-
ungsplätzen in Kindertagesstätten und der Kinder-
tagespflege. Diese Aufgaben erfüllen die Kommu-
nen mit großem Engagement und mit großem fi-
nanziellem Einsatz mit tatkräftiger Unterstützung 
des Bundes und des Landes. 

Mit dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) soll der 
durch das am 1. Januar 2005 in Kraft getretene 
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) angestoße-
ne Ausbau der Kinderbetreuung fortgeführt und 
beschleunigt werden. Das KiföG schafft die not-
wendigen bundesrechtlichen Voraussetzungen für 
diesen Ausbau und dessen anteilige Finanzierung 
durch den Bund, soweit dies nicht bereits durch 
das Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz gesche-
hen ist. 

Ergänzend zu diesen Leistungen des Bundes un-
terstützt das Land Niedersachsen seit Jahren die 
Kommunen bei der Bewältigung dieser Aufgabe 
mit einem Bündel von Maßnahmen und erhebli-
chem Mitteleinsatz. Zum Ausbau der Betreuungs-
plätze für unter Dreijährige wurde sowohl hinsicht-
lich der Finanzierung der Investitionen als auch der 
Betriebskosten mit den kommunalen Spitzenver-
bänden und dem Land unter Einbeziehung der 
Mittel des Bundes ein Einvernehmen erzielt. Dem-
zufolge sieht die Richtlinie über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen 
im Bereich der Kinderbetreuung der unter Dreijäh-
rigen (RIK) eine jeweilige Beteiligung in Höhe von 
5 % der Kommunen und des Landes an der vom 
Bund geforderten Eigenbeteiligung in Höhe von 
10 % vor. 

Unter Berücksichtigung der Betriebs- wie Investiti-
onskosten im Rahmen von RIK für die Betreu-
ungsplätze für unter Dreijährige stellt das Land 
über 462 Millionen Euro bis 2013 zur Verfügung 
(36 %) und trägt damit wie die Kommunen (34 %) 

etwas mehr als ein Drittel der Kosten für Investitio-
nen und Betriebskosten; zusätzlich fließen die 
Mittel des Bundes. Dabei sind die Elternbeiträge 
nicht berücksichtigt. 

Die Finanzhilfe des Landes für Krippenplätze steigt 
von 20 % der Personalkosten im Jahre 2008 auf 
38 % im Jahre 2009 und auf 43 % ab dem 
1. August 2010. Diese Mittel unterstützen die 
Kommunen in einem erheblichen Umfang, nicht 
nur um die Quantität, sondern auch um die Qualität 
des pädagogischen Angebotes weiter zu verbes-
sern. 

Bis 2013 wird das finanzielle Engagement der 
Landesregierung für Kindertagesstätten von der-
zeit ca. 360 Millionen Euro auf eine halbe Milliarde 
Euro jährlich ansteigen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich namens der 
Landesregierung die Fragen im Einzelnen wie 
folgt: 

Zu 1: Aus § 24 a SGB VIII ergibt sich ab 1. Oktober 
2010 eine Verpflichtung der Kommunen, für be-
stimmte Fallgestaltungen wie z. B. einer Erwerbs-
tätigkeit oder Ausbildung der Eltern ein Angebot 
zur Betreuung vorzuhalten. Da dieser Bedarf auf 
der örtlichen Ebene zu ermitteln ist, liegen dem 
Land hierzu keine Daten vor. 

Zu 2: Es liegen ebenfalls keine Daten vor hinsicht-
lich der derzeitigen Gesamtkosten (Investitions- 
wie Betriebskosten) beim Ausbau der Krippenplät-
ze. 

Zu 3: Die notwendigen Investitionen basieren auf 
konkreten Bedarfsermittlungen auf der örtlichen 
Ebene. Hierzu liegen dem Land keine Informatio-
nen vor. Im Rahmen der Vereinbarungen mit den 
kommunalen Spitzenverbänden zur Aufteilung der 
Betriebskosten zwischen Land und Kommunen 
unter Berücksichtigung der Bundeszuschüsse zum 
Ausbau der Betreuungsplätze bis 2013 wurde eine 
Revision im Jahr 2011 festgelegt. In bewährter 
Weise wird das Land auf der Grundlage der Revi-
sionsergebnisse gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden die künftige Finanzierungsauf-
teilung festlegen. 
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Anlage 53 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz auf 
die Frage 54 der Abg. Christa Reichwaldt und Kurt 
Herzog (LINKE) 

Hat Minister Sander im Landtag zweimal die 
Unwahrheit gesagt? 

Laut Protokoll der 60. Plenarsitzung am 21. Ja-
nuar 2010, S. 7477, führte Herr Minister Sander 
in der Diskussion zu TOP 19 b (Drs. 16/2095) 
aus: „Seit dem Jahre 2006 werden die Fein-
staubgrenzwerte in der Stadt Hannover ein-
gehalten.“ Die offizielle Feinstaubstatistik des 
Umweltbundesamtes führt dagegen allein für 
die Zeit vom 1. Januar 2010 bis zum 21. Januar 
2010 für Hannover eine elfmalige Überschrei-
tung des Feinstaubgrenzwertes auf, am 6. Fe-
bruar 2010 bereits zum 14. Mal. 

Laut Protokoll derselben Plenarsitzung am 
21. Januar 2010 zum selben Tagesordnungs-
punkt, S. 7484, fragte die Abgeordnete Andrea 
Schröder-Ehlers (SPD): „Herr Minister Sander, 
trifft es zu, dass Sie in Sorge vor der Klageflut, 
die jetzt auf Ihr Haus zukommen wird, Ihre 
Rechtsabteilung verstärkt haben, um diesem 
Andrang auch gerecht zu werden zu können?“ 

Minister Sander antwortete unmittelbar auf die-
se Frage wie folgt: „Wir haben die Rechtsauf-
sicht nicht verstärkt. Das ist auch nicht notwen-
dig.“ 

Laut Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ 
vom 4. Februar 2010) soll dagegen das Ministe-
rium für Umwelt und Klimaschutz die Kanzlei 
Versteyl beauftragt haben, ein externes Rechts-
gutachten zu einer möglichen Öffentlichkeitsbe-
teiligung im Rahmen der vom Ministerium an-
gestrebten Änderungen zur Hannoveraner Um-
weltzone zu erstellen. Somit wird nach Auffas-
sung von Beobachtern die Rechtsabteilung des 
MU durch externe Dritte verstärkt. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landes-
regierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung diese ab-
weichende Information des Niedersächsischen 
Landtages durch Minister Sander in Bezug auf 
die Feinstaubgrenzwerte? 

2. Ist das angesprochene Rechtsgutachten an 
die Rechtsanwaltskanzlei Versteyl vor dem 
21. Januar 2010 vergeben worden, und, wenn 
ja, wie bewertet die Landesregierung dann die 
in der Einleitung aufgeführte Aussage Minister 
Sanders? 

In der 60. Plenarsitzung am 21. Januar 2010 ist 
von Herrn Minister Sander die Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen „Trägt Umweltminister 
Sander parteipolitische Grabenkämpfe auf Kosten 
der Bevölkerung aus? Handelt der Minister gegen 
Umwelt- und Gesundheitsschutz?“ umfänglich 

beantwortet worden. Herr Minister Sander ging 
dabei auch auf die Feinstaubsituation in der Stadt 
Hannover und die Frage zur Verstärkung der 
Rechtsabteilung im Niedersächsischen Ministerium 
für Umwelt und Klimaschutz ein. 

Zu der Feinstaubsituation in der Stadt Hannover 
führte Herr Minister Sander u. a. Folgendes aus: 

„Seit dem Jahre 2006 werden die 
Feinstaubgrenzwerte in der Stadt 
Hannover eingehalten. Dies belegen 
die von der Verkehrsmessstation des 
Lufthygienischen Überwachungssys-
tems Niedersachsen in der Göttinger 
Straße gemessenen Feinstaubwerte. 
Eine Überschreitung des über 24 
Stunden gemittelten Immissionsgrenz-
wertes für Partikel PM10 bei 35 zuge-
lassenen Überschreitungen im Kalen-
derjahr fand letztmalig im Jahr 2005 
statt.“ 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine 
Anfrage namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: In der Zweiundzwanzigsten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes (Verordnung über Immissionswerte für Schad-
stoffe in der Luft - 22. BImSchV) sind Immissions-
grenzwerte für Feinstäube mit einer Partikelgröße 
von kleiner 10 μm (PM10) festgesetzt. Der über 24 
Stunden gemittelte Immissionsgrenzwert von 
50 μg/m3 darf an nicht mehr als 35 Tagen im Ka-
lenderjahr überschritten werden. Wenn nach Ende 
des jeweiligen Kalenderjahres mehr als 35 Über-
schreitungstage vorliegen, gilt dieser Grenzwert als 
nicht eingehalten. Es wird erst dann von einer 
Überschreitung des Immissionsgrenzwertes ge-
sprochen. Eine solche Situation lag, wie von Herrn 
Minister Sander zutreffend bemerkt, seit dem Jahr 
2006 in der Stadt Hannover nicht mehr vor. 

Zu 2: Der Gutachtenauftrag  an die Kanzlei Prof. 
Dr. Andrea Versteyl Rechtsanwälte wurde am 
22. Januar 2010 erteilt. Das Niedersächsische 
Ministerium für Umwelt und Klimaschutz verfügt im 
Übrigen nicht über eine Rechtsabteilung. Klarstel-
lend sei darauf hingewiesen, dass Aufgaben der 
Rechtsaufsicht über die unteren Fachbehörden im 
Ressortbereich von den jeweiligen Fachabteilun-
gen wahrgenommen und dort in der Regel von den 
Rechtsreferaten bearbeitet werden. Teil dieser 
Bearbeitung kann, wenn die einschlägigen haus-
haltrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, auch 
die Vergabe externer Gutachten sein. Eine perso-
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nelle Aufstockung des Rechtsreferates der zustän-
digen Fachabteilung hat nicht stattgefunden. 

 

Anlage 54 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration 
auf die Frage 55 des Abg. Helge Limburg (GRÜ-
NE) 

Testkäufe durch Jugendliche - „Verdeckte 
Ermittlung“ statt transparentes Vorgehen? 

Seit Ende letzten Jahres werden in Nieder-
sachsen regelmäßig Minderjährige als Testkäu-
ferinnen und -käufer in Supermärkte, Kioske 
und Tankstellen geschickt, um Verstöße gegen 
das Jugendschutzgesetz aufzudecken.  

Nach Angaben von Innenminister Uwe Schü-
nemann hätten gerade diese Testkäufe dazu 
beigetragen, dass die Anzahl der Verstöße ab-
genommen habe. Folglich plant der Innenminis-
ter, diese Praxis weiter auszubauen und zu-
künftig auch Jugendliche unter 16 Jahren für 
Testkäufe einzusetzen sowie den Verkauf von 
Computerspielen in die Testkäufe mit einzube-
ziehen. 

Diese Praxis ist jedoch nicht unumstritten. Der 
Kinderschutzbund kritisierte, dass Jugendliche 
zur Offenheit erzogen werden sollten und nicht 
zur Hinterhältigkeit, wie das bei einem Einsatz 
als verdeckte Testkäuferinnen und -käufer der 
Fall sei. Der Berliner Innensenator kritisierte, 
dass auf diese Weise Kinder zu Spitzeln ge-
macht würden und dass dieses mit der Men-
schenwürde unvereinbar sei. Außerdem wird 
kritisiert, dass die Jugendlichen dazu gebracht 
würden, die Verkäuferinnen und Verkäufer zu 
Ordnungswidrigkeiten und damit zu rechtswid-
rigen Taten anzustiften. 

Schließlich durchbrechen die verdeckten Test-
käufe das Grundprinzip, dass der Staat seinen 
Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich offen 
gegenübertreten soll. Verdeckte Kontrollen 
durch staatliche Behörden müssen in einem 
demokratischen Rechtsstaat eine Ausnahme 
bleiben. Diese Auffassung vertrat auch der nie-
dersächsische Innenminister Schünemann 
noch im Jahr 2003 in Bezug auf versteckt auf-
gestellte Radarmessgeräte durch die Polizei 
Hildesheim.  

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung es aus 
rechtlicher Sicht, dass durch die Alkoholtest-
käufe minderjährige Jugendliche zu „Agents 
Provocateurs“ werden und Dritte zu rechtswid-
rigen Taten anstiften? 

2. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik 
des Kinderschutzbundes, dass der Staat Kinder 
durch solche verdeckten Testkäufe zur Hinter-
hältigkeit statt zur Offenheit erziehe? 

3. Wie bewertet die Landesregierung den Ein-
satz von verdeckt arbeitenden Jugendlichen als 
Testkäuferinnen und -käufer vor dem Hinter-
grund des Grundprinzips der Offenheit staatli-
chen Handelns? 

Die Landesregierung begegnet dem Phänomen 
des exzessiven Trinkens von Alkohol durch Kinder 
und Jugendliche - insbesondere in der Öffentlich-
keit - mit gezielten und aufeinander abgestimmten 
Maßnahmen. Dabei stehen präventive Maßnah-
men im Vordergrund, um den Entwicklungen früh-
zeitig zu begegnen und vor allem Suchtgefahren, 
die sich für Jugendliche daraus für ihr gesamtes 
zukünftiges Leben ergeben können, zu verhindern 
oder zumindest frühzeitig einzudämmen. Gleich-
zeitig geht es aber auch darum, die hohe Zahl der 
unter Alkoholeinfluss begangenen Gewaltdelikte 
zu reduzieren. Einen wichtigen Aspekt stellt hier 
auch die Durchsetzung der Jugendschutzbestim-
mungen, insbesondere der Verbote und Beschrän-
kungen gemäß § 9 Abs. 1 des Jugendschutzge-
setzes, dar. Deshalb werden, neben den seit Früh-
jahr 2008 durchgeführten polizeilichen Kontroll-
maßnahmen im Zusammenhang mit Alkoholmiss-
brauch von Kindern und Jugendlichen, in Nieder-
sachsen seit Oktober 2008 auch jugendliche Test-
käuferinnen und Testkäufer bei Kontrollen im Ein-
zelhandel eingesetzt. 

Die ersten Erfahrungen mit den Testkäufen werfen 
ein Schlaglicht auf einen Bereich, in dem bei Ver-
stößen bislang so gut wie kein Entdeckungsrisiko 
bestand. Sie zeigen aber auch, dass Verfolgungs-
druck und die dadurch angestoßene verbesserte 
Aufklärung die Zahl der Verstöße verringert. Im 
Jahr 2009 wurden in Niedersachen insgesamt fast 
3 000 Testkäufe durchgeführt. Dabei wurden 1 327 
Verstöße festgestellt und 730 Bußgeldverfahren 
eingeleitet. Lag die durchschnittliche Quote der 
festgestellten Verstöße in 2008 noch bei 54,5 %, 
verringerte sich die Quote im Jahr 2009 auf durch-
schnittlich 44,5 %; im vierten Quartal 2009 lag sie 
bei 40,8 %. Diese positive Entwicklung innerhalb 
nur eines Jahres bestätigt die Wirksamkeit der 
Testkäufe. 

Das Wohl der als Testkäuferinnen und Testkäufer 
eingesetzten Jugendlichen darf durch die Teilnah-
me an den Kontrollen nicht beeinträchtigt werden. 
Dies wird durch eine sorgfältige Auswahl und 
Betreuung der Jugendlichen in Zusammenarbeit 
von Polizei und Jugendamt gewährleistet. Jeder 
Einsatz wird mit den Jugendlichen vor- und nach-
bereitet; während der Kontrollen sind Mitarbeiter 
von Jugendamt und Polizei stets in unmittelbarer 
Nähe und können jederzeit eingreifen. Kommt es 
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zu jugendschutzrechtlichen Verstößen, geben die 
Testkäuferinnen und Testkäufer die erworbene 
Ware an die Begleitpersonen ab und sind bei einer 
Konfrontation des Verkaufspersonals nicht zuge-
gen. Um die Jugendlichen vor Konflikten zu schüt-
zen, werden sie zudem außerhalb ihres eigenen 
persönlichen Umfelds eingesetzt. Diese Aspekte 
waren für die bisherige Praxis der Testkäufe in 
Niedersachsen maßgeblich und werden - ebenso 
wie ein Mindestalter von 15 Jahren für die Testkäu-
ferinnen und Testkäufer - auch in einem gemein-
samen Runderlass des Ministeriums für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit und des Ministeri-
ums für Inneres, Sport und Integration geregelt 
werden. 

Eingesetzt werden bei den Testkäufen in Nieder-
sachsen keine Kinder, sondern nur altersgerecht 
entwickelte 15-, 16- oder 17-jährige Jugendliche, 
die sich mit Einverständnis ihrer Eltern freiwillig an 
Testkäufen beteiligen und ihre Tätigkeit jederzeit 
ohne Angabe von Gründen beenden können. Sie 
sind nach ihrem Entwicklungsstand in der Lage, 
sich mit Zielen und Folgen der Maßnahmen ausei-
nanderzusetzen. 

Die als Testkäufer eingesetzten Jugendlichen er-
lernen durch ihre Teilnahme an den Testkäufen 
kein verwerfliches oder sozialschädliches Verhal-
ten. Testkäuferinnen und Testkäufer wickeln nor-
male Geschäfte des täglichen Lebens ab und sind 
ausdrücklich dazu angehalten, über das Vorlegen 
oder Verlangen der Ware hinaus nicht auf die Wil-
lensbildung des Verkaufspersonals einzuwirken. 
Bei der Auswahl der Testkäuferinnen und Testkäu-
fer wird außerdem auf ein altersentsprechendes 
Äußeres geachtet. Mit dem Testkauf wird daher 
den Betroffenen keine schwer zu durchschauende 
Falle gestellt, sondern lediglich eine alltägliche 
Situation erzeugt, wie sie sich im Arbeitsalltag des 
Verkaufspersonals auch sonst jederzeit ergeben 
kann und wird. Die Betroffenen benötigen weder 
besondere Fähigkeiten noch eine gesteigerte Auf-
merksamkeit, um die Jugendschutzwidrigkeit eines 
Verkaufs zu erkennen. 

Die Jugendlichen werden daher durch die Testkäu-
fe nicht „zu Hinterhältigkeit“ erzogen, sondern sie 
lernen, für das Recht einzutreten, sich einzusetzen 
und bei Verstößen nicht wegzuschauen. Durch die 
umfangreichen Vor- und Nachbereitungen bzw. 
Begleitung der Testkäuferinnen und Testkäufer 
durch geschultes Personal erhalten die Jugendli-
chen nachhaltige Einblicke in die Bedeutung ihrer 
Handlungen und werden nicht zuletzt intensiv mit 
der durch den Konsum von Alkohol einhergehen-

den Suchtgefahr konfrontiert. Insoweit erfahren die 
Jugendlichen eine intensive, auch präventiv wir-
kende Betreuung. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Testkäuferinnen und Testkäufer stiften Be-
troffene, die bei einem Testkauf einen jugend-
schutzrechtlichen Verstoß begehen, nicht zu der 
Zuwiderhandlung an. Sie führen nur in alltäglicher 
Weise die Situation herbei, in der ein Verkauf ent-
weder abgelehnt oder getätigt werden kann. 

Zu 2: Siehe Vorbemerkung. 

Zu 3: Die Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen 
durch Kontrollen zu überprüfen, ist eines der we-
sentlichen Elemente der Rechtsdurchsetzung. Wie 
Kontrollen effektiv zu gestalten sind, hängt von der 
Art der zu überprüfenden Pflichten ab. Die Ver-
kaufsverbote und -beschränkungen des Jugend-
schutzrechts gehören zu den Verhaltenspflichten, 
deren Einhaltung mittels einer angekündigten Kon-
trolle durch Behördenvertreter, die sich als solche 
legitimieren, nicht überwacht werden könnte. Test-
käufe stellen hingegen eine wirksame Kontrollmög-
lichkeit dar und sind deutlich weniger belastend 
und wesentlich effektiver, als es etwa die Beobach-
tung eines Verkaufsraums durch einen Behörden-
mitarbeiter wäre, der sich dort unerkannt für einen 
längeren Zeitraum aufhalten müsste. Bei Testkäu-
fen beschränkt sich die Kontrolle auf die Abwick-
lung eines alltäglichen Verkaufsvorgangs, der nur 
von den tatsächlich daran beteiligten Personen 
wahrgenommen und nicht anderweitig beobachtet 
wird. Der Eingriff ist daher gering. 

 

Anlage 55 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit auf die Frage 56 der Abg. Heidemarie 
Mundlos, Dr. Uwe Biester und Norbert Böhlke 
(CDU) 

EU-Antidiskriminierungsrichtlinie - Zwangs-
umbau von Wohnraum? 

Die Europäische Kommission hat im Juli 2008 
den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur 
Anwendung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung ungeachtet der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung (KOM 
2008/426) vorgelegt, der zurzeit auf europäi-
scher Ebene beraten wird. Bereits im Septem-
ber 2008 hatte der Bundesrat mit den Stimmen 
von Niedersachsen eine ablehnende Stellung-
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nahme beschlossen. Dabei hat der Bundesrat 
darauf hingewiesen, dass die EU bereits jetzt 
schon über einen der weltweit fortschrittlichsten 
Rechtsrahmen im Bereich der Nichtdiskriminie-
rung verfüge. Vor weiteren Rechtsakten in die-
sem Bereich müssten zunächst die Erfahrun-
gen der Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung 
der bisherigen Antidiskriminierungsrichtlinien in 
nationales Recht geprüft und ausgewertet wer-
den. 

Laut einem Zeitungsartikel in der FAZ vom 
2. Februar 2010 plant die Europäische Kom-
mission eine Verschärfung des vorliegenden 
Entwurfs. Bei Gesprächen im Dezember letzten 
Jahres soll vereinbart worden sein, dass neben 
dem Staat künftig auch private Vermieter dazu 
verpflichtet werden sollen, Umbauten am Woh-
nungsbestand vorzunehmen, um behinderten-
gerechten Wohnraum anbieten zu können. 
Grenzen finden soll die Verpflichtung dadurch, 
dass Vermietern keine unzumutbaren Belas-
tungen auferlegt werden sollen.  

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie ist der Stand sowohl des Inhalts und 
Umfangs als auch der zeitlichen Umsetzung 
des Richtlinienentwurfs auf europäischer Ebe-
ne, und wie wird sich das Land voraussichtlich 
im Bundesrat dazu verhalten? 

2. Liegt der Landesregierung Zahlenmaterial 
vor, wie viel privater Wohnraum von der in Aus-
sicht genommenen Verschärfung betroffen wä-
re und mit welchen durchschnittlichen Kosten 
pro Wohnung ein Vermieter belastet werden 
könnte? 

3. Ist der Landesregierung bekannt, ob in Nie-
dersachsen bei der Versorgung von Behinder-
ten mit geeignetem Wohnraum eine Bedarfsde-
ckungslücke besteht? 

Seit Mitte der 1970er-Jahre hat die EU, gestützt 
auf Artikel 13 des EU-Vertrages (jetzt Artikel 19 
des Vertrages von Lissabon), verschiedene Anti-
diskriminierungsrichtlinien erlassen. Dabei sind die 
Richtlinien jeweils auf spezifische Diskriminie-
rungsmerkmale ausgerichtet gewesen. Ihr Gel-
tungsbereich umfasste zum Teil nur die berufliche 
Tätigkeit, zum Teil auch den Privatrechtsverkehr. 
Die Rahmenrichtlinie 2000/78/EG verbietet Diskri-
minierungen wegen der Merkmale Religion, Welt-
anschauung, Behinderung, Alter oder sexueller 
Ausrichtung im Bereich Beschäftigung und Beruf. 

Mit dem Richtlinienvorschlag vom 2. Juli 2008 
wollte die Kommission den Diskriminierungsschutz 
für die von der Rahmenrichtlinie Betroffenen auf 
die Bereiche Sozialschutz einschließlich der sozia-
len Sicherheit und der Gesundheitsdienste, soziale 
Vergünstigungen, Bildung und auf den Zugang zu 
und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistun-

gen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, 
einschließlich Wohnraum, ausdehnen. 

Der Entwurf sieht in Artikel 4 vor, dass zur Anwen-
dung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf Men-
schen mit Behinderungen Maßnahmen im Voraus 
getroffen werden müssen, um ihnen einen effekti-
ven diskriminierungsfreien Zugang u. a. zur Ver-
sorgung mit Gütern und Dienstleistungen ein-
schließlich Wohnraum zu gewährleisten. Maßnah-
men müssen aber nicht getroffen werden, wenn sie 
für die Verantwortlichen eine unverhältnismäßige 
Belastung bedeuten. 

Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 19. Septem-
ber 2008 (BR-Drs. 499/08) mit den Stimmen Nie-
dersachsens zu dem Richtlinienentwurf Stellung 
genommen und zu der Bestimmung in Artikel 4 
ausgeführt, dass der EU für eine Verpflichtung zur 
behindertengerechten Herrichtung von Wohnun-
gen die Regelungskompetenz fehle. Der Bereich 
des Wohnungswesens unterfalle eindeutig der 
Gesetzgebungskompetenz der Mitgliedsstaaten. 
Die Bestimmung sei außerdem zu unbestimmt. 

In den EU-Gremien ist der Richtlinienentwurf stark 
umstritten. Die meisten Mitgliedsstaaten unter-
stützten zu Anfang der Beratungen die allgemei-
nen Ziele des Entwurfs, betonten aber die Not-
wendigkeit, Einzelfragen zu klären. Als klärungs-
bedürftiger Punkt wurde dabei allgemein die Frage 
der vorbeugenden Maßnahmen für Menschen mit 
Behinderungen, ihres Ausmaßes und ihrer Ver-
hältnismäßigkeit gesehen. 

Das Europäische Parlament hat zu dem Richtli-
nienentwurf am 2. April 2009 eine Stellungnahme 
beschlossen, die den Vorschlag der Kommission 
grundsätzlich billigt, aber eine Reihe von Änderun-
gen im Detail vorschlägt. Die Erwägung zu Arti-
kel 4 des Entwurfs, die nach dem Kommissions-
vorschlag Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit 
vorbeugender Maßnahmen macht, definiert eine 
vorbeugende Maßnahme nur dann als „unverhält-
nismäßig“, wenn sie undurchführbar ist oder die 
Sicherheit gefährdet. Das Parlament wird im Rah-
men von Antidiskriminierungsrichtlinien aber nur 
angehört, es gibt kein Zustimmungserfordernis. 

Die im Verlauf der Beratungen zunehmend skepti-
schere Haltung einer Reihe von Mitgliedsstaaten 
zum Richtlinienentwurf bewirkte, dass die schwe-
dische Präsidentschaft dem Rat für Beschäftigung, 
Soziales und Gleichstellung nur einen Sachstands-
bericht zur Kenntnis vorlegen konnte. Auf diesen 
Bericht bezieht sich der in der Kleinen Anfrage 
erwähnte Zeitungsartikel. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Die Beratungen in den EU-Gremien sind 
noch nicht abgeschlossen. In einer Reihe von Ein-
zelfragen besteht noch keine Einigkeit zwischen 
den Mitgliedsstaaten. Eine anfangs nur von weni-
gen Mitgliedsstaaten geteilte grundsätzliche Skep-
sis gegen den Richtlinienentwurf hat sich im Ver-
lauf der Beratungen eher verstärkt. 

Die Beratungen werden im Jahre 2010 fortgesetzt 
werden. Der Bericht der schwedischen Präsident-
schaft stellt insoweit nur den Beratungsstand zum 
Ende des Jahres 2009 dar. Er verschärft die Ver-
pflichtung zu Vorkehrungen für den behindertenge-
rechten Zugang - anders als im Zeitungsartikel 
ausgeführt - nicht. Diese Bestimmung war vielmehr 
schon im Entwurf der Kommission von Juli 2008 
enthalten. 

Die Richtlinie kommt nach dem Vertrag von Lissa-
bon - wie nach den bisherigen Regelungen für 
Antidiskriminierungsrichtlinien - nur zustande, 
wenn sie einstimmig beschlossen wird. 

Eine erneute Beteiligung des Bundesrates wird im 
Richtlinienverfahren nicht erfolgen. Der Bundesrat 
wäre erst wieder zu beteiligen, wenn es um die 
Umsetzung einer beschlossenen Richtlinie in nati-
onales Recht ginge. Deutschland könnte in diesem 
Stadium aber nicht mehr hinter den Bestimmungen 
der Richtlinie zurückbleiben. 

Zu 2: Nach § 44 Abs. 3 der Niedersächsischen 
Bauordnung besteht bei Neubauten grundsätzlich 
die Verpflichtung, in Gebäuden mit mehr als vier 
Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses 
barrierefrei und in jeder achten Wohnung eines 
Gebäudes die Wohn- und Schlafräume, eine Toi-
lette, ein Bad und die Küche oder Kochnische zu-
sätzlich rollstuhlgerecht zu gestalten. 

Die Landesregierung hat im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung im Zeitraum von 2003 bis 
2009 die Schaffung von 43 Wohnungen für Men-
schen mit Behinderungen mit einem Mittelvolumen 
von 2,3 Millionen Euro gefördert. 

Im aktuellen Programm der sozialen Wohnraum-
förderung des Landes Niedersachsen stellt sich 
die Förderung von Menschen mit Behinderungen 
wie folgt dar: 

Im Bereich des Mietwohnungsbaus können für den 
Neubau von Mietwohnungen für Menschen mit 
Behinderungen zunächst zinslose Darlehen von 
bis zu 45 000 Euro je Wohneinheit sowie für den 

Aus- und Umbau im Bestand bis zu 40 % der 
durch die Maßnahmen verursachten Kosten ge-
währt werden. 

Die Schaffung von Wohneigentum für Menschen 
mit Behinderungen fördert das Land ebenfalls mit 
zunächst zinslosen Darlehen. Für einen Neubau 
können Darlehen bis zu 35 000 Euro je Wohnein-
heit sowie für durch die Behinderung bedingte 
Baumaßnahmen zusätzlich bis zu 10 000 Euro 
bewilligt werden. Für den Erwerb von Wohneigen-
tum, welcher im Zusammenhang mit Modernisie-
rungsmaßnahmen stehen muss, können Darlehen 
bis zu 25 000 Euro je Wohneinheit, sofern behin-
derungsbedingte Maßnahmen notwendig sind, 
bewilligt werden. Für den Aus- und Umbau im Be-
stand können, sofern durch die Behinderung be-
sondere bauliche Maßnahmen erforderlich sind, 
10 000 Euro je Wohneinheit bewilligt werden. 

Zahlenmaterial, wie viel privater Wohnraum von 
der Änderung der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie 
betroffen wäre und welche Kosten dies verursa-
chen würde, liegt der Landesregierung nicht vor. 

Zu 3: Der Landesregierung liegt kein statistisch 
abgesichertes Zahlenmaterial vor. Beispielhaft 
kann auf eine Umfrage des Verbandes der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen 
und Bremen (vdw) hingewiesen werden. Dieser 
hatte Anfang des Jahres 2009 seine Mitgliedsun-
ternehmen befragt. An der Umfrage hatten 72 
Wohnungsunternehmen mit 191 502 Wohnungen 
teilgenommen; das sind ca. 5 % des gesamten 
Wohnungsbestandes in Niedersachsen. Es wur-
den seinerzeit von diesen befragten Wohnungsun-
ternehmen 7 441 behindertenfreundliche und 
1 149 rollstuhlgerechte Wohnungen gemeldet. Der 
vdw selbst hatte dabei darauf hingewiesen, dass 
die Zahl der entsprechenden Wohnungen noch 
deutlich höher liege, weil mehrere Unternehmen 
ihre behinderten- und rollstuhlgerechten Wohnun-
gen nicht gesondert auswiesen und Wohnungsan-
passungen zum Teil auch individuell vorgenom-
men würden. 

 

Anlage 56 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit auf die Frage 57 der Abg. Miriam 
Staudte (GRÜNE) 

Scheut die Landesregierung die Diskussion 
mit der Fachöffentlichkeit über das neue ge-
schlossene Heim bei Vechta? 
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Während in Hamburg das umstrittene ge-
schlossene Heim in der Feuerbergstraße nach 
einem Parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss geschlossen wurde und die schwarz-
grüne Landesregierung ähnliche Einrichtungen 
nicht mehr genehmigen will, hat sich die Nie-
dersächsische Landesregierung entschlossen, 
in Niedersachsen eine geschlossene Unterbrin-
gung für Kinder und Jugendliche neu zu instal-
lieren. Das Ausschreibungsverfahren des Minis-
teriums für Soziales, Frauen, Familie und Ge-
sundheit ist abgeschlossen, und als Träger 
wurde die Caritas ausgewählt. Geplanter 
Standort ist Lohne bei Vechta. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Nach welchen Kriterien wurde der Träger 
ausgewählt, und mit welchem Konzept wird er 
arbeiten? 

2. Warum wurde der Landesbeirat für Kinder- 
und Jugendhilfe nicht in die Konzeptentwick-
lung einbezogen und um eine Stellungnahme 
zu dem in der Fachöffentlichkeit umstrittenen 
Konzept der geschlossenen Unterbringung ge-
beten? 

3. Hält die Landesregierung nach den Erfah-
rungen mit dem Hamburger Heim in der Feuer-
bergstraße Intransparenz für qualitätssichernd, 
oder scheut die Landesregierung die Diskussi-
on mit der Fachöffentlichkeit über das neue ge-
schlossene Heim bei Vechta? 

In der Koalitionsvereinbarung 2008 bis 2013 zwi-
schen der CDU und der FDP wurde festgelegt, für 
hochgradig gefährdete und kriminelle Kinder und 
Jugendliche eine geschlossene Heimunterbrin-
gung mit erzieherischen und therapeutischen Kon-
zepten auch in Niedersachsen zu ermöglichen. 

Die Landesregierung hat daraufhin beschlossen, 
zunächst eine Anzahl von sechs bis zehn Plätzen 
zur geschlossenen (freiheitsentziehenden) Heim-
unterbringung hochdelinquenter Kinder und Ju-
gendlicher durch einen Träger der Jugendhilfe zu 
schaffen. Für die Realisierung der geschlossenen 
Heimunterbringung wurden Haushaltsmittel bis zu 
1 Million Euro zur Verfügung gestellt. 

Um das Verfahren zur Umsetzung der geschlosse-
nen Unterbringung in Niedersachsen transparent 
und offen zu gestalten, wurde im Rahmen einer 
beschränkten Ausschreibung ein geeigneter freier 
Träger der Jugendhilfe gesucht. Die Ausschrei-
bung vom 19. Februar 2009 wurde an 38 Träger 
von Einrichtungen der Jugendhilfe in Niedersach-
sen versandt. Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Niedersachsens, der 
VPK-Landesverband privater Träger der freien 
Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe Niedersachsen 
e. V. sowie die Landesarbeitsgemeinschaft der 

Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen haben 
die Ausschreibung nachrichtlich erhalten. 

Mit der Ausschreibung wurden die Eckpunkte zur 
Erstellung einer pädagogischen Konzeption bzw. 
einer Leistungsbeschreibung für die Umsetzung 
der geschlossenen Heimunterbringung versandt. 
Vier freie Träger hatten ihr Interesse an der Um-
setzung der geschlossenen Unterbringung in Nie-
dersachsen bekundet und ihre Bewerbungsunter-
lagen fristgerecht eingereicht. 

Von den vier Bewerbungen wurde das Caritas-
Sozialwerk St. Elisabeth, Vechta, ausgewählt. Die 
Einrichtung soll in der Stadt Lohne (Landkreis 
Vechta) geschaffen werden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Das Caritas-Sozialwerk St. Elisabeth wurde 
als Träger ausgewählt, weil es das Anforderungs-
profil der Ausschreibung erfüllte und am wirtschaft-
lichsten mit den eingesetzten Landesmitteln um-
geht. Das Caritas-Sozialwerk erarbeitet derzeit die 
Endfassung der Leistungsbeschreibung, die Ge-
genstand des Betriebserlaubnisverfahrens gemäß 
§ 45 SGB VIII sein wird. 

Zu 2: Der Landesbeirat für Kinder- und Jugendhilfe 
ist seit Beginn des Verfahrens zur Schaffung einer 
geschlossenen Unterbringung zeitnah einbezogen 
worden. Bereits auf der ersten Sitzung des Lan-
desbeirats am 11. März 2009 sind die Mitglieder 
über das beschränkte Ausschreibungsverfahren 
und die formulierten Eckpunkte, die das Land für 
notwendig hält, um die freiheitsentziehende Unter-
bringung zum Wohle von Kindern und Jugendli-
chen umzusetzen, informiert worden. Die Möglich-
keit zur mündlichen Erörterung wurde von den 
Mitgliedern rege genutzt. In jeder folgenden Sit-
zung wurde der aktuelle Sachstand vorgetragen. 
Insbesondere wurde den Mitgliedern in der Sitzung 
am 18. September 2009 die Orientierungshilfe für 
Träger von Einrichtungen der Jugendhilfe, die 
Leistungsangebote mit freiheitsentziehenden Maß-
nahmen einrichten wollen, erläutert und der Lan-
desbeirat zur Stellungnahme aufgefordert. 

Die Beteiligung des Landesbeirats an einer „Kon-
zeptentwicklung“ in einem laufenden Betriebser-
laubnisverfahren würde in die Autonomie des frei-
en Trägers eingreifen und ist deshalb nicht ange-
bracht. 

Es ist beabsichtigt, den Landesbeirat für Kinder- 
und Jugendhilfe auch weiterhin eng einzubinden 
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und an den Erkenntnissen aus der Evaluierung 
teilhaben zu lassen. 

Zu 3: Auf die Vorbemerkungen und die Ausführun-
gen zu 2. wird verwiesen. 

 

Anlage 57 

Antwort 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur auf 
die Frage 58 der Abg. Miriam Staudte (GRÜNE) 

Welche Maßnahmen werden ergriffen, um 
den Aufbauprozess des Niedersächsischen 
Instituts für frühkindliche Bildung und Ent-
wicklung zu begleiten, zu bewerten und die 
Ergebnisse transparent zu machen? 

Das Niedersächsische Institut für frühkindliche 
Bildung und Entwicklung (nifbe) wird über einen 
Zeitraum von 2008 bis 2012 jährlich mit 5,5 Mil-
lionen aus Haushaltsmitteln des Landes Nie-
dersachsen gefördert. Das nifbe wurde dem 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur zuge-
ordnet. Aufgabe des Instituts sind Forschungs-
arbeiten zur frühen Kindheit, landesweite Ver-
netzung der Akteure im Feld der frühkindlichen 
Bildung und der Transfer zwischen Forschung 
und Praxis.  

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wird in dieser Legislaturperiode eine Evalua-
tion des nifbe durchgeführt, um zu überprüfen, 
ob die Ziele umgesetzt werden können und ob 
die derzeitige Organisationsstruktur sinnvoll ist?  

2. Inwieweit sind die Abteilungen Tageseinrich-
tungen für Kinder und Kindertagespflege (MK) 
und Kindertagespflege (MS) in die Entwicklung 
und Aufgabenstellung des nifbe einbezogen?  

3. Welche Überlegungen gibt es, die Arbeit des 
nifbe über 2012 hinaus mit der gegenwärtigen 
oder einer geänderten Aufgabenstellung, Orga-
nisationsstruktur und Finanzierung fortzufüh-
ren? 

Im Wissen um die erheblichen quantitativen und 
qualitativen Herausforderungen im Bereich der 
frühkindlichen Bildung und Entwicklung hat die 
Landesregierung seit dem Jahr 2003 eine Reihe 
von Maßnahmen initiiert und wichtige Vorhaben 
bereits umgesetzt. In diesem Zusammenhang ist 
auch die Einrichtung des Niedersächsischen Insti-
tuts für frühkindliche Bildung und Entwicklung  
(nifbe) zu sehen. Das nifbe wurde im Dezember 
2007 mit dem Ziel eingerichtet, die Akteure auf 
diesem Gebiet - von Forschung und Lehre über 
Aus- und Weiterbildung bis hin zu Praxisfeldern - 
zu vernetzen. Für diese innovative und bundesweit 
einmalige Arbeit des nifbe stellt die Landesregie-

rung über einen Zeitraum von 2008 bis 2012 jähr-
lich 5,5 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. 

Dies vorausgeschickt, werden die Fragen namens 
der Landesregierung wie folgt beantwortet: 

Zu 1: Derzeit wird eine zeitnahe Evaluation des 
nifbe in Abstimmung mit der Wissenschaftlichen 
Kommission Niedersachsen (WKN) vorbereitet. 
Neben einer Bewertung der inhaltlichen Arbeit soll 
auch eine Strukturanalyse des nifbe durchgeführt 
werden. Das Evaluationsverfahren erfolgt ergän-
zend zu den Zielvereinbarungen zwischen MWK 
und nifbe und der dort festgelegten Berichtspflicht. 

Zu 2: Bereits die konzeptionellen Überlegungen 
zum nifbe erfolgten in enger Abstimmung mit den 
Verantwortlichen für Kindertageseinrichtungen und 
für Kindertagespflege im MK und MS. Darüber 
hinaus sind neben MWK auch MK und MS im Ku-
ratorium des nifbe vertreten. Als zentrales Ent-
scheidungsgremium beschließt dieses u. a. über 
die Förderung von Forschungs- und Transferpro-
jekten. Zur Abstimmung der ressortübergreifenden 
Zusammenarbeit im Kuratorium des nifbe wurde 
ein interministerieller Arbeitskreis (MWK, MK und 
MS) eingerichtet. Zudem ist das MK in drei regio-
nalen Beiräten des nifbe vertreten. Die interminis-
terielle Zusammenarbeit hat sich gut bewährt, ins-
besondere im Hinblick auf eine inhaltlich abge-
stimmte Projektförderung. 

Zu 3: Das nifbe nimmt eine zentrale bildungspoliti-
sche Aufgabenstellung der Landesregierung wahr. 
Deshalb wird vorbehaltlich der Entscheidung des 
Haushaltsgesetzgebers eine Fortsetzung dieser 
Arbeit über 2012 hinaus angestrebt, wenn sich die 
Arbeit des nifbe erfolgreich weiterentwickelt und 
dies durch die anstehende Evaluation bestätigt 
wird. 
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